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Stellungnahme des Aero-CIub der Schweiz zur Vernehmiassung für die Teilrevisiori des
Obligationenrechtes (Revision des Verjährungsrechts) und entsprechender Anderung
von LFG Art. 68

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen nachfolgend Stellung zur oben erwähnten Vernehmlassung.

Der Aero-Club der Schweiz ist mit der Änderung des Verjährungsrechts im Obligationenrechtinsofern nicht einverstanden, als damit auch eine Anderung des LFG Art. 68 (Verlängerung der
Fristen für Drittschäden von 1 auf 3 Jahre) einhergeht. Der AeCS begründet dies wie folgt:

• Für Drittschäden in der Luftfahrt macht eine Verlängerung der Verjährungsfristen weder
Sinn, noch ist eine solche angezeigt.

• Bei Drittschäden in der Luftfahrt wird vom Schaden üblicherweise sofort Kenntnis
genommen und der Schädiger ist im Normalfall rasch bekannt.

• Es besteht somit kein schutzwürdiges Interesse, Verjährungsfristen dieser
Grössenordnung ins LFG aufzunehmen.

• Die damit einhergehenden notwendigen Rückstellungen für Luftfahrtbetriebe würden
unangemessen hoch ausfallen.

Eine Änderung von LFG Art. 68 ist daher aus Sicht der Flugbetriebe nicht von Vorteil und der
Aero-Club der Schweiz spricht sich darum gegen eine entsprechende Änderung der
Verjährungsfristen im LFG aus.

Q Ansonsten hat der Aero-Club der Schweiz zu den neuen Verjährungs- und Verwirkungsregeln
keine Einwände.

Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Aero-CIub der Schweiz
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Revision Verjährungsrecht

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich nehme Bezug auf die eröffnete Vernehmiassung zur Revision der Veijährungsbe
stimmungen im Obligationenrecht sowie von weiteren Verjährungsbestimmungen.

Zunächst möchte ich als Vorstandsmitglied des Vereins für Asbestopfer und Angehö
rigen mein Bedauern darüber ausdrucken, dass unser Verein offensichtlich vergessen
gegangen ist bei der Zustellung der Unterlagen für eine Vernehmiassung. Unser Ver
ein setzt sich seit neun Jahren intensiv politisch und auch prozessual für eine Verlän
gerung von Verjährungsfristen ein. Diesbezüglich können Sie weitere Informationen
unter www.asbestopfer.ch erhalten. Umso unverständlicher erscheint es, dass unser
Verein nicht zur Vernehrnlassung aufgefordert worden ist. Es ist in diesem Zusam
menhang daran zu erinnern, dass die Motion von Herrn Nationalrat Filippo Leute
negger betreffend die Verlängerung von Veijährungsbestimmungen auf eine Initiati
ve unseres Vereins zurück geht.

Gerne erhoffe ich dementsprechend, dass Sie für zukünftige Vernehmlassungsverfah
ren unseren Verein ebenfalls in Ihre Versandliste aufnehmen. Die Einzelheiten über
unseren Verein können Sie der angegebenen Webpage entnehmen.

Obergasse 20
Postfach 1508
CH-8401 Winterthur
Telefon +41 (0)52 202 73 70
Fax +4110)52 202 73 71
Mali aiiotta@aliotta.ch
‘Veb www.aliotta.ch
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Was die Revision der verjährungsrechtlichen Bestimmungen anbelangt, ist grund
sätzlich selbstverständlich die Stossrichtung der gesamten Revision zu begrüssen.
Bereits seit vielen Jahren bemühen wir uns ja darum, dass im Schweizer Recht die
Verährungsbestinimungen generell zu Gunsten vor allem von Personenschäden ver
längert werden.

Unser Verein hat sich, wie bereits dargelegt, seit vielen Jahren im Bereich der Asbest-
problematik profiliert, um für die Rechte von versicherten Personen und Geschädig
ten einzustehen. In diesem Zusammenhang hat der Unterzeichnete zusammen mit
dem aktuellen Vereinspräsidenten David Husmann vor wenigen Monaten einen Auf
satz in der Zeitschrift Plädoyer 4/11 publiziert. Ich übermittle Ihnen in der Beilage
eine Kopie des entsprechenden Aufsatzes. Die Ausführungen, welche wir in diesem
Aufsatz machen, können übernommen werden als unsere Vernehmiassung seitens
des Vereins im Zusammenhang mit der vorgesehenen Verlängerung der Verjäh
rungsfristen.

Beste Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Fru eGrüsse

R c. . ssimo Aliotta
Vorstandsmitglied Verein Asbestopfer und Angehörige VAO

Beilage erwähnt

0
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Der Gesetzgeber muss die Opfer
von Spätschäden schützen
Massimo Aliotta, Fachanwalt SAV
Haftpflicht- und Versicherungsrecht,
Winterthur

David Husmann, Fachanwalt SAV
Haftpflicht- und Versicherungsrecht,
Zürich

1. Einleitung
In einem neuen Grundsatzent
scheid hat das Bundesgericht vor

wenigen Ivionaten seine Recht
sprechung dahingehend bestätigt,
dass bei Geltendmachungen einer
vertraglichen Haftung durch ei
nen Arbeitnehmer der Beginn der
zehnjährigen Verjährungsfrist ge
mäss Art. 127 OR weiterhin auf
den Zeitpunkt der positiven
Vertragsverletzung durch den Ar
beitgeber abzustellen sei.1 Damit
erachtete das Bundesgericht die
Forderungen der Hinterbliebenen
eines Asbesropfers als verjährt, ob
wohl im Zeitpunkt der unge
schützten Asbestexposition am Ar
beitsplatz und damit behaupteter
positiver Verrragsverletzung ein fi
nanzieller Schaden zufolge der
jahrzehntelangen Latenz bis zum
Ausbruch der tödlich verlaufen
den Berufskrankheit noch gar
nicht entstanden war.2 Zuvor hat
te das Bundesgericht bereits in ei
nem anderen Grundsatzurteil For
derungen gegenüber der Suva ge
stützt auf Art. 20 des Vrantwort
lichkeitsgesetzes des Bundes im
Zusammenhang mit Asbestschä
den als verwirkt erachtet.3

Diese beiden Urteile des Bun
desgerichtes rufen in Erinnerung,
dass nicht nur im Zusammenhang
mit einer Asbestexposition bei Per
sonen sogenannte Spätschäden
(oder auch Langzeitschäden) ent
stehen können. So wurde vor we
nigen Monaten auch einer breite
ren Öffentlichkeit eine Studie im
Zusammenhang mit den Gesund
heitsrisiken durch Nanopartikel
vorgestellt.4

Die Spätschadensproblematik
wird aktuell mit der Atomkata
strophe von Fukushima in Japan
allzu deutlich vor Augen geführt.

Das Geltendmachen von Spät-
schäden kollidiert jedoch mit der
bisherigen restriktiven Rechtspre
chung des Bundesgerichtes zum
Beginn der Verjährungsfrisren.

2. Spätfolgen neuer
Tech nol og ien

nissen führt. Dies wurde zwi
schenzeitlich auch von der Politik
anerkannt und eine entsprechende
Motion ist im nationalen Parla
ment in Bern eingereicht worden.
Diese hat dazu geführt, dass der
Gesetzgeber nun im Zusammen
hang mit der Revision der
verjährungsrechtlichen Bestim
mungen des OR ein VernehmlasNeue Technologien und Werkstof

fe, die in Industrie und Wirtschaft
mannigfach genutzt werden, ber
gen Risiken in sich, deren Tragwei
te bei lnverkehrbringen noch
nicht abgeschätzt werden kann,
weil Langzeitstudien und Erfah
rung fehlen. Während im Bereich
der Nanotechnologie im Zusam
menhang mir den Risiken von
Titandioxid-Nanopartikeln offen
bar nun erste aufschlussreiche Stu
dien vorliegen,5 scheint im
Bereich der Mobilfunkstrahlen
unter den Wissenschaftern noch
keine Klarheit über die Schädlich
keit zu herrschen. Dabei geht es
vor allem um das Risiko der Ver
ursachung von Hirntumoren zu
folge regelmässigen und langjäh
rigen Gebrauchs von Mobil-
telefonen.6

Die zunehmende Verbreitung
von potenziell gesundheitsgefähr
denden neuen Technologien muss zeigen ist.
in rechtlicher Hinsicht dazu füh
ren, dass der Gesetzgeber de lege
ferenda die sich stellende Verjäh
rungs- und Verwirkungsprobfe
matik angeht, zumal die entspre
chenden risikobehafteten Produk
te teilweise bereits seit vielen Jah

ren im Umlauf sind und von zahl

reichen Endverbrauchern rege ge

nutzt werden. Das Beispiel Asbest

mit seinen Spärfolgen hat gezeigt,

dass die geltende neuste Praxis des
Bundesgerichtes zu verjährungs
rechtlich unbefriedigenden Ergeb

sungsverfahren durchführt.
Auch hei Spätschäden gilt, dass

eine Haftung sowohl aus Vertrags-
als auch Delikrsrecht geltend ge
macht werden kann (Anspruchs-
konkurrenz zwischen vertraglicher
und ausservertraglicher Haftung).
Eine subsidiäre Anspruchsgrund
lage ergibt sich zudem aus dem
Opferhilfegesetz.

Die deliktsrechtlichen Haf
tungsgrundlagen wurden durch
das Einführen des Bundesgesetzes
über die Produktehaftpfiicht
(PrHG)7und der darin statuierten
Kausalhaftung erweitert.

Neu dazugetreren ist aktuell das
Bundesgesetz über die Produkte-
sicherheit (PrSG),8

Die Praxis des Bundesgerichtes
zur Verjährung wird den Anfor
derungen an Spätschäden nicht
gerecht, wie nachstehend aufzu

3.1 Kaufvertrag
Zahlreiche auf dem Markt durch
die Konsumenten erstehbare Pro

dukte wie Farben, Kosmetikpro
dukte, Sonnencremen, Medika

mente, Zahnpasta sowie Lebens
mittelfarbstoffe enthalten mittler

weile Nanotechnologie. Die

Endverbraucher schliessen in it

CNeue Technologien und
Fertigungsstoffe wie
Handystrahlung oder
Nanopartikel können
Risiken bergen oder —

zum Beispiel im Fall von
Asbest — Spätschäden
verursachen. Da muss der
Gesetzgeber nachbessern.

3. Iertragliche
Haftung
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den jeweiligen Verkaufsstellen
(Läden, Tankstellenshops, Online
Verkaufsgesellschaften usw.) einen
Kaufvertrag im Sinne von
Art. 184 ff. OR ab.10 Für Schäden
gelangen damit die vertragsrecht-
liehen Verjährungsbestimmungen
des OR zur Anwendung, die — wie
untenstehend aufgezeigt — bei
Langzeitschäden nach aktueller
bundesgerichtlicher Praxis ins

Nichts führen.

3.2 Arbeitsvertrag
Im Urteil 4A249/2010 vom
16. November 2010 hatte die
1. zivilrechtliche Abteilung des
Bundesgerichtes die Grundsätze
der vertraglichen Haftung eines
Arbeitgebers gegenüber einem
Arbeitnehmer nach Asbestexposi
tion und mehr als 15 Jahre später
auftretender Krebserkrankung zu
prüfen und hat dabei an der bishe
rigen. mir dem sogenannten Uhr
macherinnenfall11 eingeläuteten
Praxis festgehalten.

Medizinisch speziell an den As
bestfällen ist, dass die Latenzzeit
bis zum Ausbruch der berufs-
bedingten Krebserkrankung fast
immer mehr als zehn Jahre beträgt.
Die Krankheit und damit der
Schaden entsteht folglich regel
mässig erst mehr als zehn Jahre
nach der Exposition; es handelt
sich um typische Langzeitschäden.

Das Bundesgericht hat zur da
mit einhergehenden verjährungs
rechtlichen Problematik in Erwä
gung 2.2 des Urteils festgehalten,
was folgt:

«Mit Ablauf von zehn Jahren
verjähren alle Forderungen, für die
das Bundeszivilrecht nicht etwas
anderc bestimmt (Art. 127 OR).
Diese Norm gilt unter anderem
für die aus der Verletzung Vertrag
licher Pflichten entstehenden For
derungen auf Leistung von Scha-
denersatz und Genugtuung. Der
Beginn der Verjährungsfrist unter
steht in diesen Fällen Art. 130
Abs. 1 OR, das heisst die zehn
ährige allgemeine Verjährungs

frist läuft von der Fälligkeit der
Forderung an, und zwar unabhän
gig davon, ob der Gläubiger seine
Forderung kennt (BGE 87 11155
E. 3c, S. 163; BGE 53 11336 E. 3b,
5. 342 F.).»

Weiter hält das Bundesgericht
unter Erwägung 2.3 Folgendes
fest: Die Pflicht des Schuldners,
Schadenersatz und Genugtuung
zu leisten, und das Recht des Gläu
bigers, sie zu verlangen, entstehen
nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts nicht erst, wenn
dieser die Folgen der Pfiichrverlet
zung erkennen kann. Beruhen sie
auf einer Körperverletzung, so er
wachsen sie im Zeitpunkt, in dem
der Schuldner pflichtwidrigerwei
se auf den Leib des andern ein
wirkt. Das folgt aus Art. 46 Abs. 2
OR, der überflüssig wäre, wenn
erst die Erkennbarkeit und Fest
stellbarkeit der Folgen der Verlet
zung dem Gläubiger ein Recht auf
Ersatz des Schadens sowie auf
Genugtuung und als Ausfluss des
materiellen Rechts den Anspruch

1 auf Rechtsschutz (BGE 86 11 41
E. 4 5. 44 f.) gäbe.

Art. 46 Abs. 2 OR gilt nicht nur
1 für unerlaubte Handlungen, son

dern kraft der Verweisung des 1

Art. 99 Abs. 3 OR auch für ver
tragswidriges Verhalten. Der Ver
letzte kann vom Zeitpunkt der
Verletzung an verlangen, dass ihm
der Schuldner allen aus ihr er
svachsenen Schaden, auch den erst
künftig in Erscheinung trecenden,
ersetze und ihm Genugtuung leis
te (BGE 87 11155 E. 3b 5. 162 E).
Wenn die Zeit der Erfüllung we
der durch Vertrag noch durch die
Natur des Rechtsverhältnisses be
stimmt ist, kann gemäss Art. 75
OR sogleich geleistet und gefor
dert werden.

Die Forderungen auf Schaden
ersatz und Genugtuung aus ver
tragswidriger Körperverletzung
werden daher nach der Rechtspre
chung des Bundesgerichts grund
sätzlich sogleich mit der Verlet
zung der vertraglichen Pflicht flil

1 BGE 4A_249/2010 vom 16.11.2010. Die Problematik
von Spätschäden durch Asbestexposition beschäftigte
bis dato die Gerichte vor allem im Zusammenhang
mit Arbeitsverhältnissen, bei denen Arbeitnehmer am
Arbeitsplatz dem Asbeststaub ausgesetzt waren.

2 Siehe hierzu auch die Berichterstattung in der

NZZ vom 1.2.2011: .Verjährung bei Asbest-Tod..
3 BGE 13611187.
4 Siehe hierzu NZZ vom 19.1.2011: »Nanopartikel —

der neue Asbest?», sowie Täges-Anzeiger online
vom 18.1.2011: .Inhaltsstoffe von Zahnpasta sind
offenbar so gefährlich wie Asbest.

5 Siehe NZZ a.a.O. In einer Studie wurde ein entzünd
licher Effekt von Nano-TiO, in Lunge und Bauchfell
festgestellt, der dem in Zusammenhang mit Asbest
hervorgerufenen ähnlich ist.

6 Zu dieser Problematik siehe NZZ vom 2.5.2010:
«Risikoforschung und kein Ende.‘ Erwähnenswert

ist an dieser Stelle vor allem die sogenannte ‘Inter

phone-Studie«, eine grossangelegte europäische

Untersuchung unter Leitung der Weltgesundheits
organisation zum Zusammenhang von Handyst‘
und Tumoren.

7 SR 221.112.944.
8 SR 930.11.
9 Siehe hierzu NZZ vom 19.1.2011: «Nanopartikel —

der neue Asbest?, sowie Tages-Anzeiger online
vom 18.1.2011: «lnhaitsstoffe von Zahnpasta sind
offenbar so gefährlich wie Asbest.«

10 Basler Kommentar Obligationenrecht 1, Koller.
Art. 184 OR, N 1 ff.

11 BGE 106 11134.

0
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Zig (BGE 87 11155 E. 3c, S. 163;

BGE 106 lT 134 E. 2d, 5. 139), wo

mit die Verjährung ab diesem

Zeitpunkt zu laufen beginnt.

Das Bundesgericht übersieht

dabei, dass bei der vertraglichen

Haftung sowohl Wortlaut als auch

der Sinn des Gesetzes dafür spre

chen, die Verjährung erst ab

Fälligkeit der Forderung anlaufen

zu lassen, den dies a quo also auf

den Zeitpunkt des erkennbaren

Schadenseintritts zu setzen. Diese

Handhabe hätte den ‘Wortlaut und

die Systematik des Gesetzes hinter

sich; in Art. 130 OR wird aus

drücklich festgehalten, dass die

Verjährung einer vertraglichen

Forderung mit deren Fälligkeit

beginnt.
Der Hinweis auf Art. 46 Abs. 2

OR ist sachfremd; diese Bestim

mung tangiert nicht Spätschäden,

sondern bei bereits bekanntem

Schaden dessen zukünftigen Ver

lauf und dessen Abgeltung. Aber

auch inhaltlich vermag das Urteil

des Bundesgerichts nicht zu über

zeugen: dass etwas verjähren soll,

bevor es überhaupt zu existieren

beginnt, übetstrapaziert die Logik.

Dasselbe gilt, wenn das Bundes

gericht hierorts ausführt, der

Geschädigte hätte die Möglich

keit, nota bene noch nicht existen

te Schadenersatzforderungen in

nerhalb von zehn Jahren nach Ex

position geltend zu machen: Wo

(noch) nichts ist, kann auch nichts

gefordert werden.
Bereits der erwähnte Uhrma

cherinnenfall ist damals auf erheb

Ziehe Kritik in der Lehre gestossen;

heute teilt die überwiegende Lehre

die Ansicht des Bundesgerichts

zum Verjährungsbeginn bei ver

traglicher Schadenersatzpflicht

nicht.12
Das Urteil des Bundesgerichts

ist zu bedauern. Schon der Wort

laut der gesetzlichen Regelung von

Art. 130 OR spricht für einen Ver

jährungsbeginn ab Auftreten und

Kenntnis des Schadens; auch die

zeitgemässe Auslegung vor dem

Hintergrund eines immer grösse

ren Potenzials für Langzeitschäden

hätte nahegelegt, den Uhrmache

rinnenfall zu korrigieren.

Die Diktion des Bundesgerichts

führt dazu, dass Asbestopfer und

andere von Langzeitschäden Be

troffene ihre Ansprüche inhaltlich

nicht gerichtlich beurteilen lassen

können, was den von Art. 6

EMRK garantierten Zugang zum

Gericht verletzt. Das Asbest-Urteil

des Bundesgerichts vom 16. No

vember 2010 wurde zwischenzeit- 1

lich in Strassburg angefochten.

4. Ausservertragilche
Haftung

4.1 Unerlaubte Handlung

Nebst der vertraglichen Haftung

besteht die ausservertragliche so

genannte Deliktshaftung nach

Art. 41ff. OR.
Hier ist die Verjährungshürde

vom Geserzeswortlaur her inner

staatlich tatsächlich höher gesetzt,

wird doch in Art. 60 DR aus

drücklich festgehalten, der Verjäh

rungslauf beginne ab der schädi

genden Handlung. Aus sy‘sremati

scher Sicht ergibt dies Sinn, ist

doch bei der deliktischen Haftung

die Bindung der Parteien im Re

gelfall zufällig; bei der Vertrags-

haftung indes gewollt.
Die deliktische Haftung ist mit

der strafrechtlichen Verantwort

lichkeit verwandt (Widerrecht

lichkeit); das Bundesgericht hat

in strafrechtlicher Hinsicht bei

Asbestfllen denn auch ausdrück

lich festgehalten, der Täter habe

aus Gründen der Spezialpräventi

on das Recht des Verwirkens.13Im

gleichen Entscheid hat die straf

rechtliche Abteilung des Bundes-

gerichtes aber ausdrücklich darauf

hingewiesen, in zivilrechtlicher

Hinsicht beschränke eine analog

dem Strafrecht gehandhabte Ver

jährungsregelung den Anspruch

gemäss EMRK auf Zugang zum

Gericht. 14 Deswegen verletzt die

deliktische Verjährungsregel bei

Schäden, die innerhalb der Verjäh

rungsfrist nicht feststellbar sind,

ebenfalls den Anspruch gemäss

EMRK auf Zugang zum Gericht.

4.2 Produktehaftpflicht

Die Bestimmungen des Produkte

haftpflichtgesetzes (PrHG) erfas

sen auch Lanzeitschäden. Der

Hersteller haftet, falls ein Konsu

ment durch Fchlerhaftigkeit einen

Schaden erleidet.15 Das Produk

rehaftpflichtgesetz statuiert in

Art. 9 und 10 eine relative Verjäh

rungs- und eine absolute Verwir

kungsfrist. Schadenersatzansprü

che verjähren drei Jahre nach dem

Tag, an dem der Geschädigte

Kenntnis vom Schaden, dem Feh

ler und von der Person der Her

stellerin/Importeurin erlangt hat

oder hätte erlangen müssen.

Gemäss Art. 10 PrHG verwirken

zudem Ansprüche zehn Jahre nach

dem Tag, an dem die Herstellerin

das Produkt, das den Schaden ver

ursacht hat, in Verkehr gebracht

hat. Die Verwirkungsfrist gilt da

bei als gewahrt, wenn gegen die

Herstellerin binnen zehn Jahren

geklagt wird.
Generell schwierig gestaltet sich

bei Langzeitschäden der Nachweis

des natürlichen Kausalzusammen

hangs zwischen dem schädigenden

Material oder der schädigenden

Immission und dem Gesundheits

schaden. Dies zeigt sich heute

deutlich bei den Asbestt‘dllen.

Während die Krebserkrankung

Mesorheliom anerkannterrnassen

fast ausschliesslich aufAsbestexpo

siuon zurückzuführen ist, kann

Lungenkrebs asbesibedingt, aber

auch ohne Asbestexposition auf

treten. Die sozialversicherungs

rechtliche Praxis aus dem UVG

behilft sich für die Kausalitätsfrage

einer normativen Regelung nach

lmmissionsjahren,‘6die dem Ein

zelfall indes kaum gerecht wird.

Das Bundesgericht hat bereits in

BGE 133 III 81 im Zusammen

hang mit der Beweislast des Ge

44

pladoyer 4/11



HAFTPFIJ C HT R EC 1T%

schädigten bei Produktehaftplicht
entschieden, dass es ausreichend
sei, wenn der Geschädigte beweist,
dass das Produkt nicht die Sicher
heit aufwies, die der Durch
schni ttskonsument unter Berück
sichtigung der Umstände berech
tigterweise envarten durfte — die
genaue Ursache des Fehlers
braucht der Geschädigte hingegen
nicht zu beweisen. Diese Recht
sprechung hilft dem Geschädigten
jedoch bei der Kausalität des Ge
sundheitsschadens nicht weiter.

In zeitlicher Hinsicht besonders
problematisch ist die zehnjährige,
absolute Verwirkungsfrist gemäss
Art. 10 Abs. 1 PrHG. Damit stellt
sich bei Langzeitschäden das glei
che Dilemma wie bei der Vertrag
lichen Haftung, zugespitzt durch
den Umstand, dass es sich hier
nicht um eine Verjährungs-, son
dern sogar um eine Verwirkungs
frist handelt, die nicht einmal
einer Verjährungsunterbrechung
zugänglich ist.

5. Gesetz über de
Produktesicherheit

Am 1. Juli 2010 ist das neue Bun
desgesetz über die Produktesicher
heit (PrSG) in Kraft getreten.‘7
Gemäss Art. 1 Abs. 1 PrSG sollen
mit dem Gesetz die Sicherheit von
Produkten gewährleistet und der
grenzübersch reitende freie Waren
verkehr erleichtert werden. Dass es
indes auch beim PrSG um die In
tegrität von Menschen, nicht aber
von Produkten geht, wird in Art. 3
Abs. 1 klargestellt. 8 Damit kön
nen auch Geschädigte ausserver
tragliche Schadenersatzansprüche
gestütz auf Art. 41 DR geltend
machen, sobald die Schutznormen
des PrSG verletzt werden.19

Allerdings erübrigt es sich, sich
für die Geltendmachung von
Schadenersatz- und Genugtu
ungsansprüchen auf das PrSG zu
berufen, sofern die\7oraussetzun-
gen für eine Haftung gemäss
PrHG gegeben sind.20 Im hier in-

teressierenden Kontext der Verjäh
rung beziehungsweise Venvirkung
der Ansprüche eines Geschädigten
ist jedoch relevant, dass die im 1
PrSG enthaltenen Meldepflichten
keiner zeitlichen Begrenzung un
terliegen. Somit ist es denkbar,
dass bei einem langlebigen Pro
dukt erst nach über zehn Jahren —

und damit nach der absoluten Ver
wirkungsfrist gemäss Art. 10
PrHG — ein Produktfehler auf
taucht, der eine Meldepflicht aus-
löst.

\Vird die Meldepflicht miss
achtet, macht sich der Melde
pflichtige nach dem PrSG straf
bar.2‘ Diese zeitlich unbeschränk
te Haftung bei Vorliegen eines
Verschuldens stösst in der Litera
tur teilweise auf Kritik.22 Indes
haben gerade die Erfahrungen mit
Asbestopfern gezeigt, dass bei
Langzeitschäden Handlungsbe
darf besteht. Gerade auch mit
Blick auf die Asbestopfer ist im

zuständigen Departement, dem
EJPD. die Revision von Art. 60
DR an die Hand genommen vor
den, welche die Einführung deut
lich längerer Verjährungsfristen
vorsieht.

6. ÖffentchrechtHche
VerantwortHchkeit

Im Urteil des Bundesgerichtes
8C_470!2009 vom 19. Januar
2010 (BGE 136 11187) hatte sich
das Gericht mit der Frage der Ver
jährung bei Staatshaftung (Suva)

1 auseinanderzusetzen. Es kam zum
Schluss, der klare \Vortlaut von
Art. 20 Abs. 1 Vcrantwortlichkeits
gesetz (VG), der unabhängig vom
Schadenseintritt eine absolute
zehnjährige Verwirkungsfrist ab
letzter schädigender Handlung!
Unterlassung statuiere, sei mass
gebend und kaum einer abwei
chenden Auslegung zugänglich.

Ein Blick auf die bundesgericht
liche Rechtsprechung zu Verant
wortlichkeitsansprüchen zeige
denn auch, dass die zehnjährige

12 Siehe hierzu die Aufstellung bei David Husmann /
Massimo Aliotta, Zeit hellt nicht alle Wunden — Zur
verjähtungsrechtlichen Problematik hei Personen-
schäden durch Asbes‘, in HAVE 2/2010, S. 128 fE

13 BGE 1.34 l\‘ 297.
14 BGE 134 IV 297.
15 Siehe hierzu Näheres bei Naohi D. Tahei, «Produkte

haftungsrisiken im Zeitalter der Nanotechnologie..
in: Juslerter vom 5.11.2007.

16 Siehe hierzu Urteil des Bundesgerichts U 249/06 vom
16.11.200‘.

17 SR 930.11.
18 Eugenie Holliger-Hagmann, sProduktesicherheits

gesetzgebung., in: Jusletter 5.10.2009, S. 3.
19 Zu den weiteren Auswirkungen des PrSG im

schweizerischen Privatrecht siehe unter anderen
Andreas Futter, «Produktesicherheit, Produktehaftung
und technische Normierung. in: Produktsicherheit
und Produkthaftung — Neue Herausforderungen für
schweizerische Unternehmen, Bern 2011, S. 18 ff.

20 Eugenie Holliger-Hagmann, aaC.
21 Eugenie Holliger-Hagrnann, a.a.O. Siehe auch t“

laufende Rcs‘ision des Lebenismittelgesetzes. Nac... .‚r
liegen des Vernehmlassungsberichtes wird nun vom
EDI ein Gesetzesenrsvurf mit dazugehöriger Botschaft
ausgearbeitet.

22 So vor allem Eugenie Holliger-Hagmann, aaC.
23 BGE 126 11145.
24 Urteil des Bundesgerichts RC_470/2009, E.7.4.4.
25 BGE 126 11 248 E. 5d.
26 Art. 25 Abs. 1 OHG, in Kraft seit 1.1.2009.
27 BGE 126 II .348.
23 So bereits D.svid Husmann / Massimo Aliotta, Zeit

[teilt nicht alle Wunden — Zur verjährungsrechtlichen
Problematik bei Personenschäden durch Asbest, in
1-IAVE 2/2010, S. 128 ff.

29 Siehe hierzu auch Tages-Anzeiger vom 22.1.2009:
Asbestopler hekonsmen mehr Zeit für Schadenersatz-

ansprüche.
30 Siehe Frrc1ric Krauskopf Die Verjährung der haft

pflichtrechtlichen Ansprüche wegen Personenschäden
unter Berücksichtigung der aktuellen Reform
bestrebungen im Inland und in Europa, in: HAVE
Personen-Schaden-Forum 2011, S. 133 f.

31 Siehe zu dieser Problematik NZZ vom 15.l0.20U
«Versicherharkeit von Nanotechnologie offen.‘ Sice
‚such Rent3 Beck, ‘Der Umgang mit Emerging Risks
aus der Sicht des Haftpllichtversicherers». in: Fest
schrift 50 Jahre SGVHR (2010). Die Versichersings
wirtschaft — insbesondere die Rückversicherungen —

betreibt ein intensives Monitoring betreffend die mit
den neuen Technologien einhergehenden Risiken.

32 Siehe auch die rechcsvergleichende Darstellung bei
N,sthalie Voser, Aktuelle Probleme zivilrechtlicher
Ver;ihrung bei körperlichen Spätschäden aus rechts
vergleicherider Sicht«, in: recht 2005, 5. 121 ff
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absolute Verwirkungsfrist aus
nahmslos zur Anwendung gekom
men sei, so beispielsweise auch bei
den Ansprüchen von abgewehrten
Flüchtlingen zur Zeit des Zweiten
Weltkrieges.23Die bisherige bun
desgerichtliche Praxis bei ausser-
vertraglicher Haftung zeige über
dies, dass die absolute Verjährung
auch dort unabhängig vom Scha
denseintritt ablaufe, was von ei
nem Teil der Lehre zwar kritisiert

werde.24
Zudem zeige die bisher ergan

gene «Asbest-Rechtsprechung« des
Bundesgerichts, dass allein bei der
Opferhilfe auf den Schadensein
tritt abgestellt werde. In einer Ab
wägung der Interessen zeige sich,
dass die Opferhilfeperspektive ei
ner Sonderstellung entspräche

und neben der Straf- und Verwal
tungshaftung sowie der ausser-
vertraglichen Haftung nicht
derlich gewichtig ausfalle. Zudem
sei zu beachten, dass der Zeit
ablauf eine Verdunkelung mit sich
bringe. Würde man auf den Scha
denseintritt abstellen, bedeute dies
wegen der daraus resultierenden
Beweisschwierigkeiten eine erheb

liche Rechtsunsicherheit.
Der EMRK-Anspruch auf frei

en Zugang zum Gericht wird im
Urteil abgehandelt: Indes wird
ausgeführt, die Statuierung eines
Verjährungsstatus widerspreche
dem EMRK-Anspruch grundsätz
lich nicht. Alle Rechtsordnungen
kennten Verjährungsstatute, was
sich aus dem berechtigten Bedürf
nis nach Rechtssicherheit erkläre.

Zudem sei in casu zu beachten,
dass es die Asbestopfer nicht be
sonders hart träfe, weil ihnen ‘v‘er
sicherungsleistungen der Suva zu-

stünden.
Auch dieser Entscheid vermag

in verschiedener Hinsicht nicht zu
überzeugen. Das Bundesgericht

hat sich wiederum nicht mit der

Besonderheit der Asbesterkran

kung auseinandergesetzt, nämlich
der grundsätzlich fehlenden Mög
lichkeit, die Erkrankung innert

zehn Jahren nach Exposition zu er
kennen. Der Vergleich mit den
Ansprüchen von Flüchtlingen im
Zweiten Weltkrieg hinkt; der Un
rechtsgehalt des damaligen Tuns
war bereits nach Kriegsende offen
kundig. Nicht zu überzeugen ver
mag auch das Argument der Ver

dunkelung durch Zeitverlauf. Die
beweisrechtlichen Schwierigkeiten
hat nach Art. 8 ZGB der Geschä
digte als Kläger zu tragen; die Ar
gumentation des Bundesgerichts
läuft auf einen im Zivil- und Ver
waltungsrecht nicht opportunen
Täterschutz hinaus.

Aus systematischer Sicht un
richtig ist insbesondere, wenn aus

geführt wird, die Opferhilfe

1 Rechtsprechung betreffe eine
opferhilferechtliche Sonderpro
blematik, der im Verantwortlich
keitsrecht nicht zu folgen sei. Das
Bundesgericht übersieht, dass die
Entschädigung nach Opferhilfe
dem ausservertraglichen Haft

1 pflichtrecht nachempfunden und
diesem nahe verwandt ist und dass
es subsidiär zu diesem zur Anwen
dung gelangt (vgl. nachfolgend

7. Opferhilfe).
Gänzlich unverständlich ist als-

dann der Ansatz, der Zugang zum
Gericht sei unter dem Gesichts
punkt von Art. 6 EMRK nicht
verletzt, weil die Geschädigten von
der Suva Leistungen erhielten. Es
handelt sich dabei um ein offen
sichtlich sachfremdes Argument,
ganz abgesehen davon, dass all-
fällige Leistungen der Suva nicht

deckungsgleich sind mit Haft
pflichtansprüchen. Zudem erge
ben sich Konstellationen, in denen
die Ansprecher nicht Suva-vcrsi

chert sind, zum Beispiel bei er

krankten Familienangehörigen

oder bei am Wöhnort Immissions
geschädigten.

Nicht abgehandelt hat das Bun

desgericht auch das vorgebrachte

Argument der Diskriminierung
von Opfern nach Langzeitschäden
wie beispielsweise Asbestopfer.

Der Fakt, dass diese Rechtspre

chung Asbestopfer nur deswegen
vom Geltendmachen der Ansprü
che ausschliesst, weil ihre Krank
heit mehr als zehn Jahre nach der
Exposition auftritt, stellt diese ge
genüber anderen Verunfallten
oder Erkrankten schlechter, allein
aufgrund der Begebenheiten ihrer
spezifischen Erkrankung.

Das Urteil verletzt zudem eben
falls den Zugang zum Gericht im
Sinne von Art. 6 EMRK. Auch
dieses Urteil ist zwischenzeitlich in
Strassburg angefochten.

7. Opferhilfe

In BGE 134 11 308 äusserte sich
das Bundesgericht zur Frage der
Anwendbarkeit des Opferhilfege
setzes und bejahte die Opferstel
lung von Geschädigten, selbst

wenn sich das tatbestandsmässige
Verhalten vor Inkrafttreten des

OHG (1993) ereignet habe. Das
Bundesgericht nimmt ausdrück
lich Bezug auf seine strafrechtliche
Rechtsprechung und führt aus, die
täterbezogene Sichtweise lasse sich
für den Anwendungsbereich des
Opferinteresses nicht teilen.

Nach Massgabe der Opferhilfe
gelte eine Tat erst dann als begon
nen, wenn der Erfolg eingetreten

sei. Ein Opfer müsse die Schädi
gung beziehungsweise die Verlet

zung erkennen, bevor es sich über
haupt auf das OHG berufen und

einen entsprechenden Antrag un

terbreiten könne.25 Dass dies die

Absicht des Gesetzgebers sei, zeige

sich auch an der revidierten Fas

sung des OHG,26wonach das Ge

such auf Entschädigung innert

fünf Jahren nach der Straftat oder

fünf Jahre nach Kenntnis der

Straftat einzureichen sei. Die un

terschiedliche Interpretation im

Straf- und Opferhilferecht beruhe
auf den unterschiedlichen Zielset
zungen beider Bereiche.

Das Bundesgericht hat in be

grüssenswerter Weise erkannt,

dass das Verwirken von Rechten,

bevor der Ansprecher davon

46
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Kenntnis hat, zu unbilligen Resul
taten führt, und knüpft dabei an
seine Praxis an, wonach bei einer
HIV-Infektion auf den Ausbruch
und die Erkennbarkeit der Krank
heit und nicht den Zeitpunkt der
Ansteckung abgestellt wurde.27
Das Bundesgericht hält fest, dass
es sich im Anwendungsbereich des
OHG und im Gegensatz zum
Strafrecht nicht rechtfertige, eine
Täterperspektive einzunehmen,
weshalb sich ein opferhilfe-rele
vantes Verhalten erst im Zeitpunkt
des Erfolgseintritts manifestiere.

Das Opferhilfeverfahren nimmt
eine Zwitterstellung zwischen dem
ausservertraglichen Haftpflicht-
und dem Sozialversicherungsrecht
ein, Der Anspruch aus Entschädi
gung ist mit dem Schadenaus
gleichssystem des ausservertragli
chen Haftpflichtrechts verwandt;
die Opferhilfeentschädigung wur
de allein deshalb geschaffen, weil
ein Straftäter in der Regel über kei
ne finanziellen Mittel und insbe
sondere nicht über eine Versiche
rungsdeckung verfügt, um den an-
gerichteten Schaden zu beglei
chen. Die Entschädigung aus Op
ferhilfe ist denn auch regressierbar
(Art. 7 OHG). Entsprechend soll
te der höchstrichterliche Ent
scheid zur Opferhilfe sowohl für
das vertragliche wie auch ausser-
vertragliche Haftpflichtrecht rich
tungsgebend sein.28

3. Laufende
Gesetzesrevisionen

In der Literatur zum Verjährungs
recht wurde bereits bei den haft
pfiichtrechtlihen Verjihrungsbe
stiImungen auf die laufende Ge
sctzesrevlsion29 eingegangen und
es wurden verschiedene Szenarien
vorgeschlagen. So führt Kraus
kopf3°aus, dass bei der Festlegung
von längeren Verjährungsfristen
im Obligationenrecht differenziert
vorgegangen werden müsse, je
nach Risiko, das zur Diskussion
steht. Zudem macht der genannte

Autor geltend, dass erhebliche
Probleme im Bereich der Versi
cherbarkeit von derartigen Risiken
entstehen.

Gewiss gilt es, solche Probleme
im Auge zu behalten, zumal die
Versicherbarkeit mit entsprechen
den risikogerechten Prämien für
die entsprechenden Berufsgrup
pen gewährleistet bleiben muss.31
Indes verbietet es sich, durch einen
restriktiv zu handhabenden Kata
log von Risikogruppen gewisse
Spätschäden dem Schutz vor der
Verjährung zu entziehen.

Die Vergangenheit hat gerade
auch im Bereich von Spätschäden
durch Asbestexposition am Ar
beitsplatz aufgezeigt, dass sich ge
wisse Risiken von Technologien
mitunter erst Jahrzehnte nach der
Einführung der neuen Techno
logie zeigen und auch erst dann
verwirklichen. Somit hat der
Gesetzgeber in der anstehenden
Gesetzesrevision dafür zu sorgen,
dass nicht im Sinne eines ein
schränkenden Katalogs lediglich
gewisse Risikogruppen berück
sichtigt werden.

Eine weitere Problematik ist die
Rückwirkung der anstehenden
Gesetzesrevision. Der Gesetzgeber
hat dafür besorgt zu sein, dass
Opfer von Spätschäden nicht ihrer
berechtigten Ansprüche verlustig
gehen, welche bereits mitunter
Jahrzehnte vor dem Zeitpunkt des
zukünftigen Inkrafttretens der re
vidierten Verjährungsbestirnmun
gen erkrankt und gestorben sind.
Der Gesetzgeber in Bern hat des
halb eine grosszügige Regelung
einzuführen, welche auch den be
rechtigten Ansprüchen solcher
Opfer und ihrer Hinterbliebenen
gerecht wird.

Zu verhindern sind auf alle Fälle
Regelungen. bei denen nur jene
Opfer in den Genuss von längeren
Verjährungs- und Verwirkungs
fristen gelangen, die erst nach
Inkrafttreten der Gesetzesnovelle
mit solchen Materialien und Pro
dukten in Kontakt gekommen

sind und die dann erst viele
Jahre oder Jahrzehnte später an
Spätschäden erkranken oder gar
sterben.

9. Fazit

Das Bundesgericht hat in seiner
Rechtsprechung im Zusammen
hang mit Spätschäden zufolge
Asbestexposition am Arbeitsplatz
die von Asbestopfern und ihren
Angehörigen eingeklagten Forde
rungen im Bereich der vertragli
chen Haftung sowie im Bereich
des Verantwortlichkeitsgesetzes
des Bundes zufolge Verjährung
respektive Verwirkung der An
sprüche de lege lata abgewiesen.

Es ist demnach mittlerweile un
bestritten, dass de lege ferenda im
Bereich von Spätschäden gerade
auch im Hinblick auf neue Tech
nologien ein dringender gesetzge
berischer Handlungsbedarf be
steht. Das Eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement wird im
Sommer 2011 deshalb einen Ent
vurf zur Revision von Art. 60 OR
in die Vernehmlassung schicken.

Es ist zu hoffen, dass die Verant
wortlichen im Gesetzgebungsver
fahren nicht nur die Revision von
Art. 60 OR anstreben. Wie auf.
gezeigt worden ist, sollte auch das
Produktehaftpfiichtrecht im Zu
sammenhang mit den Bestim
mungen über die Verwirkung der
Ansprüche gemäss Art. 9 PrHG
einer analogen Revision unter
zogen werden. Gleiches gilt auch
für die Verwirkungsbestimmun
gen des Verantwortlichkeitsgeset
zes des Bundes. Bei der anstehen
den Gesetzesrevision sollte auch
ein Blick auf die Gesetzgebung in
anderen europäischen Ländern ge
worfen werden, wo teilweise sehr
grosszügige verjährungsrechtliche
Regelungen gerade auch mit Blick
auf die Asbestopfer eingeführt
wurden.32 Dabei wird sich zeigen,
dass die anstehenden Gesetzestevi
sionen nicht nur richtig, sondern
auch dringend sind.
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- Bundesamt für Justiz

Bundesamt für Justiz
3003 Bern

Zürich, 29: November 2011 RDBJsm
derrerarbeitgeber.ch

Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts) Vernehmiassung

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 31. August 2011 haben Sie uns zur Stellungnahme zur Revision des Verjäh
rungsrecht eingeladen. Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme.

1. Zusammenfassung der Position des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV)

Unsere Position lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Vorlage, wie sie sich heute präsentiert, lehnen wir ab. Es besteht ein erheblicher Änderungsbe
darf.

— Wir lehnen die Abänderbarkeit von Verjährungsfristen ab (Art. 133 OR).
— Wir lehnen eine absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren (Variante zu Art. 129/130 OR) ab.
— Wir lehnen die 30-jährige Verjährungsfrist (Art. 130 OR) entschieden ab.
— Eine Rückwirkung bzw. eine Reaktivierung von Forderungen durch die Revision des Verjäh

rungsrechts muss ausgeschlossen werden.

— Die Aufbewahrungspflicht von möglicherweise relevanten Unterlagen muss klar geregelt sein.
— Wir lehnen eine Angleichung der Verjährungsfristen nach Art. 52 BVG ab.

2. Grundsätz(iche Bemerkungen

Die vorgeschlagene Revision des Verjährungsrechts im Privatrecht hat weitreichende Auswirkungen:
Wir beschränken uns jedoch auf die Aspekte des Verjährungsrechts im Arbeits- und Sozialversiche
rungsrecht.

Heglbachstrasse 47 Postfach 8032 Zurich
—i 04421 1717 F -41 O)44L2i 1718

oww.aroeitgeoercn verhano@arbertgeber.cn
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Die Verjährung von Forderungen ist im schweizerischen Recht ein zentrales Institut, um Rechtssi
cherheit herbeizuführen. Grundsätzlich erachten wir eine generelle Vereinheitlichung der Verjährungs
regeln als sinnvolle Massnahme, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Unterschiedliche Verjäh
rungsfristen für praktisch identische Fälle sollen in Zukunft richtigerweise beseitigt werden.

Dennoch stellt sich die Frage, ob der Bedarf nach einer derart umfassenden Revision des Verjäh
rungsrechts wirklich ausgewiesen ist oder ob nicht eher nur punktuell ein Anpassungsbedarf besteht.
Wir äussern uns jedoch nicht grundsätzlich zu dieser Frage, da wir uns, wie bereits oben gesagt, auf
die Aspekte des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts beschränken. Dementsprechend nehmen wir
Stellung zu den einzelnen Artikeln aus der Sicht des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts.

Die Standpunkte aus der Sicht des Arbeits- und des Sozialversicherungsrechts sind grundsätzlich
divergierend. Wir schlagen deshalb vor, dass auf die Anpassung der Verjährungsfristen im BVG ver- ()zichtet wird.

—

3. Arbeitsrecht: Allgemeine Beurteilung

Die Verkürzung der Verjährungsfrist bei der Geltendmachung von Lohnforderungen in einem Arbeits
verhältnis auf drei Jahre ist unseres Erachtens zu begrüssen. So haben Arbeitgeber noch früher Ge
wissheit, ob unklare Forderungen nun geltend gemacht werden oder nicht, was rechtssicherheitsför
dernd ist. Es liegt nämlich auch im Interesse des Arbeitnehmers, dass er nicht ewig zuwarten darf, bis
er seine Forderung geltend macht.

Abzulehnen sind hingegen dispositive Verjährungsregeln. Es dient unserer Auffassung nach nicht der
Rechtssicherheit, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils die Verjährungsfristen für Forderungen
aus dem Arbeitsverhältnis vertraglich abändern können, im Gegenteil: Die entsprechende Regelung
führt zu mehr Verwirrung bei den Vertragsparteien.

Ausserdem müsste konsequenterweise eine Kongruenz zwischen der absoluten Verjährungsfrist von
maximal dreissig Jahren und der Aufbewahrungspflicht von Geschäftsunterlagen (Art. 962 OR: Die
Frist beträgt 10 Jahre) hergestellt werden. Es kann in keinem Fall angehen, dass die Verjährungsfrist
wesentlich länger läuft, als man entsprechende Unterlagen aufbewahren muss. Beweisschwierigkeiten
wären vorprogrammiert. Der Vorentwurf äussert sich dazu leider nicht, weshalb eine Angleichung
kaum vorgesehen sein dürfte.

Der Bundesrat hat es im Übrigen bisher verpasst, gewisse Rechtsunsicherheiten insbesondere über
den Beginn des Fristenlaufs bei der Verjährung von Ferien und Überstunden zu beseitigen. Unseres
Erachtens sollte die Frage der Fälligkeit solcher Ansprüche präziser geregelt werden, da gemäss ak
tueller Gesetzeslage und Rechtsprechung Unklarheiten bestehen.

4. Arbeitsrecht: Zu den einzelnen Artikeln

Art. 128 OR Relative Frist

Aus unserer Sicht spricht nichts Grundsätzliches gegen die Vereinheitlichung der Verjährungsfristen
für sämtliche privatrechtliche Forderungen, unabhängig vom Anspruchsgrund. Gegen die Verkürzung
der bisherigen fünfjährigen Verjährungsfrist für arbeitsrechtliche Forderungen auf neu drei Jahre ha
ben wir deshalb nichts Grundsätzliches einzuwenden.

Seite 2
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Art. 130 OR Absolute Verjährungsfrist bei Personenschäden

Gemäss Vorentwurf soll die absolute Verjährungsfrist bei Personenschäden spätestens mit dem Ab
lauf von 30 Jahren enden. Damit soll das Risiko verringert werden, dass ein Anspruch auf Schadener
satz oder Genugtuung verjährt, bevor ein Schaden überhaupt erst entstanden oder erkannt worden ist
(z.B. wegen langer Latenzzeiten bei Schäden durch Asbest, Medikamente, Kleinstpartikel etc.).

Gemäss der Variante zu Art. 129/1 30 VE-OR könnten Ansprüche aus Personenschäden, die unter der
Geltung der bisherigen Verjährungsregelungen verjährt waren, mit Inkrafttreten der neuen Regelung
erneut durchsetzbar werden.

Opfer von Personenschäden, die erst spät zu Tage treten, haben sicher ein achtenswertes Interesse
an einem guten Schutz. Diesem steht jedoch das wichtige Interesse an Rechtssicherheit entgegen.
Die Parteien sollen sich darauf verlassen können, dass eine verjährte Forderung auch verjährt bleibt.

Wenn ein Personenschaden im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses eintritt, ist eine Frist von 30 Jah
ren für den Arbeitgeber äusserst problematisch. Es ergibt sich hier eine Verwerfung zwischen dieser
30-jähirgen absoluten Verjährungsfrist und der 10-jährigen Aufbewahrungspflicht für Geschäftsbücher
und Geschäftskorrespondenz gemäss Art. 957 i.V.m. Art. 962 OR. Im Hinblick auf die Parteistellung
eines Arbeitgebers in einem allfälligen Schadenersatzprozess, können sich nach Ablauf der üblichen
Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren erhebliche Probleme ergeben. Die Beweisschwierigkeiten sind
damit — für beide Parteien — zwangsläufig vorprogrammiert. De facto würde es heissen, dass alle rele
vanten Unterlagen ebenfalls 30 Jahre aufbewahrt werden müssten.

Eine längere Aufbewahrungsfrist für Personalunterlagen ist nicht realistisch und würde zu einem un
verhältnismässigen Aufwand führen. Heute bestehen Rechtsunsicherheiten, insbesondere über den
Beginn des Fristenlaufs bei der Verjährung von Ferien und Überstunden. Unseres Erachtens sollte die
Frage der Fälligkeit solcher Ansprüche präziser geregelt werden, da gemäss aktueller Gesetzeslage
und Rechtsprechung Unklarheiten bestehen.

Die gleiche Problematik der Aufbewahrungsfristen stellt sich im Übrigen auch im Bereiche der medizi
nischen Versorgung.

Im Interesse der Rechtssicherheit und aus ordnungspolitischen Gründen sind übermässig lange Fris
ten im Privatrecht abzulehnen. Es muss unbedingt vermieden werden, dass bei der Regelung des
Verjährungsrechts im Privatrecht verwandte Überlegungen aus dem Strafrecht einfliessen.

Antrag:
Wir lehnen die 30-Jährige Verjährungsfrist von Art. 130 OR entschieden ab.

Variante zu Art. 1291130 OR absolute Frist

Im Interesse der Rechtssicherheit und aus ordnungspolitischen Gründen erscheint uns die im Vorent
wurf vorgesehene absolute Verjährungsfrist von 10 Jahren (bzw. von 30 Jahren bei Personenschä
den) sachgerechter und zweckmässiger als die Variante, die eine absolute Verjährungsfrist von 20
Jahren vorsieht. Bei periodischen Leistungen, zu denen z.B. auch die Lohnforderungen aus Arbeits
vertrag gehören, wäre eine Verjährungsfist von 20 Jahren eine absolut verfehlte Lösung. Die Rechts
sicherheit würde grundlos preis gegeben und im Hinblick auf die 10-jährige Aufbewahrungspflicht des
Arbeitsgebers für Dokumente aus dem Arbeitsverhältnis als systemfremd.
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Antrag:
Wir lehnen eine absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren (Variante zu Art. 129/1 30 OR) entschieden
ab.

Art. 133 OR Abänderlichkeit der Fristen

Abs. 1 von Art 133 sieht eine Veränderbarkeit der relativen Verjährungsfrist und Abs. 2 eine Verän
derbarkeit der absoluten Verjährungsfrist vor. Auf diese Weise sollen gemäss dem Bericht zum Vor
entwurf die Fristen an die Erfordernisse eines bestimmten Anspruchtyps angepasst werden können.
Die Möglichkeit zur vertraglichen Verkürzung oder Verlängerung der Verjährungsfristen ist offenbar
auf Fälle ausgerichtet, in denen unter den Parteien ausgeglichene Machtverhältnisse herrschen, In
der Praxis ist dies jedoch nur selten der Fall. Wo ein Machtgefälle vorliegt, besteht die Gefahr, dass
der Stärkere seine Marktmacht nutzt und die Verjährungsfristen zu seinen Gunsten abändert.

Die dispositiven Verjährungsregeln sind klar abzulehnen. Es dient im Arbeitsrecht nicht der Rechtssi
cherheit, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils die Verjährungsfristen für Forderungen aus dem
Arbeitsverhältnis vertraglich abändern können, im Gegenteil: Die entsprechende Regelung führt zu
mehr Verwirrung bei den Vertragsparteien.

Diese vertraglichen Änderungsmöglichkeiten hätten konkret zur Folge, dass in jedem Einzelfall die
relevanten Verträge auf ihre jeweiligen individuell vereinbarten Verjährungsfristen hin überprüft wer
den müssten. Der eigentlich angestrebten Vereinheitlichung und Festigung der Rechtssicherheit wür
de die Verankerung dieser Optionen entgegen laufen.

Antrag:
Wir lehnen eine Abänderbarkeit der Fristen ab.

Art. 134 und 135 OR

Wir verweisen auf das oben Angeführte. Die beiden Bestimmungen sind entsprechend anzupassen.

5. Sozialversicherungsrechtl Berufliche Vorsorge Q
Bezüglich der vorgeschlagenen Anpassungen des BVG nehmen wir wie folgt Stellung:

5.1. Beibehalten der relativen Verjährungsfrist von 5 Jahren nach Art. 52 Abs. 2 BVG

Die bisherige Regelung von Art. 52 Abs. 2 BVG sieht vor, dass für die Geltendmachung von Verant
wortlichkeitsansprüchen gegenüber der Verwaltung, Geschäftsführung und Kontrolle der Vorsorgeein
richtung betrauten Organe eine relative Verjährungsfrist von 5 und eine absolute Frist von 10 Jahren
gilt. Diese relative Frist von 5 Jahren gilt erst seit dem 1.1.2005 (1. BVG-Revision), in der vorher gel
tenden Fassung betrug die Verjährungsfrist 10 Jahre. Mit dem vorgeschlagenen Entwurf zu Art. 52
Abs. 2 VE-BVG i.V.m. Art. 128 Abs. 1 VE-OR würde die relative Frist nun auf 3 Jahre verkürzt. Diese
Verkürzung erachten wir als problematisch. Die Erfahrungen mit Verantwortlichkeitsklagen gegen
Stiftungsorgane zeigen, dass zwischen dem Zeitpunkt der schädigenden Handlung (mehrheitlich
Pflichtverletzungen im Bereich der Vermögensanlage) und der Aufbereitung der Ereignisse bereits
aufgrund der regelmässig komplexen Sachverhalte oftmals ein langer Zeitraum vergeht. Deshalb
bringt eine Verkürzung der relativen Frist von 5 auf 3 Jahre eine erhebliche Erschwerung der Durch
setzung von Verantwortlichkeitsansprüchen. Dies widerspricht dem Zweck der Vereinfachung der
Durchsetzung von Verantwortlichkeitsansprüchen nach Art. 52 und 56a BVG, wie sie etwa mit der
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Vereinheitlichung des Gerichtsstandes nach Art. 73 Abs. 1 lit c und d BVG gerade angestrebt wurde.
Aus diesem Grund stehen wir gegenüber der Anpassung von Art. 52 Abs. 2 VE-BVG ablehnend ge
genüber.

5.2. Präzisierung des Beginns der relativen Verjährungsfrist für Art. 52 BVG

Betreffend der relativen Frist wäre zudem der Fristbeginn zu präzisieren. Soweit die Stiftung als ge
schädigte Person sich bereits die Kenntnis des haftenden Stiftungsrates anrechnen lassen muss,
müssten ein oder mehrere Stiftungsräte nach einem Fehlentscheid nur genügend lange im Amt blei
ben, um anschliessend gegen Verantwortlichkeitsansprüche die Verjährungseinrede erheben zu kön
nen. Entsprechend schlagen wir vor, dass die relative Frist für Ansprüche nach Art. 52 BVG frühes
tens dann zu laufen beginnt, wenn der letzte im Zeitpunkt der schädigenden Handlung amtierende
Stiftungsrat (allenfalls auch der anderen Organe wie der Revisionsstelle und des Experten für berufli
che Vorsorge) aus dem Amt ausgeschieden ist.

5.3. Keine vertragliche Kürzung der Verjährungsfristen bei Haftpflichtansprüchen

Der Möglichkeit zur vertraglichen Abänderbarkeit der Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht nach
Art. 133 VE-OR stehen wir ablehnend gegenüber. Es ist davon auszugehen, dass eine Verkürzung
sowohl der relativen als auch der absoluten Verjährungsfristen in die Standardverträge zwischen den
Organen (etwa Revisionsstellen, Experten für berufliche Vorsorge, aber auch mit der Geschäftsfüh
rung betraute Personen wie Vermögensverwalter) und der Vorsorgeeinrichtung aufgenommen wer
den. Solche Standardverträge können oftmals nur sehr schwer abgeändert werden. Wir erachten eine
vertragliche Verkürzung der Fristen mit dem Zweck der Haftung nach Art. 52 BVG, welche die Vorsor
geeinrichtung bzw. die Destinatäre als Drittpersonen vor Vermögensschäden schützen will, als nicht
vereinbar.

5.4. Einmalige und periodische Leistungen (Art. 41 Abs. 2 BVG)

Wir lehnen die Vereinfachung, wonach künftig nicht mehr zwischen einmaliger und periodischer Leis
tung unterschieden wird, ab. Die kürzere absolute Verjährungsfrist von 5 Jahren für periodische Leis
tungen ist aus unserer Sicht gerechtfertigt und darf nicht nach oben angepasst werden.

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche Sie unseren Bemerkungen entgegenbringen und
bitten Sie, unsere Anträge zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND

Thomas Daum Ruth Derrer Balladore
Direktor MitgHed der Geschäftsleitung
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Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wirdie Gelegenheit wahr, im Rahmen der am 31.8.2011 eröffneten
Vernehmlassung zur Revision des Verjährungsrechtes im Obligationenrecht Stellung zu nehmen.
Eine systematische und transparente Ordnung der Verjährung dient der Rechtssicherheit und
Transparenz und damit letztendlich allen. Die Vorlage hat entsprechend eine sehr wichtige
gesellschaftspolitische Funktion und [legt im Interesse der Gesamtwirtschaft wie der Privaten.
Die Verbandsgesellschaften des SVV sind von allfälligen Auswirkungen der Vorlage in der Praxis
und von den finanziellen Auswirkungen besonders betroffen und erachten die nachstehenden
Ausführungen als wichtigen Beitrag zu einer wirtschaftverträglichen Neuordnung des wichtigen
Rechtsinstituts der Verjährung. Der Schweizerische Versicherungsverband SVV begrüsst in
diesem Sinne die systematische und einheitliche Neuordnung der Verjährung im
Obligationen recht.

1 Generelle Vorbemerkungen

Der SVV räumt ein, dass die heutigen Verjährungsfristen im internationalen Vergleich teilweise
sehr kurz bemessen sind. Entsprechend stellt sich der Schweizerische Versicherungsverband
nicht generell gegen eine Verlängerung und Angleichung der Verjährungsfristen an die
Rechtsetzung in den Nachbarländern. Da das Verjährungsrecht aber nicht überall im materiellen
Recht geregelt wird und weder die Fristauslösung noch die Dauer der Fristen überall kohärent
sind, muss der Gesamtkontext der Rechtsetzung und der aktuellen Rechtsprechung in der

Schweizerischer Versicherungsverband SVV
C. F. Meyer-Strasse 14 1 Postfach 4288 CH-8022 Zürich 1 Zentrale +41 (44) 208 28 28 1 Fax +41 (44) 2082800 www.svv.ch
Hubert Bär hubert.baer@svv.ch 1 Direkt +41 (44) 208 28 58 1 Fax direkt +41 (44) 208 28 48
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Schweiz und die Auswirkung auf andere Themenkreise, wie zum Beispiel das Beweisrecht
mitberücksichtigt werden.

Ein sehr gewichtiger Teil der Vorlage betrifft die Verjährung im Haftpflichtrecht. Änderungen im
Verjährungskonzept des Haftpflichtrechtes betreffen nicht nur den Gläubiger und Schuldner der
Forderung. In den allermeisten Fällen wird für die Forderung ein Versicherer einstehen. Die
Versicherungswirtschaft, insbesondere die Haftpflichtversicherer, sind als wichtiger Zweig
unserer Volkswirtschaft entsprechend von der Vorlage wirtschaftlich tendenziell eher mehr
betroffen als die Allgemeinheit. Die Anträge des SVV sollen unter anderem sicherstellen, dass
dieser wichtige Beitrag als Vermögensversicherer von Haftpflichtigen wirtschaftlich tragbar und
zum Vorteil der Kunden geleistet werden kann.

GenerelL kann zu folgenden Themenbereichen wie folgt Stellung genommen werden:

Rechtssicherheit contra Wirtschaftlichkeit
Rechtssicherheit hat im Vertrags- und im Haftpflichtrecht eine dualistische Funktion. Sie
bedeutet einerseits, dass ein Anspruchsteller während einer gewissen Zeit seine Ansprüche
geltend machen darf, ohne dass er in unzumutbarer Weise wegen zeitlichem Ablauf sein Recht
ohne Kenntnis der massgeblichen Parameter (zB Schaden, Schädiger, Hergang) übereilt geltend
machen muss. Andererseits solL sich der Anspruchstel[er um „sein“ Recht innerhalb
angemessener Zeit kümmern, widrigenfalls er selbst auch nicht mehr schutzwürdig ist. In der
Verjährung liegt also auch ein „erzieherisches Element“ zur Vermeidung von Nachlässigkeiten in
der Rechtsausübung.

Demgegenüber darf der Schuldner nach einem gewissen Zeitablauf darauf vertrauen, dass ihn
der Gläubiger trotz bestehendem Anspruch nicht mehr belangen wird. Gerade im
Versicherungsgeschäft müssen für offene, aber noch nicht geltend gemachte Forderungen
entsprechende Reserven angelegt werden, welche nicht auf unbestimmte Zeit blockiert bleiben
dürfen. Das Kapital des Versicherers soll angemessen eingesetzt werden. Gebundenes Kapital
verursacht unnötige Kosten.

Auch die Rechtsprechung bekennt sich im Bereich Haftpflichtrecht zur Priorität des
fundamentalen Grundsatzes der Rechtssicherheit

(Auszug aus BGE 136 II 187): „..Zur Begründung wird etwa ausgeführt, dass ein Beginn
der Zehnjahresfrist in zeitlich unbeschränkter Weise erst bei Kenntnisnahme von
Schaden und Ersatzpflichtigem durch den Geschädigten zu einer kaum vertretbaren
Verschlechterung der Schuldnerstellung und zu möglicherweise jahrelang andauernder
Rechtsunsicherheit führen würde, was mit dem Zweckgedanken des
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Verjährungsinstitutes kaum vereinbar wäre (vgl. REY, a.a.O., Rz. 1630). Selbst wenn
teilweise die Idee, den Schadenseintritt als Fristbeginn zu nehmen, im Rahmen einer
teleologischen Auslegung begrüsst wird, geht die herrschende Lehre davon aus, dass
dies mit der heutigen gesetzlichen Regelung nicht vereinbarwäre (vgl. BREHM, a.a.O.,
N. 64a zu Art. 60 OR; DÄPPEN, a.a.O., N. 9 zu Art. 60 OR). In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass zur Zeit aufgrund einer angenommenen Motion (07.3763)
eine Gesetzesänderung zur Verlängerung der Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht
vorbereitet wird. Damit soll gewährleistet werden, dass Opfer auch bei Spätschäden
Schadenersatzansprüche geltend machen können, wobei namentlich auf die
Asbestfälle hingewiesen wird, bei welchen Schadenersatzansprüche verjähren können,
bevor das Opfer den erlittenen Schaden überhaupt bemerkt...“

Bedarf für eine längere Verjährungsfrist wird somit nur im Haftpflichtrecht und für Spätschäden
bei Personenschäden festgestellt. Ansonsten solL die Rechtssicherheit Vorrang haben.

Auch im erläuternden Bericht zur Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, S.214,
Ziff. 2.8.4.1.4. bekennen sich die Verfasser trotz Prüfung einer 30 Jahre-Frist bei Personen-
schäden zu einer 20 jährigen Frist und erachten ein Frist von 30 Jahren aufgrund der subsidiären
Funktion der absoluten Frist und wegen des Einbruchs in die Rechtssicherheit als übermässig.
Sie zogen es vor, nötigenfalls für spezifisch typische Tätigkeiten für bestimmte Spätschäden die
Frist zu verlängern. Auch die Experten fragten sich also nur, wie man den Sonderfällen gerecht
wird. Von einer generellen längeren 20 oder 30 jahresfrist ausserhalb der normalen
Verjährungsfrist ist auch dort nicht die Rede.

Das generelle Verjährungsrecht sollte also nicht am Sonderfall Spätfolgeschäden ausgerichtet
werden, weil dies wirtschaftlich schwerwiegende Kostenfolgen nach sich zieht. Die
Bestimmungen müssen praktikabel sein und Rechtssicherheit schaffen. Die Regelung sollte sich
auch dazu eignen, ohne weitere Erhöhung der Kosten in das Schadenmanagement der
Versicherer in Schadenersatzrechtfällen eingeführt zu werden.

Auch im übrigen Vertragsrecht ist die Vorlage nicht kostenneutral. So sind Mehrkosten für eine
längere Aufbewahrung von Akten, gerade im Medizinalrecht und der Industrie voraussehbar. Je
längermit einer Forderung zugewartet wird, desto höher werden die Rechtsverfolgungskosten
ausfallen.

Ein Anliegen des SVV ist entsprechend, dass Fristen eine angemessene lnteressensabwägung
zwischen Rechtssicherheit und Geschädigtenschutz abbilden. Immerhin bewirkt‘eine
Verlängerung von Verjährungsfristen nach dem Gesagten auch eine Verschärfung der
wirtschaftlichen Auswirkungen. Längere Fristen im Haftpflichtrecht sind kostentreibend, sei es
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wegen der verlängerten Latenzfrist für eine Forderungsstellung oder sei es wegen aufwändiger
Schadenabklärung infolge Zeitablauf. Gerade für Personenschadenfälle, nicht nur im
Haftpflichtrecht, erwarten wir höhere Kosten. Die entsprechenden Auswirkungen müssen in einer
Rechtsfo[geabschätzung genau identifiziert und bekannt gemacht werden.

Beweisrecht
Eine gewisse zeitliche Dringlichkeit bei der Verfolgung eigener (Rechts) Ansprüche begründet
sich auch im Beweisrecht. Lange zurückliegende rechtliche Sachverhalte sind häufig kaum mehr
zu rekonstruieren und zu beweisen. Beweismittel soll man nicht „ewig“ aufbewahren müssen.
Das Rechtsinstitut der Verjährung beugt demnach auch Beweisschwierigkeiten und
umständlichen und nutzlosen Prozessen vor. Davon sind alle Rechtssubjekte gleichermassen Q
betroffen.

Insbesondere im Vertragsrecht, aber auch im ausservertraglichen Haftungsrecht und im
Zusammenhang mit Personenschäden (zB Arzthaftpflichtfälle, Produktehaftpflichtfälle, Haftung
aus Werkmanget etc.) ist darauf hinzuweisen, dass die Aktenaufbewahrungspflicht nicht mehr
kongruent mit der Latenzfrist der absoluten Verjährung übereinstimmt, wenn diese über 10 Jahre
hinaus verlängert wird. Es kann kaum im Sinne des Gesetzgebers sein, hier zusätzliche
Unsicherheiten zu schaffen. Ohne eine Anpassung der Aufbewahrungspflicht im Vertragsrecht
ergibt die lange Verjährungsfrist nur eine Scheinsicherheit. Längere Aufbewahrungspflichten sind
aber sicherlich kein kostenneutrales Postulat.

Regressrecht
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die notwendige Regelung des Regressrechtes die Vorlage nicht
überladen soll. Als Minimalanforderung ist aber die Fristauslösung für Regressforderungen zu
regeln.

AbsoLute und relative Fristen
Der SVV begrüsst das System der zweistufigen Verjährungsfristen. In der Praxis sind die relative
und die absolute Frist bereits heute bekannt und haben sich bewährt. Deren Handhabung hat
aber immer wieder zu Unsicherheiten geführt und in dieser Hinsicht ist eine eindeutige Definition
gefordert. Die relativen Verjährungsfristen sind in der Praxis relevanter als die absoluten.
Entsprechend sorgfältig und umfassend ist im Sinne der Rechtssicherheit die Fristauslösung der
relativen Verjährungsfrist zu definieren. Beispielsweise begründet die Unterlassung oft eine
Haftung. Entsprechend muss eine Fristaustösung auch solche Fälle eindeutig umfassen. Wie
sieht die Fristauslösung bei den Vertragshaftungen aus? Wie definiert sich die Fristauslösung im
Umweltschaden und bei andauernden Handlungen?
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OR 60, Verjährung bei strafbarer Handlung
Die Besonderheit der Verknüpfung von strafrechtlichen Verjährungsfristen mit Fristen des
Privatrechtes hat seit längerer Zeit zu Unsicherheit und unbilligen Resultaten geführt. Die
vorgesehene angemessene Verlängerung der Fristen im Obligationenrecht, dort wo es notwendig
ist, verhindert Härtefälle und der SVV begrüsst die ersatzlose Streichung von OR 60 im Sinne der
Rechtssicherheit.

SchKG
Eine generelle Verlängerung der Verjährungsfristen im Obligatiönenrecht begünstigt den
Gläubiger. Wird die Schuld anerkannt oder gerichtlich festgestellt, der Schuldner ist aber
wirtschaftlich nicht in der Lage seine Schulden zu begleichen, wird zu Handen des Gläubigers ein
Verlustschein ausgestellt. Wird die Frist, den Verlustschein bei neuem Vermögen erneut geltend
zu machen, nun gleichzeitig gekürzt, so entsteht ein Ungleichgewicht zwischen der längeren
Verjährungsfrist nach Obligationenrecht und der Verjährbarkeit von Verlustscheinen.
Entsprechend ist die Verkürzung der Verjährungsdauer von Verlustscheinen nicht
wünschenswert, weil damit eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Schuldnern vorliegt.

2 Stellungnahme zu einzelnen Artikeln

Zu den folgenden Artikeln nimmt der SVV im Detail wie folgt Stellung. Dabei werden
Neuvorschläge grau hinterlegt, Streichungen des Entwurfs als duILlIgesIliLlIell gekennzeichnet:

Antrag:

Art. 128 sei mit Absatz 3 und 4 zu ergänzen wie folgt:

Art. 128 II. Fristen
1. Relative Frist
1 Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.
2 Sie beginnt mit dem Tag, an dem der Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des
Schuldners erlangt hat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist.
3 (neu) Kenntnis der Forderung liegt vor, wenn der Gläubiger nach Treu und Glauben alle
wesentlichen Merkmale oder tatsächlichen Umstände kennen kann, um eine Klage zu
veranlassen und zu begründen.
4 (neu) (Fristauslösung für den Regressanspruch muss geregelt werden.)

Obligationenrecht (Revision des verjährungsrechts)
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Begründung:
Abs 3:
Im Bericht zum Vorentwurf (5. 24) wird betont, dass auf die tatsächliche Kenntnis abzustellen
sei, nicht auf diejenige, die bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit
hätte erlangt werden können und es wird auf BGE 136 III 322 E. 4.1. verwiesen. Dabei wird aber
ausgeblendet, dass sowohl die Literatur als auch die neuere Rechtsprechung wesentlich
differenzierter ist. Zu verweisen ist unter anderem auf BGE 4A_454/2010 vom 6.1.2011, E 3.1.1
mit weiteren Zitaten (Hervorhebung durch SVV):

«Le d1ai part du moment oü le 1s a effectivement connaissance du dommage, et
non de ce/ul oü ii auraitpu dcouvrirl‘importance de sa crance en faisantpreuve de „

I‘attention commande.par les circonstances (ATF 1111! 55 consid. 3a). Cette
jurisprudence ne va cependant pas jusqu‘ä protger celul qul se dsintresse de la
question du dommage. Le 1s6 est tenu d‘avoir un comportement conforme ä la
bonne foi (art. 2 CC) (Roland Brehm, Berner Kommentar, 3me id., n° 60a od art. 60
CO). S‘il connaTtles /ements essentiels du dommage, onpeutattendre deluiqu‘il
se procure les informations comp1mentaires n&essaires ä l‘ouverture d‘une
action... »

Anknüpfung beim subjektiven Kennen ohne objektivierbare Elemente fördert Rechtsunsicherheit
und sogar Missbrauch. Um Missbrauch des an und für sich sinnvollen Anknüpfungskriteriums
des Kennens zu vermeiden ist ein objektiver Massstab anzulegen, der Rechtssicherheit und
Klarheit schafft. Vor allem in Vertragsverhältnissen besteht auch berechtigtes Vertrauen der
Vertragspartner auf schnelle AnspruchsteLlung Wenn die Verjährungsfristen schon ein Vielfaches
länger werden, darf man an die Bemühungen zum Kennen eine gewisse Erwartung stellen.

Neuer Absatz 4 (Fälligkeit Regressforderungen):
Der Bericht zum Vorentwurf erklärt das Regressrecht explizit nicht zum Gegenstand der Revision.
Es soll einzig der Fristen lauf für die eigenständige Regressforderung im Zeitpunkt der Fälligkeit
auch für den zahlenden Schuldner gelten. Die Fälligkeit soll mit der Zahlung an den
Hauptgläubiger entstehen. Da die Bestimmung des Schadens bei Personenschaden schwierig
und oft umstritten, die absolute Verjährungsfrist unter Umständen sehr lang und der Prozess bis
zur Zahlung andauern kann, muss diesem Punkt trotzdem Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Der Nebenschuldner soll im Innenverhältnis nicht für Trödelei und Fehler des zahlenden
Schuldners übermässig lange einstehen müssen.

Das Bundesgericht versagt aus diesem Grund dem Regressberechtigten unter gewissen
Umständen die Durchsetzung eines solchen Ausgleichsanspruches. Die Rechtsmissbrauchs
schranke sieht das Gericht in Art. 2 Abs. 2 ZGB (Rechtsmissbrauchsverbot), indem es das zu

Obligationen recht (Revision des Verjährungsrechts)
Erotfriung des Vernehmlassungsverfahrens 1 30. November 2011 6/20



ASASVV

lange Zuwarten mit der Erhebung eines Anspruches als eine rechtsmissbräuchliche Verzögerung
betrachtet:

BGE 126 III 266f (Hervorhebung durch SVV):“..Die Verjährung einer Forderung kann
nicht zu lau[en beginnen, bevor überhaupt die Forderung entstanden ist... Obwohl
der Ausgleichsanspruch ein selbständiges Recht ist, versagt deshalb das
Bundesgericht dem Regressberechtigten bei Verjährung konkurrierender Ansprüche
des Geschädigten die Durchsetzung seinerAusgleichs[orderung, wenn der
Regressberechtigte von der Möglichkeit, auf einen anderen Haftpflichtigen
zurückzugreifen, rechtzeitig Kenntnis erhält, aber dennoch nichts unternimmt.“

Es kann also entweder auf die Kenntnis der Regressmöglichkeit abgestelLt werden oder auf den
Zeitpunkt der Zahlung. Es ist auch zu bestimmen, ob eine eigenständige Frist oder eine
abgeleitete zu laufen beginnt. Jedenfalls dürfte durch die Regelung das Regressrecht weder
unbeschränkt ausgedehnt, noch im Zusammenhang mit Versichererwechsel zu stark
eingeschränkt werden. Die einschlägige Referenz für die Verjährung im Regressrecht ist nach
heutiger Rechtsprechung in BGE 133 III 6 ff. festgelegt. Systematisch nicht gelöst ist aber die
Dauer einer absoluten Frist. Entsprechend ist mindestens eine Fälligkeit (Fristauslösung) für
Regresse ins Gesetz aufzunehmen und unter Berücksichtigung der Anforderungen wie
beschrieben festzulegen.

Antrag:

Art. 129 Abs.2 sei wie folgt zu ändern:

Art. 129

2. Absolute Frist
a) Im Allgemeinen
1 Die Verjährungsfrist endet spätestens mit Ablauf von zehn Jahren seit Fälligkeit der Forderung.
2 Anstelle der Fälligkeit tritt:
1. für Forderungen auf Schadenersatz und Genugtuung: der Tag, an dem die sLllädigellde
Hdlldlulig das (haftungsauslösende) schädigende Ereigni stattgefunden hat;
2. bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen für das Forderungsrecht im Ganzen: der
Tag, an dem die erste rückständige Leistung fällig war.
3 (Formulierung für Fristauslösung im Kaufrecht)
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Begründung:
Abs.2 Ziff.1:
Schadenersatz basiert entweder auf Vertrag oder ausservertraglicher Verschuldens- oder
Kausalhaftung. Bei der Kausalhaftung wird die Haftpflicht durch Erfüllung des
haftungsbegründenden Tatbestandes erfüllt. Das ist selten eine menschliche Handlung, sondern
in der Regel eine Unterlassung. Bei einer Haftung für Unterlassung gibt es grundsätzlich kein
haftungsauslösendes Handeln, sondern das untätig Sein trotz Handlungspflicht löst die Haftung
aus zB bei einer Garantenstellung. Damit ist die Definition im Entwurf (schädigende Handlung) zu
wenig umfassend.

Das „schädignde Ereignis“ (nicht zu verwechseln mit dem Schadeneintritt) als Auslösezeitpunkt C
umfasst neben einer Handlung auch die Unterlassung und Gefährdungstatbestände, kurz alle
haftungsauslösenden Elemente (zB Werkmangel). Diese Definition wird vom SVV nicht neu
vorgeschlagen, sondern wird auch im Bericht zum Vorentwurf zu Art. 130 im Text richtigerweise
erwähnt. Bereits in der Vernehmlassung 2001 zum Expertenentwurf für ein Bundesgesetz über
die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (kurz Vernehmtassung
Haftpflichtrevision 2001) hat der SVV für diese Definition plädiert.

Abs.3
Bekanntlich sollen OR 210 Abs.1 und 3 (vgl. hinten) gestrichen werden. Das
Sachgewährleistungsrecht (Kauf- und Werkvertragsrecht) ist damit ungenügend geregelt und die
Regelungen für Fälligkeit und Schadenersatz passen nicht auf das Kaufrecht. Es geht da teils um
Gestaltungsrechte und Forderungen entstehen erst mit der Ausübung (die i.d.R. erst später
erfolgt). Es wäre deshalb sinnvoll, eine neue Ziff. mit folgendem Inhalt zu formulieren: ‘Für
Ansprüche aus Mängeln der Kaufsache oder des Werkes: der Tag der Ablieferung der Kaufsache
oder des Werkes (Variante: der Tag der Erhebung der rechtzeitigen Mängelrüge)‘. ()
Antrag:
Art. 130 sei wie folgt zu ändern.

Art. 130 b) Bei Personenschäden
1 Für Forderungen aus Personenschäden mit mehr als 10-jähriger Latenzzeit zwischen Ursache
und Schadenseintritt (sogenannte Spätschäden) endet die absolute Frist spätestens mit Ablauf
von zwanzigJahren seit dem Tag, an dem das (haftungsauslösende) schädigende Ereignis
stattgefunden hat.

Begründung:
Unser Vorschlag ist eine Variation der vorgeschlagenen Variante zu 129/130 OR. Rein aus der
Optik der versicherungstechnischen Risikobewertung ist auch eine Verlängerung der absoluten
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Verjährungsfrist auf 20 Jahre kritisch. In der Praxis wird aber die überwiegende Zahl der Fälle
ohnehin innerhalb dieser Frist abgewickelt. Es stellt sich somit die berechtigte Frage, ob neben
der wichtigen relativen Frist auch die absoLute angepasst werden muss.
Bereits in der VernehmLassung Haftpflichtrevision 2001 hat der SVV darauf hingewiesen, dass
keine Opposition gegen eine verlängerte Verjährungsfrist an sich gemacht wird. Angesichts der
Tatsache, dass in der Praxis auch die absolut überwiegende AnzahL von Personenschäden
innerhalb einer Frist von 10 jahren erledigt, oder bis dann zumindest und praktisch ausnahmslos
Verjährungsverzichte abgegeben werden, gilt das auch heute noch und der SVV begrüsst längere
Verjährungsfristen. Hingegen wurde damals seitens der Experten 20 Jahre als maximale
Verjährungsfrist vorgeschlagen. Gerade bei Personenschäden sind generelL 30 Jahre
Verjährungsfrist zu lang. Eine generelle 30-jährige Verjährungsfrist für Personenschäden
erachten wir als unnötig und eine solche wird abgelehnt.

Grundsätzlich will der Gesetzgeber eine generelle 10-jährige Verjährungsfrist. Nur so kann das
Ziel der Vereinheitlichung des Verjährungsrechtes konsequent umgesetzt werden. Der SVV geht
davon aus, dass nur diejenigen Personenschäden einer längeren Verjährungsfrist unterstellt
werden sollen, in welchen wegen der besonderen Konstellation die Schädigung innerhalb der
absoluten Frist von 10 jahren noch nicht eingetreten, oder noch nicht erkennbar ist. Es handelte
sich in der Vergangenheit beispielsweise um Asbestschäden. Die Auswirkungen (der Schaden)
von Asbestexposition (die Schadenursache) und damit der Verantwortliche (der Schädiger)
konnten in vielen FäLlen erst nach der absoluten Verjährung von 10 Jahren eruiert werden. Nur für
solche Fälle rechtfertigt sich eine längere Verjährungsfrist.

Andere Länder kennen zwar vereinzelt eine 30-jährige Verjährungsfrist bei Personenschäden. Die
Systeme der Fristauslösung und Unterbrechung sind aber in Europa verschieden. Die Hinweise
auf Lösungsvarianten im Bericht zum Vorentwurf auf die seit 1995 herausgegebenen Principles
of European Contract Law (PECL) und den darauf aufbauenden Draft Common Frame of Reference
(DCFR) geben keine überzeugenden Lösungen. Die Regelungen in den Ländern Europas sind nach
wie vor heterogen. Eine schweizerische Lösung muss sich sicher auch an Europa orientieren,
aber gleichzeitig die Eigenheiten der praktizierten dualistischen Systematik in der Schweiz
respektieren. Dazu das Bundesgericht:

BGE 136 II 187 ff.:“..Zur Begründung wird etwa ausgeführt, dass ein Beginn der
Zehnjahresfrist in zeitlich unbeschränkter Weise erst bei Kenntnisnahme von Schaden
und Ersatzpflichtigem durch den Geschädigten zu einer kaum vertretbaren
Verschlechterung der Schuldnerstellung und zu möglicherweise jahrelang andauernder
Rechtsunsicherheit führen würde, was mit dem Zweckgedanken des
Verjährungsinstitutes kaum vereinbar wäre(vgl. REY, a.a.O., Rz. 1630). Selbst wenn
teilweise die Idee, den Schadenseintritt als Fristbeginn zu nehmen, im Rahmen einer
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teleologischen Auslegung begrüsst wird, geht die herrschende Lehre davon aus, dass
dies mit der heutigen gesetzlichen Regelung nicht vereinbar wäre (vgl. BREHM, a.a.O.,
N. 64a zu Art. 60 OR; DÄPPEN, a.a.O., N. 9 zu Art. 60 OR). In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass zur Zeit aufgrund einer angenommenen Motion (07.3763)
eine Gesetzesänderung zur Verlängerung der Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht
vorbereitet wird. Damit soll gewährleistet werden, dass Opfer auch bei Spätschäden
Schadenersatzansprüche geltend machen können, wobei namentlich auf die
Asbestfälle hingewiesen wird, bei welchen Schadenersatzansprüche verjähren können,
bevor das Opfer den erlittenen Schaden überhaupt bemerkt...“

Damit rechtfertigt sich eine Ausnahme nur für Spätschäden. In „recht“ 2005, Heft 4, S.121tf.
äussert sich PD Nathalie Voser dazu: „...Bei der zweiten Frage (nämlich, ob auf eine absolute Frist
für Spätschäden verzichtet werden kann sic.) kann festgehalten werden, dass sie wegen des
allgemeinen Interesses an Rechtsfrieden und Rechtssicherheit, des Beweisnotstands und der
wirtschaftlich wichtigen Dispositionsfreiheit der Schuldnerin zu verneinen ist. Es ist also an den
Maximalfristen ab schädigendem Ereignis, kombiniert mit einer kürzeren relativ-subjektiven Frist,
festzuhalten...“

Entsprechend ist nur bei Gesundheitsschädigungen mit langer Latenzzeit, bei denen aLso die
eigentliche Ursache weit zurückliegt, bevor der oder die Betroffene tatsächlich erkrankt, eine
längere Verjährung systematisch überhaupt sinnvoll. Gleiches steht sinngemäss im Basler
Kommentar, 2003 N9 zu Art.60.

Bei Personenschäden stellt sich zusätzlich die Frage, wie nach so Langer Zeit Beweis über die
Kausalität des Schadens geführt werden soll. Verjährungsrecht muss mit dem Beweisrecht
korrelieren und was noch geltend gemacht werden kann soll auch rechtsgenüglich bewiesen
werden können. Wir weisen darauf hin, dass eine mit den Verjährungspflichten
übereinstimmende Aktenaufbewahrungspflicht statuiert werden müsste. Es dient der
Rechtssicherheit kaum, wenn aufwändige Prozesse darüber geführt werden müssen, was Inhalt
der Schadenersatzforderung ist, welche noch nicht verjährt ist, über deren Höhe aber mangels
Beweis ein Rechtsstreit nicht erfolgreich und nutzbringend geführt werden kann. Das kann nicht
Sinn der Gesetzgebung sein.

In der Praxis gibt es kaum Fälle, in welchen erst nach 20 Jahren und mehr der Schaden und der
Schädiger bekannt sind. Nach dieser Zeit überwiegen die Beweisprobleme den Vorteil der langen
Verjährungsfrist. Die Rechtssicherheit bekommt mehr Gewicht. Lange generelle Verjährungs
fristen verursachen Beweiskosten und einen latenten Zustand der Rechtsunsicherheit, was in
keinem Verhältnis zum Nutzen der Regelung steht.
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Im Entwurf werden durch die pauschale Fristverlängerung eine Vielzahl klarer Fälle privilegiert, in
welchen es nur der eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben war, dass der Schaden nicht innerhalb
der 10 Jahre erkannt und der Anspruch nicht gestellt wurde. Entsprechend rechtfertigt sich keine
allgemeine Verlängerung der Verjährungsfrist für Personenschäden. Mit der hiervorgeschlagenen
Formulierung lassen sich Härtefälle vermeiden. Nach 20 jahren gebietet die Rechtssicherheit eine
absolute Verjährung, ungeachtet ob ein Schaden feststellbar ist oder nicht. Längere
Verjährungsfristen führen immer zu Beweisschwierigkeiten und entsprechenden Mehrkosten und
Rechtsunsicherheiten, weshalb sie nur im Notfall eingesetzt werden sollen.

Antrag:
OR Art. 133 sei wie folgt anzupassen:
Art. 133
V. Abänderung und Verzicht
1. Abänderbarkeit der Fristen
1 Die reicilive Fiis kdilli bis duFelile Milidesidduer von eiiieini Jcili Verjährungsfristen können
nicht verkürzt odei bis tu eulen HüLII5I.dduel vuii telm JdliIeIi verlängert werden.
2 Die cibsolule Fiis kcinnii bis tu einei Mindes[dciuei von drei Jcihren verküitl odei bis tu einer
Hüdisdciuei VOLl dieissi jcihreir veiLirigert werden.
3 A[[einneiiie GtsLIiiftsbediniunieni, die eine Vt kiirtunng den Vi JdlInuTisnis1eTi bei
PeisuiIelIsLhidcii vorsehen, sind insuvveit inichig.
4 Der Beginnin der Veijähiuingsfnisen kdInII cibgeändeil wenden, soweil dies inidil dcizu FühnL dciss
die Minide Frisleii uii[ersiiniil.I.ein und die Hüi_Iisri isten übelsLhn iUenn weidenn.

Begründung:
Absatz 1 und 2:
Grundsätzlich scheint diese Formulierung verlockend und erweckt vordergründig den Anschein,
der Gesetzgeber schütze damit die Vertragsfreiheit. Nach der hiervorgeschlagenen gesetzlichen
Systematik soll aber die Fristauslösung eine eindeutige sein und auch betreffend Fristen lauf
ohne aufwändige Nachforschung gegenüber jedermann klar sein, wie lange die gesetzlichen
Fristen dauern. Die Assekuranz plädiert für eine klare, transparente Lösung und sieht weder aus
eigenen wirtschaftlichen Überlegungen, noch aus Sicht des Konsumentenschutzes eine
Rechtfertigung für die Abänderbarkeit (=Verkürzung) von Verjährungsfristen. Das Instrument des
Verjährungsverzichtes (=Einredeverzicht und nicht eine Verlängerung der Verjährung) gibt den
Parteien im konkreten Einzelfall genügend Flexibilität, um alifällig notwendige Abklärungen
vorzunehmen. Dies betrifft das Haftungs-, das Vertrags- und das Bereicherungsrecht. Mit der
vorgeschlagenen Regelung wird nur der wünschbare klare Gesetzgebungsauftrag aufgeweicht,
Rechtssicherheit und Transparenz im Verjährungsrecht herzustellen.
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DerAuf\and und die Rechtsunsicherheit sind grösser, wenn in jedem Anwendungsfatt erst
geprüft werden müsste, ob allenfalls ein anderes Verjährungsregime vereinbart wurde.

Bemerkung zu Absatz 3:
Der Absatz 3 ist aus Sicht des SVV und nach der hier vorgeschlagenen Systematik ebenfalls nicht
nötig und wünschenswert und zu streichen. Mindestens wäre bei Beibehaltung die Nichtigkeit
derAVB gemäss Systematik von OR 20 Absatz 2 auf diese Regelung (Verkürzung der
Verjährungsfrist) zu beschränken und nicht der ganze Vertrag als nichtig zu erklären.

Antrag
OR Art. 134 sei wie folgt zu ändern:
Art. 134
2. Verzicht aur die Verjährungseinrede
1 Der Schuldner kann nach Eii1riU dci Veijäliiuii Beginn der absoluten Verjährungsfrist auf die
Erhebung der Verjährungseinrede verzichten. Der Verzicht muss in schriftlicher Form erfolgen.
2 Der Verzicht kann für höchstens zehn Jahre dli VeijiIiiurigseiiU iii erklärt werden. Wird keine
Frist angegeben, gilt der Verzicht für ciii JdlIi drei Jahre.
3 Der Verzicht vor Eintritt der Verjährung gilt im Umfang des Verzichts dis Vciliigeiuiig der
Verjälii ur gs[r isL

Begründung:
Abs.1
Die Ausführungen im Bericht zum Vorentwurf (5. 27) sind verwirrend und teilweise falsch. Der
Hinweis, de lege ferenda könne nur noch nach Eintritt der Verjährung auf die Erhebung der
Verjährungseinrede verzichtet werden, ist unzutreffend und steht offensichtlich im Widerspruch
zu Art. 134 Abs.3, der die Wirkungen eines vor Eintritt der Verjährung abgegebenen Verzichts
näher umschreibt. Der Sinn der Regelung kann nur sein, dass vor der Entstehung einer
Forderung nicht auf die Verjährung verzichtet werden kann.Auf eine bestehende Forderung kann
auch vor der Verjährung ohne weiteres verzichtet werden. Ler Verzicht ist auch gemäss heutiger
Rechtsprechung und ständiger Praxis während laufender Verjährungsfrist und auch nach Ende
möglich. Bedingung dazu ist einzig die Auslösung des Fristen laufes nach Begründung und
Begrifflichkeit dieser Vernehmiassung (vgl.oben bei 129 Definition „schädigendes
[haftungsauslösendes] Ereignis“).

Abs.2
Der Verzicht „Ab Verjährungseintritt“ ist verwirrend und ein relativer, unbestimmter Zeitpunkt
und die Formulierung deshalb zu streichen. Diese Formulierung ist nach der hier
vorgeschlagenen Definition SVV unnötig und spielt keine Rolle mehr. Sobald die Forderung
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besteht, und damit der absolute Fristentauf begonnen hat kann auf die Verjährung verzichtet
werden.

Im Sinne der Fairness und der Vereinheitlichung wäre eine Verzichtserklärungsfrist von drei
Jahren bei Stillschweigen über die Unterbrechungsdauer dogmatisch logischer und
kundenfreundlicher. Die Versicherer könnten einer rechtsiogischen Vereinheitlichung der Frist
auf drei Jahre zustimmen, erachten aber dieses Thema nicht als Schwerpunkt des Verbandes.

Abs.3
Da der Verzicht dispositiv ist und es dem Schuldner frei steht, inwieweit er auf die Einrede der
Verjährung verzichtet, soll auch betreffend des Umfanges des Verzichtes im Gesetz Klarheit
geschaffen werden. Der Hinweis auf die Verlängerung der Verjährungsfrist ist verwirrtich und
unnötig, weil der Verjährungsverzicht als Verzicht auf die Einrede bereits definiert ist.

Antrag:
OR 135 Abs. 3 ist zu streichen

Art. 135 3. Wirkungen gegenüber Dritten
1 Die Abänderung und der Verzicht können den übrigen Solidarschuldnern nicht
entgegengehalten werden.
2 Dasselbe gilt unter mehreren Schuldnern einer unteilbaren Leistung und für Bürgen beim
Verzicht des Hauptschuldners.
Variante:
3 DeAbiiideiuiig uiid der VeIiLII1 durLil dcii Sr..liuldiiei elteii dbei gegeiiübei dciii Veisk.lieiei
uiid uriiekeIiiI, suCeiii eii diekes FuideiuiigsieJi gegcii dcii v‘ers licier besleliL

Begründung:
Bereits in der Vernehmlassung zur Ha[tpflichtrevision 2001 hat der SVV die direkte Geltung von
Verzichterklärungen des Schu[dners zu Lasten der Versicherer abgelehnt. Das direkte
Forderungsrecht gegen den Versicherer wird auch im Rahmen der VVG Totalrevision als
generelles Institut abgelehnt. Entsprechend ist Abs. 3 auch hier abzulehnen. Die Interessenslage
von Haftpflichtigen und Versicherer sind nicht notwendigerweise glechgerichtet. Der Versicherer
kennt das haftungsauslösende Ereignis im Zeitpunkt des Verzichts meist noch nicht. Die Pflicht
des Einstehens für Forderungen soll auch mit den entsprechenden Rechten korrelieren. Dem
Versicherer sind mit dieser Regelung schadenmindernde Massnahmen und die Beweissicherung
verunmöglicht. Eine solch absolute Regelung macht höchstens bei Gefährdungshaftungen und
gleichzeitiger Pflichtversicherung und eigenen Rechten (zB Schilderrückzug) Sinn. Entsprechend
gehört eine solche Regelung, wenn überhaupt, nur in ein entsprechendes Spezialgesetz.
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Selbst wenn ein direktes Forderungsrecht besteht, ist damit noch nichts über das Verhältnis
Versicherungsnehmer-Versicherer und die Möglichkeit der Einreden aus dem Versicherungs
vertrag auch gegenüber Dritten gesagt. Es wäre deshalb zweckmässiger, den allseitig gültigen
Einredeverzicht auf spezialgesetzliche Fälle mit Ein redeausschluss (zB SVG Art. 83) zu
b e sc h rän ken.

Antrag:
OR Art. 136 ist wie folgt zu ändern:
Art. 136 VI. Hinderung und Stillstand
1 Die Verjährung beginnt nicht und steht stiLl, falls sie begonnen hat:
1. für Forderungen der Kinder gegen die Eltern während der Dauer der elterlichen Sorge;
2. für Forderungen der urteilsunfähigen Person gegen die vorsorgebeauftragte Person,

solange der Vorsorgeauftrag wirksam ist;
3. für Forderungen der Ehegatten gegeneinander während der Dauer der Ehe; der Dauer

der eingetragenen Partnerschaft;
4. für Forderungen von eingetragenen Partnerinnen oder Partnern gegeneinander während

der Dauer der eingetragenen Partnerschaft
5. für Forderungen der Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft Leben,

gegen diesen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses;
6. für Forderungen beim Tod des SchuLdners während der Dauer eines öffentlichen

Inventars;
7. solange dem Schuldner an der Forderung eine Nutzniessung zu-steht;
8. suLciiie eiie Fudiuiig dUS UlJjktiVeI GüHden lLl1 gefteiid geica.hi. vveidei kciii.
2 Nach Ablauf des Tages, an dem diese Verhältnisse zu Ende gehen, nimmt die Verjährung ihren
Anfang oder, falls sie begonnen hatte, ihren Fortgang.
3 Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts.
4 gegenüber Solidarschuldnern für die gleiche Forderung gemäss Ziff.1-7 stehen die Fristen nicht
still.
Variante:
4 Ziff.1-7 gilt nicht für Forderungen aus ausservertraglicher Haftung gegenüber dem
Haftpflichtversicherer bei direktem Ford erunsrecht.
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Begründung:
Ziff. 8 soll den Tatbestand von aOR 134 Absatz 1 Ziff.6 (Unmöglichkeit der Geltendmachung vor
einem schweizerischen Gericht) ersetzen. Der Ansatz überzeugt nicht und es müsste zumindest
definiert werden, weLches die objektiven Gründe und welche Konstellationen davon betroffen
sind. Ohne weitergehende Einschränkung ist die Umschreibung derart offen, das zu befürchten
ist, dass dieser Stillstandsgrund als Auffangtatbestand herangezogen wird, wenn die Verjährung
ansonsten bereits eingetreten ist. Aufgrund der systematisch verlängerten absoluten und
relativen Fristen gibt es keinen Raum und keine Begründung für dieses zusätzliche Notventil.

Abs.4
Die Rechtfertigung des Instituts Verjährungsstillstand liegt in der engen Beziehung zwischen
Schuldner und Gläubiger (Kinds-, Obhutsverhältnis, Ehe, eingetragene Partnerschaft,
Arbeitsverhältnis) oder den besonderen Umständen (Todesfall, Nutzniessung an der Forderung).
Den Stillstandsgrund des Rechtsfriedens benötigen die Gläubiger gegenüber den anderen
Solidarschuldnern nicht, weshalb diese nicht länger als gesetzlich vorgesehen für Forderungen
einstehen sollen. Es ist dem Schuldner zuzumuten, die Forderung gegenüber einem anderen
Solidarschuldner ausserhalb der engen Beziehung geltend zu machen.

Variante zu Absatz 4:
Hat der Gläubiger die Möglichkeit der alternativen Geltendmachung der Forderung gegenüber
einem Haftpflichtversicherer (direktes Forderungsrecht), so fehlt diesem gegenüber die enge
Beziehung. Damit rechtfertigt sich kein Stillstand des Fristenlaufes gegen den
Haftpflichtversicherer. Der Versicherer muss und darf sich darauf verlassen, dass die
gesetzlichen Verjährungsfristen laufen und soll sich darauf berufen können.

Antrag
OR Art. 141 Abs.4 sei wie folgt zu ändern:
Art. 141 5. Wirkungen unter Mitverpflichteten
1 Die Unterbrechung gegenüber einem Solidarschuldner oder dem Mitschuldner einer
unteilbaren Leistung gilt auch gegenüber den übrigen Mitschuldnern, sofern sie auf einer
Handlung des Gläubigers beruht.
2 Ist die Verjährung gegenüber dem Hauptschuldner unterbrochen, so ist sie es auch gegenüber
den Bürgen, sofern sie auf einer Handlung des Gläubigers beruht.
3 Dagegen wirkt die gegenüber den Bürgen eingetretene Unterbrechung nicht gegenüber dem
Hauptschuldner.
Variante 1:
4 uie uiiieiuieiiuii gItIUUf ueiii VtSiLiIeWi WIItU dULII ItIIULJI UtIII HdI1pILILIIueII UhU

uhrIgekelhFI, su[etii tii diiekhs FuIdeFuIIgsteLII gegeii deii Veisiclieii beseliL
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Variante 2:
4 Die Unterbrechung gegenüber dem Versicherer wirkt auch gegenüber dem Haftpflichtigen und
umgekehrt, sofern ein direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer besteht. Die Einreden aus
dem Versicherungsvertrag bleiben vorbehältlich spezialgesetzlicher Regelung erhalten.

Begründung
Variante 1:
Es wird zudem auf die Vernehmlassung zur Totalrevision des VVG verwiesen. Das direkte
Forderungsrecht besteht heute nur in Spezialgesetzen (zB SVG), wo dem Versicherer neben der
Pflicht auch entsprechende Rechte zustehen (zB SchiLderrückzug). Wie bereits Prof. Fellmann in
seinem HAVE Artikel, Haftpflichtprozess 2008, Seite 83ff. erklärt, ist vieles beim direkten
Forderungsrecht nicht zu Ende gedacht. Nicht zuletzt der Konsumentenschutz ging völlig
vergessen. Konsument ist der Versicherungsnehmer und nicht der Geschädigte. Es kann
durchaus auch im Interesse des Versicherungsnehmers sein, dass er Schäden selber reguliert
(Schadenfreiheitsrabatte, Schadenhäufigkeit, tiefere Prämien dank hohem Selbstbehalt etc.).
Daher ist das direkte Forderungsrecht abzulehnen und Abs4 grundsätzlich obsolet und zu
streichen.

Variante2:
Sollte wider erwarten ein generelles direktes Forderungsrecht im VVG eingeführt werden, ergibt
sich eine problematische Konstellation im Dreiecksverhältnis Gläubiger/Schuldner/Versicherer.
Versicherungsverträge mutieren so zu Garantieverträgen als Solidarschuldner gegenüber dem
Gläubiger ausserhalb der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen. Die Einreden aus dem
Versicherungsvertrag müssen mindestens auch gegenüber dem Gläubiger nach wie vor möglich
bleiben, ansonsten durch Absatz 4 das Versicherungsverhättnis zum Solidarschuldverhältnis
mutiert, was ein unbegründeter Eingriff in die Vertragsgestaltung bedeutet und nicht sachgerecht
ist.

Bemerkung zur Streichung von OR 210 Abs.1 und 2 und OR 371:
Der Vorentwurf des Bundesrates betreffend Revision des Verjährungsrechts sieht vor, dass Art.
210 Abs. 1 und Abs. 3 sowie Art. 371 OR gestrichen werden sollen. Unklar ist das Verhältnis zum
Entwurf zur Änderung des Kaufrechts (Motion Bürgi, sowie Parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer betreffend Änderung von Art. 199, 210 und Art. 371 OR), welcher vom
Nationalrat in der Herbstsession 2011 angenommen und am 15. November 2011 von der
Kommission für Rechtsfragen des Ständerates behandelt wurde. Dieser Entwurf sieht eine
Verjährungsfrist von grundsätzlich zwei Jahren für Gewährleistungsansprüche aus Kauf- und
Werkverträgen über eine bewegliche Sache bzw. ein bewegliches Werk und damit unter anderem
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eine Änderung von Art. 210 Abs. 1 OR und Art. 371 OR vor. Zudem soll eine Frist von ftinf Jahren
für entsprechende Ansprüche wegen Mängeln der beweglichen Sache gelten, die
bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk verwendet worden ist und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat. Die fünfjährige Frist für unbewegliche Werke bzw. den
Grundstückkauf soll beibehalten werden. Es ist nicht transparent wie eine Koordination zwischen
diesen beiden Vorlagen angestrebt wird und in welchem Verhältnis diese parallelen Verfahren
zueinander stehen.

Antrag:
OR Schlusstitel Art. 49 sei wie folgt zu ändern:

Schlusstitel
Art. 49 F. Verjährung
1 Füi Fuideiuiigeii, die ildLil dciii bislieiigeii Recli iiui.li iliLlil veiJdlIIl sind, gill dds neue RCLIIL
1 Für Forderungen, für welche tli eine relative Frist nach bisherigem Recht begonnen hat, gelten
die Verjährungsfristen des alten Rechts.
2 Für alle anderen Forderungen, für welche die relative Frist noch nicht begonnen hat, gilt das
neue Recht.2 Besliimnt dieses Gesetz küieie Fiiseii dts dds liislieiige Recld, so [dilgeil diese
eisl iiii dciii IIIkIdCLLieleII dieses GeseLtes LU [csufeil dii.

Begründung:

Abs.1:
Diese Bestimmung soll wohl analog der Regelung der lex mitior Härtefälle im Verjährungsrecht
verhindern. Das Prinzip der lex mitior ist aber eine Regel des Strafrechts (Art. 2 Abs. 2 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches). Das Zivilrecht kennt das Institut nicht. Diese Übergangs
regelung geht zu weit. Der Anknüpfungspunkt „mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes“ wirkt
willkürlich und unbegründet. Die Regel bewirkt eine unzulässige (echte) Rückwirkung auf
Forderungen, die noch nach altem Recht entstanden sind, bzw. sogar auf Tatbestände, die noch
unter altem Recht verursacht worden sind, deren Erfolg aber noch nicht eingetreten ist. Der
Erfolgseintritt liegt ausserhalb des Einflussbereichs des Verursachenden. Es sei in diesem
Zusammenhang an die zutreffende Rechtsprechung des Bundesgerichts zur (geänderten)
Anzeigepflichtverletzung nach VVG erinnert:

BGE 4A_285/2009 vom 22.10.2009 E. 4.4: „Dabei lässt der Beschwerdeführer ausser
Acht, dass der strafrechtliche Grundsatz der Anwendung des milderen Rechts (vgl.
Art. 2 Abs. 2 StGB) im Zivilrecht nicht gilt. Nach diesem Recht ist eine Norm
grundsätzlich auch dann auf altrechtliche Tatbestände anzuwenden, wenn eine
nachträglich in Kraft.“ getretene Regelung für eine Partei zu Lasten der anderen eine
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günstigere Rechtsfolge vorsieht. Gründe für eine Abweichung von dieser Regel sind
nicht ersichtlich.“

Soll die Zielsetzung eines einfachen Verjährungsrechtes erreicht werden, würde die
vorgeschlagene Konzeption über unabsehbare Zeit Rechtsunsicherheit erzeugen. Entsprechend
schlägt der SVV vor, dass die zwei FalLkonstellationen nach „neu“ Abs 1 und „neu“ Abs 2
geregelt werden.

Hat eine relative Frist nach altem Recht vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes zu laufen begonnen,
so ist den Parteien neben dem Anspruch auch das Verjährungsregime bekannt. Das Mittel des
Verjährungsverzichts und der Unterbrechung steht offen. Es gibt keinen Grund für eine echte
Rückwirkung des neuen Gesetzes.

Hat die relative Frist beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch nicht zu laufen begonnen, ist
bei Beginn der Fristauslösung der Fristenlauf nach neuer Gesetzgebung bekannt und eine
altrechtliche Fristenlösung rechtfertigt sich in keiner KonsteLlation.

Abs.2
Wird Absatz 1/2 wie vorgeschlagen angepasst, so wäre betreffend „alt“Absatz 2 nur zu prüfen,
ob bei laufender absoLuter Frist eine Anpassung notwendig ist. Der Fristenlauf für die absolute
Verjährungsfrist ist nach altem wie neuem Recht mindestens gleich Lang, weshalb sich Abs.2
erübrigt.

Anträge zur Anpassung anderer Gesetze

04. Bundesgesetz vom 18. juni 1993 über die Produktehaftpflicht
Antrag:
PrHG Art.9 ist wie folgt anzupassen:
PrHG Art. 9 Verjährung
1 Ansprüche nach diesem Gesetz verjähren nach den allgemeinen Verjährungsbestimmungen
des Obligationenrechtes. Die absolute Verjährungsfrist beginnt an dem Tag, an dem die
Herstellerin das Produkt, das den Schaden verursacht hat, in Verkehr gebracht hat.

Begründung:
Die Verwirkung als Institut (alt Art.1O PrHG) kann man streichen, wenn die Systematik wie hier
vorgeschLagen konsequent verfolgt wird. Weil das Inverkehrbringen als fristauslösendes
Tatbestandsmerkmal der Verwirkung (oder neu der Verjährung) verschwindet, wenn man den
Artikel 10 ersatzlos streicht, besteht ein immanentes Interesse der Industrie, dass die
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Fristauslösung anderswie bestimmt wird. Ohne diese Bestimmung wären Schäden aus
mangelhaften Produkten praktisch unverjährbar, was den Handel und die schweizerische
Wirtschaft insgesamt sehr benachteiligen würde. Mit dem vorgeschlagenen Einschub wird klar,
dass ab lnverkehrbringen die absolute Frist nach Obligationenrecht beginnt.

5. Bundesgesetz über Schudbetreibung- und Konkurs

Antrag:
SchKG Art. 149a Abs.1 ist unverändert zu belassen:
Art. 149a b.Verjährung und Löschung
1 Die durch den Verlustschein verurkundete Forderung verjährt z2trrr 20 Jahre nach der
Ausstellung des VerLustscheines; gegenüber den Erben des Schutdners jedoch verjährt sie
spätestens ein Jahr nach Eröffnung des Erbganges.

Begründung:
Vergleiche zur rechtlichen Einordnung ausführlich oben unter Ziff 1 (SchKG). Eine Verkürzung der
Verjährungsfrist bei Verlustscheinen auf 10 Jahre bedeutet auch eine substantielle Einschränk
ung des Handlungsspielraums der Privat- und Krankenversicherer in der Verlustscheinverwert
u n g.

Es ist nicht einzusehen, warum zum Beispiel im Bereich der obligatorischen Krankenver
sicherung, wo häufig Verlustscheine anfalLen, der Schuldner nach so kurzer Zeit von seiner
Pflicht befreit wird, die Prämien zu bezahlen. Je kürzer die Verjährungsfrist, desto weniger
Verlustscheine können getilgt werden und desto stärker fällt die Belastung der Allgemeinheit
(Steuer und Prämienzahler) aus. Die Solidarität in der Krankenversicherung wird mit einer kurzen
Verjährungsfrist zusätzlich belastet.

Im Bereich Haftpflicht und Versicherung wird der insolvente SchuLdner gegenüber dem
zahLungskräftigen Schuldner ohne guten Grund privilegiert. Im Minimum hat der insolvente
Schuldner während derselben Maximalfrist für seine im Verlustschein festgehaltenen Schulden
einzustehen wie der solvente Schuldner. Es rechtfertigt sich wegen der vorgeschlagenen
maximaLer Verjährungsfrist von 20 Jahren an die Unverjährbarkeit von Verlustscheinen dieselben
Anforderungen zu stellen und die heute geltende Frist von 20 Jahren beizubehalten.
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24. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den ALlgemeinen Teil des
SoziaLversicherungsrechts

Antrag:
ATSG Art. 72 Absatz 3 sei wie folgt zu ändern:
ATSG Art. 72 Abs. 3
Der Regressanspruch des Versicherungsträgers verjährt nach den allgemeinen
Verjährungsbestimmungen des Obtigationenrechts. Die Teldlive Fiis begimil dbel eisl, subdld
die tugiuiide Iiegeiide Lei,1uwg vullsciiidig elbidLilL uiid dci Pflk.IiLigc bekdlillL isL Für den
Regressanspruch ds Versicherungsträgers beginnen jedoch die relativen Fristen erst mit dessen
Kenntnis seiner Leistungen und der Person des Ersatzpflichtigen zu laufen.

Begründung:
Die ursprüngliche Fassung von ATSG 72, Abs.3, zweiter Satz lautet: „Für den Regressanspruch
des Versicherungsträgers beginnen jedoch die relativen Fristen erst mit dessen Kenntnis seiner
Leistungen und der Person des Ersatzpflichtigen zu taufen.“

Es steht die Anpassung der Verjährungsfristen des Obligationenrechts zur Diskussion und nicht
die Anpassung der Rückgriffsregel des Sozialversicherers. Wenn die relative Verjährung im
Personenschaden neu 3 jahre beträgt und die absolute Frist ausserordentlich lang wird, gibt es
keinen Grund, im ATSG mehr als die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Eine Privilegier
ung des Sozialversicherers im Regress ist unbegründet. Es ist dem Sozialversicherer zuzumuten,
seinen Anspruch bereits bei Kenntnis seiner Inanspruchnahme beim Haftpflichtversicherer anzu
melden und dem Versicherer die Möglichkeit zu geben, zeitgerecht adäquate RücksteLLungen zu
tätigen. So wird das bis anhin gesetzlich geregelt und in der Praxis problemlos gehandhabt.

Wir danken für wohlwoLlende Prüfung und Entsprechen.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Versicherungsverband SVV

Lucius Dürr Hubert Bär
Direktor Leiter Haftpflichtversicherung &

Schaden management
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Vernehmiassung zum Verjahrungsrecht

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir Stellung zu den vorgesehenen Änderungen des Verjährungsrechts.
Wir begrüssen das Bestreben der Vereinheitlichung des Verjährungsrechts, im Beson
deren die Verlängerung der ausservertraglichen Verjährungsfrist auf 3 Jahre sowie die
Einführung der absoluten Frist von 30 Jahren für Personenschäden.

Generell sollen die Verjährungsfristen im Endergebnis jedoch nicht gekürzt und verviel
fältigt, sondern ausgeweitet und vereinheitlicht werden, damit die Rechtsweggarantie,
die Durchsetzung materiellen Rechts und die Rechtssicherheit nicht gefährdet werden.
Daher äussern wir uns zum Vorentwurf wie folgt:

Relative Frist / Art. 128 VE-OR

-Zwischen vertraglichen und ausservertraglichen Forderungen ist hinsichtlich Dauer
und Beginn zu unterscheiden. Der vorgesehene Systemwechsel der Gleichschal
tung vertraglicher und ausservertraglicher Verjährungsfristen rechtfertigt sich nicht.
Verträge sind Ausdruck von gegenseitigem Willen und basieren auf dem Grundsatz
von Treu und Glauben. Gerade in Bereichen, wo ein enges Vertrauensverhältnis zwi
schen den Vertragsparteien besteht (Arbeitsvertrag/Auftragsverhältnis), müsste einzig
zur Verhinderung des Verjährungseintritts vorschnell Klage oder Betreibung erhoben
werden.

- Die vertragliche Verjährungsfrist von 10 Jahren mit Beginn ab Fälligkeit soll bei
behalten werden. Der Beginn des Fristenlaufs mit der vertraglich oder dispositiv fest-



gelegten Fälligkeit darf nicht durch die Kenntnis ersetzt werden, da sonst der Beginn
der Verjährung keinen Konnex zum vereinbarten Inhalt mehr hätte.

- Die ausservertragliche Frist soll entsprechend dem Vorentwurf mindestens 3 Jah
re betragen mit Beginn ab Kenntnis der Forderung.

- Die systematische Verbindung zum Strafrecht entsprechend dem geltenden Art. 60
Abs. 2 DR muss zudem beibehalten werden. Die strafrechtliche Frist muss für den
Zivilanspruch von Forderungen im Zusammenhang mit Straftaten weiterhin gel
ten. Sonst verjähren zivile Forderungen während die strafrechtliche Frist noch läuft
und so könnten solche nicht mehr adhäsionsweise im Strafverfahren geltend ge
macht werden. Ohne die bewährte Verknüpfung verlieren Opfer zusätzliche Rechte,
welche nicht weiter abgebaut werden dürfen.

- Eine Abkoppelung der Verjährungsfristen vom Strafrecht dient immerhin der Verein
heitlichung und somit dem Ziel der Revision. Sofern die relative Verjährungsfrist kon
sequent durch jegliche Handlung von oder gegenüber den Strafbehörden unterbro
chen würde, wären die Nachteile kürzerer Verjährungsfristen indessen aufgewogen.

Absolute Frist / Art. 129, 130 VE-OR

-Wir sind der Ansicht, dass auch die absolute Frist generell erst mit Kenntnis der
Forderung beginnen soll. Damit wäre eine Zusatzregel für Personenschäden hinfällig.
Eine Forderung die man nicht kennt bzw. nicht kennen kann, soll nicht verjähren kön
nen. Den Rechtsfrieden sehen wir deshalb nicht als gefährdet. Hinzu kommt, dass
gerade solche unvorhersehbaren Risiken häufig versichert sind und im Versiche
rungsverhältnis (zwischen Haftpflichtigem und Versicherung) das Claims-Prinzip An- Q
wendung findet. So wären weiterhin stossende Ergebnisse möglich, wo der Haft
pflichtige Versicherungsschutz geniesst, aber der Geschädigte mangels Verjährung
leer ausgeht.

-Als Variante erachten wir für Personenschäden eine absolute Frist von mindes
tens 30 Jahren als dringend notwendig und unterstützen die Regelung von Art.
130 VE-OR. Durch die noch zuwenig bekannten Folgen von bspw. Nanotechnologie
oder elektromagnetischer Strahlung und deren Latenzzeit könnten uns in Zukunft
noch ungeahnte Gesundheitsschäden bevorstehen. Gerade in Asbestfällen zeigen
sich Latenzzeiten von bis zu 40 Jahren, weshalb die vorgesehene Regelung knapp
bemessen ist. Die Kosten für alifällige Schäden solle nicht die Allgemeinheit tragen
müssen, sondern die Verursacher bzw. deren Versicherungen.

- Die Verlängerung der absoluten Frist generell auf 20 Jahre gemäss der Variante von
Art. 129/1 30 VE-OR ist zu begrüssen. Für Personenschäden wären aufgrund nicht



voraussehbarer Langzeitfolgen indessen weiterhin eine Regel analoge Art. 130 VE
OR, und somit eine mindestens 30-jährige Verjährungsfrist vorzusehen.

Abänderbarkeit der Verjährungsfristen / 133 VE-OR

- Die in Art. 133 VE-OR vorgesehene vertragliche Abänderbarkeit der Fristen bis auf 1
Jahr für die relative Frist bzw. 3 Jahre für die absolute Frist ist höchst problematisch
und muss ersatzlos gestrichen werden.

-Zwar werden Missbräuche im Bereich von Massenverträgen mit Abs. 3 vorgebeugt,
die Regelung wird jedoch anwendbar sein auf beispielsweise Arbeits-, Kauf- und
Werkverträge sowie Aufträge welche individuell abgeschlossen werden dann mit mi
nimalen Fristen versehen werden könnten.

- Die Regelung ist ein Nachteil für alle Konsumenten, Arbeitnehmer, ect. welche sich
die Frist zuerst aufdiktieren lassen (müssen) und dann aufgrund kurzer Fristen und
mangels Rechtskenntnissen Forderungen verjähren liessen. Es ist zu erwarten, dass
die stärkeren Vertragspartner zwecks Risiko- und Gewinnoptimierung ihre Verträge
nur noch mit minimalen Verjährungsfristen abzuschliessen bereit sind.

- Die Abänderbarkeit der Verjährungsfristen vereitelt das Ziel der Vereinheitlichung der
Verjährungsfristen und hat im Endergebnis eine wesentliche Verkürzung zur Folge.
Anstelle von einheitlichen Fristen eine Vielzahl unterschiedlicher Fristen zuzulas
sen, würde dem Revisionsziel zuwider laufen. Es wäre einer Übersicht, dem Rechts-
frieden und der Rechtssicherheit abträglich und würde somit auch nicht zur Befriedi
gung der Rechtssubjekte beitragen.

Art. 135, 141 VE-OR

-Abänderung, Verzicht und Unterbruch müssen entgegen den vorgesehenen Regeln
gegenüber allen Solidarschuldnern gelten. Eine einheitliche Ordnung für alle Fälle
der gemeinsamen Verursachung ist dringend erforderlich. Gerade in komplexen
Rechtssystemen ist oft nicht von vornherein ersichtlich, wer für welches Verhalten
einzustehen hat. Oft zeigt sich dies erst nach Kenntnis des ganzen Sachverhaltes; in
einem Gerichtsverfahren etwa nach Abnahme von Beweisen.

- Die Varianten zu den beiden Artikeln erachten wir als notwendig und wichtig. Die Re
gel soll jedoch nicht nur bei direktem Forderungsrecht, sondern bei allen Versiche
rungsverhältnissen gelten.



Art. 136, VE-OR

- Die Verjährung von Forderungen von Unmündigen und Urteilsunfähigen sollen
generell nicht beginnen, solange die Mündigkeit bzw. die Urteilsfähigkeit nicht ge
geben ist. Schutzbedürftige Personen sollen keinerlei Nachteile erfahren, sofern de
ren Vertreter nicht handeln und die Forderungen nicht geltend machen. Sehr häufig
kollidieren die Interessen von Eltern und Kindern oder von Urteilsunfähigen und deren
Vertretern. Es besteht die Gefahr, dass die gesetzlichen Vertreter nicht aktiv werden
oder nicht im Interesse des Kindes! Urteilsunfähigen handeln. Sofern die Vertreter
nicht gegen Haftpflicht versichert sind, droht den Vertretenen ein finanzieller Verlust. C)Die Bestimmungen gemäss Art. 136 Ziff. 1 u. 2 können hier keine Abhilfe schaffen.

- Personenschäden von Kindern infolge von Verkehrs- oder Freizeitsunfällen sollen
nicht reguliert werden vor Abschluss der Erstausbildung oder dem Eintritt ins Er
werbsleben. Weil dies aber häufig erst 10, 20 oder mehr Jahre nach dem Unfall der
Fall ist, besteht eine grosse Verjährungsgefahr, welche das Kind letztlich trägt.

Art. 137, VE-OR

-Auch ein einfaches Mahnschreiben soll genügen. Dies entspricht auch etlichen aus
ländischen Rechtssystemen und trägt der Rechtssicherheit im internationalen
Rechtsverkehr bei. Eine Schuldbetreibung, ein Schlichtungsgesuch oder eine Klage
soll einzig zwecks Unterbrechung der Verjährung nicht notwendig sein. Dies ist weder
im Sinne des Schuldners (Ruf, Aufwand, Kosten), noch des Gläubigers (Kosten) und
schon gar nicht des Rechtssystems (unökonomisch, Ausbau des Verwaltungs- u.
Behördenapparates). Die Verjährung ist als Einrede konzipiert; die staatlichen Behör
den müssen also nicht ex oft icio eingreifen und demnach auch nicht zur Unterbre
chung herangezogen werden.

- Hinzu kommt dass den Gläubigern eine negative Feststellungsklage durch die
Schuldner (gemäss Art. 85a SchKG oder zivilprozessual) droht, sofern Betreibung
oder Klage erhoben wird, was stossend ist solange diese veranlasst sind, die Verjäh
rung zu verhindern.



Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Stellung
nahme bei der dem Grundsatze nach zu begrüssenden Revision.

Mit

David Husmann
Präsident

Martin Hablützel
‚Vorstandsmitglied

Hochachtung
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Vernehmlassung: Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir nachfolgend die Gelegenheit wahr, zum Vorentwurf „Obligationen

recht (Revision des Verjährungsrechts)“ und dessen Bericht vom August 2011 Stel

lung zu beziehen.

Grundsätzlich begrüsst der ASIP das Bestreben, das Verjährungsrecht zu vereinheitli

chen, um durch diese Vereinfachung mehr Rechtssicherheit zu gewinnen, allerdings

mit Vorbehalten bei der Verjährung von Leistungen und Schadenersatzansprüchen.

1. Beibehaltung der fünfjährigen Verjährungsfrist für Rentenzahlungen und Bei

tragsbefreiungen (zu Art. 41 Abs. 2 VE-BVG)

Nach dem Vorentwurf wird betreffend die Verjährung nicht mehr zwischen periodischen

Leistungen und Kapitalaindungen unterschieden. Für sämtliche Forderungen gelten

die allgemeinen Bestimmungen des OR (Art. 41 Abs. 2 VE-BVG; Art. 127ff. VE-OR).

Im Sinne der Vorsorgeeinrichtung bejaht der ASIP eine Erhöhung der Verjährungsfrist

auf zehn Jahre für Forderungen aus den vom Arbeitgeber nicht abgezogenen Beiträgen

(Beitragsforderungen gegenüber dem Arbeitgeber). Hingegen lehnt er eine zehnjährige

Verjährungsfrist für Ansprüche auf Rentenzahlungen und Beitragsbefreiungen ab. Dies

gilt auch für die Freizügigkeitseinrichtungen (vgl. dazu den Verweis in Art. 24g FZG).



2. Einheitliche Bereicherungsverjährung in der (über-)obligatorischen und ausserob

ligatorischen beruflichen Vorsorge

Der ASIP begrüsst die Verlangerung der einjährigen relativen Frist auf drei Jahre (Strei

chung von Art. 67 Abs. 1 OR) aus Schutz des Entreicherten, dem oft lange unklar ist,

dass er — infolge Scheiterns der von ihm angestrebten rechtlichen Lösung — auf einen

Bereicherungsanspruch verwiesen ist.

Der ASIP weist jedoch darauf hin, dass die Rückerstattungsforderungen registrierter

Vorsorgeeinrichtungen, welche die obligatorische bzw. umhüllende berufliche Vorsorge

betreiben, gemäss Auffassung des Bundesamtes für Justiz (BJ) weiterhin der einjähri

gen relativen Verjährungsfrist unterstehen, da das BJ den den Bestimmungen des OR

als lex specialis derogierenden Art. 35a BVG, der auch im überobligatorischen Bereich

gilt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 4 BVG), lediglich für eine Verwirkungsnorm ansieht (Art. 35a

BVG ist im ausserobligatonschen Art. 89bis Abs. 6 ZGB nicht enthalten). Diese Auffas

sung lehnt der ASIP im Sinne einer sozialversicherungsrechtlichen Harmonisierung

(Ausdehnung der Schutzfunktion der neuen dreijährigen relativen Verjährungsfrist auf

sämtliche Vorsorgeeinrichtungen) ab. In Übereinstimmung mit der Mehrheit der juristi

schen Autoren (Carl Helbling1, Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka2,Hans-

Ulrich Stauffer3 und Isa beile Vetter-Schreiber4)hält der ASIP Art. 35a BVG für eine Ver

jährungsnorm, welche ebenfalls der neuen relativen dreijährigen Verjährungsfrist des

OR zu unterstellen ist.

Es kann nicht angehen, dass in der obligatorischen und überobligatorischen beruflichen

Vorsorge die bereicherungsrechtliche Rückerstattungsforderung nach einem Jahr „ver

jährt“ (einjährige relative Verwirkungsfrist) und in der ausserobligatorischen beruflichen

Vorsorge nach drei Jahren verjährt (dreijährige relative Verwirkungsfrist). Kommt hinzu,

dass für unrechtmässig ausgerichtete Freizügigkeitsleistungen neu auch die dreijährige

relative Verjährungsfrist gelten wird, da Art. 35a BVG wegen einer fehlenden Verwei

sung in Art. 25 FZG nicht direkt anwendbar ist.

• Um ein weiteres Auseinanderdriften der obligatorischen und der ausserobligatorischen

Vorsorgewelt zu verhindern, fordert der ASIP deshalb die Anpassung der einjährigen

relativen Verjährungsfrist von Art. 35a BVG an die neue bereicherungsrechtliche relative

Verjährungsfrist des OR von drei Jahren.

1 Carl Heibling, Personalvorsorge und BVG, Bern/Stuttgart/Wien 2006, 5. 240.
2 Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 2006,

5. 128.
Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich/Basel/Genf 2005, S. 351.
Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge (Kommentar), Zürich 2009, 5. 118.

2



3. Art. 52 Abs. 2 und 3 VE-BVG 1 Art. 127ff. VE-OR

Die Ansprüche auf Schadenersatz verjähren nach dem Vorentwurf gemäss den allge

meinen Verjährungsregeln des OR (Art. 52 Abs. 2 VE-BVG; Art. 127ff. VE-OR). Die gel

tende relative Frist von fünf Jahren wird demnach auf drei Jahre verkürzt (Art. 128 VE

OR). Die absolute Frist von zehn Jahren bleibt bestehen (Art. 129 Abs. 2 Ziff. 1 VE-OR).

Im Sinne der Vorsorgeeinrichtungen lehnt der ASIP die Verkürzung der relativen Frist

von fünf Jahren auf drei Jahre in Art. 52 Abs. 2 VE-BVG ab.

Ebenso lehnt der ASIP die Herabsetzung der fünfjährigen relativen Verjährungsfrist für

Regressforderungen auf drei Jahre in Art. 52 Abs. 3 VE-BVG und Art. 128 VE-OR ab.

Die Frist für die Geltendmachung des Regressanspruchs sollte nicht reduziert werden.

Unklar ist zudem, ob unter dem Fristbeginn „mit dem Zeitpunkt der Leistung von Scha

denersatz“ die tatsächliche Schadenersatzleistung (und gegebenenfalls die einzelne

Ratenzahlung) gemeint ist oder ob derjenige Zeitpunkt massgebend ist, in welchem die

Verpflichtung entsteht.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich

ASIP

Schweizerischer Pensionskassenverband

Christoph Ryter Hanspeter Konrad
Präsident Direktor
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Obilgationenrecht (Revision des Verjährungsrechts) - Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 31. August 2011 das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD beauftragt, inder einleitend erwähnten Angelegenheit ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne ma
chen wir von der Möglichkeit zur Stellungnahme Gebrauch.

bauenschweiz ist die Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft mit 66 Mitglledorganisationen
und gliedert sich vorab in die vier Stammgruppen Planung, Bauhauptgewerbe, Ausbau und Gebäude-hülle sowie Produktion und Handel. Wir bitten Sie, bei der Auswertung der Vernehmlassungsantworten der volkswirtschaftlichen Bedeutung unserer Branche Rechnung zu tragen: Die Bauwirtschaft
generiert einen jährlichen Umsatz von über 50 Milliarden Franken und beschäftigt über 500000 Arbeitnehmende.

Die Revisionsvorlage beschlägt die Verjährungsregelung der gesamten Rechtsordnung. bauen-schweiz beschränkt sich als Branchendachverband im Folgenden auf einige wenige, aus ihrer Sicht
aber zentrale Bemerkungen und verweist im Übrigen auf die Ihnen direkt zugestellten Eingaben unserer bauwirtschaftlichen Mitgliedorganisationen, namentlich des Schweiz. Maler- und Gipserunternehmer-Verbands SMGV, des Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbands suissetec,des Schweiz. Baumeisterverbands SBV und der Schweiz. Vereinigung Beratender lngenieurunternehmungen usic.

1. bauenschweiz weist die Vorlage zurück. Anstelle einer umfassenden Revision ist
das Verjährungsrecht in differenzierter Weise und unter Einbezug der Wirtschaft zu
optimieren.
2. Sollte der Gesetzesentwurf trotzdem weiterverfolgt werden, ist die vorgeschlage
ne Verjährungsfrist für Forderungen aus Körper- und Gesundheitsschäden erheblich
zu verkürzen.
3. Von den Anderungen im Bereich der kauf- und werkvertragsrechtlichen Sachge
währleistungsansprüche ist abzusehen. Diese sind Gegenstand einer im Parlament
hängigen und weit fortgeschrittenen Vorlage. Im Gesetz ist das Ergebnis der ent
sprechenden parlamentarischen Beratungen umzusetzen bzw. zu belassen. Der
Vernehmlassungsentwurf würde demgegenüber die mit der Umsetzung der Pa. Iv.
Bürgi “Änderung der Verjährungsfrist im Kaufrecht: Art. 210 OR“ erreichte Koordina
tion der Verjährungsfristen für Ansprüche wegen Mängeln von beweglichen Sachen,
die bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk verwendet worden sind und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, wieder grösstenteils zunichte machen.
4. Die vertragliche Abänderbarkeit von Verjährungsfristen ist zu überprüfen.

hauenschweiz Weinbergstr. 55 Postfach CH-8042 Zürich
Teiefon +41 (0)43 268 3040 Fx +41 (0)43 268 3044 nfobauenschweizch www bauenschweiz.ch
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1. Grundsätzliche Überlegungen

bauenschweiz anerkennt im Grundsatz das Bedürfnis, die Verjährungsregeln zu vereinfachen undUnsicherheiten zu beseitigen. Allerdings wird eine derart umfassende Neukonzeption des Verjährungsrechts, wie sie die Vernehmlassungsvorlage anstrebt, zwangsläufig wiederum zu neuen Auslegungs- und Rechtsfragen führen. Beispielsweise existiert im Baubereich die weit verbreitete und bekannte Norm SIA 118 ‘Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“, die Gegenstand umfangreicherjuristischer Literatur und höchstrichterlicher Rechtsprechung ist, und die sich vor dem Hintergrund derheute geltenden Rechtslage versteht.

Eine differenzierte, auf die Ausmerzung der gewichtigsten Unklarheiten bzw. Missstände beschränkteRechtsänderung dürfte der Rechtssicherheit letztlich zuträglicher sein, zumal sich die Auswirkungender Vorlage in den einzelnen Rechtsgebieten schlechthin nicht überblicken lassen und sich der Erläuternde Bericht in den entsprechenden Kapiteln, wenn überhaupt, nur sehr rudimentär damit auseinandersetzt. Wo spezielle Regeln für einzelne Haftungstatbestände bestehen, ist stets zu hinterfragen, obeine Revision dieser Regeln überhaupt angebracht ist. Die Beantwortung solcher Fragen setzt eineumfassnde Betrachtung sowohl der Rechtspolitik auf dem betreffenden Gebiet wie auch eines jedenHaftungstatbestands voraus, und es sind die jeweiligen Besonderheiten namentlich mit Bezug auf diezur Diskussion stehenden Risiken zu berücksichtigen.

Auch bei einer beschränkten Revision kann eine gewisse Vereinheitlichung erreicht werden, soweitsich eine solche rechtfertigt. Das ist indessen nicht immer der Fall. So ist beispielsweise nicht ersichtlich, weshalb im Bereich der Produktehaftpflicht eine Rechtsänderung erfolgen sollte, die nicht mehreurokompatibel ist. Auch ist nicht einzusehen, weshalb das System der doppelten Fristen (relative undabsolute Verjährungsfrist) auf die Verträge ausgeweitet werden soll, obwohl es dort eigentlich nichtpasst. Mit der Vernehmlassungsvorlage geht der Bundesrat denn auch weit über den Auftrag der Motion 07.3763 “Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht“ hinaus, die wie folgt lautet: “Der Bundesrat wirdbeauftragt, mit einer Revision des Haftpflichtrechtes die Verjährungsfristen derart zu verlängern, dassauch bei Spätschäden Schadenersatzansprüche gegeben sind.“
Das Bestreben, die Opfer von Spätschäden durch eine Verlängerung der Verjährungsfristen besser zuschützen, verdient grundsätzlich Zustimmung. Allerdings ist eine unverhältnismässige Ausdehnungder Haftpflicht insbesondere zu Lasten der unternehmerischen Tätigkeit zu vermeiden. Die jeweiligenvolkswirtschaftlichen Kosten und die Auswirkungen insbesondere auf KMU sind für jeden Revisionspunkt genau zu analysieren und zu bewerten. Es ist auf die wirtschaftliche Tragbarkeit zu achten; eineRevision hat sich auf die Behebung klarer Missstände zu konzentrieren und die Haftpflicht in einerWeise zu begrenzen, dass die Schadenskosten nach gerechten und ökonomisch vertretbaren und fürdie Rechtsunterworfenen voraussehbaren Kriterien verteilt werden. Auch darf das Haftpflichtrechtnicht für die Zwecke des Sozialschutzes instrumentalisiert werden. Letztlich geht es darum, effizienteLösungen mit dem Ziel zu finden, dass die Betroffenen (potentielle Schädigende, Geschädigte undVersicherungen) möglichst zur Vermeidung von Schäden beitragen. Entsprechende ökonomischeAnalysen fehlen vollständig im Vorentwurf, der von einer rein juristisch fachtechnischen Sicht geprägtist.

Schliesslich dürfen auch die Beweisschwierigkeiten nicht verkannt werden, die naturgemäss mit einerVerlängerung der Verjährungsfristen massiv zunehmen. Auch diesbezüglich vermisst bauenschweizeine eingehende Auseinandersetzung mit den dadurch entstehenden Problemen und mit der Frage,wie sie bewältigt werden können.

2. Stellungnahme zu einzelnen Revisionspunkte

2.1 Verlängerung der Verjährungsfristen für Forderungen aus Körper- und Gesundheits
schäden auf 30 Jahre

Die Ausdehnung der relativen Frist auf 3 Jahre erscheint wirtschaftlich vertretbar. Hingegen schiessteine — zumal generelle — Verlängerung der absoluten Frist von 10 auf 30 Jahre für Forderungen aus
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Körper- und Gesundheitsschäden weit über das Ziel hinaus. Abgesehen von den dadurch für die Un
ternehmungen entstehenden Kosten ist der Nutzen einer derart massiven Verlängerung der Verjäh
rungsfrist auch für die Betroffenen zu relativieren: Wer Schadenersatz geltend macht, muss den Nach
weis der Kausalität (oder gar des Verschuldens) erbringen. Dieser Nachweis fällt umso schwerer, je
weiter das schädigende Ereignis zurückliegt. Dazu kommt, dass das Opfer auch dann leer ausgeht,
wenn keine Schuldnerin mehr vorhanden ist. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn das haft
pflichtige Unternehmen in der Zwischenzeit in Konkurs gefallen und liquidiert worden ist, wie in der
Stellungnahme des Bundesrates vom 28November 2007 zur Motion 073763 richtigerweise in Erinne
rung gerufen wird.

Abgelehnt wird von bauenschweiz die Variante mit einer generellen absoluten Frist von zwanzig Jah
ren für sämtliche Forderungen, zumal auch im Erläuternden Bericht auf die damit verbundene allfällige
Erhöhung der Versicherungskosten verwiesen wird.

2.2 Gewährleistungsrecht im Kauf- und Werkvertrag

bauenschweiz lehnt eine Rechtsänderung im Bereich des Gewährleistungsrechts im Kauf- und Werk-
vertrag kategorisch ab. Dieser Bereich ist Gegenstand der beiden Parlamentarischen Initiativen
06.490 von NR Leutenegger Oberholzer “Mehr Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten; Ände
rung von Art. 210 OR“ und 07.497 von SR Bürgi “Änderung der Verjährungsfrist im Kaufrecht; Art.
210 OR“. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche aus Kauf- und Werkverträgen über eine
bewegliche Sache bzw. ein bewegliches Werk soll im Sinne einer massvollen Stärkung des Konsu
mentenschutzes auf zwei Jahre verlängert werden. Gleichzeitig soll die Verjährungsfrist für Ansprüche
aus Mängeln einer beweglichen Sache, welche bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk
verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, an die fünfjährige Frist angepasst wer
den, welche für den Besteller eines unbeweglichen Bauwerkes gegenüber dem Unternehmer gilt.
Dies, um der Problematik entgegenzuwirken, dass ein Unternehmer im Falle eines Mangels des un
beweglichen Werkes wegen der stark unterschiedlichen Fristen zwar vom Besteller noch belangt wer
den kann, seine Ansprüche gegenüber einem Lieferanten bzw. Subunternehmer aber bereits verjährt
sind.

Die Umsetzung dieser beiden Initiativen ist weit fortgeschritten. Der Nationalrat hat am 14. September
2011 den entsprechenden Gesetzesvorschlag seiner Kommission für Rechtsfragen mit überwiegender
Mehrheit angenommen. Die Rechtskommission des Ständerats ist am 21. Oktober 2011 ohne Gegen
stimme darauf eingetreten und hat die von ihr optimierte Vorlage am 15. November 2011 einstimmig
gutgeheissen. In der nationairätlichen Debatte führte Bundesrätin Sommaruga aus:“....Erlauben Sie
mir zum Schluss noch ein Wort zum Verhältnis dieser Vorlage zur Vorlage über das Verjährungsrecht,
die der Bundesrat am 31. August 2011 in die Vernehmlassung geschickt hat. Die beiden Vorlagen
sind miteinander verwandt, sie handeln aber von unterschiedlichen Ansprüchen. Beim Gewährleis
tungsrecht geht es um den Schutz des Käufers, der eine minderwertige Ware erhält. Er soll diese
zurückgeben können oder weniger dafür bezahlen müssen, und zwar unabhängig von einem irgend
wie gearteten Verschulden des Verkäufers. Bei der Verjährungsvorlage hingegen geht es darum, dass
der Verkäufer gar nicht erst liefert oder dass der Käufer die gelieferte Sache nicht bezahlt. Diese Un
terschiede rechifertigen auch unterschiedliche Fristen, wobei dann politisch zu entscheiden ist, wie
gross die Unterschiede sein sollen “ bauenschweiz schliesst sich diesen Ausführungen vollum
fänglich an. Sollte diese Vorlage schlussendlich auch vom Ständerat angenommen werden, gibt es
keinen Grund, von dieser Regelung wieder abzuweichen, bevor sie überhaupt in Kraft getreten ist.
Das wird im Grunde auch im Erläuternden Bericht anerkannt, wo auf 5. 35 darauf hingewiesen wird,
dass die diesbezüglichen von den Räten beschlossenen Regelungen zu berücksichtigen sein werden.

Abgesehen von diesem grundsätzlichen Einwand ist aus Sicht der Bauwirtschaft namentlich das Kon
zept der absoluten Rügefristen zu verwerfen. Dieses Konzept der absoluten Rügefristen, die bei be
weglichen Sachen zwei Jahre, bei unbeweglichen fünf Jahre betragen sollen (E Art. 201 Abs. 4 bzw.
Art. 219 Abs. 3 OR sowie E Art. 370 Abs. 4 OR) würde die mit der Umsetzung der Parlamentarischen
Initiative Bürgi erreichte Koordination der Verjährungsfristen für Ansprüche wegen Mängeln von be
weglichen Sachen, die bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk verwendet worden sind und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, grösstenteils wieder zunichte machen. Diese Koordinati
on ist aber für bauenschweiz conditio sine qua non jeder Revision.
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Die Streichung der Verjährungsfristen in E Art. 210 bzw. E Art. 371, welche beiden Bestimmungen
Gegenstand der Umsetzung der Initiativen Leutenegger Oberholzer und Bürgi sind, würde im Übrigen
die Gefahr bergen, dass sich der Zeitpunkt der Verjahrung nach hinten geradezu ins Ungewisse ver
schieben würde, sofern nur die Mangeirüge rechtzeitig erhoben wurde. Man könnte sich nämlich auf
den Standpunkt stellen, dass nach heutiger Lehre Gestaltungsrechte wie Wandelung oder Minderung
etc. nicht mehr als Forderungen anzusehen sind und entsprechend nicht der Verjährung zugänglich
sind; Beginn für die absolute Frist wäre die Fälligkeit der Forderung, die indessen erst mit Ausübung
des Gestaltungsrechts einträte.

2.3 Abänderung von Verjährungsfristen

Mit Blick auf die mittelständische Wirtschaft, die nicht selten ähnlich wie Konsumenten und Konsu
mentinnen der Marktmacht von Grossunternehmen bzw. der öffentlichen Hand ausgesetzt ist, ist die
Frage, inwieweit vertragliche Abänderungen der Verjährungsfristen zulässig seien, zu überprüfen. Wir
verweisen diesbezüglich auf die Ihnen direkt zugestellten Eingaben einiger unserer bauwirt
schaftlichen Mitgliedorganisationen. Abgesehen davon ist nicht ersichtlich, weshalb ein Verzicht
auf die Verjährungseinrede schriftlich erfolgen muss, während die Verlängerungen, die in der Praxis
von viel grösserer Bedeutung sind, formfrei erfolgen können.

2.4 Produktehaftpflicht — ein Beispiel

Ansprüche aus dem Produktehaftpflichtgesetz sollen künftig nach den allgemeinen Verjährungsbe
stimmungen des OR verjähren, was zu einem Widerspruch zur europäischen Regelung steht (Erläu
ternder Bericht S. 43f.). Dies zeigt exemplarisch die Problematik einer umfassenden Vereinheitlichung
der Verjährungsbestimmungen, die sich mit den besonderen Gegebenheiten in den einzelnen Rechts-
gebieten nicht auseinandersetzt. Denn damit würde im Bereich der Produktehaftpflicht ohne Not die
Eurokompatibilität der schweizerischen Gesetzgebung aufgegeben, die sonst sehr oft der Massstab
aller Gesetzesanpassungen ist (vgl. beispielsweise die kürzliche Übernahme des europäischen Pro
duktesicherheitsrechts in die schweizerische Rechtsordnung, obwohl diese auf Bauprodukte so gar
nicht passen mag). Regelungen in einem exportorientierten Land wie der Schweiz müssen mit den im
Ausland geltenden Vorschriften so weit als möglich übereinstimmen.

3. Fazit

bauenschweiz weist die Vorlage zurück. Anstelle einer umfassenden Revision ist das Verjährungs
recht in differenzierter Weise und unter Einbezug der Wirtschaft zu optimieren. Sollte der Gesetzesent
wurf trotzdem weiterverfolgt werden, sind die oberwähnten Detailanträge zu berücksichtigen. Beim
Gewährleistungsrecht im Kauf- und Werkvertrag ist das Ergebnis der Beratungen zu den beiden Par
lamentarischen Initiativen 06.490 von NR Leutenegger Oberholzer “Mehr Schutz der Konsumentinnen
und Konsumenten; Änderung von Art. 210 OR‘ und 07.497 Bürgi “Änderung der Verjährungsfrist im
Kaufrecht; Art. 210 OR“ im Gesetz umzusetzen bzw. zu belassen.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und nehmen gerne an, dass Sie unsere
Anträge berücksichtigen werden.

Freundliche Grüsse

bauenschweiz

NR Hans Kilr Charles Buser
Präsident Direktor

Zustellung per Post und elektronisch (philipp.weberbj.admin.ch)
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Stellungnahme zur Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für die Zustellung der Unterlagen über den Vorentwurf zur Revision des Verjäh
rungsrechts. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, uns an der Vernehmiassung zu beteiligen
mit folgender Stellungnahme.

Im Grundsatz unterstützt der Schweizerische Baumeisterverband das Revisionsanliegen
insbesondere die Vereinheitlichung des Verjährungsrechtes und die Beseitigung von Rechts-
unsicherheiten. Allerdings gilt es die Optimierung des Verjährungsrechtes differenziert vor
zunehmen. Insbesondere auch angesichts der Auswirkungen dieser Revision auf weitere
Rechtsgebiete.

Anträge:

• Der Schweizerische Baumeisterverband lehnt den Vorentwurf über die Revision des
Verjährungsrechtes, wie er heute vorliegt, als zu umfassend ab.

• Die Optimierung des Verjährungsrechtes ist differenziert vorzunehmen.

• Der vorliegende Vorentwurf würde die weit fortgeschrittene Umsetzung der Parlamen
tarischen Initiative von Leutenegger-Oberholzer 06.490 “Mehr Schutz der Konsumen
ten und Konsumentinnen. Änderung von Art. 210 OR“ sowie der Parlamentarischen Ini
tiative von Hermann Bürgi 07.497 “Änderung der Verjährungsfrist im Kaufrecht. Art.
210 OR“ weitgehend zunichte machen. Sollte nun auch noch der Ständerat den Geset
zesvorschlag der Rechtskommission des Nationairates, die am 15. November 2011 op
timiert und von der Rechtskommission des Ständerates einstimmig gutgeheissen wor
den ist, annehmen, sollte von dieser Regelung nicht abgewichen werden.

WIR BAUEN FÜR SIE DIE SCHWEIZ.

‘2.

Zürich, 28. November 2011/ rh
i\u--df(jhrung\vernehrnIassungenl201 1 or_revision des
erjahrungsrechts\v-1 1-09-28 or_revision verjahrungsrechl_entwurf.doc
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1. Allgemeine Bemerkungen

Neu soll eine einheitliche relative Verjährungsfrist von drei Jahren seit Kenntnis der Forde
rung und der Person des Schuldners (Art. 128 VE-OR) sowie eine absolute Verjährungsfrist
von zehn Jahren seit Fälligkeit der Forderung (Art. 129 VE-OR) gelten. Für Personenschä
den endet die absolute Frist spätestens mit Ablauf von dreissig Jahren (Art. 130 VE-OR). Als
Variante zu Art. 129 und 130 VE-OR wird eine absolute Verjährungsfrist von zwanzig Jahren
vorgeschlagen. Diese Fristen können bis zu einer Mindestdauer (relativ 1 Jahr / absolut 3
Jahre) verkürzt und bis zu einer Maximaldauer (relativ zehn Jahre / absolut dreissig Jahre)
verlängert werden (Art. 133 VE-OR). Als Folge für dieses allgemein gültige Verjährungsrecht
sollen u. a. Art. 210 Abs. 1 und 3 OR sowie Art. 371 OR gestrichen werden.

Unverständlich ist jedoch, dass diese Revision in Vernehmiassung, während die Beratungen
zu den Parlamentarischen Initiativen Leutenegger-Oberholzer 06.490 “Mehr Schutz der Kon
sumenten und Konsumentinnen. Änderung von Art. 210 OR“ sowie Hermann Bürgi 07.497
“Änderung der Verjährungsfrist im Kaufrecht. Art. 210 OR“ noch nicht vollends abgeschlos
sen sind. Der Revisionsvorschlag lässt sich denn auch nicht mit den im Rahmen der soeben
genannten Parlamentarischen Initiativen geforderten Verjährungs- und Gewährleistungsan
sprüchen vereinbaren.

Im Sinne der Rechtssicherheit ist es unser Anliegen, dass die Ergebnisse aus den Beratun
gen zu den erwähnten Parlamentarischen Initiativen berücksichtigt werden.

2. Bemerkungen zur Aufhebung von Art. 210 Abs. 1 und 3 sowie Art. 371 OR

Die geplanten allgemeinen Bestimmungen des Verjährungsrechts sollen neu auch für die
Sachgewährleistung gelten. Als Folge davon ist die Aufhebung der Absätze 1 und 3 des Arti
kels 210 OR geplant. Auch die werkvertraglichen Ansprüche des Bestellers gemäss
Art. 371 OR sollen wegfallen zugunsten des allgemeinen Verjährungsrechtes.

Diese Revision schafft Verwirrung, zumal die Anliegen der Parlamentarischen Initiativen von
Leutenegger-Oberholzer sowie von Hermann Bürgi, die im Gesetzesentwurf vom 21. Januar
2011 der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (BBI 2011 2889), optimiert am
15. November 2011 (nachstehend: Entwurf RK-NR) umgesetzt wurden, durch den vorliegen- 0
den Vorentwurf vollständig umgeworfen werden.

Gemäss Bericht zum Vorentwurf auf der Seite 35 werden die von den Räten beschlossenen
Regelungen zu berücksichtigen sein. Daher erlauben wir uns, im Rahmen dieser Vernehm
lassung zu den einzelnen Bestimmungen des auf die erwähnten Parlamentarischen Initiati
ven hin erarbeiteten Gesetzesentwurfes Stellung zu nehmen.

Nach diesem Gesetzesentwurf soll zum Schutz der Konsumenten und Konsumentinnen eine
Sachgewährleistung von zwei Jahren gelten, dies im Einklang mit dem Wiener Kaufrecht
sowie der EU-Verbrauchsgüterrichtlinie. Eine weitere Errungenschaft erblicken wir in der An
näherung der Verjährungsfristen des Kauf- und Werkvertragsrechtes im Sinne des Anliegens
von Hermann Bürgi. In Anlehnung an die fünfjährige Verjährungsfrist für die Mängelrechte
des Bestellers eines unbeweglichen Bauwerkes (Art. 371 Abs. 2 OR), soll die Gewährleis
tungspflicht für Sachen, die für ein unbewegliches Werk verwendetet werden, nun ebenso
erst nach fünf Jahren verjähren (vgl. Entwurf RK-NR).
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Gemäss dem aktuell gültigen Gesetzeswortlaut kann der Besteller gegenüber dem Unter
nehmer während fünf Jahren seine Mängeirechte ausüben. Die Mängelrechte des Unter
nehmers gegenüber seinen Lieferanten von Materialien, die vom Unternehmer in das Bau
werk eingebaut werden, verjähren hingegen bereits nach einem Jahr. Dieses Ungleichge
wicht wäre durch den Entwurf RK-NR entschärft, auch wenn wegen des unterschiedlichen
Beginns der Verjährungsfristen keine umfassende Koordination zustande käme. Die Vorlage
zielt aber u. E. in die richtige Richtung.

Im Übrigen sei anzumerken, dass zwei aufeinander folgende Gesetzesrevisionen keines
wegs für das zentrale Revisionsanliegen der Rechtssicherheit zuträglich sind.

Antrag: Die Aufhebung von Art. 210 Abs. 1 und Abs. 3 DR sowie Art. 371 OR ist abzuleh
nen, zumal dies Rechtsunsicherheiten auslöst. Mit der Aufhebung entfällt der heute
klar definierte zeitliche Ablauf für die Geltendmachung der Gestaltungsrechte
(Wandelung, Minderung, Nachbesserung) vollends. Stattdessen sind die Verjäh
rungsfristen des Kauf- und Werkvertragsrechtes im Sinne der aktuellen Vorlage
(Stand 15. November2011) zu koordinieren.

3. Bemerkungen zur Abänderbarkeit der Fristen gern. Art. 133 VE-OR

Bisher konnten die Verjährungsfristen nicht abgeändert werden und waren somit zwingender
Natur (Art. 129 OR). Neu sollen die relativen sowie absoluten Verjährungsfristen verkürzt
oder verlängert werden können (Art. 133 VE-OR). Unseres Erachtens harmoniert die Abän
derbarkeit der Verjährungsfristen keineswegs mit dem zentralen Revisionsanliegen der Ver
einheitlichung des Verjährungsrechts und der Beseitigung von Unsicherheiten. Dies aus
nachstehenden Gründen:

• Die Parlamentarische Initiative von Leutenegger-Oberholzer will die Konsument/innen
besser schützen. In diesem Sinne ist die einjährige Frist auf zwei Jahre verlängert wor
den (Art. 210 Abs. 1 DR Entwurf RK-NR). Durch die Abänderbarkeit auf die Mindest
dauer von einem Jahr, wird diese Errungenschaft ausgehöhlt.

• Auch das Anliegen der Parlamentarischen Initiative von Hermann Bürgi, wonach für
Lieferanten und Subunternehmer die gleichen Verjährungsfristen gelten sollen wie für
diejenigen, die ein unbewegliches Bauwerk erstellen, bleibt unbeachtet (Art. 210 Abs. 2
DR Entwurf RK-NR). Gemäss Vorentwurf würde für jedes Vertragsverhältnis eine Ver
jährungsfrist von drei Jahren gelten, die wiederum auf mmd. ein Jahr gekürzt bzw. max.
auf zehn Jahre ausgeweitet werden könnte.

• Die Abänderbarkeit der Fristen birgt insbesondere im Vertragsgefälle von Generalun
ternehmungen oder Totalunternehmungen zu den Unternehmungen bzw. Subunter
nehmungen und Lieferanten die Gefahr von unterschiedlichen Verjährungsfristen.
Rechtsunsicherheiten sind vorprogrammiert.

• Diese Freiheit über die Festlegung der Verjährungsfristen werden auch die öffentlichen
Behörden bei ihren Ausschreibungen ausloten. Offerierende Unternehmungen sehen
sich einer weiteren unnötigen Herausforderung gegenübergestellt.

• Der Vorentwurf wirft die allgemeinen Vertragsbedingungen der SIA-Norm 118, insbe
sondere Art. 172 bis Art. 180, vollständig auf den Kopf. Dabei sind die Bestimmungen
in der SIA-Norm 118 für das schweizerische Bauwesen von massgebender Bedeutung
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und wie kaum ein anderes Werk verbreitet und bekannt. Der Inhalt der SIA-Norm 118
ist Gegenstand umfangreicher juristischer Literatur (Publikationen und Kommentare)
und auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu Inhalten der SIA-Norm 118 ist
zahlreich. Viele Gerichte erachten die SIA-Norm 118 sogar als gerichtsnotorisch (Tho
mas Siegenthaler, Hubert Stöckli, Baurecht 1/2008, “Ist die SIA-Nrom 118 gerichtsnoto
risch?“ - Eine Umfrage bei Zivilgerichten). Die Rechtsprechung kann daher heute
schon als konsistent betrachtet werden.

Antrag: Die Unabänderbarkeit der Verjährungsfristen soll im Sinne der Rechtssicherheit
beibehalten werden.

4. Bemerkungen zur absoluten Rügefrist gern. Art. 201 Abs. 4 VE-OR

Gemäss Art. 201 Abs. 4 VE-OR hat der Käufer in jedem Fall innert zweier Jahre seit Abliefe
rung der Sache allfällige Mängel anzuzeigen. Soll aber gemäss Vorentwurf
Art. 210 Abs. 2 DR stehen bleiben, so bleiben die Einreden des Käufers wegen vorhandener
Mängel aber nur innerhalb eines Jahres nach Ablieferung bestehen. Dieses “ungleiche“ Er
gebnis (ein und zwei Jahre seit Ablieferung) kann nicht im Sinne der Vereinheitlichung des
Verjährungsrechtes stehen.

Mit dem vorgeschlagenen Absatz 4 wird eine bisher nicht vorhandene absolute Rügefrist
eingeführt, zwecks Harmonisierung der Verjährung des Gewährleistungsrechts mit dem all
gemeinen Verjährungsrecht (gern. Bericht zum Vorentwurf, 5. 33). Wird nun innerhalb von
zwei Jahren keine Rüge erhoben, gilt die Sache ungeachtet eines Mangels als genehmigt.
Der Käufer verliert seine Gewährleistungsrechte. Die allgemeinen Verjährungsfristen des DR
verlieren gänzlich an Bedeutung.

• Die Forderung der Parlamentarischen Initiativen zugunsten einer längeren Verjäh
rungsfrist (fünf Jahre) für Sachen, die für ein unbewegliches Werk verwendet worden
sind, wird durch den Vorentwurf übergangen.

• Die Waage zwischen dem in den Parlamentarischen Initiativen geforderten Schutz der
Konsumenten und dem Schutz der Anbieter verliert zugunsten des Anbieters (Verkäu
fers) an Gleichgewicht.

Antrag: Von einer absoluten Rügefrist ist abzusehen, weil damit die Forderungen der Par
lamentarischen Initiativen zugunsten einer längeren Verjährungsfrist (fünf Jahre) für
Sachen, die für ein ünbewegliches Werk verwendet worden sind, übergangen wer
den.

5. Bemerkungen zur absoluten Rügefrist gern. Art. 370 Abs. 4 VE-OR

Geplant ist die absolute Rügefrist auch für allfällige Mängel an einem unbeweglichen Bau
werk. Sie soll während fünf Jahren seit Ablieferung des Werkes gelten. Wann ein Bauwerk
als abgeliefert gilt, ist schwer nachvollziehbar. Genügt hier eine Vollendungsanzeige (ge
mäss PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5. Auflage, Zürich, Basel, Genf 2011, N. 86 if.) oder
muss das Bauwerk abgenommen sein? Die SIA-Norm 118 hat diesbezüglich eine klare Re
gelung (Art. 157-1 64).

Antrag: Der Begriff “seit Ablieferung der Sache“ ist klar zu definieren; analog zur klaren Re
gelung in der SIA-Norm 118 (Art. 172 if.).
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6. Bemerkungen zur Aufteilung relative und absolute Frist gern. Art. 128 und

129 VE-OR

Weshalb hier das im Deliktsrecht erprobte Konzept der doppelten Fristen (relative und abso
lute Verjährungsfrist) eingeführt werden soll, ist im Einzelnen nicht ersichtlich. Ausserdem ist
Folgendes festzustellen:

• Gemäss Art. 128 Abs. 2 VE-OR beginnt die Verjährungsfrist mit dem Tag, an dem der
Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangt hat. Bei der
Berechnung der Fristen ist aber der Tag, von dem an die Verjährung beginnt, nicht mit
zurechnen (vgl. Art. 132 Abs. 1 VE-OR). Diese unterschiedlichen Formulierungen sind
verwirrend und lassen sich allenfalls harmonisieren.

• In Bezug auf die Formulierung “schädigende Handlung“ (vgl. Art. 129 Abs. 2 Ziffer. 1
VE-OR, ebenso Art. 130 VE-OR) ist zu sagen, dass nicht nur Handlungen sondern
auch Unterlassungen eine Forderung auslösen können. Denkbar wäre die Formulie
rung “schädigendes Verhalten“. Ausserdem ist bei Mängelfolgeschäden zu fragen, was
nun als schädigende Handlung gilt.

Antrag: Der Beginn und die Berechnung der Verjährungsfrist sind aus unerklärlichen Grün
den unterschiedlich angesetzt. Eine Harmonisierung ist zu begrüssen. Anstelle des
Begriffs “schädigende Handlung“ in Art. 129 Abs. 2 Ziffer. 1 sowie Art. 130 VE-OR
wird der Begriff “schädigendes Verhalten“ vorgeschlagen, zumal dieser Begriff ne
ben den schädigenden Handlungen auch die schädigenden Unterlassungen um
fasst. Allenfalls lassen sich die Definitionen über den Beginn und die Berechnung
der Verjährungsfrist (Art. 128, 129 sowie Art. 132 VE-OR) harmonisieren.

7. Bemerkung zur absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden

Die Ausdehnung der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden von 10 auf 30 Jahre
geht sehr weit. Jede Unternehmung wird sich gegen solche Schäden versichern lassen wol
len. Die Frage ist bloss zu welchen Konditionen dies überhaupt möglich ist. Es ist mit massi
ven Kosten zu rechnen, wenn sich eine derartige Versicherung überhaupt umsetzen lässt.
Hinzu kommt die Frage, ob Geschädigte die Kausalität des Personenschadens zur schädi
genden Handlung auch noch nach 29 Jahren werden nachweisen können. Bleibt noch die
Frage, ob die schädigende Unternehmung überhaupt noch zur Verantwortung gezogen wer
den kann (Auflösung, Liquidation).

Antrag: Die Ausdehnung der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden von 10 auf
30 Jahre geht zu weit.
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8. Fazit

Zusammenfassend lehnen wir die vorgeschlagene Revision des Verjährungsrechtes als zu
umfangreich ab und bitten um die Berücksichtigung unserer vorstehend begründeten Anlie
gen.

Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Scbweizerischer Baumeisterverband

/ -‘
Heinrich Bütikofer Patrick Hauser .

Vizedirektor Leiter Rechtsdienst

0
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Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme betreffend die Vernehmlassungsvorlage
Revision des Verjährungsrechts.

Die Bestrebungen nach einer einheitlichen Ordnung der Verjährung, einer Verlängerung der
Verjährungsfristen und einer Beseitigung von Unsicherheiten können wir unterstützen.

Im Detail nehmen wir zu den Vorschlägen nicht Stellung, da die bfu inder Nichtberufsunfallprävention
tätig ist und daher nur am Rand mit Verjährungsfragen konfrontiert wird, die mit dieser Vorlage neu
geregelt werden sollen.

Freundliche Grüsse

bfu

Brigitte Buhmann, Dr. rer. pol.
Direktorin
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Madame, Monsieur,

Nous nous avons pris connaissance de la consultation relative au projet mentionn sous
rubrique. Aprs avoir tudi les documents mis disposition, nous sommes en mesure
dc vous transmettre ci-aprs notre position.

1. Remarques gn&a1es

L‘avant-projet entend unifier les ddlais actuels de prescription en matire d1ictue11e,
contractuelle et d‘enrichissement i11gitime, pour fixer un dlai relatif de trois ans et un
dlai absolu de dix ou vingt ans voire trente ans en cas de dommages corporels. C‘est le
heu de rappeler qu‘actuellement, le d1ai de prescription relatif des crances fondes sur
un acte illicite est d‘une ann& ds la connaissance du dommage et de l‘auteur de celui
ci et ic d1ai dc prescription absolu est dc dix ans ds l‘actc dommagcable. Les cranccs
fondes sur l‘cnrichissement i11gitime se prescrivent par un an ds le jour oü Ic
crancicr a connaissance dc son droit t la rptition et par dix ans ds la naissance dc cc
droit. En matirc contractuelle, le d1ai dc prcscription est en principe dc dix ans ds
I‘exigibi1it dc la crance (cinq ans dans ccrtains cas). Enfin, un nombrc rclativernent
important dc bis spcia1es contiennent d‘autres dIais dc prescription adapts t la
matire spcifiquc qu‘elles rgissent.

Tout d‘abord, il est piquant dc relevcr quc cc projct a pour but dc simplifier le systme
actucl dc la prescription caractris par unc grandc cc qui cr&rait un tat
juridiquc confus et nuirait i la s&urit du droit. Or, cn prvoyant la possibilit pour lcs
parties dc modificr t leur guise bes dlais dc prcscription ainsi quc le dies a quo, le
systmc dc la prcscription sera diffrenci ct htrognc. En outrc, ic systmc n‘aura
certaincmcnt pas gagn en clart&

CENTRE P/-\TRONAL
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Consultation relative i la rvision partielle du code des obligations (rvision du
droit de la prescription)
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S‘agissant des nouveaux articies 127, 131, 132, 137, 139, 141 (y compris la variante),
142 CO, des modifications prvues aux articies 251, 341, 1071, 1098, 1143 CO, 586 CC
(pour autant que le motif de suspension soit repris ä l‘article projet 136 CO), 15 de la
loi sur le travail au noir, 61 de la loi sur le service civil (pour autant qu‘il soit
expressment prcis ?t l‘aIina le renvoi aux dispositions gnrales du CO en
matire d‘interruption et de suspension ds lors que nous rejetons l‘article 59 projet,
voir ci-dessous) et de l‘abrogation de l‘article 1070 CO, nous n‘avons pas de remarques
particu1ires i formuler.

II. Unification des dIais de prescription

1. Introduction

L‘Office fdral de la justice a relev, dans son rapport, que les regimes distincts de
prescription en matire contractuelle et dlictue1le ne se justifient par aucun motif. Rien
n‘est plus faux. En effet, en matire contractuelle, un rapport pralable entre les parties
existe, celles-ci se connaissent, de sorte qu‘en cas de dommage, le crancier cormait en
principe l‘auteur de l‘acte et le dommage en mme temps que la naissance du dommage,
alors que tel n‘est pas le cas en matire dlictuel1e, ce qui justifle un d1ai relatif et un
dlai absolu en matire dlictuelle. De surcroit, en instaurant un dlai relatif de trois ans
en matire contractuelle, cela reviendrait en fait i rduire le dlai de prescription actuel
de cinq, voire dix ans pour bon nombre de litiges et pourrait engendrer une hausse des
actes interruptifs de prescription. Quant aux matires dlictue1le et d‘enrichissement
illegitime, l‘augmentation du dlai de prescription relatif d‘un an trois ans accroit
l‘inscurit juridique et rendra plus difficile l‘administration des preuves. Enfin, ii sera
d‘autant plus difficile pour le crancier de venir rclamer trois ans plus tard
l‘enrichissernent indü i la partie dbitrice qui pourrait, dans l‘intervalle, s‘en tre
dessaisie de bonne foi. Par consquent, nous rejetons les nouveaux articles 128 et 129
CO.

11 est vrai qu‘en cas de dommages diff&s, soit ceux qui surviennent longtemps aprs le
fait dommageable, tels que ceux provoqus par l‘amiante, le droit actuel n‘est pas
satisfaisant ds lors qu‘une crance en dommage-intrts peut tre prescrite avant mme
que la personne lse ait pu prendre connaissance du dommage, celui-ci tant connu
tardivement. Face i cette problmatique spcifique et qui ne concerne que peu de cas,
1‘Office fdra1 de la justice propose d‘unifier les dlais de prescription en matire de
droit priv et d‘augmenter ä trente ans le dlai de prescription pour tout dommage
corporel (art. 130 CO). Autrement dit, la prescription particulire de ce type de
dommage dflnirait quasiment tous les dlais de prescription en particulier en matire
dc droit priv, ce qui n‘est pas admissible. En outre, nous doutons srieusement du bien
fond de la dmarche. 11 ne se justifle pas d‘augmenter ce d1ai pour tous les dommages
corporels sans distinction aucune. En effet, ii n‘est pas raisonnable qu‘une personne
ayant subi une hsion corporelle simple (par exemple, un coup de poing) puisse agir, au
niveau civil, pendant trente ans, alors qu‘au niveau pnal, ce dlit se prescrit par Sept
ans et demi. Le droit n‘a pas i protger la victime peu diligente qui agit tardivement, ce
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qui d‘ailieurs va ä l‘encontre de Ja scurit juridique. En outre, l‘ailongement trente
ans du d1ai absolu ne rsoudrait pas forcment la probldmatique dans Ja mesure oü de
tels dommages peuvent se ddcouvrir bien aprs trente ans. Enfin, une augmentation du
dlai absolu de prescription pour tout dommage corporel rendrait difficile
l‘administration des preuves et engendrerait des effets coiiatraux dommageables tels
que Ja hausse des primes des assurances responsabi1it civiJe voire I‘impossibi1it de
conciure une teile couverture. Par consquent, nous rejetons l‘articJe 130 CO. II parait
souhaitable de prdvoir un dJai de prescription spcifique pour la catgorie des
dommages diffrs.

En outre, cet avant-projet prvoit que les dlais de prescription relatif de trois ans et
absolu de dix ans, voire de vingt ans ou trente ans pour les dommages corporels
s‘appliquent non seulement aux prtentions fondes sur Je code des obligations, mais
galement aux prtentions fond&s sur Je code civil (personnes, families, successions,
droits r&ls) et les bis sp&iales.

2. Cas d‘augmentation des dlais de prescription dus t cette unification des d1ais de
prescription

Dans certaines matires, cette modification entrainerait une prolongation injustifie du
dJai de prescription. A titre d‘exemple, l‘article 93 CC prvoit que les actions
dcou1ant des flan9ailles se prescrivent par un an i compter de Ja rupture. Nous ne
voyons pas pour quelle raison, ii y aurait heu d‘appliquer des dlais de prescription
relatif de trois ans et absolu de dix ans ce type de litige. Par ailleurs, en matire de
vente rnobiJire, le projet prvoit que l‘acheteur puisse signaler les dfauts dans les deux
ans ds Ja livraison de Ja chose (art. 201 al. 4 CO) au heu de devoir Je faire
immdiatement, selon Je droit actuel. Enfin, au heu d‘un diai de prescription absoJu
d‘une anne pour l‘action en garantie des dfauts de Ja chose, l‘avant-projet prvoit les
dlais relatif de trois ans et absolu de dix ans ds Ja livraison de la chose. A nouveau,
cet accroissement du dlai de prescription ne se justifie pas et tend i protger l‘acheteur

O peu diiigent, t entraver inutilement Je bon drouJement des affaires et rendre plus
difficile J‘administration des preuves. En outre, une teile augmentation du dJai de
prescription pourrait engendrer une hausse des demandes indues en garantie des dfauts
de Ja chose ds lors qu‘un acheteur de mauvaise foi pourrait prtendre que ha chose est
dfectueuse alors que Ja dtrioration de Ja chose est due simplement ä son usage. Enfin,
en matire de prt, actueiiement, selon l‘article 315 CO, l‘emprunteur dispose d‘un dlai
de six mois pour r&lamer Ja dlivrance de la chose promise. Ce dlai passerait, avec
l‘avant-projet, trois ans ds la cormaissance du droit et de La personne du prteur, mais
au plus tard t dix ans ds ha d1ivrance de Ja chose promise. Cette augmentation n‘a
aucun sens, nuit gravement ä Ja scurit juridique, protge la partie peu diJigente et
rendra plus difficile J‘administration des preuves. Ces remarques valent ga1ement pour
les modifications ou abrogations prvues aux articles 219, 370, 371, 454, 864, 878 CO;
85 de la loi sur l‘asile; 20, 23 de Ja hoi sur Ja responsabihit de Ja Confdration, des
membres dc ses autoritds et de ses fonctionnaires; 455 nCC, 637, 754 CC; 6, 292 LP;
11 de Ja Joi sur l‘encouragement de Ja recherche et de l‘innovation; 143 de Ja loi sur
l‘arm& 65 dc la loi sur la protection de Ja population et sur Ja protection civile ; 36 de
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la loi sur l‘approvisionnement du pays; 32 de la loi sur les subventions (s‘agissant du
droit au remboursement d‘aides ou d‘indemnits) ; 14, 105 de la loi sur l‘expropriation;
37 de la loi sur les installations lectriques ; 83 de la loi sur la circulation routire; 48
de la Ioi sur le transport des voyageurs ; 39 de la loi sur les installations de transport par
conduite; 34 de la loi sur la navigation int&ieure; 124 de la loi sur la navigation
maritime sous pavillon suisse ; 68 de la loi sur l‘aviation; 59c de la loi sur la protection
de l‘environnement; 59 de la loi sur le service civil ; 72 de la loi sur la partie gnra1e
du droit des assurances sociales ; 52 de la loi sur l‘assurance-vieillesse et survivants ; 88
de la loi sur l‘assurance-chömage; 14 de la loi concernant l‘am&ioration du logement
dans les rgions de montagne; 18 de la loi sur la signature 1ectronique et 27, 28 et 29
de la loi sur les titres intermdis. En matire de responsabilitd de la Confdration, la
Confdration pourrait, selon le projet de l‘article 21 de la loi sur la responsabi1it de la
Conf&ration, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires, recourir contre la
personne responsable dans un d1ai de prescription relatif de trois ans ds que la
prestation qui donne heu recours est accomplie et que le responsable est connu, mais
au plus tard dix ans ds l‘acte dommageable du fonctionnaire. Or, actuellement, le d1ai
relatif est d‘une ann& et court ds la reconnaissance ou la constatation ex&utoire de la
responsabilit de la Confdration. Autrement dit, le dlai de recours de la
Confdration est non seulement augment par la hausse du dIai relatif, mais
galement par le fait que le d1ai de prescription relatif commencerait i courir plus
tardivement ds lors que la prestation devrait tre accomplie, alors que selon le droit
actuel, ii suffit que la Confdration soit reconnue dbitrice. Ii en va de mme aux
articies 143 alina 1er de la loi sur I‘arm&, 65 a1ina 2 de la loi sur la protection de la
population et sur la protection civile et 60 alina 2 de ha loi sur le service civil. Un tel
procd n‘est pas admissible et protge indüment l‘ventuel comportement peu diligent
des autorits.

3. Cas de rduction du dlai de prescription suite l‘unification des d1ais de
prescription

A l‘inverse, cet avant-projet tend ga1ement dans certaines matires rduire le d1ai de
prescription, sans raisons autres que l‘unification du droit de la prescription. En matire
de droit des poursuites, le d1ai de prescription actuel apphicable une crance constat&
par un acte de dfaut de biens est de vingt ans (art. 149a LP) et, avec ce projet, il
passerait dix ans. Ce dlai de prescription de vingt ans est parfaitement justifi ds
lors que le dbiteur aura besoin d‘un temps relativement long avant de revenir t

meilleure fortune et aucune raison ne justifle une clmence particuIire i l‘gard du
dbiteur ayant fait l‘objet d‘acte de dfaut de biens.

En rnatire contractuelle et dans d‘autres matires, un dlai de prescription relatif de
trois ans tend i rduire, sans raison, l‘unique d1ai de prescription actuel de cinq ou dix
ans, ds lors que, dans bon nombre de cas, ce d1ai courra ds le mme moment que ces
d1ais. Un tel procd pourrait engendrer une hausse des dmarches relatives ?t

l‘interruption du dlai de prescription relatif et par ce biais entraver la bonne marche des
affaires. En outre, introduire un d1ai relatif et absolu dans ces matires qui ne
connaissent actuellement qu‘un seul et unique dlai de prescription avec la possibi1it de
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modifier tant la dure de ceux-ci que leur point de dpart tend compliquer inutilement
les relations entre les parties puisque celles-ci devront avoir l‘esprit ces deux dlais et,
cas chant, devront jongler avec des points dc dpart diffrents, sans parler de la
problmatique li& i l‘interprtation des clauses contractuelles y relatives. L‘insertion
d‘un dlai relatif et absolu dans des matires qui n‘en connaissent actuellement qu‘un
seul doit donc &re rejete. Ces remarques valent notamment pour les modifications
projet&s des articies 507, 678 CO; 601, 911 CC ; 15 de la loi sur l‘approvisionnement
du pays ; 32 de la loi sur les subventions (s‘agissant des crances affrentes des aides
au des indernnits) ; 6 de la loi sur l‘importation et l‘exportation de produits agricoles
transforms; 66 de la loi sur la protection des eaux; et 41 de la loi sur la prvoyance
professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit.

Enfin, l‘avant-projet tend rduire des dlais actuels de prescription relatif et absolu qui
se justifient par la typicit des matires et compliquera donc inutilement la tche de la
partie qui souhaite faire valoir ses prtentions en justice. 11 y donc heu de rejeter les
modifications prdvues aux articles 760, 919 CO; 52 alina 2 de la hoi sur ha prvoyance
professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit ; 45 dc la loi sur les pizooties et 147
de la loi sur les placements collectifs.

4. Quelgues cas particuliers

En matire de responsabilit du fait des produits (art. 9 et 10 de la loi sur la
responsabilit du fait des produits), l‘avant-projet prvoit de supprimer le dlai de
pdremption de dix ans prvu pour les prtentions en dommages-intrts et de le
remplacer par un dlai de prescription absolu. En outre, le d1ai de prescription relatif dc
trois ans commencerait courir uniquement ds ha connaissance effective du dbiteur et
du dommage et non plus comme actuellement ds la connaissance effective au suppose
du dbiteur et du dommage. A nouveau, par cette modification, non seulement la
scurit du droit est mise ä mal. mais le nouveau droit protgerait le crancier peu
diligent. Enfin, dc l‘aveu mme dc l‘Office fdral dc lajustice, la suppression du d1ai

O de premption est contraire au droit europen, cc qui pourrait affaiblir la partie suisse
dbitrice puisque le crancier aurait tout loisir d‘interrompre le dlai dc prescription, cc
qui n‘est pas possible avec un dlai premptoire. 11 y a donc heu dc rejeter cette
modification.

• L‘Office fdral dc justice souhaite galement modifier l‘actuel article 52 ahina 3 dc ha
hoi sur ha prvoyance professionnehle vieillesse, survivants et invalidit. Actuehlement,
cette disposition prvoit que «celui qui en tant qu‘organe d‘une institution dc
prvoyancc est tenu d‘effectuer un ddommagemcnt, doit en informer les autres organes
imp1iqus dans Ic recours contre le tiers rcsponsablc. Lc dlai dc prcscription dc cinq
ans pour l‘exercice du droit dc recours commencc au moment oü lc ddommagement est
effectud ». Ledit Office entend remplacer ha dernirc phrase dc cette disposition par « le
d1ai relatif dc prescription du rccours commence ä courir au moment oü la prestation
qui donnc heu au recours cst accomphie ct oü le responsable est connu ». Or, aucune
prcision n‘cst apporte quant ä ha dur& dc cc dlai, ct encore moins quant i celle dc
l‘vcntucl dlai dc prescription absohu. On supposcra que cc sont les dispositions
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gnra1es du CO en matire de prescription projetes qui s‘appliqueraient, ce qui aurait
pour effet de rduire, sans raison, le dlai de prescription pour le recours de l‘organe
d‘une institution de prvoyance professionnelle puisqu‘en principe ii aura connaissance
du dommage et de son auteur en m6me temps que le dbut du d1ai absolu de
prescription. Cette modification compliquera la tche de l‘organe. Nous ne pouvons
donc que rejeter cette modification peu claire et inutile.

5. Synthse

Ces quelques exemples dmontrent que la multitude de dlais de prescription dans les
bis spcia1es et dans certaines rnatires du code civil etlou des obligations se justifle
pleinement par la typicit des domaines viss. Par ailleurs, bon nombre de ces bis
prvoient expressment le dlai partir duquel court le dlai de prescription, soit le dies
a quo (par exemple en matire de navigation maritime, le dies a quo est le jour oü la
marchandise est affive au port de destination ou aurait dü arriver), alors que l‘avant
projet se contente parfois de renvoyer aux dies a quo gnraux, soit ds que la crance
est exigible, que le fait dommageable s‘est produit, ou ds que le droit de rptition de
la partie ls& a pris naissance. Ces points de dpart du dlai de prescription ne seront
pas toujours adapts et donneront heu de nombreuses interprtations. En outre, en
prvoyant, dans un nouvel article 133 CO, la possibilitd pour les parties de modifier le
dlai de prescription et le dies a quo, l‘Office fdral de la justice cr&rait de toute
manire un systme de prescription tout aussi htrogne qu‘actuellement. Sur ce
dernier point, ii y a heu de relever que, d‘une part, le choix de ces dlais aurait heu, en
principe, uniquernent dans le cadre d‘une relation contractuelle qui suppose des contacts
pra1ables. D‘autre part, si le choix des dlais de prescription est un pas en avant
apprciable qui permettrait aux parties de prvoir un dlai de prescription adapt leur
affaire, le fait de leur laisser ga1ement le choix du dies a quo parat peu judicieux et
serait sujet moult interprtations. Tout au plus, ces possibihits de choisir le dlai de
prescription et le dies a quo devraient tre limites aux commer9ants, soit aux personnes
rompues aux affaires.

Au surplus, dans ha mesure oü nous sommes opposs ä cette rvision, l‘artiche 49 du
titre final du CC doit tre maintenu dans sa teneur actuel.

III. Renonciation t invoquer la prescription

Quant ha modification de la renonciation ä ha prescription, l‘article 134 CO projet ne
rgle pas un prob1me rencontr frquemment par les praticiens, celui de savoir si le
dbiteur peut renoncer pendant plus de dix ans ä ha prescription, par le biais de
dclarations annuelles de renonciation i ha prescription ayant chacune une dure de
validit d‘une anne. En effet, le nouvel artiche 134 alina 2 CO prvoit que «le
dbiteur peut renoncer ha prescription pour dix ans au plus ä compter de l‘chance du
dhai de prescription. S‘il n‘indique pas de dlai, la renonciation est valable pour un
an ». Autrement dit, le dbiteur ne peut pas s‘engager au-del. de dix ans renoncer .

invoquer la prescription dans une seuhe d&laration de renonciation, mais cela vise t-il
ga1ement ha situation oü le dbiteur renoncerait sur plus dix ans a invoquer ha
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prescription par le biais de dclarations annuelles? Rien n‘est moins sür. Nous ne
pouvons que dplorer ce manque de c1art.

S‘agissant des effets de la renonciation invoquer la prescription, ii est prvu un nouvel
article 135 alina 3 CO qui relve que «s‘il existe un droit d‘action direct contre
l‘assureur, la modification ou la renonciation faite par le dbiteur est opposable i

l‘assureur et inversement ». Cette disposition nuit ü la bonne cohrence de l‘ordre
juridique ds lors que l‘article 135 alina 1CO projet pr&ise que « lamodification ou
la renonciation faite par l‘un des codbiteurs solidaires n‘est pas opposable aux autres ».

Dans la mesure oü le crancier peut s‘en prendre directement . l‘assureur et que la
renonciation dpend du fait d‘un dbiteur, l‘assurance n‘a pas ?t se voir supprimer un
moyen de ddfense par les agissements d‘un autre dbiteur et inversement.

IV. Suspension du d1ai dc prescription

L‘article 136 chiffre 2 supprime, sans raison, le cas de la Suspension de la prescription
des crances de la personne incapable dc discernement ä l‘encontre de 1‘autorit
tut1aire. Ii y a donc heu de maintenir ce cas de suspension, ce d‘autant plus que le dlai
de prescription des crances du pupille t l‘encontre du tuteur est suspendu tant que le
mandat tutlaire perdure et que le tuteur est dsign par 1‘autorit tutlaire. Aussi, ii
serait peu judicieux que le pupihle ne puisse plus faire valoir sa crance l‘encontre de
dite autorit suite un manquement du tuteur. L‘article 136 chiffre 8 CO projet
modifle, sans raison, un cas actuel de suspension de la prescription de l‘artiche 134
chiffre 6 CO, t savoir quc ha prescription est suspendue «tant qu‘il est iinpossible de
faire valoir ha crance devant un tribunah suisse ». En effet, l‘artiche 136 chiffre 8 CO
projet prvoit que la prescription est suspendue ((tant qu‘il est impossible de faire
vahoir ha crance pour des raisons objectives »‚ sans prciser que celle-ci doit tre
impossibhe faire vahoir en justice en Suisse. Au regard du rapport relatif cet avant
projet, I‘Office fdrah de la justice souhaite reprendre la teneur de ha jurisprudence
restrictive du Tribunal fdrah qui re1ve que «cette disposition ne sapplique que si le
crancier est empch par des circonstances objectives, indpendantes de sa situation
personnehhe, d‘intenter une action en Suisse» (ATF 124 III 449 cons. 4). Par
consquent, l‘artiche projet 136 chiffre 8 CO doit tre remani afin de correspondre
dite jurisprudence.

V. Interruption dc la prescription

S‘agissant de l‘article 138 CO projet relatif au dbut des dlais de prescription
interrompus, ih y a heu de relever un manque de clart de son ahina 1er qui prcise que
« l‘interruption efface les dIais de prescription acquis et fait courir de nouveaux
dlais ». De deux choses h‘une, soit la prescription est acquise et on ne voit pas
comment he dhai pourrait tre interrompu, soit eile ne l‘est pas et dans ce cas une
interruption est possible. Ainsi, il y aurait heu de maintenir ha version actuelle de
h‘artiche 137 CO qui prvoit simplement qu‘un nouveau diai commence t courir ds
1‘ interruption.



8

Ii est prvu d‘insrer un nouvel article 140 CO qui permettrait d‘tendre les effets de
l‘interruption de la prescription d‘une crance aux autres obligations du mme dbiteur
nes de la mme cause qui s‘ajoutent ou qui la remplacent. Si nous pouvons souscrire t

l‘extension de l‘interruption de prescription aux crances qui se substituent i la crance
concern&, ii n‘en va pas de mme pour les crances qui viendraient s‘ajouter ä la
crance concerne. En effet, un tel systme tend t accroitre, de rnanire injustifie,
i‘inscurit juridique du dbiteur, ce d‘autant plus que cette disposition donnerait heu t

moult interprtations.

L‘Office fdral de justice prvoit de supprimer i‘article 33 de loi sur les subventions.
Cette disposition prvoit que «la prescription est interrompue par toute sommation de
paiement formu1e par crit. Eile est suspendue aussi longtemps que le dbiteur ne peut
tre poursuivi en Suisse ». L‘Office fdra1 de justice envisage de rempiacer cette
disposition par les futures dispositions gnrales du CO en matire d‘interruption (qui
ne prvoiraient pas le cas d‘interruption en cas de sommation de paiement) et de
suspension. Cette suppression comphiquerait le travail de 1‘ administration puisqu‘ eile
devrait interrompre la prescription par voie de poursuites ou judiciaire. Quant t ha
suspension, nous maintenons notre position relative ha n&essit de revoir la teneur de
ha disposition projet& afin qu‘ehle concorde avec ha jurisprudence du Tribunal fdra1.
Cette modification doit donc tre rejet&. 11 en va de mme de ha modification de
l‘article 45 a1ina 3 de ha hoi sur les pizooties qui supprimerait l‘interruption de
prescription par le biais de simple rclamation.

VI. D1ai de prescription extraordinaire pour les crances d&oulant d‘actes

pnaIement punissables

Cet avant-projet supprime le dlai de prescription extraordinaire pour les crances
dcoulant d‘actes pnalernent punissables. L‘Office fdral de ha justice prvoit, en
contrepartie, un dlai de prescription absolu de trente ans pour les dommages corporels.
Comme nous l‘avons vu, ii paraft inappropri d‘tendre he dhai de prescription pour
tous hes dommages corporels mme les plus bnins. En effet, nous ne voyons pas les
raisons pour lesquelles un dommage dcoulant d‘une hsion corporehle simple, voire
grave pourrait se prescrire respectivement t 7,5 voire 15 ans au plan pnal et pourrait
encore faire l‘objet d‘une procdure civile pendant trente ans. En revanche, he fait que la
victime puisse bnficier de ha prescription pnale plus longue en matire civile parait
adäquat et permet de garantir une certaine cohrence entre hes procdures civile et
pnale. Au surpius, le fait de prolonger le dlai de prescription, sans distinction de ha
gravit de h‘atteinte porte t l‘intgrit corporelle, aurait invitab1ement des
consquences en matire de primes d‘assurance responsabilit civile, ce qui n‘est pas
souhaitable.
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VII. Conclusion

Cet avant-projet tend uniformiser les d1ais de prescription dans des domaines qui
mritent des distinctions tant s‘agissant des d1ais que du dies a quo, voire des cas de
suspension de la prescription. En outre, Ja prolongation injustifie des ddlais de
prescription engendr& par cette rvision a pour effet de protger le crancier peu
diligent, de porter atteinte au bon dve1oppement des affaires et ä la scurit juridique,
sans parler de la difficuIt d‘administrer des preuves 1ie t une procdure engage aprs
plusieurs dcennies. Enfin, eile ne rsoudra en rien la prob1matique lie aux dommages
diffrs. Quant aux cas oü Je diai de prescription se trouverait rduit sans raison par
cette rvision, Ja täche de Ja partie crancire est rendue inutilement plus compliqu&.

Par consquent, ce projet de rvision n‘est pas acceptable sous reserve de quelques
dispositions cit&s sous chiffre 1 ci-dessus qui n‘appellent pas de remarques
particulires, tant prcis que, cas chant, leur numrotation devra tre revue au
regard des articies du droit actuel.

* * *

Nous vous remercions de l‘attention que vous aurez port& ?t la prsente et vous prions
d‘agrer, Madame, Monsieur, nos salutations distingu&s.

/

CENTREPAT ONAL
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Vernehmiassung zur Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungs
rechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir machen hiermit gerne Gebrauch von der Möglichkeit, zu der genannten Vorlage Stellung zu
nehmen.

Der Schweizerische Verband Creditreform ist 1888 als Selbsthilfeorganisation der kreditgeben
den Wirtschaft gegründet worden. Mit rund 12‘OOO Mitgliedern und Kunden, 7 regionalen Kreis-
büros und insgesamt rund 200 Mitarbeitern bildet er die grösste schweizerische Gläubigerverei
nigung für Kreditschutz. Zu seiner Tätigkeit gehören u.a. die Erteilung von Bonitätsauskünften
und das Forderungsmanagement (Inkasso). Diese Dienstleistungen haben eine Verminderung
des Risikos von Forderungsausfällen bei Lieferanten und Kreditgebern zum Ziel. Sie tragen zur
Erhaltung der Zahlungsfähigkeit von Firmen, Selbständigerwerbenden und Privatpersonen bei.

Der Verband Creditreform setzt sich für ein legislatorisches Umfeld ein, das den Interessen der
kreditgebenden Wirtschaft - d.h. der zahlreichen Wirtschaftsakteure, die auf Rechnung liefern
und für den Erhalt ihrer Liquidität auf den Eingang ihrer Debitoren angewiesen sind - angemes
sen Rechnung trägt und ihnen möglichst klare und transparente Rahmenbedingungen für die
Geschäftstätigkeit zur Verfügung stellt.

Als allgemeine Vorbemerkung halten wir fest, dass eine Vereinfachung und Vereinheitlichung
der gesetzlichen Bestimmungen über die Verjährung und eine Beseitigung der gegenwärtig
bestehenden Unsicherheiten über Beginn, Stillstand und Unterbrechung aus Sicht der Gläubi
ger zweifellos zu begrüssen ist. Wir beurteilen die Revisionsvorlage allerdings zumindest in Tei
len als unausgewogen und noch nicht genügend ausgereift. Problematisch erscheint dabei vor
allem die forcierte, sachlich nicht begründete Gleichstellung vertraglicher und ausservertragli
cher Ansprüche bzw. die Einführung einer relativen Verjährungsfrist für Forderungen aus Ver
trag.
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Im Einzelnen haben wir folgende Bemerkungen:

Allgemeiner Teil des Obligationenrechts

Art. 128ff VE: Aus unserer Sicht ist die Einführung einer relativen Verjährungsfrist bei An
sprüchen aus Vertrag klar abzulehnen. Die bisherigen Fristen (Art 127 und 128 OR) soll
ten beibehalten werden, soweit nicht eine einheitliche, 10-jährige Frist eingeführt wird (s.
unten). Die Einführung relativer Verjährungsfristen im Vertragsrecht würde ohne Not zu
einer Schlechterstellung der Gläubiger führen. Wer als Schuldner einen Vertrag eingeht,
weiss in der Regel von Anfang an, dass und wie viel er bezahlen muss. Eine relative Ver
jährungsfrist erübrigt sich damit. Die Einführung würde im Ergebnis einfach zu einer Ver
kürzung der Verjährungsfrist für vertragliche Forderungen und damit zu einer ungerecht-
fertigte Privilegierung säumiger Schuldner führen. Diesen Teil der Vorlage lehnt unser
Verband ab.

Die Frist für die Verjährung vertraglicher Forderungen könnte u.E. durchaus - entspre
chend dem geltenden Recht - bei 5 bzw. 10 Jahren belassen werden. Eine einheitliche,
10-jährige Frist wäre allerdings vorzuziehen. Zum einen ist die Abgrenzung der verschie
denen Vertragstypen bzw. die Bestimmung der “richtigen“ Verjährungsfrist unter dem gel
tenden Recht häufig mit Schwierigkeiten verbunden (man denke etwa an die oft heikle
Abgrenzung von Forderungen aus Handwerksarbeit von solchen aus einer Tätigkeit als
Bauunternehmer; erstere verjähren bereits nach fünf, letztere erst nach 10 Jahren).

2. Angesichts der vielen Spezialgesetze mit teilweise unterschiedlichen Regelungen zum
Beginn des Fristenlaufs und zur Länge der relativen und absoluten Fristen erscheint eine
einheitliche Regelung der Verjährung ausservertraglicher Forderungen durchaus wün
schenswert. Dasselbe gilt für eine gewisse Verlängerung der Verjährungsfristen in diesem
Bereich. Die relative Frist sollt aus unserer Sicht aber höchstens auf 2 Jahre verlängert
werden. Eine Verdreifachung dürfte sich stark kostentreibend auswirken, da die Wirtschaft
ihre Aufwendungen für die Absicherung gegen die entsprechenden Risiken zu stark erhö
hen müsste (steigende Versicherungsprämien z.B. im Bereich Produktehaftpflicht, etc.). 2
Jahre seit Kenntnis des Gläubigers vom Bestehen einer Forderung und von der Person ()des Schuld ners würden aus unserer Sicht absolut ausreichen.

Im übrigen stellen wir fest, dass die Revisionsvorlage im Einzelfall doch wieder von der
angestrebten Vereinheitlichung abweicht, indem z.B. ausgerechnet an der praktisch hoch
bedeutsamen und im Ergebnis oft stossend kurzen Verjährungsfrist von Art. 46 WG (2
Jahre) nicht gerüttelt werden soll. Auch die 5-jährige Frist von Art. 25 OHG bliebe ausge
klammert.

3. Art. 129 VE: Diese Bestimmung erwähnt explizit nur Schadenersatz- und Genugtuungs
forderungen. Möglicherweise sind die bereicherungsrechtlichen Ansprüche mitge
meint; dies ist vom Wortlaut her jedoch nicht klar ersichtlich. Forderungen aus ungerecht
fertigter Bereicherung lassen sich nicht ohne weiteres unter Abs. 2 Ziff. 1. subsumieren;
es muss ja nicht zwingend eine “schädigende Handlung“ vorliegen. Der Beginn der Ver
jährungsfrist und deren Dauer wären auch für diese Ansprüche klar zu regeln.

4. Art. 130 VE: Eine Verlängerung der Verjährungsfristen für Personenschäden auf mehr als
20 Jahre beurteilen wir als problematisch. Nach einer derart langen Zeitspanne sind die
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relevanten Vorgänge erfahrungsgemäss kaum mehr ausreichend rekonstruierbar. Ein Be
dürfnis nach einer 20-jährigen oder gar noch längeren Frist ist bis jetzt nur in sehr verein
zelten Fällen erkennbar geworden. Aus unserer Sicht besteht ein überwiegendes öffentli
ches Interesse an einer zeitlichen Begrenzung des Risikos, für Vorgänge der Vergangen
heit in Anspruch genommen zu werden. Damit wird nicht zuletzt der Rechtssicherheit ge
dient.

5. Variante zu Art. 129/30 VE: Erst recht abzulehnen wäre eine Verlängerung aller Verjäh
rungsfristen auf 20 Jahre. Eine solche wäre eindeutig unverhältnismässig und würde zu
einem grossen Verlust an Rechtssicherheit führen. U.a. weisen wir darauf hin, dass Ge
schäftsakten gemäss Art. 962 OR nur während 10 Jahren aufbewahrt werden müssen.
Nach 20 Jahren dürften einem Unternehmen in der Regel keine Mittel mehr zur Verfügung
stehen, um eine Forderung zu beweisen oder sich dagegen zur Wehr zu setzen, es sei
denn, es erhöht den Aufwand für die Archivierung und Katalogisierung von Dokumenten
ins Unendliche. Bei Privaten dürfte dazu in der Regel schon längst vorher jede Möglichkeit
verloren gehen.

6. Art. 133/4 VE: Wir begrüssen die klare Stipulierung der Zulässigkeit vertraglicher Abände
rungen von Verjährungsfristen. Die uneinheitliche Behandlung der vereinbarten Verlänge
rung der Verjährung und des einseitigen Einredeverzichts durch den Schuldner ist für uns
jedoch nicht nachvollziehbar. Beide Varianten sollten jederzeit ohne weiteres möglich und
gültig sein. Ein sachlicher Grund für die getroffene Differenzierung ist nicht ersichtlich.

Art 1 34VE ist vom Wortlaut her zudem etwas widersprüchlich: Gemäss Abs. 1 soll der
Schuldner erst nach Ablauf der Verjährungsfrist gültig auf die Verjährung verzichten kön
nen. Abs. 3 impliziert indessen dennoch die Möglichkeit, bereits vorher einen solchen
Verzicht abzugeben. Dieser wird dann als “Verlängerung“ betrachtet, wobei nicht klar ist,
wozu die Differenzierung dienen und aus welchem Grund sie notwendig sein soll. Der
Entwurf beseitigt m.a.W. zwar Unsicherheiten des geltenden Rechts, schaffl dafür aber
ohne Not neue.

7. Art. 135 VE: Die Aufnahme der als Variante vorgeschlagenen Bestimmung (Abs. 3) wäre
zu begrüssen. Ansonsten keine Bemerkungen.

8. Art. 136 VE: Der unbekannte Aufenthaltsort des Schuldners sollte ausdrücklich als zusätz
licher Grund für einen Stillstand der Verjährung aufgeführt werden (eine solche Regelung
kennt z.B. Dänemark).

9. Art. 137/38 VE: In der Praxis dürfte eine erleichterte Unterbrechung der Verjährung für
die Gläubiger weit hilfreicher sein als übermässig lange Verjährungsfristen. Hier besteht.
aus unserer Sicht klarer Verbesserungsbedarf. Auch nach der Revisionsvorlage stünden
dem Gläubiger als einzige einseitige Massnahmen die Betreibung bzw. die Geltendma
chung im Rahmen eines Gerichts- oder Konkursverfahrens zur Verfügung. Beide Mög
lichkeiten sind mit - u.U. erheblichen - Kostenrisiken verbunden. Bei der Betreibung sind
nicht nur die Zahlungsbefehlskosten zu nennen, sondern vor allem auch das Risiko einer
negativen Feststellungsklage, die für den Betreibenden sehr teuer werden kann (Gerichts-
und Anwaltskosten). Im gerichtlichen Schlichtungsverfahren können zwar noch keine Par
teientschädigungen zugesprochen werden, der eigene Anwalt muss jedoch trotzdem be
zahlt werden. Noch schärfer tritt die Problematik bei den - zahlenmässig zunehmenden -
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Fällen -mit internationalem Bezug zutage. Verfügt der ausländische Schuldner über kein
Betreibungsdomizil in der Schweiz, muss der Gläubiger zwingend ein Gerichtsverfahren
einleiten, um die Verjährung zu unterbrechen. Häufig wird er dies zudem am ausländi
schen Wohnsitz des Schuldners tun müssen, was zu einem weiteren Anwachsen seines
Aufwandes führt.

In der Praxis besteht zweifellos ein grosses Bedürfnis nach einfachen und kostengünsti
gen Unterbrechungsmöglichkeiten. Wir schlagen vor, auch eingeschriebenen Mahnungen
sowie der Aufnahme von Verhandlungen eine Unterbrechungswirkung zuzusprechen.

10. Art. 138 VE: Keine Bemerkungen bzw. der Vorschlag ist zu begrüssen. Die heute mögli
che Verjährung einer Forderung während eines Gerichtsverfahrens würde damit verhin
dert.

11. Art 141 VE: Eine Aufnahme des als Variante vorgeschlagenen Abs. 4 in den Gesetzestext
wäre wünschenswert.

Besonderer Teil des Obligationenrechts

12. Kaufvertrag und Werkvertrag: Die Aufhebung der einjährigen Verwirkungsfrist für Klagen
wegen Mängeln beweglicher Kaufgegenstände und Werke ist zu begrüssen (Art. 210 Abs.
1 und Art 371 OR geltende Fassung). Dasselbe gilt für die notwendige Klarstellung, dass
es sich nicht um eine Verwirkungs- sondern um eine Verjährungsfrist handelt, sowie für
die Verlängerung der Anzeigefrist auf 2 Jahre bei verdeckten Mängeln eines beweglichen
Kaufgegenstandes oder Werks. Im Zusammenhang mit der Ueberprüfung der Klagefrist
hätte sich allerdings auch eine Ueberarbeitung und praxistaugtichere Ausgestaltung der
Untersuchungs- und Rügefrist aufgedrängt (Art. 201 OR; vgl. dazu etwa Art. 38/39 des
UN-Kaufrechts-Uebereinkommens von 1980).

Produktehaftpflichtgesetz

13. Die vorgeschlagene Revision würde zu einer deutlichen Verschärfung der Haftbarkeit von
Produktehersteller und des Handels führen, die wir als unverhältnismässig und wirt
schaftsfeindlich ablehnen.

IV SchKG

14. Die vorgeschlagene Revision von Art. 149 a Abs. 1 SchKG (verkürzte Verjährung von
Verlustscheinen) ist abzulehnen. Der Ausstellung eines Verlustscheins gehen häufig
langwierige und für den Gläubiger kostenintensive Verfahren voraus, und danach ist der
Schuldner oft noch jahrelang mittellos. Es darf dem - ohnehin schon zu Schaden gekom
menen - Gläubiger nicht zugemutet werden, schon nach wenigen Jahren wieder Aufwen
dungen tätigen zu müssen, um den Eintritt der Verjährung zu verhindern. Dies läge im üb
rigen auch nicht im Interesse des Schuldners, der sich ggf. in viel kürzerer Kadenz neuen
Demarchen seiner Gläubiger ausgesetzt sehen dürfte.

Die Stellung der Verlustscheingläubiger ist bereits durch die am 1. Januar 1997 inkraft
getretene Revision des SchKG erheblich erschwert worden, indem die vorher unverjähr
baren Titel neu einer 20-jährigen Verjährung unterworfen wurden. Eine nochmalige
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Schlechterstellung wäre nicht akzeptabel. Dies umso weniger, als diese sich sachlich in
keiner Weise aufdrängt. In diesem Zusammenhang ist u.a. auch zu erwähnen, dass deut
sche Mahnbescheide erst nach 30 Jahren verjähren.

Vollends absurde Folgen ergäben sich, falls die Variante zu Art 129/1 30 bzw. eine gene
relle, 20-jährige Verjährungsfrist Gesetz werden sollte. Verlustscheinforderungen würden
dann u.U. früher verjähren, als dies bei nicht auf dem Rechtsweg verfolgten Forderungen
der Fall gewesen wäre (sic).

Wir bedanken uns im Voraus bestens für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und für den Einbezug
unserer Ueberlegungen und Anliegen in Ihre weitere Arbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Schweizeriscpe Verband Creditreforr
(G,ø6osen9ehWt)
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Direktionsbereich Privatrecht
Frau Simonetta Sommaruga
Bundesrätin
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Bern, 30, November 2011

Vernehmiassungsverfahren zu dem Bundesgesetz über die Revision des Verjährungsrechts im Obligationenrecht (OR) - Stellungnahme zum Vorentwurf desEJ P D

Vernehmlassungsfrist 30. November 2011
Verfasser: RA Thomas Leuner, Demokratische Juristinnen und Juristen Zürich

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,

sehr geehrte Damen und Herren

Q
Wir beziehen uns auf oben erwähnte Thematik, zu welcher die DJS zu einer Vernehmlassung eingeladen
wurden, wofür sich die DJS bedanken. Innert Frist nehmen wir zu diesen Änderungsvorschlägen wie folgt
Stellung:

1. Allgemeine Überlegungen

Der Auftrag des Bundesrates an das EJPD für die Revision des Verjährungsrechts im Jahre 2009 lautete,
das Verjährungsrecht zu vereinheitlichen, die Verjährungsfristen zu verlängern und Unsicherheiten bei der
Anwendung zu beseitigen.

Der Vorentwurf des EJPD setzt diese Vorgaben des Bundesrates nur teilweise um. Zwar wird eine Verein
heitlichung der Verjährungsfristen erreicht, aber tatsächlich die Länge der Verjährungsfristen verkürzt. Be
sonders gilt das für die Mindestfristen im Falle einer vertraglichen Abänderung der Verjährungsfristen.



2Daher stellt der Vorentwurf im Vergleich zur aktuellen Gesetzeslage eine umfassende“ Liberalisierung“ der
Verjährungsvorschriften dar, d.h. eine Verkürzung. Diese Zielrichtung des Vorentwurfes steht im Wider
spruch zum Auftrag des Bundesrates. Ihm ist zu widersprechen. Nach unserer Meinung besteht kein sachli
cher Grund, bei der Revision des Verjährungsrechts die Verjährungsfristen zu verkürzen.

II. Zu den Erwägungen im Einzelnen

Zuzustimmen ist:

- dem Ziel des Gesetzgebungsverfahrens, mit einer Vereinheitlichung des Verjährungsrechts eine
grössere Rechtssicherheit zu erreichen.

- der Verlängerung der Verjährungsfristen für Personenschaden von bisher 1 Jahr/1 0 Jahre auf 3 Jah
re/30 Jahre. Jedoch sollte die absolute Frist nicht mit dem Tag der schädigenden Handlung begin
nen, sondern mit Kenntnis der Schädigung; dies insbesondere wegen der Fallgruppen der Schädi
gungen durch Strahlen, Medikamente und Lebensmittel.

- der Regelung, eine Verkürzung der Verjährungsfristen bei Personenschäden in Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen für nichtig zu erklären (Art. 133 Abs. 3 OR (neu)). Darüber hinaus wird auch ge
setzgeberisch der richtige Weg eingeschlagen, die Überprüfungen von Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen in das Obligationenrecht zu verlagern.

Zu widersprechen ist:

- der Verkürzung der Verjährung in den Fällen der Art. 127 und 128 OR (alt). Eine Begründung für di
Verkürzung dieser bewährten Regelungen ist nicht erkennbar. Aus dem Gesetzesvorhaben der Ver
einheitlichung der Verjährungsfristen ergibt sich das nicht zwingend.
Beispielsweise werden Arbeitnehmende, welche mangels ausreichendem Schutz vor missbräuchli
cher Kündigung, erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ihre Forderung geltend machen
können, durch die Kürzung der relativen Frist stark benachteiligt.

- der Streichung des Art. 129 OR (alt) durch die Neuregelung des Art. 133 Abs. 1 und 2 OR. Die im
Vorentwurf vorgeschlagene Regelung- der vertraglichen Abänderbarkeit der Verjährungsfrist auf ein
1 Jahr/3 Jahre (derzeitige Regelung nach Art. 129 OR: vertraglich nicht abänderbar) führt zu einer
wesentlichen Verschlechterung der Rechtsposition der wirtschaftlich Schwächeren. Es ist davon
auszugehen, dass in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und vorformulierten Verträgen die verkürz
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ten Verjährungsfristen von 1 Jahr/3 Jahren Standard werden. Dies gilt besonders für Verträge im

Mietrecht, Arbeitsrecht und den allgemeinen Konsumenten Verträgen.

Grundsätzlich ist eine Verjährungsfrist von einem Jahr zu kurz. Es ist einer der Ziele der Revision

des Verjährungsrechts gewesen, die 1 jährige Verjährungsfristen z.B. in den Art. 60, 67 DR (alt) auf

3 Jahre zu verlängern. Konsequenz der Neuregelung des Art. 133 Abs.1 und 2 OR wird es sein,

dass in der allgemeinen Rechtspraxis eine 1 jährige Verjährungsfrist durch die Hintertür der Abän

derbarkeit möglich ist und zwar viel umfassender als vor der Revision des Verjährungsrechts. Die

Neuregelung des Art, 133 Abs. 1 und 2 DR konterkariert den gesetzgeberischen Auftrag des Bun

desrates.

Es ist beispielsweise anzunehmen, dass Arbeitgeberlnnen diese Möglichkeit der vertraglichen Fest

legung der Frist in grosser Zahl nutzen werden, währendem Arbeitnehmende aus Angst, dass sie

die Arbeitsstelle nicht erhalten, sich nicht dagegen wehren.

III. Zum Bericht des Vorentwurfs des EJPD

In dem Bericht des Vorentwurfs des EJPD wird die Frage, warum die Verjährungsfristen liberalisiert, also
verkürzt werden sollen, nicht erörtert. Besonders gilt das für die Verkürzung der Fristen bei Verträgen, deren
Verjährungsfrist von derzeit 1 0/5 Jahren auf 10/3 Jahre heruntergesetzt wird und deren vertragliche Abän
derbarkeit möglich ist.

Die jahrzehntelang im allgemeinen Rechtsbewusstsein verankerte und bewährte Regelung der Artikel

127,128 und 129 DR (alt) wird begründungslos gestrichen, sie sei eine Folge „des Konzeptwechsels‘. Siehe

dazu Seite 20 oben des Berichts. Im weiteren heisst es dort: Diese Verkürzung der Verjährungsfrist auf drei

Jahre ist „jedoch hinzunehmen. Für den Gläubiger ist es durchaus zumutbar, innerhalb der dreijährigen Frist

eine Unterbrechungshandlung vorzunehmen.“

Zu der Streichung des Art. 129 DR (alt) und der vertraglichen Abänderbarkeit wird ausgeführt: “Die vertrag

liche Abänderbarkeit wird aufgrund der etwas starren einheitlichen Fristen liberalisiert. Die Fristen können

so den Erfordernissen eines bestimmten Anspruchstyps angepasst werden.“ Siehe dazu Seite 26 des Be
richts zu Art. 133 DR (neu). Zum Schutz der schwächeren Partei reiche eine minimale Frist von einem Jahr

aus.“ Siehe dazu Seite 21 des Berichts Ziff. 4.5.

Warum die Minimalfrist von einem Jahr ohne Ausnahme (nur bei Personenschäden durch AGB) gelten soll,

wird nicht begründet. Lediglich unter 3.1 „Rechtsvergleich“ ist ein Hinweis zu finden, dass in den Ländern

Deutschland Frankreich und England das Verjährungsrechts weitgehend dispositiv sei. „Instrumente des
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Konsumentenschutzes können auch in anderen Rechtsordnungen die Abänderbarkeit der Verjährung be

schränken“. Siehe dort Seite 15.

Diese Ausführungen basieren auf einem Gutachten des Schweizer Instituts für Rechtsvergleichung zum

Recht der Verjährung in Deutschland, Frankreich, England und Dänemark vom Februar 2011, das nicht in

der Literaturliste des Berichtes des Vorentwurfes erscheint, obwohl die Formulierungen teilweise wörtlich

aus dem Gutachten übernommen worden sind (siehe Seite sechs unten des Gutachtens).

Dieses Gutachten des Schweizer Instituts für Rechtsvergleichung zum Verjährungsrecht in Deutschland,

Frankreich, England und Dänemark zeigt jedoch, dass es kein Land gibt, in denen eine vergleichbare Rege

lung wie des Art. 133 OR (neu) existiert. Die überwiegenden anderen europäischen Rechtsordnungen ge

hen mehr oder weniger streng davon aus, dass eine vertragliche Abänderung der Verjährungsfristen im

Konsumentenbereich, Arbeitsrecht, Miete usw. nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist.

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass aus Anlass des Gesetzgebungsverfahrens zur Vereinheitlichung der

Verjahrungsfristen eine allgemeine Verkürzung der Verjährungsfristen durchgesetzt werden soll, die dem

Auftrag des Bundesrates widerspricht und für sich gesehen politisch nicht durchsetzbar wäre.

Wir bitten Sie höflich, unsere Überlegungen zu berücksichtigen und verbleiben mit freundlichen Grüssen

Melanie Aebli

Geschäftsführerin DJS

0
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Staufen, 11. November 2011

Vernehmiassung zur Revision des Obligationenrechts (Vereinheitlichung des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich beziehe mich auf die am 31. August 2011 publizierte Medienmitteilung betreffend Teilrevision
des Dbligationenrechts, zu welcher Vernehmlassungsfrist bis 30. November 2011 angesetzt wurde.
Gestützt auf Art. 4 Abs. 1 VIG erlaube ich mir, Ihnen als Privatperson einige Gedanken zu dieser
geplanten Gesetzesrevision des DR auf dem Gebiet der Verjährung zu unterbreiten.

Zwar bin ich seit 1997 in der Advokatur tätig (Muehlebach Advokatur, Falkengasse 3, Postfach 5023,
6000 Luzern 5), und daher auch Mitglied des Schweizerischen Anwaltsverbandes, welcher direkt zur
Vernehmlassung eingeladen wurde. Ich möchte mich jedoch unabhängig davon mit vorliegendem
Schreiben als Privatperson an Sie wenden und entsprechend einen Aspekt besonders hervorheben,
welcher im Zusammenhang mit der geplanten Revision des Verjährungsrechts des DR (im Folgenden:
revOR) vor allem Privatpersonen betreffen dürfte:

Es geht dabei um oft zwischen Privatpersonen getroffene Vereinbarungen, namentlich um zinsfrei
gewährte Darlehen. Sehr häufig kommt es vor, dass natürliche Personen einander Geld ausleihen,
ohne dabei eine umfassende Regelung zu treffen, schon gar nicht in schriftlicher Form. Die
Gewährung des Darlehens lässt sich in solchen Fällen in der Regel nur durch den Beleg über die
erfolgte Auszahlung (Belastungsanzeige) beweisen. Wird etwas schriftlich festgehalten, so
beschränken sich die Beteiligten in der Regel auf die Festhaltung des Darlehenscharakters und der
dargereichten Summe. Dem Aspekt der Verjährung wird im Zuge solcher — oft „per Handschlag“
getroffener — Vereinbarungen in den meisten Fällen gar keine Beachtung geschenkt.
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Das in der Verjährungsrechtsrevision vorgesehene Prinzip der doppelten Fristen (relative und

absolute Frist) führt bei solchen Konstellationen zu Unsicherheiten und dürfte in diesem Bereich

auch auf Unverständnis stossen:

• Bei Verträgen sind die Beteiligten einander bekannt, sodass die dreijährige Verjährungsfrist

von Art. 128 revOR sofort mit Auszahlung der Darlehensvaluta zu laufen begänne, falls die

Parteien nichts Abweichendes (schriftlich, bzw. beweisbar) vereinbarten.

• Da private Mahnbriefe auch nach dem revidierten OR keine verjährungsunterbrechende

Wirkung haben (was von der Konzeption her durchaus richtig ist), müsste der Gläubiger eines

zinsfrei gewährten Darlehens, der vom Schuldner keine Schuldanerkennung oder

Verjährungseinredeverzichtserklärung erhältlich machen kann, bereits nach drei Jahren eine

verjährungsunterbrechende Massnahme in die Wege leiten. Dies kann nicht der Sinn der

Gesetzesrevision sein.

c)
Des Weiteren sähe das revidierte Übergangsrecht (Art. 49 des revidierten SchiT ZGB) vor, dass auch

unter dem alten Recht gewährte und noch nicht verjährte Darlehen nach neuem Recht verjähren

würden, d.h. für altrechtlich noch nicht verjährte Forderungen träte drei Jahre nach Inkrafttreten des

revidierten OR die Verjährung ein. Ob dies der Rechtssicherheit, welche das Schweizerische

Privatrecht an sich prägt, zuträglich ist, ist zu bezweifeln.

Bei Forderungen, die sich aus einer zwischen den Beteiligten direkt getroffenen Vereinbarung

ergeben, sollte die relative Frist des Art. 128 revOR m.E. keine Anwendung finden. Entsprechend

stelle ich eine Ergänzung dieser Bestimmung zur Diskussion:

Art. 128

‘Die Veritihrungst‘rist beträgt drei Jahre.

- Sie heoinnt mit dciii Tag. an dem der Cilttubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangt hat,
frühestens aber ah Beginn der absoluten Frist.

Bei Fo,deri,n‘en ;u deren Erfüllung sich der Schuldner gegenüber dein Gläubiger in einem 1 ‘ertrag oder in einer
vc/iri/flichen Schuldanerkennung verpflichtet hat, gilt mangels cuiderer .-lbrede stets die absolute Frist.

Um den Beginn der absoluten Verjährungsfrist klarzustellen, könnte auch Art. 129 Abs. 2 revOR noch

um eine Ziffer 3 ergänzt werden:

.rt. 129

Die Veriährungstrist endet spätestens mit Ablauf von zehn .lahren seit Fälligkeit der Forderung.

Anstelle der Fälligkeit tritt:
fltr Forderungen aut Schadenersatz und Genugtuung: der lag. an dem die schädigende Handlung stattgefunden hat:

2. bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen ftir das Forderungsrecht im Ganten: der Tag. an dem die erste
rückständige Leistung üillig war;

hc i 1 ui dci zlnr,en u dci en h /ullung sich dci Schuldnc 1 gc enuhei drin (‚lciuhirr in einen? 1 ci (1 a, (idU In nun
cIui/1/ichen Schu/dco ierkemuing verpflichtet hat: Der Tag des 1 ‘ertragssch/usses oder der Abgabe der Schuldanerkennung.



-3-

Abschliessend möchte ich betonen, dass die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts und die
Verlängerung delikts- und bereicherungsrechtlicher Verjährungsfristen zu begrüssen ist.

Für Leistungen, zu deren Erfüllung sich ein Schuldner vertraglich oder in einer schriftlichen
Schuldanerkennung verpflichtet hat, ist das Konzept der doppelten Fristen m.E. indessen nicht
tauglich. Ebenso wenig dürfte die sich in den oben geschilderten Konstellationen aus der geplanten
Gesetzesrevision ergebende Verkürzung der Verjährungsfrist von zehn auf drei Jahre dem Bedürfnis
der Rechtsunterworfenen entsprechen.

Für die Entgegennahme und Prüfung meiner Ausführungen danke ich Ihnen bestens und grüsse Sie

mit freundlicher Hochachtung

Adrian Däbell

0
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Vernehmiassungsverfahren zur Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 31. August 2011 haben Sie uns zur Vernehmlassung der Revision des Verjährungs
rechts eingeladen. Für diese Gelegenheit — die wir gerne wahrnehmen — danken wir Ihnen bestens.

1 Zusammenfassung
economiesuisse ist mit der Stossrichtung der vorgeschlagenen Revision einverstanden. Sie vereinheit
licht und vereinfacht die Verjährungsregeln im schweizerischen Recht. economiesuisse unterstützt
auch das vorgeschlagene Konzept der doppelten Fristen. Hingegen lehnen wir andere Vorschläge wie
die Verlängerung der Verjährungsfrist auf 20 Jahre bzw. 30 Jahre für Personenschäden oder die Ein
führung einer echten Rückwirkung dezidiert ab.

Insgesamt gesehen muss der Vernehmlassungsentwurf überarbeitet werden. Die Vorlage ist unvoll
ständig, und einige Gesetzesvorschläge sind unklar. Für diese Überarbeitung ist eine ausgewiesene
und breit abgestützte Expertenkommission einzusetzen. Die Wirtschaft ist gerne bereit, hier mitzuwir
ken. Zeitliche Dringlichkeit für eine Revision des Verjährungsrechts besteht nicht.

2 Ausgangslage
Das geltende Recht regelt die Verjährung nicht einheitlich. Neben den allgemeinen Bestimmungen des
Obligationenrechts (OR) bestehen zahlreiche davon abweichende Sonderbestimmungen. Das Verjäh
rungsrecht ist dementsprechend kompliziert. Gleichzeitig gelten die Verjährungsfristen im ausserver
traglichen Recht allgemein als zu kurz. Zudem verunsichern zahlreiche ungeklärte Streitfragen die ju
ristische Praxis.

Mit der am 31. August 2011 in die Vernehmlassung geschickten OR-Revision will der Bundesrat diese
Missstände beheben. Die Revision sieht neben der von der Motion «Verjährungsfristen im Haftpflicht-
recht» (07.3763) geforderten Verlängerung der Verjährungsfristen auch eine Vereinheitlichung des
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gesamten Verjährungsrechts vor. Die allgemeinen Bestimmungen des Verjährungsrechts sollen für
sämtliche privatrechtlichen Forderungen gelten — unabhängig davon, ob sie aus einem Vertrag, aus
einer unerlaubten Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung entstanden sind.

3 Generelle Haltung der Wirtschaft
Die Mehrheit der Mitglieder von economiesuisse befürwortet grundsätzlich die im Vorentwurf vorge
schlagene Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verjährungsregeln im schweizerischen Recht. Wir
begrüssen auch das vorgeschlagene Konzept der doppelten Fristen. Ein einfaches und verständliches
Verjährungsrecht dient der Rechtssicherheit. Jedenfalls dann, wenn die einzelnen Verjährungsfristen
nicht überlang sind. Die Rechtssicherheit ist ein wichtiger Standortfaktor für den Wirtschaftsstandort
Schweiz.

Einzelne Mitglieder von economiesuisse lehnen den Vorentwurf ab. Sie sehen keinen generellen An
passungsbedarf. Zudem befürchten sie, die Verlängerung von Verjährungsfristen würde sich beson
ders negativ auf die Unternehmen auswirken.

Bei der Revision des Verjährungsrechts gilt es generell zu bedenken, dass die Verjährungsregeln im
schweizerischen Recht historisch gewachsen und weitgehend bedürfnisgerecht ausgestaltet sind. Bei
der Anpassung dieser Verjährungsregeln im Sinne einer Vereinheitlichung ist deshalb Vorsicht gebo
ten. Insbesondere müssen Ausnahmen von der vorgeschlagenen Grundregel der dreijährigen relativen
und der zehnjährigen absoluten Verjährungsfrist möglich sein. Wie der Vorentwurf auf Seite 18 korrekt
festhält, besteht für den Gesetzgeber eine Abklärungspflicht, ob und in welchem Umfang Abweichun
gen von den allgemeinen Regeln begründet sein können. Eine sorgfältige Abklärung ist notwendig. Bei
dieser Gelegenheit sollte darüber hinaus geprüft werden, wie sämtliche Verjährungsregeln des schwei
zerischen Privatrechts in die vorliegende Revision einbezogen werden können. Leider setzt sich der
Vorentwurf beispielsweise weder mit den gesellschaftsrechtlichen Verjährungsregeln vertieft auseinan
der (vgl. Art. 591-593 OR) noch behandelt er die im Wirtschaftsleben bedeutsamen Rechtsunsicherhei
ten über den Beginn der Verjährungsfrist von Ferien- und Überstundenansprüchen im Arbeitsrecht. Die
Wirtschaft würde es deshalb begrüssen, wenn vor Erlass der Botschaft, die Revision des Verjährungs-
rechts sorgfältig und gründlich evaluiert würde. Dafür ist eine ausgewiesene und breit abgestützte Ex
pertenkommission einzusetzen. Die Wirtschaft ist gerne bereit, hier mitzuwirken. Zeitliche Dringlichkeit
für eine Revision des Verjährungsrechts besteht nicht.

4 Stellungnahme zu einzelnen Artikeln
Nachfolgend nimmt economiesuisse Stellung zu einzelnen Artikeln. Bei den nicht aufgeführten Artikeln
sind wir mit den vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich einverstanden.

4.1 Art. 128 VE-OR „Relative Verjährungsfrist“
Der Beginn der dreijährigen relativen Frist ist mit dem Beginn der Kenntnis der Forderung und der Per
son des Schuldners subjektiv bestimmt. Wie aber beispielsweise die Rechtsprechung zu Art. 60 Abs. 1
OR zeigt, führen subjektive Elemente bei Verjährungsfristen zu praktischen Problemen und Rechtsun
sicherheiten. Insbesondere gilt dies für den Beginn der Verjährungsfrist bei Regressforderungen. Im
Sinne der Rechtssicherheit wäre eine «Verobjektivierung» auch für den Beginn der relativen Verjäh
rungsfrist angezeigt.
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4.2 Art. 129/1 30 VE-OR Absolute Verjährungsfrist
Die Wirtschaft befürwortet eine generelle absolute Verjahrungsfrist von 10 Jahren. Die als Variante
vorgeschlagene generelle absolute Verjahrungsfrist von 20 Jahren lehnen wir hingegen entschieden
ab. Damit würden die Unternehmen über die 1 0-jährige Aufbewahrungsfrist von Art. 962 OR hinaus
gezwungen, ihre Geschäftsbücher, Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenz aufzubewahren.
Ausserdem müssten die heute üblichen elektronischen Archive laufend technisch angepasst werden,
damit die elektronischen Daten auch nach 20 Jahren noch gelesen werden könnten. Für die Unter
nehmen würde dies zu einem gewaltigen finanziellen Mehraufwand führen, der nicht gerechtfertigt ist.

Die Mehrzahl der Mitglieder von economiesuisse ist einverstanden, dass bei den Personenschäden die
absolute Verjährungsfrist als Ausnahme der Grundregel von 10 Jahren auf 20 Jahre festgesetzt wird.
Diese Ausnahme ist jedoch auf Personenschäden mit Spätfolgen zu begrenzen. Letztlich besteht nur
bei diesen ein ausgewiesenes Bedürfnis nach einer längeren Verjährungsfrist. Einzelne Mitglieder von
economiesuisse lehnen auch für Personenschäden eine absolute Verjährungsfrist von mehr als
10 Jahren ab.

4.3 Art. 133 VE-OR „Abänderung der Fristen
economiesuisse lehnt die Einführung der Möglichkeit, Verjährungsfristen vertraglich abändern zu kön
nen, ab. Damit würden die Bestimmungen unübersichtlich und unklar. Die Rechtssicherheit würde ge
schwächt, was der vorliegenden Revision des Verjährungsrechts zuwiderlaufen würde. Die Möglichkei
ten des Verjhrungsverzichts (Art. 134 VE-OR) und der Verjährungsunterbrechung (Art. 137 VE-OR)
genügen, um die Durchsetzbarkeit einer Forderung zu erhalten.

4.4 Art. 134 VE-OR „Verzicht auf Verjährungseinrede“
Verjährungsverzichtserklärungen sind in der Praxis ein wichtiges Instrument, um unnötige Betreibun
gen und Klagen zu verhindern. Mittels einer Verjährungsverzichtserklärung bleibt es dem Gläubiger
möglich — ohne die Verjährung zu unterbrechen — seinen Anspruch durchzusetzen. In Übereinstim
mung mit der heutigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss es auch in Zukunft möglich sein,
Verjährungsverzichtserklärungen vor Eintritt der Verjährung abzugeben.

Art. 134 VE-OR wird diesem Anliegen nicht gerecht. Er ist undeutlich formuliert und verwirrend. Die
Unterscheidung zwischen der Verlängerung der Verjährungsfrist und dem Verzicht auf Erhebung der
Verjährungseinrede sowie die entsprechenden Rechtsfolgen sind nicht hinreichend klar. Das läuft der
Rechtssicherheit zuwider. economiesuisse schlägt deshalb vor, Art. 134 VE-OR wie folgt anzupassen:

1 Der Schuldner kann nach Entstehung der Forderung auf die Erhebung der
Verjährungseinrede verzichten. Der Verzicht muss in schriftlicher Form erfol
gen.

2 Der Verzicht kann für höchstens zehn Jahre erklärt werden.

3streichen.“

4.5 Art. 135 VE-OR „Wirkungen gegenüber Dritten“
Den in Art. 135 VE-OR stipulierten Grundsatz, wonach individuelle Vereinbarungen zwischen einem
Schuldner und dem Gläubiger nur zulasten des betreffenden Schuldners wirken dürfen, begrüssen wir.
Die in Art. 135 Abs. 3 VE-OR vorgeschlagene Variante weicht hingegen von diesem Grundsatz ab und
wird deshalb abgelehnt.
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4.6 Art. 137 VE-OR „Unterbrechungsgründe‘
Die Unterbrechungsgründe von Art. 137 VE-OR entsprechen denjenigen des geltenden Rechts
(Art. 135 OR). Für bestimmte internationale Verhältnisse sind diese Unterbrechungsgründe ungenü
gend. Besteht beispielsweise in der Schweiz kein Betreibungsort und ist eines der vier kantonalen
Handelsgerichte sachlich zuständig, kann der Gläubiger seine Forderung nur mit Klage an das jeweili
ge Handeisgericht unterbrechen, da das Schlichtungsverfahren gestützt auf Art. 198 lit. f i.V.m. Art. 6
ZPO hier entfällt. Die Einreichung einer Klage führt jedoch nach deren Zustellung zur Fortführungslast.
Damit werden Prozesse provoziert, die mit einer Verjährungsunterbrechung möglicherweise vermeid
bar gewesen wären. economiesuisse würde es begrüssen, wenn zumindest für diese internationalen
Verhältnisse ein formelles Mahnverfahren zur Unterbrechung der Verjährung eingeführt würde.

4.7 Art. 141 VE-OR „Wirkungen unter Mitverpflichteten“
Für eine Spezialregelung für Versicherer sieht economiesuisse keinen Bedarf. Wir lehnen die Variante
in Art. 141 Abs. 4 VE-OR daher ab.

4.8 Art. 201 Abs. 4, Art. 210 Abs. 1 und 3, Art. 219 Abs. 3 VE-OR „Verjährung bzw. Verwirkung im
Kaufrecht; Art. 370 Abs. 4 und Art. 371 VE-OR „Verjährung bzw. Verwirkung im Werkver
tragsrecht“

Die Verjährungsfristen im Kauf- und Werkvertragsrecht befinden sich zurzeit in der Revision im Parla
ment. Gemäss Pa.lv. Leutenegger Oberholzer (06.490) soll die allgemeine Verjährungsfrist für Ge
währleistungsansprüche für bewegliche Sachen neu zwei Jahre betragen (Art. 210 Abs. 1 E-OR).
Gleichzeitig soll neu auch eine fünfjährige Frist gelten, wenn die verkaufte Sache bestimmungsgemäss
für ein unbewegliches Werk verwendet worden ist und sie die Mangelhaftigkeit des unbeweglichen
Werks bewirkt hat (Art. 210 Abs. 2 E-OR). Wegen des Verweises in Artikel 371 Absatz 1 OR gelten
diese verlängerten Fristen auch im Fall eines Werkvertrags. Diese Forderung (fünfjährige Frist) wird
auch von der Pa.lv. Bürgi (07.497) aufgenommen. Der Nationalrat hat diesen Fristanpassungen in der
vergangenen Herbstsession zugestimmt. Die Vorlage kommt nun in der Wintersession in den Stände-
rat.

Die im Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen im Kauf- und Werkvertragsrecht sind mit den obge
nannten Änderungen nicht kompatibel bzw. widersprechen sich. Die Wirtschaft ist mit den durch die
PaIv. Leutenegger Oberholzer (06.490) sowie Pa.lv. Bürgi (07.497) vorgeschlagenen Änderungen, wie
sie der Nationalrat in der Herbstsession beschlossen hat, einverstanden. Auf die im Vorentwurf vorge
schlagenen Änderungen im Kauf- und Werkvertragsrecht ist somit zu verzichten. Ausdrücklich abge
lehnt wird insbesondere die vorgeschlagene Verlängerung der Präklusionsfristen von Art. 201 Abs. 4,
Art. 219 Abs. 3 und Art. 370 Abs. 4 VE-OR. Die Anpassung von Verwirkungsfristen gehört nicht in die
Revision des Verjährungsrechts.

4.9 Art. 49 VE-SchlT ZGB „Übergangsbestimmungen
Es gibt keinen Grund, von dem in Art. 1 SchIT ZGB verankerten Fundamentalgrundsatz der Nichtrück
wirkung abzuweichen. Eine Rückwirkung des neuen Rechts auf bestehende Forderungen ist unbedingt
zu vermeiden. Das neue Recht soll nur Forderungen erfassen, die nach dessen lnkraftsetzung ent
standen sind. Die Verjährung altrechtlicher Forderungen ist nach dem bestehenden Recht zu beurtei
len.

Entschieden abgelehnt wird die zu Art. 49 VE-SchIT ZGB vorgeschlagene Variante. Diese enthält in
Abs. 2 eine echte Rückwirkung. Echte Rückwirkungen sind grundsätzlich unzulässig, weil sie dem ver
fassungsmässigen Grundsatz der Rechtssicherheit widersprechen. Gemäss bundesgerichtlicher
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Rechtsprechung sind echte Rückwirkungen nur ausnahmsweise und unter strengen Bedingungen mög
ich. Der Vorentwurf setzt sich mit den bundesgerichtlichen Anforderungen an echte Rückwirkung leider
mit keinem Wort auseinander.

Die Rechtssicherheit ist ein entscheidender Standortfaktor und muss aus staatspolitischen Gründen
unbedingt gewahrt bleiben. Sie ist ein Grundpfeiler der politischen Stabilitat und des Vertrauens in den
schweizerischen Wirtschaftsstandort. Gerade in einer Zeit wirtschaftlicher und politischer Unsicherhei
ten ist dies für die Schweizer Wirtschaft von grosser Wichtigkeit. Die Rechtssicherheit darf folglich nicht
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.

4.10 Art. 9 VE-PrHG „Verjährung“
Mit dem in Art. 9 VE-PrHG vorgeschlagenen Verweis auf die allgemeinen Verjährungsbestimmungen
des Obligationenrechts ist unklar, wann die Verjährungsfristen zu laufen beginnen. Diese Unsicherheit
ist zu korrigieren.

Für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir
Ihnen. Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie da.

Freundliche Grüsse
ec omiesuisse

Dr. Pasc entinetta Dr. Meinrad Vetter
Direktor Stv. Leiter Wettbewerb & Regulatorisches
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Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zum Obligationenrecht (Revision des
Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Revision des Verjährungsrechts Stellung nehmen zu

können. Gern äussern wir uns hiermit fristgerecht zum unterbreiteten Vorentwurf.

Wir begrüssen die vorgeschlagene Revision sehr und sprechen uns für den Vorentwurf aus.

Positiv finden wir die Vereinheitlichung der Verjährungsregelung und das Konzept der

doppelten Fristen (relative und absolute Verjährung).

Freundliche Grüsse

Electrosuisse

Willy R. Gehrer
Präsident

«lt
Dr. Ueli Betschart
Direktor

Luppmeristrasse 1 Tel. ÷41 449561111
CH-8320 Fehraltorf Fax ÷41 44956 11 22

nto4electrosuisse.ch
vww.electrosuisse.ch

iris.zanetti@electrosuisse.ch
9. November 2011
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Vernehmiassung: Obligationen recht (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Einladung zur Stellungnahme in ob stehenderAnhörung bedanken wir uns herzlich.

Wir verzichten auf eine eigene Stellungnahme und verweisen daher vollumfänglich auf die Ein
gabe des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes.

Wie danken Ihnen für die Berücksichtigung der Bemerkungen des Schweizerischen Arbeitgeber-
verbandes.

Freundliche Grüsse

Erdöl-Vereinigung

Niklaus Boss

/
/
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Madame
Simonetta Sommaruga
Conseire fodrale
Dpartement fdral de justice et police (DFJP)
3003 Berne

Genve, le 30 novembre 2011
FER no 40-2011

Code des obtigations (Drolt de la prescription)

Madame la Conseillre fdrale,

Nous vous remercions d‘avoir consult notre Fdration dans le cadre de la procadure de
consultation mentionne en titre.

Compose de 24000 entreprises membres, qui vont de la micro-entreprise, en passant par la PME
jusqu‘ la multinationale, la Fadration des Entreprises Romandes Genve (ci-aprs galement la
FER Genve) vous communique ci-aprs sa dtermination.

Outre son röle dassociation faTtire de lconomie en Suisse Romande, la FER Genve fournit un
certains nombre de services ses entreprises membres. Parmi ceux-ci figurent notamment de
‘assistance et du conseil en drolt du travail et la gestion dune caisse AVS, la FER CIAM 106.1 et
d‘une caisse de 2 pilier, la Caisse Inter-Entreprises de Prvoyance Professionnelle (CIEPP).

Dans cette perspective, nous axerons notre prise de position principalement sur es questions
relatives ä la prescription en droit du travail et en droit des assurances sociales.

Remarques gnraIes

Le projet de modificaflon du Code des obligaons, objet de fa prsente pnxadure de consultation, vise, sebn ses
auteurs, tiois objectift:

1. unier le droit de la prescption:
2. introduire des dlais de prsscption plus longs et
3. accroitre la scunt du droit1

1 Cf. Rapport relatif ‘avant-projet, notamment Condens& p3

78. rue e Sain1-Jan C,1se oo1.Ie 5278 1211 Genpje
022 715 31 11 ax 022 73804 34 E-mail nfoafer sr.ch Inlprnpt WWW pr-r h
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On remarque d‘emble que es objec 2. et3. hsquent, pourde nombreuxcas, d‘entrerenconflft.

La presciiption consiste en lextinction dun droft du fait que son titulah ne ja pas exerc dans Fe dlai imparfi par la
ioi. Eile paralyse le droit d‘tion Ii une crance, du taft de tcoulement du temps.

Le fondement de la prescption rside dans l‘intrt public, savoir la scurit juridique et la paix sociale (le
crancier qui a nglig durant une trop longue pnode de faire valoir sa crance ne doft plus pouvoir rechecher le
dbfteur) et l‘intröt priv du dbiteur qui doit ötre protg contre des procodures menes bngtemps aprs Fa
naissance de la crance.2

Dans les relaons contractuelles, cest donc la scurit des affaires qui est protge par ‘institution de Fa
prescription.

En 1938 Georges Capitaine cvaft: La fadllit6 et la rapkJit des communications modernes, Pinstnidllon
gn&ale p(us prononce, la necessite d‘assumr d‘une faon toujouis plus rapide des sftuations de fait dans Pintrt
de la scu,it des affaims et des personnes (...) ontjustifi linstitution de courtes prescntions(. .

Ainsi, et l‘heure de I‘lntemet et de l‘imm&iiatet des communications et des transactions, notre Fodration
ne peut que s‘opposer la vobnt du igislateur lorsque celle-ci vise introduire des dlais de prescnption plus
longs que les actuels.

II. La prescription en droit du travail

La prescption en droit du travail est rgie par les dispositions gn&ales du Code des obligaons.4

En droit positif, es creances de l‘employ pour es services rendus se prescvent par 5 ans.5 Ce dälai de
preschption s‘applique toutes es crances de nature salariafe, teiles que salaire, gratification, provision,
participation au chiffre daffaires, salaire aftarent aux vacances, heures et travail supplementaires, rmunration
paur les inventions et desns rservs, remboursements de frais que le travailleur pounft faire valeir ä fencontre
de l‘empioyeur.

0Les crances qul n‘ont pas le caractre de crances de salaire se prescvent par 10 ans. II en va ainsi des
crances en dommages-intrta,6des indemnfts pour iicenciement abusW et du droft Fa dlivrance dun cerülicat
de travail.

Quant aux crances que l‘employeur peut faire valoir ‘encontre de l‘employ, elles se preschvent en pncipe par
10 ans compter de leur exigibilft&8

2 Peter Gauch, Walter R. Schluep, Pierre Tercier, Partie gnrale du droit des obligations, Tome II, 2
dition, Zürich 1982, n°2035, p143

Georges Capitaine, Des courtes prescriptions, des dlais et actes de dchance (premptions) du CCS et
du CD, Lausanne 1938, p23

Cf. art. 341 al. 2 CO
Art. 128 ch.3 in fine CO
6Art. 97C0

Art. 336, 337b et 33c CO
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II existe donc une absere d‘unomiit et de cohrence entre les diff&entes crances de lemploy dune part et
une ingaIit de traitement entre les crances de I‘employ envers empbyeur et celles de ce demier envers
ternploy d‘autre part.

Partant, nous saluons a proposition faite par es auteurs du projet de Ici de prvoir, aux articles 127 et 128 du
Code des obligations proposs, un dIai de prescnption relatif de 3 ans et un delai absolu de 10 ans, ainsi
que l‘abiogaon consquente de ralina 2 de lart. 341 de ce mme code.

Cette proposition va en effet dans le sens dune simplification et d‘une uniformisation des delais de prescption.
Eile permet galement de respecter I‘galltö de traitement entre es parties au contrat. Eile fa par aiileurs droft ä la
requte de raccourcir ces delais teIle que dj foimule par la doctrine ily a prs de 80 ans djä.9

III. La presciiption en drolt des assurances sociales

1. La prescription selon a Loi f&i&ale sur I‘Assurance-Vieillesse et Survivants (LAVS)

L‘actuel art. 52 LAVS, qui traite de la responsabilit de l‘employeur en cas de dommage caus
‘assurance, prvoit un dlai de prescription de 2 ans ds la connaissance du dommage et un delai
absolu de 5 ans (alinas 3), sauf si le dommage dcoule d‘un acte punissable soumis par le droit
pnal un dlai de prescription plus eng (alina 4).

Le projet de ci prvoit une seule une modification en matire d‘AVS: II s‘agit de la suppression
des alinas 3 et 4 de cette disposition.

Les autres delais prevus par la LAVS, par exemple dans le domaine de la perception des cotisations,
ne sont pas touchs par le projet de modification du droit de la prescription du Code des obligations
(CO).

En ce qui concerne l‘article 52 LAVS, les rgles gnrales du Code des Obligations (CO) seront donc
applicables.

Le projet prvoit une prescription gnrale de 3 ans et un delai absolu de 10 ans, qui commence
courir le jour oü le fait dommageable sest produit.

Les modifications proposes vont ainsi dans le sens de l‘accroissement de la scurit du droit et des
affaires, et de la lutte contre le travail au noir: l‘allongement du delai de prescription favorisera les
employeurs qui respectent les rgles du jeu, c‘est-ä-dire, en matiere de scurit sociale, paient leurs
cotisations.

Ces modifications faciliteront en outre le travail des caisses AVS, lesquelles disposeront d‘un delai
plus long, ncessaire a ttablissement dommage, täche de plus en plus complexe.

HArt. 127 CO et cf. Olivia Guyot, Juliette Jaccard, Hans Kern et Roxane Zappella, Le Contrat de travail, des
pourparlers aux consquences de la räsiliation, 2e ädition, Fädäration des Entreprises Romandes Genve
2010, chapitre 43. chiffres 431.1 432.3, p.l et 2

Cf. ci-dessus 1. Remarques gnraIes et note 3



4

2. La prescription en matire de prvoyance professionnelle

a) PrambuIe

En matire de prvoyance professionnelle, l‘avant-projet du Code des obligations sur la
prescription propose de modifier es articles 41 LPP (prescription des droits et conservation des
pices) et 52 LPP (responsabilit).

Ces articies, entrs en vigueur le 01.01.2005, avaient dj fait l‘objet d‘une rflexion et d‘une
refonte importantes dans le cadre de la jere rvision de la LPP.

Le but de cette rvision tait, notamment et en ce qui concerne l‘article 41 LPP, duniformiser es
rgles de la prescription dans ‘ensemble de la prvoyance et faciliter les ventuelles recherches
d‘avoirs oubliäs.

En particulier, le but tait d‘avoir les mömes rgles pour la prvoyance professionnelle obligataire
et la prvoyance plus tendue.

Compte tenu du temps qui nous a imparti pour rdiger notre prise de position, nous avons dü
renoncer a examiner les rflexions qui avaient faites ä ce sujet dans le cadre de la premire
rvision LPP. Nous esprons nanmoins qu‘elles ont prises en considration et que es
dispositions de l‘avant-projet ne vont pas leur encontre.

b) Droit actuel et avant-projet

La lgislation relative ä la prvoyance professionnelle contient plusieurs dispositions qui fixent des
dlais de prescription, ä savoir notamment:

- art. 41 al. 2 LPP: prescription des droits et conservation des pices;
- art. 52 al. 2 et al.3 LPP: responsabilit des organes de ‘institution de prvoyance;
- art. 56a al. 3 LPP: recours et droit au remboursement du fonds de garantie.

Comme reIev plus haut, l‘avant-projet ne propose des modifications que pour es deux premiers
articles cits, soit es articles 41 al. 2 LPP et 53 al. 2 et al. 3 LPP.

• Art. 41 al.2 LPP

L‘article 41 al.2 LPP fixe des dlais de prescription. diffrents en matire de recouvrement de
crances selon le type de prestations : un dlai de prescription de 5 ans s‘applique aux cotisations
ou prestations priodiques et un dlai de prescription de 10 ans pour es autres cas (versement
d‘un capital).

L‘avant-projet propose dunifier ces dlais de prescription en prvoyant l‘application des
dispositions gnrales du code des obligations sur la prescription pour es actions en
recouvrement de crances, qu‘elles portent sur des prestations priodiques ou des prestations
uniques. Le dlai relatif sera donc de 3 ans etle dlai absolu de 10 ans.

Cette modification apporte une simplification des rgles en matire de prescription qul nous
apparait comme louable.
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Nous relevons ä ce stade que le dlai de 3 ans est un d&ai tout ä fait convenable au regard de la
scurit du droit. A notre sens, la dure de ce dlai offre une protection adäquate.

A noter que l‘avant-projet de loi ne modifie juste titre que l‘alina 2 de l‘article 41 LPP.

En effet, l‘alina 1er prvoit l‘imprescriptibilit du droit aux prestations pour les assurs n‘ayant pas
quitt l‘institution de prvoyance lors de Ja survenance du cas d‘assurance.

L‘alina 6 fixe un dlai de premption, de sorte qu‘il nest pas concern par lavant-projet de
modification du code des obligations du droit de Ja prescription.

Art. 52 aJ. 2 et 3 LPP

Larticle 52 al.2 LPP, qui traite du droit Ja rparation du dommage que Ja personne Jse peut
faire valoir contre es organes de linstitution de prvoyance, contient deux dlais de prescription
un dlai relatif de 5 ans compter du jour oü Ja personne Jse a eu connaissance du dommage et
de Ja personne tenue effectuer Je ddommagement, et un dlai absolu de 10 ans ds Je jour oü
Je dommage a commis.

L‘avant-projet prvoit un renvoi aux dispositions gnraJes du code des obligations, de sorte que Je
dJai relatif sera fix 3 ans. Le dJai absolu demeure quant a ui de 10 ans.

Les regles qui concernent Je point de dpart des dlais de prescription sont quasiment identiques ä
celles prvues dans ‘avant-projet du code des obligations, de sorte que, pour rapplication de cet
article, seul Je dJai de prescription relatif subira une modification importante.

Cette modification, en tant quelle s‘inscrit dans Je cadre de J‘uniformisation du droit de Ja
prescription, nous apparait positive.

L‘article 52 al. 3, concernant Je droit des personnes responsables de recourir les unes contre les
autres, prvoit un dlai de prescription de 5 ans pour l‘exercice du droit de recours, qui dbute au
moment oü Je ddommagement est effectu.

L‘avant-projet de Joi prvoit, pour cette dernire action, un dIai relatif de prescription de 3 ans et
fixe Je dpart du dIai au moment oü Ja prestation qui donne heu au recours est accomplie et oü Je
responsable est connu.

L‘avant-projet modifie ainsi tant Je dlai de prescription proprement parler que es conditions du
dpart du dJai.
II nous apparait justifi de fixer Je dJai de prescription ä 3 ans, tant dans un but d‘uniformisation
que de scurit du droit.

Toutefois, Je texte propos par havant-projet nous parait peu chair s‘agissant du point de dpart du
dlai, qui dbute, sehon Je texte propos, au moment oü /a prestation qul donne heu au recours est
accomplie. L‘actuel texte de hoi concernant cette condition nous semble plus adäquat.

Art. 56a aJ.3 LPP

Cet article concerne Je droit au remboursement des prestations indüment verses aux institutions
de prvoyance par Je fonds de garantie. II fixe des dJais de prescription pour Je droit au
remboursement des prestations indüment verses de un an aprs que Je fonds de garantie en a eu
connaissance, mais au plus tard par cinq ans aprs Je versement de ha prestation. La dernire
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phrase de i‘article 56 a al. 3 LPP prvoit en outre un diai de prescription extraordinaire pour les
crances dcouiant dactes punissabies.

Cet article devrait notre sens tre modifi dans le cadre de I‘avant-projet.

En effet, en labsence de modification, es diais de prescription pour cette action ne seraient plus
« en harmonie » avec es dlais de prescriptions proposs par lavant-projet, ce d‘autant plus que
lavant-projet entend abolir le dlai de prescription extraordinaire pour es crances dcoulant
dactes punissabies.

c) Reflexions suppiementaires

Modification des dlais de prescription

Lavant-projet prvoit la possibilit de modifier les dlais de prescription en fixant des diais
minima et maxima (art. 133 al.1 et 2 AP). A certaines conditions, le point de dpart du dlai de
prescription peut gaiement tre modifi (art. 133 ai.4 AP).

La nature de certaines crances ne s‘oppose en effet notre avis pas ä une certaine souplesse
iaisse aux parties de rgler la prescription.

Toutefois, en ce qui concerne la prvoyance professionneile en particulier, de teiles drogations
peuvent tre compkques ä mettre en application compte tenu des nombreux acteurs qul
interviennent. II conviendra d‘tre attentif aux incidences quune imitation de prescription dans un
domaine du droit peut avoir dans un autre domaine, par exemple entre le droit du travail et le droit
de la prvoyance professionneile.

Droit transitoire

Finalement, nous relevons que i‘avant-projet ne contient aucune disposition transitoire. Ds lors, si
aucune disposition nest prise dans ce sens, ii conviendra d‘appiiquer ies principes gnraux du
droit transitoire.

Conclusion

En conciusion. nous considrohs comme positives ies modifications proposes en tant qu‘elies
participent

- une uniformisation du droit, dans ie sens oü es mmes diais seront apphcabies dans ie
cadre de recouvremerit de crances pour tous types de prestations (päriodiques ou
uniques) et tout type d‘action

- une simpiification des rgies puisqu‘elies seront essentieflement fixes dans le CO et non
plus dans es bis spciaies;

- la scurit du droit, puisque es mömes dlais s‘appkquent aux diffrents rapports
juridiques concerns, savoir bes rapports empioyeurs/institution de prvoyance et
assurs/institution de prvoyance, ainsi que institution de prvoyance/fonds de garantie
en outre, la dure du diai relatif fixe 3 ans est un diai adäquat qui vite de iaisser
subsister trop iongtemps une situation juridique incertaine.



7

Nous mettons toutefois des rserves en ce qui concerne

- le IibeII de I‘article 52 aI.3 00:
- la possibiit de modifier les dlais de prescription.

Finalement, nous attirons I‘attention du IgisIateur sur I‘ventueIIe ncessit de modifier ‘article
56a al. 3 LPP, de mme que de prvoir des dispositions transitoires.

En vous remerciant de ‘attention que vous saurez porter ä a prsente, nous vous prions de croire,
Madame la ConseiiI&e fdraIe, ‘assurance de notre parfaite considration.

Blaise Matthey / 0ivia Guyot
Secrtaire gnraI / Une Secrtaire juriste
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Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
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Eidg. Justiz- und Polizeidepartement

Bundesamt für Justiz
Bundeshaus West
3003 Bern

V. Rf/IhrZeichen/ YourRef:

N. Rf/ Unser Zeichen / Our Ref: COMMIS/SUI/EGIP/11/0450

Bienne, 30. November 2011

Vernehmiassungsverfahren zur Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme in oben bezeichneter Angelegenheit. Gerne

erlauben wir uns, Ihnen diesbezüglich untenstehende Bemerkungen zukommen zu lassen.

1. Der Verband der schweizerischen Uhrenindustrie

Der Verband der schweizerischen Uhrenindustrie FH ist die Dachorganisation des Schweizer

Uhrensektors und vereinigt über 500 Unternehmen. Der Verband verteidigt die Interessen seiner

Mitglieder auf nationaler sowie auch auf internationaler Ebene. Die Uhrenindustrie ist die

drittgrösste Schweizer Exportindustrie und beschäftigt nahezu 50,000 Personen. 2010 wurden

Waren im Wert von über 16 Mia. CHF ausgeführt.

2. Allgemein

Grundsätzlich ist eine Vereinheitlichung und Vereinfachung des Verjährungsrechts im Sinne der

Rechtssicherheit zu begrüssen. Allerdings gilt es spezifische Eigenheiten, namentlich im Bereich der

einzelnen Vertragsformen, gebührend zu berücksichtigen. Ausnahmen von der Grundregel der

dreijährigen relativen und der zehnjährigen absoluten Verjährungsfrist müssen demnach möglich

sein.

3. Verjährung im Bereich der Sachgewährleistung (Art. 201 Abs. 4 VE-OR, Art. 210 OR)

Im Bereich der kaufrechtfichen Sachgewährleistungsansprüche ist auf die bereits laufende Revision

von Art, 210 DR aufmerksam zu machen (parlamentarische Initiative 06.490, NR Leutenegger

Oberholzer vom 20. Dezember 2006 und parlamentarische Initiative 07.497, SR Bürgi vom 20.

TiI. ÷41 (0)32 32808 28
Fax ÷41 (0)32 3280880
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Dezember 2007). Die EH hat diesbezüglich mit Stellungnahme vom 1. September 2010 darauf
hingewiesen, dass die im Revisionsentwurf vorgeschlagene zweijährige Frist den Gegebenheiten
des Gemeinschaftsrechts (Richtlinie 1999/44/EG, Artikel 5 Ziff. 1) und denjenigen des Wiener
Kaufrechts entspricht. Im Sinne einer Harmonisierung mit dem europäischen und internationalen
Recht konnte der Verband der schweizerischen Uhrenindustrie EH deshalb der Ausdehnung der
Gewährleistungsfrist auf zwei Jahre Frist zustimmen. Weitergehende Fristen sind allerdings nicht
opportun und deshalb abzulehnen.

Die nun laufende Revision des gesamten Verjährungsrechts birgt in Bezug auf die zwei erwähnten
parlamentarischen Initiativen die Gefahr von Widersprüchen und lnkonsistenzeri. So sieht zwar Art.
201 Abs. 4 VE-OR die Einführung einer absoluten Rügefrist von zwei Jahren vor, Das Hinzuziehen
der allgemeinen neuen Verjährungsfristen (relative Frist von drei Jahren, absolute Frist von 10
Jahren) bei rechtzeitiger Rüge ist u.E. nicht sachgerecht und scheint auch nicht in Einklang mit den
beiden obgenannten parlamentarischen Initiativen zu stehen. Gleiches gilt im Übrigen auch für die
Verjährungsfristen im Werkvertragsrecht.

Es ist somit bei den laufenden Revisionsbestrebungen genau darauf zu achten, dass den
besonderen Gegebenheiten der kaufrechtlichen Sachgewährleistung Rechnung getragen wird und
die schweizerische Regelung auf keinen Fall über den Rahmen des Gemeinschaftsrechts
hinausschiesst. Dies würde zu einer ungerechtfertigten Belastung der Schweizer Wirtschaft und
unserer Mitglieder führen. Zudem sind die Inkonsistenzen in Bezug auf die beiden genannten
parlamentarischen Initiativen zu bereinigen.

Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für allfällige Fragen stehen wir
selbstverständlich zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

jean-Daniel Pasche Yves Bugmann
Präsident Leiter Rechtsabteilung
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Bern, den 22. November 2011

OR-Revision Verj ährungsfristen

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Die FMH bedankt sich fflr den Einbezug ins Vernehmiassungsverfahren. Der FrvlH-Zentralvorstand
nimmt wie folgt Stellung:

Die wesentlichen Punkte auf einen Blick

1. Die FMH spricht sich für den Wechsel zu 30-Jahre Verjährungsfrist für Personenschäden im Ar
beitsverhältnis aus (also für Berufskrankheiten wie Asbest, etc.).

2. Die FMH setzt sich dafür ein, für den Bereich der medizinischen Behandlungsschäden ein System
der No Fault Compensation, also der fehlerunabhängigen Entschädigung von Medizinschäden
einzuführen, wie es z.B. skandinavische Länder und Neuseeland und teilweise Frankreich kennen.

3. Die FMI-1 wendet sich hingegen gegen die 30-Jahre Verjährungsfrist für medizinische Behand
lungsschäden. Dies aus den folgenden Gründen
• Unnötig: Ärztliche Behandlungsfehler werden praktisch immer vor Ablauf von 10 Jahren er

kennbar.
• Rechtsunsicherheit: Die Verlängerung der Verjährungsfrist auf 30 Jahre würde die Rechtssi

cherheit geährden.
• Kosten: Qie Autbewahrung aller Krankengeschichten in Arztpraxen und Spitälern bis 30 Jah

re nach Behandlungsende würde unnötige Zusatzkosten verursachen.

Elfenstrasse 18, Postfach 170, CH-3000 Bern 15

Telefon +41 31 35911 11, Fax +41 31 3591112

info@frnh.ch, www.fmh.ch
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Im Einzelnen

Ja zur 30-Jahre-Fristfür Berufskrankheiten

Die FMH spricht sich für eine 30-jährige Verjährungsfrist für Berufskrankheiten (wie Asbest, etc.)
aus. Berufskrankheiten treten oft erst lange nach der Exposition auf. Das geltende UVG trägt dem
richtigerweise schon Rechnung: Es gilt der Grundsatz, dass Berufskrankheiten (Art. 9 UVG) vom zur
Zeit der Exposition zuständigen Unfaliversicherer übernommen werden (Art. 77 Abs. 1 UVG)‘. Auch
in der Arbeitsmedizin gilt wegen der langen Latenzzeit von Berufskrankheiten international der
Grundsatz, die arbeitsmedizinischen Krankengeschichten während 40 Jahren aufzubewahren.

Für No-FaidI-Compensation bei Medizinschäden

Die FMH hat sich schon vor Jahren dafür ausgesprochen, für den Bereich der medizinischen Behand
lungsschäden ein System der No Fault Compensation, also der fehlerunabhängigen Entschädigung
typischer medizinischer Behandlungsschäden, einzuführen, wie es skandinavische Länder und Neu
seeland kennen.2

No-Fault-Compensation Systeme stellen den Patienten mit seinem erlittenen Behandlungsschaden ins
Zentrum und nicht den Arzt mit der Frage eines Behandlungsfehlers. Sie ermöglichen einerseits den
Patienten für Behandlungsschäden zu kompensieren, auch wenn keine Fehlbehandlung vorlag, und
anders muss bei Auftreten eines Behandlungsschadens nicht systematisch ein Fehlervorwurf gegen
die Behandelnden erhoben werden, der das Klima belastet. NFC-Systeme erlauben nach den interna
tionalen Erfahrungen eine bessere Verteilungsgerechtigkeit als fehlerbasierte Systeme, weil Spital
und Arzt in NFC-System eher von sich aus die Patienten anmelden, denen ein Behandlungsschaden
zugestossen ist, als dass spontane Meldungen an die traditionelle Haftpflichtversicherung erfolgen.

Die Diskussion um die Vermeidung von Untersuchungs- und Behandlungsfehlern, bewegt seit Ende
der 1990-er Jahre zu Recht auch die Schweiz. Die internationalen Erfahrungen zeigen, dass die Si
cherheit vor allem dann wirkungsvoll verbessert werden kann, wenn die meldenden Personen nicht

persönlich zu “Sündenböcken“ gestempelt werden. No Fault Compensation hilft mit, ein angstfreies
Klima im Umgang mit Komplikationen und Fehlern in der Medizin zu schaffen, um eine Verbesse
rung der Patientensicherheit erreichen zu können. Für den Bereich des Strafrechts hatte die Präsiden

tin der Schweizerischen Patientenorganisation übrigens schon vor zehn Jahren mit guten Gründen

postuliert, fahrlässige Tötung im Bereich der Medizin solle vom Offizial- zum Antragsdelikt umge

wandelt werden, weil so eher eine auf Fehlervermeidung zielende Patientensicherheitskultur aufge

baut werden könne.3)

Art. 77 Leistungspflicht der Versicherer
1 Bei BerufsunfIIen erbringt derjenige Versicherer die Leistungen, bei dem die Versicherung zur Zeit des Unfalles be

standen hat. Bei Berufskrankheiten ist der Versicherer zu Leistungen verpflichtet, bei dem die Versicherung bestanden

hat, als der Versicherte zuletzt durch schädigende Stoffe oder bestimmte Arbeiten oder durch berufliche Tätigkeiten ge

ihrdet war.
2 Stellungnahme des FMH-Zentralvorstands vom 25. April 2001 zur Gesamtrevision Haftpfiichtrecht.

FOFOFRATIO MflICORIJM HIvrIcoRuM 2/3
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Gegen generelle 30 Jahre- Verjährungsfristfür medizinische Behandhingsschdden

Die ärztlichen Behandlungsfehler sind fast immer vor Ablauf von 10 Jahren erkennbar. Es gibt einige

wenige Therapieformen, bei denen Spätschäden auftreten können.4Aus Gründen der Verhältnismäs

sigkeit sollte eine längere Verjährungsfrist auf diese Fälle begrenzt werden.

Die Verlängerung der Verjährungsfrist für die ganze Medizin auf 30 Jahre würde hingegen die

Rechtssicherheit gefährden. Die Schadenersatzforderung würde so oft erst erhoben, nachdem der be

handelnde Arzt längst gestorben oder pensioniert ist. Die Erben des Arztes müssten noch Jahrzehnte

nach Praxisaufgabe rür eine Nachdeckung der Haftpflichtversicherung sorgen.

Diese Verjährungsfrist wäre mit unnötigen Zusatzkosten für die Aufbewahrung aller Krankenge

schichten in Arztpraxen und Spitälern bis 30 Jahre nach Behandlungsende verbunden.

Gerne hoffen wir, dass Sie die Stellungnahme der FMH berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
FMH

Dr. med. Jacques de Haller
Präsident

Anne-Genevive Bütikofer
Generalsekretärin

Spätschäden kommen vor nach klassischer Chemotherapie, Therapie mit Biologika und Immunotherapien (u. a. bösarti

ge Neubildungen wie Lymphome, Leukämien, Karzinome, Sarkome), sowie nach Anwendung radioaktiver Strahlen.

F0E0RATIO MFOICORLJM HFIVETICORUM 3/3
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FDERATION ROMANDE
DES CONSOMMATEURS

Office fdral de la justice
Bundesrain 20
3003 Berne

Rue de Genve 17
Case postale 6151

1002 Lausanne
T&. 021 331 00 90
Fax 021 331 00 91
www .frc.ch

Lausanne, le 16 dcembre 2011

Prise de position sur la consultation concernant la rövision du droit de la prescription dans le Code
des obligations

Madame la ConseiIIre fdärale,
Mesdames, Messieurs,

La Fdration romande des consommateurs, ci-aprs la FRC, vous remercie de l‘avoir associe la
consultation cite en marge et vous prie de trouver, ci-dessous, sa prise de position.

Commentaires gnraux

Bien que la FRC salue la volont d‘unifier le droit de la prescription, eile regrette toutefois que le projet soit
de nature dispositive et ne prvoie pas de protection particuIire des parties les plus faibles. II est vrai que
es diffrenciations entre es dlais de prescription prvus posent de multiples problmes et un sentiment
d‘inscurit juridique. Le but premier de cette consultation est de simplifier et d‘unifier le droit. Or, en
introduisant des dlais modifiables dans art. 133 CO. cela va au contraire compliquer la situation et rendre
les choses encore moins ciaires.

De plus, dans bien des cas, notamment en matire contractuelle, cela fait passer le dlai de prescription de
cinq trois ans, ce qui est clairement moins favorable pour le justiciable.

Entin, en matire de contrat de vente, la situation n‘est pas du tout claire puisque le Pariement vient de se
prononcer en acceptant une modification de larticle 210 CO qui prvoit un dlai de garantie de deux ans,
sans possibilit de le rduire. Or, la proposition faite dans le projet de rvision sur lequel nous nous
prononons aujourd‘hui ne tient pas compte de celui qul a propos au Parlement.

L‘ide d‘unifier es dlais de prescription part nanmoins d‘une intention iouable qui pourrait ötre
int&essante pour le justiciable, mais le projet tel que propos annihile toute simplification dans es faits.

La FRC demande donc que le projet final qui sera prsent6 tienne compte des parties les plus faibles,
notamment les consommateurs et es travailleurs.

La Fdration romande des consommateurs est membre de lAlhance des organisatlons de consommateurs, regroupant le SKS
(Stiftung für Konsumentenschutz), I‘acsi (Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana) et la FRC.



Commentaires de dtaiIs

Art. 128 CO

L‘unification du dlai de prescription est en soi louable, mais le dlai de trois ans n‘est pas acceptabie. En
effet, selon ‘art. 128 actuel C0, un certain nombre d‘actions, notamment celles des artisans, des travailleurs,
des avocats, des mdecins, pour les loyers et fermages, ainsi que pour les pensions alimentaires se
prescrivent par cinq ans. La rduction prvue pjore donc les droits dans ces cas-l et ne saurait ötre
admise. Le dölal prvu devrait au moins d‘ötre de cinq ans.

Art. 130 CO

Pour es dommages corporels, Ja rvision teile que proposöe va dans Je bon sens, dans Ja mesure oii

s‘agissant de dommages difförös, ii est vrai qu‘iI faut dans ce cas avoir un dölai de prescription plus long. Par

contre, la variante proposöe d‘art. 129/1 30 est refuser car eile ne protöge pas vraiment Ja personne lösöe

en cas de dommages corporels difförös.

Art. 133 CO

La FRC soppose la possibilit de modifier et de renoncer aux dlais de prescriptions. Lart. 133 tel que

propos va compliquer Ja situation, puisque les dölais pourront ötre modifiös par une des parties, ce qui

cröera une insöcuritö juridique. Nous estimons que cet article dolt ötre supprimö.

Si cet article devait nanmoins ötre acceptö, II est impöratif de protöger les parties faibles un rapport

juridique, comme le sont es consommateurs ou es travailleurs. II faut exclure es contrats de travail et es

contrats conclus avec un consommateur du projet d‘art. 133 CO.

Art. 201 & 210 CO

Bien que la FRC saiue la volontö d‘adapter Je droit suisse ö Ja Convention de Vienne, es propositions

concernant ces articles amönent des interrogations: comment va-t-on intögrer es modifications proposöes

de ‘art. 210 CO dans le cadre de ‘initiative pariementaire 06.490, acceptöes par Je Parlement. II est en tout

cas imp&atif que dans Je cadre de contrat de vente de choses mobiliöres, la garantie, soit Je drolt de

prescription, soit en tous es cas portöe deux ans, comme c‘est le cas dans ‘Union europöenne. Ii faut de

plus que ce droit ne soit pas supprimable ou röductibie et au cas oü ‘art. 133 CO devait ötre acceptö, ii

faudrait en exclure les rögles sur Je contrat de vente.

Nous demandons dös lors que es mod ifications votes par Je Parlement soient intögröes ö ce projet.

Art. 370 & 371 CO

L aussi, les propositions döfinitives devront prendre en compte ce qui a öt döcid par le Parlement

concernant i‘initiative parlementaire 07.497 et qui va dans Je bon sens.

Art. 9 et 10 Lol sur la responsabilitö du fait des produits (LRFP)

La FRC soutient l‘alignement des rögles de prescription de Ja LRFP sur celles des dispositions gönörales du
CO. De plus, eile considöre que ia ncessitö d‘une connaissance effective de Ja cröance et de Ja personne
du dbiteur est une bonne chose, Ja connaissance suppose tel qu‘actueliement prvue n‘tait pas
satisfaisante.

*****
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Nous vous remercions de I‘attention que vous porterez notre prise de position et vous adressons, Madame
la ConseiIlre fdraIe, Mesdames, Messieurs, nos salutations distingues.

Fdration romande des consommateurs

Mathieu Fleury Florence Bettschart
Secrtaire gnraI Avocate

3



0
•

0



Bundes amt fLr Justiz

l\\\\\\l\\l\\llll1lll11llll1\I\\\\\\l\1\\1
BJOO0000006086Ol

DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÖPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDAL! SVIZZERI

Bundesamt für Justiz
3003 Bern

0313351113
martin.bienlein@hplus.ch

Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts): Vernehmiassungsantwort von H+

Sehr geehrte Damen und Herren

Das EJPD hat uns mit Schreiben vorn 31. August 2011 eingeladen, uns zu oben genannter
Vernehmiassung zu äussern. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr.
H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale Spitzenverband der öffentlichen und privaten
schweizerischen Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Uns sind rund 355 Spitäler, Kliniken
und Pflegeinstitutionen als Aktivmitglieder sowie über 200 Verbände, Behörden, Institutionen,
Firmen und Einzelpersonen als Partnerschaftsmitglieder angeschlossen.
Unsere Vernehmlassungsantwort beruht auf einer Umfrage bei unseren Mitgliedern.

Art. 60 nicht ersatzlos aufheben
Grundsätzlich fordern wir, dass Geschädigte wie bis anhin zwingend in allen Fällen innert ei
nem Jahr ab dem Tag, wo sie Kenntnis vom Schaden haben, den Anspruch auf Schadener
satz oder Genugtuung stellen müssen, damit diese überhaupt geprüft werden. D.h., dieser
Inhalt des Art. 60 darf nicht wie vorgesehen ersatzlos gestrichen werden

Inakzeptable Rechtsunsicherheit bei 30jähriger Verjährungsfrist für Personenschäden
Wir begrüssen sowohl eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren (Art. 128) wie auch eine
absolute Verjährungsfrist von 10 Jahren (Art. 129). Die bei Personenschäden geplante Verjäh
rungsfrist von 30 Jahren (Art. 130) hingegen lehnen wir entschieden ab. Selbstverständlich
führen die Schweizer Spitäler und Kliniken die medizinische Versorgung ihrer Patientinnen
und Patienten mit der allergrössten Sorgfalt durch und versuchen mit allen Mitteln, medizini
sche Komplikationen zu vermeiden. Es geschieht leider dennoch in seltenen Fällen, dass trotz
aller Massnahmen zur Patientensicherheit eine Patientin oder ein Patient einen gesundheitli

H+: Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen
H+: Höpitaux, cliniques et institutions de soiris suisses

-1+: GIl Ospedali, le cltniche e qli istituti di cura svizzeri

Jschaft5stei1e • Lnrrainestras%e 4A * oi Bern
t1eon oi 35 lii • Telc‘fax o.i Ii 7‘D

.vww.pITs.h •

Ort, Datum Bern, 30. November 2011 Direktwahl
Ansprechpartner Martin Bienlein E-Mail



chen Schaden erleidet, bei dem sie oder er den Leistungserbringer haftbar macht. Aus unse
rer Sicht reicht in solchen Fällen eine Verjährungsfrist von 10 Jahren durchaus, um Forderun
gen aus Personenschäden zu stellen. Bei einer Verjährungsfrist von 30 Jahren sind die Spitä
ler und Kliniken einer unverhältnismässig grossen Rechtsunsicherheit ausgesetzt. Ohnehin
wird der Kausalitätsnachweis schwieriger, je weiter zurück der schadenauslösende Moment
ist. Diese Feststellung macht man bereits bei der aktuellen 1 Ojährigen Frist; ungleich schwieri
ger würde es bei 30 Jahren. Hinzu kommt, dass die Gesetzgebung heute vorsieht, dass die
Patientenakten heute nach 10 Jahren vernichtet werden können. Bei einer Gesetzesänderung
könnten also Forderungen gestellt werden für Fälle, zu denen gar keine Akten mehr verfügbar
sind, weil sie gesetzeskonform vernichtet worden sind. Künftig müsste die Aktenaufbewah
rungspflicht für Patientendokumentationen ebenfalls verlängert werden, was zu einem unver
hältnismässigen Mehraufwand und unnötigen Mehrkosten für Spitäler, Kliniken und Pflegein
stitutionen führt. Dies kann aus unserer Sicht so nicht angehen.

Keine Verlängerung der absoluten Verjährungsfrist
Eine derogative relative Verjährungsfrist von mmd. einem Jahr und höchstens 10 Jahren (Art.
133, Abs. 1) erscheint uns akzeptabel. Aber eine derogative absolute Verjährungsfrist von
mmd. drei und höchstens 30 Jahren (Art. 133, Abs. 2) geht aus unserer Sicht zu weit, da die
absolute Verjährungsfrist nicht noch verlängert werden darf. Dies erzeugt unnötigerweise
grosse Rechtsunsicherheit (vgl. unsere Begründungen zu Art. 130).

Gleiche Rahmenbedingungen für Spitäler und Kliniken
Viele unserer Mitglieder sind dem öffentlich rechtlichen Haftungsrecht unterstellt, d.h. die Ver
jährungsfristen des OR kommen für sie nur bedingt zur Anwendung. Mit der neuen Spitalfi
nanzierung sind die Schweizer Spitäler und Kliniken vermehrt einem Wettbewerb ausgesetzt,
bei dem es entscheidend ist, dass die Rahmenbedingungen möglichst dieselben sind. Daher
dürfen sich das öffentlich-rechtliche Haftungsrecht und das OR betreffend die Verjährungsfris
ten nicht zu gross unterscheiden.

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Anliegen aufnehmen, und stehen Ihnen bei Fragen gerne
zur Verfügung. ()
FreundIh sse

/

Dr. Bernhtd egmülle
Direktorl
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Vernehmiassung zur Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungs
rechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir beziehen uns auf das Anhörungsverfahren zu den vorgeschlagenen Neuerungen des Ver
jährungsrechts. Für die Möglichkeit einer Stellungnahme danken wir Ihnen.
Als Dachverband des Schweizer Handels und damit als Vertreter von rund 3‘500 Handelsunter
nehmen vertritt Handel Schweiz eine liberale Ordnungspolitik ohne helvetische Sonderzüge.

(3 Für die Aussenwirtschaftspolitik bedeutet dies die Integration der schweizerischen Wirtschaft in
Europa und in der Welt. Wir stehen ein für die Öffnung der Schweizer Grenzen für Güter, Dienst
leistungen, Personen und Kapital mit gleichwertigem Zugang zu den Auslandsmärkten sowie
für die Beseitigung def nichttarifären Handelshemmnisse.
Handel Schweiz setzt sich vehement für den freien Handel und Wettbewerb ein. Freihandel
darf jedoch nicht dazu führen, dass Schweizer Arbeitsplätze in das Ausland abwandern. Es be
steht die Gefahr, dass ganze Wirtschaftsbranchen untergehen.

Handel Schweiz begrüsst die Vereinfachung der Verjährungsregeln. Wir lehnen jedoch die ak
tuelle Vorlage als zu umfassend ab. Das Verjährungsrecht sollte nicht einer allgemeinen Har
monisierung, sondern vielmehr differenzierten Optimierung und Modernisierung unterworfen
werden. Die umfassende Neukonzeption des Verjährungsrechts, wie sie die Vernehmlassungs
vorlage anstrebt, wird zwangsläufig zu erneuten Auslegungs- und Rechtsfragen führen. Viel-

3oEio:.2o;1
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mehr wäre es aus Gründen der Rechtssicherheit angezeigt, die wichtigsten Unklarheiten und
Missstände einer beschränkten und gezielten Revision zu unterziehen.

Wird der Gesetzesentwurf dennoch weiterverfolgt, so sollte aus Sicht von Handel Schweiz die
Verjährungsfrist für Forderungen aus Körper- und Gesundheitsschäden verkürzt werden. Grund
sätzlich begrüssen wir das Bestreben, die Opfer von Spätschäden durch eine Verlängerung der
Verjährungsfristen besser zu schützen. Eine generelle Verlängerung der absoluten Verjährungs
frist von 10 auf 30 Jahre für Forderungen aus Körper- und Gesundheitsschäden lehnen wir je
doch ab. Diese schiesst aber über das Ziel hinaus. Abgesehen von den dadurch für die Unter
nehmungen entstehenden Kosten, ist der Nutzen einer derart massiven Verlängerung der Ver
jährungsfrist auch für die Betroffenen zu relativieren: Wer Schadenersatz geltend macht, muss
den Nachweis der Kausalität oder gar des Verschuldens erbringen. Dieser Nachweis fällt umso
schwerer, je weiter das schädigende Ereignis zurückliegt.
Eine solche Regelung entspricht nicht der Rechtssicherheit. Dieser unverhältnismässige Eingriff “-
würde durch die entstehende Rechtsunsicherheit zu einer erheblichen Verschlechterung des
Unternehmensstandorts Schweiz führen.

Handel Schweiz wehrt sich zudem kategorisch gegen eine Rechtsänderung im Bereich des Ge
währleistungsrechts im Kauf- und Werkvertrag kategorisch ab. Dieser Bereich ist Gegenstand
der beiden Parlamentarischen Initiativen 06.490 von NR Leutenegger Oberholzer “Mehr Schutz
der Konsumentinnen und Konsumenten; Änderung von Art. 210 OR“ und 07.497 von SR Bürgi
“Änderung der Verjährungsfrist im Kaufrecht; Art. 210 OR“. Die gesetzgeberische Umsetzung
dieser beiden Initiativen ist weit fortgeschritten. Daher sieht Handel Schweiz keinen Grund, von
den darin angestrebten Anpassungen abzuweichen, bevor sie überhaupt in Kraft getreten sind.
Die auf der Basis der beiden Parlamentarischen Initiativen sich abzeichnende Lösung ist aus
unserer Sicht deshalb integral beizubehalten.

()
Mit der beantragten Änderung steigt die Akzeptanz der Vorlage. Dies ist das Ziel. Für Fragen
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

:‘L 9/‘
Kaspar Engeli Andreas Stefs
Direktor Sekretär
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Anhörungsantwort
Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die uns offerierte Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zur
geplanten Revision dos Verjährungsrechts Stellung zu nehmen. Der HEV Schweiz ist mit
seinen über 310‘OOO Mitgliedern der grösste Vertreter der Interessen der Haus- und
Grundeigentümer in unserem Land. Wir werden uns deshalb im Folgenden auf die für unsere
Mitglieder relevanten Punkte, namentlich auf die geplanten Revisionen im Kauf- und
Werkvertragsrecht, beschränken.

1. Allgemeine Bemerkungen

Im Verjährungsrecht bestehen neben der verwirrenden Menge von Bestimmungen unzählige
Streitfragen, die zu einer grossen Unsicherheit führen. Nach Meinung von Lehre und
Rechtsprechung ist daher seit langem eine umfassende Revision des Verjährungsrechts
geboten. Der HEV Schweiz teilt diese Ansicht und begrüsst, dass sich die geplante Revision
endlich den alten Forderungen einer Vereinheitlichung des Verjährungsrechts, einer
Verlängerung der Verjährungsfristen und der Beseitigung von Unsicherheiten annimmt.
Gerade die Verjährung von Forderungen ist im Schweizerischen Recht ein zentrales Institut
zur Gewährleistung der Rechtssicherheit. Die Vereinheitlichung der Fristen und das
Wegfallen von Abgrenzungsproblematiken verschiedener komplexer Rechtsfiguren ist ein
konsequenter Schritt zur Förderung der Rechtssicherheit in unserem Land. Der HEV
Schweiz befürwortet deshalb das Konzept der einheitlichen und doppelten Fristen.

2. Zu Art. 201 Abs. 4, Art. 219 Abs. 3 und Art. 370 Abs. 4 VE-OR

Zu bemängeln ist, dass in der Vorlage sowohl für das Kauf- wie auch für das
Werkvertragsrecht unterschiedlich lange absolute Rügefristen für bewegliche und
unbewegliche Sachen vorgesehen sind. Damit lebt das Problem mindestens teilweise wieder
auf, das durch die Umsetzung der beiden Parlamentarischen Initiativen von Ständerat Bürgi
und Nationalrätin Leutenegger Oberholzer behoben werden soll. Die in der Vorlage zur
geplanten Revision vorgeschlagene Lösung sieht zwar eine absolute Rügefrist von fünf



Jahren für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen wegen Mängeln eines
unbeweglichen Bauwerks vor (Art. 370 Abs. 4 OR), doch für bewegliche Sachen, welche an
einen Unternehmer verkauft und von diesem in ein unbewegliches Bauwerk eingebaut
werden, gilt gemäss Art. 210 Abs. 4 VE-OR eine absolute Rügefrist von zwei Jahren. Dies
führt wiederum zum grotesken Ergebnis, dass der Unternehmer vom Besteller während fünf
Jahren gerügt werden kann, er selber aber gegen seinen Lieferanten nur während zwei
Jahren Anzeige machen kann.

Der HEV Schweiz befürwortet eine absolute Rügefrist von grundsätzlich zwei Jahren für
Gewährleistungsansprüche aus Kauf- und Werkvertrag über eine bewegliche Sache bzw. ein
bewegliches Werk. Ebenso sind wir mit der absoluten Rügefrist von fünf Jahren für
unbewegliche Werke bzw. für den Grundstückkauf einverstanden. Wir fordern aber analog
zu den obengenannten Initiativen zusätzlich eine absolute Rügefrist von fünf Jahren für
Mängel an beweglichen Sachen, die bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk
verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. Das Gleiche soll
natürlich auch für das bewegliche Werk gelten, sofern es diese Voraussetzungen erfüllt.

Art. 201 Abs. 4 VE-OR ist somit wie folgt zu ergänzen:

‘ Der Käufer hat seine Anzeige innert zwei Jahren seit Ablieferung der Sache zu machen.
Innert fünf Jahren hat die Anzeige seit der Ablieferung der Sache zu erfolgen, wenn diese
bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk verwendet worden ist und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat.

3. Zu Art. 133 VE-OR

Dispositive Verjährungsfristen sind unseres Erachtens klar abzulehnen. Eine vertragliche
Abänderung der Fristen hätte nämlich zur Folge, dass in jedem Einzelfall teilweise äusserst
komplexe Vertragswerke auf ihre Verjährungsfristen hin überprüft werden müssten.
Ausserdem wäre es möglich, Verjährungsfristen im Rahmen der Gesetzesordnung in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abzuändern und massiv zu kürzen. Standardgemäss
würden in einem solchen Fall der schwächeren Vertragspartei kurze Verjährungsfristen
aufgezwungen. Der Förderung der Rechtssicherheit wäre dies sicherlich nicht dienlich.

Art. 133 VE-OR ist somit vollständig zu streichen.

(i

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die
Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Hauseigentümerverband Schweiz

Dr. Rudolf Steiner lic. ur. Stefan Baer
Präsident Rechtskonsulent
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Vernehmiassungsantwort
Telirevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 31. August 2011 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur Vorlage der
Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts) eröffnet. Obwohl wir nicht
ausdrücklich dazu eingeladen worden sind erlauben wir uns, zur Vorlage Stellung zu nehmen.

Holzbau Schweiz vertritt die Interessen von rund 1100 Mitgliedsbetrieben, welche ca. 7760 Mitar
beiter beschäftigen.

1. Grundsätzliche Bemerkungen

Holzbau Schweiz stellt sich nicht grundsätzlich gegen eine Vereinheitlichung des Rechts, sofern
diese notwendig ist, der Vereinfachung dient und bestehende Unsicherheiten beseitigt. Der vorlie
gende Vernehmlassungsentwurf wird diesen Voraussetzungen nicht gerecht. Ohne zwingende
Gründe wurde ein gesetzgeberisches Projekt von enormer Tragweite für das gesamte Zivilrecht
erarbeitet. Angesichts dieser Bedeutung ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb nicht eine Ex
pertenkommission beigezogen worden ist. Die Revision ist aus unserer Sicht in erster Linie auf den
Auftrag des Gesetzgebers und die seit langem klärungsbedürftigen Fragen der Wirkung von Ver
jährungsverzichten und der Verjährung von Regressforderungen zu beschränken. Darüber hi
nausgehende verjährungsrechtliche Aspekte sind durch eine Expertenkommission aufzuarbeiten.
Dabei ist zunächst abzuklären, inwieweit die geltenden Verjährungsregeln überhaupt Probleme
verursachen. Vereinheitlichung um der Vereinheitlichung willen kann nicht genügen. Der Bericht
verweist zur Notwendigkeit einer Vereinheitlichung bloss auf die seit längerem kritisierte “Unüber
sichtlichkeit und Rechtsunsicherheit“ unter Verweisung auf zwei Referate von 1967. Probleme be
stehen vor allem bei Unklarheiten der Abgrenzung zwischen verschiedenen Verjährungsregeln.
Umgekehrt sind die Verjährungsregeln historisch gewachsen und weitgehend bedürfnisgerecht.

eTiniert. estatet. ‘FIet.
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II. Beurteilung der Vorlage

In Berücksichtigung unserer obigen Bemerkungen verzichten wir auf eine detaillierte Beurteilung
der Vorlage. Wir beschränken uns auf einige Punkte, welche bei der Auswertung der Vernehmias
sungsresultate und beim weiteren Vorgehen unbedingt mit zu berücksichtigen sind.

1. Die Absicht, in den Art. 127 if. OR die allgemeinen verjährungsrechtlichen Bestimmungen
für sämtliche privatrechtlichen Forderungen zu regeln und sämtliche Bestimmungen mit
verjährungsrechtlichem Inhalt im OR, ZGB und weiteren Gesetzen zu streichen, ist aus un
serer Sicht nicht notwendig und führt vielmehr zu einer Rechtsunsicherheit. Bezeichnen
derweise wird denn auch bei der Begründung und Kommentierung der einzelnen zu strei
chenden Bestimmungen in verschiedenen Erlassen nicht überzeugend aufgezeigt, weshalb
das geltende Recht nicht sachgerecht ist und einer Anderung bedarf. Die beabsichtigte
Vereinheitlichung des Verjährungsrechts ist im weiteren eine Abkehr vom bisher im Ge
setzgebungsverfahren üblichen Prinzip, dass bei der Regelung eines bestimmten Rechts-
instituts auch geprüft wird, ob die Grundregeln in Art. 127 bzw. Art. 60 Abs. 1 OR sachdien
lich sind, oder das zu regelnde Rechtsinstitut einer speziellen Verjährungsregel bedarf. Da
die Verjährungsbestimmungen ausserhalb des OR zahlreich sind, besteht die Gefahr, dass
im Zuge einer Vereinheitlichung, wie sie im Vorentwurf vorgesehen ist, Normen mit verjäh
rungsrechtlichem Inhalt übersehen werden. In der künftigen Rechtsanwendung können
somit Zweifel aufkommen, ob der Gesetzgeber eine bestimmte Verjährungsregel absicht
lich nicht gestrichen hat, weil sie weiterhin gelten soll, oder aus Versehen. Und das ist unter
allen Umständen zu vermeiden.

2. Neu soll für sämtliche privatrechtlichen Forderungen nicht nur eine absolute Verjährungs
frist, sondern auch eine relative Frist von drei Jahren gelten. Die relative Frist soll mit dem
Tag beginnen, an dem der Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuld
ners erlangt hat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist (Art. 128 VE). Diese Be
stimmung ist praxisuntauglich und kann im Einzelfall zu völlig unbefriedigenden Situationen
führen. So kann es vorkommen, dass ein Unternehmer in Anwendung von Art. 370 Abs. 4(x,

VE bis zu 8 Jahren für Mängel des Werkes einstehen muss. Eine derartige VerschIechte-—
rung und Gleichgewichtsverschiebung können wir nicht akzeptieren.

3. Art.133 VE gibt den Parteien ausdrücklich die Möglichkeit, die relative Verjährungsfrist zu
verlängern oder zu verkürzen. Dies wird mit grosser Voraussicht dazu führen, dass na
mentlich im Werkvertragsrecht die stärkeren Parteien wie Generalunternehmer oder grosse
Bauherren die Verjährungsfrist zu Lasten des Unternehmers generell auf die Höchstdauer
von 10 Jahren verlängern werden. Das kann nicht die Absicht des Gesetzgebers sein!

4. Am 14. September 2011 hat der Nationalrat die parlamentarischen Initiativen Leutenegger
Oberholzer und Ständerat Bürgi behandelt und die einzelnen Bestimmungen angenommen.
Namentlich der Vorstoss von Ständerat Bürgi wurde auf Initiative und mit Unterstützung
des Ausbaugewerbes eingereicht. Diese verlangt eine Anpassung der kaufrechtlichen Ver
jährungsfristen für Ansprüche wegen Mängel einer beweglichen Sache, welche bestim
mungsgemäss für ein unbewegliches Werk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht hat, an die fünfjährige Frist, welche für den Besteller eines unbeweglichen Bau
werks gegenüber dem Unternehmer gilt. Damit werden eine stossende Ungereimtheit im
geltenden Rechts beseitigt und der Rückgriff des Unternehmers auf den tatsächlichen Ver
ursacher des Schadens ermöglicht. Mit der vorfiegend zur Diskussion stehen Gesetzesre

ite 2 ion 3 leliniert. gestaftet. ewejt.
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vision sollen nun Art. 210 Abs. 1 und 3 sowie Art. 371 OR, um die es in den parlamentari
schen Initiativen explizit geht, wieder ersatzlos aufgehoben werden. Ein derartiges Vorge
hen ist schwer verständlich. Die im Nationalrat aufgeworfene Frage, ob die vorgesehene
Revision des Kauf- und Werkvertragsrecht wirklich isoliert zu behandeln sei, ist nicht nur
sinnvoll, sondern für das Schutzanliegen absolut berechtigt. Das Rechtsgebiet der Verjäh
rung wird im allgemeinen Teil des DR geregelt. Gerade hier ist es zentral, dass Rechtsun
sicherheiten beseitigt werden und nicht mit kurz aufeinander folgenden Gesetzesrevisionen
zusätzlich Verwirrung geschaffen wird. Es kann doch nicht sein, dass sich Konsumentinnen
und Konsumenten unter dem Titel „Vereinheitlichung“ an eine neue zweijährige Frist, bzw.
an eine fünfjährige Frist für unbewegliche Werke gewöhnen, um sich dann gleich wieder
neu mit einer dreijährigen Frist anfreunden zu müssen, die dann für alle Rechtsgebiete gel
ten soll und die ebenfalls unter dem Titel „Vereinheitlichung“ angekündigt wird.

III. Fazit

In der vorliegenden Fassung müssen wir die Gesetzesrevision ablehnen. Sie ist nicht zu Ende ge
dacht und schiesst übers Ziel hinaus. Wir regen an, den vorgeschlagenen Weg mittels einer Exper
tenkommission überprüfen zu lassen und anschliessend die streitigen Punkte zwischen der Ver
waltung und der Wirtschaft zu diskutieren und auszuräumen. Angesichts der Bedeutung der beab
sichtigten Gesetzesänderung ist es dringend notwendig, dass diese auch breit abgestützt wird.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

holzbau schweiz

J 4 (JC/Lf
Hansjörg Setz abriela Schlumpf
Gehäftsfüflt-‘ Bereichsleiterin Recht und Soziales
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Revision des Verjährungsrechts?

Heinrich Honsell, em. Prof. an der Universität Zürich

1. Die Zielsetzung der Revision

Am 31. August 2011 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement einen Vorentwurf

Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechtes) nebst Bericht in die Vernehmiassung

geschickt. Bei diesem Projekt hat sich der Gesetzgeber von der Überlegung leiten lassen, dass

das Verjährungsrecht kompliziert und unsicher sei und dringend einer Vereinheitlichung und

Vereinfachung bedürfe.‘ Zwar wäre eine Aufhebung von Sonderbestimmungen, die sich im

Laufe der Zeit namentlich in Sondergesetzen angesammelt haben, an sich begrüssenswert.

Hingegen muss bezweifelt werden, dass dem Gesetzgeber mit dem Vorentwurf eine

Vereinfachung gelungen ist. Im Gegenteil: Das Verjährungsrecht wird unnötig kompliziert

und in der Verjährung der Gewährleistungsansprüche entsteht eine vermeidbare Konfusion.

Auch für die zentrale These, die geltenden Verjährungsfristen im ausservertraglichen Recht

würden in Schrifttum und Praxis als zu kurz erachtet, fehlt es an belastbaren Nachweisen.

Gerade die einjährige Frist von Art. 60 OR ist nicht zu kurz, wenn man bedenkt, dass sie erst

ab Kenntnis von Schaden und Schädiger zu laufen beginnt. Weshalb soll der Geschädigte

länger als ein Jahr zuwarten können, wenn er alle Fakten kennt, die er für eine Klage

benötigt? Auch die 10 Jahre der objektiven Frist sind für die grosse Mehrzahl der Fälle nicht

zu kurz. Deutschland etwa hat mit der Schuldrechtsmodernisierung im Jahre 2002 die

Regelverjährung von dreissig auf zehn Jahre reduziert. Die Revision beschränkt sich offenbar

auf die Verjährungsfristen und erstreckt sich nicht auf sog. Verwirkungsfristen. Die

Terminologie ist unklar. Nach den hier verwendeten Begriffen spricht man nur bei

Ansprüchen von Verjährung, bei Gestaltungs- oder Anfechtungsrechten hingegen von

Verwirkung. Herkömmlich wird gelehrt, dass das Recht erlischt, während bei der Verjährung

eine Naturalobligation bleibt, weiter sind Verwirkungsfristen im Gegensatz zu

Verjährungsfristen von Amtes wegen zu beachten und können weder unterbrochen noch

verlängert werden.2

Vgl. Bericht, Übersicht 3 f. und 5 ff.
2 Das letztere gilt auch ifir die Verjährung (nach Art. 129 OR) nur für die Fristen der Art. 127 ff. OR und soll durch die
Revision geändert werden s. unten 4.



2 Die neuen Fristen

Der eigentliche Missgriff der Revision besteht darin, dass der Vorentwurf das Konzept der

doppelten Fristen auf alle Ansprüche erstreckt. Alle Forderungen sollen danach einer relativen

kurzen Frist von drei Jahren und einer absoluten Verjährungsfrist von zehn Jahren

unterliegen.3Ansonsten gibt es einige lang fällige Verbesserungen, wie z.B. die Reform der

Unterbrechung durch Klageerhebung, die Zulassung des Verzichts auf die Verjährung und

einiges andere.

Der Entwurf ist begrifflich ungenau und grammatisch fehlerhaft. So spricht Art. 135 VE OR

unvermittelt von „den übrigen Solidarschuldnern“, ohne dass zuvor von Solidarschuldnern die

Rede gewesen wäre. Einmal heissen sie Mitschuldner, dann wieder Solidarschuldner.

Ungeachtet des „Konzepts doppelter Fristen“,4 welches eine getrennte Erörterung beider

Fristen nahelegt, spricht der Gesetzgeber nur von einer Frist, die „frühestens“ beginnt oder

„spätestens“ endet. Art. 128 Abs. 1 handelt zunächst von der relativen Frist. Dass die relative

Frist frühestens ab Beginn der absoluten Frist beginnt (so Abs. 2 i.f.), ist unbeholfen und will

heissen, dass die relative Frist nicht vor der absoluten beginnt. Was möglich wäre, denn

grundsätzlich beginnt die absolute Frist nicht mit der Entstehung, sondern erst mit der

Fälligkeit. Kenntnis besteht aber regelmässig schon bei der Entstehung der Forderung. Besser

wäre es statt auf die Fälligkeit auf die Entstehung abzustellen. Der Gesetzgeber hat diese aus

Art. 130 Abs. 1 OR übernommene Vorschrift nicht weiter hinterfragt.5Statt vom Beginn und

Ende der Frist (so richtig in Art. 129, 130 VE OR) spricht das Gesetz in Art. 132 VE OR vom

Beginn und Ende der Verjährung. Bei dieser Terminologie ist das Ende der Verjährung ihr

Eintritt. Verwirrend ist, dass das Gesetz bei der relativen Frist den Beginn definiert, bei der

absoluten aber das Ende.

Art. 128 Abs. 1 VE OR: Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.
Abs. 2: Sie beginnt mit dem Tag, an dem der Gläubiger Kenntnis der Forderung und der
Person des Schuldners erlangt hat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist.
Art. 129 Abs.1 VE OR: Die Verjährungsfrist endet spätestens mit Ablauf von zehn Jahren seit
Fälligkeit der Forderung.

Einfach und kürzer könnte beide Vorschriften zusammengezogen lauten: Die

Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Kenntnis von Forderung und Schuldner, ohne Rücksicht

auf diese Kenntnis 10 Jahre ab Fälligkeit. Damit wäre klar zum Ausdruck gebracht, dass das

Gesetz eine kenntnisabhängige (relative) Frist von drei Jahren mit einer

kenntnisunabhängigen (absoluten) von 10 (bzw. 30) Jahren kombiniert.

Nicht geändert werden sollen offenbar einige Sonderregeln über unverjährbare Forderungen wie etwa Art. 601 ZGB
(Anspruch auf Erbteilung) oder Art. 807 ZGB (Unverjährbarkeit von grundpfandgesicherten Forderungen).
‘ Bericht 5. 3.

§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB stellt auf die Entstehung ab, die freilich grundsätzlich mit der Fälligkeit zusammenfällt.
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Mindestens ungeschickt ist auch Art. 138 f. formuliert. Art. 138 Abs. 1 sagt: Die

Unterbrechung hat den Beginn neuer Verjährungsfristen zur Folge. Art. 138 Abs. 1 präzisiert

hierzu: Die neuen Fristen entsprechen der relativen und der absoluten Verjährungsfrist. Klarer

und kürzer wäre: Mit der Unterbrechung beginnt die Frist von neuem. Der Plural

(Verjährungsfristen) und die umständliche Aufteilung einer einfachen Aussage auf zwei

verschiedene Artikel sollen wohl klarstellen, dass sowohl die relative wie die absolute Frist

unterbrochen werden kann. In Wahrheit ist aber bei Vorliegen einer der

Unterbrechungsgründe des Art. 137 VE wie Anerkenntnis, Klageerhebung usw. stets

Kenntnis des Gläubigers gegeben, so dass nur noch die relative Frist läuft.

Ob die generelle Gleichschaltung aller Fristen im OR und ZGB (etwa die Abschaffung

der Fünfjahresfrist in Art 128 OR für Entgeltforderungen aus Geschäften des täglichen

Lebens oder wiederkehrende Leistungen, die Jahresfrist für den Schenkungswiderruf oder die

Sechsmonatsfrist für den Rückgriff beim Check nach Art 1134, um nur einige Beispiele zu

nennen) einem tatsächlichen Bedürfhis entspringt, darf bezweifelt werden. Die Festlegung

von Fristen ist ein dezisionistischer Akt, der mehr oder weniger im Ermessen des

Gesetzgebers liegt. Wenn aber seit langem eingespielte Fristen geändert werden sollen, so

wünscht man sich dafür doch einen überzeugenden oder wenigstens plausiblen Grund. Der ist

aber nicht ersichtlich.

Inhaltlich ist an der Neuregelung vor allem die generelle Einführung einer

kenntnisabhängigen (relativen) dreijährigen Frist zu beanstanden; denn eine relative Frist ist

nur im Deliktsrecht sinnvoll, denn nur hier kann der Schuldner in zumutbarer Weise erst tätig

werden, wenn er Kenntnis hat vom Schaden und vom Schädiger. Nur hier gilt auch die ratio,

dass bei Kenntnis aller relevanten Umstände eine Entscheidung darüber, ob ein

Haftpflichtanspruch geltend gemacht wird, nicht auf die lange Bank geschoben werden soll.

Vor allem bei vertraglichen Erfüllungsansprüchen besteht diese ratio legis der relative Frist

nicht. Weshalb sollte zB ein Verkäufer gezwungen sein, rasche Klarheit darüber herzustellen,

ob er einen Kaufpreisanspruch geltendmachen will oder nicht. Er hat diesen Anspruch und

kann ihn bis zum Eintritt der Verjährung geltendmachen. Es gibt keinen Grund, hier ab

Kenntnis, die sowieso von Anfang an besteht, eine kürzere Verjährungsfrist in Gang zu

setzen, um rasch Klarheit zu schaffen. Solche Selbstberständlichkeiten müssten hier nicht

dargelegt werden, wenn der Gesetzgeber nicht auf diesen Irrweg einer falschen

Verallgemeinerungvon deliktischen Sondemormen geraten wäre. Für vertragliche

3



Haftpflichtansprüche sowie für vertragliche Rückgewähr— oder Gewährleistungsansprüche

gilt nichts anderes, denn der Gläubiger kennt den Anspruch (bzw. das Vetragsverhältnis) von

Anfang an.6 Eine getrennt und kürzer laufende Frist ab Kenntnis vom Anspruch macht hier

keinen Sinn, sondern führt nur zu Streit und Unklarheit. Das bisherige Recht (und auch das

alte BGB) trägt dem Rechnung, indem es eine relative Frist von einem Jahr kombiniert mit

einer 10-jährigen absoluten auf das Deliktsrecht beschränkt (Art. 60 OR, § 852 Abs. 1 BGB

a.F.7). Das war auch die Rechtslage im alten OR von 1883. Die erste undurchdachte

Erweiterung dieses Prinzips war die Erstreckung der Regelung auf das Bereicherungsrecht

(Art. 67 OR).8 EUGEN HUBER hat sie mit dem quasideliktischen Charakter des

Bereicherungsanspruchs und der Ähnlichkeit der Tatbestände begründet.9 Das ist

begriffsjuristisch und materiell falsch. Im Deliktsrecht ist die kurze Frist passend, denn die

Kenntnis von Schaden und Schädiger betrifft einfache Fakten, so dass der Beginn der Frist

leicht feststellbar ist. Bei einem Bereicherungsanspruch, bei dem auch juristische Kenntnisse

bzw. die Aufklärung eines Rechtsirrtums über den Anfang der Frist entscheiden können, ist

dies anders. Ausserdem besteht jedenfalls bei der Leistungskondiktion ein, wenn auch

unwirksames Vertragsverhältnis. Die Parteien stehen in einer Rechtsbeziehung und kennen

einander. Die Frage, ob ein Anspruch geltendgemacht werden soll stellt sich beim zufälligen

deliktischen Aufeinanderprallen in anderer Weise.

Deutschland hat den Fehler bereits vorgemacht und mit der Schuldrechtsmoderni

sierung die relative Verjährung auf alle Ansprüche erstreckt ( 195, 199: 3 Jahre relativ, 10

Jahre absolut). Die Genese dieser unsinnigen Regelung soll hier noch einmal in Erinnerung

gerufen werden, weil sie symptomatisch für das „Gewurstle“ moderner Gesetzgebung ist und

zeigt, dass der Neuerung keine vernünftige Überlegung zugrunde lag: Da die Regelverjährung

nach § 195 BGB mit dreissig Jahren viel zu lang schien, die Verjährung im Sachmängelrecht

mit sechs Monaten ( 477 BGB) dagegen viel zu kurz, hatte der Gesetzgeber zunächst die

glorreiche Idee, beide Fristen auf drei Jahre festzulegen und so zu vereinheitlichen.10Da eine

Regelverjährung von drei Jahren (absolut!) indes viel zu kurz war, anderseits eine

Sachmängelverjährung von drei Jahren viel zu lang, erhob sich lebhafte Kritik.1‘ Der

Gesetzgeber senkte daraufhin die Verjährungsfrist im Sachmängelrecht auf zwei Jahre ( 438

6 Zum Gewährleistungsrecht unten 5).
§ 1489 ABGB hat noch heute 3 bzw. 30 Jahre.

8 BUCHER ZSR 1983 11(280, 281) nennt sie übertreibend die „bedauerlichste und verhängnisvollste Fehlleistung;“
gerechtfertigt ist die Angleichung freilich nicht; so aber SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-.
Verwirkungs- und Fatalfristen. 1(1975) 712; unentschieden von BSK OR I!HUwILER Art. 67 N 6.

Sten.Bull. 1910, S. 168.
111 Vgl. dazu die Kritik von HONSELI JZ 2001. 18, 19 ff.

Vgl. z.B. HONSELL JZ 2001. 18; EIDENMcLLEER JZ 2001, 283; Z1MMERMAN/LEENEN/MANSEL/ERNST JZ 2001,684.
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Abs. 1 Nr. 3 BGB) und beliess die Regelverjährung nur scheinbar bei drei Jahren ( 195

BGB), indem er hieraus eine relative Frist machte und in § 199 Abs. 1 Nr. 3 und 4 eine

absolute Zehnjahresfrist für Schadensersatz und sonstige Ansprüche hinzuffigte. Der Sinn des

Manövers war es offenbar, wenigstens dem Anschein nach an der 3-Jahresfrist festzuhalten,

obwohl man sie in Wahrheit durch die 10-Jahresfrist ersetzt und nur durch eine dreijährige

relative Frist ergänzt hatte. Um dieses Anscheins willen nahm man eine unsinnige Regelung

in Kauf‘2 Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Regelung unabhängig von ihrem

seltsamen Zustandekommen auch materiell verfehlt ist.‘3 Sie findet sich seither allerdings

auch in Art. 14:101 der Principles of European Contract Law (PECL)14 und im Entwurf des

europäischen Common Frame of Reference (CFR) III.-7:201, 7:30l.‘ Es ist ebenso

bedauerlich wie erstaunlich, das sich dieses verfehlte Konstrukt immer weiter verbreitet und

womöglich auch ins Schweizer Recht Eingang findet. Wenn die verfehlte Neuerung im

Hinblick auf PECL und CFR sogar als mainstream bezeichnet wird,‘6 sollte man bedenken,

dass sie im Wesentlichen immer nur auf einen Urheber zurückgeht: R. ZIMMERMANN.‘7Im

übrigen werden falsche Regeln auch durch ständige Wiederholung nicht richtig.

Die Verjährung dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Sie sollte daher an klare

und für die Parteien erkennbare Fakten anknüpfen und nicht an so unsichere Merkmale wie

Kenntnis oder (wie in Deutschland) sogar fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers. Die

geplante Neuregelung verdient jedoch auch noch aus einem weiteren Grund Kritik: Im

Deliktsrecht, wo die relative Frist sinnvoll ist, beträgt sie ein Jahr und man fragt sich, warum

sie auf drei Jahre verlängert werden soll; denn wenn der Gläubiger Schuldner und Forderung

kennt, ist es zumutbar, den Anspruch alsbald geltend zu machen. Der Bericht‘8 operiert mit

der Behauptung, die Frist werde in Schrifttum und Praxis allgemein als zu kurz angesehen.

Für diese unbewiesene Behauptung wird lediglich eine Literaturstimme zitiert.‘9

12 Die Neuregelung geht teilweise auf Vorschläge von PETERS/ZIMMERMANN, Verjährungsfristen, in Gutachten und
Vorschläge zur Uberarbeitung des Schuldrechts 1102 ff. (hrsgg. v. BMJ 1981) 102 ff, 190 zurück; vgl. auch ZIMMERMANN
JZ 2000, 853 ff.; s. auch ZIMMERMANN/LEENEN/MANSELIERNST JZ 2001, 684.
‘ Krit zur dt. Reform HONSELL, JZ 2002, S. 18 ff, S. 20; ZIMMERMANN/LEENEN/MANSELIERNST, JZ 2001, S. 684 ff.;
ZÖLLNER. Das neue deutsche Verjährungsrecht, Kritik eines verfehlten Regelungssystems. FS Honsell, 2007, S. 153 if.
14 Lando/Chve/PrümlZimmerniann (eds.), Principles ofEuropean Contract Law III (2003); dt. Fassung von
Bar‘Zimmermann. Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts Teil III (2005).

Dazu W. ERNST. Das Verjährungsrecht des (D)CFR, in: Remien (Hrsg.). Veijährungsecht in Europa (2011).
16 W. ERNST(Fn 15)67 ff, 89 f.. der aber einräumt, dass hinsichtlich der für das Verjährungsrecht zentralen Rechtssicherheit
keine Begeisterung auficomme.
17

Vgl. Fn 12.
18 N 2.3.2.
‚ „Vgl. etwa GILLIARD 233 u. 235“. Das Zitat bezieht sich auf GILLIARD, Vers lunification du droit de la responsabilit»,
Socit suisse des juristes. Rapports et communications, ZSR 1967 11193 -323. Ähnlich aber nur en passant BUCHER, 100
Jahre Obligationenrecht ZSR 1983 II 280 f.; 337 f.
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Die Reform wäre also eine Verschlechterung. Sinn macht lediglich die Abschaffung

der relativen Verjährungsfrist im Bereicherungsrecht,2°nicht seine Erweiterung auf das ganze

Zivilrecht. Die Schwierigkeiten der relativen Frist im Bereicherungsrecht haben das

Bundesgericht2‘dazu bewogen, die Vorschrift eng auszulegen und das Bereicherungsrecht

durch andere Rückgewähransprüche mehr oder weniger zurückzudrängen. Der deutsche

Gesetzgeber hat sich die Frage, wann z.B. ein Kondiktionsgläubiger Kenntnis vom

Bereicherungsanspruch hat, offenbar nicht hinreichend überlegt. Genügt Kenntnis eines

Nichtigkeitsgrundes? Ist ein Rechtsirrtum beachtlich? (usw.). Die Neuregelung wird zu einem

Einfallstor für Streitigkeiten, welchen das Institut der Verjährung im Interesse der

Rechtsklarheit gerade einen Riegel vorschieben will.

Während die allgemeine absolute Frist nach Art. 129 Abs. 1 VE wie bisher 10 Jahre beträgt,

gilt für Personenschäden eine Dreissigjahresfrist (Art. 130 Abs. 1 VE).22 Damit soll die

Verjährung von Spätschäden verhindert werden. In Extremfällen mag es vorkommen, dass ein

Schaden erst mehr als 10 Jahre nach der schädigenden Handlung entdeckt wird. Entsteht er

überhaupt erst danach, so sollte man keine Verjährung annehmen. Denn obgleich das alte und

neue Recht für den Verjährungsbeginn allein auf die schädigende Handlung abstellen, gehört

doch zu einem Schadenersatzanspruch ein Schaden, damit ein Anspruch entsteht und man

kann ungekünstelt annehmen, dass die Handlung erst mit Eintritt des Schadens vollendet ist.23

Dass zur tatbestandlichen Handlung ein Schaden gehört, zeigt sich mit Deutlichkeit bei einer

Pflichtverletzung durch Unterlassung, die erst viel später zu einem Schaden führt. Solange

kein Schaden entstanden ist, besteht auch kein Anspruch, der Gegenstand der Verjährung sein

könnte. Freilich kann es hier vorkommen, dass ein „Anspruch“ verjährt ist, ehe er überhaupt

entstanden ist. So im Pionierfall des deutschen Reichsgerichts; wo ein Heimkehrer aus dem

ersten Weltkrieg seine Pistole im Geheimfach eines Sekretärs versteckt hatte. Jahrzehnte

später, der Pionier war längst verstorben, löste ein spielendes Kind zufällig den Mechanismus

des Geheimfachs aus, entdeckte die Pistole, spielte mit ihr und verletzte sich tödlich. Nimmt

man an, dass die Verwahrung einer geladenen Pistole in einem Geheimfach fahrlässig ist,

wäre der Schadenersatzanspruch im Zeitpunkt seines Entstehens bereits verjährt.

20 So treffend BUcHER ZSR 1983 11280, 281, vgl. oben Fn 8.
21 Vgl. z.B. BGE 107 II 220; 126 III 122 3c.
22 In Deutschland hat man die dreissig Jahre auf zehn verkürzt, aber für Personenschäden eine Ausnahme gemacht; dort
bleibt es bei dreissig Jahren ( 199 Abs. 2 BGB).
23 Anders freilich die hL. vgl. etwa BGE 136 11137 E. 7.4.4 — Asbestschäden, mit zahlreichen Nachw aus Jud. und Lit.
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3. Die Unterbrechung der Verjährung

Die bereits genannte Unterbrechung des Fristlaufs bedeutet anders als der Stillstand

(Hemmung) nicht ein Anhalten der Frist mit Weiterlauf an derselben Stelle nach Ende des

Stillstands, sondern eine Beendigung mit erneutem Fristlauf Man kann die beiden Fälle mit

einer Stop-Uhr vergleichen, die bei einmaligem Drücken stehen bleibt, bei nochmaligem

Drücken weiterläuft und bei zweimaligem Drücken auf Null zurückspringt. Die

Fehlerhaftigkeit der bestehenden Regelung besteht darin, dass der erneute Fristlauf sogleich

beginnt, während zB nach deutschem Recht der Neubeginn erst mit Wegfall des

Unterbrechungsgrundes eintritt.24 Es macht ja überhaupt keinen Sinn, schon während des

Prozesses eine neue Frist laufen zu lassen, die möglicher Weise zu einer Verjährung der

Forderung während des laufenden Prozesses führen kann, was es notwendig macht, auch

während des Prozesses erneut gerichtliche Handlungen oder Verfügungen des Richters iSv

Art. 138 Abs. 1 OR auszulösen, um eine Verjährung zu verhindern. Die Neuregelung macht

dies überflüssig. Sie bestimmt, dass die Unterbrechung bis zum Ende des Prozesses andauert

(Art. 138 VE OR). Weshalb dies freilich bloss bis zum Abschluss des Rechtsstreits „vor der

befassten Instanz“ gelten soll ( 138 Abs. 1 Nr. 3) und nicht bis zur endgültigen Beendigung

der Rechtshängigkeit, ist unerfindlich.

4. Der Verzicht auf die Einrede der Verjährung

Von den übrigen Neuerungen beschränke ich mich hier auf einiges Wenige. Anders

als die deutsche Reform will die schweizerische mit dem verfehlten Dogma vom angeblich

zwingenden Verjährungsrecht aufräumen. Die Begründung der Verfasser des BGB für den

Q
zwingenden Charakter der Verjährung ist noch heute lesenswert: „Der Verkehr erträgt es

nicht, lange verschwiegene, in der Vergangenheit vielleicht weit zurückliegende Tatsachen

zur Quelle von Anforderungen in einem Zeitpunkt gemacht werden, in welchem der in

Anspruch genommene Gegner infolge der verdunkelnden Macht der Zeit entweder nicht mehr

oder doch nur noch schwer in der Lage ist, die ihm zur Seite stehenden entlastenden

Umstände mit Erfolg zu verwerten Geschieht im einzelnen Fall der materiellen

Gerechtigkeit Eintrag, geht der Berechtigte seines wohlbegründeten Anspruchs durch die

Verjährung verlustig, so ist dies ein Opfer, das der Betroffene dem Gemeinwohl bringen

muß“25. Ähnlich sah dies die Wissenschaft. So schrieb etwa Endernann26:„Das Bestehende

24 Auch hier hat die Schuldrechtsmodernisierung 2002 ein Durcheinander gestiftet: Die alte Unterbrechung durch gerichtliche
Geltendmachung ( 209 a.F.) ist neu Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung ( 204); 5. HONSELL,
„Schuldrechtsmodernisierung“ in Deutschland, FS Druey (2002) 177 ff.
2D Motive 1291.
26 Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts § 92, 1.
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darf nicht durch halbvergessene Ansprüche beunruhigt, der Beweis der Erfüllung vergilbter

Verpflichtungen nicht mehr vom Urenkel gefordert werden.“ Die Verjährung hat also den

Zweck, dem Schuldner die Abwehr erst nach langer Zeit erhobener, möglicherweise

unberechtigter Ansprüche zu erleichtern und trägt dem Umstand Rechnung, dass der

Schuldner möglicherweise nicht mehr im Besitz einer Quittung ist. Deshalb ist es auch

sinnvoll, dass die Belegaufbewahrungspflicht (zB im Steuerrecht) mit der allgemeinen

Veijährung harmoniert. Wo die Verjährung zur Undurchsetzbarkeit eines begründeten

Anspruchs führt, begründet man sie mit dem Gedanken des Rechtsfriedens und der

Rechtsklarheit27.Aus Gründen eines übergeordneten öffentlichen Interesses mutet man dem

Gläubiger einen Rechtsverlust zu. Bei der Schaffung des BGB galt allerdings eine

Regelverjährung von 30 Jahren. Demgegenüber hatte das OR von Anfang an eine 10-jährige

Regelverjährung und hält so ein vernünftiges mittleres Mass. Art. 142 OR bestimmt, dass auf

die Verjährung im voraus nicht verzichtet werden kann. Dies soll nun geändert werden.

Verjährungsfristen können in den Grenzen von Art. 133 verkürzt oder verlängert werden. Die

Vorschrift bestimmt:

1 Die relative Frist kann bis auf eine Mindestdauer von einem Jahr verkürzt oder bis zu einer
Höchstdauer von zehn Jahren verlängert werden.
2 Die absolute Frist kann bis zu einer Mindestdauer von drei Jahren verkürzt oder bis zu einer
Höchstdauer von dreissig Jahren verlängert werden.
3 Allgemeine Geschäftsbedingungen, die eine Verkürzung der Verjährungsfristen bei
Personenschäden vorsehen, sind nichtig.
4 Der Beginn der Verjährungsfristen kann abgeändert werden, soweit dies nicht dazu führt,
dass die Mindestfristen unterschritten und die Höchstfristen überschritten werden.

Art. 134 behandelt den Verzicht auf die Verjährungseinrede:

1 Der Schuldner kann nach Eintritt der Verjährung auf die Erhebung der Verjährungseinrede
verzichten. Der Verzicht muss in schriftlicher Form erfolgen.
2 Der Verzicht kann für höchstens zehn Jahre ab Verjährungseintritt erklärt werden. Wird
keine Frist angegeben, gilt der Verzicht für ein Jahr.
3 Der Verzicht vor Eintritt der Verjährung gilt als Verlängerung der Verjährungsfrist.

Auch in Deutschland hat man sich vom zwingenden Charakter der Verjährung verabschiedet.

Anders als nach § 225 BGB a.F. kann nach § 202 Abs. 1 BGB auch im Voraus auf die

Verjährung verzichtet werden.

Die Neuregelung ist im Hinblick auf die verbreitete Übung eines befristeten Einredeverzichts

zu begrüssen. Der Einredeverzicht dient, wenn die Parteien noch verhandeln, der Vermeidung

unnötiger Prozesse, die nur zum Zwecke der Verjährungsunterbrechung erhoben werden

27 Vgl. etwa HEINRICH, Karisruher Forum 1991,3 ff.; ZIMvIERMAi JZ 2000, 853 ff., 854; HONSELL VersR 1975, 104 ff.;
BGHZ 128,28.
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müssten. Denn häufig ist es so, dass der Gegner die Forderung nicht anerkennen kann, aber

doch bereit ist, zum Zwecke weiterer Verhandlungen befristet auf die Einrede der Verjährung

zu verzichten. Hier half man mit der Replik der unzulässigen Rechtsausübung (Art. 2 Abs. 2

ZGB), wenn im Widerspruch zu einem vorgängigen Verzichts die Einrede erhoben wurde.28

In Zukunft ist also das atavistische Konstrukt der Judikatur entbehrlich, wonach der

Einredeverzicht zwar unwirksam ist, die Berufung hierauf aber an der Replik des

Rechtsmissbrauchs scheitert29.

Zuletzt hat BGE 132 III 226 E. 3.3. diese Krücke entbehrlich gemacht und zutreffend

klargestellt, dass ein Verjährungsverzicht auch vor Ablauf der Frist zulässig ist, weil die

historische Auslegung von OR 141 Abs. 1 ergibt, dass der Gesetzgeber mit der Erklärung, auf

die Verjährung könne nicht zum Voraus verzichtet werden, nur den Verjährungsverzicht im

Zeitpunkt des Vertragsschlusses verbieten wollte, nicht aber nach Vertragsschluss (Änderung

der Rechtsprechung)30.Diese Auffassung entspricht zwar nicht der subjektiven Meinung des

Gesetzgebers, kann aber als teleologische Interpretation bestehen, denn das Gesetz ist

manchmal klüger als seine Verfasser.31 Es handelte sich um eine teleologische Restriktion, die

den Rückgriff auf das prätorische Rechtsmittel der exceptio doli entbehrlich macht.32 Dass ist

gewiss ein Fortschritt, denn es ist ja eine seltsame Argumentation, wenn eine Regelung aus

Gründen des ordre public für zwingend erklärt wird, gleichzeitig aber festgestellt wird, dass

das vom Staat begünstigte Verhalten treuwidrig ist.33

Den letzten Schritt der Judikatur hat jetzt auch der Gesetzgeber nachvollzogen. Der

Einredeverzicht gilt nach Art. 134 Abs. 3 VE OR Salzburg als befristete Verlängerung der

Verjährung, die in den Grenzen des Art. 133 möglich ist.

28 BGE 6911102, 103; 8911256,262; 951512, 521.
29 So die Rechtsprechung in Deutschland, der Schweiz und Österreich dazu s. HONSELL VersR 1975, 104; zur Schweiz s.
etwa Fs.z J. KESSLER, Der Verjährungsverzicht im Schweizerischen Privatrecht Diss ZH 2000; zu Österreich etwa MADER
JBL 1986, 1 ff.; DERS., in Rummel § 1502 ABGB; P. BYDLINSKI ÖJZ 2010, 105 ff..
30 So übrigens schon HONSELL VersR 1975 104 f.

So ein bekanntes G. RADBRUCFI (Rechtsphilosophie [2. Aufl. 2003) 107) zugeschriebenes Bonmot.
32 Das ist entgegen RIEMER ‚ Einleitungsartikel und JAUN. Die teleologische Reduktion im schweizerischen Recht, Diss. Bem
2000, heute herrschend; vgl.. noch BSK ZGB 1 Art. 1 N 16 f., Art. 2 N 47; HONSELL, Teleologische Auslegung versus
Rechtsmissbrauch, FS Mayer-Maly (1996) 369 ff.

Beim beiderseits irrtumsfrei erflillten Schwarzkauf operiert die Judikatur noch heute mit der Arglisteinrede, obgleich auch
hier die teleologische Restriktion vorzugswürdig wäre (vgl. z.B. BGE 9211323; HONSELL OR BT 9. Aufl. 2010, 177 ff.
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5. „Harmonisierung“ der Gewährleistungsfristen

Ein weiterer zweifelhafter Punkt ist die „Harmonisierung“ der Verjährung der Gewährleistung

mit den allgemeinen Vorschriften.34Der Versuch, die Vorgaben der VerbrauchsgüterkaufRL

auch in der Schweiz einzuführen, scheint nun unabhängig von der Reform des

Verjährungsreches doch Erfolg zu haben. Es lässt sich aber durchaus bezweifeln, ob die

Verlängerung auf zwei Jahre sachgerecht ist. Die ratio legis der kurzen Frist besteht in der

Schaffung baldiger Klarheit. Hinzu kommt, dass nach längerem Gebrauch einer Sache oft nur

schwer feststellbar ist, ob sie schon im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft war oder

erst später mangelhaft wurde, z.B. durch unsachgemässen Gebrauch des Käufers. Für die

kurze Frist spricht also auch das Veränderungsrisiko. Ein weiteres Argument ist, dass sich die

meisten Mängel innerhalb eines Jahres herausstellen und zahlreiche Konsumgüter eine

kürzere Lebenszeit haben.

Die Sondervorschrift von § 210 Abs. 2 und 3 OR soll gestrichen werden und die allg.

Verjährungsfrist von Art. 128 u. 129 VE OR soll auch für die Gewährleistung gelten. Freilich

mit einer wichtigen Einschränkung: Ein neuer Art. 201 Abs. 4 bestimmt eine absolute

Ausschlussfrist für die Mängelanzeige von zwei Jahren. Der Gesetzgeber hält es für einen

Vorteil, dass sich eine solche Regel auch in Art. 39 Abs. 2 CISG findet, doch ist diese

Bestimmung und ihr Verhältnis zur Verjährung unklar und hat grosse Diskussionen

ausgelöst.35 Im Klartext bedeutet die Regelung, dass für die Gewährleistung idR eine

Zweijahresfrist ab Ablieferung der Sache gilt, wobei es praktisch keinen wesentlichen

Unterschied macht, dass es sich neu um eine Präklusionsfrist und nicht mehr um eine

Verjährungsfrist handeln soll.36 Soviel zur Harmonisierung. Innert zwei Jahren seit

Ablieferung der Sache sind die Ansprüche also auch ohne Kenntnis erloschen. Damit ist auch

dem einheitlichen Regime der relativen dreijährigen Frist für das Gewährleistungsrecht eine

Absage erteilt. Die zweijährige Präklusionsfrist kommt freilich nur zur Anwendung, wenn die

Anzeige unterbleibt. Hat der Käufer die Anzeige gemacht, so bleibt ihm eine Dreijahresfrist

seit Kenntnis. Das ist völlig ungereimt. Weshalb man nach Entdeckung des Mangels und

Anzeige an den Verkäufer noch drei Jahre Zeit haben soll ist gänzlich unerfindlich. Die

Regelung steht auch in schroffem Widerspruch zu der von Art. 201 verfolgten

Beschleunigung. Wer die Gewährleistung erst kurz vor Eintritt der Verjährung geltend macht,

Schon vorweg hat freilich der Nationalrat auf Grund der Inititative 06.490 Pa. Leutenegger-Oberholzer Mehr Schutz der
Konsumentinnen und Konsumenten. Anderung von Artikel 210 0W‘ und 07.497 Pa. Bürgi “Anderung der Verjährungsfrist
im Kaufrecht. Artikel 210 0W‘), die Verlängerung der Gewährleistung auf zwei bzw. ftinf Jahre beschlossen.

Zu dieser missglückten Bestimmung s. HONSELL OR BT 9. Aufl. 2010, 162 f.
36 Zum Unterschied oben bei Fn 2.
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obwohl er den Mangel lange kennt, handelt treuwidrig.37Unverändert in Geltung bleiben soll

schliesslich die Kulturgüter betreffenden Regelung in Art. 210 Abs. 1bis
= Art. 210 Abs. 2

VE OR).38 Das ist schon deshalb verfehlt, weil dort die relative Frist 1 Jahr und die absolute

dreissig Jahre beträgt, was weder zu Art. 128 Abs. 1 VE, noch zu Art. 201 Abs. 4 VE passt.

6. Keine Sonderregelung bei Arglist oder strafbarer Handlung

Die Sonderregelung von Art. 60 Abs. 2 (längere Frist, wenn eine gleichzeitig vorliegende

strafbarer Handlung einer längeren Strafverfolgungsverjährung unterliegt) soll ersatzlos

gestrichen werden. Ebenso Art. 210 Abs. 3. Damit entfällt für den Bereich der Verjährung

eine Sondervorschrift für den Fall der Arglist. Das widerspricht einer sonst anzutreffenden

Differenzierung, die seit dem römischen Recht den arglistig oder unerlaubt Handelnden

regelmässig schlechter stellt (vgl. z.B. Art. 28, 199, 125 Abs. 1 Nr. 1 OR).

7. Schluss

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass ein neues Verjährungsrecht kein

ernsthaftes Desideratum darstellt. Die geplante Neuregelung ist ein unüberlegter

Schnelischuss, der nicht helvetischer Gesetzgebungskultur entspricht. Vereinzelte positive

Ansätze wie die Aufhebung von Sonderbestimmungen, die sich im Laufe der Zeit namentlich

in Sondergesetzen angesammelt haben, oder die Neuregelung der Unterbrechung und des

Einredeverzichts (vgl. oben 3 u. 4) vermögen die dargelegten konzeptionellen Mängel nicht

aufzuwiegen. Auch muss bezweifelt werden, dass dem Gesetzgeber mit dem Vorentwurf eine

Vereinfachung gelungen ist. Im Gegenteil, das Elaborat beschädigt Grundstrukturen des

Obligationenrechts. Das Obligationenrecht ist eines der gelungensten Zivilgesetzbücher

Europas, das für ein Jahrhundert Privatautonomie in der Schweiz steht und das man ohne

Übertreibung als Kulturdenkmal bezeichnen kann.39 Man würde sich mehr Respekt und

Behutsamkeit im Umgang mit ihm wünschen.

Vgl. BSK OR 1/HoNsEu. Art. 207 N 4; BGE 105 II 90=Pra 1979, 436.
38 Vgl. Bericht S. 34

Vgl. HONSELL, Hundert Jahre Obligationenrecht, ZSR 2011, 5 ff.
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Stellungnahme zum Vorentwurf betr. Obligationenrecht: Revision des
Verjährungsrechtes

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Vorentwurf (VE) wird vorgeschlagen, den Art. 67 Abs. 1 und 2 OR ersatzlos zu
streichen. Diesem Vorschlag ist ganz entschieden zu widersprechen.

Zu Art. 67 Abs. 1 OR

Die Verlängerung der relativen (Verjährungs-) Frist auf 3 Jahre (Art. 128 VE-OR) ist
der Funktion des Bereicherungsanspruches unangemessen. Denn bei dieser
Obligation handelt es sich um einen Korrekturanspruch angesichts grundloser
Vermögensverschiebungen, welche nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu
verjähren beginnt, sobald der Berechtigte ‘von seinem Anspruch Kenntnis erhalten
hat‘ (BGE 119 II 22 E. 2b). Somit geht die für die Streichung vorgetragene
Begründung im Bericht zum Vorentwurf (S. 33) fehl, eine Verlängerung der relativen
Frist auf drei Jahre sei notwendig, weil ‘dem Entreicherten ... oft lange unklar‘ bleibe,
dass ihm ein Bereicherungsanspruch entstanden sei. Demgegenüber gilt, dass der
Fristenlauf sichere Kenntnis der Bereicherungslage voraussetzt (vgl. etwa BGer in
Pra 2002, Nr. 73, S. 423 f., E. — 5c/cc), womit dem Schutzinteresse des Entreicherten
umfassend Genüge getan wird. Zusätzlich gebietet das beidseitige Interesse bei
Ansprüchen auf Korrektur einer eingetretenen Vermögenslage die rasche Klärung
der Interessenkollision und deren Bereinigung, ganz analog zu den
Anfechtungstatbeständen. Somit sollte die bisherige relative Einjahresfrist des Art. 67
Abs. 1 OR sinnvollerweise erhalten bleiben.

Zu Art. 67 Abs. 2 OR

Der zweite Absatz des Art. 67 OR ist nach, der Auffassung des VE von ‘primär
dogmatischer Bedeutung‘ und soll daher gestrichen werden. Damit wird verkannt,
dass Art. 67 Abs. 2 als einzige Norm innerhalb der Kodifikation den Grundsatz, dass
Einreden unverjährbar sind, festhält. Allein schon deshalb ist von einer Streichung
dringend abzuraten.
Zudem sichert Art. 67 Abs. 2 OR — wie auch der Bericht (a.a.O.) erkennt —

zusammen mit Art. 17 DR die Zulässigkeit eines abstrakten Schuldvertrages im
schweizerischen Obligationenrecht. Dass zu dieser Normierung keine einheitliche
Doktrin sich entwickelt hat (Bericht a.a.O.), ist angesichts der Gesetzeslage im
geltenden DR nur schwer verständlich. Denn die anlässlich der Revision des aOR



zwecks Klärung der Formulierung des Art. 17 DR dem revidierten Text eingefügte
Fassung des Art. 67 Abs. 2 OR stellt ausser Frage, dass eine abstrakt
zustandegekommene, vertraglich begründete Obligation, die eines Schuldgrundes
(causa) ermangelt, kraft Abstraktheit zwar rechtswirksam und damit durchsetzbar ist,
jedoch eine Bereicherungslage begründet. Diese ist abzuschöpfen mittels eines
Bereicherungsanspruches, welcher das Erlöschen der Obligation zum Inhalt hat (sog.
condictio Iiberationis; dazu eingehend BSK-HuwILER Art. 67 DR N 10 if. m. Hinw.).
Dass trotz der klar zu Tage liegenden ratio legis des Art. 67 Abs. 2 DR und der
vorzüglichen und schlüssigen Deutung durch Andreas von Tuhr (bes. v. TUHR/PETER
270 f. m. Verw.) abweichende Meinungen — die alle zu wenig tief greifen —

vorgetragen wurden, ist bedauerlich, und gerade deshalb sollte die an sich klare
gesetzliche Anordnung des Art. 17 i. Verb. mit Art. 67 Abs. 2 OR auf alle Fälle
erhalten bleiben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

28. November 2011 )Dr. Bruno Huwiler

(D
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Vernehmiassung Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 31. August 2011 haben Sie die Vereinigung Karitorialer Feuerversicherun
gen VKF und den Iriterkaritonalen Rückversicherungsverband IRV eingeladen, zu den geplan
ten Änderungen im Verjährungsrecht Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen, dass Sie uns in
den Kreis der Anhörungsadressaten aufgenommen haben.

Der IRV ist das Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum der neunzehn Kantonalen Gebäude-
versicherungen (KGV) für Fragen und Aktivitäten im Bereich Rückversicherungen und institu
tioneller Anleger. Die VKF ist der Dachverband der Kantonalen Gebaudeversicherungen und
die schweizerische Koordinationsstelle im Brandschutz sowie der Elementarschadenpräventi
on.

Für die Kantonalen Gebäudeversicherungen ist das Verjährungsrecht auf verschiedenen
Ebenen relevant; sei dies bei den Prämienforderungen, sofern diese über einen Verweis auf
das privatrechtliche Verjährungsrecht eingefordert werden, aber insbesondere auch bei den
Regressforderungen.

Wir begrüssen grundsätzlich die Verlängerung der Verjährungsfristen, bedauern aber betref
fend die Regressforderungen ausserordentlich, dass die längere Verjährungsfrist bei Ablei
tung der Klage aus einer strafbaren Handlung, aufgrund angeblicher Schwierigkeiten in der
Praxis, aufgehoben wurde.

Wenn im Bericht zum Vorentwurf die Beseitigung von Unsicherheiten als zentrales Revisioris
anliegen genannt wird, so wäre es am Gesetzgeber gewesen, die offenbar bestehenden
Schwierigkeiten in der Praxis bei der ausserordentlichen Verjährungsfrist für Forderungen aus

Bundesgasse 20, Postfach, CH-3001 Bem, Tel. +41 (0)31 32022 11122, Fax +41 (0)31 32022 99



Interkantonaler Rückversicherungsverband/
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

strafbaren Handlungen, durch eine detailliertere Regelung zu beheben. Die gänzliche Aufhe
bung dieser Norm ist unseres Erachtens jedoch keine vernünftige Lösung. Gerade beim Tat
bestand der vorsätzlichen Brandstiftung profitierten die Kantonalen Gebäudeversicherungen
öfters von der fünfzehnjährigen Verjährungsfrist und klagten kaum über Schwierigkeiten in der
Praxis. Aus diesem Grund fordern wir den Verzicht der Aufhebung von Art. 60 Abs. 2 OR. Die
Anbindung an das Strafrecht macht Sinn und entbehrt auch nicht einer gewissen Logik, wes
halb diese Regelung beizubehalten ist. Tatsächlich ist es mit dem Gerechtigkeitsempfinden
nicht zu vereinbaren, wenn die zivilrechtliche Forderung untergeht, solange der Haftpflichtige
der strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt bleibt. Die genannten Schwierigkeiten in der Pra
xis, wie beispielsweise die Frage nach der absoluten oder relativen Frist, die Unklarheiten bei
der Dauer eines Neubeginn oder auch die Frage der Unverjährbarkeit wären durch einen zu
sätzlichen Artikel ohne grösseren Aufwand gesetzlich zu normieren und dadurch zu klären
gewesen.

Letztlich ist festzuhalten, dass die Beibehaltung der ausserordentlichen Verjährungsfrist für
Forderungen aus strafbaren Handlungen der Einheitlichkeit im Verjährungsrecht nicht wider
spricht, da die Forderung mit der strafbaren Handlung verbunden ist und im Strafrecht die
unterschiedlichen Verjährungsfristen ohnehin und sinnvollerweise bestehen bleiben. Der Ver
zicht auf diese ausserordentliche Verjährungsfrist dürfte überdies in der Bevölkerung keinen
Rückhalt geniessen, weshalb die aktuelle Fassung (notwendigerweise unter Änderung der
Artikelnummer) beizubehalten ist.

Die Abänderbarkeit der Verjährungsfristen erachten wir als der Vereinheitlichung wenig förder
lich. Damit sind Tür und Tor für den Wildwuchs im Verjährungsrecht geöffnet, was kaum sinn
voll erscheint. Aus diesem Grund ist auf eine solche Regelung zu verzichten.

Ebenso ist auf eine Verlängerung der absoluten Verjährungsfristen auf 20 Jahre zu verzich
ten, obwohl dadurch die Problematik der Aufhebung von Art. 60 Abs. 2 OR entschärft werden
könnte. Die Verlängerung würde jedoch zu einem Konflikt mit der zehnjährigen Aktenaufbe
wahrungsfrist nach Art. 962 OR führen, was in der Praxis wohl zu erheblichen Problemen füh
ren würde und aus diesem Grund zu vermeiden ist.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
VKF

Peter W. Schneider Martin Kamber
Direktor Stellvertretender Direktor

Bundesgasse 20, Postfach, CH-3001 Bem, Tel. +41 (0)31 320 22 11/22, Fax +41 (0)31 320 22 99
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Revision des Verjährungsrechts Act

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Mitglieder unseres Verbandes sind Akteure innerhalb des Wirtschaftssystems und stehen
auf vielfältige Art und Weise in vertraglicher und/oder ausservertraglicher Rechtsbeziehung zu
anderen Akteuren, wie z.B. zu Generalunternehmern, Bauherren, Arbeitnehmenden.

Unsere Mitglieder stehen teilweise auch untereinander in vertraglicher und/oder
ausservertraglicher Beziehung. Dies allein schon aufgrund der Tatsache, dass sowohl
Lieferanten als auch ausführende Unternehmungen zum Kreis unserer Mitglieder zählen.

Aufgrund der aktiven Teilnahme unserer Mitglieder am Wirtschaftsgeschehen sind sie von
Änderungen der Verjährungsfristen betroffen. Gerne machen wir deshalb hiermit von der
Möglichkeit der Stellungnahme Gebrauch.

Allgemeine Bemerkungen:
Mit unserer Stellungnahme vom 31.08.2010 in Sachen „Revision OR 210“ zuhanden des
Schweizerischen Gewerbeverbandes SGV haben wir bereits auf ein Anliegen unserer
Mitglieder hingewiesen. Dieses Anliegen hat seinen Ursprung im mehrstufigen Absatzweg
unserer Branche: Der Isolierspengler erwirbt die Produkte basierend auf einem Kaufvertrag von
der vorgelagerten Stufe, d.h. vom Lieferanten. Für den Einbau der Produkte durch den
Isolierspengler in ein unbewegliches Bauwerk kommt hingegen Werkvertragsrecht zu
Anwendung. Das hat zur Folge, dass bis dato für den gleichen Gegenstand unterschiedliche
Gewährleistungsfristen gelten. Für den Isolierspengler kommt es dadurch zur unglücklichen
Konstellation dass er von seinem Kunden aufgrund eines Mangels belangt werden kann, er
selbst hingegen aufgrund der kürzeren Verjährungsfrist beim Kaufrecht unter Umständen keine
Handhabe mehr hat gegenüber dem Lieferanten.

In unserer Stellungnahme haben wir die Stossrichtung der Vorlage „Revision OR 210“
begrüsst, weil sie dem Isolierspengler eine Besserstellung gegenüber der heutigen Situation
bringt.



Es ist uns ein Anliegen, dass diese Besserstellung des Isolierspenglers mit der vorliegenden
Revision nicht wieder preisgegeben wird. Konkret gilt es demnach auch bei dieser Vorlage
zwingend zu beachten, dass die Verjähruncisfristen für Gewährleistungsrechte aus Kauf- und
Werkvertrag gleich lange dauern und auch die entsprechenden Rüge- und Anzeigepflichten
dieser beiden Vertragsarten auf einander abgestimmt sind.

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen:

Variante zu Art. 1291130 Absolute Frist
Die im Vorentwurf vorgesehene absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (bzw. von dreissig
Jahren bei Personenschäden) erscheint uns zweckmässiger als die Variante, welche allgemein
eine absolute Verjahrungsfrist von zwanzig Jahren vorsieht. Wir sprechen uns deshalb gegen
die Variante aus.

Art. 133 Abänderung und Verzicht
Absatz 1 sieht eine Veränderbarkeit der relativen Verjährungsfrist und Absatz 2 sieht eine
Veränderbarkeit der absoluten Verjährungsfrist vor. Auf S. 26 des Berichts zum Vorentwurf wird
dies damit begründet, dass auf diese Weise die Fristen an die Erfordernisse eines bestimmten
Anspruchstyps angepasst werden können. Diese Überlegung mag auf diejenigen Fälle
zutreffen, bei denen ausgeglichene Machtverhältnisse zwischen Akteuren vorherrschen. In der
Praxis sind jedoch nur selten ausgeglichene Machtverhältnis anzutreffen. Überall dort, wo ein
Machtgefälle vorliegt, besteht die Gefahr, dass der Stärkere dank seiner Marktmacht die
Verjährungsfrist zu seinen Gunsten abändert.

Auch unsere Branche ist von derartigen Machtgefällen betroffen. Als Beispiel sei in diesem
Zusammenhang das Machtgefälle zwischen Generalunternehmern und den
Isolierspenglerunternehmungen genannt. Dieses Machtgefälle manifestiert sich sehr
anschaulich in zahlreichen, einseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
Generalunternehmern. Ebenso kann ein Machtgefäile auftreten zwischen einem öffentlichen
Bauherrn und einer lsolierspenglerunternehmung.

Aus diesem Grund sprechen wir uns gegen die Veränderbarkeit von Verjährungsfristen aus.

Art. 134 Verzicht auf Verjährungseinrede
Abs. 3 hält fest, dass der Verzicht auf die Verjährungseinrede vor Eintritt der Verjährung als
Verlängerung der Verjährungsfrist gilt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere
Bemerkungen zu Art. 133 hievor und lehnen Art. 134 Abs. 3 ab.

Art. 135 Wirkungen gegenüber Dritten
Als Folge unseres Anliegens, wonach die Verjährungsfristen unabänderlich sein sollten, ist
konsequenterweise auch Art. 135 entsprechend anzupassen.

Art. 201 Abs. 4 Mängelrüge im Allgemeinen
Würde Art. 201 Abs. 4, wie im Vorentwurf vorgeschlagen, eine Rügefrist von zwei Jahren ab
Ablieferung der Sache vorsehen, dann wären lsolierspenglerunternehmungen wieder (l) mit
dem eingangs unter den allgemeinen Bemerkungen beschriebenem Problem konfrontiert. Das



heisst, lsoliersperiglerunternehmungen könnten unter Umständen keinen Rückgriff mehr auf
den Verkäufer nehmen. Wir lehnen Art. 201 Abs. 4 aus diesem Grund vehement ab.

Wir beantragen - zumindest für Kaufgegenstände, die der Käufer in ein unbewegliches Werk
einbaut - eine Lösung analog zum aktuellen Art. 370 Abs. 3. Das heisst, dass für später
auftretende Mängel an solchen Kaufgegenständen eine Mangelrüge „erst“ nach
Kenntnisnahme des Mangels durch den Käufer erfolgen muss und nicht schon bereits innert
zwei Jahren ab Ablieferung der Sache an den Käufer. Alternativ wäre natürlich auch eine
Lösung angebracht, welche Art. 370 Abs. 4 des Vorentwurfs entsiricht und damit eine
fünfiährige Frist für Sachen vorschreibt, die der Käufer in ein unbewegliches Bauwerk einbaut.

Art. 370 Abs. 4 Genehmigung des Werks
Die für unbewegliche Bauwerke vorgesehene Anzeigefrist von fünf Jahren ist nicht
deckungsgleich mit der in Art. 201 Abs. 4 des Vorentwurfs vorgesehenen Rügefrist beim
Kaufvertragsrecht (vgl. unsere Bemerkungen zu Art. 201 Abs. 4 hievor). Wir beantragen, die
Anzeigefrist beim Werkvertragsrecht mit der Rügefrist beim Kaufvertragsrecht in
Übereinstimmung zu bringen. Andernfalls lehnen wir den Art. 370 Abs. 4 des Vorentwurfs ab.

Fazit:
Im Sinne eines kohärenten Rechtssystems und aufgrund von Machtgefällen zwischen
den einzelnen Marktakteuren beantragen wir, dass die Verjährung und auch die Anzeige
IRügefrist im Werkvertrags- und im Kaufvertragsrecht aufeinander abgestimmt werden
und .nicht durch Parteivereinbarung abgeändertoder aufgeweicht werden können
zumindest was Kaufgegenstände betrifft, welche der Käufer in ein unbewegliches Werk
einbaut.

Falls dieses Anliegen nicht umgesetzt wird, sprechen wir uns explizit gegen die
vorliegende Revision aus.

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.

Freundliche GrOsse

ISOLSUISSE

Urs Hofstetter
Admin. Geschäftsführer

Kopie z.K.: Schweiz. Gewerbeverband SGV, P. Kneubühl, Schwarztorstr. 26, P.F., 3001 Bern
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Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)
Vernehrn lass u ng

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit geben, zur vorgesehenen
Gesetzesänderung Stellung zu nehmen.

Unsere Konferenz begrüsst die vorgesehene Gesetzesrevision; insbesondere eine
Vereinheitlichung des gesamten Verjährungsrecht. Wir sind auch der Ansicht, dass es
sinnvoll ist, die Verjährung der Verlustscheine gemäss Art. 149 SchKG auf zehn Jahre
zu beschränken. Der lnkassovollzug dürfte kaum eingeschränkt werden, und zehn Jahre
sollten genügen, eine Forderung aus Verlustschein wieder geltend zu machen. In der
Praxis dürfte es eher vereinfacht werden, da die unsäglichen Diskussionen und
Anfragen bei den Betreibugnsämtern über die Ausstellung von Kopien oder Duplikaten
von untergegangenen oder verlorenen Verlutscheinen durch die Verkürzung der Frist
erheblich reduziert werden könnten.

Mit freundlichen Grüssen

Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten der Schweiz

St7‘oger, Präsident Roger Schober, Sekretär

Betreibungsamt lIInau-Effretikon, Märtp!atz 29, 8307 Effretikon
052 354 24 91/ stefan.broger©ilef.ch
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Rvision du droit de la prescription

Madame, Monsieur,

Le Forum PME est une commission d‘experts extra-parlementaire, institue par le Conseil
fdral en 1998. Ses membres sont pour la plupart des entrepreneurs et son secrtariat est
assur par le secteur “Politique PME“ de la Direction de la promotion conomique du
Secrtariat d‘Etat l‘conomie (SECO). Lors de procdures de consultation, le Forum
examine les projets de bis et d‘ordonnances ayant un impact sur i‘conomie et formule une
prise de position refltant I‘optique des petites et moyennes entreprises (PME). Le Forum se
penche en outre sur des domaines spcifiques de la rglementation existante et propose, si
ncessaire, des simplifications ou des rgiementations aiternatives. Comme les entreprises
sont impliques dans l‘excution d‘une grande partie des rglementations, ii importe, pour le
Conseil fdraI, de prendre bes mesures possibles pour assurer que bes PME ne soient pas
surcharges par des tches administratives, pour leur pargner des investissements
supplmentaires ou des entraves ä la gestion et pour rduire aussi peu que possible leur
bibert de manceuvre.

Le Forum PME s‘est pench, b‘occasion de sa sance du 19.10.2011, surle projetde
rvision du Code des obligations relatif au droit de la prescription. M. Philipp Weber de votre
office a eu l‘amabilit d‘en prsenter cette occasion bes principaux contours. Conformment

son mandat, be Forum a examin be projet du point de vue des petites et moyennes
entreprises, en particulier de la charge administrative et des coüts quil pourrait induire sur
eiles.

Les membres de la commission, s‘ils peuvent en partie comprendre bes motifs qui ont conduit
au projet de rvision, sont opposs aux nouvelles dispositions teiles quelles sont proposes.
La prolongation des dlais de prescription ä 20 ans, selon la variante des art. 129/1 30, ou
respectivement 30 ans (pour bes actions pour dommages corporels) aurait pour consquence
de porter atteinte au bon dveboppement des affaires et Ta scunt juridique des
entreprises. De teiles probongations entraineraient en outre invitablement une hausse des
primes des assurances responsabiiit civile et dans certains cas peut-tre mme - dans bes

Forum PME
Pour adresse : SECOIDSKU
Holzlkofenweg 36, 3003 Bame
Tel. +41 (31)3247232, Fax +41 (31)32312 11
pascal.muIlertseco.adrnin.cti
www.forum-pme.ch

542 1/2005/00679 COO 2101 1045 2879771



domaines de la biotechnologie au de la pharmaceutique par exemple - une impossibilit de
conclure des contrats des tarifs conomiquement supportables, ce qui entraverait
rinnovation dans ces domaines.

Un autre problme identifi est que le projet mis en corisultation supprimerait des rgles
particulires qui sont justifies par certaines spcificits. L‘uniformisation nest pas
souhaitable dans tous les domaines, tant-donn qu‘il existe dans la plupart des cas des
motifs pertinents justifiant des rgimes de prescription diffrents. Le fait d‘instaurer par
exemple un dlai relatif de trois ans en matire contractuelle (au heu des dlais actuels de 5
au 10 ans) aurait pour consquence que les entreprises concernes devraient d‘avantage
faire recours aux actes interruptifs de prescription, ce qul augmenterait par consquent leurs
charges administratives et leurs coüts. Le raccourcissement du dlai de prescription de 20
10 ans pour les actes de dfaut de biens (en matire de poursuite pour dettes et faihhite)
pjorerait galement ha situation des entreprises. On ne peut augmenter indfiniment leur
responsabihit d‘un cöt et rduire en mme temps de autre toujours d‘avantage celle des
dbiteurs et acteurs peu diligents.

Nous estimons par ailleurs que ha question de ha conservation des preuves n‘a pas
suffisamment examine comme l‘a recommand ha Commission des affaires juridiques
du Conseil des Etats dans san rapport du 1504.2008. II n‘est notre avis pas envisageable
de prolonger certains dlais de prescnption, de manire sensible pour certains, sans
examiner en dtail ha question corollaire des moyens de preuve. Le d&ai de conservation
gnral des documents tant fix 10 ans, un prolongement des dhais de prescription 20
ou 30 ans poserait invitablement des problmes insohubhes d‘administration des preuves. La
justice ne pourrait notre avis dans ce contexte fonctionner correctement, ses dcisions
risquant d‘avoir un caractre trop alatoire. A noter encore quen raison des mmes
problmes de moyens de preuve, les entreprises/employeurs concems ne pourront que
trs difficilement aprs de si longues priodes se retourner contre hes auxihlaires dont ha
responsabihit personnehle est engage. Dans ce sens le projet mis en consuhtation
engendrera une inscurit juridique trop grande paur les entreprises concernes, raison pour
haquehle le Forum PME s‘oppose toute prolongation des dhais de prescription en matire
de droit priv au deh d‘un d&ai de 10 ans.

Nous estimons pour conchure qu‘ih serait souhaitabhe de faire figurer dans le rapport exphicatif
un chapitre consacr aux consquences conomiques. Nous vous recommandons de
procder dans cette optique des analyses, afin de faire figurer dans le futur message des
informations relatives aux impacts du projet (charges administratives, coCits, etc.) sur les
d iffrentes catgories d‘entreprises concernes.

Nous nous tenons vohontiers votre disposition pour toute question. Esprant vivement que
nos recommandations seront prises en compte, naus vous prions d‘agrer, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutatioris.

Eduard Engelberger
Co-präsident du Forum PME
Conseihher national

Copie : Commissions des affaires juridiques (CN/CE)
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VernehmLassung zur Revision des Verjährungsrechts im OR

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. Wir be
schränkten uns bei der Durchsicht der Vorlage auf Aspekte, die für Arbeitnehmende von Be
deutung sein können.

Grundsätzliche Überlegungen

Sinnvolles Grundkonzept

Wir begrüssen die Zielsetzung, das Verjährungsrecht für sämtliche privatrechtlichen Forderun
gen zu vereinheitlichen, die Verjährungsfristen zu verlängern und bestehende Unsicherheiten
zu beseitigen. Insbesondere unterstützen wir das vorgeschlagene Konzept der doppelten
Fristen: Sämtliche Forderungen würdn grundsätzlich einer relativen Verjährung von drei
Jahren unterstehen, die absolute Verjährung würde auf zehn Jahre angesetzt.

Ja zu einer Sonderregelung für Personenschäden mit einer Höchstdauer von 30 Jahren

Als sehr wichtig erachten wir, dass für Forderungen aus Personenschäden neu eine Höchst-
dauer von dreissigJahren angesetzt wird. Diese Regelung ist für Arbeitnehmende von höchs
ter Bedeutung: Sie berücksichtigt, dass medizinische Spätschäden von arbeitsbedingten
Erkrankungen u.U. erst Jahrzehnte nach der Gefahrenexposition auftreten, wie dies etwa
Krebserkrankungen als Spätfolge von Arbeiten mit asbesthaLtigen Produkten zeigten.
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Ähnliche Fälle sind potentiell auch in andern Bereichen keineswegs a priori auszuschliessen
(z.B. Erkrankungen, die aus Strahlenexpositionen resultieren könnte). Und im heutigen Um
feld ständig neuer Werkstoffe und neuer Technologien (Bsp. Nanotechnologie) kann niemand
völlig ausschliessen, dass sich weitere, erst sehr langfristig zutage tretende „Schadenfälle“
ergeben können.

Die Verlängerung bzw. Ansetzung der absoluten Verjährung auf 30 Jahre ist aus der Sicht des
Arbeitnehmerschutzes nur zu begrüssen. Die Regelung entspricht auch international diskutier
ten Standards. Die Frist von 30 Jahren vermag zudem die Problematik zu relativieren, ob eine
Forderung mit der schädigenden Handlung oder erst im Zeitpunkt des Eintritts des Schadens
entsteht.

Entsprechend Lehnen wir die Variante zu Art. 129/130 OR ab, die auf eine Sonderregelung für (6

Personenschäden verzichten und stattdessen die absolute Verjährungsfrist auf 20 Jahrefest
setzen würde. Diese Variante deckt die Anliegen und Interessen des Arbeitnehmerschutzes
nicht ausreichend ab. Zudem würde hier wieder eine Differenz zur Regelung in den Nachbar-
Ländern und zum internationalen Recht geschaffen.

Striktes Nein zur Abänderbarkeit und zum Verzicht der Fristen (Art. 133)

Die in Art. 133 vorgeschlagene Regelung Lehnen wir strikte ab. Sie trägt dem Umstand, dass
längst nicht in allen Fällen gleichstarke Parteien beteiligt sind, in keiner Weise Rechnung; die
schwächere Partei würde bei dieser Regelung voraussehbar und systematisch verlieren. Zu
dem ginge ein zentraler Gedanke dieser Revision verloren, nämlich eine grösstmögliche Ein
heitlichkeit in Bezug auf die Verjährungsbestimmungen zu erreichen. Dispositive Verjährungs
fristen hätten zur Folge, dass im Einzelfall u.U. sehr komplexe Vertragswerke auf ihre Verjäh
rungsfristen hin überprüft werden müssten. Dass es zudem — mit Ausnahme von Personen-
schäden — auch möglich sein soll, Verjährungsfristen im Rahmen der Allgemeinen Geschäfts
bedingungen (AGB) abzuändern und u.U. massiv zu verkürzen, erhöht die Rechtssicherheit
zweifellos in keiner Weise.

Wir dankenlhnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken.

Freundliche Grüsse

Kaufmännischer Verband Schweiz

lic. lur. Peter Kyburz lic. i1 Barbara Gisi
Generalsekretär Leiterin Angestellten politik
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Stellungnahme zur Revision des Verjährungsrechts — Vorentwurf

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter 1 lerr

I)ii voiliegeiide Srelli.niiznihmezuni \i trentwurf zur Revisn ui de \eriilirunusrechrs l)eChinIikt ieh
•iuf iiogewahlre (iltentlich-reeluhche \pelre der levii iii.

Seite 39 Bericht zum Vorentwurf:

1 in Bericht zum ‚reni\ urt wird aLit Seite 3o) die Fr iufgcw rien, oh auch die Bereiche des /. dl
x eens, der Steiilpellhuabe, der SteLierii, des \\elir1,flielitersattes und de‘ \ erv alt uiigssiralrechts an
das ( )R angeglichen erden Ilen. 1 )ies ist in.! eine rechispolitisclw 1 rage, die der ( ;e.izgcher zu
entscheiden hit. 1)ass die 1 rage, 1)1) die \erjahrung in den genannten Bereichen in das ( )R angeglichen
\Verden soll, kontrovers lsi, zeigt sieh in der Rcehiispreeliting. (eiiiass 1 iuncles er\vihi1nitsgerichi eiwa
bewirkt die \rerjihrLn1g im Steuerrecht den Liuerging der Forderung Lnid ist der inirur der \erjah
rting \( ii .\mres wegen zu beachteii. Diese \hjweichung v m Privatrecht kann nur 1 .i1izien,rrunden
gerechtfertigt werden. hs kann argumentiert \ erden, iliss aut rund des ( eserzniasigkelHprintips die
\cnvahiLing gehalten isl, alle .\nspruehe einzufordern. Bliebe ui Steuerrecht nach 1 .iiiiriit der \‘ertah
rung eine erfullbare Natriralobligarion bestehen und ware der 1 intritt der Verfihrung auf 1 anrede hin
zu heruekichtigen. so müsste die Verwaltung versuchen, auch verjahrre .\nspruche zu veranlagen und
durchzusetzen. 1 rbobe in der 1 ilge der 1 ‚inzclne die 1 .inrede der \crjahrung. so hatte die \ ervalrtiiig
im 1 i-gchnis Ress urcen inetTizient eingesetzt, die sie besser fur die \ eranlagLing und die l)tirchset—
zung von neueren 1 orderungen verwendet hiitte2. Doch es kann auch für eine Berücksichtigung der
Verahrung auf 1 inrede und ein l3estehenbleiben einer Naturalobhgation argumentiert werden: So ist
nicht einzusehen. weshalb der 1 invelnc von der Begleichung einer verl1hrten Forderung abgehalten

K\ 1 2)11)1 2 i. (. 1 id 2. ‘ nur 1 Iin osn.
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verden soll; denn genau das ist die Folge der Berücksichtigung der Verjährung von Amtes wegen im
Steuerrecht. Auch das l3undesgericht scheint davon auszugehen, dass auch im Steuerrecht eine Natu
ralobligation bestehen bleibt‘. Es liegt m.E. nicht an der Rechtsprechung, sondern vielmehr am Ge
setzgeber, abzuwägen. wie die \rrjhflg in den genannten Bereichen berücksichtigt werden soll (auf
Einrede oder von Amtes wegen) und welches die Wirkung der Verjährung (Zurückbleiben einer Natu
ralobligation oder Erlöschen des Anspruchs) sein soll. Es wäre zu begrüssen, wenn der Bundesgesetz
geber Klarheit in dieser Sache schaffen \viörde.

Art. 20 Abs. 1 VE-Bundesgesetz vom 14. Miirz 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes
sowie seiner Behördernitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG):

Gemäss Art. 2() Abs. 1 VE-VG sollen Ansprüche gegen den Bund nach den allgemeinen Verjiihrungs
bestimmungen des VE-( )R verjähren. Diese Angleichung des Verjährungsregimes des Verantwortlich
keitsrechts an das Privatrecht ist zu begrüssen; die Vcnvirkungsfristen des VG sind zu starr und zu
kurz. Der Verweis auf den VE-OR gilt auch für die Unterbrcchungsgründe des Art. 137 VE-OR; diese
L‘nterbrechungsgründe sind jedoch nicht weit genug für das öffentliche Recht. Insbesondere muss
auch ein schriftliches Begehren beim Eidgenössischen Einanzdeparternenr vgl. Art. 20 Abs. 2 VG) die
Unterbrechung der\Terjahning nach sich ziehen. Denn aufgrund des Gesetzmässigkeitsprinzips kann
der Einzelne davon aLisgehen. dass das Eidgenössische linanzdeparternent seinen berechtigten An
sprüchen 1 dge leisten wird und ihm Schadenersatz oder eine (}enugtuung zuspricht. wenn sich das
Departement v n dessen Reehrmassigkeir überzeugt liarl. Mit dem Stellen des l3egehrens macht der
1 inielne seinen \nsprucli in gcnügendr \\eise geltend, weshalb die \‘urj:ihrung dadurch unterbn
ehen \crdcn sollw. . \uch eine Lbertragung der lunter Art. 135 /.iff. 2 ( )R stehenden Überlegungen
auf das öffentliche Recht spricht fur diese Sichtweise: Im Privatrecht muss sieh der ( Hauhier zur In—
erhteebum der \erjahrung an die zur 1 csrstcllung oder zur Durchsetzung des Ansprrich zusrandige

1 nstan7 — lIeiretbungsaiui. Schlicliiungsbelu )rde. ( ci-icli der SchieLirericht — wenden. liii \‘erant—
w rtlichkeitreelit it die zur 1 estsrellurig des Aivprucli zusrandigc 1 nt:mz das 1 (idgen ische Ii—
n.inzdeparrcment. das eine Verfügung ubcr den .\tipruch erlassen und ihn so tstsrellen kann; deshall)
hai auch dieses Begehren die \‘erjahrung zu unterbrechen. \Vciter ist aus K )harenzgrunden cle v )rlie—
gcndcn \‘ >reiitwiirls eine schriftliche ( ieltenclmaelniiig des \m.prtiehs benn 1 adgenossisehen linaiiz—
departement eine erjahrungsLlnrerhreehendlc \Virkung anzuerkennen: Denn der \‘ )rent\vurf behandelt
(inc schritiliche ( eltenclmachung des .\ivspruch hei der zuständigen Belircle in \ o. 1 43 .\hs. 4 VF—
\lG. in Art. 65 Abs. 4 \ 1 (—B‘/G und in Art. 61 \hs. 2 \ E—/.D( als Klage und damit als Lnterbre—
ehungsgruncl. (s ist nicht einzusehen, weshalb beim \‘i(-\‘G die 1 lurden Dr die L n[erbrcchung hoher
anzusetzen sind und eine schriftliche ( ftlrendmachllnu des nspruchs nicht reichen sollte zur 1 nrer—
hreehunir der \erjalirung.

Art. 32 Abs. 1 VE-Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finaiizhilfen und Abgeltungen
(Subventionsgcsetz, SuG):

Nach .\ rt. 32 Abs. 1 \ 1 (—SuC verjähren \ nspruche auf Rückerstattung v n 1 inanzhilfen und Abgel—
rungen nach den allgemeinen l3estimnuingen des \‘l(—( )R, womit gemäss Art. 12i4 Abs. 2 \‘E-( )R die
\‘erjährung zu einem subjektiven Zeitpunkt (Kenn tnis der Forderung und Kenntnis des Schuldncrs)
begintit. M. E. sind jedoch Fristen, die zu einem subjektiven /eitpunkt beginnen, abzulehnen, wenn cm

i ;i 0 366 3.3 3tt.
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Gemeinwesen Gläubiger einer Forderung ist. Denn ein subjektiver Zeitpunkt als Verjhhrungsbeginn
zieht die Frage nach sich, wessen Kenntnis für den Fristbeginn massgebend ist; es kann nicht das \Vis
seil irgendeines Mitarbeiters iii irgendeiner Venvaltungseinheit massgebend sein für die Fristauslüsurig.
\L1sserdem ergeben sich Probleme. wenn sich mehrere Behorden mit einem Sachverhalt bcschäftigen.
Es wäre m.E. besser, es \Vurde für die Verjährung von lorderungen des Gemeinwesens gegen den
Einzelnen einzig auf eine absolute [rist abgestellt, die zu einem objektiven Zeitpunkt beginnt.

Diese \usführungen gelten sinngemäss für .\rt. 66 bs. 2 VE-GSchG.

Art. 33 VE-Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (SLlbventi
onsgesetz, SuG):

Die \ufhebung von -\rt. 33 \‘E-SuG ist verfehlt, da dadurch den Besonderheiten des offentlichen
Rechts nicht Rechnung getragen wird. Die l.nterhrechungshandlungcn des \rt. 137 VEOR sind
grundsätzlich für das Verwaltungsrecht zu eng, weil das OR nur Unterbrcchungshandlungen vorsieht,
die jedermann zur \TerfügLlng stehen; dies hlendet de Muglichkeit hoheitlichen 1 [andeins durch die
Ver\ValtLing aus. Die Venvaltung kann Forderungen selbst durchzusetzen, indem sie eine Verfügung
über eine Forderung erlässt; dabei sind Verfiigungen von Behorden des Bundes gerichtlichen lnt
scheidungen gleichgestellt, was der Verwaltung als C‘ läuhigerin erlaubt, die detinitive Rechtsüffnung zu
verlangcii(.\rr. $1) .\hs. 2 Ziff. 2 SchKG). Deshalb wird im offentlichen Recht die Vcrährung bereits
(in(erlir( chen, wenn die Ver\valtung «in geeigneter \\e ise» eine 1 trdcrung geltend maclit. \\ ird die

k glichkeit der Verjährungsunterbreeh lmg durch eine schriftliche /.alilungsau fü rderung gestrichen,
so inusten die Beh irde den liinzelnen zur \eriihrungsunrerhreehung betreiben, \vas für diesen eine
einsehneidendere \Fassnahme darstellen \\ urde ils eine Zalilun inff rderuiii..\lit der Sireiulintw
\ ri. 33 Su(i wurde somit (las mildeste \ Intel, tun dem die \‘envaltung- einen .\nspruch geltend niachen

und die \crjhhrung unterbrechen kann. \vcgfüllcn. was im lAchte (ldS ( rtindsat,es der \‘erlilrnismas—
stitkcit (.\rr.5 .\lis. 2 B\) frag\\ urdig erscheint. Der \erw:iltung als (;laubiuerin ist deshalb irundirz
ich — tuch ausserhalb des Sn( — die ‘doglic1tkeit zu lassen, die \etiährnng durch in \crgleieh zinn
)R erleichterte 1 Jandlungen zu unterbrechen .lissbrauehsgefahr entsteht dadurch nicht, da die \er—

\valtung aufgrund des 1 .egalirarsprinzips nur tarsaclilich bestehende .\iiprnche gelteiul ni.iclien k.iiiit

und eine blosse /aliliingsiulturdcriitig den lnizelnen nicht helasiet. l‘ine»seliritiliclie Zalilnngsant
f )r(leruitg» i.S.v ..\r t. 3.3 Su( stellt eine s )lelie ( eltciKlntuhnng ni geeigneter \\ cisc dar und St ‚11w
deshalb nicht aus dem (esetz gestrichen werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Kennriunihme und verbleibe mir freundlichen ( rtisen

/

lhoniaMeier

Kl 1 ui 1K 3‘ I. 2c) 10) 1., Kt er 2 \ 53.3, 21512 onn 22.8.2(513 K. 4 hritlich \t32 \Ii. 2 Su. . vi41 ‚tuch
(kl 1 iu iiot.tt. In 2, 58

\el. (rt kI I.t(I.Ri 1‘. Itt. 2, 1.3(1. .4‘)8 lt.
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Concerne : Code des obtigations (Droit de La prescription) — ouverture de La procdure de
consuLtation

Mesdames, Messieurs,

Je m‘en viens au nom de L‘Ordre des avocats (et en ma qua[it de präsident de [a Commission de
droit civi[ et administratif). vous faire tenir quelques remarques au observations en relation avec
[‘objet cit en marge.

Cet avant-projet de rvision du droit de La prescription (ci-aprs AP) tend harmoniser La
matire, appele tre soumise aux mmes dispositions gnraLes indpendamment de
L‘origine de [‘obLigation en cause (contractuetLe. dLictue[[e, enrichissement i[[gitime).

Le principe d‘une unification de [a prescription engtobant [a matire contractuet[e est ä satuer.
Mme si Uart. 128 AP (dLai retatif) est avant tout conu pour des prtentions extracontractue[Les.
[‘app[ication de cette disposition conjointement avec [‘art. 129 AP (dLai abso[u) permet de
rsoudre [es Litiges contractue[s de manire satisfaisante. Par aiLleurs, Le systme combinant un
d[ai retatif de trois ans avec un dLai abso[u de dix ans correspond [a tendance internationaLe.
ref[te notamment par [es Principes du drolt europen des contrats (art. 14 :101 14:601) et [es
Principes d‘Unidroit re[atifs aux contrats du commerce internationaL 2010 (art. 10.1 et 10.11).

La «variante des art 129/130» relative au d[ai abso[u contient un nouveL articte 129 aL. 1
prvoyant une prescription de 20 ans. Cette proposition doit tre rejete: [es actions doivent se

s Chutironnrs 2 (nve 11 22 3 0 50 35 fix 41j 22 781 15 53 Nwwuda4ßneveh



prescrire par 10 ans. demeurant rserv [‘art. 130 AP qui rnentionne un d[ai absolu de 30 ans
pour [es adions visant un dommage corpore[.

La rdaction de L‘articLe 129 aL. 2 AP est ambiguö. Le texte franais indique que «le d&%i
commence courir». tandis que Le texte aDemand se rfre ä [a notion d‘exigibilit (une notion
qui soit dit en passant reLve de [‘art. 75 CC). On peut en outre discuter du principe prvu (‘art.
129 aL. 2 ch. 2 AP, quand bien mme, sur [e fond, cette rg[ementation reprend [‘actuet art. 131 aL.
1 Co.

La possibiLit pour [es parties de modifier (es d[ais de prescription, voire d‘y renoncer. est
dsormais prvue aux art. 133 et 134 AP. IL est vrai qu‘ [‘heure actuet[e L‘art. 129 CO a contrario
permet djä La modiflcation conventionneLLe des dLais de prescription pour autant qu‘iL ne
s‘agisse pas des dLais fixs dans [e Titre 3 (art. 114 ä 142 CC). On peut souscrire t‘ide
d‘[argir cette possibi[it& mais [‘on devrait prvoir des normes protectrices en faveur du
consommateur. du travai[[eur et du Locataire, par symtrie avec ce que prvoient (es art. 32 35
CPC s‘agissant des fors semi-impratifs. Dans cet ordre d‘ide. on devrait retenir que La partie
dite «faible» ne devrait pas pouvoir prendre ä [‘avance des engagements en sa dfaveur
concernant [e dLai de prescription. En revanche, rien n‘emp&he cette mme partie de ne passe
prva[oir de ta prescription devant [e juge, tant sou(ign que [‘art. 127 al. 3 AP (reprenant Le
principe de L‘actue( art. 142 CC) pr&ise que [e juge n‘examine pas d‘office [a prescription.

L‘art. 141 aL. 4 AP qul prvoit que La prescription interrompue contre L‘assureur L‘est aussi contre
Le responsabte et inversement, s‘iL existe un droit d‘action directe contre L‘assureur. doit tre
saLu.

En outre, La notion de « clöture du litiie » prvue [‘art. 138 aL 2 ch. 3 AP devrait tre prcise. On
pourrait. par exempLe. faire rfrence L‘entre en force de La dcision emportant (a An de la
[itispendance.

L faut enfln sou[igner que L‘avant-projet a Le mrite d‘harmoniser [es dLais reLatifs L‘avis des
dfauts et ta garantie du contrat de vente avec ce que prconise La Convention des Nations
Unies du 11 avriL 1980 sur Les contrats de vente internationaLe de marchandise.

Rf&ence tant falte au pravis que vous avez reu de La Fd&ation suisse des avocats (FSA). ii
a semb1 important [‘Ordre des avocats de Genve que votre Cffice prenne conscience de ce
que L‘opinion des avocats n‘tait pas unanime sur La question fondamentate de [‘extension ou
non de cette rforme du drolt de La prescription aux prtentions d‘origine contractue(Le.
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Ce sont L quelques remarques qul nous sembialent vaLoir La peine de vous tre adresses en
reLation avec [‘avant-projet cit en marge.

Je vous remercie de votre attention et vous prie de trouver ici. Mesdames. Messieurs,
L‘expression de mes sentiments distingus.

NicoLas Jeandin

24/ms/NJ 100272.00538180
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Prise de position sur (‘avant-projet mis en consultation

relatif au Code des obligations (Droit de la prescription)

Monsieur le Directeur de I‘Office fdral de lajustice,

Je fais suite au courrier de Mme Simonetta Sommaruga, Conseillre fdrale en

charge du Departement fdral dejustice et police, du 31 aoüt 201!, par lequel eile

a enjoint les membres du groupe d‘experts de participer t la consultation de l‘avant

projet de ioi sous rubrique. C‘est videmment avec plaisir que j‘accde i cette

dernande.

Vous trouverez ds lors en annexe ma prise de position contenant mes diverses

remarques sur I‘avant-projet qui fait l‘objet de la procdure de consultatiori.

Je vous en souhaite bonne rception et espre que vous pourrez en tenir cornpte.

Daris cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur de i‘Oftce fdral

de la justice. l‘assurance de mcs salutations distingues.

ProE Pascal Pichonnaz

‘-lnnexe prise dc posilion siir la consultation

T& +41 26 300 8029 Fax +41 26 300 9691 Email Pascal.Pichonnaz@unlfr.ch www.unifrchfdpr





P r o f. P a s ca 1 P1 C H 0 N N A Z

rj4vv1
ryA1

Ii lflI

tflCLl5Ii,

Prise de position sur l‘avant-projet mis en consultation
relatif au Code des obligations (Droit dc la prescription)

PASCAL PICHONNAZ

Professeur l‘Universit de Fribourg

Docteur en droit, avocat, LL.M. (Berkeley)

Monsieur le Directeur de l‘Office fdral de lajustice,

Je fais suite au courrier de Mme Simonetta Sommaruga, Conseillre fdrale en charge du
Departement fdrai dc justice et police, du 31 aoüt 2011, par lequel eile a enj6int les
membres du groupe d‘experts de participer ä la consultation de l‘avant-projet de loi sous
rubrique. C‘est videmment avec plaisir quej‘accde ä cette demande.

Vous trouverez ci-dessous ma prise de position contenant mes diverses remarques sur
l‘avant-projet qui fait l‘objet de la procdure de consultation. Aprs une apprciation
gnrale, je ferai mcs remarques sur les points qui ont retenu mon attention.

1. Une appr&iation generale

A titre liminaire. ii nous parait important dc souligner que nous saluons la volontd du
Conseil fdral dc reformer le droit dc la prescription dans son ensemble, sans se limiter

une seule adaptation des diais dc prescription extracontractuels, comme cela pourrait
dcouler dc la motion 07.3763. En effet, seule une conception globale dc la prescription
permet dc rgler cc domaine marqu par la ncessaire mise en quilibre entre les intrts du
creancier ?t pouvoir faire valoir une crance dont ii dispose dans un temps raisonnable et les
interts du debiteur i pouvoir se sentir «ä l‘abri » dc toute prtention passe un certain

dlai. atin notamment qu‘ii ne soit plus oblig dc conserver indfiniment des moyens dc
preuves (PCHONNAZ, CR C0-I. N 3 ad art. 127 C0).

Dans cc dornaine, la prescription n‘existe pas principalement dans l‘intert public
(comme l‘arelev juste titrc le Tribunal fdral ATF 133 III 6/26 c. 5.3.4) c‘est d‘aiileurs
la raison pour laquelle le juge ne peut la soulever d‘office. En assurant que le crancicr fasse

valoir ses intrts dans un dlai appropri, on favorisc un comportement commercialement

adapt, qui permet ainsi dc rg1er une fois pour toutcs certaines situations juridiques

(PICHONNAZ, CR C0-[. N 3 inJine ad art. 127 C0). En cela. la s&urit juridiquc peut certes
atrc accrue, mais cc ri‘est pas lä lc but premier dc la prcscription. Le rapport nous parait
partir dune conception qui n‘cst ds lors pas tout fait correcte, lorsqu‘il rige en intdrts

publics la dfense des intrts du dbitcur ne plus tre poursuivi aprs un certain dlai

(rapport pt 2.1 p. 6).

Tel +41 26 300 80 29 Fax +41 26 300 96 91 Email pascal.pichonnazunifr.ch www.unifr.ch/dpr



Prise de position sur I‘avant-projet de rforme de la prescription 2

Comrne je l‘avais pr&onis dans un article pub1i en 2007‘, ii est juste de chercher ä (a)
rduirc au maxinnLm le nombre dc dlais diff&ents; (b) choisir un mme point de
depart pour les crances contractuelles et extra-contractuelles, dans la mesure du possible. 11
faut donc saluer L‘option prise par l‘avant-projet, nirne si nous allons faire quelques
remarques sur certains points ci-dessous.

La question de la dure du delai dpend largement de la question de savoir quel est le point
de dpart du dlai et si celui-ci peut tre interrompu ou suspendu, voire si l‘on peut renoncer
au dlai avant son coulement total. C‘est sur ces points que nous entendons brivement
nous dterminer, cm- ii nous semble que le projet n‘est pas totalement abouti ä cet gard.

II. Le point de dpart du dt1ai de prescription

L‘option choisie par l‘avant-projet (rapport pt 4.2, p. 18) est celle d‘un double dIai, l‘un
partant d‘un point de dpart subjectif, la connaissance de tous les lments ri&essaires ?
faire valoir sa crance, I‘autre partant d‘un point de dpart objectif le moment oü la crance
devient exigible. Bien compris, ces deux dlais pourraiept rpondre l‘quilibre n&essaire
entre intrts du dbiteur et du cr&ncier; toutefois, le dlai absolu pose un certain nombre
de prob1mes que le projet devra regler.

1. L‘ide d‘un delai absolu pose un probIme dc politique hgis1ative

L‘ide de l‘avant-projet est d‘avoir un d1ai absolu qui vite que « les crances en
dommages-intrts non prescrites pourraient ainsi s‘tendre sur une dure infinie » (rapport
pt 4.4, p. 20). Cette affirmation gnra1e doit toutefois reposer sur une d&ision dc politique
kgislative lie ä la question de savoir si l‘on entend oui ou non permettre la nparation de
dommages tardifs (Spätschaden). En prvoyant un d1ai absolu qui survient avant
l‘apparition d‘un dommage et donc avant que la victime puisse faire valoir son droit, on
exclut de facio toute responsabilit des auteurs dc dommages tardifs, en particulier
actuellement ceux dus l‘exposition ?i la poussire d‘amiante, i la pollution du radon ou
d‘autres substances nocives pour l‘environnement2.Si tel est le cas, ii s‘agit dc se demander
si les victimes doivent prendre seules en charge les consquences conomiques d‘un
dommage caus par un tiers (dans toute cette discussion, il faut admettre qu‘il est possible
de dmontrer le lien de causalit entre l‘atteinte et le dommage subi).

a) Les Pays-Bas ont renonc & tozite limite temporeile & ici rparation dans le cas d‘une
atteinte ä l‘intgrit corporelle, nme si le dommage ne se produit que trs tardivement
(arrt van Hese v. Dc Scheide).

PASCAL PCHONNAZ. La prescription de I‘action en dommages-intrts: Un besoin de rforme, in: F. Werro
(dit.). Le temps dans la responsabilit civile, Colloque du droit dc la responsabilit civHe 2005, Berne
2007. p. 71-106 (ci-aprs : PICHONNAZ, La prescription de l‘action en dommages-intrts).

2 Rcernment sur les enjeux du principe de prcaution et du problnie de socit, cf. CHAPPUIS/WERRO.

Dlais de prescription et dommages diffrs : rt1exions sur I‘ATF 137 111 16 et la rnotion parlementaire
07.3763, HAVE/REAS 2011. p. 139 ss. en part. p. 146 ss.

PICHONNAZ, La prescription dc I‘action en dornrnages-intrts, p. 91 s. : g. Hoge Raad, van Hese v. Dc
Scheide, du 28 avril 2000, NJ 2000, p. 430; g. Hoge Raad, Soolsma v. Hertei, du 20 octobre 2000. NJ
2001. p. 268.
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Prise de position sur l‘avant-projet de rforme de la prescription 3

b) Les Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (nouvelle
version 2010 ; ci-aprs PICC) prvoient au contraire une limite absolue de 10 ans. La

formulation des PICC semble en outre avoir inspir l‘avant-projet. En effet, I‘art. 10.2 al. 2

PICC fait courir le d1ai maximum de 10 ans «t partir du lendemain du jour oü le droit

pouvait tre exerc ». Comme cela a reiev par certains auteurs4, la formulation est

imprcise. Dans les PICC, ii faut donc comprendre que le diai de dix ans court ds l‘acte
qui pourrait donner naissance ?i une action en dommages-intrts, mme si le dommage n‘est

pas survenu. Interprts ainsi, les PICC excluent pratiquement Wut dcdonnnagement pour

des dotnrnages tardifs, lis p. ex. une contamination i‘amiante ou d‘autres substances

qui produisent un dommage ä la sant seulement bien des ann&s plus tard.

El faut toutefois se demander s‘il est juste que des entreprises ayant mis en danger
concrtement la sant ou la vie d‘ouvriers ou de tiers puissent exclure toute action en
dommages-intrts aprs vingt ans (comme dans l‘avant-projet). Si ori l‘admet, sur la base

d‘une dcision de politique lgislative et conomique, il faut se demander qui supporte alors

les frais Iis une teile atteinte. Ce sera probabiement la victime, ds lors que la mme
limite s‘applique aux prestations de l‘assurance sociale et dc la responsabi1it de i‘Etat (20
LRFP) selon un arrt rcent du Tribunal fdraI (ATF 136 11187)..

Lorsque les conditions d‘une responsabilit& due notamment une exposition ?i l‘amiante,

sont donnes, en particulier Eorsque le lien de causaiit entre un cancer du poumon et
l‘exposition est avr, pour quelle raison devrait-on alors emp&her une victime d‘tre
indemnis& par I‘auteur ou par les assurances sociales? 11 est d‘ailleurs souvent difficile
d‘tablir l‘une des conditions essentielle de la responsabilit, ä savoir la causalit entre
l‘atteinte et le dommage. Ainsi, cc ne sont tinalement que les cas clairs, ma1gr le passage dc
nornbreuses ann&s, qui donneront heu i une indemnisation. Dans une teile situation, ne
doit-on pas assurer ha couvrir des frais dc la victime?

Si les prtentions contre les assurances sociales ou i‘Etat sont aussi af‘fectes par la
prescription, faudra-t-il alors cr&r des fonds dc soIidarit pour chaque type d‘atteinte grave

ha sant dc la population? 11 semble plus juste et plus facile d‘imposer cette responsabi1it
dc rparer ä l‘auteur du dommage plutöt que dc prvoir un fonds dc sohidarit ou laisser
I‘ensemble dc ha perte patrimoniale t charge dc la victime. On peut alors soit faire dpendre

le dbut du dlai dc prescription dc la survenance du dommage (cc quc rejette l‘avant

projet). soit faire partir le d1ai absolu dc I‘acte sp&ifique, mais en prvoyant une dur&
maximale relativement longue, dc 30 ans au moins. Si l‘on ne veut pas d‘un dbut du dhai

hi i la survenance du dommage (cc que nous privilgierons), nous sommes alors en Caveur

dc la variante Iongue dc l‘art. 130 AP-CO.

2. La formulation des art. 128-129 AP-CO

2. 1. Le /oint dc dpart relalif: une bonne solution

L‘art. 128 AP-CO prvoit deux points dc dpart du dlai dc prescription. Le premier est

fix par la connaissance e/jkctive dc la crance.

4
\VTNTFN, N 16 ad art. 10.2. in Vogenauer/Kleinheisterkamp (dit.). Comrnentary on the Unidroit
Principles ofinternational Commercial Contracts (PICC). Oxford 2009. p. 1061.

Prof. Pascal Pichonnaz 29 novernbre 201 1



Prise de position sur I‘avant-projet de rforme de la prescription 4

Ii faut saluer ce point de dpart relatif qui se fonde sur la connaissance eftctive et non sur

une connaissance normative (« a connu ou aurait dü connaitre »). En effet, non seulernent
cette solution est conforme au droit actuel, mais eile vite les difficuits ii&s ä
l‘appr&iation de savoir quand le crancier « aurait dü connaitre ». Les pays comme
i‘Allemagne qui ont adopt i‘approche « normative» ont toutes les peines du monde fixer
ce point de dpart en pratique. En outre, si la prescription a pour but d‘imposer au crancier
d‘agir rapidement Iorsqu‘il a connaissance dc sa crance, ii est juste de faire partir le dIai
seulement . partir de cc inoment-l., t savoir partir du moment oü le crancier a
effectivernent connaissance dc la crance.

2.2. Le point cle dpart cibsolu . une solution peu claire ei inapproprie

Le dbut du dlai absolu est post par l‘art. 129 al. 1 AP-CO t 1‘exigibiIit dc la crance.

a) La formulation franaise — ä tout le moins — n‘est pas claire sur Ja relation entre Ja

connaissance et I‘exigibi1it de la crance. L‘expression «au plus t6t au moment oü le
diai absoiu commence ä courir» n‘est en effet pas univoque. Cela signifle-t-il que ie dIai
dc prescription dbute dans tous les cas ä la connaissance dc l‘existence dc ia crance, mais

tout le moins pas avant qu‘elle ne soit exigible? Donc, le dbut serait par principe relatif.
Toutefois, en cas dc connaissance surveriant avant que ia crance ne soit exigibic, le dlai ne
commencerait pas avant cette exigibilit& Ou bien faut-il comprendre quc ie diai dc
prescription commence ds ia connaissance dc la crance pour autant que ie diai absolu
(qui dbute i l‘exigibiiit) ne soit pas coul (cc quc les auteurs dc I‘avant-projet veulent
probablement dire [p. 23 s.}, mais qui n‘est pas exprin ainsi dans le texte dc l‘avant
projet)?

La formulation est ainsi dficiente. Quel est ie point dc dpart «habituel» dc ia
prescription: la connaissance dc la crance - et donc la connaissance du principe du
dommage — (dtIai relatif), 1‘exiibilit dc la crance — qui ne dpend pas dc Ja connaissance
—‚ cc qui suppose ds lors quc toutes ies conditions pour faire vaioir une crance en justice
soient donnes (donc y compris la survenance dun dommage), ou bien seulerncnt la
surveriance d‘un fait dommageable (qui n‘cst toutefois «dommageable» qu‘i la survenance
d‘un dommage, cc qui peut survenir ultrieurernent). 1•‘

b) Si l‘on choisit le fait dommageable comme point dc dpart du d1ai absolu (cf. rapportp.

23 s., contrairement d‘ailleurs i la page 18 qui dit que «le diai absolu commence ddji t

courir au moment oü la creance devient exigible »)‚ alors le systme prevu par I‘avant

projet ne fonctionne pas.

En effet, le rapport souligne que la prcscription affecte une crance (rapport p1 2. 1, p. 7 in
initio « La prescription porte sur des cranccs »). Toutefois, pour qu‘iI y ait une crance, et

u !ör!iori pour qu‘ellc soit exigible, ii faut qu‘iI existe un dommagc: sans dommage, ii ne

peut y avoir dc ereance. Sans crancc. il ne peut y avoir ni cxigibiIit, ni prescription dc
l‘action lie t la crance. On ne peut donc pas poser comme point dc dpart du dlai dc
prcscription le jait dornrnageabie.

On pouiTait certes se demander si la survenance ulterieure d‘un domniage pour un acte

caus prcdemmcnt (cas typique dun dommage tardif— Spätschaden) pourrait en quclque

Prof. Pascal Pichonnaz 29 novernbre 2011
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sorte « rtroagir » au jour de i‘acte. Une teile conception poserait toutefois de nombreux
probkmes

J0 On ne peilt remonter le temps et d&ider uitrieurement que le dlai de prescription a dj
commenc i courir depuis un moment pr&dent dans le temps.

2° La solution ne correspond pas au but dc la prescription. En effet, si le but du d1ai de
prescription est d‘imposer au crancier d‘agir rapidement lorsque sa crance est devenue
exigible (CL supra), alors on ne peut certainement pas mi reprocher de ne pas avoir agi tant
qu‘ii n‘y avait pas de dommage. Une rtroaction du dIai serait ds lors incornpatibie avec
ce hut de La prescription.

D‘aiileurs, le Tribunai fdrai a bien compris ces difficuits dans une affaire 1ie aux
assurances sociales (ATF 136 V 735) En deux rnots voici ies tenants et aboutissants de cet
arrt:

Depuis la 1 rvision LPP entre en vigueur au dbut 2005, I‘art. 66 al. 4 LPP fixe le dbut de

1‘exigibiIit des crances pour le paiement des cotisations (ä 1‘gard de l‘employeur) la fin du lee rnois

suivant l‘ann& civile ou I‘anne d‘assurance pour Iaquelle les cotisations sont dues (ii s‘agit donc d‘un

point de dpart objectit). Lorsque le rapport de prvoyance est tix avec effet rtroactif en raison d‘une

connaissance postrieure de I‘existence d‘un rapport de travail, le Tribunal fdraI retient que l‘exigibiIit

ne court que ds la connaissance efTective de la crance. Le probIme pos en I‘espce est Ii la

retroactivite des crances en cotisation au moment de la constitution effective du rapport d‘assurance.

Pour viter un rsuItat choquant qui voudrait que la crance solt (tictivement exigible rtroactivement), la

Cour sociale du Tribunal fdraI a considr que le dbiteur ne peut invoquer le dbut objectifde

I‘exigibiIit sans commettre un abus de droit (CC 2 II) Iorsque le dfaut d‘annonce Iui est iniputable; en

effet, le point de dpart objectifde l‘exigibilit a pour but de proteger le dbiteur6.

Ainsi, si l‘on veut fonder le point de dpart sur i‘exigibilit, il n‘est pas possible en cas de
survenance uLt&ieure du dommage de pouvoir faire « remonter» le point de dpart du diai
au jour de la survenance de i‘acte ayant caus ce dommage. En effet, 1 ‘exigibi1it d‘iine
crtance ne peilt rctroagir, rnme si le calcul du montant dü peut tenir compte d‘une p&iode
antrieure 1‘exigibiIit‘ comme dans l‘exemple ci-dessus.

On ne peut donc cr&r un d1ai de prescription pour une crance et faire courir ce dlai avant
mme que la crance ne soit exigible, c‘est-ä-dire avant que ie crancier puisse
ohjectivement l‘invoquer7.ce qui suppose bien sür qu‘elle existe.

En revanche. si Von veut mettre un terme «une fois pour toute» ii toute possibiIit d‘action
en dornmages-intrts, le dlai absolu ne doit pas partir ds I‘exigibiIit‘ mais ds la
violation du contrat, la commission d‘un acte (dv. ultrieurement dommageable). Ii ne s ‘agit
bote/öls alors plus cl ‘im c11ai dc prescription ci proprement parler, mais d‘une sorte de
dIai de premption (Verwirkung) que Von pourrait appeler c1Iai butoir. On pourrait alors
admettre que ce diai hutoir serait sauv par tout acte interruptifou de suspension. Une fois

Arrt du TF, 25.01.2010, 9C173/2009 ; pour un commentaire, cE PICHONNAZ, Le point sur la partie
gn&aIe du droit des obligations, SRJ!SJZ 2011 p. 187 G. RIEMER-KAFKA, SZS 2010 289.

6 Pici IONNAZ, CR-CO 1, n. 4 ad art. 130 CO.
PICHONNAZ, La prescription de I‘action en dommages-intrts: Un besoin de rforme, in: F. Werro (dit.),
Le temps dans la responsabiIit civile. Colloque du droit de la responsabilit civile 2005, Berne 2007, 89 s.
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interrompu, ii ne reprendrait plus son court, car it ce moment-lit, le rgime du dlai relatif

« ordinaire » prendrait le dessus. L‘autre hypothese serait de renoncer ä tout dtlai butoir (ef.

supra).

2.3. L ‘exigibilitd est-elle rede‘finie par 1 ‘art. 129 al. 2 AP-CO?

L‘art. 129 al. 1 AP-CO dfinit le dbut du d1ai par rfrence it la notion d‘exigibilit&

L‘art. 129 al. 2 AP-CO entend dfinir le dbut du d1ai pour certaines crances. 11 n‘est

toutefois pas possible dc dterminer si cet a1ina 2 fixe un &but du dlai difßrent de celui

de l‘exigibilite ou s‘il redfinit 1‘exigibi1it.

A notre avis, on ne doit toutefois pas dfinir la notion d‘exigibi1it diff&emment de cc

qui ressort dc l‘art. 75 CO, de la jurisprudence et de la doctrine, sous peine de crer des

difficults insurmontables de coordination dans un domaine extrmement dlicat.

Selon la doctrine dominante, l‘exigibilit (Fälligkeit) se dfinit comme «la situation dans

laquelle le crancier peut faire valoir sa crance »8. Or, pour faire valoir une crance, ii faut

que toutes les conditions soient remplies; ainsi, pour une crance en dommages-intrts, ii

faut qu‘il y ait notamment un dommage. Lorsque l‘art. 129 al. 2 eh. 1 AP-CO fixe le dbut

du d1ai absolu « aujour oü le fäit ciommageable s‘est produit, pour les actions en rparation

ou en paiement d‘une somme d‘argent ä titre dc rparation morale »‚ ii contredit 1‘alina 1

qui fait partir cc d1ai ii l‘exigibilit, ou alors il redtinit 1‘exigibi1it dc manire

inacceptable.

On pourrait croire que dans l‘ATF 137 III 16 le Tribunal fdral va dans le mme sens que

I‘AP-CO. En effet, ii considre d‘abord que la naissance du droit pour le crancier d‘exiger

La rparation dc son dommage ne dpend pas du fait qu‘il puisse « reconnaitre et dterminer

le dommage ». Cela est juste. II poursuit en considrant que la preseription dbute au

« moment ot l‘auteur a port atteinte ä l‘intgrit physique» ; cela n‘est vrai toutefois que si

l‘on admet par Iii que le dommage s‘est djä produit objectivement, mmc s‘il n‘tait pas

encore connu dc la victime9. Lavant-projet ne sous-cntend toutefois pas que le dommage

existe djt pour faire partir le dlai dc prescription.

3. La formulation de l‘art. 132 AP-CO

L‘art. 132 AP-CO peut tre approuv sur Le fond. Sa formulation doit toutefois trc

rnodifie. En effet, dire quc le jour oü la prcscription court n‘cst pas inclus dans la

prescription est contradictoirc. 11 faudrait ds lors aftirrner: « Le jour qui entraine Ic dbut

du d1ai dc prescription ne comptc pas dans celui-ci. [rel....] »

Conclusions intermdiaires:

10 Le but dc la prescription ttant aussi dc protger le dbiteur, on pcut comprendre le souci

dc prvoir un dlai qui mette fin «une fois pour toute» ii toute procdure. 11 faut toutefois

8 Pour tous les autres, GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, vol. Ii. N 2156 et N 44 (“tIlig

wird die Forderung mit dem Zeitpunkt, von dem an der Gläubiger die Leistung fordern und einklagen

darf“).

Pour une critique convaincante dc cet arrt. cf. CHAPPUIS/WERRO. Dlais de prescription et dommages

diffrs : rflexions sur I‘ATF 137 III 16 et la motion parlementaire 07.3763, HAVE/REAS 2011, p. 139

ss.
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pour tre crdible que ce dIai soit suffisamment long pour qu‘iI ne revienne pas defiicto ä
nier toute responsabilit pour les auteurs d‘actes dont les consquences se rv1ent
uniquement lorig terme (amiante, radons etc.). Si l‘on veut un dlai absolu, ii faut alors
qu‘il soit suffisamment long (variante de 30 ou 40 ans). On peilt toutefois se demander si
pour les atteintes c 1 ‘environneinent ou 1 ‘intgrit physique ii ne serait pasjuste cl ‘exclure
tout simplement tout clclai ahsolu, comnze 1 ‘ont fait par exemple les Pays—Bas.

2° Si l‘on veut conserver un double dt1ai relatif/absolu (nous ne pensons toutefois pas que
cela soit judicieux), la nature du d1ai et son point de dpart doivent tre repenss. II faut
prtvoir une sorte de dlai de premption que l‘on appellera « d1ai butoir »‚ car ii ne s‘agit
pas d‘un d1ai dc prescription. En outre, ii faut modifier l‘art. 129 AP-CO pour exclure toute
rfrence ä 1‘exigibi1it, et se rfrer uniquement au comportement ou i I‘inaction violant
le devoir contractuel ou extracontractuel. La mme remarque vaut pour l‘art. 130 AP
CO, puisque le d1ai dbute comme pour la version ordinaire de l‘art. 129 al. 2 ch. 1 AP
Co.

Si l‘on souhaiter maintenir un « d1ai absolu »‚ nous proposons alors la formulation
suivante pour L‘art. 129 AP-CO:

« Toute action est limite par un daai butoir dc dix ans depuis 1 ‘icte ou 1 ‘inaction ayaflt
entrain la violation cl ‘tine obligation contractuelle ou d ‘un devoir extracontractuel. Cc
&lai est de 30/40 ans pour les actions portant rparation cl ‘une atteinte grave ä 1 ‘intgrit
corporelle ou c 1 ‘environnement.
2Le d&ai butoir court dli?s le premier terme demeur impay pour les rentes viagres et
autres prestations periodiques analogues; 1 ‘cheance du dlai hutoir pour 1 ‘un des termes
vaut pour 1 ‘ensemble dc la c,iance. »

3° L‘art. 132 AP-CO doit tre modifid ainsi : «Le jour qui entraine le dehut du cklai dc
prescription ne co,npte pas dans celui-ci. [rel.... 1»

III. La modification conventionnelle du delai (art. 133 AP-CO)

L‘actuei art. 129 CO interdit Ja modification conventionnelle des dlais dc prescription du
titre troisirne. L‘ATF 132 III 226 a toutefois modifi Ja porte dc cette disposition en
admettant que l‘on pouvait renoncer tout d1ai dc prescription pour autant que la
renonciation n‘ait pas heu au moment «dc la conclusion du contrat » (cf nos remarques ci
dessous). Dc fait, le Tribunal fdra1 a admis une modification dc tout dlai dc prescription,
pour autant qu‘elle survienne aprs la conclusion du contrat.

L‘art. 133 AP-CO veut permettre une modification initiale du d1ai dc prescription, en
adrnettant une rnodification lors de la conclusion du contrat, «au nom dc l‘autonomie des
parties » (rapportpt 4.5, p. 21). On doit saluer cette solution.

A l‘instar dc I‘art. 10.3 PICC, l‘art. 133 al. 2 AP-CO restreint toutefois cette mme
autonomie des parties « dans le but dc prottger la partie Ja plus faible ». Si on peut s‘ttonner
dune teile regie dans le commerce international (art. 10.3 PICC‘°), ii en va dc rnme en
droit national. La restriction impose peut se justifier lorsque — effectivement — ii existe

0 Cf. pour cette critique. WINTGEN, op.cit.. N. 4 ad art. 10.3.
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une partie faible au contrat, i.e. une partie qui ne pouvait pas ngocier une clause

contractuelle. Toutefois, si en connaissance de cause, les parties ont ngoci une clause

contractuelle sur pied d‘galit, on voit mal pour quelle raison ii faudrait limiter leur

autonomie!

On devrait ds lors modifier l‘art. 133 al. 2 AP-CO en limitant urliquement I‘autonomie

dans des situations dans lesquelles les parties ne pouvaient pas ngoci&s, t savoir dans des

conditions gnraIes ou en prsence de clauses qui n‘ont pas ngoci&s individuellement.

Nous proposons donc la modification suivante du texte dc l‘art. 133 AP-CO:

« 1. Modifications des dlais.
1 Le dlai ou le point dc dpart des d&ais peuvent &tre nwdUies pur ngociation entre les

jxzrties.

2Les conditions genra1es ou les clauses non ngockes ne peuvent rduire les dllais dc

prescription, ni ne peuvent tre prolonges au-delii dc 10 ans pour le dlai relatif

Le delai butoir ne peut tre iii rduit, ni augtnenk. »

IV. La renonciation a la prescription (art. 134 et 135 AP-CO)

On doit saluer la volont de rg1er clairement la renonciation la prescription.

La distinction entre une renonciation anticip& (i.e. pendant que le dlai dc prescription court

encore) et une renonciation ?i invoquer la prescription chue pourrait sembier tLtile pour

cIariter les choses. A notre avis, le systme mis en place revient toutefois t dire que la

renonciation t un droit n‘existe que lorsque cc droit existe. Or, le «droit dc refuser

valablement dc s‘ex&uter» (art. 127 AP-CO) n‘existe que si le dlai dc prescription est

chu.

On doit ds lors parler de renoncer i invoguer la prescription, puisqu‘on ne renonce pas i

l‘institution. mais uniquement ä faire valoir L‘exception dc prescription. En outre, on ne peut

« renoncer» au sens propre que sil ‘exception dc prescription existe, cc qui ne sera le cas

qu‘une fois le d1ai dc prescription chu.

Lorsque la cx renonciation » i invoquer la prescription est faite avant l‘&hance d‘un dlai, ii

ne s‘agit pas d‘une renonciation t un droit qui existe mais au report du droit de

l‘exercer, partant une prolongation dc dlai. En cela, le projet est conforme la

jurisprudence du Tribunal fdral — du moins dans son rsu1tat (ATF 132 III 226). mme si

Je rapport semble dire le contraire (rapport, p. 27).

La disposition propose (art. 134 AP-CO) appelle en outre plusieurs remarques:

10 Une distinction difficile en pratique. En pratique. ii nest pas toujours simple dc savoir

si le dlai dc prescription est ou non djä chu. Raison pour laquelle les parties renoncent

souvent L la prescription « pour autant qu‘elle ne soit pas dj acquise ». Le Tribunal fdral

a d‘ailleurs r&emment soulign qu‘une teile formule n‘tait pas une clause dc style (TF,

4A_325/201 1, c 2.8 : «Sachant que la renonciation i la prescription est souvent demande

Sons 1 urgence et que la question dc la prescription est par/is conip/exe, oii ne volt pas
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pourquoi la formule selon laquelle la renonciation n ‘intervient qu ‘c la condition que la
prescription ne soitpas de‘jc‘i acquise serait dpourvue de sens et d‘effeijuridique »).

Ds lors qu‘il n‘est pas toujours simple — dans l‘urgence — de dterminer si la renonciation
que l‘on fait a heu avant ou aprs l‘chance du dlai de prescription, ii faudrait au rnoins
retenir les mmes critres formeis. Or, I‘art. 134 al. 3 AP-CO n‘exige pas de forme
particuhire pour la renonciation avant l‘chance du diai, i l‘instar de I‘art. 133 AP-CO qui
«exige pas de forme particulire pour la prolongation. On peut donc renoncer par actes
concluants. oralement et bien entendu par crit un diai qui n‘est pas chu. En revanche,
on doit ncessairement renoncer par crit un dlai chu ! La diffrence de traitement n‘est
pas praticable et eile ne sembie pasjustifi&.

En outre, en pratique, cela signifle que la partie qui veut renoncer i un d1ai de prescription
qui n‘est pas chu peut le faire oralement, avec le risque qu‘une teile renonciation soit nuile
pour vice de forme si — par hypothse — eile est intervenue en fait apr‘s 1‘chance du dlai
de prescription. C‘est pourquoi, ii faut i notre avis unifier les rgles de forme pour la
renonciation.

2° L‘exigence de forme &rite est inapproprie. On ne voit tout ä fait pas pourquoi la
renonciation ä la prescription acquise devrait tre pr&is& par crit, alors que le dbiteur
peut sans forme spdcitique simplement renoricer t invoquer la prescription en procdure (en
omettant de souiever l‘exception, cf. art. 127 al. 2 AP-CO). Dans un arrt rcent, le Tribunal
fddral a d‘ailieurs nrne admis une renonciation t invoquer ha prescription pur actes
concluants (TF, 9.2.2011, 9C 855/2011, c. 3.3).

Si la forme &rite est rnotiv& par des soucis de scurit juridique, ii faudrait admettre que
toute renonciation ii. un droit pour une priode dtermin& devrait l‘tre par crit; la forme
ne devrait aiors pas tre impos& uniquernent ha renoriciation i. invoquer l‘exception de
prescription. Or, tel n‘est pas le cas dans notre code, ni d‘aihleurs en pratique. Ii est vident
qu‘en pratique on privilgiera la forme crite, mais doit-on vraiment en faire une condition
de validit ? Nous en doutons fortement. En effet, la renonciation avarit h‘chance du diai
vaut prolongation de dlai; partant, eile ne sera pas soumise une forme spcitique par la
Ioi!

Or, si h‘on veut assurer ha marne forme pour la renonciation avant et aprs i‘&hiance du
dlai, ii faudrait imposer une forme la modification du d1ai. Cela serait toutefois aussi
probhmatique. En effet. cela reviendrait i imposer — dans tous les cas — une forme spcia1e
une modification du contrat, nime si le contrat lui-mme n‘tait peut-tre pas dans une
forme particulire.

3° La duree de ha renonciation.

(ii) La « renonciation» proprement dite. Le rapport «exphique pas pour quelle raison la
renonciation ä un dlai djä chu ne peut se faire pour une dure suprieure ii dix ans. Une
tehle limitation de h‘autonomie de la volont ne s‘exphique pas, ä tout Je moins pas dans tous
hes cas. On pourrait considrer qu‘il s‘agit d‘une interdiction fond& sur hes engagements
excessifs au sens de h‘art. 27 CC. Renoncer un dlai de prescription pour une dur& dc dix
ans est-ce excessif? Nous en doutons. A tout le rnoins. vaudrait-ih ha peine dexphiquer ha
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raison d‘une teile limite. On pourrait simpiement laisser la jurisprudence le soin de fixer

quand une renonciation est excessive.

On pourrait aussi imaginer qu‘ii faule viter un abus dans la ngociation lorsque les forces

des parties sont ingales. Le rapport devrait pour le moins expliquer si la restriction est Iie

au souci de protger les parties faibles et que l‘on estime que le dsavantage pour les autres

parties (prsum&s de force gale) n‘est pas trop important.

Certes, on pourrait se dire que renoncer sans indication de d1ai invoquer la prescription

reviendrait ä rendre la crance imprescriptible. On ne peut toutefois vouioir combattre cela,

du moment que plusieurs types de crances sont aujourd‘hui djä imprescriptibles, comme le

re1ve le rapport (rapportp. 7). D‘ailleurs, le fait de d&ider ä ne pas invoquer l‘exception de

prescription, sans le dire avant au crancier, aboutirait au nime rsuitat. A notre avis, ii

faudrait renoncer cette Limitation temporelle.

(b) La « renonciation» valant prolongation. En cas de renonciation anticip&, Les rg1es

sur la prolongation s‘appliquent. L‘avant-projet ne rpond pas la question de savoir

comment traUer une «renoriciation »-prolongation qui n‘indique pas de dlai de

«renonciation ». L‘art. 133 AP-CO ne prvoit pas cette hypothse d‘une prolongation

indtermin& dans la dure. On peut imaginer toutefois qu‘une prolongation «sans diai»

serait traite — dans la version actuelle que nous avons toutefois critiqu& — comme valant

pour un maximum de dix ans. 11 faudrait ds lors ciarifier la situation pour Ja

renonciation, en particulier si — comme nous le proposons — on renonce ä limiter

l‘autonornie des parties Iorsqu‘elies ne passent pas par des clauses non ngoci&s. On

pourrait donc retenir un dIai de dix ans, qu‘il faudrait faire figurer . I‘art. 134 al. 4 AP-CO.

4° L‘effet dc la renonciation i 1‘gard de l‘assureur. L‘art. 135 al. 3 AP-CO propose une

variante qu‘il faut saluer Ii s‘agit d‘une innovation utile pour la pratique en matire de

responsabi1it et d‘assurance.

11 est toutefois difficile de justifier qu‘une renonciation ou une modification faite par l‘un

des dbiteurs solidaires (en cas de so1idarit parfaite) ne vaille jamais pour les autres. En

effet, la spcificit de la dette solidaire est d‘viter que le crancier doive ncessairement

ouvrir action ou adapter son comportement avec chacun. S‘il le souhaite, le crancier doit

pouvoir renoncer t la prescription ou modifier un d1ai de prescription it 1‘gard de tous les

dbiteurs solidaires. cela par un seul acte. Une prolongation du d1ai de preseription t

l‘gard de l‘un des dbiteurs pourrait trs bien tre interprt& comme valant pour tous.

Nous pensons que lajurisprudence actuelle du Tribunal fdral (ATF 133 III 116) relative

la porte de l‘art. 148 al. 2 CO fait sens. 11 faudrait donc dire : « La nodi/ication 011 tu

renonciation falte pur 1 ‘un des codchiteurs solidaires n ‘est opposable aux autres que si teile

est tu vo1ont eficiive des parties ». Cela tiendrait compte de la jurisprudence et du fait que

le rapport n‘entend pas expressment y droger (rapportp. 28).

Conclusions intermdiaires: 11 faut ?t notre avis modifier l‘avant-projet de La manire

suivante

Art. 134 AP-CO «2. Renonciation & invoquer la prescription
/ Le debiteurpeut renoncer & invoquer laprescription.
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2 j lii renonciation ii invoquer la prescription est falte avant 1 ‘chance du daai, eile vaut

prolongation dc la c1ure indiqude par la renonciation ou, t dcft,xut, pour une dure dc dix

ans.

Si la renonciation ä invoquer la prescription est falte aprs 1 ‘chance du dlai, eile vaut

renonciation pour la clure voulue ott, dfaut, dans les lirnites des engagements excesszfs. »

Art. 135 AP-CO «3. Effrts vis-‘z-vis des tiers

La modification ott la renonciation falte par 1 ‘un des codLbiteurs solidaires n ‘est

opposable mix autres que si teile est la volont ejjective des parties.
2 [version du projetj

[version du projet]

V. La Suspension du delai de prescription (art. 136 AP-CO)

Pour l‘essentiel, cette disposition est la bienvenue. Eile n‘appelLe que deiix remarques:

10 La rsoiution extrajudiciaire des litiges. Ii nous semble essentiel de prvoir
disposition qui permette d‘admettre une suspension de la prescription durant une procdure

de rso1ution extrajudiciaire des litiges lorsque celle-cia heu hors d‘une procdurejudiciaire
(puisque lt Ja prescription serait de toute rnanire suspendue). Ds le dpöt d‘une requte de
mdiation, de procdure arbitrale (cf. art. 10.6 PICC) ou d‘une autre demande dc rso1ution
extrajudiciaire des hitiges (p. ex. ombudsman) (cE art. 10.6 PICC), la procdure doit t tout le

rnoins tre suspendue. La Suspension doit alors se prolonger jusqu‘?i ce qu‘une dcision

obligatoire ait rendue. qu‘une ciöture officielle de la procdure. un retrait de la demande,

une transaction ou une fin de rion-recevoir n‘ait constat&.

2° Les ngociations. Le rapport ne mentionne pas non plus la question de la Suspension de

ha prescription durant les ngociationsH. Si l‘on admet le premier point et ha facult

d‘obtenir facilement (mme par actes concluants) une renonciation t invoquer ha

prescription avant qu‘eile soit acquise (cf. supra), alors defaclo la prescription sera le plus

souvent suspendue durant les ngociations. Du rnoins, pourra-t-on le plus souvent admettre

un abus dc droit ä invoquer une prescription acquise si les parties taient effectivement en

ngociations. 11 nous parait judicieux nanmoins cFintroduire un d1ai dc suspension si les

parties s‘eritendent pour suspendre ha prescription. 11 est vrai que l‘on pourrait aussi adrnettre

une prolongation du dlai dc prescription pour une certaine dur&; l‘avantage dc la

suspension par rapport ä la renonciation tient toutefois au fait que si les partes Ja choisissent,

la Suspension dure uniquement pour ha dure des ngociations et non pas pour une dur& qui

pourrait tre plus longue. 11 faut toutefois pr&iser quand dc teiles ngociations prennent fin.

Conclusions : Ii faut t notre avis prvoir une ä deux nouvehles causes dc suspension:

Art. 136 AP-CO < VI. Empchement et suspension dc laprescription

Cf pour une analyse, not. PIc!uNN,\L. La prescriprion de laction en dornmages-intrts. p. 98 ss.

Prof. Pascal Pichonnaz 29 novernbre 201!



Prise de position sur I‘avant-projet de rforme de la prescription 12

9. Ds le dp6t d‘une reqzl&e dc mddiation, de procdure arbitrale ou d‘une autre detnande

de rsoiution extra/udiciaire des litiges dont ici forme et la teneur suffisent ä entamer le

processus;

10. (tv.) Par accord dcrit des parties, en cas cie ngociations.

VI. L‘interruption du delai de prescription (art. 137 et 138 AP
CO)

Les dispositions n‘ appellent que quelques remarques particulires.

D‘abord, ii nous sernble juste de traiter la procdure arbitrale de la marne rnanire qu‘une

procdure judiciaire en permettant tant l‘interruption (prvue ici) que la Suspension (ä

prvoir pour la procdure arbitrale et les autres ADR i l‘art. 136 AP-CO).

Ensuite, compte tenu du nouvel art. 122 al. 3 CPP, l‘action civile devient pendante ds que

le 1s a fait valoir des conclusions civiles par voie adhsive. A notre avis, ii n‘est pas

ricessaire de chiffrer les conclusions, puisque cela n‘est pas exig p. ex. pour une procdure

partielle, ou sous l‘empire de l‘art. 42 CO. Compte tenu de la controverse sur l‘effet

interruptifde l‘action adhsive‘2,ii serait utile de pr&iser cela dans le Message.

Pour l‘art. 138 AP-CO, ii faudrait reformuler l‘al. 2 eh. 3 pour tenir cornpte des divers

modes de resolution des litiges (ADR, cf. supra) et des ngociations formalis&s, et non pas

seulement de la conciliation.

Pour l‘art. 139 AP-CO, nous pensons qu‘il faut indiquer que Je dIai butoir (conu comme

une sorte dc dLai de premption particulier) ne recommerice pas ä courir aprs avoir

suspendu, puisqu‘il ne vaut quune seule t‘ois. Ce serait l Ja spcificit de ce dlai.

Ii faut saluer la teneur de l‘art. 141 AP-CO et en particulier la prcision selon laquelle

l‘interruption de la prescription par le crancier vaut acte interruptif pour tous les

coobligs. Cela souligne toutefois un peu plus qu‘iI est difficile dc presumer l‘inverse

pour la renonciation par le crancier i Ja prescription (art. 135 al. 1 AP-CO).

Nous approuvons en outre l‘art. 141 al. 4 AP-CO.

Conclusions intermdiaires: Ii faut ä notre avis prciser l‘effet interruptif dc l‘action

adhsive une action pnale (CPP 122) dans le Message.

En outre, ii faut modifier les dispositions suivantes:

Art. 138 AP-CO «2. Dhut des nouveaux dUais

3. la ciöture du litige devant 1 ‘instance saisie, en cas dc requte dc conciiiation, d ‘action, dc

recours, ci ‘exception, la fin dc ici procddure urhitrale, d ‘une autre forme de rsolz.ition

2 A. MACALIJSO. L‘action civile dans le procs pnaI rgi par le nouveau CPP. in : Werro/Pichonnaz (dit.),
Le procs en responsabilit civile. Beme 2011. p. 184 s.
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alternative des liti.ges ou la fin des ndgociations lors d ‘un accord dc suspension en cas de
n&ociations.

Art. 139 AP-CO « 3. Dure des nouveaux dlais

Les nouveaux dllais soiit dc inrne dure que les anciens dlais interrompus. Un dlai
butoir ne reprendpas unefols gu ‘ii a interrompu. »

En outre, ii importe de modilier l‘art. 135 al. 1 AP-CO au vu de l‘art. 141 AP-CO.

Enfin, ii faut retenir la variante dc l‘art. 141 al. 4 AP-CO.

VII. La prescription dc l‘action r&ursoire

L‘avant-projet ne mentionne rien en matire de prescription de [‘action rcursoire, ni aux art.

127 ss CO, ni aux art. 143 ss CO. Ii faut le regretter.

En effet, d‘une part, lajurisprudence (ATF 133 III 6) a pos des principes importants en la
matire, qui Laissent toutefois encore des questions indcises13.11 serait appropri de fixer les
principes dans la loi.

D‘autre part, la mise en ceuvre d‘un d1ai absolu ou, afortiori, d‘un d1ai butoir pose de
srieux prob1mes sur la possibi1it d‘intenter une action rcursoire, si l‘on ne dfinit pas le
dbut du d1ai absolu ou rcursoire spcifiquement pour l‘action r&ursoire. En particulier,
un avis aux coob1igs, comme l‘exige la jurisprudence, serait-il suffisant pour interrompre
le d1ai absolu ou pour adrnettre que le d1ai butoir a sauvegard? Faut-il rit&er l‘avis
aprs dix ans ou — solution que nous pr&onisons — l‘avis unique est-il suffisant pour
sauvegarder l‘effet du dIai butoir? Ii nous paraitrait judicieux de rsoudre du moins les
principes Iis t cette question.

Conclusions intermdiaires: En vertu de l‘art. 128 AP-CO, le d1ai dc l‘action rcursoire
commencerait ä courir ds le paiement au crancier, puisque ce n‘est qu‘i. ce moment-1 que
la justification dc [‘action dbuterait. En outre, un paiement suppose une connaissance. En
revanche, ii faudrait prvoir une interruption du d1ai butoir/du d1ai absolu, en introduisant
un nouvel article 137a AP-CO:

Art. 137a AP-CO 4. Action i*ursoire.

Le dlai hutoir dc 1 ‘action rcursoire est interrolnpu par un avis crit communiqu awc

coobligcs.

Alternative: on pourrait s‘inspirer dc la formulation qui sera retenue pour I‘art. 878 al. 2
AP-CO. On notera toutefois qu‘ä l‘art. 878 aL. 2 AP-CO ii ne s‘agit que dc 1‘hypothse d‘une
soLidarite parfaite, alors que I‘art. 1 37a AP-CO pourrait affect tant la soIidarit parfaite
qu‘ imparfaite.

‚ Cf. notamment PIci-I0NNAz, La prescription de I‘action rcursoire. in: F. Werro (dit.), La pluralit des
responsables, Colloque du droit de la responsabilit civile 2007, Universit de Fribourg, Berne 2009, p.
155-188.
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VIII. Conclusions

Nous esprons que ces suggestions pourront tre prises en compte dans la rdaction d‘un
projet de revision. Un tel projet se justifie pleinement par son ampleur et par la perspective
adopte. Nous insistons toutefois sur le fait que l‘art. 129 AP-CO ne saurait tre rnaintenu en
la forme sans cr&r des prob1mes trs srieux de mise en euvre. En 1‘tat, ii est
contradictoire dans sa formulation, rnme si l‘intention des auteurs ressort du rapport.

En outre, nous pensons avoir fait des suggestions raisonnables qui devraient tre prises en
cornpte pour assurer que cette revision ne soit pas uniquement la reprise de lajurisprudence
et un toilettage prudent, mais bien une modificatiori utile pour le futur.

En vous remerciant de m‘avoir donn l‘occasion de mc dterminer sur ce projet, je vous prie
dc croire, Monsieur le Directeur de l‘Office fdra1 de la justice, l‘assurance dc mes
sentiments distingus.

)Fribourg, le 29 novembre 2011 Prof. Pascal Pichonnaz

0‘
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Zürich, 30. November 2011

Vernehmiassung zum Verjährungsrecht

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir Stellung zu den vorgesehenen Änderungen des Verjährungsrechts.
Wir begrüssen das Bestreben der Vereinheitlichung des Verjährungsrechts, im Beson
deren die Verlängerung der ausservertraglichen Verjährungsfrist auf 3 Jahre sowie die
Einführung der absoluten Frist von 30 Jahren für Personenschäden.

Generell sollen die Verjährungsfristen im Endergebnis jedoch nicht gekürzt und verviel
fältigt, sondern ausgeweitet und vereinheitlicht werden, damit die Rechtsweggarantie,
die Durchsetzung materiellen Rechts und die Rechtssicherheit nicht gefährdet werden.
Daher äussern wir uns zum Vorentwurt wie folgt:

Relative Frist / Art. 128 VE-OR

-Zwischen vertraglichen und ausservertraglichen Forderungen ist hinsichtlich Dauer
und Beginn zu unterscheiden. Der vorgesehene Systemwechsel der Gleichschal
tung vertraglicher und ausservertraglicher Verjährungsfristen rechtfertigt sich nicht.
Verträge sind Ausdruck von gegenseitigem Willen und basieren auf dem Grundsatz
von Treu und Glauben. Gerade in Bereichen, wo ein enges Vertrauensverhältnis zwi
schen den Vertragsparteien besteht (Arbeitsvertrag/Auftragsverhältnis), müsste einzig
zur Verhinderung des Verjährungseintritts vorschnell Klage oder Betreibung erhoben
werden.

- Die vertragliche Verjährungsfrist von 10 Jahren mit Beginn ab Fälligkeit soll bei
behalten werden. Der Beginn des Fristenlaufs mit der vertraglich oder dispositiv fest-
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gelegten Fälligkeit darf nicht durch die Kenntnis ersetzt werden, da sonst der Beginn
der Verjährung keinen Konnex zum vereinbarten Inhalt mehr hätte.

- Die ausservertragliche Frist soll entsprechend dem Vorentwurf mindestens 3 Jah
re betragen mit Beginn ab Kenntnis der Forderung.

- Die systematische Verbindung zum Strafrecht entsprechend dem geltenden Art. 60
Abs. 2 OR muss zudem beibehalten werden. Die strafrechtliche Frist muss für den
Zivilanspruch von Forderungen im Zusammenhang mit Straftaten weiterhin gel
ten. Sonst verjähren zivile Forderungen während die strafrechtliche Frist noch läuft
und so könnten solche nicht mehr adhäsionsweise im Strafverfahren geltend ge
macht werden. Ohne die bewährte Verknüpfung verlieren Opfer zusätzliche Rechte,
welche nicht weiter abgebaut werden dürfen.

- Eine Abkoppelung der Verjährungsfristen vom Strafrecht dient immerhin der Verein
heitlichung und somit dem Ziel der Revision. Sofern die relative Verjährungsfrist kon
sequent durch jegliche Handlung von oder gegenüber den Strafbehörden unterbro
chen würde, wären die Nachteile kürzerer Verjährungsfristen indessen aufgewogen.

Absolute Frist / Art. 129, 130 VE-OR

-Wir sind der Ansicht, dass auch die absolute Frist generell erst mit Kenntnis der
Forderung beginnen soll. Damit wäre eine Zusatzregel für Personenschäden hinfällig.
Eine Forderung die man nicht kennt bzw. nicht kennen kann, soll nicht verjähren kön
nen. Den Rechtsfrieden sehen wir deshalb nicht als gefährdet. Hinzu kommt, dass
gerade solche unvorhersehbaren Risiken häufig versichert sind und im Versiche
rungsverhältnis (zwischen Haftpflichtigem und Versicherung) das Claims-Prinzip An- C)
wendung findet. So wären weiterhin stossende Ergebnisse möglich, wo der Haft
pflichtige Versicherungsschutz geniesst, aber der Geschädigte mangels Verjährung
leer ausgeht.

-Als Variante erachten wir für Personenschäden eine absolute Frist von mindes
tens 30 Jahren als dringend notwendig und unterstützen die Regelung von Art.
130 VE-OR. Durch die noch zuwenig bekannten Folgen von bspw. Nanotechnologie
oder elektromagnetischer Strahlung und deren Latenzzeit könnten uns in Zukunft
noch ungeahnte Gesundheitsschäden bevorstehen. Gerade in Asbestfällen zeigen
sich Latenzzeiten von bis zu 40 Jahren, weshalb die vorgesehene Regelung knapp
bemessen ist. Die Kosten für allfällige Schäden solle nicht die Allgemeinheit tragen
müssen, sondern die Verursacher bzw. deren Versicherungen.

- Die Verlängerung der absoluten Frist generell auf 20 Jahre gemäss der Variante von
Art. 129/1 30 VE-OR ist zu begrüssen. Für Personenschäden wären aufgrund nicht



voraussehbarer Langzeitfolgen indessen weiterhin eine Regel analoge Art. 130 VE
OR, und somit eine mindestens 30-jährige Verjährungsfrist vorzusehen.

Abänderbarkeit der Verjährungsfristen / 133 VE-OR

-Die in Art. 133 VE-OR vorgesehene vertragliche Abänderbarkeit der Fristen bis aufl
Jahr für die relative Frist bzw. 3 Jahre für die absolute Frist ist höchst problematisch
und muss ersatzlos gestrichen werden.

-Zwar werden Missbräuche im Bereich von Massenverträgen mit Abs. 3 vorgebeugt,
die Regelung wird jedoch anwendbar sein auf beispielsweise Arbeits-, Kauf- und
Werkverträge sowie Aufträge welche individuell abgeschlossen werden dann mit mi
nimalen Fristen versehen werden könnten.

- Die Regelung ist ein Nachteil für alle Konsumenten, Arbeitnehmer, ect. welche sich
die Frist zuerst aufdiktieren lassen (müssen) und dann aufgrund kurzer Fristen und
mangels Rechtskenntnissen Forderungen verjähren liessen. Es ist zu erwarten, dass
die stärkeren Vertragspartner zwecks Risiko- und Gewinnoptimierung ihre Verträge
nur noch mit minimalen Verjährungsfristen abzuschliessen bereit sind.

- Die Abänderbarkeit der Verjährungsfristen vereitelt das Ziel der Vereinheitlichung der
Verjährungsfristen und hat im Endergebnis eine wesentliche Verkürzung zur Folge.
Anstelle von einheitlichen Fristen eine Vielzahl unterschiedlicher Fristen zuzulas
sen, würde dem Revisionsziel zuwider laufen. Es wäre einer Übersicht, dem Rechts-
frieden und der Rechtssicherheit abträglich und würde somit auch nicht zur Befriedi
gung der Rechtssubjekte beitragen.

Art. 135, 141 VE-OR

-Abänderung, Verzicht und Unterbruch müssen entgegen den vorgesehenen Regeln
gegenüber allen Solidarschuldnern gelten. Eine einheitliche Ordnung für alle Fälle
der gemeinsamen Verursachung ist dringend erforderlich. Gerade in komplexen
Rechtssystemen ist oft nicht von vornherein ersichtlich, wer für welches Verhalten
einzustehen hat. Oft zeigt sich dies erst nach Kenntnis des ganzen Sachverhaltes; in
einem Gerichtsverfahren etwa nach Abnahme von Beweisen.

- Die Varianten zu den beiden Artikeln erachten wir als notwendig und wichtig. Die Re
gel soll jedoch nicht nur bei direktem Forderungsrecht, sondern bei allen Versiche
rungsverhältnissen gelten.



Art. 136, VE-OR

- Die Verjährung von Forderungen von Unmündigen und Urteilsunfähigen sollen
generell nicht beginnen, solange die Mündigkeit bzw. die Urteilsfähigkeit nicht ge
geben ist. Schutzbedürftige Personen sollen keinerlei Nachteile erfahren, sofern de
ren Vertreter nicht handeln und die Forderungen nicht geltend machen. Sehr häufig
kollidieren die Interessen von Eltern und Kindern oder von Urteilsunfähigen und deren
Vertretern. Es besteht die Gefahr, dass die gesetzlichen Vertreter nicht aktiv werden
oder nicht im Interesse des Kindes! Urteilsunfähigen handeln. Sofern die Vertreter
nicht gegen Haftpflicht versichert sind, droht den Vertretenen ein finanzieller Verlust.
Die Bestimmungen gemäss Art. 136 Ziff. 1 u. 2 können hier keine Abhilfe schaffen.

- Personenschäden von Kindern infolge von Verkehrs- oder Freizeitsunfällen sollen
nicht reguliert werden vor Abschluss der Erstausbildung oder dem Eintritt ins Er
werbsleben. Weil dies aber häufig erst 10, 20 oder mehr Jahre nach dem Unfall der
Fall ist, besteht eine grosse Verjährungsgefahr, welche das Kind letztlich trägt.

Art. 137, VE-OR

-Auch ein einfaches Mahnschreiben soll genügen. Dies entspricht auch etlichen aus
ländischen Rechtssystemen und trägt der Rechtssicherheit im internationalen
Rechtsverkehr bei. Eine Schuldbetreibung, ein Schlichtungsgesuch oder eine Klage
soll einzig zwecks Unterbrechung der Verjährung nicht notwendig sein. Dies ist weder
im Sinne des Schuldners (Ruf, Aufwand, Kosten), noch des Gläubigers (Kosten) und
schon gar nicht des Rechtssystems (unökonomisch, Ausbau des Verwaltungs- u.
Behördenapparates). Die Verjährung ist als Einrede konzipiert; die staatlichen Behör
den müssen also nicht ex officio eingreifen und demnach auch nicht zur Unterbre
chung herangezogen werden.

- Hinzu kommt dass den Gläubigern eine negative Feststellungsklage durch die
Schuldner (gemäss Art. 85a SchKG oder zivilprozessual) droht, sofern Betreibung
oder Klage erhoben wird, was stossend ist solange diese veranlasst sind, die Verjäh
rung zu verhindern.



Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Stellung
nahme bei der dem Grundsatze nach zu begrüssenden Revision.

Mit ‚iciachtung

David Husmann
Vorstandsmitglied
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Stellungnahme zur Revision des Verjährungsrechts im Obligationsrecht

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Stiftung RoadCross Schweiz begrüsst die beabsichtigte Vereinheitlichung des Verjährungsrechts
sowie die Verlangerung von Verjährungsfristen, welche dem Ausbau des Opferschutzes dienen.

Aus Sicht der Strassenverkehrsopfer ist insbesondere die vorgeschlagene 30-jahrige Verjährungspflicht
für Personenschäden hochwillkommen. Vor diesem Hintergrund kann auch die Streichung von Art. 60
Abs. 2 OR, aufgrund dessen sich je nach Straftatbestand oftmals langere Verjährungsfristen konstruieren
liessen, durchaus verkraftet werden. Im Sinne der Vereinheitlichung und Vereinfachung des
Gesetzestextes ist dieser Verweistatbestand ohnehin nicht beizubehalten.

Zudem begrüsst RoadCross die Verlängerung der Verjährungsfrist bei Schadenersatz- und
Genugtuungsansprüchen von bisher 2 Jahren (SVG) auf die vorgesehene (relative) Frist von 3 Jahren.
Denn nach einem Unfall entwickeln sich die Folgekosten für Strassenverkehrsopfer dynamisch und sind
nur sehr begrenzt voraussehbar.

Freundliche Grüsse

‘1
.. /‚1

Valesca Maria Z?ig /
Geschäftsführung‘ /

.1 1

RoadCross Schweiz Zweierstr. 22 3004 Zürich 044 737 48 29 info@roadcross.ch www roadcross.ch Postkonto 80-6644-3
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Vernehmiassung — Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren

In randvermerkter Angelegenheit nimmt der Schweizerische Anwaltsverband (SAV)
Bezug auf die ihm unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen und dankt Ihnen für die
Gelegenheit, dazu Stellung nehmen zu dürfen.

Aus Sicht des SAV sind folgende Bemerkunqen anzubringen:

Vereinheitlichung des Verjährungsrechts im Bereich des ausservertraglichen
Haftpfl ichtrechts

Eine Vereinheitlichung der Bestimmungen in den vorerwähnten Bereichen ist im
Grundsatz zu begrüssen, da eine Vielzahl unterschiedlicher Verjährungsfristen bzw.
Verjährungsregelungen besteht, welche sich sachlich kaum rechtfertigen lässt. Im Sin
ne der Rechtssicherheit für den Geschädigten, aber auch für den potentiell Haftpflichti
gen ist deshalb die vorgesehene Vereinheitlichung sinnvoll.

Die vorgesehene relative Verjährungsfrist von drei Jahren ist angemessen, auch wenn
in einem Teil der Fälle (geschädigte Jugendliche, langer Heilungsprozess) möglicher
weise die relative Verjährungsfrist bereits in einem Zeitpunkt zu laufen beginnt (Verfü
gung des Sozialversicherers), in welchem der Schaden haftpflichtrechtlich noch nicht
wirklich beziffert werden kann. Solche “Ungereimtheiten“ sind jedoch systemimmanent
und in Einzelfällen hinzunehmen. Für die überwiegende Mehrheit aller Fälle erscheint
die dreijährige Frist jedoch sachgerecht.

Die in Art. 130 vorgesehene absolute Frist für Forderungen aus Personenschäden ist
sachlich gerechtfertigt. Es fragt sich jedoch, ob diese Frist u.a. nicht auch für Deponie
schäden gelten soll. Solche Schäden treten oft erst nach Jahren auf, weshalb die Ge
fahr besteht, dass im Zeitpunkt der Schadensentdeckung die absolute Verjährung be
reits eingetreten ist. Dies insbesondere auch deshalb, weil das Bundesgericht in einem
jüngeren Urteil1 offengelassen hat, wann Ansprüche aus Deponieschäden verjähren.

1 BGE 127 III 257



Die Bestimmungen von Art. 115 if. der Schweizerischen Strafprozessordnung sehen
Regelungen über Opferhilfe, die Privatklägerschaft sowie die Geltendmachung von
Zivilansprüchen im Strafverfahren vor. Die geschädigten Personen (Sach- und/oder
Personenschaden) beteiligen sich an den Strafverfahren v.a. auch deshalb, um Be
weismittel zur Begründung der Zivilansprüche zu erlangen. Diese Vorgehensweise ist
legitim und nicht zu beanstanden. Strafverfahren können, je nach dem zu beurteilen
den Sachverhalt (z.B. Brandschaden) längere Zeit dauern. Im Sinne einer ‘Verfah
rensentlastung“ wäre es wünschenswert, wenn in Art. 138 VE bzw. Art. 135 OR die
Konstituierung als Privatktäger als weiterer Unterbrechungsgrund aufgenommen wür
de. Damit könnte verhindert werden, dass der Privatkläger, neben seiner Beteiligung
im Strafverfahren zusätzliche, die Verjährung unterbrechende, Handlungen vorkehren
müsste. Die in der Variante zu Art. 49 SchiT ZGB vorgesehene Lösung ist abzulehnen.
Namentlich die in Abs. 2 vorgesehene Regelung würde dazu führen, dass “verjährte“
Altfälle wieder aufleben würden. Dies ist nicht nur ein Verstoss gegen den in Art. 1
SchIT ZGB verankerten Grundsatz der Nichtrückwirkung von Gesetzesänderungen,
sondern führt auch dazu, dass Geschädigte, deren Ansprüche aufgrund der eingetre
tenen Verjährung abgewiesen wurden, die Ansprüche wegen der materiellen Rechts
kraft definitiv verloren haben, während Geschädigte, deren Ansprüche nach geltendem
Recht zwar auch verjährt sind, aber noch keinen rechtskräftigen Entscheid erwirkt hat
ten, nach wie vor klagbare Ansprüche hätte, was eine nicht zu rechtfertigende Un
gleichbehandlung bedeuten würde. Entgegen der im Bericht zum VE vertretenen Auf
fassung, stehen gegen Gesetzesrevisionen gerade keine Rechtsmittel (auch nicht das
Rechtsmittel der Revision) zur Verfügung. Sodann ist zu beachten, dass auch Re
gressansprüche wieder aufleben würden, womit zusätzliche Komplikationen in bereits
erledigten Schadenfällen auftreten könnten.

Der VE sieht vor, die Bestimmung von Art. 72 Abs. 3 ATSG anzupassen. Ob die vor
gesehene Neuregelung ‚ sobald die zugrunde liegende Leistung vollständig erbracht
ist ... .“ zur Vereinfachung im Regressalltag beiträgt und auch einen angemessenen
Interessenausgleich zwischen Regressberechtigtem und Regressverpflichteten schafft,
wagen wir zu bezweifeln. Dies gilt insbesondere für Dauerleistungen, welche perio
disch ausgerichtet werden, wie Renten und/oder periodisch anfallende Heilungskosten.
In solchen Fällen würde die Verjährung erst bei Beendigung der Leistungspflicht (Ende
Rentenleistung) beginnen, was zu einer unbilligen Lösung zulasten des Regressver
pflichteten führen würde. Aus unserer Sicht besteht derzeit keine Notwendigkeit, Art.
72 Abs. 3 ATSG anzupassen.

2. Vereinheitlichung des Verjährungsrechts im Vertragsrecht

Im Bestreben einer Vereinheitlichung des gesamten Verjährungsrechts will der VE das
Konzept der doppelten Fristen aus dem Delikts- und Bereicherungsrecht für die ver
traglichen Forderungen übernehmen. Diese sollen künftig ebenfalls einer relativen Frist
unterliegen, mit der Folge, dass die heute geltende Zehnjahresfrist (Art. 127 OR)
grundsätzlich auf drei Jahre verkürzt und die Gläubigerstellung ganz erheblich ver
schlechtert würde. Wir lehnen einen solchen Systemwechsel aus folgenden Gründen
entschieden ab:
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Die allgemeine Verjährungsfrist von zehn Jahren ist seit mehr als 125 Jahren gelten
des Recht und im Rechtsbewusstsein und der Rechtspraxis fest verankert und akzep
tiert. Ein konkretes Bedürfnis des Geschäftsverkehrs nach einer Verkürzung der Zehn-
jahresfrist ist nicht ersichtlich und wird im Bericht zum VE auch nicht geltend gemacht.
Die Gründe für den Miteinbezug der vertraglichen Verjährungsfristen in die Revision
des Verjährungsrechts sind im Wesentlichen systematisch-dogmatischer Natur, was
eine Abkehr von der bewährten und unangefochtenen Regelung des Art. 127 OR nicht
zu rechtfertigen vermag. Der VE steht damit auch im Widerspruch zu den Überlegun
gen, die den Bundesrat zum Verzicht auf eine umfassende Revision und Vereinheitli
chung des Haftpflichtrechts veranlassten. Wenn dort zutreffend festgestellt wurde, der
Gesetzgeber interessiere sich nicht für Fragen der Systematik, sondern für die Lösung
konkreter gesellschaftlicher Probleme (Medienmitteilung EJPD vom 21.01.2009), 50

sollte dies auch für die in der Folge in Angriff genommene Teilrevision des Verjäh
rungsrechts gelten. Es ist zudem nicht einsichtig, weshalb sich der VE nicht auf den
parlamentarischen Auftrag, d.h. auf das Problem der Spätschäden, sowie die Regelung
praktisch vordringlicher Probleme (wie die unbestrittene Verlängerung der relativen
Einjahresfrist des Delikts- und Bereicherungsrechts oder die Vereinheitlichung der aus
servertraglichen Verjährungsfristen) beschränkt, sondern weit darüber hinaus für die
vertragliche Verjährung oine Notwendigkeit und Bedarf einen grundlegenden System-
wechsel vorschlägt.

Ein einheitliches Verjährungsregime für deliktische und vertragliche Forderungen er
scheint auch in sachlicher Hinsicht nicht gerechtfertigt, da es sich um unterschiedliche
Regelungsbereiche handelt, die sich nicht über ein und denselben Leisten schlagen
lassen: Hier die Schädigung aus so genanntem Zufallskontakt und damit verbunden
die Ungewissheit über mögliche Ersatzansprüche, was nach einer Klärung innert nütz
licher Frist ruft. Dort die Grundsätze der Vertragsbindung und Vertragstreue (“pacta
sunt se,vanda‘, denen die Stabilität und Kontinuität der von den Vertragsparteien be
gründeten und für sie kalkulierbaren Forderungen entspricht und die nicht leichthin
durch das Institut der Verjährung unterbrochen werden sollen. Es sei daran erinnert,
dass in den europäischen Kodifikationen lange Zeit eine Frist von 30 Jahren (die “longi
temporis praescriptio‘) vorherrschend war und die zehnjährige Frist des OR rechtsver
gleichend betrachtet als sehr knapp bemessen galt. In der Rechtspraxis wurde denn
auch nie der Ruf nach einer Verkürzung der Zehnjahresfrist laut, sondern allenfalls
derjenige nach einer engen Auslegung der davon abweichenden Fristen. Anschaulich
ist diesbezüglich etwa die Diskussion um den Anwendungsbereich der Fünfjahresfrist
von Art. 128 Ziff. 3 OR für Forderungen aus Handwerksarbeit: Ursprünglich wurde die
verkürzte Frist damit begründet, dass die Forderungen dieser Fallgruppe auf zweiseiti
ge Verträge beruhen, bei denen die Verkehrssitte eine rasche Abwicklung mit sich
bringe und weder die Ausstellung von Vertragsurkunden noch die Aufbewahrung von
Quittungen üblich sei. Diese Argumente gelten heute jedoch als durch die moderne
Entwicklung überholt, nicht zuletzt mit Blick auf die zehnjährige Aufbewahrungspflicht
für Geschäftsbücher, Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenz (Art. 962 Abs. 1
OR). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelangt Art. 128 Ziff. 3 OR deshalb nur
mehr (restriktiv) auf typisch und traditionell manuelle Arbeiten zur Anwendung, nicht
aber auf Arbeiten, die einen gewissen planerischen, koordinativen oder administrativen
Aufwand bedingen.2Dahinter steht offenkundig die Überlegung, dass bei komplexeren
Geschäften eine Verjährungsfrist von fünf Jahren unangemessen kurz ist. De lege fe
renda wird gar einer Streichung der Fünfjahresfrist das Wort geredet.3 Der Vorschlag

2 BGE 123 III 123.

u.a. DAPPEN, Basler Kommentar OR 1, 4. Aufl. 2007, Art. 128 N. 1.
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einer relativen Dreijahresfrist steht hierzu quer in der Landschaft. Er hätte zudem zur
Folge, dass im Werkvertragsrecht, insbesondere bei unbeweglichen Bauwerken, die
Werklohnforderung regelmässig vor dem Gewährleistungsanspruch verjähren und da
mit die heute geltende Rechtslage gerade ins Gegenteil verkehren würde.

Es sei sodann darauf hingewiesen, dass die angeführten Rechtsunsicherheiten betref
fend die Ersatzforderungen aus Vertrauenshaftung sowie die Ansprüche der Angehöri
gen eines direktgeschädigten Vertragspartners, die mit der Vereinheitlichung von delik
tischer und vertraglicher Verjährung beseitigt werden sollen, in Wirklichkeit vom Bun
desgericht geklärt und somit nur mehr dogmatischer Natur sind. Das Problem wird zu
dem durch eine Verlängerung der relativen deliktischen Verjährungsfrist auf drei Jahre
hinreichend entschärft. Demgegenüber würde im Vertragsrecht mit der relativen Drei-
Jahresfrist neu eine unnötige Quelle der Rechtsunsicherheit geschaffen, welche die
Gerichte nachhaltig beschäftigen dürfte. So ist zu beachten, dass der Gläubiger im
Regelfall seine vertraglichen Primäransprüche kennt und der Fristenlauf entsprechend
mit deren Fälligkeit einsetzt, gerade die Fälligkeit sich indessen zeitlich nicht immer
leicht fixieren lässt. Prinzipiell im Dunkeln liegt ferner etwa die Frage, in welchem Zeit
punkt die relative Frist für Verspätungsschäden zu laufen beginnt, die der Gläubiger
neben dem Leistungsanspruch kumulativ einfordern will, oder für Sekundärleistungen,
die nach den Regeln von Art. 107 Abs. 2 DR an die Stelle des ursprünglichen Leis
tungsanspruchs treten. Was heisst hier “Kenntnis über die gesamte Forderung“ bzw.
wann ist dem Gläubiger ein Prozess im “Hinblick auf die prozessuale Substantiie
rungspflicht möglich und zumutbar“?

Nicht zu überzeugen vermag schliesslich auch das Argument der europäischen Har
monisierung. Der Blick auf die Verjährungsordnung der europäischen Länder liefert ein
ganz und gar uneinheitliches, von nationalen Besonderheiten geprägtes Bild, wobei
z.B. in Österreich nach wie vor eine dreissigjährige Frist gilt und das italienische Recht
wie das DR eine Zehnjahresfrist kennt. Modellregelwerke wie die Principles of Europe-
an Contract Law (PECL) oder der Draft Common Frame of Reference (DCFR) sind
vorderhand nicht mehr als akademische Entwürfe, die in den nationalen Rechtsord
nungen bislang nur beschränkt Berücksichtigung gefunden haben. Von einem einheitli
chen Verjährungsregime ist das europäische Recht derzeit noch weit entfernt. Vor die
sem Hintergrund besteht kein Anlass, den “legislatorischen salto mortale“4 der deut
schen Schuldrechtsreform, mit welcher die dreissigjährige Frist um den Faktor zehn auf ()
drei Jahre verkürzt wurde, im schweizerischen Recht nachzuvollziehen.

3. Zu einzelnen Punkten des VE bezüglich Verjährungsrecht im Vertragsrecht

Sollte entgegen unsere Auffassung die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts im
Vertragsrecht weiterverfolgt werden, ist zu beachten, dass der VE insbesondere

nicht sämtliche spezialgesetzlichen verjährungsrechtlichen Bestimmungen aufhebt
und unklar bleibt, ob das Absicht oder ein Versehen ist;

— in Art. 133 VE unnötigerweise in die Parteiautonomie eingreift, was vor allem dort
gilt, wo Parteien auf eine Haftung gänzlich verzichten können, weil sonst die Gefahr
besteht, dass die Parteien die Haftung gänzlich ausschliessen (z.B. im Kaufver
tragsrecht);

BUCHER, recht 2006, S. 186 Fn. 2.
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— bei Art. 201 Abs. 4 VE unklar bleibt, ob diese Bestimmung zwingendes Recht dar
stellt und ob diese Rügefrist auch bei Täuschung gilt (vgl. Art. 210 Abs. 3 OR, der
gemäss VE aufgehoben werden soll), was beides abzulehnen wäre; und

— redaktionelle Präzisierungen bedürfte, wie beispielsweise der Wortlaut in Art. 128
VE (“relative Verjährungsfrist“ anstatt “Verjährungsfrist“), Art. 129 VE (“absolute Ver
jährungsfrist“ anstatt “Verjährungsfrist“ und “endet mit Ablauf von zehn Jahren“ an
statt “endet mit Ablauf von spätestens zehn Jahren“), Art. 139 VE (“unterbrochenen
Verjährungsfrist“ anstatt “Verjährungsfrist“) und Art. 210 Abs. 2 VE (“innerhalb von
zwei Jahren“ anstatt “innerhalb eines Jahres“).

Einzelne Punkte des VE bezüglich des Verjährungsrechts im Vertragsrecht sind im
Gegensatz zur vorgeschlagenen Vereinheitlichung zu begrüssen bzw. gehen in die
richtige Richtung und sind im Rahmen einer partiellen Revision der Art. 127 if. OR zu
ändern:

— Verjährungsverzicht: der Schuldner sollte die Möglichkeit haben, durch mündliche
oder schriftliche Erklärung auf die Erhebung der Verjährungseinrede zu verzichten.
Vom Schriftformerfordernis sollte indessen abgesehen werden, da eine Notwendig
keit hierfür nicht ersichtlich ist. Die maximale Dauer des Einredeverzichts ist auf die
Dauer der jeweiligen gesetzlichen oder (ausserhalb des Dritten Titels) vereinbarten
Verjährungsfrist zu beschränken. Der Fristenbeginn ist auf den Zeitpunkt der Einre
deverzichtserklärung festzusetzen (Datum Postaufgabe). Neben dem einseitigen
Einredeverzicht sollten die Parteien eine Verjährungsfrist auch vertraglich um die
jeweilige Dauer verlängern können.

— Unterbrechungshandlung: im VE nicht vorgesehen, aber begrüssenswert wäre ein
gesonderter Verjährungsunterbrechungstatbestand bei Schuldner mit Sitz im Aus
land, da in diesen Fällen eine Betreibung in der Schweiz regelmässig nicht möglich
und die Klageeinleitung teilweise mit der Fortführungslast verbunden ist (z.B. bei
Verfahren ohne Schlichtungsverfahren). Als Unterbrechungstatbestand sollte für
Schuldner mit Sitz im Ausland die schriftliche Mitteilung an den Schuldner mit expll
zitem Hinweis auf die Verjährungsunterbrechung und unter Angabe der Informatio
nen wie in einem Betreibungsbegehren (vgl. Art. 67 SchKG) aufgenommen werden.
Art. 135 OR sollte mit einer entsprechenden Ziffer. 3 ergänzt werden.

4. Fazit

Aus den Ausführungen ergibt sich, dass die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts
im Bereich des ausservertraglichen Haftpflichtrechts begrüsst wird, nicht aber darüber
hinaus. Aus systematisch-dogmatischer Sicht mag es zwar erstrebenswert sein, wenn
das Verjährungsrecht vereinheitlicht wird, es schafft aber eine unnötige Rechtsunsi
cherheit. Ein gewisses Mass an Rechtsunsicherheit ist zwar mit jeder Gesetzesreform
verbunden und auch hinzunehmen, wenn für eine Gesetzesreform nachweislich ein
Bedarf besteht. Ein solcher Bedarf ist bezüglich der Vereinheitlichung des Verjährungs
rechts im Vertragsrecht im Bericht zum VE weder behauptet worden — sofern man von
der Vereinheitlichung um der Vereinheitlichung willen absieht — noch lässt sich ein sol
cher Bedarf erkennen.
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Wir ersuchen Sie daher, von der unnötigen Vereinheitlichung des Verjährungsrechts im
Vertragsrecht abzusehen und die diesbezügliche Revision auf punktuelle Änderungen
zu beschränken.

Mit freundlichen Grüssen

Für den hweizerischen Anwaltsverband

1(2
Dr. ea von henberg
Präsident Generalsekretär

G
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SCHWEIZ. BAUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND
UNION SUISSE DES PAYSANNES ET DES FEMMES RURALES F 30 OVUNIONE SVIZZERA DELLE DONNE CONTADINE E RURALE ‘ U

UNIUN DA LAS PURAS SVIZRAS

- Art

Bundesamt für Justiz

Eidgenössisches Justiz— und III IIPolizeidepartement (EJPD) BJ-00000000608571
Bundesamt für Justiz
3003 Bern

Brugg, 29. November2011

Zuständig: Kommission „Familien- und Sozialpolitik“
Annekäthi Schluep-Bieri, Präsidentin

Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts) Vernehmiassungs
verfahren

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 31.08.2011 laden Sie uns ein, zur Revision des Verjäh
rungsrechts Stellung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ih
nen bestens und wir sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu
lassen.

Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband vertritt Frauen vom Land
und Bäuerinnen, welche oft Mitteilhaberinnen und Mitunternehmerinnen von Land
wirtschaftsbetrieben oder Kleinbetrieben und von Grundbesitz sind. Als solche sind
sie direkt am Markt tätig und werden so mit den Verjährungsbestimmungen der ver
schiedenen Gesetze (insbesondere des OR) konfrontiert. Als Verband setzt sich der
Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband für die Verbesserungen der
wirtschaftlichen Bedingungen der Bäuerinnen und Frauen vom Land ein und damit
auch für den Abbau administrativer und rechtlicher Hürden.

Bäuerinnen und Landfrauen als Unternehmerinnen und Mitinhaberinnen sind auf kla
re, verständliche Normen zur Verjährung in zweierlei Hinsicht angewiesen, erstens
damit sie selbst als Unternehmerinnen verlässlich planen und kalkulieren können und
zweitens damit sie ihre Forderungen rechtlich auch durchsetzen können. Die Verein
heitlichung des Verjährungsrechts trägt wesentlich zur Verständlichkeit und Vereinfa
chung bei.
Mit der Revision wird neben dem Obligationenrecht eine grosse Anzahl von weiteren
Gesetzen revidiert. Unsere Stellungnahme umfasst neben grundsätzlichen Überle
gungen nur jene Gesetzestexte, die wir als relevant erachten.
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Hauptanliegen
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband nimmt in zustimmendem
Sinne Kenntnis vom Ansinnen das Verjährungsrecht in der Schweiz zu vereinheitli
chen und diesbezügliche Unsicherheiten beseitigen zu wollen. Wir schlagen deshalb
vor, dass neben der Unverjährbarkeit maximal vier Fristen vorgesehen werden und
dass diese vertraglich angepasst werden können.
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband fordert, dass die neuen
Fristen auch auf weitere Rechtsgebiete, wie z.B. Steuerrecht, Sozialversicherungs
recht, Zollgesetz oder Verwaltungsstrafrecht ausgedehnt werden.
Mit der Verkürzung der Verjährungsfrist für Verlustscheine von heute 20 Jahren auf
10 Jahre können wir uns nicht einverstanden erklären. Mit einer solchen Verkürzung
werden Schuldner auf eine ungerechifertigte Art und Weise stärker geschont als bis
her. Ebenso vehement stellen wir uns gegen eine Ausdehnung der Verjährungsfrist
bei Personenschäden von bisher 10 auf neu 30 Jahre. Die angefügten Beispiele von
Risiken (Asbest, Radioaktivität, Medikamente) sind bekannt. Die Sensibilität im Be
reich der Personenschäden ist bereits heute sehr gross. Die Unternehmen dürfen,
bei konformer Umsetzung der heute geltenden strengen Vorschriften zur Arbeitssi
cherheit, nicht nach mehr als 20 Jahren immer noch auf Schadenersatz eingeklagt
werden. Die Ausdehnung einer möglichen Haftung auf 30 Jahre könnte zudem die
Wirtschaft stark beeinträchtigen. Die künftigen negativen wirtschaftlichen Folgen für
den Wirtschaftsstandort Schweiz und die Unternehmen sind schwer, folglich bei einer
Verlängerung der Verjährungsfrist nicht zu unterschätzen.
Die Rügepflichten des Käufers oder Bestellers sind von den vorgesehenen 2 Jahren
auf ein Jahr zu reduzieren (Art. 201 OR, Art. 370 OR). Bei unbeweglichen Gegen
ständen und Grundstücken kann die Rügepflicht bei den bisher 5 Jahren belassen
werden.
In den Übergangsbestimmungen (Art. 49 E-ZGB) ist vorgesehen, dass für Forderun
gen, die nach bisherigemm Recht noch nicht verjährt sind, das neue Recht Geltung
hat und nur die neuen, kürzeren Fristen erst nach Inkrafttreten des Gesetzes zu lau
fen beginnen. Diese Übergangsregelung ist für den Schweizerischen Bäuerinnen-
und Landfrauenverband nicht akzeptabel. Die neuen Bestimmungen dürfen auf alt-
rechtliche Forderungen keinen Einfluss haben Und sollten somit erst auf Forderungen
angewendet werden, die nach Inkraftsetzung der neuen Bestimmungen entstehen.

u
Grundsätzliche Erwägungen
Mit der Vereinheitlichung der Verjährungsfristen wird die Übersicht innerhalb des
Schweizerischen Rechts deutlich verbessert. Die einheitlichen, privatrechtlichen Re
geln fördern die Rechtsicherheit und damit das Verständnis beim Bürger. Eine kon
sequente Umsetzung dieses Anliegens müsste unseres Erachtens aber dazu führen,
dass neben der Unverjährbarkeit maximal vier Fristen umgesetzt würden und dass
diese Fristen auch auf sämtliche national anwendbaren Rechtsgebiete Gültigkeit ha
ben. Wir fordern deshalb, dass insgesamt im Schweizerischen Recht nur folgende
Verjährungsfristen vorgesehen werden:
• relative, vertraglich abänderbare Verjährungsfrist: 3 Jahre
• normale, absolute Verjährungsfrist: 10 Jahre
• lange, maximale Verjährungsfrist (u.a. Verlustscheine, Personenschäden): 20 Jahre
• bei Straftaten, die mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht werden: 30 Jahre
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Aktuell kennt das Strafgesetzbuch neben der Unverjährbarkeit folgende Verjährungs
fristen: 5, 7, 15, 20, 25 und 30 Jahre. Auch im Strafgesetzbuch ist deshalb eine Straf
fung und Vereinheitlichung der Fristen anzustreben. Die sehr lange Frist von 30 Jah
ren hat bei sehr schweren Straftaten ihre Berechtigung, nicht hingegen im Obligatio
ne n recht.
Der Praktikabilität und den Interessen der Unternehmen ist insgesamt gebührend
Rechnung zu tragen. Zu lange Fristen schränken die Planungssicherheit ein, da Kla
gen lange nach der Leistung oder Lieferung angehoben werden können und solche
Klagen immer mit grossem administrativem Aufwand verbunden sind. Selbst dann,
wenn die Klage abgewiesen wird, werden den Unternehmen hohe Kosten erwachsen
und das Image leidet Schaden. Solche Auswirkungen sind zu bekämpfen.
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband begrüsst die flexible Mög
lichkeit, dass die relative Verjährungsfrist von drei Jahren (Art. 128 E-OR) vertraglich
auf ein Jahr verkürzt werden kann (Art. 133 E-OR). Ohne diese vertragliche Möglich
keit wäre eine Verlängerung der heute geltenden relativen Verjährungsfrist von ei
nem Jahr nicht haltbar. Die Möglichkeit, die relative Verjährungsfrist auf 10 Jahre zu
verlängern dürfte kaum genutzt werden und sollte aus Gründen der Vereinfachung
weggelassen werden. Gleiches gilt für die absolute Verjährungsfrist von lOJahren.
Bei der Anpassung der Verjährungsfristen ist darauf zu achten, dass die schweizeri
schen Regeln in keinem Fall weitergehen als jene der Europäischen Union oder des
Wiener Kaufrechtes. Es ist uns aber klar, dass internationale Abkommen (z.B. beim
Schutz der Kulturgüter) eine längere Verjährungsfrist vorsehen können. Diese blei
ben von den vorgesehenen Anpassungen unberührt.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Weiter erlauben wir uns, folgende detaillierten Überlegungen zur Auslegung und Um
setzung anzubringen:

1. Obligationen recht (OR)

Art. 128 OR, relative Frist
Eine Frist von generell drei Jahren würde sogar jene der EU-Verbrauchsgüterkauf
Richtline von zwei Jahren übersteigen. Im deutschen Recht wurde 2002 die Verjäh
rungsfrist von sechs Monaten auf zwei Jahre ausgedehnt. Eine weitergehende Rege
lung als jene der EU sollte die Schweiz nicht einführen. Der Schweizerische Bäuerin
nen- und Landfrauenverband kann der Vereinfachung und Vereinheitlichung jedoch
unter den folgenden Voraussetzungen zustimmen:

• die relative Verjährungsfrist von 3 Jahren kann - wie vorgesehen - vertraglich auf
ein Jahr reduziert werden,

• die Verlängerungsmöglichkeit dieser Frist auf 10 Jahre wird gestrichen,

• die Frist zur Erhebung der Rüge wird beim Fahrniskauf von 2 Jahren auf ein Jahr
reduziert (Art. 201 und Art. 370 OR).

Art. 130 OR, absolute Frist bei Personenschäden
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband fordert, die Frist von bisher
10 Jahren maximal auf 20 Jahre auszudehnen. Die vorgesehene Frist von 30 Jahren
ist mit einer Verdreifachung übertrieben.
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Das bisherige Problem lag darin, dass solche Folgen kurz vor oder nach 10 Jahren
bemerkbar wurden und dann nicht mehr geltend gemacht werden konnten, da die
absolute Verjährungsfrist bereits eingetreten ist oder während dem Verfahren eintrat.
Mit der Ausdehnung auf 20 Jahre sind die Anliegen zum Schutz der Personen be
rücksichtigt. Sollte sich der Schaden erst nach 20 Jahren zeigen, wird der Beweis der
Schadensursache noch schwieriger zu erbringen sein, so dass die Ausdehnung der
Verjährungsfrist nur scheinbar eine Lösung darstellt. Auf der anderen Seite müssen
die Unternehmerinnen vor Missbräuchen und ungerechtfertigten Klagen geschützt
werden. Auch für die beschuldigten Personen und Unternehmen wird es bei einer
extrem langen Frist schwierig sein, Gegenbeweise zu erbringen, da die Dokumente
in der Regel nicht länger als 10 Jahre aufbewahrt werden. Kommt hinzu, dass die
Unternehmen seinerzeit entsprechend dem Stand der Erkenntnisse aus Wissen
schaft und Technik, sowie getreu den gesetzlichen Bestimmungen gehandelt haben.
Ein Rückgriff sollte deshalb nur in Ausnahmen und bei extrem gefährlichen Substan
zen in entsprechenden Spezialgesetzen vorgesehen sein (z.B. bei Kernkraftwerken).
Mit einer Ausdehnung der Verjährung auf 20 Jahre dürfte ein ausgewogenes Mass
zwischen den Bedürfnissen des besseren Personenschutzes und den Anliegen der
Wirtschaft gefunden werden.
Die vorgeschlagene Variante zu Art. 129 und 130 OR geht zu weit, da diese Variante
auch die “normale“ absolute Verjährungsfrist auf 20 Jahre ausdehnt. Die in den Er
läuterungen vorgeschlagene Anpassung der übrigen Gesetze mit einer längeren Frist
als 20 Jahre (z.B. im Zusammenhang mit der Gentechnologie) wird durch den
Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband zur Vereinfachung und Ver
einheitlichung begrüsst.

Art. 130 Abs. 2 OR, gestrichen
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband begrüsst ausdrücklich die
Streichung von Absatz zwei des Artikels 130 OR. Damit wird die bestehende Gefahr
der unbewussten Verjährung nach 10 Jahren bei Darlehen ohne vereinbarten Kündi
gungs- oder Rückzahlungstermin beseitigt.

Art. 131 Abs. 2, Leibrenten und andere periodische Leistungen
In landwirtschaftlichen Verhältnissen werden oft Darlehen zwischen Eltern und Hof-
nachfolger mit periodischen Tilgungsleistungen vereinbart, weshalb diese Bestim
mung von besonderem Interesse für den Bäuerinnen- und Landfrauenverband ist.
Die neue Formulierung liess deshalb die Hoffnung aufkommen, dass sich gegenüber
dem bisherigen Gesetz etwas wesentlich verändert hat. Erst mit dem Studium der
Erläuterungen (S. 25, 2. Absatz) wurde klar, das dem nicht so ist. Auch künftig be
ginnt mit jeder einzelnen rückständigen Forderung die Verjährung für die ganzeg
Leistung zu laufen. Bleibt eine Teilleistung aus, verjährt die ganze Forderung mit Ab
lauf von 3 Jahren. Wir fordern, dass die aktuelle Revision diesen Missstand beseitigt
und nur jede einzelne Teilforderung nach drei Jahren verjährt. Die übrigen noch fällig
werdenden Teilleistungen dürfen durch die Verjährung einer einzelnen, unbezahlten
Teilleistung nicht beeinflusst werden.
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Art. 133 Abänderung und Verzicht
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband kann die Revision zur Ver
einheitlichung des Verjährungsrechts in den meisten Punkten unterstützen, weil die
Vertragsfreiheit durch die Abänderbarkeit der Fristen gewahrt bleibt.
Selbst die minimale Dauer von einem Jahr geht weiter als die heutige Regelung und
hat insbesondere Auswirkung auf den privaten Verkauf von Waren und im Ge
brauchtwarenmarkt. Die heute üblichen Einschränkungen der Garantiedauer auf 3
bis 6 Monate werden nicht mehr möglich sein. Hingegen kann die Gewährleistungs
pflicht (u.a. Art. 199 OR) weiterhin gänzlich wegbedungen werden, so dass die neue
Regelung dazu führen wird, dass die bisherigen minimalen Zusicherungen von eini
gen Monaten künftig gänzlich wegfallen werden.

Art. 134 OR, Verzicht auf Verjährungseinrede
Der Verzicht auf die Erhebung der Verjährungseinrede ist in der Praxis ein sehr wich
tiges und zentrales Instrument, um unnötige Betreibungen und Klagen zu verhindern.
Die geltende Praxis des Bundesgerichts hat die Gültigkeit solcher Verzichte bestätigt.
Die bestehenden und im Bericht erwähnten Unsicherheiten sind rein dogmatischer
Natur.
Die Gelegenheit zur Legiferierung muss dazu genutzt werden Klarheit zu schaffen.
Erneute Unsicherheiten müssen verhindert werden. Wir sind der Auffassung, dass
der normative Text und die Erläuterungen folgende zentrale Punkte klarer umsetzen
müssen:

Ein Verzicht kann je maximal für die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen werden,
und zwar unabhängig davon ob der Verzicht vor oder nach Eintritt der Verjährung
erklärt wurde. Auch nach mehr als zehn Jahren (und unmittelbar vor Ablauf von
zehn Jahren) können die Parteien also weiterhin mit Verjährungsverzichten die
Verjährungsfrist jeweils weiter verlängern.

• Es ist unmissverständlich sicherzustellen, dass mehrere, aufeinander folgende
Verzichte auf die Erhebung der Verjährungsreinreden verbindlich abgeschlossen
werden können. Dies gilt auch dann, wenn in der Zwischenzeit die absolute Ver
jährungsfrist bereits abgelaufen ist.

In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, dass Absatz 2 neu am Schluss des Arti
kels 134 OR aufgeführt wird, mithin als Absatz 3. So ist sichergestellt, dass diese
Bestimmung auch für einen Verzicht gilt, der vor Eintritt der Verjährung abgegeben
wurde.
Auf den Verzicht der Verjährungseinrede müssen sich die Parteien absolut vertrauen
und stützen können. Das entspricht der aktuellen bewährten Praxis des Bundesge
richts. Juristische Spitzfindigkeiten, die dem entgegenstehen sind mit einer präzisen,
positiv-rechtlichen Formulierung zu verhindern. Naheliegend ist eine möglichst rei
bungslose Umsetzung, beziehungsweise Überführung der Bundesgerichtspraxis in
den Gesetzestext und es ist tunlichst zu vermeiden, aufgrund der formaljuristischen
Anmerkungen der rechtswissenschaftlichen Lehre Unsicherheiten einfliessen zu las
sen. Denn dies wäre ein klarer Rückschritt zur aktuellen Rechtsalge. Der Verzicht auf
die Verjährungseinrede verhindert unnötige Klageerhebungen und Betreibungen. Er
dient damit sämtlichen Parteien und der öffentlichen Hand, da dieses Instrument die
nötige Flexibilität schaffl, um vernünftig verhandeln zu können.

Seite 5 von 10



Art. 135 OR und Art. 141 OR, Wirkung gegenüber Dritten, bzw. Mitverpflichteten
Bei Art. 135 Abs. 3CR und Art. 141 Abs. 4 OR unterstützen wir den Vorschlag, dass
der Verzicht auf die Verjährungseinrede, bzw. die Unterbrechung auch gegenüber
dem Versicherer und umgekehrt Geltung hat.

Art. 136 OR, Hinderung und Stillstand
In Verbindung mit dem Verzicht auf die Erhebung der Verjährungseinrede sollte in
Art. 136 DR neu festgehalten werden, dass während der Dauer des Verzichts (Art.
134 OR) die Verjährung still steht. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Verzicht
auf Erhebung der Verjährungseinrede vor Eintritt der Verjährung (Art. 134 Abs. 3 OR)
die Verjährung durch Handlungen nach Art. 137 OR weiterhin unterbrochen werden
kann.

Art. 138 OR, Verjährungsfreier Zeitraum
Art. 139 OR, Dauer der neuen Fristen
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband unterstützt die Feststellung
(S. 30 des erläuternden Berichts), dass Forderungen während eines Rechtsmittelver
fahrens nicht mehr verjähren können. Sie entspricht dem heute geltenden Recht
nach Inkrafttreten der neuen ZPO.
Aus den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass neu in den meisten Fällen nur noch
die relative Frist von drei Jahren massgebend sein wird (Art. 139 Abs. 1 OR), da im
Zeitpunkt des Neubeginns die Person des Schuldners und die Forderung bekannt
sind. Zur Vereinfachung und Präzisierung fordern wir hingegen, dass vertragliche
Veränderungen der Fristen (nach Art. 133 OR) auf die neuen Fristen keinen Einfluss
haben. Nur so kann genügend Rechtsicherheit und Transparenz geschaffen werden.
Der normative Text und die Erläuterungen sind diesbezüglich zu ergänzen.

Art. 201 OR, Mängelrüge
Durch die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts wird neu in Absatz vier von Art.
201 OR festgehalten, dass die Anzeige des Mangels innert zwei Jahren seit der Ab
lieferung der Sache zu machen ist. Diese Frist ist unserer Ansicht nach zu lange und
muss auf ein Jahr verkürzt werden. Bisher galt eine Verjährung von einem Jahr (Art.
210 Abs. 1 DR), diese Verjährungsfrist wird neu auf 3 Jahre ausgedehnt. Mit der
Verkürzung der Rügefrist auf ein Jahr kann der Käufer seine Rüge innerhalb eines
Jahres geltend machen und mit der Durchsetzung seiner Forderungen maximal 3
Jahre warten. Dieser Ablauf fördert die Rechtsicherheit und kommt beiden Parteien
(Käufer und Verkäufer) entgegen.

Art. 315 OR, Verjährung Aushändigung eines Darlehens (wird aufgehoben)
Im Sinne der Vereinheitlichung des Verjährungsrechts wird Art. 315 OR aufgehoben.
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband weist darauf hin, dass da
mit die bisherige Frist von 6 Monaten auf die ordentliche Dauer von 3 Jahren ausge
dehnt wird. Diese Dauer erscheint uns für den Anspruch auf Aushändigung eines
Darlehens zu lange. Wir schlagen deshalb vor, die minimale Frist von einem Jahr
(gemäss Art. 128 OR) für die Darlehen gesetzlich in Art. 315CR vorzusehen.
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Art. 370 Abs. 4 OR, Rügefrist Werkvertrag
Art. 371 OR, Verjährung (wird aufgehoben)
Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Art. 201 OR und verlangen eine Anpas
sung der Frist für bewegliche Sachen auf ein Jahr (vorgeschlagen sind zwei Jahre).
Wir stellen fest, dass im Werkvertrag neben der relativen Verjährungsfrist von 3 Jah
ren, die Rügefrist von 2 bzw. 5 Jahren und die absolute Verjährungsfrist von 10 Jah
ren zu beachten ist. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich für versteckte Mängel
bei Bauwerken gegenüber dem heutigen Recht nichts ändert.

Art. 591 bis 593 und Art.A 619 Abs.A 1 OR, Kollektivgesellschaft, Kommandit
gesellschaft
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband vertritt die Auffassung,
dass, wie bei den übrigen Handelsgeseilschaften, eine Anpassung an die allgemei
nen, neuen Verjährungsfristen des OR anzustreben ist. Eine Ausnahme alleine für
die Kollektivgesellschaft sollte vermieden werden.

Art. 592 Abs. 2 OR, zwingende Anpassung an die neue Regelung
Im Rahmen der geplanten Gesetzesrevision ist Absatz 2 anzupassen. Diese Anpas
sung ging bereits bei der Änderung in Folge Fusionsgesetz im Jahr 2004 vergessen
(vgl. Art. 181 Abs. 2 OR). Bereits heute gilt eine 3-3-jährige Verjährungsfrist. Wir ver
langen diesbezüglich die Anpassung von Art. 591 Abs. 2 OR.

2. Zivilgesetzbuch (ZGB)

Art. 521, Art. 533 ZGB und Art. 600 ZGB, Ungültigkeitsklage, bzw. Herabset
zungsklage
Die bestehende Frist von einem Jahr ist für die Anhebung der Klage zu kurz bemes
sen. Wir stellen deshalb den Antrag, diese Frist auch im Sinne einer Anpassung auf
drei Jahre auszudehnen. Mit der Verlängerung der Verjährungsfrist wird den Parteien
genügend Zeit geboten, um zu verhandeln, ohne dass zur Unterbrechung der Frist
eine allenfalls unnötige Klage eingereicht werden muss. Gleiches gilt für Art. 600
ZGB (Verjährung der Erbschaftsklage). Mit der Vereinheitlichung der Fristen kann
auch die Unsicherheit, ob es sich bei Art. 600 ZGB um eine Verjährungsfrist oder
eine Verwirkungsfrist handelt, gelöst werden.
Die Ausführungen zum Verzicht auf Erhebung der Verjährungseinrede (Art. 134 OR)
müssen auch auf die Bestimmungen des ZGB angewendet werden können.

3. Schlusstitel ZGB (SchT ZGB)

Art. 49 SchT ZGB, Übergangsregelung
Eine Rückwirkung des neuen Rechts auf bestehende Forderungen ist in allen Fällen
zu vermeiden. Das neue Recht soll nur bei Forderungen Anwendung finden, die nach
Inkraftsetzung entstanden sind. Altrechtliche Forderungen sollen demnach nach dem
bestehenden Recht beurteilt werden müssen. Beide Vorschläge sind aus Gründen
der Rechtsicherheit abzulehnen.
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4. Bundesgesetz über die Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 149a Abs. 1 SchKG, Verlustscheine
Die Verkürzung der Frist von 20 Jahren, innerhalb welcher Verlustscheine verjähren,
auf nur noch 10 Jahre, lehnen wir entschieden ab. Eine Verkürzung der Verjährungs
frist für Verlustscheine würde falsche Signale an die Schuldner geben und jene be
lohnen, welche Leistungen bezogen aber nicht bezahlt haben. Die Verkürzung der
Frist stärkt den Schuldner und schwächt den Gläubiger und widerspricht damit auch
den Bestrebungen zur Stärkung des Gläubigers, welche u.a. auch in der Motion
“Stopp dem Zahlungsschlendria&“ gefordert wird.

5. Bundesgesetz über die Enteignung (EntG)

Art. 105 Verjährung Rückforderungsrecht
Die Stärkung der Rechte der Grundeigentümer ist ein zentrales Anliegen des
Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes. Die Möglichkeit zur Rück
forderung durch den Enteigneten darf durch Verjährungsfristen nicht eingeschränkt
werden. Insbesondere bei einer Veräusserung, entgegen dem Enteignungszweck
(gem. Art. 102 Abs. 1 lit. c EntG), muss eine längere Frist eingeräumt werden. Wir
fordern deshalb, dass für die Rückforderung nur die Frist von 10 Jahren seit Fälligkeit
zur Anwendung gelangt. Die relative Frist von drei Jahren käme damit nicht zur An
wendung, womit sich der Enteigner nicht darauf berufen könnte.
Obwohl es nicht Gegenstand der Vereinheitlichung des Verjährungsrechtes ist, for
dern wir, dass zum besseren Schutz des Grundeigentümers nicht im Voraus auf sein
Recht zur Rückerstattung verzichtet werden kann. Mit dem so gewählten Vorgehen
wird sichergestellt, dass der Enteigner in jedem Fall den Enteigneten kontaktieren
muss, bevor er eine anderweitige Verwendung oder sogar eine Veräusserung an
Dritte in Betracht zieht.

6. Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG)
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG)

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zum Verjährungsrecht bei Personenschäden
und verlangen damit, dass die Verjährung von maximal 20 Jahren auch auf diese, für Q
die Landwirtschaft zentralen, Gesetze angewendet wird.

7. Sozialversicherungsrecht

Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband begrüsst die Angleichung
an die allgemeinen Regeln des Obligationenrechts beim Regressrecht (Art. 72 Abs. 3
ATSG) und dem Schadenersatzanspruch (Art. 52 AHVG, Art. 52 BVG, Art. 88
AVIG). Beim Schadenersatz wird damit die bisherige relative Verjährungsfrist von
zwei auf drei Jahre und die absolute Verjährungsfrist von fünf auf zehn Jahre ausge
dehnt.
Bei der beruflichen Vorsorge (Art. 41 Abs. 2 BVG) begrüsst der SBLV die Vereinfa
chung, wonach künftig nicht mehr zwischen einmaliger und periodischer Leistung
unterschieden wird.

1 08.3168 Motion Stopp dem Zahlungsschlendrian, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei, 20.03.2008
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Die Verwirkungsfristen (u.a. Art. 16 AHVG) werden nicht angepasst. Zur Klärung des
Unterschiedes regt der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband an,
dass die entsprechenden Artikel neu auch in Überschriften und im normativen Text
von Verwirkungsfristen sprechen. Die Uberschriften bzw. Marginalien beinhalten zur-
zeit oft das Wort “Verjährung“ und sind damit nicht nur für Laien verwirrend.

8. Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet
(VWBG)

Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband stellt fest, dass die kurze
Frist von einem Jahr für Rückforderung an die allgemeinen Grundsätze des OR an
gepasst wird und damit auf drei Jahre verlängert wird. Entsprechend unserer Forde
rung zur möglichst umfassenden Vereinheitlichung stimmen wir auch dieser Anpas
sung zu.
Schlussbemerkungen

Aus Sicht der Landwirtschaft zielt der Entwurf zur Vereinheitlichung des Verjährungs
rechts in die richtige Richtung und wird vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Land
frauenverband im Grundsatz unterstützt.

Es ist ein Anliegen des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes,
dass das Verhältnis Produzentinnen/Produzenten zu Konsumentinnen/Konsumenten
auf einem grossen Vertrauen basiert. Gesetzliche Bestimmungen können dieses Ver
trauen zwar nicht herstellen, doch verhelfen einfache, verständliche Bestimmungen
zur Mängelrüge und zur Verjährung oft zu einer raschen Einigung. Der einheitlichen
Ausdehnung der Verjährungsfrist von einem auf drei Jahre können wir aber nur zu
stimmen, wenn vertragliche Abweichungen bis zur minimalen Verjährungsfrist von
einem Jahr gesetzlich zulässig sind. Die Rügepflicht bei beweglichen Gegenständen
ist deshalb von den vorgesehenen 2 Jahren auf ein Jahr zu reduzieren (Art. 201 OR
und Art. 370 Abs. 4 OR).

Die Landwirtin/Landwirt und Bäuerinnen sowie die Unternehmerinnen müssen auf
die Bezahlung ihren Forderungen vertrauen können. Kommt ein Schuldner seiner
Zahlung nicht nach, muss zumindest sicher gestellt sein, dass ein ausgestellter Ver
lustschein für nachfolgende Gläubiger möglichst lange registriert und ersichtlich
bleibt. Mit der Verkürzung der Verjährungsfrist für Verlustscheine auf nur noch 10
Jahre werden ohne Grund all jene Schuldner geschont, die ihren Verpflichtungen
nicht nachgekommen sind. Dies ist für den Schweizerischen Bäuerinnen- und Land
frauenverband nicht akzeptabel.
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Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie auf
unsere Anliegen einzugehen.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband

Christine Bühler Regula Sieg rist
Präsidentin Geschäftsführerin

0
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Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 31 .08.2011 laden Sie uns ein, zur Revision des Verjährungsrechts Stel
lung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne be
reit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen.

Der Schweizerische Bauernverband vertritt als Dachverband die Schweizer Bauernfamilien, wel
che rege am Wirtschaftsleben teilnehmen und damit praktisch alle privaten Grundeigentümer mit
landwirtschaftlichem Grundbesitz. Die Landwirte werden als Unternehmer mit den Verjährungsbe
stimmungen direkt konfrontiert. Als Wirtschaftsverband setzt sich der Schweizerische Bauernver
band für die Verbesserungen der wirtschaftlichen Bedingungen der Bäuerinnen und Bauern ein. Es
ist dem SBV ein Anliegen, dass mit der Vereinheitlichung auch rechtliche und administrative Hür
den abgebaut werden können.

Landwirte als Unternehmer sind auf klare, verständliche Normen zur Verjährung in zweierlei Hin
sicht angewiesen, erstens damit sie selbst als Unternehmer verlässlich planen und kalkulieren
können und zweitens damit sie ihre Forderungen rechtlich durchsetzen können. Die Vereinheitli
chung des Verjährungsrechts trägt unserer Meinung nach wesentlich zur Verständlichkeit und Ver
einfachung bei.

Mit der Revision wird neben dem Obligationenrecht eine grosse Anzahl von weiteren Gesetzen
revidiert. Unsere Stellungnahme umfasst neben grundsätzlichen Überlegungen nur jene Gesetzes-
texte, die wir als für die Landwirtschaft relevant erachten.

Hauptanliegen

Der Schweizerische Bauernverband nimmt in zustimmendem Sinne Kenntnis vom Ansinnen, das
Verjährungsrecht in der Schweiz zu vereinheitlichen und diesbezügliche Unsicherheiten beseitigen
zu wollen. Wir schlagen deshalb vor, dass neben der Unverjährbarkeit maximal vier Fristen vorge
sehen werden. Um dem dispositiven Charakter des Obligationenrechts Rechnung zu tragen und
damit die Vertragsfreiheit zu wahren, müssen die Fristen vertraglich angepasst werden können.

___

—____

_____________________
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Der Schweizerische Bauernverband fordert, dass die neuen Fristen auch auf weitere Rechtsgebie
te wie z.B. Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Zollgesetz oder Verwaltungsstrafrecht ausge
dehnt werden.

Mit der Verkürzung der Verjährungsfrist für Verlustscheine von heute 20 Jahre auf 10 Jahre kön
nen wir uns nicht einverstanden erklären. Mit einer solchen Verkürzung werden Schuldner auf eine
ungerechtfertigte Art und Weise stärker geschont als bisher. Bereits in der Stellungnahme zur An
passung des Verzugszinses (Art. 104 OR) in Folge der Motion1 “Stopp dem Zahlungsschlendrian“
haben wir uns für die Stärkung des Gläubigers eingesetzt.

Ebenso stellen wir uns gegen eine Ausdehnung der Verjährungsfrist bei Personenschäden von
bisher 10 auf neu 30 Jahre. Die angefügten Beispiele von Risiken (Asbest, Radioaktivität, Medi
kamente) sind bekannt. Die Sensibilität im Bereich der Personenschäden ist bereits heute sehr
gross. Es muss somit verhindert werden, dass Unternehmen und Arbeitgeber, trotz konformer Um
setzung der geltenden Vorschriften, nach über 20 Jahren immer noch eingeklagt werden können.
Die Ausdehnung einer möglichen Haftung auf 30 Jahre könnte die Wirtschaft stark beeinträchtigen.
Die negativen wirtschaftlichen Folgen für den Wirtschaftsstandort Schweiz und für die Unterneh
men sind bei einer Verlängerung der Verjährungsfrist auf 30 Jahre nicht zu unterschätzen.

Die Rügepflicht des Käufers oder Bestellers ist von den vorgesehenen zwei Jahren auf ein Jahr zu
reduzieren (Art. 201 OR, Art. 370 OR). Bei unbeweglichen Gegenständen und Grundstücken kann
die Rügepflicht bei den bisher fünf Jahren belassen werden.

In den Übergangsbestimmungen (Art. 49 E-ZGB) ist vorgesehen, dass für sämtliche Forderungen,
die nach bisherigem Recht noch nicht verjährt sind, das neue Recht angewendet werden soll. Die
se Übergangsregelung ist für den Schweizerischen Bauernverband nicht akzeptabel. Die neuen
Verjährungsbestimmungen dürfen nur auf Forderungen angewendet werden, die nach Inkraftset
zung neu entstehen.

Grundsätzliche Erwägungen

Mit der Vereinheitlichung der Verjährungsfristen wird die Übersicht innerhalb des Schweizerischen
Rechts verbessert. Die einheitlichen, privatrechtlichen Regeln fördern die Rechtsicherheit und da
mit das Verständnis beim Bürger. Eine konsequente Umsetzung dieses Anliegens müsste unseres
Erachtens aber dazu führen, dass neben der Unverjährbarkeit maximal vier Fristen vorgesehen Qwerden und dass diese für sämtliche national anwendbaren Rechtsgebiete Gültigkeit haben. Wir
fordern deshalb, dass insgesamt nur folgende Verjährungsfristen vorgesehen werden:

- relative, vertraglich abänderbare Verjährungsfrist: 3 Jahre

normale, absolute Verjährungsfrist: 10 Jahre

• lange, maximale Verjährungsfrist (u.a. Verlustscheine, Personenschäden): 20 Jahre

• bei Straftaten, die mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht werden: 30 Jahre

Aktuell kennt das Strafgesetzbuch neben der Unverjährbarkeit folgende Verjährungsfristen: 5, 7,
15, 20, 25 und 30 Jahre. Auch im Strafgesetzbuch ist deshalb eine Straffung und Vereinheitlichung
der Fristen anzustreben. Die sehr lange Frist von 30 Jahren hat bei sehr schweren Straftaten ihre
Berechtigung, nicht hingegen im Obligationenrecht.

1 08.3168 — Motion, Stopp dem Zahlungsschlendrian, eingereicht von der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei,
2008
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Der Praktikabilität und den Interessen der Unternehmen ist insgesamt gebührend Rechnung zu
tragen. Zu lange Fristen schränken die Planungssicherheit ein, da Klagen lange nach der Leistung
oder Lieferung angehoben werden können und solche Klagen immer mit grossem administrativem
Aufwand verbunden sind. Diese Auswirkungen sind zu bekämpfen.

Der Schweizerische Bauerverband begrüsst die flexible Möglichkeit, dass die relative Verjährungs
frist von drei Jahren (Art. 128 E-OR) vertraglich verkürzt werden kann (Art. 133 VE-OR), fordert
aber das die Mindestdauer bei der relativen Verjährungsfrist von einem Jahr auf sechs Monate
reduziert wird. Ohne die Möglichkeit der vertraglichen Anpassung wäre eine Verlängerung der heu
te geltenden relativen Verjährungsfrist nicht haltbar. Die Möglichkeit, die relative Verjährungsfrist
auf zehn Jahre zu verlängern, dürfte kaum genutzt werden und sollte aus Gründen der Vereinfa
chung weggelassen werden.

Bei der Anpassung der Verjährungsfristen ist darauf zu achten, dass die schweizerischen Regeln
in keinem Fall weiter gehen als jene der Europäischen Union oder des Wiener Kaufrechtes. Es ist
uns aber klar, dass internationale Abkommen (z.B. beim Schutz der Kulturgüter) eine längere Ver
jährungsfrist vorsehen können. Diese bleiben von den vorgesehenen Anpassungen unberührt.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen

Weiter erlauben wir uns, folgende detaillierten Überlegungen zur Auslegung und Umsetzung anzu
bringen:

1. Obligationenrecht (OR)

Art. 128 OR, relative Frist

Eine Frist von generell drei Jahren würde sogar jene der EU-Verbrauchsgüterkauf-Richtline von
zwei Jahren übersteigen. Im Deutschen Recht wurde 2002 die Verjährungsfrist von sechs Monaten
auf zwei Jahre ausgedehnt. Eine weitergehende Regelung als jene der EU sollte die Schweiz nicht
einführen. Der Schweizerische Bauernverband kann der Vereinfachung und Vereinheitlichung je
doch unter den folgenden Voraussetzungen zustimmen:

• die relative Verjährungsfrist von drei Jahren kann vertraglich auf sechs Monate reduziert wer
den,

• die Verlängerungsmöglichkeit dieser Frist auf zehn Jahre wird gestrichen,

• die Frist zur Erhebung der Rüge wird beim Fahrniskauf von zwei Jahren auf ein Jahr reduziert
(Art. 201 und Art. 370 OR).
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Art. 130 OR, absolute Frist bei Personenschäden

Der Schweizerische Bauernverband fordert die Frist von bisher 10 Jahren maximal auf 20 Jahre
auszudehnen. Die vorgesehene Frist von 30 Jahren ist übertrieben.

Das bisherige Problem lag darin, dass Personenschäden kurz vor oder nach 10 Jahren bemerkbar
wurden und dann nicht mehr geltend gemacht werden konnten, da die absolute Verjährungsfrist
bereits eingetreten ist oder während dem Verfahren eintrat. Mit der Ausdehnung auf 20 Jahre sind
die Anliegen zum Schutz der Personen berücksichtigt. Sollte sich der Schaden erst nach
20 Jahren zeigen, wird der Beweis der Schadensursache noch schwieriger zu erbringen sein, so
dass die Ausdehnung der Verjährungsfrist nur scheinbar eine Lösung darstellt. Auf der anderen
Seite müssen die Unternehmer vor Missbräuchen und ungerechtfertigten Klagen geschützt wer
den. Auch für die beschuldigten Personen und Unternehmen wird es bei einer extrem langen Frist
schwierig sein, Gegenbeweise zu erbringen, da die Dokumente in der Regel nicht länger als
10 Jahre aufbewahrt werden. Kommt hinzu, dass die Unternehmen seinerzeit entsprechend dem
Stand der Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik sowie getreu den gesetzlichen Bestimmun
gen gehandelt haben. Ein Rückgriff sollte deshalb nur in Ausnahmen und bei extrem gefährlichen
Substanzen in entsprechenden Spezialgesetzen vorgesehen sein (z.B. bei Kernkraftwerken). Mit
einer Ausdehnung der Verjährung auf 20 Jahre dürfte ein ausgewogenes Mass zwischen den Be
dürfnissen des besseren Personenschutzes und den Anliegen der Wirtschaft gefunden werden.

Die vorgeschlagene Variante zur Art. 129 und 130 OR geht zu weit, da diese Variante auch die
“normale“ absolute Verjährungsfrist auf 20 Jahre ausdehnt. Die in den Erläuterungen vorgeschla
gene Anpassung der übrigen Gesetze mit einer längeren Frist (z.B. im Zusammenhang mit der
Gentechnologie) wird durch den Schweizerischen Bauernverband zur Vereinfachung und Verein
heitlichung begrüsst.

Art 130 Abs. 2 OR, gestrichen

Der Schweizerische Bauernverband begrüsst ausdrücklich die Streichung von Absatz zwei des
Artikels 130 OR. Damit wird die bestehende Gefahr der unbewussten Verjährung nach 10 Jahren
bei Darlehen ohne vereinbarten Kündigungs- oder Rückzahlungstermin beseitigt.

Art 131 Abs. 2, Leibrenten und andere periodische Leistungen Q
In landwirtschaftlichen Verhältnissen werden oft Darlehen zwischen Eltern und Hofnachfolger mit
periodischen Tilgungsleistungen vereinbart, weshalb diese Bestimmung von besonderem Interes
se für den Bauernverband ist. Die neue Formulierung lies deshalb die Hoffnung aufkommen; dass
sich gegenüber dem bisherigen Gesetz etwas wesentlich verändert hat. Erst mit dem Studium der
Erläuterungen (S. 25, 2. Absatz) wurde klar, dass dem nicht so ist. Auch künftig beginnt mit jeder
einzelnen rückständigen Forderung die Verjährung für die ganze Leistung zu laufen. Bleibt eine
Teilleistung aus, verjährt die ganze Forderung mit Ablauf von drei Jahren. Wir fordern, dass die
aktuelle Revision diesen Missstand beseitigt und nur jede einzelne Teilforderung nach drei Jahren
verjährt. Die übrigen noch fällig werdenden Teilleistungen dürfen durch die Verjährung einer ein
zelnen, unbezahlten Teilleistung nicht beeinflusst werden.

Art. 133 Abänderung und Verzicht

Der Schweizerische Bauernverband kann die Revision zur Vereinheitlichung des Verjährungs
rechts in den meisten Punkten unterstützen, weil die Vertragsfreiheit durch die Abänderbarkeit der
Fristen gewahrt bleibt.
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Die minimale Dauer von einem Jahr geht aber weiter als die heutige Regelung und hat insbeson
dere Auswirkung auf den privaten Verkauf von Waren und im Gebrauchtwarenmarkt. Die heute
üblichen Einschränkungen der Garantiedauer auf drei bis sechs Monate werden nicht mehr mög
lich sein. Hingegen kann die Gewährleistungspflicht (u.a. Art. 199 OR) weiterhin gänzlich wegbe
dungen werden, so dass die neue Regelung dazu führen wird, dass die bisherigen minimalen Zu
sicherungen von einigen Monaten künftig gänzlich wegfallen könnte. Wir fordern deshalb, dass die
relative Verjährungsfrist auf die Mindestdauer von 6 Monaten verkürzt werden kann.

Art. 134 OR, Verzicht auf Verjährungseinrede

Der Verzicht auf die Erhebung der Verjährungseinrede ist in der Praxis ein sehr wichtiges und
zentrales Instrument, um unnötige Betreibungen und Klagen zu verhindern. Die geltende Praxis
des Bundesgerichts hat die Gültigkeit solcher Verzichte bestätigt. Die bestehenden und im Bericht
erwähnten Unsicherheiten sind rein dogmatischer Natur.

Die Gelegenheit zur Legiferierung muss dazu genutzt werden, Klarheit zu schaffen. Erneute Unsi
cherheiten müssen verhindert werden. Wir sind der Auffassung, dass der normative Text und die
Erläuterungen folgende zentrale Punkte klarer umsetzen müssen:

Ein Verzicht kann je maximal für die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen werden und zwar
unabhängig davon, ob der Verzicht vor oder nach Eintritt der Verjährung erklärt wurde. Auch
nach mehr als zehn Jahren (und unmittelbar vor Ablauf von zehn Jahren) können die Parteien
also weiterhin mit Verjährungsverzichten die Verjährungsfrist jeweils weiter verlängern.

Es ist unmissverständlich sicherzustellen, dass mehrere, aufeinander folgende Verzichte auf die
Erhebung der Verjährungsreinreden verbindlich abgeschlossen werden können. Dies gilt auch
dann, wenn in der Zwischenzeit die absolute Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist.

In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, dass Absatz 2 neu am Schluss des Artikels 134 OR
aufgeführt wird, mithin als Absatz 3. So ist sichergestellt, dass diese Bestimmung auch für einen
Verzicht gilt, der vor Eintritt der Verjährung abgegeben wurde.

Für den Verzicht der Verjährungseinrede müssen sich die Parteien absolut vertrauen und stützen
können. Das entspricht der aktuellen bewährten Praxis des Bundesgerichts. Juristische Spitzfin
digkeiten, die dem entgegen stehen, sind mit einer präzisen, positiv-rechtlichen Formulierung zu
verhindern. Naheliegend ist eine möglichst reibungslose Umsetzung beziehungsweise Überfüh
rung der Bundesgerichtspraxis in den Gesetzestext und es ist tunlichst zu vermeiden, aufgrund der
formaljuristischen Anmerkungen der rechtswissenschaftlichen Lehre Unsicherheiten einfliessen zu
lassen. Denn dies wäre ein klarer Rückschritt zur aktuellen Rechtsalge. Der Verzicht auf die Ver
jährungseinrede verhindert unnötige Klageerhebungen und Betreibungen. Er dient damit sämtli
chen Parteien und der öffentlichen Hand, da dieses Instrument die nötige Flexibilität schafft, um
vernünftig verhandeln zu können.

Art. 135 OR und Art. 141 OR, Wirkung gegenüber Dritten bzw. Mitverpflichteten

Bei Art. 135 Abs. 3 OR und Art. 141 Abs. 4 OR unterstützen wir den Vorschlag, dass der Verzicht
auf die Verjährungseinrede bzw. die Unterbrechung auch gegenüber dem Versicherer und umge
kehrt Geltung hat.
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Art. 136 OR, Hinderung und Stillstand

In Verbindung mit dem Verzicht auf die Erhebung der Verjährungseinrede sollte in Art. 136 DR neu
festgehalten werden, dass während der Dauer des Verzichts (Art. 134 OR) die Verjährung still
steht. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Verzicht auf Erhebung der Verjährungseinrede vor
Eintritt der Verjährung (Art. 134 Abs. 3 OR) die Verjährung durch Handlungen nach Art. 137 DR
weiterhin unterbrochen werden kann.

Art. 138 OR, Verjährungsfreier Zeitraum
Art. 139 OR, Dauer der neuen Fristen

Der Schweizerische Bauernverband unterstützt die Feststellung (S. 30 des erläuternden Berichts),
dass Forderungen während eines Rechtsmittelverfahrens nicht mehr verjähren können. Sie ent
spricht dem heute geltenden Recht nach Inkrafttreten der neuen ZPO.

Aus den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass neu in den meisten Fällen nur noch die relative ‚»—

Frist von drei Jahren massgebend sein wird (Art. 139 Abs. 1 OR), da im Zeitpunkt des Neubeginns j
die Person des Schuldners und die Forderung bekannt sind. Zur Vereinfachung und Präzisierung
fordern wir hingegen, dass vertragliche Veränderungen der Fristen (nach Art. 133 OR) auf die
neuen Fristen keinen Einfluss haben. Nur so kann genügend Rechsicherheit und Transparenz ge
schaffen werden. Der normative Text und die Erläuterungen sind diesbezüglich zu ergänzen.

Art. 201 OR, Mängelrüge

Durch die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts wird neu in Absatz vier von Art. 201 DR fest
gehalten, dass die Anzeige des Mangels innert zwei Jahren seit der Ablieferung der Sache zu ma
chen ist. Diese Frist ist unserer Ansicht nach zu lange und muss auf ein Jahr verkürzt werden. Bis
her galt eine Verjährung von einem Jahr (Art. 210 Abs. 1 OR). Diese Verjährungsfrist wird neu auf
drei Jahre ausgedehnt. Mit der Verkürzung der Rügefrist auf ein Jahr kann der Käufer seine Rüge
innerhalb eines Jahres geltend machen und mit der Durchsetzung seiner Forderungen maximal
drei Jahre warten. Dieser Ablauf fördert die Rechtsicherheit und kommt beiden Parteien (Käufer
und Verkäufer) entgegen.

Art. 315 OR, Verjährung Aushändigung eines Darlehens (wird aufgehoben)

Im Sinne der Vereinheitlichung des Verjährungsrechts wird Art. 315 DR aufgehoben. Der Schwei
zerische Bauernverband weist darauf hin, dass damit die bisherige Frist von sechs Monaten auf
die ordentliche Dauer von drei Jahren ausgedehnt wird. Diese Dauer erscheint uns für den An
spruch auf Aushändigung eines Darlehens zu lange. Wir schlagen deshalb vor, die minimale Frist
von einem Jahr (gemäss Art. 128 OR) für die Darlehen gesetzlich in Art. 315 OR vorzusehen.

Art. 370 Abs. 4 OR, Rügefrist Werkvertrag
Art. 371 OR, Verjährung (wird aufgehoben)

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Art. 201 DR und verlangen eine Anpassung der Frist
für bewegliche Sachen auf ein Jahr (vorgeschlagen sind zwei Jahre). Wir stellen fest, dass im
Werkvertrag neben der relativen Verjährungsfrist von drei Jahren die Rügefrist von zwei bzw. fünf
Jahren und die absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren zu beachten ist. Wir gehen deshalb da
von aus, dass sich für versteckte Mängel bei Bauwerken gegenüber dem heutigen Recht nichts
ändert.
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Art. 591 bis 593 und art. 619 abs. 1 OR, Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft

Der Schweizerische Bauernverband vertritt die Auffassung, dass wie bei den übrigen Handelsge
sellschaften eine Anpassung an die allgemeinen, neuen Verjährungsfristen des DR anzustreben
ist. Eine Ausnahme alleine für die Kollektivgesellschaft sollte vermieden werden.

Art. 592 Abs. 2 OR, zwingende Anpassung an die neue Regelung

Im Rahmen der geplanten Gesetzesrevision ist Absatz 2 anzupassen. Diese Anpassung ging be
reits bei der Änderung in Folge des Fusionsgesetzes im Jahr 2004 vergessen (vgl. Art. 181
Abs. 2 OR). Bereits heute gilt eine drei jährige Verjährungsfrist. Wir verlangen diesbezüglich die
Anpassung von Art. 591 Abs. 2 DR.

2. Zivilgesetzbuch (ZGB)

Art. 521, Art. 533 ZGB und Art. 600 ZGB, Ungültigkeitsklage bzw. Herabsetzungsklage

Die bestehende Frist von einem Jahr ist für die Anhebung der Klage zu kurz bemessen. Wir stellen
deshalb den Antrag, diese Frist auch im Sinne einer Anpassung auf drei Jahre auszudehnen. Mit
der Verlängerung der Verjährungsfrist wird den Parteien genügend Zeit geboten, um zu verhan
deln, ohne dass zur Unterbrechung der Frist eine allenfalls unnötige Klage eingereicht werden
muss. Gleiches gilt für Art. 600 ZGB (Verjährung der Erbschaftsklage). Mit der Vereinheitlichung
der Fristen kann auch die Unsicherheit, ob es sich bei Art. 600 ZGB um eine Verjährungsfrist oder
eine Verwirkungsfrist handelt, gelöst werden.

Die Ausführungen zum Verzicht auf Erhebung der Verjährungseinrede (Art. 134 OR) müssen auch
auf die Bestimmungen des ZGB angewendet werden können.

3. Schlusstitel ZGB (SchT ZGB)

Art. 49 SchT ZGB, Übergangsregelung

Eine Rückwirkung des neuen Rechts auf bestehende Forderungen ist in allen Fällen zu vermeiden.
Im neuen Recht sollen nur Forderungen Anwendung finden, die nach lnkraftsetzung entstanden
sind. Altrechtliche Forderungen sollen demnach nach dem bestehenden Recht beurteilt werden
müssen. Beide Vorschläge sind aus Gründen der Rechtsicherheit abzulehnen.

4. Bundesgesetz über die Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 149a Abs. 1 SchKG, Verlustscheine

Die Verkürzung der Frist von 20 Jahre auf nur noch 10 Jahre, innerhalb welcher Verlustscheine
verjähren, lehnen wir entschieden ab. Eine Verkürzung der Verjährungsfrist für Verlustscheine
würde falsche Signale an die Schuldner geben und jene belohnen, welche Leistungen bezogen
aber nicht bezahlt haben. Die Verkürzung der Frist stärkt den Schuldner und schwächt den Gläu
biger und widerspricht damit auch den Bestrebungen zur Stärkung des Gläubigers, welche u.a.
auch in der Motion “Stopp dem Zahlungsschfendrian2“gefordert wird.

2 08.3168 Motion Stopp dem Zahlungsschlendrian, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei, 20.03.2008
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5. Bundesgesetz über die Enteignung (EntG)

Art. 105 Verjährung Rückforderungsrecht

Die Stärkung der Rechte der Grundeigentümer ist ein zentrales Anliegen des Schweizerischen
Bauernverbandes. Die Möglichkeit zur Rückforderung durch den Enteigneten darf durch Verjäh
rungsfristen nicht eingeschränkt werden. Insbesondere bei einer Veräusserung entgegen dem
Enteignungszweck (gern. Art. 102 Abs. 1 lit. c EntG) muss eine längere Frist eingeräumt werden.
Wir fordern deshalb, dass für die Rückforderung nur die Frist von zehn Jahren seit Fälligkeit zur
Anwendung gelangt. Die relative Frist von drei Jahren käme damit nicht zur Anwendung, womit
sich der Enteigner nicht darauf berufen könnte.

Obwohl es nicht Gegenstand der Vereinheitlichung des Verjährungsrechtes ist, fordern wir, dass
zum besseren Schutz des Grundeigentümers nicht im Voraus auf sein Recht zur Rückerstattung
verzichtet werden kann. Mit dem so gewählten Vorgehen wird sichergestellt, dass der Enteigner in
jedem Fall den Enteigneten kontaktieren muss, bevor er eine anderweitige Verwendung oder so
gar eine Veräusserung an Dritte in Betracht zieht.

6. Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG)
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG)

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zum Verjährungsrecht bei Personenschäden und verlan
gen damit, dass die Verjährung von maximal 20 Jahren auch auf diese, für die Landwirtschaft zent
ralen Gesetze, angewendet wird.

7. Sozialversicherungsrecht

Der Schweizerische Bauernverband begrüsst die Angleichung an die allgemeinen Regeln des Ob
ligationenrechts beim Regressrecht (Art. 72 Abs. 3 ATSG) und dem Schadenersatzanspruch
(Art. 52 AHVG, Art. 52 BVG, Art. 88 AVIG). Beim Schadenersatz wird damit die bisherige relative
Verjährungsfrist von zwei auf drei Jahre und die absolute Verjährungsfrist von fünf auf zehn Jahre
ausgedehnt.

Bei der beruflichen Vorsorge (Art. 41 Abs. 2 BVG) bekämpft der SBV die Vereinfachung, wonach ()
künftig nicht mehr zwischen einmaliger und periodischer Leistung unterschieden wird. Die kürzere
absolute Verjährungsfrist von 5 Jahren für periodische Leistungen ist aus unserer Sicht gerechtfer
tigt und darf nicht nach oben angepasst werden.

Die Verwirkungsfristen (u.a. Art. 16 AHVG) werden nicht angepasst. Zur Klärung des Unterschie
des regt der Schweizerische Bauernverband an, dass die entsprechenden Artikel neu auch in
Überschriften und im normativen Text von Verwirkungsfristen sprechen. Die Überschriften bzw.
Marginalien beinhalten zurzeit oft das Wort “Verjährung“ und sind damit nicht nur für Laien verwir
rend.

8. Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet (VWBG)

Der Schweizerische Bauernverband stellt fest, dass die kurze Frist von einem Jahr für Rückforde
rungen an die allgemeinen Grundsätze des OR angepasst und damit auf drei Jahre verlängert
wird. Entsprechend unserer Forderung zur möglichst umfassenden Vereinheitlichung stimmen wir
auch dieser Anpassung zu.
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Schlussbemerkungen

Aus Sicht der Landwirtschaft zielt der Entwurf zur Vereinheitlichung des Verjährungsrechts in die
richtige Richtung und wird vom Schweizerischen Bauernverband im Grundsatz unterstützt.

Es ist ein Anliegen des Schweizerischen Bauernverbandes, dass das Verhältnis Produzent zu
Konsument auf einem grossen Vertrauen basiert. Gesetzliche Bestimmungen können dieses Ver
trauen zwar nicht herstellen, doch verhelfen einfache, verständliche Bestimmungen zur Mängelrü
ge und zur Verjährung oft zu einer raschen Einigung. Die vertragliche Möglichkeit zur Verkürzung
der Verjährungsfristen wird ausdrücklich gewünscht und sollte bei der relativen Verjährungsfrist auf
6 Monate reduziert werden.

Der Landwirt und Unternehmer seinerseits muss auf die Bezahlung seiner Forderung vertrauen
können. Ein Verlustschein muss deshalb für Gläubiger lange registriert und ersichtlich bleiben. Mit
der Verkürzung der Verjährungsfrist für Verlustscheine auf nur noch zehn Jahre werden all jene
Schuldner geschont, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Dies ist für den Schwei
zerischen Bauernverband nicht akzeptabel.

Wir fordern Sie auf, unsere Anliegen zu berücksichtigen und danken Ihnen nochmals für die Mög
lichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Bauernverband

Hansjörg Walter Bourgeois
Präsident Direktor
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Vernehmiassung zu:

Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmiassungsverfahrens zur
vorgesehenen Abänderung des Verjährungsrechts Stellung zu beziehen:

1. Kenntnisnahme als Beginn der Verjährung bei relativer und absoluter Verjährung

Es ist tatsächlich zu begrüssen, wenn die unübersichtliche Gemengelage der verschiedenen
Verjährungsfristen vereinheitlicht wird. Begrüssenswert erscheint uns auch die Verlängerung
der relativen Verjährungsfrist in Art. 128 revOR auf 3 Jahre und der absoluten auf 30 Jahre bei
Personenschäden rev. 130 OR. Wir sind allerdings der Auffassung, die absolute Verjährung
sollte erst ab Kenntnis zu laufen beginnen. Was nun die relative Frist und damit die Kenntnis
des Schadens anbelangt, so erweist sich die bisherige Rechtslage als bestenfalls
unberechenbar.
Sie knüpft bei Personenschäden nach herrschender Lehre an den Zeitpunkt an, an dem
erstmals ein vollschichtiger Arztbericht ausgearbeitet wurde. Die Verfügung des
Sozialversicherers wird abgewartet und dem Geschädigten wird zugemutet, notfalls eine
unbegründete Forderungsklage einzureichen. Der Versehrte trägt dann auch noch die Folgen
des Überklagens. Dem gilt es Einhalt zu gebieten: Die relative Verjährungsfrist kann nur dann
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zu laufen beginnen, wenn auch die Forderung substantiiert werden kann, also wenn die
sozialversicherungsrechtlichen Verfahren rechtskräftig abgeschlossen wurden. Somit ist die
Kenntnis des Schadens üblicherweise an den Abschluss der sozialversicherungsrechtlichen
Verfahren zu knüpfen.

Ein Wehrmutstropfen ist auch die Aufhebung von Art. 60 Abs. 2 OR - die Verknüpfung
strafrechtlicher mit ausservertraglichen Ansprüche. Was de facto die Verjährung auf drei Jahre
nach Kenntnisnahme verkürzen dürfte, wenngleich die Verjährung bei einer einfachen,
fahrlässigen Körperverletzung nach 7 Jahren verjährt (vgl. Art. 97 StGB). Somit ist die
zivilrechtliche Forderung bereits verjährt, während die die strafrechtliche weiter andauert. Dies
sollte nach altem Recht verhindert werden, da es eine Erschwernis der Rechtsdurchsetzung
darstellt und so in diametralem Gegensatz zum Opferhilferecht steht, das ja gerade die
Durchsetzung der Ansprüche erleichtern helfen soll. Art. 60 Abs. 2 OR hat sich in der Praxis
bewährt, weshalb er nicht ungerechtfertigt aufgehoben werden soll - selbst dann nicht, wenn die
absolute Verjährungsfrist auf 30 Jahre angehoben wird:

Unseres Erachtens sollte auch die absolute Verjährungsfrist an die im obigen Sinne definierte
Kenntnis geknüpft werden. Es gilt dabei jedoch eine Ausnahme bei den neuen Technologien zu
machen, deren Folgen auf den menschlichen Körper erst Jahre nach deren Einwirkung
erkennbar werden können: Zu denken ist hier z.B. an die Folgen des Asbests oder an die
Nanotechnologie, an hochfrequente Verbreitungsformen der Mobiltelefonie und die Risiken
neuer Medikamente. Eine „Inkubationszeit« von über 30 Jahren ist bei gewissen Krebsarten
ausserdem keine Seltenheit.

Ein Blick ins römische Recht, ins Case-Law der Common-Wealth-Staaten, aber auch in die
Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erhellt denn auch, dass die
Verjährung erst dann zu laufen beginnen kann, wenn der Anspruch dem Geschädigten bekannt
ist. Zu nennen ist hier etwa der Grundsatz ubi ius tibi remedium, der Fall Ashby vs. White aus
dem Jahr 1703 und was den Gerichtshof für Menschenrechte anbelangt, das Urteil Stubbings
vs. U.K, wo eine Verletzung von Art. 6 EMRK angenommen wurde, weil der Anspruch verjährt
war, bevor der Geschädigte hiervon Kenntnis erlangen konnte: „The purpose of the rules of
limitation, which is o strike a proportional balance between the prevention of stale claims and
the protecting the interests of the claimants have no meaning when the victim is not aware that
she even has a claim“1.

Just diese Rechtslage herrschtenun aber in der Schweiz vor, was im Verlaufe der Debatte um
die Asbestopfer schmerzlich in Erinnerung geblieben ist. Gleichzeitig halten wir auch bei
Umweitschäden, etwa ausgelöst durch die Kernenergien oder der die Anpflanzung
gentechnologisch veränderter Pflanzen die Verjährungsfrist für Sachschäden als zu kurz, da die
Tragweite für die Gesundheit und Ökosystem auch hier schlicht nicht bekannt sind und deren
Folgen sich erst im Laufe der Zeit einstellen und demzufolge auch bekannt sein können.

1 V9I. Stubbings and others against United Kingdom, iudgement of 22. October 1996, No. 22083/93 1 996-1V, § 50-57, 1487 if. ‚ 1502
f.; Kaufmann vs. ltaly no. 1402, Judgement of 1 9.05. 2005 über die zu kurzen Fristen am Kassationshof



SCHLEU DER
TRAUMAVERBAND

3

Damit wäre es möglich, däss bei Umweitschäden, wie auch bei Schädigungen durch moderne
Kommunikationstechnologien und ähnlichem, der Schaden erst dann bekannt wird, wenn er
schon verjährt ist. Wie bereits ausgeführt, widerspricht dies zumindest der europäischen
Konvention für Menschenrechte Eine Anknüpfung an die Kenntnisnahme der Schädigung
scheint uns vor diesem Hintergrund gerade bei neuen Technologien, deren Einwirkungen auf
Mensch und Umwelt nicht bekannt sind auch bei der absoluten Verjährungsfrist unabdingbar.

Zur Genugtuung: Hier soll - wie ehedem - an den Tag der schädigenden Handlung geknüpft
werden. Eine Lösung, die konzeptuell wenig Sinn macht, wenn die restlichen
Schadenersatzansprüche relativer Natur sind. Ist doch der Genugtuungsanspruch vom Recht in
der Sache abhängig. Es macht wenig Sinn, die Frage der immateriellen Unbill mit dem Tag der
schädigenden Handlung verjähren zu lassen, während der Hauptanspruch im Zeitpunkt der
Kenntnisnahme verjähren soll. Auch dies könnte zur Folge haben, dass der
Genugtuungsanspruch bereits verjährt ist, wenn der Geschädigte von seinen Ansprüchen
erfährt.
Damit wird die Genugtuung ihres inneren Gehalts entleert, was nicht im Sinne einer
Rechtsordnung sein kann, deren Verpflichtung es ist, den Mensch in seiner körperlichen,
geistigen und psychischen Integrität zu schützen: Eine Verkürzung der Verjährungsfristen
würde diesem Ziel zuwiderlaufen. Wurde doch die Eidgenossenschaft in Art. 2 EMRK
verpflichtet das menschliche Leben zu schützen.

4 Somit ist der Beginn der Verjährung - in Abgleichung mit den Verjährungsfristen in
der Hauptsache - bei Genugtuung zumindest bei den Personenschäden an den
Zeitpunkt der Kenntnisnahme zu knüpfen.

II. Vertragliche Verjährungsfristen - Systematische Einwendungen

Das System der relativen und absoluten Verjährungsfristen wird in Art. 127 if. revOR auch ins
Vertragrecht übertragen. Zumindest für die relative Verjährungsfrist wird auch hier die Kenntnis
der Person des Schuldners und der Forderung verlangt und auf drei Jahre abgesenkt. Zunächst
wird ein Systemwechsel von erheblicher Tragweite eingeführt. Bislang war die Verjährung in
vertraglichen Belangen stets von der Fälligkeit, allenfalls von der Kündigung der Forderungen
abhängig (vgl. Art. 130 OR). Fällig ist eine Forderung, wenn der Gläubiger sie verlangen darf.2
Die Kenntnis der Forderung ist also im Vertragsrecht ohne Belang, da davon ausgegangen
wird, die Parteien hätten sich auf einen Zeitpunkt geeinigt. Sollten sich die Vertragspartner nicht
auf einen solchen verständigt haben, gilt immer noch das dispositive Gesetzesrecht,3etwa Art.
75 if. oder für das Arbeitsvertragsrecht Art. 323 OR: Folgerichtig geht also das Vertragsrecht
zunächst von einer Einigung der Parteien basierend auf dem Grundsatz von Treu und Glauben
aus, was wiederum die Kenntnis der Forderung und deren Fälligkeit zur Vorbedingung macht.

Vgl. Däppen in 85K-DR Bd. 1, 5. Aufl. 2011, Art. 130 Rz. 6 S. 791
Vgl. Däppen, a.a.0, Art. 130 Rz. 9. 5. 795
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Dem trägt die bisherige Regelung der Artt. 127 OR Rechnung, die ab Fälligkeit der Forderung
eine einheitliche 10 jährige respektive 5 Jährige VerjährungsfristVorsehen —. Die Frage der
Kenntnis stellt sich nur dann, wenn eine Forderung vor dem Gläubiger verborgen wird.

Geht man nun von der gegenseitigen Einigung auch bei vertraglichen Nebenpunkten, wie der
Fälligkeit aus, so bedingt dies auch die Kenntnis der Forderung selbst. Führt man diesen
Gedanken zu Ende, so wird bei Verträgen die Verjährung ganz generell von 10 respektive 5
Jahren auf 3 Jahre abgesenkt. Damit wurde der Grund, weshalb die Revision erarbeitet werden
sollte, im Vertragsrecht in sein Gegenteil verkehrt, werden doch sämtliche Forderungen nach 3
Jahren verjährt sein, was eine unerwünschte Verkürzung mit sich bringt; eine unnötige
Erschwerung der Rechtsdurchsetzung.

Wohl wird in Art. 134 OR die Möglichkeit eingeräumt, Verjährungseinredeverzichte einzuholen,
doch bedeutet dies einen erheblichen Mehraufwand. Die Verjährungsregel in vorliegender Form
kann daher zu nicht unerheblichen volkswirtschaftlichen Schädigungen führen. Auch in
Bereichen des Arbeits- Mietrechts wirkt sich diese verkürzte Verjährungsfrist nachteilig aus,
kann doch von einem Arbeitnehmer oder Mieter nicht allen Ernstes verlangt werden, einen
Einredeverzicht von seinem Chef oder Vermieter einzuholen.

Zusätzlich bewirkt die Einführung von relativen Verjährungsfristen gerade im Bereich der
Arbeitsunfälle und der Berufskrankheiten eine erhebliche Einbusse. Während nach Art. 328 OR
die Verjährung bei Arbeitsunfällen in aller Regel 10 Jahre beträgt, wird sie nach Einführung des
neuen Verjährungsfristen auf rund 3 Jahre abgesenkt, was die Rechtsdurchsetzung gerade der
fremdsprachigen Hilfsarbeiter mehr als nur erschwert, von Menschen die in aller Regel an
schwersten Unfallfolgen zu leiden haben: Die Abkürzung der Verjährungsfristen ist gerade bei
Arbeitsunfällen mit Personenschäden nicht zu rechtfertigen und läuft dem allgemeinen
Bestreben zuwider.

4 Wir widersetzen uns der Einführung einer relativen Verjährung im Bereich des .

Vertragsrechts, einerseits aus systematischen Gründen, aus Gründen der Praktikabilität
aber auch des sozialen Interessenausgleichs. Wir ersuchen Sie daher dringend die
bisherigen Regelungen beizubehalten - die vertragliche Verjährungsfrist aber auf 30
Jahre zu erhöhen.

III. Zur Abänderbarkeit der Verjährungsfristen in Art. 133 OR

Auch der Vorentwurf, der vorsieht, die vertraglichen Verjährungsfristen konsensual zu
verkürzen, können wir nicht gutheissen. Die absolute Verjährung soll auf 3 Jahre, die relative
auf ein Jahr verkürzt werden können — und zwar ohne Ausnahme auch bei Rechtsgebieten mit
überwiegendem sozialen Bezug, wie dem Arbeits- Miet- oder Konsumentenrecht und dem
Versicherungsrecht, also in Rechtsgebieten, wo sich Individuen übermächtigen
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Marktteilnehmern wie grossen Versicherungsgesellschaften, arbeitsteiligen Unternehmen
gegenüberstehen: Vergegenwärtigt man sich Zeiten grosser sozialer Unsicherheit, oder wie
heute in den Ballungszentren die Wohnungsnot, so ist es nur zu gut vorstellbar, dass der
marktmächtigere dem schwächeren die kurzen Verjährungsfristen aufzwingt. Angesichts der
realen wirtschaftlichen Verhältnisse bestehen Sachzwänge, die eine freie Willensbildung
verunmöglichen aber Diktate ermöglichen.

Was die Sachschäden anbelangt sind auch marktübliche allgemeine Vertragsbedingungen
denkbar, in welchem die Versicherungsdeckung auf ein beziehungsweise drei Jahre beschränkt
wird, so dass es dem Konsumenten verunmöglicht wird, auf dem Markt eine Versicherung zu
für ihn günstigeren Konditionen abzuschliessen. Gleiches droht auch bei den Mietverträgen, die
meist vom Hauseigentürnerverband vorgeschrieben werden, womit flächendeckend eine
einjährige Verjährungsfrist für Mietverhältnisse eingeführt würde. Ähnliches gilt im Arbeitsrecht,
wobei in Branchen mit starken Gewerkschaften erhöhter Diskussionsbedarf geschaffen wird,
was wiederum den Arbeitsfrieden zwischen den Sozialpartnern belastet — ein Resultat, das es
in Zeiten der Wirtschaftskrise unbedingt zu vermeiden gilt.

Art. 133 revOR schafft zudem ein Paradoxon: Die Revision des Verjährungsrecht wurde in der
Erkenntnis eingeführt, die bisherige Fristenregelung verunmögliche angesichts der Kürze die
Rechtsdurchsetzung. Dies steht im Gegensatz zum Ergebnis, dass es dem Marktmächtigen
ohne weiteres offen steht in grossen Bereichen des Wirtschafts- und Soziallebens die
Verjährung unter bisheriges Niveau zu bringen, wo ganz allgemein in vertraglichen Belangen
die Regelung der Artt. 127 if. OR gegolten hat, in aller Regel von einer zehnjährigen Frist
ausgegangen wurde. Selbst die versicherungsrechttichen Ansprüche des VVG sehen eine
zweijährige ab Kenntnisnahme vor. Die vorgesehene Bestimmung bedeutet daher de facto eine
Aufweichung des heutigen Niveaus, kontrerkariert die Bemühungen zu einem sachgerechten
Recht der Verjährung und verunmöglicht also zusätzlich die Durchsetzung des Rechts- durch
eine übermässige Verkürzung des Fristenlaufs. Rechnet man die vermögenswerten Ansprüche
zum Eigentum, so dürfte ein einseitiges Durchsetzen verkürzter Verjährungsfristen in ihrem
Resultat der Eigentumsgarantie zuwiderlaufen.

-‚ Die neue Bestimmung steht in ihren Auswirkungen im Gegensatz zu den neueren
Bestrebungen des sozialen Vertragsrechts, wo in gewisser Weise immer ein Ausgleich
der Kräfteverhältnisse gesucht wird. Die neue Regelung wird aber nur die Durchsetzung
des wirtschaftlich Stärkeren auf Kosten des wirtschaftlich Schwächeren bewirken,.
Unseres Erachtens ist die diese Bestimmung ersatzlos zu streichen.
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IV. Zur Solidarität und der Unterbrechung rev. Art. 135 OR

Ein weiteres Problem taucht im Rahmen der Solidarschuldnerschaft auf:
Zunächst ist nicht einzusehen, weshalb eine Unterbrechungshandlung nur gegenüber einem
Schuldner statt der gesamten Solidargläubigerschaft wirken soll, soweit nicht von echter
Solidarität ausgegangen wird (vgl. Art. 140 revOR). Aus der vorgesehenen einheitlichen

Ordnung folgt, dass die Unterbrechung gegenüber einem Solidarschuldner auch den anderen

angerechnet werden muss. Bereits heute ist die Diskussion über unechte und echte
Solidarschuldnerschaft äusserst unübersichtlich und unergiebig. Erne einheitliche Ordnung der
Solidarität würde auch die Regressberechtigung vereinfachen, da nicht mehr auf die
unübersichtliche und in Teilen nicht nachvollziehbare Kaskadenordnung des Art. 51 OR
verwiesen wird. Aus diesem Grund wäre die Regelung des Art. 140, die insoweit Art. 136 OR

entspricht, abzuändern und auf alle Fälle der gemeinsamen Verursachung auszudehnen.

Geht man davon aus, es bedüe keines Unterschieds zwischen echter und unechter Solidarität,

davon, dass Solidarität die Forderung des Gläubigers schützen soll, so ist nicht ersichtlich
weshalb die verjährungsunterbrechende Handlung nun ganz generell gegenüber jedem
einzelnen Schuldner durchgeführt werden soll. Vor dem Hintergrund, dass es unerheblich ist,

ob mehrere den Geschädigten aus einheitlichem Rechtsgrund oder aus verschiedenen
Rechtsgründen schädigen und dass die Solidarität ganz allgemein geschaffen wurde, um den

Schuldner eine gewisse Sicherheit zu bieten, macht es wenig Sinn, ihm eben diese Sicherheit
wieder zu nehmen, in dem man eine unübersichtliche Situation sc.haft Auch der körperlich
verletzte Gläubiger müsste gegenüber jedem einzelnen seiner Schädiger respektive seiner
Versicherungsgesellschaft eine Verzichtserklärung einholen. Es ist vielmehr eine einheitliche
Regelung anzustreben, die eine einmal vorgenommene Abänderung oder den Verzicht auf die
Einrede der Verjährung gegenüber einem Gläubiger auch allen anderen zurechnet.

Besser ist indes die Variante von Art. 135 OR, wonach bei einem Einredeverzicht gegenüber
dem Regressgläubiger auch keine Einrede der Verjährung gegenüber dem Geschädigten
geltend gemacht werden kann und umgekehrt. Allerdings würden wir diesen Umstand nicht vom
direkten Forderungsrecht abhängig machen, sondern für alle Versicherungsformen vorsehen,
auch für die Berufshaftpflichtversicherung im Bereich der Arbeitsunfälle. Jede
Regressberechtigung setzt ja ein und dasselbe Ereignis voraus, die dem gleichen Zeitenlauf
unterworfen sein muss. Es ist also nicht einzusehen, weshalb die Forderung gegenüber dem
einen verjährt sein soll und gegenüber dem anderen nicht. Eine Unterbrechung der Verjährung
muss denklogisch daher gegenüber dem Geschädigten und Regressberechtigten wirken —

unabhängig davon ob eine direkte Forderungsberechtigung besteht.

+ Unseres Erachtens muss aus diesen Gründen die Solidarität gemeinhin im Sinne der
echten Solidarität verstanden werden, da ansonsten der Sicherungszweck unterlaufen
wird, was kaum im Sinne des Gesetzgebers sein kann.
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V. Abschliessende Würdigung

Aus all diesen Gründen begrüssen wir zunächst die Verlängerung der absoluten
Verjährungsfrist bei Personenschäden auf 30 Jahre (damit ist auch gesagt ist, dass wir gegen
die Variante zu Art. 129/130 sind). Hier möchten wir die Verjährungsfolgen an die Kenntnis des
Schadens knüpfen, da gerade bei neuen Technologien der Schadenseintritt und damit dessen
Kenntnis nicht vorausgesagt werden kann.

Davon abgesehen sind wir nicht einverstanden mit der Einführung der relativen Verjährungsfrist
im Rahmen des Vertragsrechts. Sie führt de facto zu einer Verkürzung der vertraglichen
Verjährungsfristen, was sich gerade bei Sukzessivlieferungsverträgen, auf dem Gebiet des
Arbeits- und Mietrechts nicht zu vertretende Veränderungen mit sich bringt: Insbesondere bei
Arbeitsverträgen bringt dies eine Verkürzung der Verjährungsfrist von 10 auf 3 Jahre, was sich
mit dem Schutzgedanken des Arbeitsrechts kaum verträgt.

Was die Solidarität angeht, so sollten ganz allgemein verjährungsunterbrechende Handlungen,
sei es der Verzicht oder die Abänderung einer Verjährung durch Übereinkunft, ein
Schuldbetreibungsbegehren oder eine Ladung etc. gegenüber allen Verursachern wirken. Eine
Unterbrechung oder eine Abänderung gegenüber dem Versicherer sollte auch gegenüber den
Versicherungsnehmern wirken und umgekehrt. Eines direkten Forderungsrechts bedarf es
hierfür nicht.

Würde die Vorlage in der vorliegenden Form in Kraft gesetzt, so würde die Position der
Geschädigten und Konsumenten in nicht nachvollziehbarer Weise verschlechtert. Wir bitten Sie,
dies bei den Beratungen zu berücksichtigen.

) Mit freundlichen Grüssen

Ruedi Ursenbacher Pia Ernst
Präsident Geschäftsführerin
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Consultation sur la revision du droit de la prescription rponse de I‘USS

Madame la Conseillre fdrale,

Nous vous remercions de nous donner la possibilit de nous exprimer sur I‘objet citö en titre.

Rsum:

LUSS salue l.a prolongation du dlai de prescription en cas de dommages corporels. Le scan
dale de l‘amiante dmontre de manire clatante la ncessit d‘une teile mesure. Larrivde en
masse des nanotechnologies fait planer une menace similaire sur les travailleurs et travailleuses
et es consommateurs et consommatrices et ii faut veiller ce que, sils devaient subir un quel
conque dommage ä cause de la prsence de nanoparticules sur es lieux de travail ou dans les
produits de consommation courante, 15 puissent ötre ndemniss correctement, möme ong
temps aprös lexposition. Les divers scandales liös certains mödicaments relatös röguliörement
par la presse nous convainquent aussi du bien-fondö de cette proposition.

Nous soutenons ögalement es modifications proposöes aux articles 210 et 210 AP-CO (avant
projet, code des obligations) concernant la prescription en matiöre de garanties. Elles sont ö
notre avis favorables aux intöröts des consommateurs et consommatrices.

En revanche, lUSS rejette catögoriquement es autres points de ce projet de rövision du droit de
la prescription. En effet, ces propositions n‘ötaient pas contenues dans la motion 07,3763 et leur
utilitö nest ä notre avis pas avöröe. Pis, ces propositions porteraient atteinte aux droits des
cröanciers, en particuher des travailleurs et travailleuses. Or, pour cette catögorie de cröanciers,
que fUSS a mandat de döfendre, des dölais de prescription suffisamment longs revötent une im
portance capitale.

En outre, es modifications proposöes risquent de nuire au recouvrement des cröances
d‘assurances sociales par le fonds de garantie de la loi sur la prövoyance professionnele vieil
esse, survivants et invaliditö (LPP).

Nous demandons donc que le projet sen tienne exciusivement ö i‘allongement ö 30 ans de la
prescription en cas de dommages corporels et ö la modification proposöe aux articies 201 et 210
AP-CO et que les autres points soient abandonnös.

Monbioustrasse 61, 3007 Bern / Postfach. 3000 Bern 23
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Nous suggrons enfin une meilleure coordination entre les points que nous soutenons et les mi
tiatives parlementaires pendantes 07.497 et 06.490. Une teile coordination ne saurait se limiter
la Suspension du traitement de ces interventions parlementaires acceptes par le Conseil natio
nal, mais devrait plutöt viser ö leur intgration au projet.

Commentaire gn&aI:

Nous nous opposons termement la rduction proposde des dlais de prescription relative (art.
128 al. 1 AP-C0). En effet, es travailleurs et travailleuses sont nombreux qui daivent attendre la
fin des rapports de travail pour exiger en justice certaines crances dcoulant de ce contrat.
Souvent, us n‘osent pas es rclamer pendant la duröe contractuelle, car la protection contre le Ii
cenciement abusif d‘un travailleur qui fait, de bonne foi, valoir ses droits döcoulant du contrat de
travail est trös neffement insuffisante et na pas d‘effet dissuasif1.En outre, dune maniöre gn&
rale, es travailleurs et travailleuses suisses connaissent assez mal leurs droits. Le droit suisse du
travail est dissömin dans de nombreux textes lgislatifs: parties gnrale et spciale du 00, Loi
sur le travail (LTr) et ordonnances, Loi sur la duröe du travail (LDT), Loi sur es travailleurs dta
chs (LDet), Loi sur le service d‘emploi et la location de services (LES), Loi sur l‘galitö entre
femmes et hommes (LEg), Loi sur la participation, ordonnance sur es chauffeurs (OTr 1), lgisla
tion sur es assurances sociales, rglementations cantonales sur es heures d‘ouverture, rgle
mentations fdrales, cantonales et communales sur es employ(e)s des collectivitös publiques,
conventions collectives de travail diverses, ötendues ou non, Loi permettant d‘tendre le champ
d‘application de la convention collective de travail (LECCT), bis et ordonnances fdrales et can
tonales sur Ta formation professionnelle, etc. II est donc extrömement complexe et bon nombre
de ses dötails ne sont connus que des spöcialistes, partenaires sociaux ou avocats spcialiss en
droit du travail. Dans ces conditions, bes salari(e)s n‘apprennent souvent quavec beaucoup de
retard qu‘un droit dcouIant de leur contrat de travail a viol par leur ancien empboyeur. Avec
des dlais de prescription plus courts et que Ion peut rduire par contrat, us risquent dans bien
des cas de s‘apercevoir trop tard quils peuvent faire valoir leurs crances devant la justice. II en
rsuIterait un avantage inadmissible pour es employeurs qui ne respectent pas le droit du travail,
en particulier ceux qui en abusent dessein.

En outre, la possibilitö de röduire es dölais de prescription par contrat (suppression de l‘actuel
art. 129 00) serait trös dommageable pour les travailleurs et travailleuses, qui sont en effet la par
tie Ta plus vulnörable du contrat individuel de travail et möritent une protection contre une trop
grande libertö contractuelle. Le droit du travail doit tenir compte de la döpendance du travailleur
ou de la travailleuse par rapport ö son employeur. C‘est ce qu‘a fait, raison, le lögislateur dans
bon nombre de dispositions impöratives du CO (cf. art. 361 et 362 00)2. Si bes contrats indivi
duels de travail peuvent restreindre la prescription (art. 133 AP-C0), nous craignons que de trös
nombreux empboyeurs ne fassent un large usage de cette possibilitö, ceque bon nombre de tra
vailleurs et travailleuses ne pourront se permettre de refuser, sous peine de ne pas ötre engagös
ou de perdre beur emploi (si la suppression intervient dans le cadre d‘un congö-modifucation).
Möme si la proposition de röduire es dölais de prescription devait ötre retenue, nous n‘exigeons
donc que es dölais prövus larticle 128 AP-C0 fassent partie des dispositions relativement im
pöratives du contrat de travail et ne puissent donc pas ötre röduites au dötriment du travailleur ou
de la travailleuse. D‘une maniöre gönörale, la possibulitö de röduire es dölais de prescription con

Voir ce suiet SCHWAAB, La protecdon cantre le Iicencement abusif, ARV-DTA 3/2010. p. 1 53ss.
2 BRLNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentare du contrat de travail, 3° 4dition Lausanne 2004,

nol adart.31900.
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tractuelTement nous paraTt peu judicieuse. En effet, toutes es parties des contrats se trouvant
dans une situation d‘infriorit au de dpendance par rapport l‘autre ou aux autres parties
pourraient tre contraintes d‘accepter des rductions du dlai de prescription allant l‘encontre

de leur intört. Ä cet gard, l‘interdiction de rduire les dlais de prescription dans es conditions
gnraIes (art. 133 al. 3 AP-CO) nous paraTt insuffisante pour protdger les cranciers.

La rduction des dIais de prescription nuirait galement aux assurances sociales, En effet, lars
que les travailleurs et travailleuses exigent des impays, ces crances dassurances sociales sont
galement dues. Comme es assurances sociales n‘ont connaissance de lexistence de ces
crances qu‘au moment oü es travailleurs et travailleuses les font valoir, elles subiraient les
mmes dsagrments que ces derniers si leurs crances venalent se prescrire plus rapidement
quaujourd‘hui.

Le rapport de dpendance du travailleur au de la travailleuse voqu plus haut justifie notre
avis la non-homognit des rgles de la prescription. II en va de mme des autres catgories de
contrat pour lesquelles le droit prvoit une protection de la partie la plus faible. En effet, sil est
justifi que deux parties traitant sur pied dgalit puissent convenir aussi des rgles de la pres
cription des crances dcoulant de leur contrat, il nest pas acceptable que la partie reconnue
par le droit comme ötant digne de protection subissent des dsagrments et voie ses chances de
faire valoir ses crances rduites. Ces deux catgories de parties des contrats justifient un trai
tement diffrenci aussi au niveau de la prescription. Le« besoin «dhomogönitö et d‘unitä vo
qu dans le rapport explicatif nest donc pas convaincant. II faut ce sujet relever qu‘avec la pos
sibilit de modifier contractuellement es dlais de prescription, taute homognit disparaitrait,
tant donn qu‘il pourrait y avoir autant de dlais diffrents que de parties des contrats.

Les modifications proposes aux articles 41 alina 2 et 52 alina 2 LPP risquent de nuire aux in
tröts du fonds de garantie LPP. En effet, ce dernier a intröt ce que les dlais de prescription
absolus soient suffisamment longs et que les dlais relatifs ne commencent pas trop töt courir,
ötant donn quil napprend lexistence des crances qu‘un certain temps aprs la survenance du
dommage et qu‘il ne fait que reprendre des crances dues aux institutions de prvoyance.

En revanche, nous soutenons la prolongation du dlai de prescription en cas de dommages cor
porels (art. 130 AP-CO). Nous sommes daccord avec l‘argumentation du rapport explicatif. En ef
fet, es dgäts dus lamiante ont montr quun allongement des dlais de prescriptions est tota
lement justifiö. De tels cas de dommages napparaissant que plusieurs annes aprs l‘exposition

au la contamination pourraient dailleurs se reproduire, par exemple avec les nahomatriaux. II
est donc ndcessaire de prvoir une rögle permettant aux salari(e)s qui en seraient victime
dobtenir röparation. Nous soutenons galement la prolongation du dlai de prescription en ma
tire extracontractuelle ainsi quen matire de garantie.

Nous acceptons galement l‘introduction dun dölai relatif dans tous les cas. Le dlai propos est

cependant trop court et nous demandons quil soit port cinq ans.

Commentaires cie quelques dispositions de I‘avant-projet:

Nous formulons en outre es commentaires suivants:

Article 129-130 AP-CO: Nous refusons la variante et soutenons le dlai de 30 ans. Pour es
dommages corporels, l‘expörience montre qu‘un dölai de prescription le plus lang possible est

dans l‘intört des victimes.



Article 135 AP-CO: Nous soutenons la variante introduisant un alina 3, car cela faciliterait
grandement Ja rsolution de ces litiges.

Article 141 AP-CO : Nous soutenons la variante introduisant un alina 4, car cela faciliterait
grandement Ja rsolution de ces litiges.

Article 201 et 210 AP-CO: Nous soutenons ces propositions de moditication, qui sont favo
rables aux intöröts des consommateurs et consommatrices. Nous pensons cependant que Je d&
ai de prescription devrait ötre port ö cinq ans, en cas de dfaut d‘une chose utilise dans une
construction, comme Je demande ‘initiative 07.947. Cette Initiative a öt acceptöe ö une arge
majoritö et ii faudrait profiter de cette rvision pour l‘appliquer. Nous proposons donc de modifier
I‘article 201 alina 4 comme suit: L‘acheteur doit signaler les dfauts en tout cas dans les deux
ans suivant la /ivra/son de la chose. Le d!ai est de cinq ans si la chose a 6t6 intgre dans
une construction immobi1ire et lul a caus6 un d6faut.

Artiole 341 GO: Nous refusons la suppression de l‘alina 2 et Ja modification du titre marginal
(cf. nos explications ci-dessus). Möme s‘il devait ötre possible de modifier es dlais de prescrip
tion par contrat, II serait inacceptable que cela puisse ötre Je cas dans des contrats de travail. II
s‘agit en effet de contrats contenant une partie protectrice pour le travailleur et Ja travailleuse,
dont font partie Jes rögles de la prescription. Dans tous es cas, es rögles de la prescription en
matiöre de contrat de travail doivent ötre relativement imp&atives au sens de l‘article 362 CO.

Article 49 AP-titre final Code civil (CC): Nous soutenons la variante, qui est compatible avec Je
principe de non-rtroactivitö des bis et qui corrige une situation choquante (le fait que des effets
dommageables apparaissant plus de 10 ans aprös ‘exposition ne puissent plus ötre röpars)
Jaquelle le ldgislateur de 1911 n‘avait pas pensö.

En vous remerciant de l‘attention que vous aurez portöe ö ces lignes, nous vous adressons, Ma
dame Ja Conseillöre fdöraJe, nos salutations respectueuses.

UNION SYNDICALE SUISSE

Paul Rechsteiner Jean Christophe Schwaab
Präsident Secrtaire central

123 JCS/es
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Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
sehr geehrte Damen und Herren

Bundesamt für Justiz
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Frau Bundesrätin Sommaruga
Vorsteherin EJPD
Bundesamt für Justiz
3003 Bern

Sie haben uns den Entwurf der Revision des Verjährungsrechts samt dem erläuternden Bericht zur
Stellungnahme zugestellt. Für die gebotene Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen
bestens. Die SGHVR nimmt zu Ihrem Entwurf wie folgt Stellung:

1. Vorbemerkungen

Die geplante Gesetzesrevision betrifft die Verjährung sämtlicher Forderungen des Privatrechts,
‘_ insbesondere von vertraglichen Erfüllungsansprüchen und vertraglichen und deliktischen Scha

denersatzansprüchen. Diese vor allem an das deutsche BGB anlehnende Revision erscheint insge
samt überzeugend (auch was die vorgeschlagenen Regeln betreffend den Stillstand und die Ver
längerung der Verjährung anbelangt). Die Gesellschaft unterstützt deshalb das Gesamtkonzept,
möchte aber zu einzelnen Bestimmungen noch korrigierende Vorschläge unterbreiten.

Einleitend gestatten wir uns den Hinweis, dass es bedauerlich ist, dass das Vorhaben einer Ge
samtrevision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts auf eine bloss (wenn auch als solche
durchaus begrüssenswerte und überwiegend positiv zu wertende) Reform des Verjährungsrechts
zusammengeschrumpft ist. Wenn heute, 25 Jahre nach Schweizerhalle, in der Presse (NZZ Nr. 254
vom 31. Oktober 2011) getitelt wird „Chemiekatastrophe gemeistert“, dann stimmt dies nur sehr
bedingt: es gibt für solche Fälle nach wie vor keine adäquaten haftpflichtrechtlichen Gesetzes-
grundlagen.

Das Ungenügen der punktuellen Revision des Verjährungsrechts als Reaktion auf die Asbestfälle
erweist sich auch besonders eklatant daran, dass ein wesentlicher Aspekt bewusst ausgelassen
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wurde: die Problematik der Solidarschuld bzw. des Regresses und der entsprechenden Verjäh
rungsregeln. Die hiefür gegebene Begründung (Botschaftsentwurf Ziff. 4.7) — dass das Bundesge
richt entgegen der überwiegenden Lehre an der Unterscheidung zwischen echter und unechter So
lidarität festhalte - vermag kaum zu überzeugen. Seit wann wäre der Gesetzgeber an eine (erst
noch dogmatisch überholte) Rechtsprechung gebunden?

2. Droit positif

Le droit positif en mati&e de prescription est caractris par une grande ins&urit juridique, mais
aussi par Ja facult concde aux parties de renoncer, de manire simple et efficace, ä se prvaloir
de Ja prescription, füt-elle en cours.

A. L‘ins&urit juridique

Le droit positif de la prescription en matire de responsabilit civile est, ä maints gards, un fac
teur d‘ins&urit juridique dans la pratique quotidienne.

Cette ins&urit est due ä plusieurs facteurs:

Une absence d‘homognit:
o La prescription n‘est pas rgle de manire homogne au sein de la responsabilit extra

contractuelle (par ex. 60 CO, 83 LCR);
o La prescription n‘est pas harmonise entre la responsabilit contractuelle et la responsabili
t extracontractuelle, source de difficults notamment en cas de cumul d‘actions contrac
tuelle et extracontractuelle ou dans les cas d‘institutions ä cheval entre Ja responsabiIit
dlictuelle et la responsabilit contractuelle (culpa in contrahendo, responsabilit fond&
sur la confiance);

o La prescription des actions en responsabilit soumises au droit public relve de rgles dispa
rates, sans justification probante;

• L‘application ä l‘action civile des dlais de prescription de droit pnal, de plus longue dure,
gnre de trs nombreuses difficults dans la pratique.

• Les dlais de prescription, en cas de dommages corporels, sont trop courts, qu‘il s‘agisse de la
prescription relative (un au deux ans) ou absolue (10 ans). Deux raisons principales cela:
l‘allongement de la dure des traitements mdicaux, l‘apparition de dommages tardifs (par ex.
asbestose).

Pour toutes ces raisons la jurisprudence en mati&e de prescription se rvle incertaine, sinon
aJatoire, ce qui ajoute ä l‘ins&urit juridique.
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B. La renonciation facilite z la prescription

En revanche, un aspect positif reiever: la possibilit, consacre par la jurisprudence‘, dc renon
cer unilat&aiement au par accord entre la victime et le responsable se prvaloir de la prescripti
an, que cette dernire soit acquise ou en cours. La renonciation n‘exige aucune forme particulire,
bien que l‘on recommande la forme &rite pour des raisons videntes de preuve. Cette pratique
est quotidienne dans les services de sinistres des compagnies d‘assurance et ne donne heu au
cunc difficult. Eile vite aux victimes d‘avoir recourir aux voies igales d‘interruption. Eile dis
pense « la personne recherche - sujet de la responsabilit ou assureur - de reconnaftre une obliga
tion de rparer » et permet « aux parties de mener les pourparlers transactionnels dans un cilmat
plus serein»2.

3. Les objectifs de ha rvision

La rvision en cours poursuit trois objectifs principaux auxquels on ne peut que souscrire, sous
rserve dc discuter certaines des propositions contenues dans l‘avant-projet: uniformiser le droit
dc ha prescription, ahlonger les dlais dc prescription et promouvoir une s&urit juridique accrue.

4. Les principaux axes de ha rvision

• Les crances dc drait priv d&oulant dc ha responsabilit contractuehle, dc la responsabihit
extracontractuehle et dc l‘enrichissement iIlgitime sont saumises une seule institution dc la
prescription;

• La prescription est soumise un double dlai, relatif et absolu, point dc dpart relatif pour le
dlai relatif et objectif pour le dlai absolu;

• Les dlais dc prescription sont ahlongs: le dIai relatif est port ä 3 ans, le dlai absolu 10
ans, respectivement 30 pour les dommages corporels; une variante envisage dc fixer 20 ans
le dIai absolu pour l‘ensemble des dommages mat&iels, corporels et des prjudices &onomi
ques;

• Les dlais dc prescriptian, dans le respect dc certaines iimites, peuvent tre alIongs au rac
courcis contractueIlement par les parties;

• II est possibic dc renoncer ha prcscription ds lors qu‘eiIc est &hue; en revanche, ii n‘est plus
possible dc renonccr une prcscription en caurs;

• Le dlai extraordinairc dc prescription dc droit pnal (par ex. art. 60 al 2 CO, art. 83 al 1 LCR) est
supprim. La supprcssion dc cette Institution, sujette controverses et difficile d‘apphication, se
justifie d‘autant plus que lcs dlais dc prescription, relatif et absolu, sant ailongs, cc qui rduit
San utiiit3.

1
ATF 133 III 226, c. 3 : jusqu‘alors restrictif, le TF admet ds 2006 que la renonciation a faire vafoir la prescription
est valable quel que soit le dIai de prescription consid&.

2
PERRE WIDMER /PIERRE WESSNER, Rvision et unification du droit de la responsabiIit civile, Rapport explicatif, ch.
2.8.5, p. 219.

PIERRE WIDMER /PIERRE WESSNER, op. cit, ch. 2.8.4.2, p. 216-218.
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5. Brefs commentaires de quelques dispositions de l‘AP

A. Remarques introductives

II faut saluer l‘uniformisation de Ja prescription en matre de responsabHit civile de toutes Jes
crances de droit clvii (contractuelles, extracontractueiles et rsultant de l‘enrichissement illgiti
me), source d‘une plus grande s&urit juridique. Cette uniformisation est encore renforce pour
les crances de droit public lorsqu‘une disposition de Ja ioi les soumet expressment aux rgles du
CO en la matire. La simplification qui en rsuitera rpond ä un besoin exprim avec force par Ja
doctrine, en particulier ces dernires annes4.

B. Art. 128 AP CD: dIai relatif

Nach geltendem Deiiktsrecht beginnt die einjährige Verjährungsfrist von Art. 60 OR mit dem Zeit
punkt zu laufen, in dem der Geschädigte tatsächlich Kenntnis vom Schaden und vom Schädiger
hat, nicht mit demjenigen, in dem er bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Auf
merksamkeit ausreichende Kenntnis vom Schaden und vom Schädiger hätte erlangen können.5
Ausserdem liegt Kenntnis des Schadens i.S. von Art. 60 Abs. 1 OR nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung erst dann vor, wenn der Geschädigte den gesamten Schaden kennt und nicht nur
Teile davon.6 Diese für den Geschädigten grosszügige Auslegung von Art. 60 OR rechtfertigt sich,
weil die relative Verjährungsfrist kurz ist, nämlich ein Jahr.

Im Vorentwurf (VE) ist eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren für alle Arten von Forderun
gen — z.B. auch für vertragliche Erfüllungsansprüche — vorgesehen (Art. 128 Abs. 1 VE), wobei diese
Frist erst mit dem Tag beginnt, an dem der Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des
Schuldners erlangt hat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist (Art. 128 Abs. 2 VE). Der
Vorentwurf selbst lässt dabei zwei Punkte ungeklärt:

1) Kommt es wie im geltenden Recht auch in Art. 128 VE auf die tatsächliche Kenntnis an, oder
genügt es, wenn der Gläubiger bei der gebotenen Aufmerksamkeit Kenntnis erlangen könn
te?7

‘ Voir par exemple, LOSER-KROGH PETER, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts: Haftung
aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, ZSR/RDS 122(2003)11 127-233; ainsi que PICHONNAZ PASCAL,
La prescription de I‘action en dommages-intrts: Uri besoin de rforme, in Werro (dit.), Le temps dans la res
ponsabiIit civile, Berne 2007, p. 71-106; CHAPPUIS CHRISTINE, L‘harmonisation internationale du droit des obliga
tions, muse du lgislateur suisse? in Le lgislateur et le drolt priv, Colloque en l‘honrieur du professeur Gilfes
Petitpierre, Genve, etc. 2006, p. 177 ss, 203.

Tatsächliche Kenntnis des Schadens: BGE 136 III 322 E. 4.1; 111 II 55 E. 3a; 109 II 433 E. 2; 4c.135/2003 vom 26.
September 2003 E. 4.2.1; tatsächliche Kenntnis des Schädigers: BGE 131 III 61 E. 3.1.2.

((D‘aprs le principe de Iunit du dommage, celui-ci doit tre considr comme un tout et non comme la somme
de prjudices distincts. II en rsulte que le dIai de prescription ne court pas, en cas d‘voIution de la situation,
avant que le dernier lment du don,mage ne soit survenu. Cette rgle vise toutefois essentiel-lement les cas de
prejudice cons&utif une atteinte la sant de ta victime dont II n‘est pas possible de mesurer d‘embIe
I‘volution avec suffisamment de s&urit» (BGer urteil 2P.168/2003 vom 9. Februar 2004 E. 2.3; vgl. auch BGE
126 III 161 E. 3; 92 II 1 E. 3 und 4; 89 II 402 E. 2).

Gemäss dem VE-Bericht, 24, soll es auch im revidierten Recht auf die tatsächliche Kenntnis ankommen.

4



2) Liegt die fristauslösende Kenntnis der Forderung gemäss Art. 128 VE erst dann vor, wenn die
ganze Forderung feststeht, oder reicht es schon, wenn der Gläubiger von der Existenz seiner
Forderung weiss, auch wenn sich ihr Umfang noch vergrössert bzw. vergrössern kann?

Die zwei erwähnten Punkte sollten nicht nur im Bericht zum Vorentwurf stehen und auch nicht der
Lehre und Rechtsprechung überlassen werden, sondern aus dem Gesetzeswortlaut klar hervorge
hen. Zu berücksichtigen wäre dabei, dass es dem Standard moderner Verjährungsordnungen (auf
die der VE-Bericht wiederholt verweist) entspricht, für den Beginn der relativen Verjährungsfrist
nicht auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnis des Schadens und des Schädigers abzustellen,
sondern auf den Zeitpunkt, in welchem der Geschädigte ohne (grobe) Fahrlässigkeit diese Kenntnis
erlangen könnte (vgl. § 199 Abs. 1 Ziff. 1 BGB; ferner Art. 2224 CCfr.; Art. 2935 CCit.; Art. lll.—7:201
i.V.m. 7:301 DCFR).8 Modern9scheint ausserdem zu sein, die relative Verjährungsfrist bereits mit
der ersten Vermögenseinbusse laufen zu lassen, selbst wenn eine Schädigung mehrere zeitlich ge
staffelte Schadensfolgen hervorruft.‘0Davon ausgenommen sollen nur die nicht voraussehbaren
weiteren Schäden sein, für die eine eigene Verjährungsfrist läuft.“

C. Kauf- und werkvertragliche Mängeirechte

Gemäss dem Vorentwurf sollen die speziellen Verjährungsfristen der kauf- und werkvertraglichen
Mängelrechte in Art. 210 und 371 OR ersatzlos gestrichen werden. Es gelten stattdessen die all
gemeinen Verjährungsregeln von Art. 128 und 129 VE. Dafür sollen zwei- bzw. fünfjährige Rüge
fristen gelten, je nachdem, ob es um bewegliche oder unbewegliche Kaufsachen bzw. Bauwerke
(Art. 201 Abs. 4, 219 Abs. 3 und Art. 370 Abs. 4 VE) gilt, abgelaufen ist. Diese Vorschläge weisen in
doppelter Hinsicht Fehler auf:

1) Die zwei- bzw. fünfjährigen Rügefristen sind als „absolute Rügefrist“ ausgestaltet.‘2Das be
deutet, dass sie weder gehemmt noch unterbrochen noch verlängert werden können.‘3Damit
wird aber jede durch Vertrag über zwei bzw. fünf Jahre erstreckte Gewährleistung (,‚Garan
tie“) des Verkäufers und des Unternehmers verunmöglicht! Selbst eine Verlängerung der Ver
jährung auf zehn Jahre (z.B. bei grossen Bauprojekten) bliebe wirkungslos, wenn die nicht ver
längerbare Rügefrist weiterhin nur max. zwei oder fünf Jahre beträgt. Das ist inakzeptabel. Im
geltenden Recht ist es zwar auch so, dass die Verjährungsfristen von Art. 201 und 371 OR
zugleich absolute Rügefristen sind.‘4 Allerdings ist anerkannt, dass die (zulässige) vertragliche
Verlängerung oder eine Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung zugleich auch eine

8
Einen Schritt in diese Richtung hat das Bundesgericht bereits im geltenden Recht getan: Es erwartet vom Ge
schädigten, der die wesentlichen Elemente seines Schadens kennt, dass er sich die Informationen beschafft, die
für die Erhebung einer Klage notwendig sind (BGer Urteil 5C.27/2000 vom 4. April 2001 E. 3a).
Nachweise bei ZIMMERMANN/KLEINSCHMIDT, Verjährung von Schadenersatzansprüchen, in: FS Bucher, Bern
2009, 861, 882 f. Vgl. auch BGer 4A_454/2010 vom 6.1.2011.

10 Vgl. MünchKomm-GROTHE, § 199 N 9; STAUDINGER-PETERS/JACOBY, § 199 Nr. 44 if., mit Kritik in Nr. 47 if.
‚ Vgl. ZIMMERMANN/KLEINSCHMIDT, a.a.O., 878.
12

Vgl. Bericht zum VE, 33.
13

So VE-Bericht, 34 in initio.
14

Vgl. BGer Urteil 4A_82/2008 vom 29. April 2009, E. 9, betr. Art. 371 OR.
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entsprechende Verlängerung der absoluten Rügefrist bedeutet.‘5Dass das im VE anders vor

gesehen ist, muss wohl ein Versehen sein.

2) Der VE scheint von der falschen Vorstellung geleitet zu sein, dass Mängelrechte Forderungen
sind, was aber nicht der Fall ist: Mit Ausnahme des Schadenersatzanspruches sind sämtliche

Mängeirechte, jedenfalls die werkvertraglichen Mängeirechte, Gestaltungsrechte.‘6Erst die

Ausübung der (wahlweise verfügbaren) Mängelrechte — z.B. der Wandelung oder Minderung —

lässt entsprechende Forderungen entstehen.‘7Nach Massgabe des VE gelten für die Forde

rungen aus den ausgeübten Mängelrechten die allgemeinen Verjährungsfristen von Art. 128 f.

VE.‘8 Die absolute Verjährungsfrist des Art. 129 Abs. 1 VE stellt für den Fristbeginn auf die Fäl
ligkeit der Forderung ab. Entsteht nun eine Forderung wegen eines Werkmangels — z.B. der

Anspruch auf Nachbesserung — erst aufgrund des ausgeübten Mängelrechts, so kann sie auch

erst in diesem Zeitpunkt fällig werden. Dann ist aber die Aussage im VE-Bericht, dass ein An

spruch aus Mängelgewährleistung „mit Ablieferung der Ware fällig wird und nicht erst mit
Entdeckung des Mangels“,‘9 jedenfalls für das Werkvertragsrecht falsch. Vielmehr werden
Forderungen aus ausgeübten Mängelrechten erst mit der Ausübung fällig, und sie beginnen
erst in diesem Zeitpunkt zu verjähren. Und das kann durchaus erst nach Jahren seit der Ablie
ferung des Werks sein.

Ist die Vorstellung im Vorentwurf jene, dass die absolute Verjährung von Forderungen aus Män

gelrechten bereits mit der Ablieferung der Ware oder des Werks zu laufen beginnen soll (wofür es

gute Gründe gibt), dann muss das auch so geregelt werden. Der Verweis auf Art. 128 und 129 VE

führt jedenfalls zu einer anderen Regelung.

D. Art. 129/13OAP CO: dIai absolu

1. Dlai

Ce dlai est de 10 ans. II commence ä courir ä compter de l‘exigibilit de la crance, respective

ment ä compter du fait dommageable pour les actions en rparation au en paiement d‘une som

me d‘argent ä titre de rparation morale.

II est part ä 30 ans ä campter du fait dommageable en cas de dommages corporels, pour tenir

compte notamment de l‘apparition de dommages tardifs, tels que ceux qui sont provoqus par

l‘amiante ou le rayonnement nuclaire.

L‘allongement du dlai initial de 10 ans est justifi en cas de lsions corporelles. Le porter ä 30 ans

parait toutefois excessif. La raison rside dans lä possibilit, dsormais inscrite dans la loi,

d‘interrompre le dlai de prescription absolu au mme titre que le dlai relatif (art. 139 al 1 AP

‚ Vgl. statt vieler GAUCH, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2011, Nr. 2295, m.w.H.
16 Vgl. BGer Urteil 4C.126/2002 vom 19. August 2002, E. 1.1, m.w.H.
17 Illustrativ: BGer Urteil 4C.80/2000 vom 4. April 2001, E. 3a (betr. das werkvertragliche Nachbesserungsrecht).
‚ Vgl. VE-Bericht, 34 und 36.

‘ VE-Bericht, 34.
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CC). Ds lors que cette possibilit est prvue dans la lol, le besoin d‘allonger le dlai absolu est
moins pressant. II para?t prf&able de fixer le dlai absolu ä 20 ans, ä l‘instar du projet de rvision
du droit de la responsabilit civile20.

II. Fristauslösender Zeitpunkt

Der Vorentwurf bezeichnet als Zeitpunkt, in welchem die Verjährungsfrist für Schadenersatzforde
rungen zu laufen beginnt den „Tag, an dem die schädigende Handlung stattgefunden hat“.

Diese Bestimmung ist insofern unpräzis, als sie keine Anleitung dazu gibt, wie es bei Schädigungen
zu halten sei, die nicht an einem einzigen Tag stattfinden und abgeschlossen sind, sondern über
längere Zeit andauern. Zwar wird im Botschaftsentwurf mehrmals (Übersicht, 4. Alinea / All
gem.Teil, Ziff. 4.4 / Beso. Teil, Kommentar ad Art.129) ausdrücklich erwähnt, dass in solchen Fällen

Q „die Verjährung erst dann zu laufen beginnt, wenn die schädigende Handlung aufhört.“ Das ist in
dessen keineswegs selbstverständlich und man fragt sich, weshalb dies nicht expressis verbis im
Gesetz festgehalten wird, etwa in der Formulierung des Vorentwurfs 2000:

Art. 55 Abs.2 VE 2000
2

Dieser Anspruch verjährt in jedem Fall in X Jahren von dem Tag an ge
rechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden
hat“.

Irreführend ist diesbezüglich auch der Schlusssatz von Alinea 3 in Ziff. 4.4. des Allgemeinen Teils
des Botschaftsentwurfes: „Solange die Handlung der schädigenden Person andauert, beginnt die
Verjährungsfrist somit nicht zu laufen.“ Eine Schädigung, z.B. im LJmweltbereich, kann durchaus
noch andauern, wenn die verantwortliche Person schon lange aufgehört hat, zu „handeln“. Mass
gebend darf deshalb nicht das (aktive) Verhalten der Person sein, sondern es muss auf die u.U.
weiter andauernde schädigende Wirkung dieses Verhaltens abgestellt werden.

III. Point de dpart des dlais en matire d‘enrichissement illgitime et autres pr&entions

Le point de dpart du dlai absolu d‘une prtention en enrichissement illgitime (art. 62 ss CC), en
remise du gain (art. 423 CC) ou des prtentions du g&ant contre le martre (art. 422 CC) n‘est pas
prvu. L‘enrichissement illgitime et le gain, notamment, ne rsultent pas d‘un «fait dommagea
ble » au sens du nouvel art. 129 al. 2 AP CO. II faudrait par consquent complter l‘art. 129 al. 2 AP
CC, afin qu‘il tienne compte des autres hypothses ä envisager du fait de l‘uniformisation gnrale
des rgles de la prescription.

Proposition (art. 129 al. 2 AP CO)
[Le dIai commence ä courirj
[ch. 1 propos par I‘AP CC]

20
Art55aI2APRC.

7



2. le jour oü l‘enrichissement ou le gain s‘est produit, pour les actions en enrichissement iIIgi
time ou en remise du gain;
3. ä la date dufait gn&ateur de la crance pour les autres actions;
[ch. 2 propos par i‘AP CO, renum&oter : ch. 4].

Quant au point de dpart du dIai relatif de la prescription de l‘action en enrichissement iilgitime,
une pr&ision supplmentaire parait n&essaire pour le cas de l‘invalidation21:la « connaissance dc
la crance» au sens de l‘art. 129 al. 2 AP CO correspond-eile la connaissance de l‘erreur ou la
d&Iaration d‘invalidation (art. 31 C0)? Une pr&ision pourrait tre suffisante cet gard dans le
Message.

IV. Prescription des crances d‘int&ts (art. 129 al. 2 ch. 2 AP CO)

Si le nouvel articie 129 al. 2 ch. 2 AP CO s‘applique, la prescription d‘une prestation p&iodique
vaut pour I‘ensembie de la crance. Cela signifie-t-ii que sur un prt de 20 ans, ie crancier qui a
nglig dc demander le paiement d‘int&ts ia premire anne perd aprs la dixime anne la to
taIit des intrts non pays?

V. Diai dc 30 ans en cas dc dommages corporeis diff&s

L‘art. 130 AP CO rpond la motion 07.3763 du 11 octobre 2007 accepte par le Conseil fdraI et
visant en particulier rsoudre les problmes poss par des dommages corporels se man ifestant
tardivement. Tel est par exemple le cas dc personnes souffrant dc pathologies causes par
I‘amiante laquelle dies ont exposes plus dc dix ans avant qu‘une maiadie ne se d&lare22.
Lors mme qu‘eile ne rsoudra certes pas toutes les difficuIts pratiques lies notamment la
preuve du lien dc causaIit, voire ä la disparition dc I‘auteur du fait dommageable23,une teile pro
longation du diai est souhaitable dans le but d‘amiiorer la protection dc la victime, dfaut
d‘une rvision du droit dc la responsabiiit civilc24.

E. Variante des art. 129/130 AP CO : dIai absolu

Le projet contient une variante. Dans l‘hypothsc oü le dIai subsidiairc dc 30 ans ne serait pas re
tenu, le projet envisage dc porter le dlai absolu 20 ans, mais pour I‘ensemblc des dommages
mat&iels, corporels et les prjudices &onomiques.

21 Voir les probImes souIevs par I‘arrt Picasso: ATF 114 II 131, idT 1988 1 508.
22 Situation de fait la base de I‘ATF 137 III 16, Si 2011 1 373, qul retient que la prescription tait acquise.
23 Critiques cet gard, CHAPPUS Benolt / WERRO Franz, DIais de prescription et dommages diffrs: rflexions sur

I‘ATF 137 III 16 et la motion parlementaire 07.3763, in HAVE/REAS 2011, p. 139 ss, 145 s.
24

Voir supra 1. Vorbemerkungen.
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Selon le rapport explicatif, cette variante est labore dans un souci d‘harmonisation. Le rapport
reconnatt toutefois que le prolongement du dlai gn&al de 10 20 ans aurait des effets consid
rables sur le secteur de l‘assurance, ce qui entra?nerait une hausse des primes (rapport p. 28).

La variante propose n‘est pas logique. S‘il devait se justifier d‘allonger le dlai de prescription ab
solu pour les dommages mat&iels et les dommages &onomiques, cette justification vaudrait ga
lement dans le cas de figure oü le dlai absolu pour les dommages corporels est de 30 ans. Or ii n‘y
a nul besoin d‘allonger le dlai de 10 pour les dommages mat&iels ou &onomiques, que ce soit
dans la variante 20 au 30 ans. Dans la rgle et contrairement aux dommages corporels, les dom
mages matriels ne sont pas volutifs.

La variante du dlai unique de 20 ans Ilongerait excessivement le dlai de prescription des prten
tions en responsabilit dlictuelIe au en enrichissement illgitime (d‘un an vingt ans), comme ce
lui des prtentions contractuelles (de dix ans vingt ans) sans avantage d&isif pour les dommages
d iffrs.

Pour ces motifs, la variante propose doit tre rejete.

F. Art.133APCQ

1. Modification des dlais

Cette disposition autorise les parties, dans le cadre de leur autonomie, raccourcir au allonger les
dlais de prescription, relatif et absolu, en respectant des dlais minimaux et maximaux (pour le
dlai relatif : minimum 1 an, maximum 10 ans; pour le dlai absolu : minimum 3 ans, maximum 30
ans). Cette flexibilit nouvelle dolt tre salue.

II. Nichtigkeit verkürzter Verjährungsfristen (Abs. 3)

Diese Bestimmung ist zu begrüssen. Es ist allerdings zu hoffen, dass unlautere Vertragsklauseln
bald in einer allgemeinen Bestimmung des Obligationenrechts (und nicht blass im Rahmen des
UWG) mit einem entsprechenden Bann belegt werden (vgl. dazu den Expertenentwurf zur VVG
Revision).

lii. Limites une modification du point de dpart du dlai (al. 4)

II n‘est pas certain que l‘art. 133 al. 3 AP CO fasse suffisamment obstacle aux abus. Une modifica
tion du dlai relatif 1 an (possible selon l‘alina 1er) combine avec un paint de dpart fix la
survenance du dommage (possible selon l‘alina 4) aboutirait en ralit fixer le dlai absolu 1
an, ainsi dans la clause suivante : (<Taute pr&ention en responsabiiit dcoulant du präsent con
trat se prescrit par une anne ds la survenance du dommage ». II faudrait ciarifier les limites po
ses par i‘alina 4 de teile sorte qu‘une pareille clause ne solt pas valable au s‘assurer que le nau
vel art. 8 LCD fasse obstacie la validit de ceile-ci.
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G. Art 134 AP CO: Renonciation ä la prescription

Selon Je projet et coritrairement Ja solution dfendue jusqu‘ici par Je Tribunal fdra125,Je dbi
teur ne peut plus renoncer la prescription qu‘aprs l‘&hance du diai. II serait ds lars interdit,
dsormais, de renoncer une prescriptlon en cours.

Cette importante limitation de la facuit de renoncer faire valoir la prescription est iilogique. 5,11
est possible de renoncer Ja prescription &hue, pourquoi serait-il interdit d‘y renoncer avant son
&hance? Les explications fournies i‘appui de cette restriction ne sauraient emporter la convic
tion.

En outre, la facuIt de renoncer Ja prescription en cours obit une n&essit de Ja pratique, sa
lue jusqu‘ici aussi bien par les reprsentants des victimes que par les assureurs des responsabies.
Eile est gaiement pr&onise par ies auteurs du projet de rvision et d‘unification du droit de la
responsabilit civile26 ainsi que par Ja doctrine r&ente27.Cette pratique ne souIve d‘aiileurs au
cune difficult28.Eile doit tre maintenue de lege ferenda, mme si i‘avant projet stipule, I‘art.
134 al. 3, que Ja renonciation ant&ieure ä l‘&hance vaut prolongation du dlai.
On ajoutera que la ncessit de conserver Ja possibiiit de renoncer valablement ä la prescripti
an29 en caurs d&oule galement du fait que la Ioi n‘accorde pas d‘effet interruptif de la prescrip
tion aux actes d‘ordre priv30.

H. Art. 135 AP CO: Modification et renonciation: effets vis-ä-vis des tiers

L‘alina 1 de la disposition stipuie que Ja modification ou la renonciation falte par J‘un des codbi
teurs solidaires n‘est pas opposabie aux autres. La rgie reprend ie principe selon lequel les ac
cords individuels conclus entre ie dbiteur et Je crancier n‘engagent que ie dbiteur concern.

Le projet est toutefois assorti d‘une variante, sous la forme d‘un aJina 3, qui intresse particuii&
rement l‘assureur du responsable iorsqu‘il existe un droit d‘action direct San encontre. La Varian
te oppose i‘assureur ia modification au ia renonciation falte par le dbiteur. Eile reprend la pro-
position dfendue dans l‘avant projet sur J‘unification du droit de Ja responsabiiit ciViie31.

Selon Je rapport explicatif (p.3O), cette proposition trouve sa justification dans un souci de coh
rence et de paraiiiisme avec la variante figurant i‘art. 141 al 4 AP CC, seion laqueiJe «/0 presc

25
AlT 133 III 226, c. 3 ; ch. 2.2 ci-dessus.

25
PIERRE WDMER / PIERRE WE5sNER, op. cit, p 219 et ch. 2.2 ci-dessus.

27
FRANZ WERRO, La responsabilit civile, note 1514-1517, p. 421 ss, 2e dition, Stämpfll 2011; FRoRIc KRAUSKORF,
Die Verjährung der haftpflichtrechtlichen Ansprüche wegen Personenschäden, in HAVE Personen-Schaden-
Forum 2011, p. 142-143, dit. Stephan Weber, Schulthess 2011.

28 Ch. 2.2 ci-dessus.

Dans l‘int&t de la victime, la renonciation doit tre limite dans le temps. Eile ne saurait excder 10 ans selon
I‘ATF 132 III 226, c. 3.3.8.

30 Rapport reiatif l‘avant projet, ad art. 137, p. 32.
31 Art. 55 b AP RC; PIERRE WIOMER / PERRE WESSNER, op. cit, p. 221
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ription interrompue contre I‘assureur l‘est aussi contre le responsable et inversement, s‘il existe un
drolt d‘action direct contre I‘assureur ». Cette dernire rgie n‘est d‘ailleurs pas nouvelle. Eile se
trouve dans diffrentes dispositions sp&iales dont notamment l‘art. 83 al. 2 LCR. L‘avant-projet
gnralise le principe et l‘tend ä l‘ensemble du droit de la responsabilit civile.

Si la prescription interrompue ä l‘gard du responsable l‘est galement ä l‘gard de son assureur
en responsabilit civile ä l‘encontre duquel existe un droit d‘action direct, ii peut paraftre logique
et cohrent qu‘une rgle identique soit prise en cas de renonciation ä la prescription ou de modifi
cation de cette dernire. II reste que la rgle est susceptible dc crer un conflit d‘intrts entre
i‘assureur et son assur recherch en responsabilit civile, lorsque ce dernier, par exempie, renon
cerait ä une prescription acquise sans I‘accord de son assureur. L‘adoption de la rgle envisage,
qui tend ä protger les int&ts dc la victime, ne devrait toutefois pas interfrer sur les rapports in
ternes entre l‘assureur en responsabiIit civile et son assur32.

1. Art. 136 bzw. 137/138: Lauf der Verjährung während eines hängigen Prozesses

Im VE 2000 war seinerzeit (in Aufnahme eines Postulats von Moritz Leuenberger [P 80.590 vom
17.12.1982]) vorgeschlagen worden, Art. 134 Abs. 1 OR (Stillstand der Verjährung) um eine Ziffer
(7) zu ergänzen, wonach die Verjährung auch gehindert werden bzw. stillstehen sollte:

7. solange über die Forderung ein Prozess im Gange ist.

Es scheint, dass nach dem Vernehmiassungs-Vorentwurf dasselbe Ergebnis über die Unterbre
chung der Verjährung mit verzögertem Neubeginn (Art Art. 137 Ziff. 1 i.V.m. 138 Abs. Ziff. 3) zu er
reichen versucht wird. Der Botschaftsentwurf drückt sich aber nicht ganz klar in diesem Sinne aus,
obschon der Kommentar zu Art. 138, 2. Lemma dahingehend interpretiert werden kann. Beim sog.
„verzögerten Neubeginn“ entsteht somit etwas wie ein in die Unterbrechung eingebauter Still
stand der Verjährung (nach Botschaftsentwurf,,verjährungsfreierZeitraum“). Auch der dort zitier
te BGE 123 III 213 ist alles Andere als definitiv klärend. Unseres Erachtens wäre eine Lösung wie
die im VE 2000 vorgeschlagene sowohl praktisch wie auch unter dogmatischen Gesichtspunkten

() vorzuziehen.

J. Art. 138 al. 2 ch. 4 AP CO: Nouveau dIai en cas d‘intervention dans unefaillite

Le nouvel art. 138 al. 2 ch. 4 AP CO prvoit que le dlai dc prescription interrompu recommence ä
courir pour une mme dure (en gn&al dix ans) lorsque le crancier retrouve le droit d‘agir aprs
une faillite. Or, aprs une faillite, le crancier ne peut agir que s‘il est au bnfice d‘un acte dc d&
faut dc biens et si le dbiteur revient ä meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). L‘acte dc dfaut dc
biens rallonge le dIai dc prescription ä vingt ans (art. 149a LP, auquel renvoie l‘art. 265 LP). Cette
contradiction entre la LP (prolongation dc vingt ans) et le nouveau droit propos (prolongation dc
dix ans) est-elle voulue?

32 Les conditions d‘assurance stipulent gnralement que l‘assur doit abandonner la gestion et la conduite du dos
sier ‘assureur et s‘abstenir de toute prise de position I‘gard de la victime sans l‘accord de l‘assureur. La vb
lation de cette obligation peut entrainer des sanctions contractuelles l‘gard de l‘assur.
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K. Art. 141 AP CO: Effets de l‘interruption envers des coobligs

L‘alina 1 de la disposition stipule que la prescription interrompue contre l‘un des dbiteurs solidal
res ... I‘est galement contre tous les autres, 51 l‘interruption d&oule d‘un acte du crancier.

De jurisprudence constante, la rgle ne s‘applique qu‘ la solidarit parfaite et non aux obligations
d&oulant de la solidarit imparfaite. L‘avant-projet contient cependant une variante, selon laquel
le Ja prescription interrompue contre l‘assureur l‘est aussi contre Je responsable et inversement, s‘il
existe un drolt d‘action direct contre J‘assureur (134 al 4 AP CO).

Assureur en responsabilit civile et responsable sont lis par la solidarit imparfaite33.La variante
propose est donc une exception au principe pos l‘alina 1 de la disposition. Ii ne s‘agit cepen
dant pas d‘une rgIe nouvelle, puisqu‘elle est dj inscrite l‘art. 83 al. 2 LCR et l‘art. 39 al. 2
LITC. Rien ne s‘oppose ä sa gn&alisation dans tous les cas oü ii y a action direct l‘encontre de
l‘assureur en responsabilit civile. La rgle reprend d‘ailleurs la disposition de l‘avant-projet sur
l‘unification de la responsabilit civile34.

L. Titre final/Art 49 F. Prescription AP CC

Selon l‘aIina 1 de l‘art. 49 AP CC «Je nouveau drolt s‘applique ds son entr& en vigueur aux ac
tions non encore prescrites».

II serait toutefois injuste que I‘effet rtroactif s‘applique aux cas dans lesquels les nouveaux dlais
de prescription sont plus courts que les dlais actueis. C‘est notamment le cas pour les prtentions
contractuelles soumises actuellement un dtai de prescription de 10 ans, souvent remplac par
un dlai relatif de 3 ans. C‘est la raison pour laquelle l‘avant-projet stipule, juste titre, l‘art. 49
AP CC al. 2 que »si Je nouveau drolt prvoit des dlais de prescription plus courts que J‘ancien drolt,
ceux-ci ne courent qu‘ä partir de l‘entre en vigueur du nouveau droit ».

Mais curieusement, l‘avant-projet propose une variante qui s‘insre entre les alina 1 et 2 exposs Cci-dessus, selon laquelle « le nouveau drolt s‘applique aux actions dont Je dlai absolu de prescrip
tion est &oul selon l‘ancien drolt mais non selon le nouveau ». (Cette disposition additionnelle
prendrait la place de l‘aIina 2 ci-dessus qui deviendrait alors l‘aIina 3).

Selon le rapport explicatif (p.46), la solution pr&onise dans cette variante s‘imposerait pour des
raisons poiitiques tendant mieux protger les victimes de dommages diffrs. Eile permettrait
ainsi de reprendre zro des procdures qui ont dj fait l‘objet d‘un jugement entr en force, ce
que le rapport admet de manire explicite. Mais cette solution reprsenterait incontestablement
une atteinte grave au principe de la s&urit du droit qui est pourtant l‘un des objectifs viss par la
rvision du droit de la prescription.

ATF69II 162 =JdT 1943 451

Art. 55 b AP RC.
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Si des motifs politiques existent qui militent en faveur d‘une meilleure protection des victimes de
dommages diffrs, dont les prtentions seralent dfinitivement teintes par la prescription abso
lue avant la survenance du dommage, la solution ä adopter doit tre politique et non recherche
dans l‘adoption d‘une norme de rtroactivit qui viole le principe de la s&urit du droit. La varian
te propose doit tre rejete. Ne serait-il pas judicieux d‘explorer la voie d‘un fonds de compensa
tion spcifique ä crer?

M. Anhang: Art. 72 Abs. 3 ATSG

Wir schlagen Ihnen vor, auf die Änderung von Art. 72 Abs. 3 ATSG zu verzichten. Die relative neue
bisherige Bestimmung hat sich in der Praxis bewährt. Die vorgeschlagene Änderung hätte zur Fol
ge, dass Sozialversicherungsansprüche faktisch nahezu unverjährbar würden, was u.E. zu weit
geht.

N. Nachbemerkung

Es würde sich wohl geziemen bzw. aufdrängen, in Ziff. 3.2 des Allgemeinen Teils der Botschaft (In
ternationales Recht) mit oder nach dem Abschnitt 3.2.1 b) [Draft Common Frame of Reference]
auch den kürzlich (11. Oktober 2011) publizierten Vorschlag des Europäischen Parlaments und des
Rates über ein Gemeineuropäisches Kaufrecht [CM (2011) 635 final] zu erwähnen. Dieser schlägt
in seinem Teil VIII über die Verjährung Fristen von zwei (relativ) und zehn (absolut) Jahren vor.

Par ailleurs, la version franaise de l‘Avant-projet m&iterait quelques ajustements:

— Art. 127 al. 1 AP CO: Les actions se prescrivent ä l‘&hance du dlai de prescription [au heu de:
6 I‘&h&ince d‘un dIaiJ.

— Art. 127 al. 3 AP CO: Le juge n‘examine pas la prescription d‘office [au heu de: n‘examine pas
d‘office la prescription].

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. Gerne stehen wir auch für
weitere Informationen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht
Socit suisse du droit de la responsabilit civile et des assurances

Prof. Dr. Stephan Fuhrer Prof. Dr. Christine Chappuis
Präsident Vizepräsidentin
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Vernehmiassungsantwort
Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 31. August 2011 laden Sie uns freundlicherweise ein, uns zur Vorlage der Teilrevi

sion des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts) zu äussern. Wir danken Ihnen für die

Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt

280 Verbände und gegen 300000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich die

Dachorganisation sgv für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein

unternehmensfreundliches Umfeld ein.

1. Forderungen des sgv

Der sgv ist nicht grundsätzlich gegen eine Vereinheitlichung, bzw. Vereinfachung des Rechts. Der

präsentierte Revisionsentwurf hat gute Ansätze, ist aber noch zu wenig ausgereift. Insbesondere ver

misst der sgv eine klare Aussage, wie sich die Revisionsideen mit den Regulierungskosten vertragen.

Der sgv spricht sich deshalb vorläufig gegen die Vorlage aus, signalisiert aber bereits heute Ge

sprächsbereitschaft für die Weiterbearbeitung des Entwurfs.

II. Ausgangslage

Das geltende Recht enthält keine einheitliche Ordnung bei den Verjährungsbestimmungen. Auslöser

der vorliegenden Teilrevision des DR waren zwei parlamentarische Initiativen im Jahre 2006. Unter

dem Eindruck der tragischen Ereignisse in Gretzenbach (Einsturz einer Einstellhalle) wurde eine Ver

längerung der Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht gefordert. Nationalrat Filippo Leutenegger sekun

dierte diese parlamentarischen Initiativen mit einer weiteren und forderte eine Anpassung von Art. 60

OR auf 50 Jahre (absolute Verjährung) und 5 Jahre (relativ Verjährung). Siehe auch die Geschäfts-

nummern 06.404 Parlamentarische Initiative HEIM vom 15. März 2006; 06.473 Parlamentarische Initia

tive LEuTENEGGER vom 6. Oktober 2006.

In der Folge erarbeitete die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates eine Kommissionsmotion
(07.3763 Motion vom 11. Oktober 2007), die den Bundesrat beauftragte, mit einer Revision des Haft

3chweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts ei mtiers Unione svizzera neue arti e mestieri
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pflichtrechtes die Verjährungsfristen derart zu verlängern, dass auch bei Spätschäden Schadener
satzansprüche geltend gemacht werden können. Der Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme den
Handlungsbedarf für ausgewiesen, da das geltende Verjährungsrecht lediglich eine Verjährungsfrist
von zehn Jahren vorsehe, was bspw. im Zusammenhang mit Asbestschäden problematisch sei.

Der Bundesrat beauftragte das EJPD am 21. Januar 2009, einen Entwurf und eine Botschaft zur Än
derung des Verjährungsrechts vorzulegen. Gleichzeitig soll damit die Motion 07.3763 erledigt werden.

Am 31. August 2011 schickte der Bundesrat die vorliegende Teilrevision des Obligationenrechts in die
Vernehmlassung, mit dem Ziel der Vereinheitlichung des gesamten Verjährungsrechts.

III. Generelle Beurteilung der Vorlage

Die zentralen Revisionsanliegen sind die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts, die Verlängerung
der Verjährungsfristen und die Beseitigung von Unsicherheiten. Dieses Vorhaben ist im Grundsatz zu
begrüssen, denn Gesetzesvereinheitlichungen führen in der Regel zu administrativen Entlastungen
bei den KMU. Der vorliegende Entwurf vermag indessen (noch) nicht zu überzeugen:

Folgende Punkte sprechen GEGEN den Entwurf:

Übers Ziel hinausgeschossen: Der Vernehmlassungsentwurf geht weit über den ursprünglichen
parlamentarischen Auftrag hinaus und hat mit diesem praktisch nichts mehr zu tun. Stattdessen wurde
ohne äusseren Anlass ein gesetzgeberisches Projekt von potentiell enormer Tragweite für das gesam
te Zivilrecht und verwandte Gebiete entwickelt und vorgelegt. Trotzdem ist für uns nicht nachvollzieh
bar, weshalb in diesem Zusammenhang auf eine Expertenkommission verzichtet wurde. Die Revision
ist deshalb in erster Linie auf den Auftrag des Gesetzgebers und die seit langem klärungsbedürftigen
Fragen der Wirkung von Verjährungsverzichten und der Verjährung von Regressforderungen zu be
schränken. Darüber hinausgehende verjährungsrechtliche Aspekte sind durch eine Expertenkommis
sion aufzuarbeiten. Dabei ist zunächst abzuklären, inwieweit die geltenden Verjährungsregeln über
haupt Probleme bieten. Vereinheitlichung um der Vereinheitlichung willen kann nicht genügen. Der
Bericht verweist zur Notwendigkeit einer Vereinheitlichung bloss auf seit längerem kritisierte “Unüber
sichtlichkeit und Rechtsunsicherheit“ unter Verweisung auf zwei Referate von 1967. Probleme beste
hen vor allem bei Unklarheiten der Abgrenzung zwischen verschiedenen Verjährungsregeln. Umge
kehrt sind die Verjährungsregeln historisch gewachsen und weitgehend bedürfnisgerecht.

Es liegt keine echte Vereinheitlichung vor: In den Art. 127ff. OR sollen neu die allgemeinen verjäh
rungsrechtlichen Bestimmungen für sämtliche privatrechtlichen Forderungen enthalten sein. Zahlrei
che Bestimmungen mit verjährungsrechtlichem Inhalt im OR, ZGB und weiteren Gesetzen sollen
dadurch gestrichen werden. Bei der Kommentierung der einzelnen zu streichenden Bestimmungen in
verschiedenen Erlassen wird nicht überzeugend aufgezeigt, weshalb das geltende Recht nicht sach
gerecht ist und einer Änderung bedarf. Eine Vereinheitlichung des Verjährungsrechts ist eine Abkehr
vom bisher im Gesetzgebungsverfahren üblichen Prinzip, dass bei der Regelung eines bestimmten
Rechtsinstituts auch geprüft wird, ob die Grundregeln in Art. 127 OR, bzw. Art. 60 Abs. 1 OR sach
dienlich sind, oder das zu regelnde Rechtsinstitut einer speziellen Verjährungsregel bedarf. Da die
Verjährungsbestimmungen ausserhalb des OR zahlreich sind, besteht die Gefahr, dass im Zuge einer
Vereinheitlichung wie sie im Vorentwurf vorgesehen ist, Normen mit verjährungsrechtlichem Inhalt
übersehen werden. Dies führt zu einer gerade im Verjährungsrecht mit allen Mitteln zu vermeidenden
Rechtsunsicherheit. In der künftigen Rechtsanwendung können Zweifel aufkommen, ob der Gesetz
geber eine bestimmte Verjährungsregel absichtlich nicht gestrichen hat, weil sie weiterhin gelten soll,
oder aus Versehen. Das Fusionsgesetz findet beispielsweise im Vorentwurf keine Erwähnung. Die
Revision des Verjährungsrechts soll sich deshalb auf diejenigen Punkte beschränken, die tatsächlich
revisionsbedürftig sind. Für die vorgeschlagene Vereinheitlichung des Verjährungsrechts im Privat
recht ist die Notwendigkeit einer Revision nicht erwiesen und der Vorentwurf birgt die Gefahr in sich,
mehr Rechtsunsicherheiten zu schaffen als zu beseitigen.
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Das Problem der generellen relativen Verjährungsfrist: Neu soll für sämtliche privatrechtlichen
Forderungen nicht nur eine absolute Verjährungsfrist(i.d.R. wie bisher 10 Jahre), sondern neu auch
eine relative Frist von drei Jahren gelten. Die relative Frist soll mit dem Tag beginnen, an dem der
Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangt hat, frühestens aber ab
Beginn der absoluten Frist (Art. 128 VE). Die dazu vorgeschlagene Variante beinhaltet eine absolute
Verjährungsfrist von 20 Jahren unter Verzicht auf eine relative Verjährungsfrist. (Uberzeugende)
Gründe für ein fundamentales Abweichen vom bisherigen Verjährungsrecht, wie es die Einführung
einer generellen relativen Verjährungsfrist bedeutet, lassen sich dem Bericht nicht entnehmen. Es wird
nur gerade darauf hingewiesen, das Konzept der doppelten Fristen sei im Deliktsrecht erprobt und es
entspreche der internationalen Entwicklung sowie der Rechtsordnung der umliegenden Länder (hierfür
werden einzig Deutschland, Frankreich und Dänemark genannt) und sei somit auch im Sinne einer
europäischen Harmonisierung. Man habe zwei weitere Varianten geprüft und diese nicht als zweck
mässig erachtet. Die eine Variante sieht eine einzige Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Kenntnis der
Forderung und der Person des Schuldners vor. Sie wurde wegen des objektiv nicht fassbaren Fristbe
ginns verworfen. Die zweite Variante war eine einheitliche absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren,
welche jedoch dem Auftrag des Gesetzgebers, dem Problem der Langzeitschäden Rechnung zu tra
gen, kaum entsprochen hätte. Gegen die Einführung einer generellen relativen Verjährungsfrist ab
Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners spricht, dass es sich hierbei um ein subjekti
ves Element handelt, das schlecht justiziabel ist. Das ist durch Rechtsprechung zu Art. 60 Abs. 1 OR,
der eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr beinhaltet, belegt. Gemäss Bericht besteht dann
Kenntnis der Forderung, wenn die gerichtliche Geltendmachung im Hinblick auf die prozessuale Sub
stantiierungspflicht möglich und “zumutbar“ ist. Es liegt dann im Ermessen des Gerichts was im kon
kreten Fall zumutbar ist oder nicht. Relative Verjährungsfristen bedeuten somit Rechtsunsicherheit. In
diesem Zusammenhang zu bedenken: Bei grösseren Unternehmen ist oft schwierig zu ermitteln, wann
wer was erfahren hat und den Fristenlauf ausgelöst hat, insbesondere, wenn das Wissen verschiede
ner Personen zusammengerechnet und so dem Unternehmen ein kombiniertes Wissen vorgehalten
wird, das kein einzelner Mitarbeiter je so gehabt hat.

Die generelle absolute Verjährungsfrist (Variante): Für eine generelle Verjährungsfrist von zwanzig
Jahren, wie sie mit einer Variante vorgeschlagen wird, spricht nichts, sondern alles dagegen. Unter
nehmen würden über die 10-jährige Aufbewahrungsfrist von Art. 963 OR hinaus gezwungen, ihre Ge
schäftsakten aufzubewahren. Die heute üblichen elektronische Archive müssten laufend und mit er
heblichem finanziellen Aufwand an den technischen Fortschritt angepasst werden, damit die Daten
nach mehr als 10 Jahren noch mit Sicherheit gelesen werden können.

Unterbrechung, Einredeverzicht und Abänderbarkeit von Verjährungsfristen: Der Vorentwurf
behält die bisherigen Möglichkeiten des Gläubigers, die Verjährung zu unterbrechen, bei (Art. 135 Ziff.
2 OR; Art. 137 Ziff. 2 VE). Erforderlich sind somit die bekannten, nachweisbaren und formellen Schrit
te (Betreibung, Schlichtungsgesuch, Klage, etc.). Diese eher starre Ordnung hat u.E. im Vergleich zu
ausländischen Rechtsordnung eher singulären Charakter. Nach anderen Rechtsordnungen genügt oft
bereits eine schriftlich geltend gemachte Forderung zur Verjährungsunterbrechung. Im internationalen
Verhältnis ist diese Regelung problematisch, wie an einem Beispiel zu illustrieren ist: Bei einem
Schuldner mit Sitz im Ausland, dem Gerichtsstand Handelsgericht Zürich und einer Streitigkeit, die
sich nach schweizerischem Recht beurteilt, kann eine Unterbrechung (ohne Einverständnis des
Schuldners) nur mittels Klage beim Handelsgericht erfolgen. Eine Klage vor Handelsgericht bedeutet
Fortführungslast. Die Einführung einer Unterbrechungsmöglichkeit durch ein formelles Mahnverfahren
wäre zumindest zu prüfen. Art. 133 VE sieht eine unnötige Einschränkung der Parteiautonomie vor.
Es ist nicht einsichtig, weshalb Verjährungsfristen nicht beliebig verkürzt werden können. Soweit die
Parteien auf eine Haftung gänzlich verzichten können, müssen sie nach dem Grundsatz a maiore ad
minus auch eine Haftung mit kurzer Verjährungsfrist vereinbaren können. Ansonsten besteht die Ge
fahr, dass Unternehmen vermehrt eine Haftung ganz ausschliessen. Der vom Gesetzgeber angestreb
te Schutz der schwächeren Partei würde dadurch in sein Gegenteil verkehrt. Art. 134 VE ist nicht ge
nügend klar bzw. verwirrend. Offenbar soll zwischen vertraglicher Verlängerung der Verjährungsfrist
und Verzicht auf Erhebung der Verjährungseinrede unterschieden werden:

3/5



sgvusam

• Bei Abs. 1 und 2 ist nicht klar, ob nach Ablauf der Frist die Einrede im noch laufenden Prozess
wieder erhoben werden kann. Dies wäre vom Wortlaut her naheliegend, aber in der Sache ver
fehlt. Es sollte festgelegt werden, dass durch Klageeinleitung innert der Verzichtsperiode eine Ein-
rede endgültig verhindert wird.

• Bei Abs. 2 Satz 2 ist nicht völlig klar, ob die Jahresfrist ab Verjährungseintritt (wie im Satz 1) ge
rechnet wird oder ab Verzichtserklärung. Gemeint (und angebracht) ist wohl letzteres.

• Bei Abs. 3 ist nicht klar, wie lange die Verlängerung ab Ende der ordentlichen Verjährungsfrist ist,
wenn die Parteien keine Frist angeben.

Die finanziellen Folgen gesundheitlicher Spätschäden — Auslöser der Revision — werden mit der
Revision im Ergebnis nicht grundlegend anders gelöst als heute schon: Die typischen, bekannten Fäl
le fallen unter den Sozialversicherungsschutz, so dass sich die Frage weitergehender Ansprüche
i.d.R. gar nicht stellt. Bei asbestverursachten Krankheiten ist die Latenzzeit zwischen Asbestexpositi
on und Krankheitsausbruch stets deutlich länger als zehn Jahre, oftmals länger als 30 Jahre. Die Gut
heissung von Klagen, die Vorgänge zum Gegenstand haben, die sich vor mehr als zehn Jahren ereig
neten, dürften i.d.R. daran scheitern, dass Voraussetzungen für das Entstehen von Schadersatz- und
Genugtuungsansprüchen nicht bewiesen werden können. Die Revisionsvorlage hat hier deshalb mehr
symbolische Funktion.

Konsumentenschutz wird wieder ausgehebelt: Im Zusammenhang mit der Revision OR 210“ (par
lamentarische Vorstösse von NR Leutenegger-Oberholzer und SR Bürgi) hat der sgv auf ein wichtiges
Anliegen seiner Mitglieder hingewiesen. Wichtig ist uns, dass die verschiedenen Verjährungsfristen im
Werkvertrags- und Kaufvertragsrecht nicht zu Ungerechtigkeiten, insbesondere bei der Baubranche
führen. Dieses Anliegen ist mit der Umsetzung der oben erwähnten parlamentarischen Initiativen er
füllt, wird aber mit dem vorliegenden Revisionsentwurf wieder ausgehebelt, als dass die Verjährungs
regeln dispositiver Natur sein sollen und auf diesem Weg wiederum verkürzt werden können.

Verlustscheine: Es wird nicht näher erklärt, weshalb Verlustscheine neu nach 10 Jahren und nicht —

wie bisher — nach 20 Jahren verjähren sollen. Einer solchen Gläubigerbenachteiligung kann der sgv
nicht zustimmen.

Rückwirkung: Gemäss den Übergangsbestimmungen im Vorentwurf soll das neue Verjährungsrecht
für Forderungen gelten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht verjährt sind (Art. 49 SchlT
ZGB). Als Variante wird vorgeschlagen, dass das neue Verjährungsrecht auch dann gelten soll, wenn
eine Forderung nach bisherigem, nicht aber nach neuem Recht verjährt ist. Es gibt auch beim vorlie
genden Entwurf keinen Grund, von dem in Art. 1 SchlT ZGB verankerten Fundamentalgrundsatz der
Nichtrückwirkung abzuweichen und die vorgeschlagene absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren bei
Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen wegen Gesundheitsschädigungen auch dann anzu
wenden, wenn beim Inkrafttreten des neuen Verjährungsrechts, die Verjährung nach altem Recht be
reits abgelaufen ist. Die im Bericht vertretene Auffassung, die Verjährung räume dem Schuldner ledig
lich ein Leistungsverweigerungsrecht ein, greift ganz erheblich zu kurz. Sie verkennt, dass der eigent
liche Zweck der Verjährung der Schutz dessen ist, der in Wahrheit nichts schuldet. Zu Unrecht nach
mehr als zehn Jahren in Anspruch genommen und mit irgendwelchen schwer wiegenden Vorwürfen
konfrontiert, verfügt der Betroffenen nicht mehr über adäquate Beweismittel, da die Aufbewahrungs
frist, so eine solche besteht, längst abgelaufen ist und bestehende Archive in der Zwischenzeit mit
hoher Wahrscheinlichkeit in guten Treuen geräumt worden sind. Die 10-Jahres-Frist ist in der Schweiz
allgemein bekannt und die allgemeine Richtschnur für die Aufbewahrung von Akten. Die Betroffenen
würden in ihrer von der Rechtsordnung geweckten Erwartung enttäuscht, nach über 10 Jahren nicht
mehr in Anspruch genommen und zur (Gegen-)Beweisführung gezwungen zu werden. Anders als mit
einer in die Zukunft wirkenden Verlängerung der Verjährungsfrist ist einem von der Rückwirkung Be
troffenen von vorneherein die Möglichkeit genommen adäquate Vorkehren zur Beweissicherung zu
treffen. Ein öffentliches Interesse an einer Rückwirkung ist auch bei Asbestfällen nicht erkennbar. Die
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heutige Rechtslage führt wegen dem Sozialversicherungsschutz weder zu unbilligen Ergebnissen,
noch schafft die Zahl der jährlichen Mesotheliomfälle mit prognostizierter baldiger Abnahme einen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Nicht zutreffend ist die im Bericht vertretene Auffassung, die
rückwirkende Verlängerung der Verjährungsfristen erlaube das Wiederaufrollen rechtskräftig ent
schiedener Prozesse. Die materielle Rechtskraft stellt sicher, dass der durch einen Entscheid geschaf
fene Rechtsfrieden nicht wieder in Frage gestellt werden kann. Sie verhindert, dass derselbe Streitge
genstand nochmals zum Gegenstand einer Klage erhoben wird. Das ausserordentliche Rechtsmittel
der Revision steht bei Anderungen in der Gesetzgebung nicht zur Verfügung.

Folgende Punkte sprechen FÜR den Entwurf:

Positiv zu werten ist die Abschaffung von Art. 60 Abs. 2 OR, da diese Bestimmung in der Praxis eher
mehr Probleme aufwirft als löst und aufgrund neuerer strafrechtlicher Bestimmungen zu systemfrem
der Unverjährbarkeit von Zivilansprüchen führt (Art. 101 StGB). Zivilrechtliche Unverjährbarkeit (aus
serhalb des Registerrechts) ist aus praktischer Sicht unbedingt zu vermeiden, da sie aufgrund der
schwierigen Beweisführung zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Positiv ist ebenfalls, dass die
Frage der Wirkungen von Verjährungsverzichten angegangen wurde. Diese haben eine enorme prak
tische Bedeutung. Die gegenwärtig bestehenden Unsicherheiten bei Einzelfragen sind schädlich. Po
sitiv zu werten ist weiter, dass der Beginn der absoluten Verjährungsfrist bei Schadenersatz- und Ge
nugtuungsforderungen im Gesetz festgeschrieben werden soll, was von vorne herein Rechtsunsicher
heiten vermeidet. Richtigerweise setzt der Verjährungsbeginn mit der rechtswidrigen Handlung ein.
Damit besteht weiterhin ein Gleichlauf mit den Bestimmungen über die Strafverfolgungsverjährung
(Art. 98 StGB). Eine Verlängerung der bisherigen Verjährungsfrist von zehn Jahren bei Schadener
satz- und Genugtuungsforderungen im Falle von Körperverletzung und Tötung ist grundsätzlich zu
begrüssen. Eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ist allerdings wegen der steigenden Prozessrisiken oft
illusorisch und weckt allenfalls falsche Hoffnungen.

IV. Fazit

Einer Vereinheitlichung des Verjährungsrechts kann nur unter den oben erwähnten Bedingungen zu
gestimmt werden. Die Vorlage ist nicht zu Ende gedacht und schiesst übers Ziel hinaus. Eine Rück
wirkungsklausel ist inakzeptabel und bereits erwirkte Verbesserungen (bspw. Konsumentenschutz)
dürfen nicht mit dieser Vorlage wieder ausgehebelt werden. Wir regen deshalb an, den vorgeschlage
nen Weg mittels einer Expertenkommission überprüfen zu lassen und anschliessend die streitigen
Punkte zwischen der Verwaltung und der Wirtschaft zu diskutieren und auszuräumen. In der vorlie
genden Fassung müssen wir die Gesetzesrevision ablehnen.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Gewerbeverband sgv i/

L
H. ns-Ulrich Bigler Patrik Kneubühl
Di ektor Ressortleiter
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Vorentwurf eines neuen Verjährungsrechts: Stellungnahme des SIA

Sehr geehrte Damen und Herren

Der SIA wurde im Rahmen des Vernehmiassungsverfahrens zur Revision des
schwei zeri scher Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts) zur Stellungnahme eingeladen.
Ingenieur- und Dafür danken wir Ihnen bestens.

architektenverein

Der SIA vertritt als Berufsverband die Interessen von rund 1 5000 Planerinnen und
socit suisse Planern aus den Bereichen Bau, Technik und Umwelt. Der SIA schafft ausserdem mit
des ingnieurs seinem anerkannten Normenwerk die Grundlage für nachhaltiges Planen, Bauen und

et des architectes Unterhalten. Im Bereich des Privatrechts schafft der SIA insbesondere mit der Norm
SIA 118 das schweizweit wichtigste vertragliche Regelwerk für Bauwerksverträge.

C) societä svizzera

degli ingegneri

e degli architetti
1. Absolute Verjährungsfrist für Forderungen aus Personenschäden von 30

swiss society Jahren

of engineers

and architects Gemäss Art. 130 VE-OR endet die absolute Verjährungsfrist für Forderungen aus
Personenschäden mit Ablauf von 30 Jahren seit dem Tag, an dem die schädigende
Handlung stattgefunden hat. Aus der Sicht der Bauwirtschaft ist diesbezüglich vor
allem an gesundheitliche Spätschäden zu denken, wie sie namentlich durch Asbest
verursacht werden. Unsere Vereinigung hat dabei durchaus Sympathie für das
Bestreben, die Asbestopfer rechtlich besser zu stellen. Wir haben aber erhebliche
Zweifel, dass dies durch eine Verlängerung der Verjährungsfristen auf 30 Jahre in
gerechter, signifikanter und wirtschaftlich sinnvoller Weise geschehen würde:

senaustrasse 16

ch 8027 zürich

www. s 1 a c h

t 044 283 15 15

f 044 283 15 16

verkauf

t 061 467 85 74

f 061 467 85 76
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1. Eine sehr lange Verjährungsfrist (30 Jahre) nützt den Asbestopfern wenig:

- Eine Verlängerung der Verjährungsfrist bedeutet nicht, dass die
Beweisanforderungen in irgendeiner Weise verringert werden — dies darf es
fairerweise auch nicht bedeuten. Nur in Ausnahmefällen dürfte es
Asbestopfern Jahrzehnte nach einer allfälligen Asbestexposition gelingen,
einen haftpflichtrechtlichen Vorwurf gegen einzelne Personen oder
Unternehmungen hinreichend substantiiert darzulegen und zu beweisen.

- In der Schweiz wurde Asbest 1989 verboten. Auch asbesthaltige Produkte
wurden in den frühen 1990er-Jahren sukzessive verboten. Da Forderungen,
welche zum Zeitpunkt des geplanten lnkrafttretens des revidierten
Verjährungsrechts bereits verjährt sind, nicht wieder aufleben können (was
der Schlusstitel VE-ZGB in Art. 49 explizit vorsieht), würde die
Gesetzesrevision also gerade all jenen Personen, welche bis Ende der
1980er-Jahre einer Kontamination durch Asbest ausgesetzt waren, nichts
nützen.

- Der weitaus grösste Teil der im Zusammenhang mit Berufskrankheitenschwei zeri scher

ingenieur- und anfallenden Kosten (Behandlungskosten, Renten etc.) tragen die
archi tektenverei n Sozialversicherungen (deren Prämien hälftig vom Arbeitgeber bezahlt

werden). Der beim Geschädigten verbleibende Direktschaden ist im
soCit suisse Verhältnis zum finanziellen Gesamtschaden meist relativ klein. Von der
des ingenleurs

Verlängerung der Verjährungsfristen für Personenschäden würden also nicht
et des architectes

primär die Asbestopfer, sondern vorwiegend die Sozialversicherungen

sacietä svizzera profitieren. Natürlich ist es ein vertretbares Anliegen, den
degl i i ngegneri Sozialversicherungen einen Regress auf Schädiger zu ermöglichen. Dieses

e degl 1 archi tetti Postulat hätte aber klarerweise nicht dasselbe Gewicht wie das Bestreben,
den Opfern von gesundheitlichen Spätschäden zu ihrem Recht zu verhelfen.

swiss society

of engineers
2. Nachteile verlängerter Verjährungsfristen für Unternehmen der Bauwirtschaft:

and architects

- Das Institut der Verjährungsfristen beruht auf der Einsicht, dass die Justiz
nicht unfehlbar ist — und zwar insbesondere dann nicht, wenn sie weit
zurückliegende Sachverhalte zu beurteilen hat. Wenn Zivilprozesse
Jahrzehnte nach den schädlichen Ereignissen geführt werden müssen, kann
die Rekonstruktion der Ereignisse für alle involvierten Parteien ganz oder
teilweise unmöglich sein: Elektronisch gespeicherte Dokumente sind
allenfalls aufgrund geänderter Technologien gar nicht mehr abrufbar und
Zeugen haben keine Erinnerung mehr an die massgebenden Sachverhalte
oder sind bereits verstorben etc. Die Rekonstruierbarkeit weit
zurückliegender Ereignisse ist unsicher. Im Zivilprozess bedeutet dies, dass
die Wahrheitsfindung nicht mehr möglich ist oder bruchstückhaft bleibt, was
zu unbefriedigenden Resultaten führt, die letztlich mehr von der

2
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Beweislastverteilung geprägt sein werden, als von der materiellen Wahrheit.

- Selbst grosszügige Nachhaftungsregeln von Betriebshaftpflichtversiche
rungen decken heute bei Weitem nicht Zeiträume in der Grössenordnung von
20 oder gar 30 Jahren ab. Insbesondere Asbestschäden werden zudem von
allen Versicherungen systematisch von der Deckung ausgeschlossen. Für
Personenschäden, welche erst Jahrzehnte nach den Ereignissen geltend
gemacht werden und besonders für Asbestschäden, hätten Unternehmen der
Bauwirtschaft also keine Versicherungsdeckung. In Bezug auf viele KMU der
Baubranche hätte dies die Konsequenz, dass bei grossen Schadensummen
nicht genügend Haftungssubstrat zur Verfügung stehen würde. Für die
betroffenen Unternehmen wären solche Forderungen existenzgefährdend
(Gefahr einer Insolvenz), während die durch die Verlängerung der
Verjährungsfristen begünstigten Sozialversicherungen und Direktgeschädig
ten oftmals nur noch auf eine Konkursdividende hoffen könnten.

- Für den Fall, dass auch noch nach Jahrzehnten Forderungen gegen eine
Unternehmung erhoben werden, müsste diese dazu übergehen, sämtliche
Akten und Dokumente während der gesamten Verjährungsfrist

schweizerischer aufzubewahren. Diese Aufbewahrung wäre aufwändig, da zugleich auch
ingenieur- und immer sichergestellt werden müsste, dass Dokumente aufgrund wandelnder

architektenverein Technologien überhaupt noch abrufbar sind. Zudem müsste die physische
Haltbarkeit der Datenträger sichergestellt werden. Die Aufwendungen,socit suisse

- . welche allen Unternehmungen durch entsprechend längere Aufbewahrungsdes ingenieurs

et des architectes fristen entstehen, wären enorm und stünden gesamtwirtschaftlich in einem
Missverhältnis zu jenen Direktschäden, welche aufgrund der geänderten

societä svizzera Verjährungsfristen von Opfern geltend gemacht werden können.
degli ingegneri

e degli architetti
- Erschwert würden sodann auch Unternehmensverkäufe, Nachfolgeregelun

gen und Erbteilungen, da dabei oft kaum verlässlich abgeschätzt werdenswiss society

of engineers kann, ob aufgrund von Ereignissen, welche 20 oder fast 30 Jahre

and architeets zurückliegen allenfalls noch Schadenersatzforderungen wegen
Personenschäden möglich sein könnten. In Ermangelung eines
Versicherungsschutzes für solche Forderungen könnte dies markante
Auswirkungen haben.

Wenn eine Unternehmung nach Jahrzehnten wegen gesundheitlichen
Spätschäden haftpflichtrechtlich in Anspruch genommen wird und dafür keine
Versicherungsdeckung besteht, trifft dies in den meisten Fällen nicht mehr
jene Eigentümer, welchen die Ursache für die Schädigung im weitesten
Sinne zugerechnet werden kann — auch nicht im Sinne einer sehr weit
gefassten moralischen Eigentümerverantwortung. Das widerspricht dem
Gerechtigkeitsempfinden.

3
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Aus den genannten Gründen halten wir die Verlängerung der Verjährungsfristen für
Personenschäden auf 30 Jahre nicht für ein angemessenes Mittel, um berechtigten
Forderungen von Opfern gesundheitlicher Spätschäden Genüge zu tun. Es müssten
andere Mittel und Wege gefunden werden, um die Opfer zu unterstützen. Die
vorgeschlagene Verlängerung der Verjährungsfrist auf 30 Jahre führt zu
Unsicherheiten und Belastungen der Akteure der Bauwirtschaft, welche in keinem
Verhältnis stehen zu den Vorteilen, welche sie in Einzelfällen den Opfern
gesundheitlicher Spätschäden bieten können.

Falls dennoch an der geplanten Verlängerung der Verjährungsfrist auf 30 Jahre
festgehalten wird, müsste durch entsprechende Änderungen des Versicherungs
vertragsgesetzes (VVG) sichergestellt werden, dass auch die Haftpflicht für
gesundheitliche Spätschäden von den Betriebshaftpflichtversiche-rungen zwingend
gedeckt wird — und zwar gerade auch im Zusammenhang mit Asbest. Ohne eine
solche Regelung im Versicherungsrecht bedeutet die Ausdehnung der Verjährung
auf 30 Jahre eine kaum endende und unter Umständen existenzbedrohende
Unsicherheit für die KMU der Bauwirtschaft. Einen wesentlichen Nutzen hätten dabei
weder die Geschädigten noch die regressierenden Sozialversicherungen, weil bei
KMU oft zu wenig Haftungssubstrat zur Verfügung steht, um hohe Schadenssummen

schweizerischer ohne den Beistand einer Versicherung zu bezahlen.
ingenieur- und

architektenverein
II. Variante zu Art. 129 /130

socit6 suisse

des ingnieurs Im Vorentwurf wird als „Variante zu Art. 129 /130“ eine generelle Verjährungsfrist
et des architectes von 20 Jahren erwähnt. Eine derart lange Regelverjährung schafft für alle

Unternehmen der Baubranche eine erhebliche Unsicherheit. Die vorgehend zur 30-
societä svizzera jährigen Frist bei Personenschäden genannten Probleme stellen sich auch bei einer
degil ingegnerl 20-jährigen Frist. In einer schnelllebigen Zeit, welche geprägt ist von häufigen

e degli architetti
Personalwechseln, Fusionen und Restrukturierungen, bedeutet es ein erhebliche

swlss society Unsicherheit, wenn eine Unternehmung auch nach über 10 Jahren dem Risiko
of engineers ausgesetzt bleibt, aufgrund von weit zurückliegenden Ereignissen haftpflichtrechtlich

and architects in Anspruch genommen zu werden, obschon die damals beteiligten Personen die
Firma längst verlassen haben oder die Unternehmung im entsprechenden
Marktsegment vielleicht auch nicht mehr tätig ist. Wir lehnen die Variante mit einer
Regelverjährung von 20 Jahren deshalb kategorisch ab.

III. Beginn der Verjährungsfrist bei der Mängelhaftung

Nach der heute bestehenden Regelung (und auch nach dem Vorentwurf für eine
Verlängerung und Koordination der Verjährungsfristen der Gewährleistungsan
sprüche im Kauf- und Werkvertrag [parlamentarische Initiativen 0.490 und 07.497])
beginnt die Verjährung von Mängeirechten mit der Abnahme des Werkes. Nach der
nun vorgeschlagenen Regelung soll die Verjährungsfrist bei ‚Fälligkeit der
Forderung“ beginnen (Art. 129 Abs. 1 VE-OR). Aufgrund der Eigenheiten des
Mängelhaftungsrechts würde dies dazu führen, dass der Beginn der Verjährung im

4



sla
alleinigen Ermessen des Bestellers liegen würde, denn: Bei der werkvertraglichen
Mängelhaftung hat der Besteller, so denn alle Haftungsvoraussetzungen erfüllt sind,
drei Gestaltungsrechte (Wandelung, Minderung und Nachbesserung) sowie eine
Forderung auf Ersatz eines allfälligen Mangelfolgeschadens zu (Art. 368 OR). Im
Moment, in welchem der Besteller nun eines dieser drei Gestaltungsrechte ausübt,
entsteht ihm eine Forderung, sei sie auf Rückgabe des Geleisteten (Wandelung),
Rückerstattung des zu viel bezahlten Werklohns (Minderung) oder auf unentgeltliche
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung). Umgekehrt entsteht aber solange keine
Forderung, als der Besteller noch keines seiner Gestaltungsrechte ausübt. Anders
wäre dies nur bei der Forderung auf Ersatz des Mangelfolgeschadens, dessen
Entstehung keine Rechtsgestaltung durch den Besteller voraussetzt.

Die Tatsache, dass die Mängelrechte Gestaltungsrechte sind, soll offenbar auch
durch den Vorentwurf nicht geändert werden. Dies bedeutet nun also, dass die
Mängelrechte (ausser der Anspruch auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens) nicht zu
verjähren beginnen, bevor der Besteller eines der drei Gestaltungsrechte ausgeübt
hat.

Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Baumangel im vierten Jahr nach
schweizerischer der Abnahme rechtzeitig gerügt wird (vgl. Art. 370 Abs. 4 VE-OR). Der Bauherr kann
ingenieur- und sich dann möglicherweise ein paar Jahre später für die Nachbesserung entscheiden.

architektenverein Erst dann würden die relative und die absolute Verjährungsfrist überhaupt zu laufen
beginnen.

socit suisse

des ingnieurs
Selbstverständlich kann man in guten Treuen unterschiedlicher Auffassung darüberet des architectes
sein, in welchem Zeitraum nach der Abnahme eines Bauwerkes die Mängelrechte

societä svizzera verjähren sollen. Sachlich nicht gerechtfertigt — und wohl vom Gesetzgeber auch
degli ingegneri nicht wirklich beabsichtigt — wäre es aber, die Verjährung von Mängeirechten vor der

degli architetti Geltendmachung des entsprechenden Gestaltungsrechts gar nicht erst beginnen zu
lassen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum es in das Belieben einer Partei gestelltswiss society

werden soll über den Beginn der Verjährung alleine zu entscheiden.of engineers

and architects

Hinzu kommt, dass es keinen ersichtlichen Grund gibt, die absolute Verjährung bei
Forderungen aus Mängelhaftung uneinheitlich zu regeln: Gemäss dem VE-OR
beginnt die absolute Verjährungsfrist der Forderungen aus Wandelung, Minderung
und Nachbesserung mit der Ausübung des Gestaltungsrechts (weil dadurch die
entsprechende Forderung entsteht [Art. 129 Abs. 1 VE-OR]), die absolute
Verjährungsfrist der Forderung auf Ersatz des Mangelfolgeschadens dagegen im
Moment der schädigenden Handlung zu laufen (weil es eine „Forderung auf
Schadenersatz“ gern. Art. 129 Abs. 2 Ziff. 1 VE-OR ist). Es ist kein sachlicher Grund
ersichtlich, hier keinen einheitlichen Fristbeginn vorzusehen.

Überhaupt ist festzustellen, dass die Einführung einer relativen Verjährungsfrist und
einer absoluten Verjährungsfrist für das Vertragsrecht eine unnötige
Verkomplizierung darstellt. Das Vertragsrecht hat bisher sehr gut ohne diese
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doppelten Verjährungsfristen funktioniert. Wenn das vertragliche und das
ausservertragliche Haftpflichtrecht in diesem Punkt vereinheitlicht werden sollen,
dann im Sinne einer Vereinfachung (nur absolute Verjährung, keine relative
Verjährung).

IV. Aufhebung von Art. 371 OR

Gemäss dem heutigen Art. 371 Abs. 2 DR wird die Haftung der Architekten und
Ingenieure „für Mängel des Werkes“ gegenüber dem „Besteller eines unbeweglichen
Bauwerkes“ derselben Verjährungsfrist (5 Jahre) unterstellt, wie die Haftung des
Unternehmers aus Werkvertrag. Diese Bestimmung dient der Koordination der
Verjährungsfristen der verschiedenen Baubeteiligten — sowohl in Bezug auf die
Dauer der Frist als auch in Bezug auf den Verjährungsbeginn. Wichtig ist dabei, dass
es nach Art. 371 Abs. 2 DR keinen Unterschied macht, ob der Planer im Rahmen
eines Werkvertrages oder im Rahmen eines Auftrages tätig wird. Letzteres würde
durch die geplante Revision des Verjährungsrechts aufgehoben indem für die
Baubeteiligten letztlich ein unterschiedlicher Verjährungsbeginn gelten würde:

Beim Unternehmer würde die Verjährung der aus den Mängelrechten
schweizerischer folgenden Forderung im Zeitpunkt der Gestaltungserklärung beginnen (Art.
ingenieur- und 129 Abs. 1 VE-OR).

architektenverei n

- -

. Bezüglich der Ansprüche des Bestellers gegenüber dem Unternehmer aus.
societesuisse

Mangelfolgeschäden beginnt die absolute Verjährung bei derAblieferung desdes ingenieurs

et des architectes mangelhaften Werkes.

societ svizzera • Wenn dem Planer ein Planmangel vorzuwerfen ist und aus diesem ()degli ingegneri Planmangel ein Mangel am Bauwerk entsteht, ist der Mangel am Bauwerk ein
e degl 1 architetti Folgeschaden des Planmangels. Der Anspruch des Bauherrn gegenüber dem

Planer richtet sich also auf Ersatz des Mangelfolgeschadens. Die absolute
society

Verjährungsfrist beginnt dafür mit der Ablieferung des mangelhaften Planof engineers

and architects Werkes (weil es um Mangelfolgeschaden geht und die Gestaltungsrechte
nicht betroffen sind).

• Wenn der Architekt oder Ingenieur einen Baumangel aufgrund einer
mangelnden Bauaufsicht (mit-)verschuldet, richtet sich die Haftung nach
Auftragsrecht. Die entsprechende Schadenersatzforderung des Bauherrn
entsteht im Auftragsrecht nicht erst mit der Ablieferung des Werkes, sondern
bereits im Zeitpunkt der Schlechterfüllung des Auftrags und entsprechend
beginnt die absolute Verjährungsfrist.

Mit der neuen Regelung wird eine Lösung aufgehoben, welche sicherstellt, dass für
Baumängel sowohl gegenüber dem Unternehmer also auch gegenüber dem Planer
unabhängig von der rechtlichen Qualifikation ihrer Verträge (Auftrag oder
Werkvertrag) und unabhängig von der Qualifikation der Ansprüche (Forderungen
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oder Gestaltungsrechte) derselbe Verjährungsbeginn gilt. Dies ist ein Rückschritt.

V. Absolute Rügefristen

In Art. 201 Abs. 4 VF-DR soll für das Kaufrecht eine absolute Rügefrist von zwei
Jahren (ab der Ablieferung) eingeführt werden und in Art. 370 Abs. 4 VF-DR eine
absolute Rügefrist von fünf Jahren (ab der Abnahme) für Mängel von Bauwerken.

Angesichts der Tatsache, dass die Mängelrechte Gestaltungsrechte darstellen und
Forderungen daraus erst mit der Wahl des Gestaltungsrechts entstehen, sind solche
absolute Rügefristen im System des VF-DR notwendig, um die Mängelrechte•
dennoch irgendwie zeitlich zu begrenzen. Was indessen nicht überzeugt, ist die
Tatsache, dass damit ein wesentlicher Fortschritt aus der anstehenden Umsetzung
der parlamentarischen Initiativen 06.490 und 07.497 wieder verloren gehen soll: In
der anstehenden Revision soll Art. 210 DR dahingehend geändert werden, dass
künftig auch für Kaufsachen, weIche „bestimmungsgemäss für ein unbewegliches
Werk verwendet“ werden und welche „dessen Mangelhaftigkeit verursacht“ haben,
eine Verjährungsfrist von 5 Jahren gelten soll. Damit würde die Verjährung der
Gewährleistung für Baumaterialien endlich der Verjährung für Bauwerke angepasst.

schweizerischer Damit wird den Bauunternehmern ein Rückgriff auf die Verkäufer von Baumaterialien
ingenieur- und ermöglicht.

architektenverein

Die nun im VE-OR geplanten Änderungen schaffen diesen Fortschritt wieder ab, in
socit suisse . . . .dem sie den Vorteil der Vereinheitlichung der Verjahrungsfristen, durchdes ingenieurs

et des architectes uneinheitliche absolute Rügefristen wieder aufheben: Ein Unternehmer, welcher
wegen mangelhaftem Baumaterial im vierten Jahr nach der Ablieferung vom

O societä svizzera Bauherrn mit einem Mangel konfrontiert wird, kann die Mangelhaftigkeit des
degli ingegneri Baumaterials gegenüber dem Verkäufer des Baumaterials wegen der absoluten

e degli architetti Rügefrist von 2 Jahren (Art, 201 Abs. 4 VE-DR) nicht mehr rügen. Damit würde die
mit der parlamentarischen Initiative Bürgi erreichte Koordination sozusagen durchswiss society

of engineers die „Hintertür“ der absoluten Rügefrist wieder aufgehoben.
and architects

VI. Keine Änderung der Pflicht zur sofortigen Mängelrüge

Niht nur für Laienbauherren (aber insbesondere auch für diese) wirkt es sich in der
Praxis in äusserst harter Weise aus, dass bei versteckten Mängeln sofort nach der
Entdeckung eine Mängelrüge erhoben werden muss (Art. 370 Abs. 3 DR). Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes gilt eine Frist von maximal sieben Tagen als
gerade noch rechtzeitig. Zudem ist es gemäss der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes Sache des Bestellers, den Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels
nachzuweisen. Wenn die Mängelrüge in diesem Sinne nicht „sofort“ erfolgt, gilt das
Werk auch hinsichtlich dieser Mängel als genehmigt, d.h. die Mängelrechte sind
unwiderbringlich verwirkt. Eine derart strenge Regelung zu Lasten des Bauherrn ist
in Europa einmalig und letztlich auch nicht durch Interessen des Bauunternehmers
zu rechtfertigen.
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Da sich die Revision des Verjährungsrechts auch mit der Mängelrüge befasst (Art.
219 Abs. 3 VE-OR in Bezug auf das Kaufrecht und Art. 370 Abs. 4 VE-OR in Bezug
auf das Werkvertragsrecht), wäre die vorgeschlagene Gesetzesrevision eine gute
Gelegenheit, diese oft als „Verwirkungsfalle“ in Erscheinung tretende Pflicht zur
sofortigen Mängelrüge abzuschaffen oder zumindest zu mässigen.

Dies könnte namentlich dadurch erfolgen, dass die Unterlassung einer sofortigen
Mängelrüge nicht mehr mit einer Genehmigungsfiktion verknüpft wird. Dies könnte
erreicht werden, indem in Art. 370 Abs. 3 DR der zweite Halbsatz gestrichen wird
(,‚Treten die Mängel erst später zu Tage, so muss die Anzeige sofort nach der
Entdeckung erfolgen, widrigenfalls das—Werk auch rücksichtlich dieser M4ng.el—al.s
g-enehmigt gilt.). Soweit eine Rüge bei dieser Röchtslage nicht sofort erfolgen
würde, hätte dies die durchaus angemessene Rechtsfolge, dass ein Bauherr,
welcher einen Mangel nicht sofort nach der Entdeckung rügt, den weiteren Schaden
selbst zu tragen hätte, der bei unverzüglicher Anzeige und Behebung des entdeckten
Mangels hätte vermieden werden können. Dies würde der bewährten Regel des Art.
173 Abs. 2 Norm SIA 118 entsprechen.

Eine andere Möglichkeit wäre, die Rügepflichten wie in Art. 172 und Art. 173 der
Norm SIA 118 zu regeln. Dies würde bedeuten, dass die Rüge in den ersten zwei

schweizerischer Jahren der Ablieferung jederzeit erfolgen könnte und nur im dritten, vierten und
ingenieur- und .. . . . ..funften Jahr nach der Ablieferung eine sofortige Mangelruge notig ware.architektenverein

socitö suisse VII. Unterbrechung der Verjährung bei einer Nachbesserungsforderung
des ingnieurs

et des architectes Im Bezug auf die Unterbrechung der Verjährung stellt sich bei Nachbesserungsforde
rungen das spezielle Problem, dass aufgrund der Tatsache, dass der Anspruch des

societsvizzera
Bestellers auf eine Nachbesserung (Art. 368 OR) keine Geldforderung ist, die ()degli ingegneri

• . . Unterbrechung der Verjährung nicht auf dem einfachen Wege der Schuldbetreibunge degli architetti
erfolgen kann. Es ist deshalb nötig, zur Unterbrechung der Verjährung ein

swiss society Schlichtungsgesuch einzureichen. Nach der neuen eidgenössischen ZPO entfällt nun
of engineers aber in gewissen Fällen, namentlich bei einer Zuständigkeit des Handelsgerichts

and architects (vgl. Art. 198 lit. f i.V.m. Art. 6 ZPO), das Schlichtungsverfahren. Dem Besteller
bleibt in solchen Fällen nichts anderes übrig, als entweder eine bis ins Detail
ausgearbeitete Klage einzureichen (was sehr aufwändig ist) oder aber seine
Nachbesserungsforderung in eine Geldforderung umzuwandeIn“ (was zum Beispiel
dadurch erfolgen kann, dass er dem Unternehmer eine Nachfrist zur Vornahme der
Nachbesserung setzt und nach unbenutztem Ablauf dieser Frist gemäss Art. 107
Abs. 2 DR auf die Nachbesserungsleistung verzichtet und stattdessen das positive
Vertragsinteresse [hier also die Ersatzvornahmekosten] fordert).

Diese Situation ist unbefriedigend. Auch für Nachbesserungsforderungen (und
andere Nicht-Geldforderungen) sollte ein einfaches und praxistaugliches Mittel der
Verjährungsunterbrechung geschaffen werden. Es ist kein Grund ersichtlich, warum
die Verjährungsunterbrechung bei Nicht-Geldforderungen wesentlich komplizierter
sein soll als bei Geldforderungen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die

3
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Unterbrechungsgründe neu um die Mahnung zu erweitern. Dies hätte auch den
positiven Effekt, dass Betreibungen in der Regel nicht mehr einfach zur
Verjährungsunterbrechung erhoben würden — was ja letztlich eigentlich ein
Missbrauch dieses Rechtsinstituts ist und zudem die Schuldner mit einem
kreditschädigenden Betreibungsregistereintrag belastet.

VIII. „Wirkungen für weitere Forderungen“ (Art. 140 VE-OR)

Gemäss dem vorgeschlagenen Art. 140 VE-OR soll die Unterbrechung auch für
weitere Forderungen gegen den gleichen Schuldner gelten, die aus dem gleichen
Rechtsgrund neben der betreffenden Forderung oder an ihrer Stelle stehen. Heikel
ist hier insbesondere die Formulierung „aus dem gleichen Rechtsgrund“. In der
Rechtspraxis kommt es vor, dass alternativ zu einem vertragsrechtlichen Anspruch
auch ein deliktsrechtlicher Anspruch besteht. Diese Forderungen können sich auf
denselben Schaden beziehen, aber sie entstammen nicht „dem gleichen
Rechtsgrund. Nach der nun vorgesehenen Formulierung des VE-OR würde die
Verjährungsunterbrechung in Bezug auf eine vertragliche Schadenersatzforderung
(Art. 97 Abs. 1 OR) nicht mehr automatisch auch die Unterbrechung bezüglich einer
ausservertraglichen Schadenersatzforderung (Art. 41 ff. OR) nach sich ziehen. Dies

schweizerischer ist ein Rückschritt gegenüber der heutigen Praxis, welche diesen Grundsatz
Ingenieur- und weitgehend anerkennt. Die Verjährungsunterbrechung müsste im neuen Regime

arch 1 tektenverei n
dann, obwohl die Forderungen auf Ersatz desselben Schadens gerichtet sind, je

socit suisse separat erfolgen. Um Klarheit zu schaffen, müsste man den Gläubigern wohl raten,
des ingnieurs den Rechtsgrund jeweils bei der verjährungsunterbrechenden Handlung anzugeben —

et des architectes was gerade auch für juristische Laien eine Zumutung wäre.

societä svizzera
lx. Verjahrungsverzichtserklarung (Art. 134 VE-OR)degli ingegneri

degil architetti
Sehr zu begrüssen ist, dass die in der Rechtspraxis als höfliche Art der

swiss society Verjährungsunterbrechung praktizierte Abgabe von Verjährungsverzichtserklärungen
of engineers nun Eingang in das Gesetz finden soll. Da sich in der Praxis der Begriff der

and architects „Verjährungsverzichtserklärung“ eingebürgert hat (obschon damit materiell meist
eine Verlängerung der Verjährungsfrist gemeint ist), ist Art. 134 Abs. 3 VE-OR sehr
zu begrüssen, welcher den Verjährungsverzicht vor Eintritt der Verjährung
ausdrücklich als Verlängerung der Verjährungsfrist definiert. Einer übermässigen
Verlängerung der Verjährungsfristen wird dabei durch Art. 133 VE-OR Schranken
gesetzt. Eine Höchstdauer der absoluten Verjährungsfrist von 30 Jahren gemäss Art.
133 Abs. 2 VE-OR ist allerdings zu lang. Es muss in Art. 133 VE-OR ergänzt werden,
dass eine Verlängerung der Verjährung erst nach Beginn der Verjährungsfrist
vereinbart werden darf. Ansonsten ist zu befürchten, dass marktmächtige
Vertragsparteien generell Verjährungsfristen im Rahmen des zulässigen Maximums
erzwingen — zumal sich aus Art. 1 33 Abs. 3 VE-OR e contrario ergibt, dass dies für
Nicht-Personenschäden auch in AGB erfolgen kann.

Die vertraglich auf 20 oder 30 Jahre verlängerten Verjährungsfristen führen für die

9
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betroffenen Unternehmungen der Bauwirtschaft zu analogen Problemen, wie die
unter Ziff. 1 erwahnten Probleme mit einer Verjährungsfrist von 30 Jahren für
Personenschäden (worauf hiermit verwiesen wird).

X. Schlussbemerkungen

Die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts und die Verlängerung der
Verjährungsfristen werden von unserem Verband grundsätzlich begrüsst, weil damit
die Rechtslage einfacher und übersichtlicher wird. Eine massive Verlängerung der
Verjährungsfristen für Personenschäden schafft jedoch Rechtsunsicherheit und bei
den Unternehmungen der Bauwirtschaft auch erhebliche Folgekosten (namentlich in
Form von Aufwand für Archivierungen) und wäre — wenn schon — mit einer
Anpassung des VVG zu verbinden, mit der sichergestellt werden müsste, dass
gesundheitliche Spätschäden von den Berufshaftpflichtversicherungen zwingend
gedeckt werden müssen.

Aus all den genannten Gründen wäre es begrüssenswert, wenn der Vorentwurf einer
vertieften, kritischen Uberprüfung unterzogen würde. An dieser sollten auch
Experten des Bauvertragsrechts und Versicherungsspezialisten beteiligt werden. Das

schweizerischer Verjährungsrecht hat in unserem Rechtssystem eine derart zentrale Bedeutung, dass
ingenieur- und der damit unvermeidlich verbundene Aufwand unseres Erachtens gerechtfertigt wäre.

architektenverein

SOCi SUi sse Freundliche Grüsse
des ingnieurs

etd:s::chit::t::

degli ingegneri

e degl i archi tetti Beat Flach

swiss society

of engineers

and architects
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Obligationenrecht: Revision des Verjährungsrechts
Ve rn ehm ass u n g

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Weber, sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf die Medienmitteilung vom 31.8.2011 zur Eröffnung des Vernehmlassungsver
fahrens zur Teilrevision des OR (Revision des Verjährungsrechts). Nach Durchsicht des Vorent
wurfs und des dazugehörenden Berichts möchten wir zur beabsichtigten Revision des Verjäh
rungsrechts wiefolgt Stellung nehmen.

Aufgabe des Sicherheitsfonds BVG ist neben der Sicherstellung der gesetzlichen und reglementa

rischen Leistungen zahlungsunfähig gewordenerVorsorgeeinrichtungen (Art. 56 BVG) insbesonde

re auch die Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen gegenüber Personen, welche die

Zahlungsunfähigkeit verschuldet haben. Gemäss dem seit 1.1,2005 geltenden Art. 56a Abs. 1 BVG

kann der Sicherheitsfonds BVG zu diesem Zweck im Umfang der sichergestellten Leistungen in die

Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten, womit er von der beabsichtigten Revision der Verjäh

rungsbestimmungen direkt betroffen ist. Wir beantragen Ihnen deshalb, im Vernehmlassungsver

fahren die folgenden fünf Punkte zur berücksichtigen:

1. Beibehalten der relativen Verjährungsfrist von 5 Jahren nach Art. 52 Abs. 2 BVG

2. Präzisierung des Beginns der relativen Verjährungsfrist für Art. 52 BVG

3. Absolute Verjährungsfirst von 20 Jahren (gemäss Variante zu Art. 129/1 30 VE-OR)

4. Keine vertragliche Kürzung der Verjährungsfristen bei Haftpflichtansprüchen

5. Berücksichtigung von Art. 56a Abs. 3 BVG in der Revision des Verjährungsrechts

Add 1: Die bisherige Regelung von Art. 52 Abs. 2 BVG sieht vor, dass für die Geltendmachung von

\Jerantwortlichkeitsansprüchen gegenüber mit der Verwaltung, Geschäftsführung und Kontrolle der
Vorsorgeeinrichtung betrauten Organe eine relative Verjährungsfrist von fünf und eine absolute
Frist von zehn Jahren gilt. Diese relative Frist von 5 Jahren gilt erst seit dem 1.1.2005 (1. BVG
Revision), in der vorher geltenden Fassung betrug die Verjährungsfrist 10 Jahre. Mit dem vorge
schlagenen Entwurf zu Art. 52 Abs. 2 VE-BVG i.V.m. Art. 128 Abs. 1 VE-OR würde die relative
Frist nun auf drei Jahre verkürzt. Diese Verkürzung erachten wir als problematisch. Unsere Erfah

rungen mit Verantwortlichkeitsklagen gegen Stiftungsorgane zeigen, dass zwischen dem Zeitpunkt
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der schädigenden Handlung (mehrheitlich Pflichtverletzungen im Bereich der Vermögensanlage)
und der Aufbereitung der Ereignisse bereits aufgrund der regelmässig komplexen Sachverhalte
oftmals ein langer Zeitraum vergeht. Deshalb bringt eine Verkürzung der relativen Frist von fünf auf
drei Jahre eine erhebliche Erschwerung der Durchsetzung von Verantwortlichkeitsansprüchen.
Dies widerspricht dem Zweck der Vereinfachung der Durchsetzung von Verantwortlichkeitsansprü
chen nach Art. 52 und 56a BVG, wie sie etwa mit der Vereinheitlichung des Gerichtsstandes nach
Art. 73 Abs. 1 lit c und d BVG gerade angestrebt wurde. Aus diesem Grund stehen wir der Anpas
sung von Art. 52 Abs. 2 VE-BVG ablehnend gegenüber.

Add. 2: Betreffend der relativen Frist wäre zudem der Fristbeginn zu präzisieren. Soweit die Stif
tung als geschädigte Person sich bereits die Kenntnis des haftenden Stiftungsrates anrechnen
lassen muss, müssten ein oder mehrere Stiftungsräte nach einem Fehlentscheid nur genügend
lange im Amt bleiben, um anschliessend gegen Verantwortlichkeitsansprüche die Verjährungsein
rede erheben zu können. Entsprechend schlagen wir Ihnen vor, dass die relative Frist für Ansprü
che nach Art. 52 BVG frühestens dann zu laufen beginnt, wenn der letzte im Zeitpunkt der schädi
genden Handlung amtierende Stiftungsrat (allenfalls auch der anderen Organe) aus dem Amt aus
geschieden ist.

Add. 3: Ebenfalls aufgrund der Problematik des häufig sehr langen Zeitraumes zwischen der schä
digenden Handlung und der Realisierung des Schadens sowie aufgrund der Komplexität der Sach
verhalte erachten wir es als sinnvoll, bei der absoluten Verjährungsfrist auf die Variante zu Art.

129/130 VE-OR abzustellen und befürworten eine absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren. Zu

denken ist etwa an den Fall, wenn eine Vorsorgeeinrichtung trotz fehlender Finanzierung zu hohe

Leistungsversprechen gewährt (im Wiederspruch zu Art. 65 Abs. 2 BVG). Daraus resultiert ein

strukturelles Defizit, wobei die schleichende Verschlechterung i.d.R. erst viele Jahre später zur

Sanierungsunfähigkeit und zur Liquidation der Stiftung führen. Nach Eröffnung des Liquidationsver

fahrens wären Ansprüche gegen die Stiftungsräte aufgrund der Pflichtverletzungen (Beschluss

über zu hohe Leistungsparameter), die mehre Jahre zurückliegen, ansonsten oftmals bereits ver

jährt.

Add. 4: Der Möglichkeit zur vertraglichen Abänderbarkeit der Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht

nach Art. 133 VE-OR stehen wir ablehnend gegenüber. Es ist davon auszugehen, dass eine Ver- -

kürzung sowohl der relativen als auch der absoluten Verjährungsfristen in die Standardverträge

zwischen den Organen (etwa Revisionsstellen, Experten für berufliche Vorsorge, aber auch mit der

Geschäftsführung betraute Personen wie Vermögensverwalter) und der Vorsorgeeinrichtung auf

genommen werden. Solche Standartverträge können oftmals nur sehr schwer abgeändert werden.

Wir erachten eine vertragliche Verkürzung der Fristen mit dem Zweck der Haftung nach Art. 52

BVG, welche die Vorsorgeeinrichtung bzw. die Destinatäre als Drittpersonen vor Vermögensschä

den schützen will, als nicht vereinbar.

Add. 5: Im Weiteren erachten wir es als sinnvoll, auch Art. 56a Abs. 3 BVG in die Revision einzu

beziehen. Bisher verjähren Rückforderungsansprüche für zu unrecht bezogene Leistungen i.S.v.

Art. 56a Abs. 2 BVG ein Jahr nach Kenntnis (relative Frist) und fünf Jahre nach der Auszahlung der

Leistung (absolute Frist). Im Sinne einer möglichst weitgehenden Vereinheitlichung der Verjäh

rungsbestimmungen schlagen wir Ihnen eine Anpassung von Art. 56a Abs. 3 BVG dahingehend

ior. dass auch der Rückforderungsanspruch für zu unrecht bezogene Leistungen nach den allge

meinen Verjährungsbestimmungen des Obligationenrechts verjährt.
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Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen dienen zu können und danken Ihnen für die Berück
sichtigung unseres Anliegens zum Voraus vielmals. Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen
selbstverständlich jederzeit gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

SICHERHEITSFONDS BVG
Geschäftsstelle

Kopie zur Kennntis an:
- Bundesamt für Sozialversicherungen, Frau Colette Nova, Effingerstrasse 20, 3003 Bern
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Bern, 30. November 2011

Vernehmiassung zur Revision des Verjährungsrechts im Obligationenrecht

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) bedankt sich für die Möglichkeit, zur Revision
des Verjährungsrechts Stellung zu beziehen.

Grundsätzliche Bemerkungen

Wir begrüssen das zentrale Revisionsanliegen der Harmonisierung der verschiedenen
Verjährungsfristen im OR sowie in diversen anderen Gesetzen. Die heutige Regelung ist
für Konsumentinnen und Konsumenten unübersichtlich und verwirrend. Der Vorentwurf
dürfte in verschiedenen Bereichen merkliche Verbesserungen im Konsümalltag zeitigen,
was wir sehr begrüssen.

Die Vereinheitlichung der Verjährungsfristen führt jedoch auch zu gravierenden
Verschlechterungen. Der Systemwechsel bei der Verjährung vertraglicher Ansprüche
und die damit verbundene Einführung einer relativen Verjährungsfrist führt dazu, dass
die heutige 10-, resp. 5-jährige Frist in den allermeisten Fällen auf 3 Jahre reduziert
würde. In Vertragsverhältnissen, in denen sich gleich starke, nicht einseitig abhängige

Stiftung für Konsumentenschutz. Monbijoustrasse 61. Postfach, 3000 Bern 23
Telefon 031 370 24 24, info@konsumentenschutz.ch, www.konsumentenschutz.ch

_________________________________________

Die Stiftung für Konsumentenschutz ist Mitglied der Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen
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Vertragspartner gegenüberstehen, mag dies eine adäquate Lösung sein. In
arbeitsrechtlichen Belangen jedoch ist die Verkürzung der Frist von 5 auf 3 Jahre ein
klarer Rückschritt, den die SKS ablehnt. Dasselbe gilt für die Möglichkeit, die
Verjährungsfristen vertraglich abzuändern. Zum einen läuft diese Möglichkeit dem
Bestreben nach Einheitlichkeit und Rechtssicherheit klar zuwider. Zum anderen wird sie
dazu führen, dass die stärkere Vertragspartei der schwächeren die für sie günstigere
Regelung wird diktieren können. Dass die Verkürzung der Verjährungsfrist in den AGB
lediglich bei Personenschäden ausgeschlossen sein soll, vermag aus Konsumentensicht
daher nicht zu genügen.

Bemerkungen zu.einzelnen Bestimmungen

Art. 128 & Art. 136

Die Vereinheitlichung der Frist ist grundsätzlich zu begrüssen, führt sie doch zu einer
wesentlichen Verbesserung der Rechtssicherheit. Jedoch ist zu bemerken, dass die
geplante Änderung im Vergleich zur heutigen Regelung im Arbeitsrecht zu einer
deutlichen Verschlechterung führt. Die SKS würde in diesem Bereich eine Regelung im
Sinne einer Ausnahmebestimmung begrüssen, welche diesen Nachteil abzuschwächen
vermag (Änderung von Art. 136 Abs. 1 Ziff. 5), ohne auf das geplanten System der
Vereinheitlichung des Konzepts der vertraglichen Haftung verzichten zu müssen.

Art. 129 & Art. 130

Die SKS begrüsst die Regelung der absoluten Fristen. Die Variante zu Art. 129 & Art.
130 ist unseres Erachtens abzulehnen, da sie der Rechtssicherheit nicht dienlich ist.

Art. 129 & Art. 130

Die SKS lehnt es ab, die Verjährungsfristen lediglich als dispositives Recht
auszugestalten, da sie dem Ziel einer Vereinheitlichung sowie auch der Rechtssicherheit
klar zuwiderlaufen würde. Es kommt einer Vison gleich zu denken, dass
Konsumentinnen und Konsumenten von der Hächstdauer profitieren könnten.

Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61 Postfach, 3000 Bern 23
Telefon 031 370 24 24, info@konsumentenschutz.ch, wwwkonsumentenschutz.ch
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In der Praxis ist es leider so, dass die Mehrzahl der Firmen in Bereichen, welche der
Parteidisposition unterworfen sind, lediglich das Minimum zusichern. Besonders deutlich
wird diese Tatsache bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aus
Konsumentensicht ist es daher von unabdingbarer Wichtigkeit, die Abänderung von
Verjährungsfristen via AGB allgemein, und nicht nur — wie in der Vorlage vorgesehen -

bei Körperschäden auszuschliessen.

0 Art. 134, Art. 135 & Art. 141

Die SKS begrüsst die vorgeschlagene Regelung. Im Falle eines direkten
Forderungsrechts befürworten wir die jeweiligen Varianten (Art. 135 und Art. 141).

Art. 201 &Art. 210

Die SKS ist erfreut über die neuen konsumentenfreundlichen Verjährungsregeln im
Gewährleistungsrecht, welche mit dem Wiener Kaufrecht kompatibel sind. Wir sind
jedoch der Meinung, dass es für die Verlängerung der Gewährleistungsfrist auf 5 Jahre
bei Gegenständen, die bestimmungsgemäss in unbewegliche Werke eingebaut wurden
gute Gründe gibt, die von der vorliegenden Revisionsvorlage nicht berücksichtigt
werden. Die Anhebung der Frist wurde denn auch von der nationalrätlichen
Rechtskommission in Umsetzung der parlamentarischen Initiative 07.497 vorgeschlagen
und vom Nationalrat mit grosser Mehrheit gutgeheissen.

Art. 201 Abs. 4 müsste dementsprechend angepasst werden.
Die vorgeschlagene Streichung von Art. 210 Abs. 1 und 3 begrüssen wir.

Art. 370 & 371

Die Rechtskommission und der Nationalrat haben den Begriff des unbeweglichen
Bauwerks durch jenen des unbeweglichen Werks ersetzt. Die Gleichbehandlung aller an
einer Überbauung beteiligten Unternehmer sollte in die Revisionsvorlage aufgenommen
und Art. 370 Abs. 4 entsprechend angepasst werden.

Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61 Postfach, 3000 Bern 23
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Art. 9& IOPrHG

Die SKS befürwortet eine Regelung nach den allgemeinen Verjährungsbestimmungen
des OR, insbesondere aufgrund des Umstandes, dass „Kennenmüssen“ inskünftig nicht
mehr genügen soll, sondern die berechtigte Person tatsächliche Kenntnis von der
Person des Schuldners als auch von der Forderung haben muss. In einem solch
konsumentenrelevanten Bereich wie dem Produktehaftpflichtgesetz ist dies ein wichtiger
Fortschritt, welchen wir sehr begrüssen.

Wir bitten Sie höflich, unsere Anliegen bei der Überarbeitung der Vorlage zu
berücksichtigen.

Stiftung für Konsumentenschutz

U.L7C4)
Sara Stalder, Geschäftsleiterin
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Die Kreativen am Bau.

Vernehmiassungsantwort
Telirevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 31. August 2011 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur Vorlage der Teil-
revision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts) eröffnet. Obwohl wir nicht aus
drücklich dazu eingeladen worden sind erlauben wir uns, zur Vorlage Stellung zu nehmen.

Der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmerverband SMGV vertritt die Interessen von 2000
Mitglieclsbetrieben, welche ca. 9000 Mitarbeiter beschäftigen.

L Grundsätzliche Bemerkungen

Der SMGV stellt sich nicht grundsätzlich gegen eine Vereinheitlichung des Rechts, sofern diese not
wendig ist, der Vereinfachung dient und bestehende Unsicherheiten beseitigt. Der vorliegende Ver
nehmlassungsentwurf wird diesen Voraussetzungen nicht gerecht. Ohne zwingende Gründe wurde
ein gesetzgeberisches Projekt von enormer Tragweite für das gesamte Zivilrecht erarbeitet. Ange
sichts dieser Bedeutung ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb nicht eine Expertenkommission

() beigezogen worden ist. Die Revision ist aus unserer Sicht in erster Linie auf den Auftrag des Gesetz
gebers und die seit langem klärungsbedürftigen Fragen der Wirkung von Verjährungsverzichten und
der Verjährung von Regressforderungen zu beschränken. Darüber hinausgehende verjährungsrechtli
che Aspekte sind durch eine Expertenkommission aufzuarbeiten. Dabei ist zunächst abzuklären, in
wieweit die geltenden Verjährungsregeln überhaupt Probleme verursachen. Vereinheitlichung um der
Vereinheitlichung willen kann nicht genügen. Der Bericht verweist zur Notwendigkeit einer Vereinheit
lichung bloss auf die seit längerem kritisierte “Unübersichtlichkeit und Rechtsunsicherheit“ unter Ver
weisung auf zwei Referate von 1967. Probleme bestehen vor allem bei Unklarheiten der Abgrenzung
zwischen verschiedenen Verjährungsregeln. Umgekehrt sind die Verjährungsregeln historisch ge
wachsen und weitgehend bedürfnisgerecht.

II. Beurteilung der Vorlage

In Berücksichtigung unserer obigen Bemerkungen verzichten wir auf eine detaillierte Beurteilung der
Vorlage. Wir beschränken uns auf einige Punkte, welche bei der Auswertung der Vernehmlassungs
resultate und beim weiteren Vorgehen unbedingt mit zu berücksichtigen sind.

MGV Schwe,zer,sch,r tAnler- ‘rid Gipserunternehmer.Vrhand
“rindektrs.se 2, F‘fr‘h, 1C4 ‘Nollisellen www innerjipser.‘om



1. Die Absicht, in den Art. 127 if. DR die allgemeinen verjährungsrechtlichen Bestimmungen für
sämtliche privatrechtlichen Forderungen zu regeln und sämtliche Bestimmungen mit verjäh
rungsrechtlichem Inhalt im OR, ZGB und weiteren Gesetzen zu streichen, ist aus unserer
Sicht nicht notwendig und führt vielmehr zu einer Rechtsunsicherheit. Bezeichnenderweise
wird denn auch bei der Begründung und Kommentierung der einzelnen zu streichenden Best
immungen in verschiedenen Erlassen nicht überzeugend aufgezeigt, weshalb das geltende
Recht nicht sachgerecht ist und einer Änderung bedarf. Die beabsichtigte Vereinheitlichung
des Verjährungsrechts ist im weiteren eine Abkehr vom bisher im Gesetzgebungsverfahren
üblichen Prinzip, dass bei der Regelung eines bestimmten Rechtsinstituts auch geprüft wird,
ob die Grundregeln in Art. 127 bzw. Art, 60 Abs. 1 DR sachdienlich sind, oder das zu regelndeRechtsinstitut einer speziellen Verjährungsregel bedarf. Da die Verjährungsbestimmungen
ausserhalb des DR zahlreich sind, besteht die Gefahr, dass im Zuge einer Vereinheitlichung,
wie sie im Vorentwurf vorgesehen ist, Normen mit verjährungsrechtlichem Inhalt übersehen
werden. In der künftigen Rechtsanwendung können somit Zweifel aufkommen, ob der Ge
setzgeber eine bestimmte Verjährungsregel absichtlich nicht gestrichen hat, weil sie weiterhin
gelten soll, oder aus Versehen. Und das ist unter allen Umständen zu vermeiden.

2. Neu soll für sämtliche privatrechtlichen Forderungen nicht nur eine absolute Verjährungsfrist,sondern auch eine relative Frist von drei Jahren gelten. Die relative Frist soll mit dem Tag beginnen, an dem der Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangthat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist (Art. 128 VE). Diese Bestimmung ist praxisuntauglich und kann im Einzelfall zu völlig unbefriedigenden Situationen führen. So kann esvorkommen, dass ein Unternehmer in Anwendung von Art. 370 Abs. 4 VE bis zu 8 Jahren fürMängel des Werkes einstehen muss. Eine derartige Verschlechterung und Gleichgewichts-verschiebung können wir nicht akzeptieren.

3. Art.133 VE gibt den Parteien ausdrücklich die Möglichkeit, die relative Verjährungsfrist zu ver
längern oder zu verkürzen. Dies wird mit grosser Voraussicht dazu führen, dass namentlich im
Werkvertragsrecht die stärkeren Parteien wie Generalunternehmer oder grosse Bauherren die
Verjährungsfrist zu Lasten des Unternehmers generell auf die Höchstdauer von 10 Jahren
verlängern werden. Das kann nicht die Absicht des Gesetzgebers sein!

4. Am 14. September 2011 hat der Nationalrat die parlamentarischen Initiativen LeuteneggerOberholzer und Ständerat Bürgi behandelt und die einzelnen Bestimmungen angenommen.Namentlich der Vorstoss von Ständerat Bürgi wurde auf Initiative und mit Unterstützung des
Ausbaugewerbes eingereicht. Di ese verlangt e ine Anpassung der kaufrechtlichen Verjäh
rungsfristen für Ansprüche wegen Mängel einer beweglichen Sache, welche bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, an die fünfjährige Frist, welche für den Besteller eines unbeweglichen Bauwerksgegenüber dem Unternehmer gilt. Damit werden eine stossende Ungereimtheit im geltendenRechts beseitigt und der Rückgriff des Unternehmers auf den tatsächlichen Verursacher desSchadens ermöglicht. Mit der vorliegend zur Diskussion stehen Gesetzesrevision sollen nunArt. 210 Abs. 1 und 3 sowie Art. 371 OR, um die es in den parlamentarischen Initiativen explizit geht, wieder ersatzlos aufgehoben werden. Ein derartiges Vorgehen ist schwer verständlich. Die im Nationalrat aufgeworfene Frage, ob die vorgesehene Revision des Kauf- undWerkvertragsrecht wirklich isoliert zu behandeln sei, ist nicht nur sinnvoll, sondern für dasSchutzanliegen absolut berechtigt. Das Rechtsgebiet der Verjährung wird im allgemeinen Teildes DR geregelt. Gerade hier ist es zentral, dass Rechtsunsicherheiten beseitigt werden undnicht mit kurz aufeinander folgenden Gesetzesrevisionen zusätzlich Verwirrung geschaffenwird. Es kann doch nicht sein, dass sich Konsumentinnen und Konsumenten unter dem Titel„Vereinheitlichung‘ an eine neue zweijährige Frist, bzw. an eine fünfjährige Frist für unbewegliche Werke gewöhnen, um sich dann gleich wieder neu mit einer dreijährigen Frist anfreun
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III. Fazit

den zu müssen, die dann für alle Rechtsgebiete gelten soll und die ebenfalls unter dem Titel
„Vereinheitlichu ng“ angekündigt wird.

In der vorliegenden Fassung müssen wir die Gesetzesrevision ablehnen. Sie ist nicht zu Ende ge
dacht und schiesst übers Ziel hinaus. Wir regen an, den vorgeschlagenen Weg mittels einer Exper
tenkommission überprüfen zu lassen und anschliessend die streitigen Punkte zwischen der Verwal
tung und der Wirtschaft zu diskutieren und auszurumen. Angesichts der Bedeutung der beabsichtig
ten Gesetzesänderung ist es dringend notwendig, dass diese auch breit abgestützt wird.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV

inwaltPeter Ba
Direktor SMGV
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Zürich, 30. November 2011

Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)
Vernehmiassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Datum vom 31. August 2011 haben Sie die Anhörung zur Teilrevision des Obligationenrechts
(Revision des Verjährungsrechts) eröffnet. Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit der Stellung
nahme.

Die Schweizerische Metall-Union (SMU) ist der Arbeitgeber- und Berufsverband des Metallgewerbes
und nimmt die Interessen von 1850 Betrieben im Metall-, Stahlbau und der Landtechnik wahr. Die Ver
bandsmitglieder beschaftigen 20000 Mitarbeitende, die einen Umsatz von Fr. 4,7 Mrd. erwirtschaften.

1. Grundsätzliche Bemerkungen

Die vorgeschlagene Revision des Verjährungsrechts hat weitreichende Auswirkungen und ist ein Pro
jekt von enormer Tragweite. Wir stellen uns nicht grundsätzlich gegen eine Vereinheitlichung des
Rechts sofern diese notwendig ist, der Vereinfachung dient und bestehende Unsicherheiten beseitigt
Der Bedarf nach einer derart umfassenden Revision ist jedoch nicht ausgewiesen und unserer Beur
teilung nach besteht einzig punktuell ein Anpassungsbedarf.

Die Revision ist aus unserer Sicht in erster Linie auf den Auftrag des Gesetzgebers und die seit lan
gem klärungsbedürftigen Fragen der Wirkung von Verjährungsverzichten und der Verjährung von Re
gressforderungen zu beschränken. Darüber hinausgehende verjährungsrechtliche Aspekte sind durch
eine Expertenkommission aufzuarbeiten. Dabei ist zunächst abzuklären, inwieweit die geltenden Ver
jährungsregeln überhaupt Probleme verursachen. Vereinheitlichung um der Vereinheitlichung Willen
kann nicht genügen. Der Bericht verweist zur Notwendigkeit einer Vereinheitlichung bloss auf die seit
längerem kritisierte Unübersichtlichkeit und Rechtsunsicherheit unter Verweisung auf zwei Referate
von 1967. Probleme bestehen vor allem bei Unklarheiten der Abgrenzung zwischen verschiedenen
Verjährungsregeln. Umgekehrt sind die Verjährungsregeln historisch gewachsen und weitgehend be
dürfnisgerecht.

¶eestrasse 105 Postfach 8027 Zürich Tel. 044 28577 77 Fax 044 285 7778 www.metallunion.ch into@smu.ch



II. Beurteilung der Vorlage

In Berücksichtigung unserer obigen Bemerkungen verzichten wir auf eine detaillierte Beurteilung der
Vorlage. Wir beschränken uns auf einige Punkte, welche bei der Auswertung der Vernehmlassungs
resultate und beim weiteren Vorgehen unbedingt mit zu berücksichtigen sind.

1. Die Absicht, in den Art. 127 ff. DR die allgemeinen verjahrungsrechtlichen Bestimmungen für
sämtliche privatrechtlichen Forderungen zu regeln und sämtliche Bestimmungen mit verjäh
rungsrechtlichem Inhalt im OR, ZGB und weiteren Gesetzen zu streichen, ist aus unserer Sicht
nicht notwendig und führt vielmehr zu einer Rechtsunsicherheit. Bezeichnenderweise wird denn
auch bei der Begründung und Kommentierung der einzelnen zu streichenden Bestimmungen in
verschiedenen Erlassen nicht überzeugend aufgezeigt, weshalb das geltende Recht nicht sach
gerecht ist und einer Änderung bedarf. Die beabsichtigte Vereinheitlichung des Verjährungs
rechts ist im Weiteren eine Abkehr vom bisher im Gesetzgebungsverfahren üblichen Prinzip,
dass bei der Regelung eines bestimmten Rechtsinstituts auch geprüft wird, ob die Grundregeln in
Art. 127 bzw. Art. 60 Abs. 1 DR sachdienlich sind, oder das zu regelnde Rechtsinstitut einer spe
ziellen Verjährungsregel bedarf. Da die Verjährungsbestimmungen ausserhalb des DR zahlreich
sind, besteht die Gefahr, dass im Zuge einer Vereinheitlichung, wie sie im Vorentwurf vorgesehen
ist, Normen mit verjährungsrechtlichem Inhalt übersehen werden. In der künftigen Rechtsanwen
dung können somit Zweifel aufkommen, ob der Gesetzgeber eine bestimmte Verjährungsregel
absichtlich nicht gestrichen hat, weil sie weiterhin gelten soll, oder aus Versehen. Und das ist un
ter allen Umständen zu vermeiden.

2. Neu soll für sämtliche privatrechtlichen Forderungen nicht nur eine absolute Verjährungsfrist,
sondern auch eine relative Frist von drei Jahren gelten. Die relative Frist soll mit dem Tag be
ginnen, an dem der Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangt
hat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist (Art. 128 VE). Diese Bestimmung ist pra
xisuntauglich und kann im Einzelfall zu völlig unbefriedigenden Situationen führen. So kann es
vorkommen, dass ein Unternehmer in Anwendung von Art. 370 Abs. 4 VE bis zu 8 Jahren für
Mängel des Werkes einstehen muss. Eine derartige Verschlechterung und Gleichgewichts
verschiebung können wir nicht akzeptieren.

3. Art.133 VE gibt den Parteien ausdrücklich die Möglichkeit, die relative Verjährungsfrist zu verlän
gern oder zu verkürzen. Dies wird mit grosser Voraussicht dazu führen, dass namentlich im
Werkvertragsrecht die stärkeren Parteien wie Generalunternehmer oder grosse Bauherren die
Verjährungsfrist zu Lasten des Unternehmers generell auf die Höchstdauer von 10 Jahren ver
längern werden. Das kann nicht die Absicht des Gesetzgebers sein.

4. Die Rechtsänderung im Bereich des Gewährleistungsrechts im Kauf- und Werkvertrag lehnen wir
kategorisch ab. Dieser Bereich ist Gegenstand der beiden Parlamentarischen Initiativen 06.490 —

von NR Leutenegger Dberholzer “Mehr Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten; Ände
rung von Art. 210 DR“ und 07.497 Bürgi “Änderung der Verjährungsfrist im Kaufrecht; Art. 210
DR‘. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche aus Kauf- und Werkverträgen über eine
bewegliche Sache bzw. ein bewegliches Werk soll im Sinne einer massvollen Stärkung des Kon
sumentenschutzes auf zwei Jahre verlängert werden. Gleichzeitig soll die Verjährungsfrist für An
sprüche aus Mängeln einer beweglichen Sache, welche bestimmungsgemäss für ein unbewegli
ches Werk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, an die fünfjährige Frist
angepasst werden, welche für den Besteller eines unbeweglichen Bauwerkes gegenüber dem
Unternehmer gilt. Dies, um der Problematik entgegenzuwirken, dass ein Unternehmer im Falle
eines Mangels des unbeweglichen Werkes wegen der stark unterschiedlichen Fristen zwar vom
Besteller noch belangt werden kann, seine Ansprüche gegenüber einem Lieferanten bzw. Subun
ternehmer aber bereits verjährt sind.

Die Umsetzung dieser beiden Initiativen ist weit fortgeschritten. Der Nationalrat hat am 14. Sep
tember 2011 den entsprechenden Gesetzesvorschlag seiner Kommission für Rechtsfragen mit
überwiegender Mehrheit angenommen. Die Rechtskommission des Ständerats ist am 21. Dkto
ber 2011 ohne Gegenstimme darauf eingetreten und hat die von ihr optimierte Vorlage am
15. November 2011 einstimmig gutgeheissen. In der nationalrätlichen Debatte führte Bundesrätin
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Sommaruga aus:. . Erlauben Sie mir zum Schluss noch ein Wort zum Verhältnis dieser Vorlage
zur Vorlage über das Verjährungsrecht, die der Bundesrat am 31. August 2011 in die Vernehm
assung geschickt hat. Die beiden Vorlagen sind miteinander verwandt, sie handeln aber von un
terschiedlichen Ansprüchen. Beim Gewährleistungsrecht geht es um den Schutz des Käufers, der
eine minderwertige Ware erhält. Er soll diese zurückgeben können oder weniger dafür bezahlen
müssen und zwar unabhängig von einem irgendwie gearteten Verschulden des Verkäufers. Bei
der Verjährungsvorlage hingegen geht es darum, dass der Verkäufer gar nicht erst liefert oder
dass der Käufer die gelieferte Sache nicht bezahlt. Diese Unterschiede rechtfertigen auch unter
schiedliche Fristen, wobei dann politisch zu entscheiden ist, wie gross die Unterschiede sein sol
len ‘ Wir schliessen uns diesen Ausführungen vollumfänglich an. Sollte diese Vorlage schluss-
endlich auch vom Ständerat angenommen werden, gibt es keinen Grund, von dieser Regelung
wieder abzuweichen, bevor sie überhaupt in Kraft getreten ist.

Abgesehen von diesem grundsätzlichen Einwand ist aus unserer Sicht namentlich das Konzept
der absoluten Rügefristen zu verwerfen. Dieses Konzept der absoluten Rügefristen, die bei be
weglichen Sachen zwei Jahre, bei unbeweglichen fünf Jahre betragen sollen (E Art. 201 Abs. 4
bzw. Art. 219 Abs. 3 DR sowie E Art. 370 Abs. 4 OR) würde die mit der Umsetzung der Parla
mentarischen Initiative Bürgi erreichte Koordination der Verjährungsfristen für Ansprüche wegen
Mängeln von beweglichen Sachen, die bestimmungsgemäss für ein unbewegliches Werk ver
wendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, grösstenteils wieder zunich
te machen. Diese Koordination ist aber für uns conditio sine qua non jeder Revision.

Die Streichung der Verjährungsfristen in E Art. 210 bzw. E Art. 371, beide Gegenstand der Um
setzung der Initiativen Leutenegger Oberholzer und Bürgi, würde im Übrigen die Gefahr bergen,
dass sich der Zeitpunkt der Verjährung nach hinten geradezu ins Ungewisse verschieben würde,
sofern nur die Mängelrüge rechtzeitig erhoben wurde. Man könnte sich nämlich auf den Stand
punkt stellen, dass nach heutiger Lehre Gestaltungsrechte wie Wandelung oder Minderung etc.
nicht mehr als Forderungen anzusehen sind und entsprechend nicht der Verjährung zugänglich
sind; Beginn für die absolute Frist ist die Fälligkeit der Forderung, die indessen erst mit Ausübung
des Gestaltungsrechts eintritt.

III. Fazit

In der vorliegenden Fassung müssen wir die Gesetzesrevision ablehnen. Sie ist nicht zu Ende ge
dacht, zu wenig differenziert und schiesst übers Ziel hinaus. Wir regen an, den vorgeschlagenen Weg
mittels einer Expertenkommission überprüfen zu lassen und anschliessend die streitigen Punkte zwi
schen der Verwaltung und der Wirtschaft zu diskutieren und auszuräumen. Angesichts der Bedeutung
der beabsichtigten Gesetzesänderung ist es dringend notwendig, dass diese auch breit abgestützt
wird.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCÄE METALL-UNION
Arbeitgeberverband -‘ - -‚

/

UucL
C ristoph Andenmatten/, Urbrto Colicchio
Stv. Direktor 4‘ Leiter Metallbau FMB

Zustellung per Post und elektronisch an ohilipp.weberbi.admin.ch
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OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE

Unitä droit civil et procdure civile

3003 Berne

A I‘attention de Madame Simonetta SOMMARUGA, ConseiII&e fdraIe

Concerne: Code des obligations, rvision du droit de la prescription

Madame la Conseiiläre fdrale,

L‘ASLOCA a bien reu votre invitation se prononcer sur i‘avant-projet de rvision du droit

de la prescription.

Eile vous remercie de ui donner l‘opportunit de s‘exprimer dans ie cadre de la procdure

de consuitation diiigente par lOffice fdrai de ia justice.

Comme eile i‘exposera ci-dessous, I‘ASLOCA est favorable une harmonisation des

diais de prescription des crances qui peuvent naitre dans le cadre d‘un rapport de bau

ioyer. Eile est en revanche fermement oppose la facuit offerte aux parties un contrat

de bau de droger aux diais igaux de prescription au dtriment du iocataire.

L‘ASLOCA expose ci-aprs es dtails de cette prise de position

1. Article 127 AP-CO

Pas de commentaires.

2. Article 128 AP-CO

L‘ASLOCA est favorabie lunification des diais de prescription pour es actions qui

s‘inscrivent dans le cadre d‘un rapport de bau a ioyer ainsi qu‘au mcanisme du double

dlai relatif et absolu.



Sous l‘empire du droit actuel, la situation est en effet devenue complexe, voire confuse.

Les crances naissant dans le cadre d‘un rapport de bau loyer peuvent ainsi se prescrire

en vertu des rgles de ‘art. 67 al. 1 CC (p. ex. crance du locataire en restitution du trop

peru en loyer en cas de nullit du loyer initial au d‘une majoration de loyer1, crance du

bailleur vis-ä-vis du locataire rest dans les Iocaux aprs l‘expiration du ball car le bailleur

n‘a pas demand la libration des locaux2, prtention en rectification et en remboursement

du solde d‘un dcompte de frais accessoires3),de l‘art. 128 ch. 1 CC (p. ex. crance du

bailleur en paiement du loyer et de provisions pour frais accessoires, crance du locataire

en restitution de loyers ou de frais accessoires pays en trop4, prtentions du locataire en

rduction de loyer5), de l‘art. 127 CC (p. ex. indemnits pour «occupation illicite» des

locaux par le locataire6)au mme de l‘art. 41 CC (indemnits pour «occupation illicite»

des locaux par le sous-locataire).

La controverse sur la prescription des prtentions en restitution d‘acomptes de frais

accessoires selon que le dcompte n‘ait pas tabli, ait contest au alt reconnu

est cet gard symptomatique7.

La soumission de ‘ensemble des crances naissant dans le cadre d‘un rapport de bail

loyer un unique dlai relatif de trois ans revt ds tors un intrt manifeste.

Le fait de ne plus devoir dterminer au pralable si la crance du locataire est de nature

contractuelle, non contractuelle (fonde sur l‘enrichissement illgitime au sur la gestion

d‘affaires), d6lictuelle, ou encore si eile relve au non du dälai de prescription plus court

appiicable aux crances de ioyers (art. 128 ch. 1 CC) apportera assurment une

simplification bienvenue pour leslocataires, es praticiens et les tribunaux.

Un dlai relatif de trois ans compter du moment oü le locataire a une connaissance

effective de sa crance constitue par ailleurs un compromis acceptable en matire de bau

loyer.

1 ATF 130 III 504 c. 6.2 ; CR-C0 N 7 ad art. 128 CO.
2 ATF119II437c.3.

Arrt du Tribunal fedraI 4C.24/2002 du 29 avril 2002 publie in DB 15/2003 N 3; contra: LACHAT, Le

bau ä Ioyer, Lausanne 2008, p. 349; BSK-OR, N 8 ad art. 257a 00; sur les difficults d‘application de cette

jurisprudence: CONOD, Action en rptition de I‘indu qualit pour dfendre et prescription, CdB 2005 p. 103.

ATF 130 III 504 c. 6.4; arrt du Tribunal ffidraI 40.24/2002 du 29 avril 2002 publi in DB 15/2003 N 3;

sur la controverse a ce sujet, voir LACHAT, op. cit., p. 309, note 36.

Surla controverse ce sujet, voirATF 130 lt 504 c. 6.

6 Sur la controverse ä ce sujet, voir LACHAT, op. dt., p. 821, note 120.

‘ ‘Joir les refrences cites ä la note 3.
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L‘avant-projet carte ainsi bon escient le rgime selon lequel la prescription court

compter du jour oü Ion aurait pu attendre du locataire qu‘il alt connaissance de la cräance

s‘il avait fait preuve de I‘attention commande par Ies circonstances.

3. Article 129 AP-CO

Pour es mmes raisons que celles voques ci-dessus, I‘ASLOCA est favorable

l‘instauration d‘un dIai de prescription absolu de dix ans pour ‘ensemble des crances

pauvant naitre dans le cadre d‘un rapport de ball ä Ioyer.

Le mcanisme du double dIai de prescriptfon nest d‘ailleurs pas tranger au drolt du ball.

Actuellement, de nombreuses prtentions du locataire vis--vis du bailleur tombent en effet

sous le coup des rgIes sur l‘enrichissement ilIgitime et sont donc soumises au double

dIai de I‘art. 67 al. 1 CO.

L‘ASLOCA approuve en outre I‘harmonisation du point de dpart de la prescription des

prtentions en dommages-intäröts fondes sur une mauvaise excution du contrat et des

prtentions en dommages-intrts fondes sur l‘inexcution du contrat.

4. Article 130 AP-CO

Pas de commentaires.

5. Variante des articles 129 et 130 AP-CO

L‘ASLOCA considäre qu‘un rallongement vingt ans du dälai de prescription absolu ne se

justifie pas dans le domaine du ball loyer.

En pratique, es cas oü un locataire apprend l‘existence d‘une crance vis--vis de son

bailleur plus de dix ans aprs que celle-ci soit devenue exigible sont peu frquents.

Lorsque les prtentions visent la restitution de prestations priodiques (p. ex. trop-peru en

loyer lorsqu‘un balileur n‘a jamais notifi d‘avis de fixation du loyer initial, restitution des

acomptes de frais accessoires lorsqu‘un bailleur n‘a jamais tabli de dcompte), un dlai

de prescription de dix ans parait galement adapt.

Au demeurant, ii nest pas souhaitable que es locataires puissent tre recherchs par

leurs bailleurs pour des crances chues depuis dix ans au plus.

Un dlai de prescription suprieur dix ans ncessiterait en outre un allongement du dlai

de conservation de la comptabilit commerciale (art. 962 al. 1 CO) ce qui posera

d‘vidents problmes pratiques.

6. Article 131 et 132 AP-CO

Pas de commentaires.



7. Article 133 AP-CO

L‘ASLOCA est fermement oppose cet assouplissement du droit actuel.

La possibilit de diminuer un an, respectivement trois ans, es dlais de prescription

relatif et absolu dans le cadre de baux portant sur des habitations et des Iocaux

commerciaux prtritera les intrts des locataires.

L‘avant-projet ne prävoyant aucune rgle de forme pour ce faire, le risque est grand que

les bailleurs rduisent systmatiquement es dlais de prescription au minimum lägal, au

moyen de conditions gänraIes annexes aux baux.

Les locataires n‘ayant gure le choix d‘accepter ou de refuser ces conditions gnrales, Us

verraient leur position nettement pjore par rapport au rgime actuel des articles 67 al. 1

CO et 128 ch. 1 CO.

L‘ASLOCA prconise ds lors de prvoir que les drogations aux d&ais de prescription

prvus par le titre troisime du Code des obligations au dtriment des locataires sont

nulles si elles figurent dans des baux d‘habitations ou de locaux commerciaux.

8. Article 134 AP-CO

L‘ASLOCA salue es clarifications apportes par ‘avant-projet en matire de renonciation

la prescription et de prolongation du dlai de prescription.

9. Article 135 142 AP-CO

Pas de commentaires.

En vous remerciant de ‘attention que vous prterez la prsente prise de position, je vous

prie de croire, Madame la Conseillre fdrale, en l‘expression de ma plus parfaite

considration.

Pour I‘ASLOCA Suisse

Michael TÖNGI

Secrtaire gnral
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Zürich, 28. November2011

Obligationenrecht; Revision des Verjährungsrechts: Vernehmiassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen, dass Sie der Schweizerischen Stiftung SPD Patientenschutz die
Möglichkeit geben zur Revision des Verjährungsrechts Stellung zu nehmen.

Insgesamt ist die Revision des Verjährungsrechts aus Sicht der SPO sehr zu begrüssen.
Aus Konsumentenschutzsicht ist zwar bedauernswert, dass die Gesamtrevision des
Haftpflichtrechts immer noch nicht an die Hand genommen wird, doch mit der Revision des
Verjährungsrechts wird immerhin eines der wichtigsten Anliegen bezüglich Anpassung des
Haftpflichtrechts an die heutigen Verhältnisse verwirklicht. In diesem Sinne steht die SPD
dem Gesetzesentwurf grundsätzlich positiv gegenüber.

Die Vereinheitlichung der verschiedenen Fristen, bei welchen nicht mehr nach dem
Rechtsgrund der Forderung unterschieden wird (ausservertraglich oder vertraglich) sowie
die Regelung der Verjährungsfristen direkt im DR anstatt in verschiedenen Spezialgesetzen
bedeutet eine Vereinfachung für die nicht anwaltlich vertretenen Personen und ist daher seit
langem ein Begehren aus Sicht des Konsumentenschutzes. Die Zielsetzung und der Zweck
der Revision insgesamt ist daher sehr positiv zu bewerten. Einzig im Hinblick auf
Personenschäden, aber auch bezüglich Versicherungsleistungen, welche auf die
Gesundheit und somit die körperliche und geistige Integrität Bezug nehmen, erscheint der
Schutz der Konsumenten als (immer noch) ungenügend. Da es sich bei der körperlichen
und geistigen Integrität und damit auch der Gesundheit um eines der höchsten Rechtsgüter
handelt, welches sowohl durch Menschenrechtskonvention als auch Bundesverfassung
besonders geschützt sind, ist dies für die SPD unverständlich. Die Unantastbarkeit der
körperlichen und geistigen Integrität müsste vermehrt Niederschlag in der Revision des
Verjährungsrechts finden, wie nachfolgend im Allgemeinen und gesondert bei den einzelnen
Revisionsartikeln darzustellen ist.

Revision des Verjhrungsrechts_Vernehmlassung_2O11_1 1_28 / S. Schmucki, JB. Huber Seite 1



PATI ENTEN
SCHUTZ

Allgemeines

1. Keine Revision von OR 61 (Verantwortlichkeit öffentlicher Beamter und
Angestellter): Forderung nach Gleichbehandlung der Konsumenten bei
Ansprüchen, welche die Integrität oder Gesundheit betreffen, ob nun im
privatrechtlichen oder öffentlichrechtlichen Verhältnis

Mit Blick auf die endlich stattfindende Vereinheitlichung erscheint es stossend, dass keine
Abänderung von OR 61 diskutiert wird, so dass die Kantone immer noch von den nun
vereinheitlichten Fristen abweichende Bestimmungen aufstellen können. Die meisten
kantonalen Haftungsgesetze nehmen Bezug auf OR 60, welcher im Zuge der Revision
abgeschafft wird. Von den Kantonen wurde also bis anhin die kurze relative einjährige Frist
als genügend erachtet, auch wenn es im Bereich der Gesundheitsversorgung
typischerweise um Personenschäden geht. So können immer noch Ungleichheiten unter
den geschädigten Patienten für ein und denselben der Forderung zugrunde liegenden
Sachverhalt (Behandlungsfehler) entstehen, indem es darauf ankommt, ob ein Arzt in einem
Privatspital oder in einem öffentlichen Spital bzw. dem jeweiligen Verantwortlichkeitsgesetz
des Kantons unterliegenden Spital eine Sorgfaltspflichtverletzung begeht. Für diese
Ungleichbehandlung der Staatshaftung zur übrigen Haftung gibt es keinen ersichtlichen
Grund. Aus Konsumenten- bzw. Patientenschutzsicht ist eine solche Ungleichbehandlung
gerade mit Blick auf die mittels der Revision zu schaffende Sicherheit und Vereinheitlichung
stossend.

An anderer Stelle ist dem Erfordernis einer in grundsätzlicher Art abweichenden Regelung
bei Personenschäden Rechnung getragen worden: so kann in AGBs keine Fristverkürzung
bei Personenschäden vorgesehen werden, und die absolute Frist wurde allgemein bei
Personenschäden auf 30 Jahre verlängert. Es ist vom Gesetzgeber also durchaus erkannt
worden, dass der Bereich Personenschäden, welche von Dritten verursacht wurde (Asbest /
Medizinalfälle mit langer Latenzzeit bis zur gesundheitlichen Auswirkung), einer
konsumentenschutzfreundlichen Ausnahmeregelung bedarf. Dieser Grundsatz sollte
weiterverfolgt werden, um die Patienteninteressen bestmöglich zu schützen. Im Bericht zum
Vorentwurf wird dies bezüglich Verlängerung der Verjährungsfristen im ausservertraglichen
Bereich ebenfalls erkannt, indem ausgeführt wird, „Diese Rechtsgüter (gemeint ist die
körperliche Integrität bzw. die Gesundheit) sind besonders wertvoll.“ Die Staatsautonomie ist
als ein geringeres Interesse zu werten als der Anspruch auf Integrität, eines der höchsten zu
schützenden Rechtsgüter.

Die SPO schlägt daher vor, OR 61 ebenfalls zu revidieren, sofern es um Personenschäden
geht. Absatz 2 von Artikel 61 OR müsste wie folgt geändert werden:

‚Für gewerbliche Verrichtungen von öffentlichen Beamten oder Angestellten sowie im
Bereich von Personenschäden können jedoch die Bestimmungen dieses Abschnitts durch
kantonale Gesetze nicht geändert werden.“
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2. AGBs Fristverkürzungen ausschliessen: Forderung nach allgemeinem
Ausschluss von Verkürzungen bzw. nach Unzulässigkeit von Verkürzungen zu
Ungunsten der Konsumenten bei Ansprüchen, welche die Integrität oder
Gesundheit betreffen

Die SPO begrüsst es sehr, dass bei Personenschäden die Fristen nicht mittels AGBs
verkürzt werden dürfen. Allerdings geht die Bestimmung aus Konsumentenschutzsicht
deutlich zu wenig weit. Ob nun bei typischen Personenschäden oder bei Versicherungen,
welche die Gesundheit der Person betreffen und bei denen somit davon auszugehen ist,
dass die Person ebenfalls in ihrer Gesundheit bzw körperlichen oder geistigen Integrität
beeinträchtigt ist, dürften die Fristen überhaupt nicht zu Ungunsten der kranken/behinderten
oder anderweitig in ihrer Gesundheit geschädigten Personen verkürzt werden. Als Minimum
ist zu fordern, dass die Bestimmung nicht nur Personenschäden erfasst, sondern auch
Versicherungsansprüche, welche eine Person in ihrer Persönlichkeit, Integrität oder
Gesundheit betreffen (Sach- und Vermögensversicherungen in diesem Sinne
ausgeschlossen). Auch die vertragliche Verkürzung sollte zum Schutz des Konsumenten in
den Bereichen körperliche /geistige Integrität und Gesundheit ganz ausgeschlossen sein, ist
es doch im Machtgefälle typisch, dass den Konsumenten vertragliche Bestimmungen diktiert
werden, welche sie annehmen müssen, wenn sie den Vertrag eingehen wollen. Der Druck
auf die Konsumenten bleibt daher bestehen, und es wäre zu erwarten, dass mittels
Gesetzesrevision endlich ein entsprechender Schutz eingeführt wird. Das Rechtsgut der
Integrität ist höher zu werten als das Interesse des Schuldners an Rechtssicherheit, gerade
wenn es sich beim Schuldner jeweils um die wirtschaftlich stärkere Partei handelt.

Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen

Art. 127 keine Bemerkungen

Art. 128
Die vorgesehene Regelung, wonach die relative Verjährungsfrist generell drei Jahre
betragen soll, stellt gegenüber der geltenden Regelung wohl eine Verbesserung bei
ausservertraglichen Ansprüchen dar, verkürzt die Fristen hingegen bei vertraglichen
Ansprüchen sowie Ansprüchen aus der beruflichen Vorsorge gegenüber der heutigen
Regelung massiv.

Eine auf drei Jahre verkürzte relative Frist ist insbesondere für Personenschäden sowie für
Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge, welche geschädigte und daher besonders
vulnerable Personen betreffen, zu kurz. Wie auch bei der absoluten Frist sollte für
Personenschäden eine Ausnahmeregelung greifen. Die SPD erachtet eine relative Frist von
5 Jahren zumindest bei Personenschäden sowie für Ansprüche aus der beruflichen
Vorsorge als sachgerechter. Gerade bei Behandlungsfehlern haben die Personenschäden
sowie die darauf beruhenden Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge ihren Ursprung in
einem besonderen Vertrauensverhältnis, der Arzt-Patienten-Beziehung. Der Patient wird oft
wegen des bestandenen Vertrauensverhältnisses, möglicherweise auch aus einem
unbewussten Machtgefälle heraus vorerst nicht gegen den Arzt vorgehen wollen. Selbst bei
Beendigung des Behandlungsverhältnisses ist gerade bei weitergehenden
Gesundheitsschäden fraglich, ob sich der Patient innert der Dreijahresfrist zum Vorgehen
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gegen seinen ehemaligen Arzt „durchringen“ kann (emotional), was aber auch durch die
Krankheit bzw. seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, welche nicht in kausalem
Zusammenhang zum allfälligen Behandlungsfehler stehen müssen, verhindert sein kann.
Gerade letzteres wäre schadensfremd und würde die relative Frist bzw. die Kenntnis der
Forderung nicht berühren. Aus Patientensicht wäre es daher begrüssenswert, wenn der
gesundheitlichen Beeinträchtigung geschädigter Personen bzw. deren Vulnerabilität durch
eine längere relative Frist Rechnung getragen würde.

Art. 129
Die Erwähnung der Genugtuung in Art. 129 Abs. 2 Ziff. 1 ist aus Sicht der SF0 fehl am
Platz. Eine Genugtuung setzt per se eine Körperschädigung oder eine Verletzung der
Persönlichkeit voraus. Eine reine Persönlichkeitsverletzung ohne eigentliche
Kärperschädigung, z.B. durch Ehrverletzungsdelikte, tangiert nun aber die geistige Integrität
ebenfalls, ein durch Menschenrechtskonventionen und Bundesverfassung geschütztes
Rechtsgut. Generell sollte daher bei Genugtuungen, ob nun aus Persönlichkeitsverletzung
oder aus Körperverletzung bzw. Schädigung des Körpers, die dreissigjährige absolute Frist
gelten.

Art. 130
Die Ausdehnung der absoluten Frist bei Fersonenschäden auf 30 Jahre wird von der SPO
sehr begrüsst.

Variante zu Art. 1291130
Wird abgelehnt, da eine derart lange Frist nur bei Personenschäden zu rechtfertigen ist. Bei
übrigen, insbesondere das Vermögen betreffenden Schäden, reicht die 10-Jahresfrist aus
Konsumentenschutzsicht aus, sofern sie nicht verkürzt wird, bzw. ist die Rechtssicherheit
höher zu werten als das Interesse des Gläubigers auf Durchsetzung seiner Forderung. Klar
ist auch mit Blick auf die Asbestschäden oder Schäden aus Radioaktivität, dass eine
Beschränkung auf 20 Jahre nicht genügt. Dadurch wäre das lnitiativbegehren durch die
Revision weitgehend nicht verwirklicht worden, dies gerade in jenem Bereich, welcher die
Initiative überhaupt ausgelöst hat.

Art. 131
Abs. 1: keine Bemerkungen

Abs. 2:
Gemäss Botschaft soll Art. 131 Abs. 2 die gleiche Bedeutung zukommen, wie Art. 131 Abs.
2 OR des geltenden Rechts (,‚Absatz 2 entspricht Artikel 131 Absatz 2 OR. Mit der
Verjährung der Gesamtforderung verjähren die unerfüllten Teilleistungen, sofern sie nicht
bereits selbstständig verjährt sind.“):

Art. 131 (Vernehmlassungsvorlage)
„2 Bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen sind die einzelnen
Leistungen verjährt, wenn es das Forderungsrecht im Ganzen ist.“

Die Formulierung des vorgeschlagenen Artikels 131 Abs. 2 ist allerdings unglücklich und lädt
zu Missverständnissen ein, indem daraus der Schluss gezogen werden könnte, dass
Leibrenten und periodische Leistungen erst — und nicht, wie es offenbar gemeint wäre:
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spätestens — zusammen mit der Gesamtforderung verjähren. Wir schlagen daher vor, die
Formulierung des geltenden Rechts in leicht angepasster Form beizubehalten:

Art. 131
‚2 Ist das Forderungsrecht im ganzen verjährt, so sind es bei Leibrenten und

ähnlichen periodischen Leistungen auch die einzelnen Leistungen.“

Art. 132 keine Bemerkungen

Art. 133
Bei Personenschäden, aber auch bei Versicherungsleistungen sollte sowohl die relative wie
auch die absolute Frist nicht zu Ungunsten der Konsumenten abgeändert werden können,
ob nun vertraglich oder per AGBs!AVB‘s. Es macht aus Sicht des schwächeren
Konsumenten gegenüber dem übermächtigen Vertragspartner, was gerade für das Arzt-
Patienten-Verhältnis typisch ist, keinen Unterschied, ob er vertraglich zur Übernahme
solcher Regelungen gezwungen wird oder versteckt in den AGBs. Tatsache ist, dass die
mächtigen Vertragspartner den Vertrag gegenüber den Konsumenten diktieren und Verträge
nur zu deren Bedingungen schliessen werden. Die SPO schlägt daher eine
konsumentenschutzfreundliche Regelung sicher bei Personenschäden, aber auch bei den
die Gesundheit betreffenden Versicherungsverträgen vor.

Art. 134
Wird von der SPO begrüsst, da damit eine grosse Rechtssicherheit seitens der
Konsumenten bewirkt wird.

Art. 135
Es wäre wünschenswert, wenn bei - sowohl echter wie auch unechter - Solidarität die
Unterbrechungshandlungen und damit auch Verjährungsverzichte jeweils gegen alle
Schuldner gelten würden. Die aufwändige Suche nach Solidarschuldnern, um auch gegen
diese vorzugehen, würde damit beendet.

Die Variante wird begrüsst, ist doch gerade beim direkten Forderungsrecht eine klare
Solidarschuldnerschaft gegeben, indem es dem Geschädigten völlig frei steht, gegen
Versicherer oder den Schädiger vorzugehen. Die Bestimmung bezüglich Verzicht ist daher
nur sachlogisch.

Art. 136 keine Bemerkungen

Art. 137
Aus der Sicht des Konsumentenschutzes wäre die Einführung eines
Unterbrechungsgrundes durch Vergleichsverhandlungen dringend nötig gewesen. Gerade
der nicht anwaltlich vertretene Geschädigte geht in aller Regel davon aus, dass bei
Aufnahme von Verhandlungen bei Personenschäden, welche teilweise fundierte und daher
länger dauernde Abklärungen der Versicherungen verursachen, jedenfalls mit Kenntnis der
Versicherung, dass der Geschädigte eine Forderung stelle und sich die Versicherung nicht
von Anfang an negativ äussert, sondern auf die Angelegenheit eingeht und entsprechende
Abklärungen tätigt, keine Verjährung eintreten könne. Gerade wenn die Versicherung zu
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erkennen gibt, man müsse zuerst abklären und erst das Ergebnis der Abklärungen würde
dann darüber entscheiden, ob eine Leistungspflicht bestehe oder nicht, entspricht es nicht

der Konsumentenlogik, noch innert solcher Abklärungen beispielsweise eine Betreibung zur
Unterbrechung der Verjährung einleiten zu müssen. Im Gegenteil würde dies von
unkundigen Geschädigten als Verhalten wider Treu und Glauben gewertet werden, wenn
der Verhandlungspartner noch während laufender Verhandlungen einfach betrieben oder
verklagt werden müsste. Ohne entsprechende lnformationspflicht auf Seiten der Versicherer

ist daher dem Konsumentenschutz in der Bestimmung der Unterbrechungshandlungen
Rechnung zu tragen. Die SPO würde eine Erweiterung dieser Bestimmung in dem Sinne

begrüssen, als dass bei Personenschäden und bei Versicherungen rund um die Gesundheit

die Aufnahme von Verhandlungen bzw. Abklärungen durch die Versicherung als
Unterbrechungsgrund ins Gesetz aufgenommen würde.

Art. 138 und 139: keine Bemerkungen

Art. 140
Wird von der SPO sehr begrüsst.

Art. 141
Sollte aus Sicht des Konsumentenschutzes unbedingt auch auf die unechte Solidarität
ausgedehnt werden, was mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung nur durch
Gesetzesrevision zu erreichen ist. Aus Sicht der SPO bietet die vorliegende Revision die
Chance, die aus der Rechtsprechung entstandenen Ungleichheiten auszumerzen.

Art. 142 keine Bemerkungen

Übrige Abänderungen in OR / ZGB und weiteren Gesetzen: keine Bemerkungen

Freundliche Grüsse

Margrit Kessler Lotte Arnold-Graf
Präsidentin Stiftungsrat Geschäftsführerin
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Winterthur, 29. November 2011

Stellungnahme zur Revision des Obligationenrechts (Verjährungsfristen)

Sehr geehrte Damen und Herren

In obgenannter Angelegenheit erlauben wir uns, Ihnen unsere Stellungnahme zuzustellen.

Im Zuge der Revision des Obligationenrechts soll auch Art. 149a Absatz 1 SchKG eine Änderung erfahren. Gemäss Vorentwurf beträgt die Verjährungsfrist für Forderungen, diedurch einen Verlustschein verurkundet sind, zehn statt bisher zwanzig Jahre. Aus dem Bericht zum Vorentwurf, Seite 44, geht hervor, dass die Verjährungsfrist Art. 139 Absatz 2 desVorentwurfs angeglichen werden soll. Laut dieser Norm beträgt die neue relative Verjährungsfrist stets zehn Jahre, wenn die Forderung durch Ausstellung einer Urkunde oderdurch gerichtlichen Entscheid rechtskräftig festgestellt wird.

Ein Verlustschein wird bekanntlich dann ausgestellt, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren teilweise oder vollständig ergebnislos verlaufen ist, unabhängig davon, auf welchemRechtsg rund die ursprüngliche Forderung beruht. Für öffentlich-rechtliche Forderungen sinddie Verjährungsbestimmungen des Obligationenrechts nur dann unmittelbar anwendbar,wenn die betreffenden Gesetze auf das Obligationenrecht verweisen. Das Steuerrecht beispielsweise kennt eigene Verjährungsbestimmungen. Vor diesem Hintergrund erachten wires nicht als zwingend, die Verjährungsbestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs dem Obligationenrecht anzugleichen.

Das geltende Zwang svollstreckungsverfahren enthält zahlreiche Schuldnerschutzbestimmungen, deren Überwindung für die Gläubiger mit einem erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden ist. Daher ist für uns schwer nachvollziehbar, weshalb ein Gläubiger, der ein Zwangsvollstreckungsverfahren durchläuft und einen Ausfall erleidet, inskünftig schlechter gestellt sein soll aus heute. Bekanntlich ist die Anzahl der in Betreibung gesetzten Forderungen in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen. Die Steuerbehörden machen einen Grossteil der Betreibungsgläubiger aus, da die Steuerforderungen bei knappenfinanziellen Verhältnissen zuletzt beglichen werden. Wird die Verjährungsfrist für Verlustscheinforderungen auf die Hälfte gekürzt, bedeutete dies ein beträchtlicher Ausfall für denStaat, da die Forderungen, für die ein Verlustschein erwirkt wurde, nur noch zehn Jahre und
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nicht mehr zwanzig Jahre erhältlich gemacht werden könnten. Aus unserer Sicht wäre dies
ein Schritt in die falsche Richtung und würde dazu führen, dass vermehrt Steuerforderun
gen abgeschrieben werden müssten, mit der Folge dass das verlorene Steuersubstrat
anderweitig erhältlich gemacht werden müsste.

Aus diesen Gründen bitten wir Sie, Artikel 149a Absatz 1 SchKG unverändert zu belassen.

Freundliche Grüsse

STEUERAMT WINTERTHUR

Vorsteher

Pius Kuhn
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Zürich, 30. November 2011

Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)
Vernehmiassungantwort

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 31. August 2011 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, den politischen
Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berg-
gebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten
Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren im Zusammenhang mit der geplanten Revision des
Verjährungsrechts durchzuführen. Wir erlauben uns im Rahmen dieses Vernehmlassungs
verfahrens nachfolgend unsere Stellungnahme zu den geplanten Änderungen vorzulegen.

1. Die Harmonisierung des Verjährungsrechts ist grundsätzlich zu begrüssen, da damit die an
verschiedenen Orten und mit teilweise abweichenden Regelungen festgelegte Verjährungs
ordnung vereinheitlicht und vereinfacht wird.

2. Als öffentlich-rechtliche Verwaltungsträger sind die Steuerämter in erster Linie von den
Änderungen des Verjährungsrechts im zwangsvollstreckungsrechtlichen Bereich betroffen,
da Steuerforderungen auf dem ordentliche Betreibungsweg vollstreckt werden. Unseres
Erachtens sind die in diesem Bereich vorgesehenen Änderungen bis auf eine Ausnahme
nicht zu beanstanden.

3. Gemäss geltendem Recht verjähren Forderungen, welche in einem Verlustschein
verurkundet sind, 20 Jahre nach Ausstellung des Verlustscheins. Die Revision sieht nun
vor, diese Frist auf 10 Jahre zu verkürzen. Als Grund für die Verkürzung wird im Bericht
zum Vorentwurf festgehalten, dass damit eine Angleichung an Art. 139 Abs. 2 VE-OR
erreicht werden soll.
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4. Gegen diese Verkürzung der Verjährungsfrist sprechen unseres Erachtens folgende
Gründe:

- Aus den bisherigen Erfahrungen der Steuerbehörden ergibt sich, dass immer wieder
erfolgreich Verlustscheine aufgegriffen werden können, welche mehr als zehn Jahre alt
sind.

Gemäss Hochrechnungen dürften im Rahmen der Staats- und Gemeindesteuern
Verlustscheine von ungefähr 250 Millionen Franken pro Jahr resultieren. Von diesen
Verlustscheinen kann rund ein Zehntel später wieder eingebracht werden. Ein nicht
unwesentlicher Anteil betriffl dabei Steuerforderungen aus Verlustscheinen, welche älter
als 10 Jahre sind.

Eine Verkürzung der Verjährungsfrist hätte vor diesem Hintergrund nicht unerhebliche
Einnahmeausfälle der öffentlichen Hand zur Folge.

- Ein Gläubiger kann eine in einem Verlustschein verurkundete Forderung vor Ablauf der
Verjährungsfrist ohne weiteres wiederum in Betreibung setzen und damit einen
Verlustschein erwirken, welcher erneut der Verlustscheinverjährung unterliegt. Mit der
Verkürzung der Verjährungsfrist von Verlustscheinen wird der Gläubiger zur Vermeidung
des Erlöschens der Forderung einerseits gezwungen, vermehrt neue Zwangsvoll
streckungsverfahren einzuleiten, was in verfahrensökonomischer Hinsicht wenig
wünschbar erscheint. Andererseits erhöht sich der Aufwand des Gläubigers für die
Verlustscheinbewirtschaftung, wobei hier die Steuerverwaltungen als betragsmässig
grösster Gläubiger der Schweiz besonders betroffen sind.

- Aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung in der Schweiz erfolgen Erbanfälle beim
• Schuldner oft erst in höherem Alter. Schulden - insbesondere auch Steuerschulden -

entstehen jedoch vielfach in der ersten Lebenshälfte. Eine Verkürzung der
Verjährungsfrist für Verlustscheinforderungen trägt dieser Tatsache zu wenig Rechnung.

- Art. 139 Abs. 2 VE-OR regelt die Verjährung von Forderungen, welche durch
Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch gerichtliches Urteil rechtskräftig
festgestellt sind. In diesen Fällen hat der Gläubiger noch keine Anstrengungen zur
vollstreckungsrechtlichen Durchsetzung der Forderungen unternommen und die weitere
Geltendmachung der Forderung hängt von seinem Entscheid ab. Art. 149a Abs. 1
SchKG befasst sich hingegen mit Forderungen, für welche der Gläubiger die zwangs
vollstreckungsrechtlichen Instrumente bereits ausgeschöpft hat und er aufgrund nicht
durch ihn beeinflussbarer Umstände zu Verlust gekommen ist.

Dem Schutzbedürfnis des Schuldners trägt im Übrigen der Umstand Rechnung, dass
eine Verlustscheinforderung unverzinstich ist (Art. 149 Abs. 4 SchKG) und dass eine in
einem Konkursverlustschein verurkundete Forderung erst dann wieder vollstreckt
werden kann, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2
SchKG).

Vor diesem Hintergrund drängt sich unseres Erachtens aufgrund der unterschiedlichen
Umstände und Interessenlagen keine Angleichung, sondern im Gegenteil eine
Differenzierung der Verjährungsfristen von Art. 139 Abs. 2 VE-OR und Art. 149a Abs. 1
SchKG auf.
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Eine verkürzte Verjährungsfrist für Forderungen, w&che in einem Verlustschein
verkörpert sind, führt zu Vorteilen für die betroffenen Schuldner, da vom Gläubiger
zusätzliche Vorkehrungen zur Abwendung der Verjährungsfolgen verlangt werden. Es
fragt sich, ob die Stellung des Schuldners, welche bereits im Zusammenhang mit der
Revision des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts durch die Einführung einer
Verjährungsfrist für Verlustscheine verbessert worden ist, weitere Verbesserungen
erfahren soll. Auf die allgemeine Zahlungsmoral dürfte die beabsichtige Änderung
jedenfalls negative Auswirkungen haben. Wir glauben deshalb, dass eine verkürzte
Verjährungsfrist ein falsches Signal setzt.

- Im Ausland bestehen teilweise Verjährungsbestimmungen, welche bedeutend über die
in der Schweiz geltenden Regeln hinausgehen. So sieht beispielsweise das deutsche
BGB für Forderungen, welche rechtskräftig festgestellt sind oder auf vollstreckbaren
Vergleichen oder Urteilen beruhen, eine Verjährungsfrist von 30 Jahren vor ( 197
BGB). Diese Frist beginnt neu zu laufen, wenn eine behördliche oder gerichtliche Voll
streckungshandlung beantragt oder vorgenommen wird ( 212 Abs. 1 Ziff. 2 BGB).

Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am 31. August 2011 an der Medien-
konferenz zur Revision des Verjährungsrechts ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die Verjährungsfristen des schweizerischen Rechts im Einklang mit ausländischen
Regelungen angepasst werden sollen. Eine Verkürzung der Verjährungsfrist für
Forderungen, welche in einem Verlustschein verurkundet sind, würde dieser Zielsetzung
jedoch in keiner Art und Weise gerecht.

5. Zusammenfassend lehnen wir deshalb die vorgesehene Verkürzung der Verjährungsfristen
für Forderungen, welche in Verlustscheinen verurkundet sind, dezidiert ab. Wir sind der
Ansicht, dass die geltende Regelung den zu beachtenden Umständen vollumfänglich
gerecht wird. Die geplante Änderung drängt sich weder aus rechtlichen noch aus
tatsächlichen Gründen auf und würde gravierende negative Folgen für die öffentliche Hand
nach sich ziehen.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Zusammenhang mit der Revision
‚-. des Verjährungsrechts und ersuchen Sie, unsere Vorbehalte in geeigneter Form in das weitere

Gesetzgebungsverfahren einfliessen zu lassen.

Freundliche Grüsse

Für die Städtische Steuerkonferenz
Der Vizepräsident—

Dr. Paul Aschwanden
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VERNEHMLASSUNG
Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf den auf Ihrer Website vorgestellten Vorentwurf samt Begleitbericht
und erlauben uns, zu dem Gesetzgebungsvorhaben wie folgt Stellung zu nehmen:

Die SUISA als Organisation, welche die kollektive Verwertung von Urheberrechten an
nicht-dramatischen musikalischen Werken unter Bundesaufsicht (Art. 40 if. URG)
durchführt, ist in erheblicher Weise vom Verjährungsrecht betroffen. Konkret besteht die
kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten im Einkassieren der tariflich vorgesehenen
Vergütungen für die stattfindenden Nutzungen (Art. 44 und 46 URG) und in deren
Verteilung (Art. 48/49 URG) an die Berechtigten. Die tariflichen Vergütungen stellen
Forderungen aus Lizenzverträgen, welche die SUISA mit den Musiknutzern in der
Schweiz abgeschlossen hat, oder Forderungen aus unerlaubter Handlung (Urheber-
rechtsverletzung) dar. Bei über 90000 Nutzern pro Jahr und hunderttausenden von
lizenzierungspflichtigen Anlässen, Produktionen, Betrieben usw. entstehen pro Jahr
hunderttausende von Forderungen zugunsten der SUISA. Die meisten von ihnen werden
innert der angesetzten Zahlungsfrist oder spätestens nach der zweiten Mahnung bezahlt.
Es bleiben einige tausend Forderungen, die betrieben und gerichtlich durchgesetzt
werden müssen. Daraus ist ersichtlich, dass die Forderungsverjährung für die SUISA von
erheblicher Bedeutung ist.

Cenossenschnh der Urheber und Verleger von Musik

2ooorov de outeLirs et dteur.s de musque
üorjerotva deqli autor d editoh Ji m‘jsiccr
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Allgemeine Haltung zur vorgeschlagenen Revision

Die SUISA begrüsst grundsätzlich die angestrebte Vereinheitlichung des gesamten
Verjährungsrechts, das Konzept der doppelten Fristen, die Klärung einer Reihe von
Streitfragen im Verjährungsrecht und die Liberalisierung in bezug auf Abänderung der
Fristen und Verzicht auf die Verjährung.

Der Haupteinwand betrifft die Länge der neuen relativen Frist. Einige wenige weitere
Einwände betreffen Einzelfragen.

Nachfolgend nicht erwähnte Bestimmungen sind aus unserer Sicht in Ordnung.

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Vorentwurfs

1. Art. 128 VE OR — Relative Verjährungsfrist C)
Kernpunkt der Revision ist ohne Zweifel die Vereinheitlichung der Verjährungsfristen
auf eine (relative) Frist von drei Jahren. Soll künftig eine einheitliche Frist gelten,
muss ein Ausgleich zwischen den aktuell weit auseinander liegenden Fristen des
Delikts- und Bereicherungsrechts (1 Jahr) einerseits und dem Vertragsrecht (10 Jah
re) andererseits gefunden werden.

Wir sind der Auffassung, dass der vorgeschlagene Kompromiss mit den 3 Jahren zu
nahe bei der kürzeren Frist liegt und schlagen vor, die einheitliche relative Frist bei
fünf Jahren festzulegen. Die Verkürzung der Verjährungsfrist im vertraglichen Be
reich von 10 auf 3 Jahren ist zu radikal und für die Gläubiger mit zu vielen Nachteilen
verbunden. Es geht nicht an (wie das der erläuternde Bericht tut), die Gläubiger ein
fach auf die Unterbrechung der Verjährung — in der Praxis regelmässig die Schuldbe
treibung — zu verweisen. Damit wird die Durchsetzung von Forderungen erschwert
statt erleichtert — was letzteres ja Ziel der Revision sein sollte — indem den Gläubi
gern eine weitere Handlungsobliegenheit aufgebürdet und sie dem Risiko ausgesetzt
werden, die rechtzeitige Einleitung von Betreibungen zu verpassen. Zu bedenken ist
auch, dass das Institut der Schuldbetreibung anderen Zwecken dient und als Mittel
zur Verjährungsunterbrechung im Grunde missbraucht wird. Das ist heute schon so,
die Revision sollte dem jedoch entgegenwirken, was mit einer Verjährungsfrist von 5
Jahren besser erreicht wird. Ausserdem hilft die vorgeschlagene erleichterte Abän
derbarkeit der Verjährungsfristen — so sehr sie an sich zu begrüssen ist —nur den
Gläubigern, die sich in der stärkeren Verhandlungsposition befinden — nur ihnen wird
es gelingen, eine längere relative Frist durchzusetzen. Umgekehrt werden die
schwächeren Vertragspartner wohl regelmässig eine Verkürzung der Frist hinzuneh
men haben und so noch mehr zum Mittel der Betreibung greifen müssen, siehe dazu
unsere Bemerkungen zu Art. 133 VE DR.

2. Art. 129 1130 VE OR - Absolute Verjährungsfrist
Wir treten grundsätzlich für die primär vorgeschlagene Lösung der absoluten Frist
von 30 Jahren (für Personenschäden) resp. 10 Jahren (für übrige Schäden) ein.
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Damit das Institut der Verjährung seine Zwecke erfüllen kann, sind — mit Ausnahme
des Personenschadensbereichs — Fristen über 10 Jahre grundsätzlich nicht sinnvoll.

Dennoch ist diesbezüglich eine Einschränkung anzubringen: Damit einher geht der
Vorschlag der Abschaffung der ausserordentlichen Verjährungsfrist für Forderungen
aus strafbaren Handlungen. Dagegen, dass diese in ihrer heutigen Ausgestaltung
entfallen soll, haben wir nichts einzuwenden. Dennoch scheint uns die Möglichkeit,
dass künftig Schadenersatzansprüche trotz Verhängung strafrechtlicher Sanktionen
wegen Verjährung nicht mehr durchsetzbar sein werden, nicht hinnehmbar. Gemäss
erläuterndem Bericht wurden Varianten geprüft, jedoch verworfen. Unseres Erach
tens ist jedoch eine Lösung denkbar, welche die heutigen praktischen Schwierigkei
ten vermeidet und dem Gerechtigkeitsgedanken Nachachtung verschafft. Eine solche
Lösung könnte folgendermassen aussehen:
Wird vor Ablauf der relativen Verjährungsfrist ein Strafverfahren eingeleitet
oder hat der Gläubiger innert der gleichen Frist eine Strafanzeige eingereicht
oder einen gültigen Strafantrag gestellt, tritt die Verjährung frühestens ein Jahr
nach dem Erlass des Strafbefehis oder des erstinstanzlichen Urteils oder dem
anderweitigen rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens ein. Selbstver
ständlich ist die Formulierung einer solchen Lösung mit der StPO zu koordinieren.

3. Art. 133 VE OR — Abänderbarkeit der Fristen
Wie eingangs erwähnt findet die geplante Liberalisierung der parteiautonomen
Verfügung über die Verjährungsfristen grundsätzlich unsere Zustimmung.

Zum Schutz der schwächeren Vertragspartei werden gewisse Minimal- bzw.
Maximalfristen vorgeschlagen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass die vorgeschla
genen Minimalfristen zu tief sind, um den angestrebten Schutz zu gewährleisten. Wir
würden es vorziehen, als Untergrenze der relativen Frist zwei Jahre und der absolu
ten Frist fünf Jahre vorzusehen.

4. Art. 134 — Verzicht auf die Verjährungseinrede
Im Ergebnis stimmen wir der vorgeschlagenen Regelung zu. Die im erläuternden
Bericht dazu gemachten Ausführungen erscheinen uns allerdings missverständlich.

Ausgangspunkt ist, dass der Einredeverzicht ein rein prozessuales Institut darstellt,
das den Lauf der Verjährung unberührt lässt.
Wird der Einredeverzicht vor Eintritt der Verjährung erklärt, ist der Gläubiger trotzdem
gezwungen, vor Ablauf der Verjährung eine diese unterbrechende Handlung vorzu
nehmen, ansonsten er — wie der erläuternde Bericht richtig anmerkt —‚ riskiert, dass
der Schuldner nach Ablauf des Einredeverzichts die Verjährungseinrede erhebt.
Daher ist es folgerichtig, dass der Verzicht vor Eintritt der Verjährung als Verlänge
rung der Verjährungsfrist unwiderlegbar fingiert wird, wie Abs. 3 der vorgeschlage
nen Norm statuiert. Bei dieser Sachlage auszuführen, der Verzicht vor Eintritt der
Verjährung sei „nicht mehr möglich‘, jedoch „aber nicht nichtig“, erscheint nicht adä
quat.
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Wird gemäss Absatz 1 von Art. 134 ein Einredeverzicht nach Eintritt der Verjährung
erklärt, ist der Gläubiger gezwungen, bis zum Ablauf der Verzichtsfrist entweder zu
einer Einigung mit dem Schuldner zu gelangen oder das Erkenntnis- und Vollstrek
kungsverfahren bis zur rechtskräftigen Beseitigung des Rechtsvorschlags abge
schlossen zu haben (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das dürfte in der Regel praktisch
unmöglich sein. Diesem Institut wird daher in der Praxis wohl keine grosse Bedeu
tung zukommen.

5. Art. 201 Abs. 4 und 370 Abs. 4 - Zusätzliche Befristung der Mängelrüge
Die Einführung einer neuen absoluten Frist für die Mängelrüge im Kauf- und
Werkvertragsrecht halten wir für überflüssig und nicht gerechtfertigt. Die verein
heitlichte Verjährungsordnung genügt vollauf, um die Gewährleistungspflichten des
Verkäufers und des Unternehmers zeitlich angemessen zu befristen.

0
6. Art. 149a Abs. 1 VE SchKG - Verjährung von Verlustscheinforderungen

Wir sehen keine Notwendigkeit, diese Frist der allgemeinen Verjährungsfrist
anzupassen. Wenn der Gläubiger einmal das ganze Forderungsanerkennungs- und
Betreibungsverfahren durchlaufen hat, sollten ihm keine Hindernisse in den Weg
gelegt werden, irgendwann zu seinem Geld zu kommen. Die für das Institut der Ver
jährung ins Feld geführten Gründe der Rechtssicherheit und der mit zunehmendem
Zeitablauf auftretenden Beweisprobleme haben bei Verlustscheinforderungen keine
Relevanz. Die Erholung eines Schuldners kann unter Umständen sehr lange dauern,
auch länger als 10 Jahre. Es wäre stossend, wenn ein Gläubiger dann nicht mehr zu
seinem Recht kommen könnte. Wir ziehen es deshalb vor, bei der Frist von 20 Jah
ren nach bisherigem Recht zu bleiben.

Abschliessend danken wir Ihnen für die unseren Ausführungen entgegengebrachte
Aufmerksamkeit und bitten Sie um wohlwollende Berücksichtigung unserer Vorschläge. ()
Mit vorzüglicher Hochachtung

SUISA

Dr. Bernhard Wittweiler
Leiter Rechtsdienst

cc: IGE, ProLitteris, Suissimage, SSA, Swissperform
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Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

Unserem Verband gehören rund 3300 Unternehmungen aus den Branchen Sanitär, Spenglerei/
Gebäudehülle, Heizung, Klima/Kälte, Lüftung sowie Rohrleitungsbau/Werkieitungen an.

Die Mitglieder unseres Verbandes sind Akteure innerhalb des Wirtschaftssystems und stehen auf
vielfältige Art und Weise in vertraglicher undloder ausservertraglicher Rechtsbeziehung zu anderen
Akteuren, wie z.B. zu Generalunternehmern, Bauherren, Arbeitnehmenden.

Unsere Mitglieder stehen oftmals auch untereinander in vertraglicher und/oder ausservertraglicher
Beziehung. Dies allein schon aufgrund der Tatsache, dass sowohl Hersteller und Lieferanten einerseits
als auch ausführende Unternehmungen andererseits zum Kreis unserer Mitglieder zählen.

Aufgrund der vorgängig beschriebenen, aktiven Teilnahme unserer Mitglieder am Wirtschaftsgeschehen
sind unsere Mitglieder von Anderungen der Verjährungsfristen betroffen. Gerne machen wir darum
hiermit Gebrauch von der Möglichkeit der Stellungnahme.

Allgemeine Bemerkungen:

Mit unserer Stellungnahme vom 31.08.2010 in Sachen „Revision DR 210“ haben wir im Zusammenhang
mit der Verjährung auf ein grosses Anliegen unserer Mitglieder hingewiesen. Dieses Anliegen hat seinen
Ursprung im mehrstufigen Absatzweg unserer Branchen: Der Installateur erwirbt die Produkte basierend
auf einem Kauf,ertrag von der vorgelagerten Stufe, d.h. vom Hersteller oder vom Lieferanten. Für den
Einbau der Produkte durch den Installateur in ein unbewegliches Bauwerk kommt hingegen
Werkvertragsrecht zu Anwendung. Das hat zur Folge, dass bis dato für den gleichen Gegenstand
unterschiedliche Gewährleistungsfristen gelten. Für den Installateur kommt es dadurch zur unglücklichen
Konstellation, dass er von seinem Kunden aufgrund eines Mangels belangt werden kann, er selbst
hingegen aufgrund der kürzeren Verjährungsfrist beim Kaufrecht unter Umständen keine Handhabe mehr
hat gegenüber dem Hersteller/Lieferanten.

In unserer Stellungnahme vom 31.08.2010 haben wir auf diesen Umstand hingewiesen und die
Stossrichtung der Vorlage Revision DR 210“ begrüsst, weil sie dem Installateur eine Besserstellung
gegenüber der heutigen Situation bringt.

Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich MWST Nr.555700
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Es ist uns ein grosses AnNegen, dass diese Besserstellung des Installateurs mit der vorliegenden
Revision nicht wieder preisgegeben wird. Konkret gilt es demnach auch bei dieser Vorlage zwingend zu
beachten, dass die Veriahrunqsfristen für Gewahrleistungsrechte aus Kauf- und Werkvertrag gleich lange
dauern und auch die entsprechenden Rüge- und Anzeigepflichten dieser beiden Vertragsarten auf
einander abgestimmt sind.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln:

Variante zu Art. 1291130 Absolute Frist
Die im Vorentwurf vorgesehene absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (bzw. von dreissig Jahren bei
Personenschäden) erscheint uns zweckmässiger als die Variante, welche allgemein eine absolute
Verjährungsfrist von zwanzig Jahren vorsieht. Wir sprechen uns deshalb gegen die Variante aus.

Art. 133 Abänderung und Verzicht
Absatz 1 sieht eine Veränderbarkeit der relativen Verjährungsfrist und Absatz 2 sieht eine
Veränderbarkeit der absoluten Verjährungsfrist vor. Auf S. 26 des Berichts zum Vorentwurf wird dies
damit begründet, dass auf diese Weise die Fristen an die Erfordernisse eines bestimmten Anspruchstyps
angepasst werden können. Diese Überlegung mag auf diejenigen Fälle zutreffen, bei denen
ausgeglichene Machtverhältnisse zwischen Akteuren vorherrschen. In der Praxis sind jedoch nur selten
ausgeglichene Machtverhältnis anzutreffen. Überall dort, wo ein Machtgefä!le vorliegt, besteht die Gefahr,
dass der Stärkere dank seiner Marktmacht die Verjährungsfrist zu seinen Gunsten abändert.

Auch unsere Branchen sind von derartigen Machtgefällen betroffen. Als Beispiel sei in diesem
Zusammenhang das Machtgefälle zwischen Generalunternehmern und ausführenden
Gebäudetechnikunternehmungen genannt. Dieses Machtgefälle manifestiert sich sehr anschaulich in
zahlreichen, einseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Generalunternehmerri. Ebenso kann ein
Machtgefälle auftreten zwischen einem öffentlichen Bauherrn und einer ausführenden
Gebäudetechnikunternehmung.

Aus diesem Grund sprechen wir uns gegen die Veränderbarkeit von Veriährungsfristen aus.

Art. 134 Verzicht auf Verjährungseinrede
Abs. 3 hält fest, dass der Verzicht auf die Verjährungseinrede vor Eintritt der Verjährung als Verlängerung
der Verjährungsfrist gilt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Bemerkungen zu Art. 133
hievor und lehnen Art. 134 Abs. 3 ab.

Art. 135 Wirkungen gegenüber Dritten

Als Folge unseres Anliegens, wonach die Verjährungsfristen unabänderlich sein sollten, ist
konsequenterweise auch Art. 135 entsprechend anzupassen.

Art. 201 Abs. 4 Mängelrüge im Allgemeinen
Würde Art. 201 Abs. 4, wie im Vorentwurf vorgeschlagen, eine Rügefrist von zwei Jahren ab Ablieferung
der Sache vorsehen, dann wären Installateure wieder (!) mit dem eingangs unter den allgemeinen
Bemerkungen beschriebenem Problem konfrontiert. Das heisst, der Installateur könnte unter Umständen
keinen Rückgriff mehr auf den Verkäufer nehmen. Wir lehnen Art. 201 Abs. 4 aus diesem Grund
vehement ab.
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Wir beantragen - zumindest für Kaufgegenstnde, die der Käufer in ein unbewegliches Werk einbaut -

eine Lösung analog zum aktuellen Art. 370 Abs. 3. Das heisst, dass für später auftretende Mängel an
solchen Kaufgegenständen eine Mangelrüge „erst“ nach Kenntnisnahme des Mangeis durch den Käufer
erfolgen muss und nicht schon bereits innert zwei Jahren ab Ablieferung der Sache an den Käufer.
Alternativ wäre natürlich auch eine Lösung angebracht, welche Art. 370 Abs. 4 des Vorentwurfs
entspricht und damit eine fünfiährige Frist für Sachen vorschreibt, die der Käufer in ein unbewegliches
Bauwerk einbaut.

Art. 370 Abs. 4 Genehmigung des Werks
Die für unbewegliche Bauwerke vorgesehene Anzeigefrist von fünf Jahren ist nicht deckungsgleich mit
der in Art. 201 Abs. 4 des Vorentwurfs vorgesehenen Rügefrist beim Kaufvertragsrecht (vgl. unsere
Bemerkungen zu Art. 201 Abs. 4 hievor). Wir beantragen, die Anzeigefrist beim Werkvertragsrecht mit
der Rügefrist beim Kaufvertraqsrechtin Übereinstimmung zu bringen. Andernfalls lehnen wir den Art. 370
Abs. 4 des Vorentwurfs ab.

Fazit:
Im Sinne eines kohärenten Rechtssystems und aufgrund von Nlachtgefällen zwischen den
einzelnen Marktakteuren beantragen wir, dass die Verjährung und auch die Anzeige-lRügefrist im
Werkvertrags- und im Kaufvertragsrecht aufeinander abgestimmt werden und nicht durch
Parteivereinbarung abgeändert oder aufgeweicht werden können — zumindest was
Kaufgegenstände betrifft, welche der Käufer in ein unbewegliches Werk einbaut.

Falls dieses Anliegen nicht umgesetzt wird, sprechen wir uns explizit gegen die vorliegende
Revisicn aus.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung
unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Schiz risch-Liechtensteinischer Gebäudetech nikverband (suissetec)

Hans eter Kaufman Urs Hofstetter
Direktor Mitglied der Geschäftsleitung

Leiter Mandate & Politik

Kopiez.K. an:
bauenschweiz, Herr Ch. Buser, Weiribergstr. 55, Postfach, 8042 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband, Herr Patrik Kneubühl, Schwarztorstr. 26, Postfach, 3001 Bern
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Vernehmiassung zur Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Die Gelegenheit, zum Revisions-Entwurf des Verjährungsrechts Stellung zu bezie
hen, wird dankend wahrgenommen, und es wird folgende Vernehmlassung einge
reicht:

Generelles
Im Vorentwurf zur Revision des Verjährungsrechts wird die geltende Rechtslage
als kompliziert, heterogen und mit grossen Unsicherheiten behaftet qualifiziert. Zu
Recht wird gefolgert, dass eine umfassende Revision seit langem geboten ist. Mit
der Revision werden vor allem eine Vereinheitlichung des Verjährungsrechts sowie
die Verlängerung der Verjährungsfristen beabsichtigt. Diese Zielsetzung ist auch
aus Sicht der Suva zu begrüssen. In den nachfolgenden Punkten wird jedoch eine
Überarbeitung des Entwurfes gefordert.

Art. 128 VE-OR
Die dreijährige Verjährungsfrist soll mit der Kenntnis der Forderung zu laufen be
ginnen. Für Personenschäden ist dieser Fristbeginn zu vage definiert. Danach wür
de nicht selten schon mit dem Unfalltag die Verjährungsfrist in Gang gesetzt (z.B.
bei kleineren Körperschäden oder bei Todesfällen). Für diese Fallkategorien kann
die neue Regelung gar eine Verschlechterung zur heutigen Rechtslage darstellen.
Dies insbesondere dann, wenn verkürzte Verjährungsfristen gelten sollten (vgl.
unten ad Art. 133 VE-OR).
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Art. 133 VE-OR
Mit dieser Bestimmung werden die Parteien ermächtigt, sowohl die relative wie
auch die absolute Verjährungsfrist zu verkürzen oder zu verlängern. Auch wenn
dafür ein gesetzlicher Rahmen definiert wird und selbst wenn für Personenschäden
Allgemeine Geschäftsbedingungen, die eine Verkürzung der Verjährungsftisten
vorsehen, als nichtig erklärt werden, bedeutet dies fürs Haftpflichtrecht, dass der
Gläubiger für die Geltendmachung seiner Ansprüche praktisch immer von der kür
zest möglichen Frist auszugehen hat, denn er weiss nie, was zwischen der Haft
pflichtversicherung, wo gemäss VVG-Revisionsentwurf künftig ein direktes Forde
rungsrecht gelten soll, und seinem Versicherungsnehmer in Besonderen Vertrags
bedingungen vereinbart worden ist. Die mit der neuen Regelung geschaffene Fle
xibilität bedeutet für denjenigen, der einen Schadenersatzanspruch geltend ma
chen will, grösste Rechtsunsicherheit bzw. gar einen Rückschritt, weil die Minimal-
fristen kürzer sind als die heute geltenden Verjährungsfristen (z.B. Art. 83 SVG)!
Eine Verkürzung der Verjährungsfristen (relative wie absolute) soll deshalb nicht
möglich sein. Die Flexibilität ist einzig auf die Verlängerungsmöglichkeit zu be
schränke n.

Art. 134 VE-OR
Neu soll der Verzicht auf die Verjährungseinrede vor Eintritt der Verjährung
grundsätzlich nicht mehr möglich sein. Eine entsprechende Erklärung wird vom
Gesetz als Verlängerung der Verjährungsfrist qualifiziert. Für die Geschäftspraxis
stellt es jedoch eine absolute Notwendigkeit dar, bereits vor Eintritt der Verjäh
rung handeln und den Eintritt der Verjährung hemmen zu können. Weil Art. 134
(Abs. 2 und 3) terminologisch mit Art. 133 VE-OR verknüpft ist, erscheint es frag
lich, ob mit der vorgeschlagenen Bestimmung, die “Höchstdauern definiert, der
erforderliche Handlungsspielraum noch vorhanden ist. Zu denken ist etwa an ei
nen Personenschaden infolge Asbestexposition (z.B. Pleuramesotheliom, das noto
rischerweise erst nach Jahrzenten auftreten kann): Wird die Erkrankung erst kurz
vor Ablauf der absoluten Verjährungsfrist (neu ev. 30 Jahre) registriert, ist unklar,
ob die Verjährung mittels Erklärung nach Art. 134 Abs. 3 VE-OR noch verlängert
werden kann (vgl. Art. 133 Abs. 2: Höchstdauer) und für wie lange (Art. 134 Abs.
2: “höchstens“)? Auch ist nicht klar, welche Fristen gelten, wenn die Verjährung
auf dem Rechtsweg unterbrochen wird (z.B. durch Klage, Art. 137 Ziff. 2 VE-OR;
Art. 139 VE-OR).
Es kann nicht sein und wäre für die Praxis höchst problematisch, wenn die in Art.
133 VE-OR definierte Höchstdauer auch für die Verzichtserklärung vor Eintritt der
Verjährung sowie für Unterbrechungshandlungen gelten würden. Es muss weiter-
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hin möglich bleiben, die Verjährung mit befristeten Parteierklärungen ohne Maxi
malfristen solange zu erstrecken, als dies den involvierten Parteien dient.

Variante Art. 49 Abs. 2 VE-SchIT ZGB
Gemäss Alternativvorschlag soll das neue Recht auch dann gelten, wenn eine For
derung nach bisherigem Recht, nicht aber nach neuem Recht absolut verjährt ist.
Mit dieser Regelung würde eine Rückwirkung auf Sachverhalte erreicht, die nach
geltendem Recht bereits absolut verjährt sind. Eine solche Rückwirkung ist abzu
lehnen, denn dieses gesetzliche Wiederauflebenlassen von bereits verjährten For
derungen steht dem Sinn und Zweck des Verjährungsinstituts (Rechtssicherheit,
Rechtsfrieden, Beweisbarkeit) diametral entgegen.

Art. 72 Abs. 3 VE-ATSG
Im geltenden Art. 72 Abs. 3 Satz 1 ATSG wird ausdrücklich festgehalten, dass auf
die übergegangenen Ansprüche (Subrogationsforderung) die ihrer Natur entspre
chenden Verjährungsfristen anwendbar bleiben. Mit der vom Bundesrat in Ver
nehmlassung gesetzten Gesetzesnovelle wird im zugehörigen Bericht bestätigt,
dass die Forderung bei der Subrogation grundsätzlich mit derselben Verjährungs
frist übergeht, wie siegegenüber der geschädigten Person massgebend ist‘. Mit
der Begründung, die Verjährungsfristen würden vereinheitlicht, wird diese Be
stimmung mit der Revisionsvorlage aber als entbehrlich bezeichnet2und deshalb
gestrichen. Sofern sichergestellt werden könnte, dass sämtliche Verjährungsfristen
ausnahmslos und dauerhaft einheitlich sind und bleiben, würde die Eliminierung
von Satz 1 von Art. 72 Abs. 3 ATSG keine Probleme nach sich ziehen. Weil diese
Bedingungen jedoch kaum umfassend und auf lange Zeit verbindlich gewährleistet
werden können, soll die geltende Bestimmung beibehalten werden. Für die Beibe
haltung spricht insbesondere auch die mit dem Entwurf neu vorgeschlagene For
mulierung von Satz 1 Art. 72 Abs. 3 VL-ATSG. Denn neu soll dort stipuliert wer
den, dass der Regressanspruch des Versicherungsträgers nach den allgemeinen
Verjährungsbestimmungen des Obligationenrechts verjährt. Solange die Verjäh
rungsfristen umfassend vereinheitlicht bleiben, macht diese Regelung gleich viel
Sinn wie jene in der geltenden Fassung mit dem Unterschied, dass neu umfassen
der von Verjährungsbestimmungen die Rede ist, während in der geltenden Ord
nung lediglich die Verjährungsfristen genannt werden. Sobald jedoch in einem
Spezialgesetz abweichende Verjährungsbestimmungen oder Verjährungsfristen
Geltung erlangen, wird das Prinzip der Identität der Modalitäten für die Direkt

1 Bericht zum Vernehmiassungsentwurf, S. 53
2 Bericht zum Vernehmlassungsentwurf, S. 53



suva

Referenz

Seite 4/5

und die Subrogationsforderung durchbrochen, weil für die Subrogationsforderung
die spezifische Regelung von Art. 72 Abs. 3 Satz 1 VE-ATSG Anwendung finden
würde, während für die Direktforderung die spezialgesetzliche Verjährungsbe
Stimmung Geltung hätte. Weil aufgrund der Regelungsdichte und der raschen Re
visionsabfolgen davon auszugehen ist, dass über kurz oder lang gewisse Inkon
sistenzen in der Verjährungsordnung auftreten werden, ist die geltende Bestim
mung klarer und sachgerechter. Denn nur damit kann gewährleistet werden, dass
die Verjährungsfristen für die Direkt- und die Subrogationsforderung dieselben
sind. Für den Fall, dass der Sinngehalt der geltenden Norm auf die Verjährungsbe
stimmungen ausgedehnt werden sollte, könnte der Begriff Verjährungsfrist ent
sprechend ersetzt werden.

Die Revisionsvorlage sieht auch eine Neufassung von Satz 2 von Art. 72 Abs. 3
VE-ATSG mit folgendem Wortlaut vor:

Die relative Frist beginnt aber erst, sobald die zugrunde liegende Leistung vollständig erbracht und der Pflichtige
bekannt ist. (Hervorhebung durch den Autor)

Im Bericht zum Vorentwurf wird dazu einzig angeführt, dass diese Regelung auch
in verschiedene andere Gesetze überführt werden soll (VG, MG, BZG, SVG, RLG,
BSG, ZDG)3. Eine Begründung für die Abänderung des massgebenden Zeitpunktes
wird nicht geliefert. Somit kann man nur mutmassen, welches die Gründe für den
beabsichtigten Wechsel sind. Nachdem der bisherigen Regelung keine feststellbare
Kritik erwachsen ist, ist zu vermuten, dass die Bestimmung dem SVG angeglichen
werden soll in der irrigen Meinung, es gehe in beiden Situationen um vergleichba
re bzw. identische Sachverhalte. Dem ist aber nicht so! Mit Art. 83 Abs. 3 SVG und

Art. 72 Abs. 3 ATSG werden zwei völlig verschiedene Sachverhalte geregelt. Diese

Ausgangslage rechtfertigt unterschiedliche Norminhalte. Dass die mit der Revisi

onsvorlage vorgeschlagene Formulierung auf den Subrogationsanspruch des Sozi

alversicherers nicht passt, wird spätestens dann ersichtlich, wenn konkret definiert

werden soll, wann denn die zugrunde liegende Leistung des Sozialversicherers
“vollständig erbracht“ ist? Bietet diese Fragestellung beispielsweise bei gewissen

Leistungen des Unfallversicherers (Heilkosten, Taggeld, Integritätsentschädigung)
allenfalls weniger Probleme, so dürfte völlig unklar sein, wann denn Rentenleis

tungen einer Sozialversicherung “vollständig erbracht‘ sind? Ist dies mit der Zah

lung der einzelnen Rententranche oder der letzten Rententranche der Fall, oder

geht die Meinung dahin, dass der Zeitpunkt, wo die Rente kapitalisiert werden

kann, massgebend ist4? Wären damit Rentenleistungen allenfalls gar unverjähr

bar? Beginnt die relative Verjährungsfrist je Leistungskategorie zu laufen mit der

Folge, dass z. B. für Integritätsentschädigungen und Rentenleistungen unterschied-

Bericht zum Vernehmiassungsentwurf, S. 53
Fürs Privatrecht: Krauskopf/ Müller, S. 323
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liche Verjährungsfristen gelten würden? Weil mit der vorgeschlagenen Formulie
rung nur Fragen und Unklarheiten auftreten und weil dieser Inhalt gemäss einhel
iger Meinung nicht auf die Subrogationsforderung der Sozialversicherer anwend
bar ist5 (er wurde für die Auflösung von Innenverhältnissen bei Solidarhaftungen
geschaffen6;Art. 83 Abs. 3 SVG), ist auf eine Neufassung von Art. 72 Abs. 3 zu
verzichten. Die beabsichtigte Neuregelung entfernt sich auch in nicht zu rechtferti
gender Weise von der Haftpflicht (Kenntnis des Schadens bzw. neu: Kenntnis der
Forderung [Art. 128 Abs. 2 VE-OR]).

Für die Berücksichtigung dieser Argumente danken wir Ihnen bestens.

Freundliche Grüsse

Suva

7 Rechtsabteilung

Fr nz Erni Bruno Vo, eI
A teilungsleiter Rechtsant‘valt
Rechtsanwalt

Frsard-Fellay, S. 598 N 1820; Oftinger / Stark, §25 N 773
6 \Igl. auch BGE 133 III 6 sowie Heierli Christian / Schnyder Anton K., Diskursive Rechtsprechung - dargestellt an BGE 133 III 6 zur Verjährung von Regressansprüchen, in Fest
schrift SGHV, Schulthess 2010, S. 209 ff.
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Wernetshausen/Luzern, 18. November 2011

Vernehmiassungsverfahren zum Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga

Mit Schreiben vom 31. August 2011 haben Sie auch unseren Verband eingeladen, sich an
der Vernehmlassung zum Vorentwurf der Revision des Verjährungsrechts zu beteiligen.
Wir danken Ihnen für den Einbezug in diese für die Alimenteninkassostellen wichtige Frage.

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus sechs Mitgliedern des SVA-Vorstandes aus den Kantonen
Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zürchhat sich insbesondere mit den vorgeschlagenen
DR-Änderungen des Verjährungsrechts intensiv auseinandergesetzt, die das Familien-,
das Unterhalts- und Unterstützungsrecht sowie das SchKG betreffen.

1. Grundsätzliches

Eine Vereinheitlichung der massgeblichen Gesetzesartikel im DR wird begrüsst.
Generell wird festgestellt, dass die vorgeschlagenen Änderungen sehr schuldnerfreundlich
sind und die verkürzten Fristen zulasten der anspruchsberechtigten Unterhaltsglaubiger, d.h.
zulasten des Gemeinwesens sowie des berechtigten Ehegatten/Elternteils und Kindes gehen.

II. Stellungnahme zu einzelnen Artikeln

G VerJhTJflg Art. 127
1 Grunesaoe Grundsätzlich ohne Bemerkungen

Abs. 2 ist allerdings sehr schuldnerfreundlich.

II Frsten Art. 128
1 ReIatreFnst Im Familien- und Unterhaltsrecht kommt in der Praxis nach unserem Verständnis

- da Gläubiger und Schuldner bekannt und Unterhaltsansprüche in einem
Gerichtsentscheid oder Unterhaltsvertrag festgelegt sind - nur die relative
Frist zum Tragen.

Eine Verjährungsfrist von drei Jahren stellt im familienrechtlichen Bereich jedoch
eine massive Verschlechterung dar.

Rose Nigg

Präsidentin SV.4 Rebacher 3 TeL 044J9372800 ww alimente. ch3342 Wernetshausen E-Mail rose niggbluewin ch
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Die Erfahrung der Praxis zeigt, dass Anspruchsberechtigte in aller Regel zuerst
selber versuchen, mit unregelmässig zahlenden Unterhaltspflichtigen auf
gütlichem Weg zu einer Lösung zu kommen. Wenn sie sich dann aber als letztes
Mittel doch an eine Unterstützungsstelle wenden müssen, um die Unterhalts-
beiträge geltend zu machen, stehen bereits mehrere Monatsbetreffnisse ganz
oder teilweise aus.
Die Verkürzung der Verjährungsfrist zwingt die Behörden bzw. Alimenteninkasso
stellen, in vielen Fällen rasch die Betreibung einzuleiten, ohne genau
abzuklären, ob eine pfändbare Quote vorhanden sein wird, nur um die
Verjährung zu unterbrechen. Kantone, Gemeinden sowie die Gläubigerlnnen
selbst werden mit höheren Betreibungskosten belastet, die oftmals von der
unterhaltspflichtigen Person nicht mehr einbringbar sind. Das Vertrauens
verhältnis zwischen der Alimenteninkassostelle und dem Schuldner oder der
Schuldnerin ist im Voraus schon belastet und eine Vermittlung wird erschwert.
Eine ethische Alimentenhilfe wie dies das Bundesgericht verlangt, kann mit
dieser verkürzten Frist nicht mehr gewährleistet werden.

2 Absolute Fnst Art. 129
a)lm Allgemeinen Erscheint so i.O, entspricht und bezieht sich nach unserem Verständnis aber

nicht auf das Familienrecht.

V Abänderung Art. 133
und Verzicht Abs. 1: Für das Familienrecht sollten ausschliesslich die gesetzlichen Fristen1 Abänderbarkeb gelten. Damit wären die Verjährungsfristen von vornherein der Parteidispositionder risten entzogen und wäre ausgeschlossen, dass sie Inhalt von Manipulations- und

Pressionsversuchen unter den beteiligten Parteien werden können.

2 Verzrchtai.d Art. 134
die Verjähwngs- Sehr gute Bestimmung auch im Sinne des ethischen Alimenteninkassos,einrede da evt. Verhandlungsdruck gemildert werden kann und Schuldner keine

Betreibungsmassnahmen befürchten muss; gibt neue Möglichkeiten.

VI -Iinderurrg Art. 136
Die Formulierung von Abs. 1 Ziff. 1 lässt darauf schliessen, dass Hinderung
bzw. Stillstand der Verjährung nur gegenüber jenen Eltern bzw. jenem Eltern
teil zum Tragen kommt, denen die elterliche Sorge zusteht. Steht die elterliche
Sorge nur einem Elternteil zu, ist davon auszugehen, dass die Verjährung
gegenüber dem anderen Elternteil, der nicht über die elterliche Sorge verfügt,
weiterläuft. Dies ist im Blick auf das Kindeswohl und eine ethische Alimentenhilfe ()unbillig, indem dadurch die Beziehung zwischen Kind und pflichtigem Elternteil
unnötig belastet wird.

‘111 Unterbrechung Art. 1 37
und Neugirrn Ziff. 2 vor einem staatlichen Gericht

Unterbrechungs- Was ist hier gemeint: Nur staatliche Gerichte in der Schweiz und/oder staatlichegrunde Gerichte in jedem anderen Staat?
Dieser Text muss klarer gefasst werden.

Z beginn der Art 138
-auen Fristen Abs. 2, Ziff. 3

Der Wortlaut in dem der Rechtsstreit vor der befassten Instanz
abgeschlossen ist ist im Gesetzestext oder zumindest in den zugehörigen

Rose Nigg

Präsidentin SVA Pebacher 3 Tel. 044/9372800 lIWWallmenteCh
8342 14‘ernetshauseri E-Mail rose.ntggbluewinch
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Erläuterungen dahingehend zu präzisieren, dass die Rechtsmittelfrist des
Entscheids der befassten Instanz unbenützt abgelaufen ist.

Art. 139 Abs. 1
Fristen Nach neuem System wohl folgerichtig, aber siehe Bemerkungen zu Art. 128.

Änderung bisherigen Rechts

3. Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
Schlusstitel

Verjährung Art. 49
Variante 1 wird bevorzugt
Verlustscheine sollten weiterhin erst nach 20 Jahren verjähren.

5. Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs

Art 149a Abs. 1
Diese Formulierung ist sehr schuldnerfreundlich zu Lasten der öffentlichen
Hand, der anspruchsberechtigten früheren Partner und der Kinder‘
Verlustscheine aus familienrechtlichen Verpflichtungen können in der
Praxis mehrheitlich erst dann wieder erfolgreich bewirtschaftet werden, wenn
keine oder weniger laufende Unterhaltsbeiträge mehr zur Zahlung fällig werden,
d.h. nachehelicher Unterhalt oder solcher für ein oder mehrere Kinder
wegfällt wenn diese selbständig geworden sind. Dies ist in der Regel nicht bereits
nach zehn, sondern erst nach 20 Jahren der Fall.

Schlussbestimmung zur Änderung vom xxx
Allgemeinverständlicherer Änderungsvorschlag:
Die Verjährung der Forderungen, die vor Inkrafttreten dieser Änderung
durch Verlustschein verurkundet worden sind, beginnt mit der Inkraftsetzung
dieser Änderung.

Wir danken nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Der SVA ist weiterhin gerne bereit, Erfahrungen und Perspektiven zu diesem und weiteren
Fachthemen einzubringen.

Freundliche Grüsse

Die Präsidenti Die Vizepräsidentin

4, 4i./
Rose Nigg Margrit von Rotz

Rose Nigg

Präsidentin SVA Pebacher 3 Tel. 044/9372800 www alimenrech
8342 V/ernetshausert E-Mail rose nigg(bluewinch PC: SVA 87-113466-4
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Vernehmiassung zum Vorentwurf zur Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum Vorentwurf zur Revision des Verjährungsrechts Stel
lung nehmen zu können.

Der Vorstand der SVR-ASM begrüsst im Grundsatz die mit der Revision beabsichtigte Vereinheit
lichung des Verjährungsrechts. Wir teilen die Einschätzung, dass das geltende Verjährungsrecht von
Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit geprägt ist und namentlich die kurzen Fristen im ausser-
vertraglichen Haftpflichtrecht zu stossenden Ergebnissen führen können.

Die vorgeschlagene Lösung mit einheitlichen Fristen im Vertrags-, Delikts- und Bereicherungsrecht
und dem Konzept von doppelten Fristen (relativ und absolut) erscheint kohärent und überzeugend.
Namentlich die Verlängerung der Fristen bei ausservertraglichen Ansprüchen mit einer besonders( langen Frist für Personenschäden verdient Unterstützung. Gleiches gilt für die Regelung des Ver
jährungsverzichts, welche insoweit bestehende Unklarheiten des geltenden Rechts beseitigt.

Die vorgesehenen allgemeinen Fristen von drei Jahren (relativ) und zehn Jahren (absolut) erschei
nen in der Sache angemessen und vor allem auch unter Berücksichtigung ausländischer und inter
nationaler Regelungen sinnvoll.

Die prinzipielle Abänderbarkeit der Verjährungsfristen entspricht der Privat- und Parteiautonomie,
auch wenn die mit der Revision gewonnene Rechtssicherheit damit relativiert wird. Angesichts der
in der Praxis häufig ungleich verteilten Verhandlungsmacht erscheint es aber fraglich, ob die auf
Personenschäden beschränkte Limitierung der Vertragsfreiheit bei Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen (AGB) in Artikel 133 Absatz 3 VE ausreichend ist. Der Bericht zum Vorentwurf verweist
zwar für die übrigen Fälle auf die Inhaltskontrolle gemäss dem kürzlich revidierten Artikel 8 UWG.
Unseres Erachtens stellt aber auch das revidierte Recht relativ hohe Anforderungen an die Annahme
einer Ungültigkeit von AGB-Bestimmungen, so dass eine AGB-Regelung, die eine Verkürzung der
Verjährungsfristen auf das Minimum gemäss Artikel 133 Absätze 1 und 2 vorsieht, unter Umstän



den als gültig qualifiziert würde. Wir regen deshalb an, die Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit
vÖn Fristverkürzungen in AGB nochmals sorgfältig zu prüfen.

Bezüglich der zu verschiedenen Bestimmungen unterbreiteten Varianten können wir uns wie folgt
äussern:

Artikel 129/130 VE
Auf die Gleichsetzung von Personenschäden und weiteren Schäden in Verbindung mit einer ein
heitlichen Frist von 20 Jahren sollte verzichtet werden. Angesichts des wichtigen Revisionsziels der
Vereinheitlichung des Verjährungsrechts bedarf die Verlängerung der neu vorgesehenen absoluten
Frist von zehn Jahren einer besonderen Rechtfertigung. Diese ist bei Personenschäden sowie in
gewissen weiteren Rechtsbereichen (Gentechnikrecht) gegeben ist, nicht aber bei „normalen“
deliktsrechtlichen Ansprüchen. Bei Personenschäden wiederum ist eine Frist von nur 20 Jahren im
Hinblick auf die Spätschädenproblematik nicht wünschbar (vgl. dazu auch den im Bericht erwähn
ten DCFR, der ifir Personenschäden ebenfalls eine Maximaifrist von 30 Jahren vorsieht).

Artikel 135 und 141 VE
Die in den Erläuterungen bei Artikel 135 zu findende Begründung, wonach die mit der Variante
verbundene Abweichung von den Regeln der Solidarschuld angesichts des direkten Forderungs
rechts des Gläubigers gegen den Versicherer gerechtfertigt sei, überzeugt nicht, da es auch bei der
Solidarschuld dem Gläubiger der direkte Zugriff auf jeden Schuldner frei steht. In der Sache ver
dient die Variante aber dennoch Unterstützung, weil es sich beim Verhältnis Schuldner-Versicherer
tatsächlich um eine besondere Konstellation handelt, die eine verbesserte Rechtsstellung der
Geschädigten rechtfertigt. Es kann insoweit auch auf die im Bericht erwähnten Regelungen im gel
tenden Recht (SVG, RLG) verwiesen werden.

Artikel 49 VE SchiT ZGB
Auch wenn der Schutz von Opfern von Spätschäden sicherlich ein nachvollziehbarcs Anlicgen ist,
sprechen wir uns gegen die Variante aus. Dem wichtigen Bedürfnis nach Rechtssicherheit ist hier
der Vorzug zu geben, auch wenn unseres Erachtens die im Bericht erwähnte Gefahr, wonach bei
Annahme der Variante bereits rechtskräftig entschiedene Verfahren neu aufgerollt werden könnten,
angesichts der Bestimmungen über die Revision von Urteilen in der Schweizerischen Zivilprozess
ordnung und im BGG wohl nicht besteht.

0
Mit vorzüglicher Hochachtung

PetH rburaus

Präsident Vorstandsmitglied
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Direktionsbereich Privatrecht

Frau BRin Simonetta Sommaruga
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3003 Bern

Zürich, 17. November2011

Vernehmiassung zur Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga

Namens des SWICO erlauben wir uns, Ihnen nachstehend unsere Stellungnahme zum vor
genannten Gesetzesentwurf abzugeben.

1. Der SWICO

Als Verband der Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik
bündelt der SWICQ die Interessen der ICT- und CE-Branche und vertritt diese gegenüber
Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung. Seinen über 400 Mitgliedern bietet der SWICO zudem
eine breite Palette von Dienstleistungen, Informationen und Vernetzungsmöglichkeiten.

2. Grundsätzliches

2.1 Wie im Bericht zum Vorentwurf festgehalten, befasst sich das Parlament derzeit mit
zwei parlamentarischen Initiativen betreffend die Verjährung des Gewährleistungs
rechts. Es erscheint als wenig sinnvoll, diesbezügliche Vorschläge zu Art. 201 Abs. 4
und Art. 370 Abs. 4 vorzulegen, ohne dass eine Abstimmung mit jenen Arbeiten vorge
nommen wird. Mit dem vorliegenden Vorentwurf zu den beiden vorgenannten Artikeln
wird mindestens bezüglich der Rügefristen bereits ein Präjudiz gesetzt.

2.2 Während der SWICO grundsätzlich eine Vereinheitlichung der Verjährungsfristen be
grüsst, kann er sich mit den Verlängerungen der Gewährleistungsrechte, welche eine
massive materiell-rechtliche Veränderung des Kauf- und Werkvertragsrechts bedeuten,
wie schon in der Vernehmiassungsantwort zur parlamentarischen Initiative 06.490 ge
äussert, nicht einverstanden erklären. Dies wird im Weiteren ausgeführt.

tr 2011 SWICO
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2.3 Im Gesetzgebungsvorschlag der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom
30. April 2010 http://wwwadmin.ch/ch/dlgplpcldocuments/1 956/Bericht.pdf zur parlamentarischen 1 niti
ative 06.490 wurde ein Teil des vom Streben nach Ausbau des Konsumentenschutzes
geprägten Vorentwurfs für ein “Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsver
kehr“ vom Januar 2001, nämlich die Verlängerung der Verjährungsfrist bei der Liefe
rung von Sachen zum persönlichen oder familiären Gebrauch der Verbraucher, mit
weitgehender identischer Begründung wieder aufgenommen
htt://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebun/kor1sumentenschutz geschaeftsverkehr/vn-ve

zu dem gleichzeitig publizierten Begleitbericht vgl.
http://www.ejpd.admin.ch/contentldam/data/wirtschaft/qesetzgebung/konsumentenschutz cjeschaeftsverkehrlvn-ber

2.4 Jenes Gesetzgebungsverfahren ist wegen der kontroversen Ergebnisse in der Ver
nehmlassung, auf welche man auch bei der Beurteilung der verlängerten Gewährleis
tungsfristen Bezug nehmen kann (vgl. die zusammenfassende Wiedergabe der einge
reichten Vernehmlassungen, November 2002 http://www.eid.admin.ch/content/
dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/konsumentenschutz peschaeftsverkehr/ve-ber-bpes.pdf) gemäss Entscheid
des Bundesrates vom 9.11.2005 nicht weiter verfolgt worden
http://www.epd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumeritation/mi/2005/2005-1 1-091 html. Zur Frage der Gewähr
leistungsverlängerung kann dabei insbesondere auf die in S. 226 - 233 abgedruckten
Stellungnahmen der Berufs- und Fachverbände im Vernehmlassungsbericht vom No
vember 2002 zu der bereits damals vorgeschlagenen Verlängerung der Gewährleis
tungsfrist verwiesen werden. Auch der SWICO hat sich hierzu am 22. Mai 2001 ver
nehmen lassen.

2.5 All die vorgenannten Stellungnahmen und Argumentationen haben an Aktualität und
sachlicher Richtigkeit nichts eingebüsst. Insbesondere ist nicht einsehbar, weshalb die
ungewöhnlich klar formulierte Absage des Bundesrates bezüglich Verlängerung der
Gewährleistungsbestimmungen nur wenige Jahre nach ihrer Veröffentlichung keine
Gültigkeit mehr haben soll. Auch wird nicht dargelegt, was sich in Bezug auf die in der
Begründung zu Recht genannten Grundsätze der Vertragsfreiheit und der Mündigkeit
der Bürger hätte ändern sollen: Der Bundesrat sagte wörtlich:

• Das Obligationenrecht steht auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. Sie ist
Ausdruck davon, dass die Bürger mündig sind und selber am besten wissen,
was für sie gut und von Vorteil ist. Widerrufsrechte und Gewährleistungsan
sprüche tragen dem keine Rechnung und stellen eine Form der Bevormun
dung des Konsumenten durch den Gesetzgeber dar.

• Widerrufsrechte und höhere Gewährleistungsansprüche bedeuten Mehrkos
ten für die Anbieter, die sie auf die Dienstleistungen und Produkte abwälzen
müssen. Sie belasten über den höheren Preis unweigerlich die Konsumen
ten.
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• Der elektronische Geschäftsverkehr hat sich in der Schweiz auch ohne gesetzli
ches Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften und ohne verbessertes Gewähr
leistungsrecht positiv entwickelt. Zudem hat sich die Schweiz nicht staatsver
traglich verpflichtet, die einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts zu
übernehmen und den Konsumentenschutz zu verstärken.

Die fett markierten Teile der bundesrätlichen Stellungnahme können auch heute eins-
zu-eins für die Ablehnung der im Entwurf vorgesehenen Verlängerung der Gewährleis
tungsfrist verwendet werden.

3. Artikel 201 Absatz 4 VE-OR

3.1 Die den parlamentarischen Initiativen wie auch dem VE-OR offensichtlich zu Grunde
liegenden Annahmen, wonach die heute geltenden Gewährleistungsregeln den Kon
sumenten benachteiligen, sind völlig aus der Luft gegriffen und können durch keinerlei
Erhebungen untermauert werden.

3.2 Die Praxis sieht nämlich völlig anders aus. Basierend auf der im Kauf- und Werkver
tragsrecht immanenten Vertragsfreiheit hat sich der Markt eindeutig zu Gunsten der
Konsumenten bewegt und es ermöglicht, massgeschneiderte Angebote bezüglich Ge
währleistungsinhalt und —fristen anzubieten. So bildet etwa die Einräumung des bisher
im Kaufrecht nicht vorgesehenen Anspruchs auf Nachbesserung, Reparatur oder Er
satzlieferung, eine kulante Abwicklung von Ansprüchen aus Mängeln an einem gelie
ferten Produkt (ohne dessen sofortige Prüfung), eine Verlängerung von Gewährleis
tungsfristen in stark umkämpften Märkten bzw. eine Verkürzung von Gewährleistungs
fristen in Bereichen, in denen eine sehr rasche technische Entwicklung stattfindet, ein
nicht unerhebliches Kriterium im Wettbewerb der Anbieter um die Gunst der Kunden im
Markt. Diese massgeschneiderten Lösungen, welche sich, gerade auch bei Verkürzung
von Gewährleistungsfristen etwa im werkvertraglichen Bereich der Herstellung von
kundenspezifischer Applikationssoftware, auch substantiell auf die Kosten auswirken,
sind in jedem Fall erheblich besser auf die Interessen der Konsumenten abgestimmt
als eine generelle, möglicherweise unabdingbare Verdoppelung der gesetzlichen Ge
währleistungsfrist.

3.3 Insbesondere kann die im Bericht der Kommission für Rechtsfragen zur parlamentari
schen Initiative 06.490 ins Blaue hinaus gemachte Aussage, dass die Produkte immer
komplexer werden, was dazu führe, dass Mängel erst nach längerer Zeit entdeckt wer
den, nicht stehen gelassen werden. Der Käufer muss ja nur den Mangel, eine nicht
vorhandene oder nicht richtig funktionierende Eigenschaft oder eine Funktionsstörung
des erworbenen Produktes feststellen, und nicht die technische Ursache des Fehlers;
aber er muss hierauf, um die Verwirkung seiner Ansprüche aus Gewährleistung zu
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vermeiden, unverzüglich und substantiiert Mängelrüge erheben und vor Ablauf der Ver
jährung auf dem Rechtsweg die Durchsetzung nicht anerkannter Ansprüche einleiten.

3.4 Die Praxis zeigt, dass Ansprüche der Konsumenten aus Sachmängeln sehr oft deshalb
untergehen, weil der Anspruch aus Sachgewährleistung wegen eines festgestellten,
und sogar ordnungsgemäss gerügten Mangels nicht innert der gesetzlichen Rügefrist
durchgesetzt wird. Denn nach geltender Lehrmeinung (vgl. dazu Heinrich Honsell, Bas
ler Kommentar zum Obligationenrecht, 4. Auflage, N. 2 zu Art. 210 OR, S. 1188/89)
und Gerichtspraxis (BGE 104 II 357) handelt es sich bei Art. 210 OR um einen Anwen
dungsfall der Verjährung nach Art. 127 if OR: Es reicht somit nicht aus, dass während
der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von Art. 210 OR (bzw. 201 Abs.4 VE-OR) der
Mangel angezeigt, d.h. Mängelrüge erhoben wird. Sondern der Anspruch muss auch in
der von Art. 127 if und insbesondere Art. 135 OR umschriebenen Art und Weise gel
tend gemacht werden: Durch Anerkennung, bzw. Verjährungsverzicht, Schuldbetrei
bung oder Klage vor einem Gericht oder Schiedsgericht.

3.5 Die verlängerte Garantieperiode würde vor allem Güter des täglichen Bedarfs betref
fen, welche von nicht professionell tätigen natürlichen Personen verwendet werden:
Mängel treten hier, vor allem bei längerem Gebrauch, durch nicht sachgemässe Be
dienung und Anwendung der Produkte, aufgrund natürlicher Abnützung oder Einwir
kungen der Umwelt auf.

3.6 Zu berücksichtigen ist im Weiteren, dass es im Wirtschaftsleben “nichts umsonst gibt“:
Wenn unter dem Titel “Verstärkung des Konsumentenschutzes“ die bisher dispositiv
ausgestaltete einjährige Gewährleistungsfrist des OR in ihrer Dauer verdoppelt wird,
dann ist dies zweifellos mit einem erheblichen zusätzlichen personellen und materiellen
Mehraufwand der Anbieter für die Behandlung von Mängelrügen verbunden, welche
mittels Preisgestaltung auf die Gesamtheit der Verbraucher überwälzt werden muss
(vgl. Stellungnahme FEA im Vernehmlassungsbericht vom November 2002, S. 228).

3.7 Der erwartete Nutzen des Gesetzgebungsvorschlages für die Konsumenten wird sich
• damit in sein Gegenteil verkehren: Die Erweiterung der Rechte des einzelnen Verbrau
chers wird sich in einer zusätzlichen Belastung der Konsumenten in ihrer Gesamtheit

• auswirken. Diesbezüglich kann z.B. auf die Stellungnahme des Optikerverbandes auf
S. 229 des Vernehmlassungsberichtes vom November 2002 verwiesen werden (sinn
gemäss zitiert): “Wenn der (behauptete) Mangel sich auf das Brillengestell bezieht,
sind nach zwei Jahren die betreffenden Modelle oft gar nicht mehr vorhanden. Das be
deutet, dass zur Ausführung der Reparatur nicht nur das Gestell, sondern auch die teu
ren optischen Gläser ersetzt werden müssen.“
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3.8 Analoges gilt noch verstärkt im Bereich der ICT: Ein nach zwei Jahren gerügter ge
währleistungspflichtiger Softwaremangel kann häufig nicht anders als durch eine neue
Softwareversion geheilt werden, welche unter Umständen ohne Anpassung der sich in
der Zwischenzeit ebenfalls weiter entwickelten verbundenen Umsysteme oder der
Hardware, auf welcher sie installiert ist, nicht verwendet werden kann, Im vorgesehe
nen Zeitraum ist unter Umständen eine Gewährleistung ohne entsprechende Soft
warepflegeverträge technisch gar nicht machbar. So ist es denn auch nicht verwunder
ich, dass sich in der Praxis bei spezialisierter Software häufig Gewährleistungsfristen

von sechs oder gar drei Monaten finden, da darüber hinaus zur Erhaltung der Be
triebsbereitschaft der entsprechenden Produkte zwingend Softwarepflegeverträge not
wendig sind, welche absolut benötigte Anpassungsleistungen (die über eine reine
Fehlerbehebung weit hinaus gehen) mit beinhalten.

3.9 Der VE-OR nimmt keine Stellung zur Frage, ob die absoluten Rügefristen gemäss Art.
201 Abs. 4 VE-OR bzw. Art. 370 Abs. 4 VE-OR zwingend oder dispositiv sind. Zudem
wird keinerlei Stellung zum Verhältnis des Art. 199 b E-OR gemäss parlamentarischer
Initiative 06.490 genommen. Die dort als unabdingbar bezeichnete verlängerte Ge
währleistungsfrist soll Anwendung finden auf “Sachen, die für den persönlichen oder
familiären Gebrauch des Käufers bestimmt sind‘:

3.9.1. Diese Abgrenzung kann im Einzelfall zu heiklen Abgrenzungsproblemen führen, gibt
es doch zahlreiche Produkte (die man in diesem Sinne “dual use“ Güter bezeichnen
kann) wie z.B. Mobiltelephone, Laptops, iPads, Datenspeicher, Reisegepäck, Pape
terie-Artikel, aber auch Einrichtungsgegenstände, Möbel, Beleuchtungskörper, Mc
torfahrzeuge u.ä. die gemäss ihrer Beschaffenheit und Natur sowohl für den persön
lichen und familiären Gebrauch, wie auch zur Ausübung einer beruflichen oder ge
werblichen Tätigkeit geeignet sind, weil sich in der heutigen und voraussehbaren
zukünftigen Erwerbswelt die persönliche und berufliche Sphäre mehr und mehr
überlappen.

3.9.2. Im Bereich Consumer Elektronik ist eine zweijährige Verjährungsfrist infolge der
einander rasch folgenden neuen Entwicklungen sehr problematisch und stellt die
Anbieter vor das Problem, für ein zwei Jahre nach seiner Einführung bereits obsole
tes Produkt nachträglich Garantieleistungen zu erbringen und dafür die personelle
und technische Infrastruktur bereit halten zu müssen, entspricht doch eine Frist von
zwei Jahren fast der heutigen wirtschaftlichen Lebensdauer eines Mobiltelefons (vgl.
Vernehmiassung swisscom, S. 232 des Vernehmlassungsberichtes vom November
2002). Das bezieht sich insbesondere auch auf alle Produkte mit integrierten Soft
warekomponenten (Vernehmlassung VIT auf S. 232 des Vernehmlassungsberichtes
vom November 2002). Bei Einführung der vorgeschlagenen Regelung wären die
Anbieter von Consumer Elektronik gezwungen, noch während einer auf das Risiko
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der Inanspruchnahme wegen eines gewährleistungspflichtigen Mangels abgestimm
ten Dauer von erheblich mehr als zwei Jahren nach Einstellung des Vertriebes einer
Produkte-Generation die personellen, organisatorischen und technischen Voraus
setzungen für die Wartung der Produkte und die Pflege der Software der längst aus
dem Verkehr gezogenen Produkte-Generationen bereit zu halten.

3.9.3. Die Regelung soll offenbar auch zum raschen Verbrauch bestimmte Güter (verpack
te Lebens- und Genussmittel, Sanitärprodukte, Drogeriewaren usw.) umfassen. Soll
ten solche Güter ausnahmsweise nicht innerhalb der vom Lieferanten vorgesehenen
Frist verbraucht werden, können heikle Fragen der Gewährleistung entstehen.

3.10 Ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass die Verbrauchsgüterrichtlinie in Art. 1 (2)
(a) VGL ihren Anwendungsbereich im Vergleich zum vorgeschlagenen Art. 199 b E-OR
gerade umgekehrt umschreibt, was im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen der
Anwendung der Regel führen kann: Die VGRL findet Anwendung nur auf Geschäfte,
welche eine natürliche Person zu einem Zweck abschliesst, der nicht ihrer beruflichen
oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

3.11 Darüber hinaus könnte die Verlängerung der Gewährleistungsfrist für Verbrauchsgüter
auf zwei Jahre unter den Konsumenten falsche Erwartungen wecken und zu einem un
zweckmässigen Verhalten führen: Die Vorstellung nämlich, dass man nun Garantiean
sprüche für eine gekaufte Sache zu einem beliebigen Zeitpunkt während der verlänger
ten Garantieperiode geltend machen könne. Denn der Revisionsvorschlag lässt die ge
setzlichen Voraussetzungen zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Sachgewähr
leistung unberührt:

• die Pflicht des Käufers zur Prüfung der empfangenen Sache, sobald dies nach
dem üblichen Geschäftsgang tunlich ist (Art. 201 Abs. 1 OR, erster Satzteil);

• die sofortige Anzeige der bei der Lieferung festgestellten Mängel durch “Mängel
rüge“ (Art. 201 Abs. 1 OR, zweiter Satzteil);

• die unverzügliche Anzeige der trotz pflichtgemässer Untersuchung der Sache
erst später entdeckten Mängel (Art. 201 Abs. 2 und 3 OR).

3.12 Diesbezüglich ist auf die Bestimmung von Art. 5 (2) VGRL hinzuweisen, wonach die
Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht vorsehen können, dass der Verbraucher sei
ne Ansprüche aus Sachgewährleistung verliert, wenn er den Verkäufer des mit einem
Mangel behafteten Verbrauchsgutes nicht innert zwei Monaten nach Feststellung des
Mangels unterrichtet. Eine derartige Regelung wäre u.E. bei einer verdoppelten Ge
währleistungsfrist zur Klarheit der Verhältnisse und zur Rechtssicherheit unabdingbar.
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3.13 Für den Nachweis der Voraussetzungen der Ansprüche aus Sachgewährleistung trägt
der Käufer bekanntlich die Beweislast (Art. 8 ZGB; BGE 118 11147 bei H. Honsell,
a.a.O. N 14 zu Art. 201 OR, S. 1167). Der Käufer muss insbesondere nachweisen,
dass:

a) ein Sachmangel im Rechtssinne (Art. 197 OR) vorliegt, d.h. der Mangel substanti
lert ist (Honsell, a.a.O. N 10 zu Art. 201 OR, S. 1165/66);

b) der Käufer seine gesetzlichen Prüfungspflicht erfüllt hat (Art. 201 Abs. 1 OR);

c) ein versteckter Mangel trotz sorgfältiger Prüfung beim Empfang der Sache nicht
entdeckt werden konnte (Art. 201 Abs. 2 OR);

d) ein erst später entdeckter Mangel bereits bei Ablieferung der Sache vorhanden
war und nicht erst später, z.B. wegen des unsachgemässen Gebrauchs der Sa
che, entstanden ist;

e) der Käufer fristgemäss, nämlich “sofort“ nach Entdeckung des Mangels, die vorge
schriebene Mängelrüge erhoben hat (Art. 201 Abs. 1 und Abs. 3 OR).

Bei einer Verlängerung der Gewährleistungsfrist auf zwei Jahre nach Ablieferung der
Sache dürfte der Käufer erhebliche Probleme haben, alle diese qualifizierten Anforde
rungen an den Nachweis eines gewährleistungspflichtigen Mangels zu erfüllen.

3.14 Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgebungsvorschlag ein wichtiges
Element der Verbrauchsgüterrichtlinie nicht aufgenommen hat: Die Umkehrung der
Beweislast. Bei Mängeln, die in den ersten sechs Monaten nach der Lieferung der Sa
che offenbar werden (und fristgerecht angezeigt werden), wird vermutet, dass der
Mangel schon bei der Lieferung vorhanden war; in den verbleibenden 18 Monaten
muss jedoch der Käufer beweisen, dass der Mangel schon bei der Lieferung vorhan
den war (Art. 5 (3) VGRL).

4. Artikel 370 Absatz 4 VE-OR

4.1 Bezüglich Art. 370 Abs. 4 VE-OR ist festzuhalten, dass auch diese Rügefrist nicht
zwingend, sondern nur dispositiv ausgestaltet werden darf und der Begriff der “unbe
weglichen Bauwerke“ keinesfalls im Sinne von Variante 2 des Gesetzgebungsvor
schlages der parlamentarischen Initiative 06.490 auf Sachleistungen ausgedehnt wird,
welche für die Erstellung eines unbeweglichen (Bau-) Werks erbracht werden.

4.2 Der Gesetzgebungsvorschlag strebt die Vereinheitlichung der Gewährleistung für alle
Sachleistungen an, welche für die Erstellung eines unbeweglichen (Bau-)Werks er
bracht werden. Er kann dieses Ziel nach hier vertretener Auffassung jedoch schon
deshalb nicht erreichen, weil sich die gleichen Güter, welche von einem Lieferanten



angeboten werden (z.B. eine elektronische Steuerung; eine TV-Anlage; ein für das
Gebäudemanagement eingesetztes Computersystem) sowohl für die Erstellung be
weglicher als auch unbeweglicher Werke eignen.

5. Artikel 133 VE-OR

Unter der Marginale V, Abänderung und Verzicht, 1. Abänderbarkeit der Fristen, soll klarge
stellt werden, dass die Rügefristen nach Art. 201 Abs. 4 VE-OR und Art. 370 Abs. 4 VE-OR
gänzlich dispositives Recht darstellen und von den Parteien frei abgeändert werden können.

6. Fazit

Zusammenfassend begrüssen wir die Vereinheitlichung von Verjährungsfristen, lehnen hin
gegen die Änderung der absoluten Rügefristen im Kauf- und Werkvertragsrecht klar ab.

Wir sind nach wie vor (im Einklang mit der vom Bundesrat gemachten Aussage) der Ansicht,
dass das Obligationenrecht auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit steht. Diese ist Ausdruck
davon, dass die Bürger mündig sind und selber am besten wissen, was für sie gut und von
Vorteil ist. Gewährleistungsansprüche tragen dem keine Rechnung und stellen eine Form
der Bevormundung der Konsumenten durch den Gesetzgeber dar. Höhere Gewährleis
tungsansprüche bedeuten Mehrkosten für die Anbieter, die sie auf die Produkte abwälzen
müssen. Sie belasten über den höheren Preis unweigerlich die Konsumenten.
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Wir danken Ihnen für eine Berücksichtigung unserer Eingabe.

Mit
SW‘

Andreas Knöpfli

G)

Dr. Peter K. Neuenschwander
Vorsitzender Kommission lT-RechtPräsident
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Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterstützen die Beibehaltung des Grundsatzes der doppelten Fristen, wie er sich
schon heute in wichtigen Teilen unseres Privatrechts bewährt hat. Zur Bemessung der
Fristen sind aber unterschiedliche Gesichtspunkte gegeneinander abzuwägen:

• Einer relativen Frist von drei Jahren können wir zustimmen (Art. 128 VE-OR).
Sie erleichtert dem Berechtigten, sich seiner Ansprüche mit der wünschbaren
Sorgfalt zu vergewissern. Das wiederum begünstigt eine gute, sich nicht in Ufer
Iosigkeiten verirrende Prozessführung.

• Umgekehrt ist aus unserer Sicht eine Verlängerung der absoluten Frist auf 20
oder 30 Jahre abzulehnen. Die bisher üblichen zehn Jahre scheinen uns ver
hältnismässig, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit. Liegt
das Beweisthema weiter als zehn Jahre zurück, ist die Aktenlage oft nicht mehr
vollständig, verflüchtigt sich die ‚Oral History und wäre ein Prozess überhaupt
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Zusammenfassung

Wir befürworten eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Verjährungsre
geln im schweizerischen Recht. Einer massvollen Verlängerung der relativen
Fristen auf drei Jahre können wir zustimmen. Insoweit unterstützen wir die
Hauptvariante der Vorlage.

Die Änderungen müssen sich am Ziel einer verbesserten Rechtssicherheit
ausrichten. Das spricht insbesondere klar gegen die Verlängerung der absolu
ten Verjährungsfristen auf 20 oder 30 Jahre (auch beim Sonderfall der Perso
nenschäden).

Schliesslich sollte die Verhältnismässigkeit der damit im Zusammenhang ste
henden Aktenaufbewahrungspflicht gewahrt bleiben (ein weiterer Grund ge
gen eine Verlängerung der absoluten Frist).
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nur noch möglich bei gleichzeitiger Verlängerung der Aktenaufbewahrungs
pflicht. Dem ist aus Gründen der Verhältnismässigkeit entgegen zu wirken. Auch
sollte der Anreiz für potenziell Berechtigte stehen bleiben, ihre Ansprüche spedi
tiv geltend zu machen. Das liegt im Interesse aller Beteiligten: der Berechtigten,
der Haftpflichtigen und der Gerichte. Deshalb lehnen wir sowohl den vorge
schlagenen Art. 130 VE-OR als auch die Variante zu Art. 129—130 VE-OR ab.

Entsprechend begrüssen wir es, dass keine Ausdehnung der Aktenaufbewahrungs
pflicht in Art. 962 OR vorgeschlagen ist, insbesondere aus dem Grundsatz der Verhält
nismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV).

Indes lehnen wir den Vorschlag ab, die Verjährungsfristen vertraglich abändern zu
können (Art. 133 VE-OR). Das hätte eine neue Unübersichtlichkeit zur Folge und liefe
dem Anliegen der Rechtssicherheit zuwider. Schon das heutige Recht kennt ausrei- (J,
chende Wege, die Verjährung zu unterbrechen oder eine verjährte Forderung gleich
wohl zu erfüllen.

Um der Vollständigkeit willen erwähnen wir die laufende Behandlung eines neuen
Art. 37m des Bankengesetzes über die Liquidation langfristig nachrichtenloser Vermö
genswerte (Konti, Depots und Safes) bzw. deren Ablieferung an die öffentliche Hand.
Diese zur Zeit im Parlament hängige Revision ist notwendig, weil ‚ewig‘ nachrichtenlo
se Bankguthaben sonst mangels Adresse weder gekündet werden noch verjähren kön
nen.

Freundliche Grüsse
Schweizerische Bankiervereinigung

Christoph Winzeler Markus Staub

0
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Stellungnahme zur Revision des Verjährungsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das vom Bundesrat am 31. August 2011 eröffnete Vernehmiassungsverfahren zur
Revision des Verjährungsrechts und danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Swissmem vereinigt rund 1000 Unternehmen aus der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (sog.
MEM-I ndustrie), zu welcher auch Hochtechnologieinstrumente sowie Informations- und Kommunikati
onstechnologien gehören. Die MEM-lndustrie stellt einen der grössten industriellen Sektoren der
Schweizer Wirtschaft dar und erbringt die Hälfte der industriellen Wertschöpfung. Dies entspricht etwa
10 Prozent des Bruttoinlandprodukts der Schweiz.

(J Über 336000 Personen in der Schweiz arbeiten in dieser Branche. Zwei Drittel der Swissmem
Mitgliedunternehmen bilden Lernende aus. Die MEM-lndustrie wird durch KMU geprägt; 95 Prozent der
Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeitende.

Allgemeine Bemerkungen

Nach Prüfung des Vorberichts sind wir zur Ansicht gelangt, dass das geltende Verjährungsrecht keiner
Revision bedarf.

Begründung

Das Bestreben, die heutige Rechtszersplitterung einzudämmen und dadurch die Übersichtlichkeit und
die Rechtssicherheit zu erhöhen, ist zwar verständlich und im Grundsatz unterstützenswürdig. Dennoch

Swissmem
Die Schweizer Maschinen-,
Elektro- und Metall-Industrie
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ist für uns der Bedarf nach einer derart umfassenden Revision des Verjährungsrechts in keiner Weise
ersichtlich. Wenn überhaupt, dann besteht unseres Erachtens nur punktuell ein Anpassungsbedarf.

Aus unserer Sicht hat die Verjährung im «juristischen Alltag» unserer Industrie eine deutlich untergeord
nete Bedeutung und bereitet in der heutigen Ausgestaltung keinerlei Probleme. Bereits heute können
die Verjährungsfristen im Vertragsrecht aufgrund ihrer dispositiven Natur den individuellen Bedürfnissen
der Vertragsparteien angepasst werden. Diese Möglichkeit relativiert den im Vorbericht erwähnten An
passungsbedarf erheblich. Swissmem beurteilt die Vorteile eines revidierten Verjährungsrechts für die
Unternehmen deshalb als marginal. Jedenfalls wiegen allfällige Vorteile die negativen Auswirkungen
nicht auf. Gegen eine Revision spricht auch der Eingriff in ein bestehendes System und die damit ver
bundene Möglichkeit von unerwarteten Implikationen. Selbst wenn diese bestenfalls nur in Einzelfällen
eintreffen sollten, sind diese Folgen nicht zu unterschätzen. Insbesondere dürfte sich alsdann kein Un
ternehmen aufgrund des dispositiven Charakters blindlings auf die neuen Verjährungsbestimmungen
verlassen. Jedes Unternehmen wird und muss sich auch in Zukunft die Frage nach der Verjährung für C)
jeden Vertrag neu überdenken.

Im vertraglichen Bereich würde die Revision zu einer Verkürzung der Verjährungsfristen führen. Der
Unternehmer als Kaufpreis- oder Werklohngläubiger müsste innert kürzerer Frist seine Forderungen
durchzusetzen versuchen, bevor diese verjähren. Diesbezüglich stehen ihm zwar auch in Zukunft die
Einholung eines Verjährungsverzichts oder die Betreibung offen. Doch im Alltag sind unsere Unterneh
men oft auf ein gutes Einvernehmen mit ihren Kunden angewiesen. Hier wäre eine Betreibung zur Si
cherstellung der Forderung natürlich kontraproduktiv.

Umgekehrt kann sich auch die Verlängerung von Verjährungsfristen im ausservertraglichen Bereich
negativ auf die Unternehmen auswirken. Diese Verlängerung führt namentlich bei Unternehmenskäufen
und —verkäufen zu grösseren Rückstellungen. Dieser Effekt ist nicht wünschenswert. Auch die Beweis
führung wird mit fortgeschrittener Zeit erheblich erschwert und die Geltendmachung solcher Ansprüche
unsicherer und teurer. Schliesslich werden die Versicherungsgesellschaften den verlängerten Verjäh
rungsfristen — insbesondere der Verdreifachung im ausservertraglichen Bereich - durch Prämienerhö
hungen Rechnung tragen müssen. Die Industrie kann keine weiteren Lasten am Standort Schweiz ak
zeptieren.

0
Fazit! Antrag

Der enorme Revisionsaufwand mit Auswirkungen auf die verschiedensten Gesetze bringt deutlich zu
wenig, um gerechtfertigt werden zu können. Wir stehen deshalb dem vorliegenden Revisionsvorhaben
ablehnend gegenüber und beantragen, aus den dargelegten Gründen gänzlich darauf zu verzichten.

Wir danken Ihnen bestens für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Dor\s
AntttttLU(

tirektor Re sortl terin
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Office fdral de la Justice
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Genve, le 29 novembre 2011

Revision partielle du Code des obligations (drolt de la prescription)

Mesdames, Messieurs,

Nous vous reinercions d‘avoir invit l‘Association des banquiers privs suisses
(ABPS) i. participer la procdure de consultation lanc& au sujet du projet de revision
partielle du Code des obligations (droit de la prescription).

Dans ce dossier, I‘ABPS se rallie pleinement ä la prise de position de I‘Association
Suisse des Banquiers (ASB).

En vous remerciant par avance de l‘attention que vous porterez la prsente, nous
vous prions d‘agr&r, Mesdames, Messieurs, l‘expression de nos sentiments
di stingus.

ASSOCIATION DES BANQUIERS
PRIVES SUISSES

Le Conseillerjuridique:

Edouard Cuendet

Leecr ‘taire gnral:

Michel Y. Drobert

12, RUE DU GNERAL-DUFOUR, CASE POSTALE 5639, CH-1 211 GENEVE ii, TL ÷41 (0)22 80708 04, FAX +4110)22 3201289

Email: info@swissprivatehankers.com iww.swissprivatebankers.com
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Vernehmiassung zum Verjährungsrecht

Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Bundesamt Nr JustiZ
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Wir möchten als Gewerkschaft und damit Interessenvertreter der Arbeitnehmenden zur
Vernehmlassung wie folgt Stellung beziehen:

1. Kenntnisnahme als Beginn der Verjährung bei relativer und absoluter

Verjährung

Begrüssenswert ist die Absicht, die verschiedenen Verjährungsfristen zu vereinheitlichen.
Begrüssenswert erscheint uns auch die Verlängerung der relativen Verjährungsfrist in Art.
128 revOR auf 3 Jahre und der absoluten auf 30 Jahre bei Personenschäden (rev. 130
OR), wobei wir allerdings der Auffassung sind, die absolute sollte erst ab Kenntnis zu
laufen beginnen.

Was nun die relative Frist und damit die Kenntnis des Schadens anbelangt, so erweist
sich die bisherige Rechtslage bestenfalls unberechenbar, da sie bei Personenschäden
nach herrschender Lehre an den Zeitpunkt anknüpft, an dem erstmals ein vollschichtiger
Arztbericht ausgearbeitet wurde, die Verfügung des Sozialversicherers wird nicht
abgewartet und dem Geschädigten zugemutet notfalls eine unbegründete
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Forderungsklage einzureichen. Selbstverständlich trägt der Versehrte dann auch noch die

Folgen des Überklagens. Dem gilt es Einhalt zu gebieten: Die relative Verjährungsfrist

kann nur dann zu laufen beginnen, wenn auch die Forderung substantiiert werden kann,

also wenn die sozialversicherungsrechtlichen Verfahren rechtskräftig abgeschlossen

wurden. Somit ist die Kenntnis des Schadens üblicherweise an den Abschluss der

sozialversicherungsrechtlichen Verfahren zu knüpfen.

Ein Wehrmutstropfen dürfte auch die Aufhebung von Art. 60 Abs. 2 OR sein- die

Verknüpfung von strafrechtlicher mit ausservertraglichen Ansprüche sein, was die

Verjährung auf drei Jahre nach Kenntnisnahme verkürzen dürfte, wenngleich die

Verjährung bei einer einfachen, fahrtässigen Körperverletzung nach 7 Jahren verjährt (vgl.

Art. 97 StGB). Somit ist die zivilrechtliche Forderung bereits verjährt, während die die

strafrechtliche weiter andauert; ein Ergebnis, das nach altem Recht aus einsichtigen

Gründen verhindert werden sollte, eine Erschwernis der Rechtsdurchsetzung darstellt und

in diametralem Gegensatz zum Opferhilferecht steht, das ja gerade die Durchsetzung der

Ansprüche erleichtern helfen soll. Art. 60 Abs. 2 OR hat sich in der Praxis bewährt,

weshalb es sich nicht rechtfertigt ihn aufzuheben- und zwar selbst dann nicht wenn die

absolute Verjährungsfrist auf 30 Jahre angehoben wird.

Unseres Erachtens sollte auch die absolute Verjährungsfrist an die im obigen Sinne

definierte Kenntnis geknüpft werden, wobei es auf die neuen Technologien und

Verarbeitungen zu verweisen gilt, deren Folgen auf den menschlichen Körper erst Jahre

nach deren Einwirkung erkennbar werden: Zu denken ist hier an die Folgen des Asbests

und an die Nanotechnologien, an die hochfrequenten Verbreitungsformen der

Mobiltelefonie und die Risiken neuer Medikamente. Eine „Inkubationsdauer“ von mehr als

30 Jahren ist bei gewissen Krebsarten darüber hinaus keine Seltenheit.

Ein Blick ins römische Recht, ins Case-Law der Common-Wealth Staaten aber auch in die

Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erhellt denn auch, dass die

Verjährung erst dann zu laufen beginnen kann, wenn der Anspruch dem Geschädigten

bekannt ist. Zu nennen sei hier etwa der Grundsatz ubi ius tibi remedium, der Fall Ashby

vs. White aus dem Jahr 1703 und was den Gerichtshof für Menschenrechte anbelangt,

das Urteil Stubbings vs. U.K, wo eine Verletzung von Art. 6 EMRK angenommen wurde,

weil der Anspruch verjährt war, bevor der Geschädigte hiervon Kenntnis erlangen konnte:“

„ The purpose of the rules of limitation, which istt o strike a proportional balance between
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the prevention of stale claims and the protecting the interests of the claimants have no
meaning when the victim is not aware that she even has a claim‘1.

Just diese Rechtslage herrschte in der Schweiz vor, was im Verlaufe der Debatte um die
Asbestopfer nur zu schmerzlich in Erinnerung geblieben ist. Gleichzeitig halten wir auch
bei Umweitschäden, etwa ausgelöst durch die Kernenergien oder der die Anpflanzung
gentechnologisch veränderter Pflanzen die Verjährungsfrist für Sachschäden für zu kurz,
da die Tragweite für die Gesundheit und Ökosystem auch hier schlicht nicht bekannt sind,
deren Folgen sich erst im Laufe der Zeit einstellen und demzufolge auch bekannt sein
können — eine Ausgangslage, die man durchaus mit dem Asbest vergleichen kann. Damit
wäre es möglich, dass bei Umweltschäden, wie auch bei Schädigungen durch moderne
Kommunikationstechnologien u.ä, der Schaden erst dann bekannt wird, wenn er schon
verjährt ist. Wie bereits ausgeführt, widerspricht dies zumindest der europäischen
Konvention für Menschenrechte Eine Anknüpfung an die Kenntnisnahme der Schädigung
scheint uns vor diesem Hintergrund gerade bei neuen Technologien, deren Einwirkungen
auf Mensch und Umwelt nicht bekannt sind auch bei der absoluten Verjährungsfrist
unabdingbar.

Zur Genugtuung: Hier soll — wie ehedem — an den Tag der schädigenden Handlung
geknüpft werden. Eine Lösung, die allerdings konzeptuell wenig Sinn macht, wenn die
restlichen Schadenersatzansprüche relativer Natur sind. Ist doch der Genugtuungs
anspruch vom Recht in der Sache abhängig. Nun macht es wenig Sinn die Frage des
immateriellen Unbill mit dem Tag der schädigenden Handlung verjähren zu lassen, wäh
rend der Hauptanspruch im Zeitpunkt der Kenntnisnahme verjähren soll. Auch dies könnte

Q zur Folge haben, dass der Genugtuungsanspruch bereits verjährt ist, wenn der
Geschädigte von seinen Hauptansprüchen erfährt.

Damit wird die Genugtuung seines inneren Gehalts entleert, was nicht im Sinne einer
Rechtsordnung sein kann, deren Verpflichtung es ist, den Menschen in seiner
körperlichen, geistigen und psychischen Integrität zu schützen: Wurde doch die
Eidgenossenschaft in Art. 2 EMRK verpflichtet das menschliche Leben zu schützen. Eine
Verkürzung der Verjäh rungsfristen würde diesem Ziel zuwiderlaufen.

Vgl. Stubbings and others against United Kingdom, Judgement of 22. October 1996, No. 22083/93 1996-
IV, § 50-57, 1487 ff., 1502 f.; Kaufmann vs. Italy no. 1402, Judgement of 19.05. 2005 über die zu kurzen
Fristen am Kassationshof
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Somit ist der Beginn der Verjährung bei Genugtuung zumindest bei den

Personenschäden an den Zeitpunkt der Kenntnisnahme zu knüpfen — in Abgleichung mit

den Verjährungsfristen in der Hauptsache. Die Verjährung soll frühestens dann zu laufen

beginnen, wenn der Sozialversicherer eine Verfügung erlassen hat oder könnte.

II. Vertragliche Verjährungsfristen Systematische Einwendungen:

Das System der relativen und absoluten Verjährungsfristen wird in Art. 127 if. revOR auch

ins Vertragrecht übertragen. Zumindest für die relative Verjährungsfrist wird auch hier die

Kenntnis von Person des Schuldners und der Forderung verlangt und auf drei Jahre

abgesenkt (vgl. Art. 128 OR). Hier wird ein Systemwechsel von erheblicher Tragweite

eingeführt. Bislang war die Verjährung in vertraglichen Belangen stets von der Fälligkeit,

allenfalls von der Kündigung der Forderungen abhängig (vgl. Art. 130 OR). Fällig ist eine

Forderung, wenn der Gläubiger sie verlangen darf.2 Die Kenntnis der Forderung ist also

im Vertragsrecht ohne Belang, da davon ausgegangen wird, die Parteien hätten sich auf

einen Zeitpunkt geeinigt. Sollten sich die Vertragspartner nicht auf einen solchen

verständigt haben, gilt immer noch das dispositive Gesetzesrecht,3etwa Art. 75 if. oder für

das Arbeitsvertragsrecht Art. 323 OR: Folgerichtig geht also das Vertragsrecht zunächst

von einerEinigung der Parteien basierend auf dem Grundsatz von Treu und Glauben aus,

was wiederum die Kenntnis der Forderung und deren Fälligkeit zur Vorbedingung macht.

Dem trägt die bisherige Regelung der Artt. 127 OR Rechnung, die eine einheitliche 10

jährige respektive 5 Jährige Verjährungsfrist vorsehen — ab Fälligkeit der Forderung. Die

Frage der Kenntnis stellt sich nur unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs, wenn eine

Forderung vor dem Gläubiger verborgen wird.

0
Geht man nun von der gegenseitigen Einigung auch bei vertraglichen Nebenpunkten,( wie

der Fälligkeit aus), so bedingt dies auch die Kenntnis der Forderung selbst. Führt man

diesen Gedanken zu Ende, so wird bei Verträgen die Verjährung ganz generell von 10

respektive 5 Jahren auf 3 Jahre abgesenkt. Damit wurde der Grund, weshalb die Revision

erarbeitet werden sollte im Vertragsrecht in sein Gegenteil verkehrt, werden doch

sämtliche Forderungen nach 3 Jahren verjährt sein, was eine unerwünschte Verkürzung

mit sich bringt; eine unnötige Erschwerung der Rechtsdurchsetzung.

2 Vgl. Däppen in BSK-OR Bd. 1. 5. Aufl. 2011, Art. 130 Rz. 6 S. 791
Vgl. Däppen, a.a.O. Art. 130 Rz. 9, S. 795
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Wohl wird in Art. 134 OR die Möglichkeit eingeräumt, Verjährungseinredeverzichte
einzuholen, doch bedeutet dies einen erheblichen Mehraufwand, ein Formalkriterium, das
gerade bei Lieferverträgen im Bereich der Maschinenindustrie oder bei Kläranlagen,
überhaupt grossen bei Industriegütern gerne in Vergessenheit gerät mit der Folge, dass
wohl geliefert wird, die Zahlung aber danach nicht eingefordert werden kann, da verjährt.
Die Verjährungsregel in vorliegender Form kann daher zu nicht unerheblichen
volkswirtschaftlichen Schädigungen führen. Auch in Bereichen des Arbeits- Mietrechts
wirkt sich diese verkürzte Verjährungsfrist nachteilig aus, kann doch von einem Arbeit
nehmer oder Mieter nicht allen Ernstes verlangt werden, einen Einredeverzicht von
seinem Chef oder Vermieter einzuholen.

Zusätzlich bewirkt die Einführung von relativen Verjährungsfristen im Vertragsrecht
gerade im Bereich der Arbeitsunfälle und der Berufskrankheiten eine erhebliche Einbusse.
Während nach Art. 328 OR die Verjährung bei Arbeitsunfällen in aller Regel 10 Jahre
beträgt, wird sie nach Einführung des neuen Verjährungsfristen auf rund 3 Jahre abge
senkt, was die Rechtsdurchsetzung gerade der fremdsprachigen Hilfsarbeiter mehr als
nur erschwert, von Menschen die in aller Regel an schwersten Unfallfolgen zu leiden
haben: Die Abkürzung der Verjährungsfisten ist gerade bei Arbeitsunfällen mit Personen-
schäden nicht zu rechtfertigen und läuft dem allgemeinen Bestreben zuwider.

Somit widersetzen wir uns der Einführung relativen Verjährung im Bereich des
Vertragsrechts, einerseits aus systematischen Gründen, aus Gründen der Praktikabilität
und des sozialen Interessenausgleichs. Wir ersuchen Sie daher dringend die bisherigen
Regelungen beizubehalten- die vertragliche Verjährungsfrist aber auf 30 Jahre zu
erhöhen.

III. Zur Abänderbarkeit der Verjährungsfristen in Art. 133 OR

Zu widersprechen ist auch dem Vorentwurf, wenn er vorsieht, die vertraglichen
Verjährungsfristen konsensual zu verkürzen: Die absolute soll auf 3 Jahre, die relative auf
ein Jahr verkürzt werden können — und zwar ohne Ausnahme auch bei den
Rechtsgebieten mit überwiegendem sozialen Bezug, wie dem Arbeits- Miet- oder dem
Konsumentenrecht und Versicherungsrecht, also in Rechtsgebieten, wo übermächtige
Marktteilnehmer wie grosse l mmobiliengesellschaften, arbeitsteilige Unter-nehmer und
oder grosse Versicherungsgesellschaften, den Individuen gegenüberstehen: Vergegen
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wärtigt man sich die Zeiten grosser Arbeitslosigkeit, oder wie in den Ballungszentren die

Wohnungsnot, so ist es nur zu gut vorstellbar, dass der marktmächtigere dem

schwächeren die kurzen Verjährungsfristen aufzwingt, da angesichts der realen

wirtschaftlichen Verhältnisse Sachzwänge bestehen, die eine freie Willensbildung

verunmöglichen, das Diktat aber ermöglichen.

Was die Sachschäden anbelangt sind auch marktübliche allgemeine Vertrags

bedingungen denkbar, in welchem die Versicherungsdeckung auf ein beziehungsweise

drei Jahre beschränkt wird, so dass des dem Konsumenten verunmöglicht wird auf dem

Markt eine Versicherung zu anderen für ihn günstigeren Konditionen abzuschliessen.

Gleiches droht auch bei den Mietverträgen, die meist vom Hauseigentümerverband

vorgeschrieben werden, womit flächendeckend eine einjährige Verjährungsfrist für

Mietverhältnisse eingeführt würde. Ähnliches gilt im Arbeitsrecht, wobei in Branchen mit

starken Gewerkschaften erhöhter Diskussionsbedarf geschaffen wird, was wiederum den

Arbeitsfrieden zwischen den Sozialpartnern belastet — ein Resultat, die es in Zeiten der

Wirtschaftskrise unbedingt zu vermeiden gilt.

Zudem schafft Art. 133 revOR ein Paradoxon: Wurde doch die Revision des
Verjährungsrecht in der Erkenntnis eingeführt, die bisherige Fristenregelung verun

mögliche angesichts der Kürze die Rechtsdurchsetzung, was im Gegensatz zum Ergebnis

steht, dass es dem Marktmächtigen ohne weiteres offen, steht in grossen Bereichen des

Wirtschafts- und Soziallebens die Verjährung unter bisheriges Niveau zu bringen, wo

ganz allgemein in vertraglichen Belangen die Regelung der Artt. 127 if. OR gegolten hat -

in aller Regel von einer zehnjährigen Frist ausgegangen wurde: Bei Arbeitsverhältnissen

galt die 5 jährige soweit die Lohnansprüche betroffen sind und sonst ebenfalls die 10

jährige. Selbst die versicherungsrechtlichen Ansprüche des VVG sehen eine zweijährige

ab Kenntnisnahme vor. Die vorgesehene Bestimmung bedeutet daher de facto eine

Aufweichung des heutigen Niveaus, kontrakariert die Bemühungen zu einem

sachgerechten Recht der Verjährung, verunmöglicht also weiterhin die Durchsetzung des

Rechts- durch eine übermässige Verkürzung des Fristenlaufs. Rechnet man die

vermögenswerten Ansprüche zum Eigentum, so dürfte ein einseitiges Durchsetzen

verkürzter Verjährungsfristen in ihrem Resultat der Eigentumsgarantie zuwiderlaufen.

Die neue Bestimmung steht in ihren Auswirkungen auch im Gegensatz zu den neueren

Bestrebungen des sozialen Vertragsrechts, wo immer in gewisser Weise ein Ausgleich

der Kräfteverhältnisse gesucht wird. Die neue Regelung wird aber nur eines bewirken, die
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Durchsetzung des wirtschaftlich stärkeren auf Kosten des wirtschaftlich schwächeren.
Unseres Erachtens ist die diese Bestimmung ersatzlos zu streichen.

IV. Zur Solidarität und der Unterbrechung rev. Art. 135 OR

Ein weiteres Problem taucht auch im Rahmen der Solidarschuldnerschaft auf: Zunächst
kann nicht eingesehen werden, weshalb eine Unterbrechungshandlung nur gegenüber
einem Schuldner statt der gesamten Solidargläubigerschaft wirken soll, soweit nicht von
echter Solidarität ausgegangen wird (vgl. Art. 140 revOR). Folgt doch aus der
vorgesehenen einheitlichen Ordnung, dass die Unterbrechung gegenüber einem
Solidarschuldner auch den anderen angerechnet werden muss. Bereits heute ist die

•Diskussion über unechte und echte Solidarschuldnerschaft äusserst unübersichtlich,
unergiebig, weshalb die Rechtslage zu ändern ist. Auch würde eine einheitliche Ordnung
der Solidarität die Regressberechtigung vereinfachen, da nicht mehr auf die doch
unübersichtliche und in Teilen nicht nachvollziehbare Kaskadenordnung des Art. 51 OR
verwiesen wird. Aus diesem Grund wäre die Regelung des Art. 140 die insoweit Art. 136
OR entspricht abzuändern und auf alle Fälle der gemeinsamen Schadenverursachung
auszudehnen.

Geht man wie die herrschende Meinung davon aus, es bedürfe keines Unterschieds
zwischen echter und unechter Solidarität, davon, dass Solidarität des Gläubigers
Forderung schützen soll, so ist nicht ersichtlich weshalb die verjährungsunterbrechende
Handlung nun ganz generell gegenüber jedem einzelnen Schuldner durchgeführt werden
soll. Vor dem Hintergrund, wonach es unerheblich ist ob mehrere den Geschädigten aus
einheitlichem Rechtsgrund oder aus verschiedenen Rechtsgründen schädigen und dass
die Solidarität ganz allgemein geschaffen wurde um den Schuldner eine gewisse
Sicherheit zu bieten, macht es wenig Sinn, dem Schuldner eben diese Sicherheit wieder
zu nehmen, in dem man eine unübersichtliche Gemengelage schafft, in dem man eine
Ausgangslage schafft, bei der der körperlich verletzte Gläubiger gegenüber jedem
einzelnen seiner Schädiger respektive seiner Versicherungsgesellschaft eine
Verzichtserklärung einholen muss. Vielmehr ist eine einheitliche Regelung anzustreben,
die es erlaubt, eine einmal eingeholte Erklärung der Abänderung der Verjährungsfristen
oder des Verzicht auf die Einrede der Verjährung auch gegenüber allen anderen
Gläubigern zuzurechnen.
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Zu begrüssen ist indes die Variante von Art. 135 OR, wonach bei einem Einredeverzicht

gegenüber dem Regressgläubiger auch keine Einrede der Verjährung gegenüber dem
Geschädigten geltend gemacht werden kann und umgekehrt. Allerdings würden wir
diesen Umstand nicht vom direkten Forderungsrecht abhängig machen, sondern für alle
Versicherungsformen vorsehen, auch für die Berufshaftpflichtversicherung im Bereich der
Arbeitsunfälle. Setzt doch jede Regressberechtigung ein und dasselbe Ereignis voraus,
die dem gleichen Zeitenlauf unterworfen sein muss, weshalb nicht eingesehen werden
kann, weshalb die Forderung gegenüber dem einen verjährt sein soll und gegenüber dem
anderen nicht. Eine Unterbrechung der Verjährung muss denklogisch daher gegenüber

dem Geschädigten und Regressberechtigten wirken — unabhängig davon ob eine direkte
Forderungsberechtigung besteht.

Unseres Erachtens muss aus diesen Gründen die Solidarität gemeinhin im Sinne der
echten Solidarität verstanden werden, da ansonsten der Sicherungszweck unterlaufen
wird, was kaum im Sinne des Gesetzgebers sein kann, eine einmal bewirkte

Unterbrechungshandlung, eine einmal eingeholte Verzichts- oder Abänderungserklärung
muss auch gegenüber allen anderen Schuldnern Wirkung entfalten, auch gegenüber den
Regressgläubigern und umgekehrt.

V. Abschliessende Würdigung

Aus all diesen Gründen begrüssen wir zunächst die Verlängerung der absoluten
Verjährungsfrist bei Personenschäden auf 30 Jahre (damit ist auch gesagt ist, dass wir

gegen die Variante zu Art. 129/130) sind, wobei wir auch hier die Verjährungsfolgen an
die Kenntnis des Schadens knüpfen wollen, da gerade bei neuen Technologien der
Schadenseintritt und damit dessen Kenntnis nicht vorausgesagt werden kann.

Davon abgesehen können wir uns mit der Einführung der relativen Verjährungsfrist im

Rahmen des Vertragsrechts nicht einverstanden erklären, da dies de facto zu einer
Verkürzung der vertraglichen Verjährungsfristen führt, was gerade bei Sukzessiv

lieferungsverträgen, auf dem Gebiet des Arbeits — und Mietrechts nicht zu vertretende
Veränderungen mit sich bringt: Insbesondere bei Arbeitsverträgen bedingt dies eine
Verkürzung der Verjährungsfrist von 10 auf 3 Jahre, was sich mit dem Schutzgedanken

des Arbeitsrechts, aber auch des Mietrechts kaum verträgt. Die Einführung der relativen
Verjährungsfristen auf vertraglicher Ebene ist daher Einhalt zu gebieten.
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Was die Solidarität angeht, so sollten ganz allgemein verjährungsunterbrechende
Handlungen, sei es der Verzicht oder die Abänderung einer Verjährung durch
Übereinkunft, eine Schuldbetreibungsbegehren oder eine Ladung etc. gegenüber allen
Verursachern wirken. Eine Unterbrechung, eine Abänderung gegenüber dem Versicherer
sollte auch gegenüber den Versicherungsnehmern wirken und umgekehrt. Eines direkten
Forderungsrechts bedarf es hierfür nicht.

Würde die Vorlage in der jetzigen Form Inkraft gesetzt, so würde die Position der
Geschädigten und Konsumenten in nicht mehr nachvollziehbarer Weise verschlechtert,
was wir sie bitten bei den Beratungen zu berücksichtigen.

Syna — die Gewerkschaft

(4
Kurt Reg tz

Präsident
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Vernehmiassungsantwort
Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 31. August 2011 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur Vorlage der Teil-
revision des Obl igationenrechts (Revision des Verjä hru ngsrechts) eröffnet. Obwohl wir nicht ausdrücklich
dazu eingeladen worden sind erlauben wir uns, zur Vorlage Stellung zu nehmen.

Die Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF ist ein gesamtschweizerischer Fachverband. Die
rund 180 dem Fachverband angegliederten Firmen sind Hersteller, Verarbeiter und Monteure, Fachplaner,
Spezialingenieure für Bauphysik, Haustechnik usw. sowie Zulieferanten von Systemen, Materialien und
Komponenten des Fenster- und Fassadenbaus.

1. Grundsätzliche Bemerkungen

Die Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFFstellt sich nicht grundsätzlich gegen eine
Vereinheitlichung des Rechts, sofern diese notwendig ist, der Vereinfachung dient und bestehende
Unsicherheiten beseitigt. Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf wird diesen Voraussetzungen nicht
gerecht. Ohne zwingende Gründe wurde ein gesetzgeberisches Projekt von enormer Tragweite für das
gesamte Zivilrecht erarbeitet. Angesichts dieser Bedeutung ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb
nicht eine Expertenkommission beigezogen worden ist. Die Revision ist aus unserer Sicht in erster Linie
auf den Auftrag des Gesetzgebers und die seit langem klärungsbedürftigen Fragen der Wirkung von
Verjährungsverzichten und der Verjährung von Regressforderungen zu beschränken. Darüber
hinausgehende verjährungsrechtliche Aspekte sind durch eine Expertenkommission aufzuarbeiten. Dabei
ist zunächst abzuklären, inwieweit die geltenden Verjährungsregeln überhaupt Probleme verursachen.
Vereinheitlichung um der Vereinheitlichung willen kann nicht genügen. Der Bericht verweist zur
Notwendigkeit einer Vereinheitlichung bloss auf die seit längerem kritisierte Unübersichtlichkeit und
Rechtsunsicherheit unter Verweisung auf zwei Referate von 1967. Probleme bestehen vor allem bei
Unklarheiten der Abgrenzung zwischen verschiedenen Verjährungsregeln. Umgekehrt sind die
Verjährungsregeln historisch gewachsen und weitgehend bedürfnisgerecht.

II. Beurteilung der Vorlage

In Berücksichtigung unserer obigen Bemerkungen verzichten wir auf eine detaillierte Beurteilung der
\Jorlage. Wir beschränken uns auf einige Punkte, welche bei der Auswertung der Vernehmlassungs
resultate und beim weiteren Vorgehen unbedingt mit zu berücksichtigen sind.

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden
Centrale Suisse Fentres et Faades

Riedstrasse 14 • Postfach 213 • CH-8953 Dietikon • Tel +41 (0)44 742 2434 • Fax +41 (0)44 741 55 53 • nfo@szff.ch • ww.szff.ch



Die Absicht, in den Art. 127 if. DR die allgemeinen verjährungsrechtlichen Bestimmungen für
sämtliche privatrechtlichen Forderungen zu regeln und sämtliche Bestimmungen mit verjäh
rungsrechtlichem Inhalt im OR, ZGB und weiteren Gesetzen zu streichen, ist aus unserer Sicht
nicht notwendig und führt vielmehr zu einer Rechtsunsicherheit. Bezeichnenderweise wird denn
auch bei der Begründung und Kommentierung der einzelnen zu streichenden Bestimmungen in
verschiedenen Erlassen nicht überzeugend aufgezeigt, weshalb das geltende Recht nicht
sachgerecht ist und einer Änderung bedarf. Die beabsichtigte Vereinheitlichung des
Verjährungsrechts ist im weiteren eine Abkehr vom bisher im Gesetzgebungsverfahren üblichen
Prinzip, dass bei der Regelung eines bestimmten Rechtsinstituts auch geprüft wird, ob die
Grundregeln in Art. 127 bzw. Art. 60 Abs. 1 DR sachdienlich sind, oder das zu regelnde
Rechtsinstitut einer speziellen Verjährungsregel bedarf. Da die Verjährungsbestimmungen
ausserhalb des DR zahlreich sind, besteht die Gefahr, dass im Zuge einer Vereinheitlichung, wie
sie im Vorentwurf vorgesehen ist, Normen mit verjährungsrechtlichem Inhalt übersehen werden.
In der künftigen Rechtsanwendung können somit Zweifel aufkommen, ob der Gesetzgeber eine
bestimmte Verjährungsregel absichtlich nicht gestrichen hat, weil sie weiterhin gelten soll, oder
aus Versehen. Und das ist unter allen Umständen zu vermeiden.

2. Neu soll für sämtliche privatrechtlichen Forderungen nicht nur eine absolute Verjährungsfrist,
sondern auch eine relative Frist von drei Jahren gelten. Die relative Frist soll mit dem Tag be
ginnen, an dem der Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangt
hat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist (Art. 128 VE). Diese Bestimmung ist pra
xisuntauglich und kann im Einzelfall zu völlig unbefriedigenden Situationen führen. So kann es
vorkommen, dass ein Unternehmer in Anwendung von Art. 370 Abs. 4 VE bis zu 8 Jahren für
Mängel des Werkes einstehen muss. Eine derartige Verschlechterung und Gleichgewichts-
verschiebung können wir nicht akzeptieren.

3. Art.133 VE gibt den Parteien ausdrücklich die Möglichkeit, die relative Verjährungsfrist zu verlän
gern oder zu verkürzen. Dies wird mit grosser Voraussicht dazu führen, dass namentlich im
Werkvertragsrecht die stärkeren Parteien wie Generalunternehmer oder grosse Bauherren die
Verjährungsfrist zu Lasten des Unternehmers generell auf die Höchstdauer von 10 Jahren
verlängern werden. Das kann nicht die Absicht des Gesetzgebers sein!

4. Am 14. September 2011 hat der Nationalrat die parlamentarischen Initiativen Leurenegger Dber
holzer und Ständerat Bürgi behandelt und die einzelnen Bestimmungen angenommen.
Namentlich der Vorstoss von Ständerat Bürgi wurde auf Initiative und mit Unterstützung des
Ausba ugewerbes eingereicht. Diese verlangt eine Anpassung der kaufrechtlichen Verjäh
rungsfristen für Ansprüche wegen Mängel einer beweglichen Sache, welche bestimmungs
gemäss für ein unbewegliches Werk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht
hat, an die fünfjährige Frist, welche für den Besteller eines unbeweglichen Bauwerks gegenüber
dem Unternehmer gilt. Damit werden eine stossende Ungereimtheit im geltenden Rechts
beseitigt und der Rückgriff des Unternehmers auf den tatsächlichen Verursacher des Schadens
ermöglicht. Mit der vorliegend zur Diskussion stehen Gesetzesrevision sollen nun Art. 210 Abs. 1
und 3 sowie Art. 371 OR, um die es in den parlamentarischen Initiativen explizit geht, wieder
ersatzlos aufgehoben werden. Ein derartiges Vorgehen ist schwer verständlich. Die im
Nationalrat aufgeworfene Frage, ob die vorgesehene Revision des Kauf- und Werkvertragsrecht
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wirklich isoliert zu behandeln sei, ist nicht nur sinnvoll, sondern für das Schutzanliegen absolut
berechtigt. Das Rechtsgebiet der Verjährung wird im allgemeinen Teil des DR geregelt. Gerade
hier ist es zentral, dass Rechtsunsicherheiten beseitigt werden und nicht mit kurz aufeinander
folgenden Gesetzesrevisionen zusätzlich Verwirrung geschaffen wird. Es kann doch nicht sein,
dass sich Konsumentinnen und Konsumenten unter dem Titel „Vereinheitlichung“ an eine neue
zweijährige Frist, bzw. an eine fünfjährige Frist für unbewegliche Werke gewöhnen, um sich
dann gleich wieder neu mit einer dreijährigen Frist anfreunden zu müssen, die dann für alle
Rechtsgebiete gelten soll und die ebenfalls unter dem Titel „Vereinheitlichung“ angekündigt
wird.

III. Fazit

In der vorliegenden Fassung müssen wir die Gesetzesrevision ablehnen. Sie ist nicht zu Ende gedacht und
schiesst übers Ziel hinaus. Wir regen an, den vorgeschlagenen Weg mittels einer Expertenkommission
überprüfen zu lassen und anschliessend die streitigen Punkte zwischen der Verwaltung und der
Wirtschaft zu diskutieren und auszuräumen. Angesichts der Bedeutung der beabsichtigten
Gesetzesänderung ist es dringend notwendig, dass diese auch breit abgestützt wird.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Berücksichtigung unserer Anliegen

Freundliche Grüsse

Markus Stebler Rudolf Locher
Präsident Geschäftsführer

Zustellung per Post und elektronisch (phi7ip. weberbj adm/n. ch)
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Le 22 novembre 2011

Consultation relative la rvision du Code des obligations (droit de la prescription)
HWE/LEI 423/201.1

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d‘avoir donn au Touring Club Suisse la possibilit de se prononcer dans le
cadre de la procdure de consuitation mentionne sous rubrique.

Compte tenu de i‘ampleur du projet, le TCS s‘est concentr essentiellement sur la question de la
prescription dans le domaine des accidents de la circuiation routi&e (assurance RC automobile). Par
consquent, un siience dans la prsente prise de position ne saurait tre consid& comme une
acceptation tacite des solutions propos&s.

A) GneraIits

Q 1) De manire gn&-ale, le TCS salue les trois axes de la rvision propose, savoir l‘unification
du droit de la prescription, des dlais de prescription plus longs et la s&urit juridique accrue, tout
comme les lignes essentielles retenues (rapport relatif l‘avant-projet, aoüt 2011, ci-aprs
« rapport »‚ partie gn&ale, chiffre 4).

2) A l‘exception toutefois du chiffre 4.5 « Possibilit de mödifier les dIais de prescription
ainsi que leur point de depart »‚ concrtis ‘art. 133 AP-CO. Cette proposition est certes a
priori plaisante, dans la mesure oi eile consacre ‘autonomie des parties. Mais eile comporte, notre
avis, des inconvnients majeurs.

D‘une part, cette proposition suscitera invitablement de nombreuses questions quant sa porte.
En effet, celle-ci n‘est d&rite de manire satisfaisante ni dans le texte lgal, ni dans le rapport. On
comprend que des modifications des diais et points de dpart de la prescription seront possibies au
niveau contractuel, donc de mani&e ngocie. Toutefois, en fonction du poids des parties, des
modifications seront gaiement raIises de manire quasiment unilat&ale - citons titre d‘exemple
les contrats de masse. De plus, la lecture du rapport, on constate que des modifications de la
prescription pourront avoir heu au niveau statutaire (cf rapport, p. 37 en relation avec i‘art. 864 al. 4
CO — droit i‘avoir social des associs et de leurs h&itiers dans la soci& cooprative). Dans quelle
mesure ces modifications de dlais seraient-eiies opposables, selon ies circonstances, des tiers ?
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D‘autre part, cette proposition va clairement l‘encontre de deux des axes de la rvision, savoir
l‘unification des dlais et la scurit juridique accrue. Pour connaTtre la dure de la prescription, ii
conviendra de se plonger dans les contrats, conditions gn&aies et statuts, ou alors ii faudra mener
une « enqute » circonstancie, puisqu‘aucune forme ne serait prescrite pour la modification des
dlais lgaux Bien bin de simplifier, d‘unifier et de favoriser la s&urit juridique, on ouvre la porte

une infinit de dlais diff&ents et, partant, l‘ins&urit globale dans ce domaine.
L‘art. 133 al. 3 AP-CO, ne constitue nuliement un garde-fou contre cette problmatique en cas de
dommages corporels, puisqu‘il suffirait de prvoir un diai de prescription plus court dans le corps du
contrat, respectivement dans la police d‘assurance, en heu et place des conitions gn&ales.

Le TCS reiette donc cette proposition. Subsidiairement, une modification des diais ne devrait
notre avis tre possible que dans le sens d‘une augmentation des dlais lgaux, mais en aucune cas
d‘une diminution de ceux-ci, motif pris de l‘inscurit du droit qui d&oule d‘une teile possibilit.

3) S‘agissant de la dur6e des delais absolus (art. 129 et 130 AP-CO), le TCS est favorable la
proposition de base (10 ans de manire gn&ale/30 ans pour bes dommages corporels) plutöt qu‘ la
« variante » (20 ans pour toutes les crances). Un dlai gn&al de 20 ans est ä notre sens trop
bong, en particulier dans le domaine contractuel. Par contre, un dlai de 30 ans en cas de dommages
corporeis se justifie pleinement dans l‘intrt des victimes, tout particuli&ement borsque es

-“consquences d‘un acte n‘apparaissent que des annes aprs bes faits.

4) Le TCS estime que la notion d‘« action pour dommages corporels » de l‘art. 130 AP-CO
est problmatique. Cette notion ne dcoule pas de Ta partie gn&ale du CD, les articles 45 et 46 CD
distinguant simplement entre dommages en cas de mort et en cas de lsions corporelies. Le terme
« dommage corporel » est certes assez bien ancr dans ba doctrine, mme s‘il n‘est pas usit par
tous les auteurs, et repris dans la jurisprudence1.Ce nonobstant ii devrait ä notre avis tre
clairement dfini dans la ci elie-mme. Par ailleurs, dterminer dans quelle mesure le tort moral —

en particulier des proches — est inclus dans cette notion est tout sauf clair. La formulation propose
ne manquera pas de crer des dbats sans fin et, partant, une ins&urit juridique inacceptabie.

Pour des raisons de cohrence et de systmatique de Ta loi, le TCS propose une formulation plus
classique pour ‘art. 130 AP-CO

Le dbai absolu de prescription des actions en dommages-int&ts ou en palement d‘une somme d‘argent
titre de rparation morale en cas de mort ou de Isions corporelles est de 30 ans au plus compter du

jour oü le fait dommageable s‘est produit.

5) Le TCS s‘&onne que la rserve de l‘actuel art. 127 CC, sebon laquelle le dlai de 10 ans
s‘applique « lorsque be drolt civil n‘en dispose pas autrement »‚ soit supprime sans commentaire.
L‘avant-projet de Loi sur le contrat d‘assurance2 prvoit par exemple des dlais de prescription
sp&ifiques, ainsi que des points de dpart qui diff&ent du präsent projet. La porte (ou l‘absence de
porte) de cette suppression, dans la mesure oi ce renvoi est reIbement superflu, devra tout le
moins faire l‘objet d‘une remarque dans le message.

1 ATF 127 II 73 cons. 4a).
2 LCA, actuellement pendant devant es Chambres fd&aIes (objet 11.057).
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B) Assurances (en gnral et RC automobile en particulier)

1) Le TCS est favorable ‘art. 83 AP-LCR (prescription des actions en dommages-int&t et tort
moral dcoulant d‘accidents causs par des vhicules automobiles), toutefois seulement dans la
mesure oii

• les articles 129 et 130 AP-CC (10 ans/30 ans) et non pas Ja variante (20 ans) sont retenus
• Jes variantes des articJes 135 al. 3 et 141 al. 4 AP-C03 sont adopt&s (interruption de Ja

prescription contre Je ls opposable l‘assur, et vice-versa, en cas de droit direct du ls).
A dfaut, ii faut maintenir Ja rgJe actuelle de ‘art. 83 al. 2 LCR.

2) La suppression de la prescription pnale plus longue est acceptable, toutefois seulement
dans Ja mesure ot Je dJai absolu de prescription des actions pour dommages corporels est port
30 ans, comme Je prvoit ‘art, 130 AP-CO. C‘est principalement dans ce dernier cas de figure que Ja
prescription pnale est pertinente. Comme Je relve Je rapport, sa mise en ceuvre posait de
nombreux problmes pratiques.

3) Nonobstant Je fait que Ja LCA fasse J‘objet d‘un projet de rvision distinct, un stade plus
avanc, on peut et doit s‘attendre une meilleure coordination entre les deux projets, a fortiori au
vu du fait que Ja prescription joue un röte central en terme d‘assurance, singuli&ement dans le
domaine des sinistre RC.

Dans sa teneur actuelle, Ja LCA prvoit un dJai de prescription de 2 ans dater du fait d‘oii na7t
‘obligation, lequel varie selon le type d‘assurance4.Le projet prvoit un dlai de prescription de 10
ans ds Je jour du sinistre (art. 64 al. 1 AP-LCA). Le message LCA5 mentionne Ja rvision du droit de
Ja prescription et pr&ise que « dans Ja pratique, supposer que Je dJai solt proIong cinq ans
seulement, par exemple, ii y aurait heu de craindre que Ja couverture d‘assurance prenne fin aprs
cinq ans mais que Je responsable continue rpondre du sinistre, &ant donn Je dlai de

C prescription absolu de dix ans fix en cas d‘acte iJIicite (art. 60 CC). [...) Pour des raisons de s&urit
du droit, Je dJai doit donc commencer courir, par analogie avec Ja rglementation actuelle, au
moment de Ja survenance du cas d‘assurance, c‘est--dire de Ja survenance du sinistre. »

Or, on envisage dans le präsent projet un dlai de prescription de 30 ans, ds Je jour du sinistre, en
cas de dommages corporels

De manire qn&aJe en terme d‘assurance, Je TCS exiqe ue Ja couverture d‘assurance de l‘assur
soit effective aussi oncitemgs cju‘iJ oeut tre recherch gar Je et ceci indgendamment de
J‘existence d‘un drolt direct du ls.6

Auxquelles le TCS est favorable de mani&e gnrate.
FUHRER Stefan, Schweizerisches Privatverscherungsrecht, Zürich 2011, n. 15.7 15.22.
FF 2011, page 7152.

6 Ce qul impliquerait par exemple d‘en rester la formulation actuelle de I‘art, 46 LCA, qui est compatible avec Ie dlai de 30
ans envisag en cas de dommages corporels. Dans tous les cas, ii conviendrait de conserver le point de dpart du dIai de
prescription tel qu‘actuellement prvu par la LCA. Ou alors de prvoir un dIai absolu de 33 ans, ds le jour du sinistre, en cas
de dommages corporels.
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En vous remerciant par avance de prendre en consid&ation la prsente prise de position, nous vous
prions d‘agrer, Madame, Monsieur, I‘expression de nos sincres salutations.

Lionel Eicher
Avocat
Service juridique

Membre de la Direction
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Bern, 30. November 2011

Vernehmiassungsantwort
Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts)

Mit Schreiben vom 31. August 2011 laden Sie uns freundlicherweise ein, zur Vorlage der Teilrevision
des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für
die Gelegenheit zur Stellungnahme.

TREUHANDISUISSE, der Schweizerische Treuhänderverband, die Nummer 1 der Schweizer Treu
handbranche, vertritt 12 regionale Sektionen und 2000 Unternehmen in der Schweiz und im Fürsten
tum Liechtenstein. Die im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen mehr als 9000 Mitarbei
tende. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHANDISUISSE als staatstragende Kraft
und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt sich für optimale wirtschaftliche und politische
Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder von TREU
HANDISUISSE betreuen über 160000 KMU und Privatpersonen in allen Belangen der Unterneh
mensführung und insbesondere der Rechnungslegung.

1. Forderungen von TREUHANDSUISSE

TREUHANDISUISSE ist nicht grundsätzlich gegen eine Vereinheitlichung, bzw. Vereinfachung des
Rechts. Der präsentierte Revisionsentwurf hat gute Ansätze, ist aber noch zu wenig ausgereift. Insbe
sondere vermisst TREUHANDISUISSE eine klare Aussage, wie sich die Revisionsideen mit den Re
gulierungskosten vertragen. TREUHANDISUISSE spricht sich deshalb vorläufig gegen die Vorlage
aus, signalisiert aber bereits heute Gesprächsbereitschaft für die Weiterbearbeitung des Entwurfs.

II. Ausgangslage

Das geltende Recht enthält keine einheitliche Ordnung bei den Verjährungsbestimmungen. Auslöser
der vorliegenden Teilrevision des OR waren zwei parlamentarische Initiativen im Jahre 2006. Unter
dem Eindruck der tragischen Ereignisse in Gretzenbach (Einsturz einer Einstellhalle) wurde eine Ver
längerung der Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht gefordert. Nationalrat Filippo Leutenegger sekun
dierte diese parlamentarischen Initiativen mit einer weiteren und forderte eine Anpassung von Art. 60
OR auf 50 Jahre (absolute Verjährung) und 5 Jahre (relative Verjährung). Siehe auch die Geschäfts-
nummern 06.404 Parlamentarische Initiative HEIM vom 15. März 2006; 06.473 Parlamentarische Initia
tive LEUTENEGGER vom 6. Oktober 2006.

In der Folge erarbeitete die Kommission für Rechtsfragen des Nationairates eine Kommissionsmotion
(07.3763 Motion vom 11. Oktober 2007), die den Bundesrat beauftragte, mit einer Revision des Haft
pflichtrechtes die Verjährungsfristen derart zu verlängern, dass auch bei Spätschäden Schadener



satzansprüche geltend gemacht werden können. Der Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme den
Handlungsbedarf für ausgewiesen, da das geltende Verjährungsrecht lediglich eine Verjährungsfrist
von zehn Jahren vorsehe, was bspw. im Zusammenhang mit Asbestschäden problematisch sei.

Der Bundesrat beauftragte das EJPD am 21. Januar 2009, einen Entwurf und eine Botschaft zur Än
derung des Verjährungsrechts vorzulegen. Gleichzeitig soll damit die Motion 07.3763 erledigt werden.

Am 31. August 2011 schickte der Bundesrat die vorliegende Teilrevision des Obligationenrechts in die
Vernehmlassung, mit dem Ziel der Vereinheitlichung des gesamten Verjährungsrechts.

III. Generelle Beurteilung der Vorlage

Die zentralen Revisionsanhiegen sind die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts, die Verlängerung
der Verjährungsfristen und die Beseitigung von Unsicherheiten. Dieses Vorhaben ist im Grundsatz zu
begrüssen, denn Gesetzesvereinheithichungen führen in der Regel zu administrativen Entlastungen
bei den KMU. Der vorliegende Entwurf vermag indessen (noch) nicht zu überzeugen:

Folgende Punkte sprechen GEGEN den Entwurf:

Übers Ziel hinausgeschossen: Der Vernehmlassungsentwurf geht weit über den ursprünglichen
parlamentarischen Auftrag hinaus und hat mit diesem praktisch nichts mehr zu tun. Stattdessen wurde
ohne äusseren Anlass ein gesetzgeberisches Projekt von potentiell enormer Tragweite für das ge
samte Zivilrecht und verwandte Gebiete entwickelt und vorgelegt. Trotzdem ist für uns nicht nachvoll
ziehbar, weshalb in diesem Zusammenhang auf eine Expertenkommission verzichtet wurde. Die Re
vision ist deshalb in erster Linie auf den Auftrag des Gesetzgebers und die seit langem klärungsbe
dürftigen Fragen der Wirkung von Verjährungsverzichten und der Verjährung von Regressforderun
gen zu beschränken. Darüber hinausgehende verjährungsrechtliche Aspekte sind durch eine Exper
tenkommission aufzuarbeiten. Dabei ist zunächst abzuklären, inwieweit die geltenden Verjährungsre
geln überhaupt Probleme bieten. Vereinheitlichung um der Vereinheitlichung Willen kann nicht genü
gen. Der Bericht verweist zur Notwendigkeit einer Vereinheitlichung bloss auf seit längerem kritisierte
“Unübersichtlichkeit und Rechtsunsicherheit‘ unter Verweisung auf zwei Referate von 1967. Probleme
bestehen vor allem bei Unklarheiten der Abgrenzung zwischen verschiedenen Verjährungsregeln.
Umgekehrt sind die Verjährungsregeln historisch gewachsen und weitgehend bedürfnisgerecht.

Es liegt keine echte Vereinheitlichung vor: In den Art. 127 ff. OR sollen neu die allgemeinen verjäh
rungsrechtlichen Bestimmungen für sämtliche privatrechtlichen Forderungen enthalten sein. Zahlrei
che Bestimmungen mit verjährungsrechthichem Inhalt im OR, ZGB und weiteren Gesetzen sollen da
durch gestrichen werden. Bei der Kommentierung der einzelnen zu streichenden Bestimmungen in
verschiedenen Erlassen wird nicht überzeugend aufgezeigt, weshalb das geltende Recht nicht sach
gerecht ist und einer Änderung bedarf. Eine Vereinheitlichung des Verjährungsrechts ist eine Abkehr
vom bisher im Gesetzgebungsverfahren üblichen Prinzip, dass bei der Regelung eines bestimmten
Rechtsinstituts auch geprüft wird, ob die Grundregeln in Art. 127 OR, bzw. Art. 60 Abs. 1 OR sach
dienlich sind, oder das zu regelnde Rechtsinstitut einer speziellen Verjährungsregel bedarf. Da die
Verjährungsbestimmungen ausserhalb des OR zahlreich sind, besteht die Gefahr, dass im Zuge einer
Vereinheitlichung wie sie im Vorentwurf vorgesehen ist, Normen mit verjährungsrechtlichem Inhalt
übersehen werden. Dies führt zu einer gerade im Verjährungsrecht mit allen Mitteln zu vermeidenden
Rechtsunsicherheit. In der künftigen Rechtsanwendung können Zweifel aufkommen, ob der Gesetz
geber eine bestimmte Verjährungsregel absichtlich nicht gestrichen hat, weil sie weiterhin gelten soll,
oder aus Versehen. Das Fusionsgesetz findet beispielsweise im Vorentwurf keine Erwähnung. Die
Revision des Verjährungsrechts soll sich deshalb auf diejenigen Punkte beschränken, die tatsächlich
revisionsbedürftig sind. Für die vorgeschlagene Vereinheitlichung des Verjährungsrechts im Privat
recht ist die Notwendigkeit einer Revision nicht erwiesen und der Vorentwurf birgt die Gefahr in sich,
mehr Rechtsunsicherheiten zu schaffen als zu beseitigen.

Das Problem der generellen relativen Verjährungsfrist: Neu soll für sämtliche privatrechtlichen
Forderungen nicht nur eine absolute Verjährungsfrist (i.d.R. wie bisher 10 Jahre), sondern neu auch
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eine relative Frist von drei Jahren gelten. Die relative Frist soll mit dem Tag beginnen, an dem der
Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangt hat, frühestens aber ab
Beginn der absoluten Frist (Art. 128 VE). Die dazu vorgeschlagene Variante beinhaltet eine absolute
Verjährungsfrist von 20 Jahren unter Verzicht auf eine relative Verjährungsfrist. (Überzeugende)
Gründe für ein fundamentales Abweichen vom bisherigen Verjährungsrecht, wie es die Einführung
einer generellen relativen Verjährungsfrist bedeutet, lassen sich dem Bericht nicht entnehmen. Es
wird nur gerade darauf hingewiesen, das Konzept der doppelten Fristen sei im Deliktsrecht erprobt
und es entspreche der internationalen Entwicklung sowie der Rechtsordnung der umliegenden Länder
(hierfür werden einzig Deutschland, Frankreich und Dänemark genannt) und sei somit auch im Sinne
einer europäischen Harmonisierung. Man habe zwei weitere Varianten geprüft und diese nicht als
zweckmässig erachtet. Die eine Variante sieht eine einzige Verjährungsfrist von fünf Jahren ab
Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners vor. Sie wurde wegen des objektiv nicht
fassbaren Fristbeginns verworfen. Die zweite Variante war eine einheitliche absolute Verjährungsfrist
von 20 Jahren, welche jedoch dem Auftrag des Gesetzgebers, dem Problem der Langzeitschäden
Rechnung zu tragen, kaum entsprochen hätte. Gegen die Einführung einer generellen relativen Ver
jährungsfrist ab Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners spricht, dass es sich hierbei
um ein subjektives Element handelt, das schlecht justiziabel ist. Das ist durch Rechtsprechung zu Art.
60 Abs. 1 OR, der eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr beinhaltet, belegt. Gemäss Bericht
besteht dann Kenntnis der Forderung, wenn die gerichtliche Geltendmachung im Hinblick auf die pro
zessuale Substantiierungspflicht möglich und “zumutbar“ ist. Es liegt dann im Ermessen des Gerichts,
was im konkreten Fall zumutbar ist oder nicht. Relative Verjährungsfristen bedeuten somit Rechtsun
sicherheit. In diesem Zusammenhang zu bedenken: Bei grösseren Unternehmen ist es oft schwierig
zu ermitteln, wann wer was erfahren hat und den Fristenlauf ausgelöst hat, insbesondere, wenn das
Wissen verschiedener Personen zusammengerechnet und so dem Unternehmen ein kombiniertes
Wissen vorgehalten wird, das kein einzelner Mitarbeiter je so gehabt hat.

Die generelle absolute Verjährungsfrist (Variante): Für eine generelle Verjährungsfrist von zwanzig
Jahren, wie sie mit einer Variante vorgeschlagen wird, spricht nichts, sondern alles dagegen. Unter
nehmen würden über die 10-jährige Aufbewahrungsfrist von Art. 963 OR hinaus gezwungen, ihre
Geschäftsakten aufzubewahren. Die heute üblichen elektronische Archive müssten laufend und mit
erheblichem finanziellen Aufwand an den technischen Fortschritt angepasst werden, damit die Daten
nach mehr als 10 Jahren noch mit Sicherheit gelesen werden können.

Unterbrechung, Einredeverzicht und Abänderbarkeit von Verjährungsfristen: Der Vorentwurf
behält die bisherigen Möglichkeiten des Gläubigers, die Verjährung zu unterbrechen, bei (Art. 135 Ziff.
2 OR; Art. 137 Ziff. 2 VE). Erforderlich sind somit die bekannten, nachweisbaren und formellen Schrit
te (Betreibung, Schlichtungsgesuch, Klage, etc.). Diese eher starre Ordnung hat u.E. im Vergleich zu
ausländischen Rechtsordnung eher singulären Charakter. Nach anderen Rechtsordnungen genügt oft
bereits eine schriftlich geltend gemachte Forderung zur Verjährungsunterbrechung. Im internationalen
Verhältnis ist diese Regelung problematisch, wie an einem Beispiel zu illustrieren ist: Bei einem
Schuldner mit Sitz im Ausland, dem Gerichtsstand Handelsgericht Zürich und einer Streitigkeit, die
sich nach schweizerischem Recht beurteilt, kann eine Unterbrechung (ohne Einverständnis des
Schuldners) nur mittels Klage beim Handelsgericht erfolgen. Eine Klage vor Handelsgericht bedeutet
Fortführungslast. Die Einführung einer Unterbrechungsmöglichkeit durch ein formelles Mah nverfahren
wäre zumindest zu prüfen. Art. 133 VE sieht eine unnötige Einschränkung der Parteiautonomie vor.
Es ist nicht einsichtig, weshalb Verjährungsfristen nicht beliebig verkürzt werden können. Soweit die
Parteien auf eine Haftung gänzlich verzichten können, müssen sie nach dem Grundsatz a majore ad
minus auch eine Haftung mit kurzer Verjährungsfrist vereinbaren können. Ansonsten besteht die Ge
fahr, dass Unternehmen vermehrt eine Haftung ganz ausschliessen. Der vom Gesetzgeber ange
strebte Schutz der schwächeren Partei würde dadurch in sein Gegenteil verkehrt. Art. 134 VE ist nicht
genügend klar bzw. verwirrend. Offenbar soll zwischen vertraglicher Verlängerung der Verjährungs
frist und Verzicht auf Erhebung der Verjährungseinrede unterschieden werden:

• Bei Abs. 1 und 2 ist nicht klar, ob nach Ablauf der Frist die Einrede im noch laufenden Prozess
wieder erhoben werden kann. Dies wäre vom Wortlaut her naheliegend, aber in der Sache ver
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fehlt. Es sollte festgelegt werden, dass durch Klageeinleitung innert der Verzichtsperiode eine Ein-
rede endgültig verhindert wird.

• Bei Abs. 2 Satz 2 ist nicht völlig klar, ob die Jahresfrist ab Verjährungseintritt (wie im Satz 1) ge
rechnet wird oder ab Verzichtserklärung. Gemeint (und angebracht) ist wohl letzteres.

• Bei Abs. 3 ist nicht klar, wie lange die Verlängerung ab Ende der ordentlichen Verjährungsfrist ist,
wenn die Parteien keine Frist angeben.

Die finanziellen Folgen gesundheitlicher Spätschäden — Auslöser der Revision — werden mit der
Revision im Ergebnis nicht grundlegend anders gelöst als heute schon: Die typischen, bekannten
Fälle fallen unter den Sozialversicherungsschutz, so dass sich die Frage weitergehender Ansprüche
i.d.R. gar nicht stellt. Bei asbestverursachten Krankheiten ist die Latenzzeit zwischen Asbestexpositi
on und Krankheitsausbruch stets deutlich länger als zehn Jahre, oftmals länger als 30 Jahre. Die Gut
heissung von Klagen, die Vorgänge zum Gegenstand haben, die sich vor mehr als zehn Jahren er
eigneten, dürften i.d.R. daran scheitern, dass Voraussetzungen für das Entstehen von Schadersatz
und Genugtuungsansprüchen nicht bewiesen werden können. Die Revisionsvorlage hat hier deshalb
mehr symbolische Funktion.

Konsumentenschutz wird wieder ausgehebelt: Im Zusammenhang mit der „Revision OR 210“ (par
lamentarische Vorstösse von NR Leutenegger-Oberholzer und SR Bürgi) haben verschiedene Wirt
schaftsverbände auf ein wichtiges Anliegen ihrer Mitglieder hingewiesen. Wichtig ist uns, dass die
verschiedenen Verjährungsfristen im Werkvertrags- und Kaufvertragsrecht nicht zu Ungerechtigkeiten
führen. Dieses Anliegen ist mit der Umsetzung der oben erwähnten parlamentarischen Initiativen er
füllt, wird aber mit dem vorliegenden Revisionsentwurf wieder ausgehebelt, als dass die Verjährungs
regeln dispositiver Natur sein sollen und auf diesem Weg wiederum (bis auf 1 Jahr) verkürzt werden
können. Ausserdem sind wir der Ansicht, dass im Rahmen der Arbeiten rund um die parlamentarische
Initiative 06.490 fälschlicherweise immer wieder von unbeweglichen Werken die Rede ist, wohingegen
der vorliegende Revisionsentwurf in Art. 370 wieder von unbeweglichen Bauwerken spricht.

Verlustscheine: Es wird nicht näher erklärt, weshalb Verlustscheine neu nach 10 Jahren und nicht —

wie bisher — nach 20 Jahren verjähren sollen. Einer solchen Gläubigerbenachteiligung kann TREU
HANDISUISSE nicht zustimmen.

Rückwirkung: Gemäss den Übergangsbestimmungen im Vorentwurf soll das neue Verjährungsrecht
für Forderungen gelten, die im Zeitpunkt des lnkrafttretens noch nicht verjährt sind (Art. 49 SchIT
ZGB). Als Variante wird vorgeschlagen, dass das neue Verjährungsrecht auch dann gelten soll, wenn
eine Forderung nach bisherigem, nicht aber nach neuem Recht verjährt ist. Es gibt auch beim vorlie
genden Entwurf keinen Grund, von dem in Art. 1 SchIT ZGB verankerten Fundamentalgrundsatz der
Nichtrückwirkung abzuweichen und die vorgeschlagene absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren bei
Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen wegen Gesundheitsschädigungen auch dann anzu
wenden, wenn beim Inkrafttreten des neuen Verjährungsrechts, die Verjährung nach altem Recht
bereits abgelaufen ist. Die im Bericht vertretene Auffassung, die Verjährung räume dem Schuldner
lediglich ein Leistungsverweigerungsrecht ein, greift ganz erheblich zu kurz. Sie verkennt, dass der
eigentliche Zweck der Verjährung der Schutz dessen ist, der in Wahrheit nichts schuldet. Zu Unrecht
nach mehr als zehn Jahren in Anspruch genommen und mit irgendwelchen schwer wiegenden Vor
würfen konfrontiert, verfügt der Betroffenen nicht mehr über adäquate Beweismittel, da die Aufbewah
rungsfrist, so eine solche besteht, längst abgelaufen ist und bestehende Archive in der Zwischenzeit
mit hoher Wahrscheinlichkeit in guten Treuen geräumt worden sind. Die 10-Jahres-Frist ist in der
Schweiz allgemein bekannt und die allgemeine Richtschnur für die Aufbewahrung von Akten. Die
Betroffenen würden in ihrer von der Rechtsordnung geweckten Erwartung enttäuscht, nach über 10
Jahren nicht mehr in Anspruch genommen und zur (Gegen-)Beweisführung gezwungen zu werden.
Anders als mit einer in die Zukunft wirkenden Verlängerung der Verjährungsfrist ist einem von der
Rückwirkung Betroffenen von vorneherein die Möglichkeit genommen adäquate Vorkehren zur Be
weissicherung zu treffen. Ein öffentliches Interesse an einer Rückwirkung ist auch bei Asbestfällen
nicht erkennbar. Die heutige Rechtslage führt wegen dem Sozialversicherungsschutz weder zu unbil
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ligen Ergebnissen, noch schafft die Zahl der jährlichen Mesotheliomfälle mit prognostizierter baldiger
Abnahme einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Nicht zutreffend ist die im Bericht vertretene
Auffassung, die rückwirkende Verlängerung der Verjährungsfristen erlaube das Wiederaufrollen
rechtskräftig entschiedener Prozesse. Die materielle Rechtskraft stellt sicher, dass der durch einen
Entscheid geschaffene Rechtsfrieden nicht wieder in Frage gestellt werden kann. Sie verhindert, dass
derselbe Streitgegenstand nochmals zum Gegenstand einer Klage erhoben wird. Das ausserordentli
che Rechtsmittel der Revision steht bei Änderungen in der Gesetzgebung nicht zur Verfügung.

Inkompatibillät mit dem Revisions- und Rechnungslegungsrecht?: TREUHANDISUISSE ist der
dezidierten Auffassung, dass der vorliegende Entwurf keinen Abgleich mit den geltenden Standards
im Rechnungslegungs- oder Revisionsrecht im Speziellen und bei den Buchführungspflichten im Ge
nerellen vorgenommen hat. Die verschiedenen Verjährungsbestimmungen und die diversen neuen
Vorschläge dürfen in keinem Fall dazu führen, dass die bewährten Regeln der Buchführung (Buchfüh
rungspflichten, Aufbewahrungspflichten, Bearbeitungspflichten etc.) ausgehebelt werden. TREU
HANDISUISSE regt deshalb an, diesem Punkt ein spezielles Augenmerk zu schenken.

Folgende Punkte sprechen FÜR den Entwurf:

Positiv zu werten ist die Abschaffung von Art. 60 Abs. 2 OR, da diese Bestimmung in der Praxis eher
mehr Probleme aufwirft als löst und aufgrund neuerer strafrechtlicher Bestimmungen zu systemfrem
der Unverjährbarkeit von Zivilansprüchen führt (Art. 101 StGB). Zivilrechtliche Unverjährbarkeit (aus
serhalb des Registerrechts) ist aus praktischer Sicht unbedingt zu vermeiden, da sie aufgrund der
schwierigen Beweisführung zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Positiv ist ebenfalls, dass die
Frage der Wirkungen von Verjährungsverzichten angegangen wurde. Diese haben eine enorme prak
tische Bedeutung. Die gegenwärtig bestehenden Unsicherheiten bei Einzelfragen sind schädlich. Po
sitiv zu werten ist weiter, dass der Beginn der absoluten Verjährungsfrist bei Schadenersatz- und Ge
nugtuungsforderungen im Gesetz festgeschrieben werden soll, was von vorne herein Rechtsunsi
cherheiten vermeidet. Richtigerweise setzt der Verjährungsbeginn mit der rechtswidrigen Handlung
ein. Damit besteht weiterhin ein Gleichlauf mit den Bestimmungen über die Strafverfolgungsverjäh
rung (Art. 98 StGB). Eine Verlängerung der bisherigen Verjährungsfrist von zehn Jahren bei Scha
denersatz- und Genugtuungsforderungen im Falle von Körperverletzung und Tötung ist grundsätzlich
zu begrüssen. Eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ist allerdings wegen der steigenden Prozessrisiken
oft illusorisch und weckt allenfalls falsche Hoffnungen.

IV. Fazit

Einer Vereinheitlichung des Verjährungsrechts kann nur unter den oben erwähnten Bedingungen
zugestimmt werden. Die Vorlage ist nicht zu Ende gedacht und schiesst über das Ziel hinaus. Eine
Rückwirkungsklausel ist inakzeptabel und bereits erwirkte Verbesserungen (bspw. Konsumenten
schutz) dürfen nicht mit dieser Vorlage wieder ausgehebelt werden. Wir regen deshalb an, den vorge
schlagenen Weg mittels einer Expertenkommission überprüfen zu lassen und anschliessend die strei
tigen Punkte zwischen der Verwaltung und der Wirtschaft zu diskutieren und auszuräumen. In der
vorliegenden Fassung müssen wir die Gesetzesrevision ablehnen.
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Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

TREUHANDISUISSE Schweizerischer Treuhänderverband

Raoul Egeli Patrik Kneubühl
Zentralpräsident Direktor
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1. Zwei Hauptpunkte

Erster Hauptpunkt: Werkvertragliche Forderungen aus Wandelung, Minderung oder

Nachbesserung entstehen erst dadurch, dass der Besteller ein dahingehendes Ges

taltungsrecht ausübt. Vorher bestehen sie nicht und können deshalb auch nicht fällig

werden. Nach dem VE-OR beginnt die Verjährung einer Forderung im Regelfall mit

deren Fälligkeit zu laufen. Die Fälligkeit setzt voraus, dass die Forderung zunächst

entsteht. So hätte die Neuordnung zur Folge, dass Forderungen aus Wandelung,

Minderung und Nachbesserung erst zu verjähren beginnen, wenn der Besteller (ir

gendwann) vom betreffenden Gestaltungsrecht Gebrauch gemacht hat. Damit stünde

der Verjährungsbeginn ganz im Belieben des Bestellers. Richtigerweise sollte hier

das geltende Recht beibehalten werden, sodass die Verjährung auch weiterhin mit

der Ablieferung/Abnahme des Werkes zu laufen beginnt (eingehend dazu Ziff. Il./A).

Zweiter Hauptpunkt: Die Schaffung einer starren absoluten Rügefrist in Art. 370 Abs.

4 VE-OR — gleich gelagert sind Art. 201 Abs. 4 und Art. 219 Abs. 3 VE-OR — stellt ei

nen Eingriff ins heutige System dar, durch den der Besteller (und der Käufer) massiv

schlechter gestellt werden. Denn mit Ablauf dieser starren Rügefrist gilt das (<Werk

rücksichtlich allfälliger Mängel als genehmigt». Die Änderung gegenüber dem gelten

den Recht besteht darin, dass die Rügefrist heute an die tatsächliche Dauer der Ver

jährungsfrist gekoppelt ist — was im Übrigen in der gegenwärtig laufenden Teilrevision

(vgl. Art. 210 Abs. 4 E-OR) des Verjährungsrechts richtig erkannt wurde (eingehend

dazu Ziff. ll.ID).

II. Zum Beginn und zur Dauer der Verjährung bei der Mängelhaftung

ll./A Nach dem VE-OR beginnen Forderungen aus Wandelung, Minderung und

Nachbesserung erst zu verjähren, nachdem der Besteller ein entspre

chendes Gestaltungsrecht ausgeübt hat. C)
1. Liegt ein Fall der werkvertraglichen Mängelhaftung vor, stehen dem Besteller,

wenn die Voraussetzungen im Einzelnen erfüllt sind, drei Gestaltungsrechte1und eine

Forderung auf Ersatz des Mangelfolgeschadens zu (Art. 368 OR). Die Gestaltungs

rechte richten sich auf die Wandelung des Werkvertrages, die Minderung der Vergü

tungsschuld und die Nachbesserung des Werkes. Macht der Besteller von einem die

ser Gestaltungsrechte, die ihm alternativ zur Verfügung stehen, Gebrauch, so entsteht

daraus unter Umständen eine Forderung: bei der Wandelung die Forderung auf die

Rückgabe des Geleisteten; bei der Minderung die Forderung auf die Rückerstattung

einer zuviel bezahlten Vergütung; bei der Nachbesserung die Forderung auf die un

entgeltliche Beseitigung des Mangels2. Solange der Besteller keines seiner Gestal

tungsrechte ausübt, entstehen auch keine Forderungen. Anders gelagert ist in dieser

BGE 136 II 273 E. 2.2, 274.
2 GAUCH PETER, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011, Nr. 1535, Nr. 1617, Nr. 1702.
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Hinsicht nur der Anspruch auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens, dessen Entstehung
keine Rechtsgestaltung durch den Besteller voraussetzt. Bei nicht rechtzeitiger Män
gelrüge verwirken die erwähnten Gestaltungsrechte infolge Genehmigung (Art. 367
und Art. 370 OR).

2. An diesem Rechtszustand soll der Vorentwurf offenbar nichts ändern. Zumindest
wird im Bericht ausdrücklich festgehalten, dass namentlich Gestaltungsrechte der
Verjährung nicht unterliegen3.Und doch greift der Vorentwurf mit weitreichenden Fol
gen in dieses System ein. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Forderungen
aus Mängelhaftung (auch jene, die erst durch Ausübung eines Gestaltungsrechts ent
stehen) unter geltendem Recht nach Art. 371 i.V.m. Art. 210 OR verjähren, Ihren Lauf
nimmt die anwendbare Verjährungsfrist mit der Ablieferung des Werks (Art. 371 Abs.
1 i.V.m. Art. 210 Abs. 1 OR) bzw. mit der Abnahme des unbeweglichen Bauwerks
(Art. 371 Abs. 2 OR)4. Diese Sonderbestimmungen will der Vorentwurf beseitigen und
mit ihnen auch den speziellen (und objektiven) dies a quo. Neu sollen die allgemeinen
Regeln auch für Forderungen aus Mängelhaftung den Beginn der Verjährungsfristen
festlegen. Diesen allgemeinen Regeln zufolge beginnt die absolute Verjährung von
Forderungen aus Wandelung, aus Minderung und auf Nachbesserung mit der
Fälligkeit dieser Forderungen zu laufen (Art. 129 Abs. 1 VE-OR)5. Da die Fälligkeit

einer Forderung voraussetzt, dass die Forderung zunächst entsteht, würde die Ver
jährung nach der Rechtslage, die der VE-OR schafft, erst absolut zu verjähren begin
nen, wenn der Besteller (irgendwann) vom betreffenden Gestaltungsrecht Gebrauch
gemacht hat. Damit steht der Verjährungsbeginn ganz im Belieben des Bestellers,

wenn von den ausserordentlichen Begrenzungen abgesehen wird, die mit dem
Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2 ZGB) verbunden sind. Demgegenüber be
ginnt die Verjährung für den Anspruch auf Ersatz des Mangelfolgeschadens absolut
mit der «schädigenden Handlung» zu laufen (Art. 129 Abs. 2 lit. a VE-OR).

3. Nach heutiger Rechtslage verhält es sich zwar auch so, dass die Gestaltungs
rechte — die rechtzeitige Mängelrüge vorausgesetzt — keiner zeitlichen Begrenzung

unterliegen. Verschiedene Autoren gehen hier von einer Gesetzeslücke aus.6 Eine

Begrenzung ergibt sich aber indirekt daraus, dass die Forderungen, die aus der Aus
übung der Gestaltungsrechte entstehen, (<mit Ablauf eines Jahres nach ... Abliefe
rung» (Art. 210 Abs. 1 OR) bzw. «mit Ablauf von fünf Jahren seit der Abnahme» (Art.
371 Abs. 2 OR) verjähren‘. Im Ergebnis kann so die Verjährung eintreten, bevor die
Forderungen (durch bestellerseitige Rechtsgestaltung) entstanden sind. Übt der Be
steller nach Ablauf der Verjährungsfrist ein (nach heutigem Recht unverjährbares)

Bericht zum Vorentwurf, S. 7. Eigentümlich ist allerdings, dass der Vorentwurf beim Anfechtungsrecht
nach Art. 292 SchKG anstelle der bisherigen Verwirkungsfrist eine Verjährungsfrist vorsieht, obschon
das Anfechtungsrecht sicher keine Forderung ist.
GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2253.
Bei diesen Forderungen wird der Beginn der relativen Verjährungsfrist mit dem Beginn der absoluten
Verjährung zusammenfallen, da der Besteller im Zeitpunkt, in dem er von einem seiner Gestaltungs
rechte Gebrauch macht, jedenfalls im Normalfall auch Kenntnis von der entsprechenden Forderung
und von der Person des Schuldners (des unternehmers) haben wird.

6 \Jgl. HONSELL HEINRICH, in: Basler Kommentar zu Art. 1—529 OR, 5. Aufl., Basel 2011, N 2 zu Art. 205.
GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2253.
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Gestaltungsrecht aus, so entsteht daraus zwar unter Umständen eine Forderung, die

aber ab initio einredebelastet ist und sich damit von Anfang an als Naturalobligation

erweist.

a. Dieses System scheint der VE-OR aufzugeben, indem er den Beginn der Verjäh

rung im Grundsatz mit der Fälligkeit der Forderung verknüpft. Entstehung und Fällig

keit einer Forderung sind hier davon abhängig, dass der Besteller zunächst von einem

Gestaltungsrecht Gebrauch macht. Es ist zweifelhaft, ob diese erhebliche Neuord

nung vom VE-OR gewollt ist, zumal der Bericht zum Vorentwurf in Bezug auf das

Kaufvertragsrecht davon ausgeht, dass die absolute Verjährung des Wandelungs

und Minderungsanspruchs grundsätzlich mit der Ablieferung zu laufen beginne, da

diese die Fälligkeit auslöse8.Diese im Bericht zum Vorentwurf geäusserte Auffassung

steht indes im Widerspruch zur heute vorherrschenden Meinung, wonach es sich bei

diesen Rechten um Gestaltungsrechte, nicht um Forderungen handelt.

b. Wir halten dafür, dass in diesem Punkt am geltenden Recht nach OR festgehalten

wird, wo es verjährungsrechtlich auf den Zeitpunkt der Ablieferung/Abnahme an

kommt. Dies ist im Übrigen auch die Lösung, die das deutsche BGB vorsieht: Män

gelansprüche beginnen dort grundsätzlich «mit der Abnahme» zu verjähren ( 634a

Abs. 2 BGB). Dieses System ist unserer Meinung nach auch dem Weg, den das Wie

ner Kaufrecht (WKR) zur zeitlichen Begrenzung der Wahlrechte des Käufers geht,

vorzuziehen9.Nach WKR muss der Käufer seine Rechte wegen Vertragsverletzung

durch den Verkäufer grundsätzlich innert einer «angemessenen Frist)) ausüben (vgl.

Art. 46 Abs. 2 und 3, Art. 49 Abs. 2 WKR) — eine Lösung, die mit erheblicher Rechts-

unsicherheit verbunden ist.

ll./B Nach dem VE-OR ist der Beginn der absoluten Verjährung bei Forderun

gen aus Mängelhaftung uneinheitlich geregelt.

1. Gemäss VE-OR beginnt die absolute Verjährungsfrist der Forderungen aus Wan

delung, Minderung und Nachbesserung mit der Fälligkeit (Art. 129 Abs. 1 VE-OR), die

absolute Verjährungsfrist der Forderung auf Ersatz des Mangelfolgeschadens dage

gen im Moment der schädigenden Handlung (Art. 129 Abs. 2 Ziff. 1 VE-OR) zu laufen.

Damit gibt der VE-OR die Kohärenz des Fristbeginns unter geltendem Recht, das

für den Beginn der Verjährung für sämtliche Rechte aus Mängelhaftung auf ein- und

denselben Zeitpunkt abstellt (Ablieferung resp. Abnahme; Art. 371 OR), auf.

2. Der Bericht zum Vorentwurf geht zwar davon aus, dass die Ansprüche aus Wande

lung, Minderung und Nachbesserung als auch («im Normalfall») der Anspruch auf Er

satz des Mangelfolgeschadens im Moment der Ablieferung absolut zu verjähren be

Bericht zum Vorentwurf, S. 34.
Zu beachten ist, dass das WKR über die Verjährung der Forderungen des Käufers demgegenüber
keine Bestimmungen enthält; vgl. BGr. 4A_68/2009 (18.5.2009), E. 10.1; ScHMID JÖRG/STÖCKLI

HUBERT, Obligationenrecht Besonderer Teil, Zürich 2010, Nr. 776.
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ginnen10. Diese Rechtsauffassung ist — worauf wir bereits hingewiesen haben — in
dieser allgemeinen Formulierung unzutreffend, da die Forderungen auf Rückerstat
tung oder Nachbesserung nicht fällig sein können, bevor sie nicht (durch Ausübung
des entsprechenden Gestaltungsrechts) entstanden sind.

3. Als einheitlicher Anknüpfungspunkt für sämtliche Forderungen aus Mängelhaftung
bietet sich auch hier die Ablieferung/Abnahme an.

ll.IC Der VE-OR hält an der rechtspolitisch fragwürdigen «Verwirkungsfalle»
fest.

1. Die zeitlich überaus kurz bemessene Prüfungs- und Anzeigepflicht, deren Verlet
zung das geltende Recht mit einer Genehmigungsfiktion verknüpft11,dient zwar den
Interessen des Unternehmers, stellt aber eine deutliche Schlechterstellung des
Bestellers dar12. Dazu kommt, dass die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels
und für die Anzeige sowie — sofern man dem Bundesgericht folgt13 — für deren Recht
zeitigkeit beim Besteller liegt14.

2. Die vorliegende Revision bietet Gelegenheit, dieses rechtspolitisch fragwürdige
Konzept kritisch zu überprüfen. Dabei sind namentlich die drei folgenden Varianten
zu erwägen, um die Bestellersituation im Falle von Werkmängeln zu verbessern:

— Der generelle Verzicht auf die Rüge- und Anzeigepflicht. In diesem Fall müsste je
doch das Verjährungsrecht eingreifen, um den (ebenfalls) berechtigten Schutz des
Unternehmers vor nicht bestehenden und nicht mehr erwarteten Mängelansprü

chen nach einer bestimmten Zeitdauer zu gewährleisten.

— Die Beschränkung des Anwendungsbereichs der strengen Prüfungs- und Anzeige

pflicht auf Verträge zwischen Kaufleuten, wie das deutsche Recht dies vorsieht15.

Für die übrigen Bereiche müsste (wie in Variante 1) mit verjährungsrechtlichen Mit
teln für eine Begrenzung gesorgt werden.

— Eine ausgewogene Verlängerung der Rüge- und Anzeigepflicht. Heute gilt das Er

fordernis der Sofortrüge16,an dem auch das vorgeschlagene Recht festhält. Die

SIA-Norm 118 (Ausgabe 1977/91).sieht in Art. 173 dagegen ein Recht zur jederzei

tigen Mängelrüge während der sogenannten «Garantiefrist (Rügefrist)», die ohne

besondere Abmachung zwei Jahre beträgt (Art. 172), vor, was (soweit ersichtlich)

von den einschlägigen Verkehrskreisen durchaus als ausgewogene Lösung emp

10 Bericht zum Vorentwurf, S. 34.
BGE 130 III 362 E. 4.4, 367; SCHMID/STÖCKLI, Nr. 1757.

12 GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2175.
< BGE 11811142 E. 3a, 147.
14 Der Unternehmer hat aber zu behaupten, dass «das Werk ... infolge verspäteter Mängelrüge

genehmigt worden» sei; BGE 11811142 E. 3a, 147; ZINDEL GAUDENZ G./PULVER URS, in: Basler

Kommentar zu Art. 1—529 OR, 5. Aufl., Basel 2011, N 33 zu Art. 367.
15 Vgl. § 377 HGB.
16 BGr. 4C.151/2005 (29.8.2005), E. 5.1; GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2141.
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funden wird. Auch das WKR ist im Vergleich zum geltenden Recht weniger rigoros,

indem der Käufer die Ware innerhalb einer so kurzen Frist zu untersuchen oder zu

untersuchen lassen, wie es die Umstände erlauben (Art. 38 Abs. 1 WKR), und die

so festgestellte Vertragswidrigkeit der Ware grundsätzlich innerhalb einer ange

messenen Frist zu rügen hat (Art. 39 Abs. 1 WKR)17.

11./0 Der VE-OR schafft neu eine starre absolute Rügefrist (Art. 370 Abs. 4 VE

OR).

1. Der vorgeschlagene Art. 370 Abs. 4 VE-OR stellt eine absolute Rügefrist mit Ge

nehmigungswirkung (Verwirkungsfolge) von grundsätzlich zwei Jahren, bei einem un

beweglichen Bauwerk von fünf Jahren auf. Diese Fristen beginnen jeweils mit Abliefe

rung des Werkes zu laufen. Erfolgt die Rüge nicht binnen dieser Frist, soll «das Werk

rücksichtlich allfälliger Mängel als genehmigt» gelten (Art. 370 Abs. 4 VE-OR). Das ist

eine erhebliche Änderung des geltenden Rechts, wonach die «vorgeschriebene An

zeige» binnen einer hemm- und unterbrechbaren Verjährungsfrist18— die sich über

dies im Falle von arglistiger Verschweigung eines Mangels auf zehn Jahre verlän

gert19 — und nicht binnen einer starren Verwirkungsfrist zu machen ist. Erfolgt (nach

geltendem Recht) die Anzeige binnen laufender Verjährungsfrist und damit rechtzei

tig, wird das Werk nicht genehmigt mit der Folge, dass der Besteller auch nach Eintritt

der Verjährung seine allfälligen Gestaltungsrechte ausüben kann (Art. 210 Abs. 2CR,

analog)20. Die Richtigkeit dieser Auslegung wird bestätigt durch die aktuell laufende

Teilrevision des im Werkvertragsrecht analog geltenden Art. 210 OR, dessen neuer

Abs. 4 Folgendes vorsieht: «Die Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel

bleiben bestehen, wenn innerhalb der Verjährungsfrist die vorgeschriebene Anzeige

an den Verkäufer gemacht worden ist.»21 Die erhebliche Änderung, von der die Rede

war, besteht darin, dass die Neuregelung eine absolute Rügefrist vorsieht, bei der es

augenscheinlich keine Rolle mehr spielt, dass die Verjährungsfrist noch läuft.

2. Abgesehen davon ist anzumerken, dass der geltende Art. 210 Abs. 2 OR offenbar

weiterhin gelten soll, was sich aber mit der vorgeschlagenen (absoluten) Rügefrist

nicht in Einklang bringen lässt.

17 SCHMID/STÖCKLI, Nr. 756.
GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2295; BÜHLER THEODOR, Zürcher Kommentar zu Art. 363—379 OR, 3. Aufl.,

Zürich 1998, N 26 zu Art. 371; KOLLER ALFRED, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2. Aufl.,

Zürich 1995, Nr. 86; TSCHÜTSCHER KLAUS, Die Verjährung der Mängelrechte bei unbeweglichen Bau

werken, Diss. St. Gallen, Bern/Stuttgart/Wien 1996, S. 165; HONSELL, BaKomm., N 6 zu Art. 210; an

ders BGE 104 II 357 E. 4a, 358.
19 GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2295.
° Vgl. GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2289 ff.
‚ BBI 2011 2900.
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III. Zur Unterbrechung der Verjährung

lIl./A Es fehlt ein einfaches, generell anwendbares Instrument zur Unterbre

chung der Verjährung bei Nichtgeldforderungen (Art. 137 VE-OR).

1. Die Bestimmung des Vorentwurfs über die Unterbrechungsgründe (Art. 137 VE

OR) entspricht — abgesehen von der Aufnahme des Rechtsmittels in den Katalog der
Unterbrechungshandlungen — dem bisherigen Art. 135 DR. Laut Bericht zum Vor

entwurf ist diese Aufzählung der Unterbrechungsgründe in Übereinstimmung mit der
Auslegung des geltenden Rechts durch Rechtsprechung22und einem Teil der Lehre23

als zwingend und abschliessend zu verstehen24.Doch fragt sich, ob sich die vorge

schlagene Lösung nicht in einen inneren Widerspruch zu jener anderen Regel setzt,

nach der die Verjährungsfristen rechtsgeschäftlich abgeändert werden können (Art.

133 VE-OR), zumal mit Bezug auf die Nachweisbarkeit hier wie dort die gleichen

Probleme entstehen können.25

2. Sowohl nach geltendem Recht als auch nach dem Vorentwurf kann die Unterbre

chung bezüglich Nichtgeldforderungen seitens des Gläubigers nicht durch die verhält

nismässig einfache und günstige Schuldbetreibung erfolgen (vgl. Art. 38 SchKG)26.

Um die Verjährung zu unterbrechen, steht dem Gläubiger einer Nichtgeldforderung

grundsätzlich das Schlichtungsgesuch zur Verfügung. Enifällt der Schlichtungsver

such von Gesetzes wegen (beispielsweise bei Zuständigkeit des Handelsgerichts, vgl.

Art. 198 lit. f i.V.m. Art. 6 ZPO), bleibt dem Gläubiger zur Verjährungsunterbrechung

nichts anderes übrig, als einen Zivilprozess anzuheben, was mit Zustellung der Klage

an die beklagte Partei die prozessuale Fortführungslast begründet (Art. 65 ZPO).27 In

solchen Fällen fehlt es an einem kostengünstigen und auch laientauglichen Instru

ment zur Verjährungsunterbrechung. Für diese Privilegierung von Geldforderungen

gegenüber Nichtgeldforderungen besteht wertungsmässig kein Anlass, weshalb sie

aufzuheben ist. Die Unterbrechungsgründe sollten deshalb neu um die Mahnung er-

22 Z.B. BGr. 40.296/2003 (12.5.2004), E. 3.4; BGE 132V 404 E. 4.1 407 (bzgl. Art. 135 Ziff. 2 OR). Die
Aufzählung der Anerkennungshandlungen in Art. 135 Ziff. 1 OR ist dagegen nicht abschliessend
(«namentlich»); BGE 134 III 591 E. 5.2.5, 596.

23 BERTI STEPHEN V., Zürcher Kommentar zu Art. 127—142 OR, 3. Aufl., Zürich 2002, N 180 zu Art. 135;
DÄPPEN ROBERT K., .in: Basler Kommentar zu Art. 1—529 OR, 5. Aufl., Basel 2011, N 1 und N 5 zu Art.
135; BECKER HERMANN, Berner Kommentar zu Art. 1—183 OR, 2. Aufl, Bern 1941, N 20 zu Art. 135.
A.M. KOLLER ALFRED, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2009, § 67
Nr. 46; derselbe, Verlährt oder nicht verjährt? Drei höchstrichterliche Antworten, in: AJP 2000, S. 248,
bezüglich des un“eröffentlichten Entscheids des BGr. 40.9/1998 vom 14.5.1998 zum SUVA
Regressabkommen; GAUCH, Werkvertrag, N 2271; KRAUSKOPF FRDRIC, Aktuelle Fragen zur Verjäh
rungsunterbrechung, in: BRJDC 2003, S. 131 if.; PICHONNAZ PASCAL, in: Commentaire romand zu Art.

1—529 00, Genf/Basel/München 2003, N 9 zu Art. 135.
24 Bericht zum Vorentwurf, S. 30.
25 Vgl. GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2271.
26

In der Literatur besteht eine Kontroverse darüber, ob die Verjährung des Rechts auf Nachbesserung
durch Schuldbetreibung unterbrochen werden kann; pro TERCIER PIERRE/STÖCKLI HUBERT, La garantie

pour es dfauts et la röfection de l‘ouvrage, in: BR/DC 2003, S. 13; KRAUSKOPF, in: BRIDC 2003,

S. 137; contra GAUCH, Werkvertrag, Nr. 2269; KOLLER, Nachbesserungsrecht, Nr. 427 f.;
TSCHÜTSCHER, Diss., S. 70 f.; contra auch BGr. 40.258/2001 (5.9.2002), E. 4.1.2.

27 Vgl. zu diesem Problem REETZ PETER, Der neue Bauprozess — Tiefenbohrungen in der ZPO, in: BRT
2011, S. 79f.
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weitert werden28.Der Begriff der (<Mahnung>) im Sinne des Art. 102 Abs. 1 OR ist von
Rechtsprechung und Lehre deutlich herausgearbeitet worden. Wir meinen deshalb,
dass sich die Mahnung zur Verjährungsunterbrechung ebenso eignen würde wie jene
Instrumente, die der VE-OR vorsieht. Eine Einbusse an Rechtssicherheit, der im Ver

jährungsrecht besondere Bedeutung zukommt29,wäre damit jedenfalls nicht verbun
den.

III./B Die Bestimmung des VE-OR über die «Wirkungen für weitere Forderun

gen» (Art. 140 VE-OR) ist problematisch formuliert.

Eine gegenüber dem heutigen Gesetzestext gänzlich neue Bestimmung stellt Art. 140

VE-OR dar. Der gewählten Formulierung, die im Wesentlichen geltendes Recht ein

fangen soll30, stehen wir aus mehrfachen Gründen kritisch gegenüber:

— Zunächst glauben wir, dass die Formulierung zu eng geraten ist, indem sie die Un

terbrechungswirkung nur auf parallele Forderungen ((aus dem gleichen Rechts-

grund» ausweitet. Demnach hätte beispielsweise die Verjährungsunterbrechung in

Bezug auf eine vertragliche Schadenersatzforderung (Art. 97 Abs. 1 OR) nicht län

ger auch die Unterbrechung bezüglich einer mit ihr konkurrierenden ausservertrag

lichen Schadenersatzforderung (Art. 41 if. OR) zur Folge, obschon dieser Grund

satz heute weitgehend anerkannt ist31. Entscheidend ist nicht der einheitliche

Rechtsgrund, sondern der Umstand, dass aus dem gleichen Lebenssachverhalt

mehrere Forderungen hervorgehen, die aber dasselbe Interesse des Gläubigers

befriedigen sollen.

— Die Formulierung der vorgeschlagenen Bestimmung ist aber auch deshalb un

glücklich gewählt, weil sie vom Wortlaut her auch bei Unterbrechungshandlungen

des Schuldners (Anerkennung der Forderung) anwendbar ist. Welche Forderungen

der Schuldner anerkennt, ist indes durch (subjektive und objektive) Auslegung des

schuldnerischen Verhaltens zu ermitteln32. Die Vorschrift sollte deshalb ihren An

wend ungsbereich auf Unterbrechungshandlungen des Gläubigers beschränken.

28 So sieht beispielsweise der italienische Codice Civile vor, dass auch die Mahnung die Verjährung
unterbricht, vgl. Art. 2943 CC.
Zu den Zwecken der Verjährung neuerdings BGE 137 III 16 E. 2.1, 18 f.; grundlegend SPIRO KARL,
Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fataifristen, Band 1, Bern
1975, S. 7 lt

30 Vgl. Bericht zum Vorentwurf, S. 31. Den Grundsatz der übergreifenden Verjährungsunterbrechung
anerkennend BGE 96 11181 E. 3b, 185 (betreffend Gewährleistungsansprüche aus Kaufvertrag);
SPIRO, S. 400 if.; GAUCH, Werkvertrag, N 2272; KRAUSKOPF, in: BRJDC 2003, S. 136; einschränkend
TSCHÜTSCHER, Diss., S. 80 f.

‚
SPIRO, S. 400ff.; BECKER, BeKomm., N 7 zu Art. 135 OR; BERT!, ZüKomm., N 171 zu Art. 135 OR;
PICHONNAZ, ComRo., N 28 zu Art. 135 CO.

32 Vgl. BGr. 4A_276/2008 (31.7.2008), E.4.1; KRAUSKOPF FRDRIC, Die Schuldanerkennung im

schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Freiburg 2003, Nr. 44 if.; KOLLER, Nachbesserungsrecht,

Nr. 447 Fn. 531. Für das deutsche Recht STAUDINGER JuLlus VON/PETERS FRANK/JACOBY FLORIAN,
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 1,

Allgemeiner Teil, § 164—240 (Allgemeiner Teil 5), Neubearbeitung 2009, Berlin, N 9 zu § 213 BGB.
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lII.IC Die Bestimmung des VE-OR über die «Wirkungen unter Mitverpflichte
ten» (Art. 141 VE-OR) ist zu begrüssen.

Nach geltendem Recht wirkt die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidar
schuldner auch gegen die übrigen Mitschuldner (Art. 136 Abs. 1 OR). Diese Regel
findet gemäss Rechtsprechung und Lehre nur auf die echte, nicht aber auf die unech
te Solidarität Anwendung33.Der Vorentwurf beabsichtigt augenscheinlich keine Ände

rung dieser Rechtslage34,was wir begrüssen.

IV. Weitere Punkte

IV./A Die Bestimmungen des VE-OR über die Abänderung und den Verzicht

(Art. 133 f. VE-OR) weisen Widersprüche auf.

1. Wir begrüssen es, dass der VE-OR in den Fragen der Abänderung der Verjäh

rungsfrist und dem Verzicht auf die Verjährungseinrede Rechtssicherheit anstrebt.

Der Vorschlag schafft allerdings einen Wertungswiderspruch, den es zu überdenken

gilt. Auszugehen ist dabei vom Umstand, dass der Schuldner mit der Verlängerung
einer laufenden Verjährungsfrist schlechter fährt als mit dem Verzicht auf die Verjäh

rungseinrede nach Eintritt der Verjährung. Grund dafür ist, dass die Verlängerung zu

einer länger hemmbaren und unterbrechbaren Verjährungsfrist führt. Anders kann die

Frist, während der auf die Einrede verzichtet wird, weder gehemmt noch unterbrochen

werden.35 Der angekündigte Wertungswiderspruch betrifft die Form der Abänderung

resp. des Verzichts. So unterliegt die Verlängerung der Verjährungsfrist keinem For

merfordernis, während Art. 134 Abs. 1 Satz 2 VE-OR den Verzicht auf die Verjäh

rungseinrede der Schriftform unterwirft, um so vorab den Schuldner vor Übereilung zu

schützen. Die Dinge könnten zum Beispiel dadurch vereinheitlicht werden, dass nicht

nur für den Verzicht, sondern auch für die Abänderung die Schriftform i.S.d. Art. 13

OR vorausgesetzt wird.

2. Der Verzicht auf die Verjährungseinrede vor Eintritt der Verjährung soll deshalb

nicht zulässig sein, weil er sonst regelmässig vereinbart und letztlich zu einer Aufhe

bung der Verjährung, die insbesondere den Schuldnerschutz bezweckt36,führen wür

de37. Bei dieser Rechtslage kann vor Eintritt der Verjährung nicht gültig auf die Verjäh

rungseinrede verzichtet werden. Dann aber ist es verfehlt, in Art. 134 Abs. 3 VE-OR

den «Verzicht» von Gesetzes wegen in eine Verlängerung umzudeuten. Sicherlich

kann es sein, dass die Parteien zwar Verzicht sagten, indes Verlängerung meinten; so

BGE 115 II 42 E. 1 b, 46; BERT!, ZüKomm., N 5 f. zu Art. 136/141 Abs. 2 und 3 OR.
Bericht zum Vorentwurf, S. 22.
Vgl. GAUCH, Verjährungsverzicht: Ein Entscheid des Bundesgerichts (BGE 132 III 226) und was
davon zu halten ist, in: SJZ 2006, S. 539 Fn. 16; vgl. auch den Bericht zum Vorentwurf, S. 27. Anders
BGE 99 11185 E. 3a, 192 if.; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl.,
Zürich 1988, S. 448.
Vgl. Fn. 29.
BGUELIN EDOUARD, Verjährung 1, Allgemeines, SJK 813, Genf 1944, S. 3f.; BERTI, ZüKomm., N 30
zu Art. 129/141 Abs. 1 OR.
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liegt es dann, wenn die Parteien gar nicht den Verzicht auf die Einrede, sondern den
Verzicht auf den bereits abgelaufenen Teil der Verjährungsfrist meinten. Möglich ist
aber auch, dass die Parteien tatsächlich einen Verzicht wollten für die Zeit nach Ein
tritt der Verjährung und damit eine Abrede trafen, die rechtlich nicht zulässig und des
halb unwirksam ist. Die Umdeutung dieses von den Parteien gewollten, aber unwirk
samen Verzichts auf die Verjährungseinrede in eine wirksame Verlängerung der Ver
jährungsfrist, die für den Schuldner nachteiliger ist, stellt einen weiteren Wertungs
widerspruch des VE-OR dar. Nach unserer Einschätzung sollte davon abgesehen
werden, hier eine starre Regel zu schaffen. Heranzuziehen sind vielmehr die allge
meinen Auslegungsregeln.

IV./B In Art. 219 Abs. 3 VE-OR sollte von «Grundstück» anstatt von «Gebäude»
die Rede sein.

Art. 219 Abs. 3 VE-OR regelt die Dauer und den Beginn der absoluten Rügefrist beim
Grundstückkauf. Sprachlich lehnt er sich an den geltenden Art. 219 Abs. 3 OR an,
indem er von ((Mangel des Gebäudes» spricht. Nach heutigem Verständnis gilt die
Bestimmung allerdings nicht nur für Mängel des Gebäudes, sondern für Mängel des
Grundstücks allgemein38,was sich aus der systematischen Auslegung der Bestim
mung ergibt. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern, weshalb man die Gele
genheit ergreifen sollte, die Bestimmung sprachlich anzupassen.

IV./C In Art. 219 Abs. 3 VE-OR sollte von «anzeigen» anstatt von «melden)> die
Rede sein.

Nach geltendem Recht muss ein Mangel nicht bloss gemeldet, sondern auch gerügt
werden39. Der heutige Gesetzestext bringt dies grundsätzlich mit dem Begriff der
«Anzeige» zum Ausdruck (vgl. Art. 201 ff., Art. 370 OR; anders allerdings Art. 367
Abs. 1 OR, der von «in Kenntnis setzen» spricht). Soweit erkennbar, beabsichtigt der
Vorentwurf nicht, daran materiell etwas zu verändern. Deshalb sollte Art. 219 Abs. 3
VE-OR das Wort ((anzeigen)) oder, präziser, «rügen» (anstatt <(melden») verwenden.
Vor allem aber ist auch hier der Einwand gegenüber der Neuschaffung einer absolu
ten, von der Verjährungsfrist abgekoppelten Rügefrist mit Genehmigungswirkung zu
erheben, die zu einer empfindlichen Schlechterstellung des Käufers führt. Wie schon
erwähnt, ist die aktuelle Teilrevision dem VE-OR in diesem Punkt vorzuziehen, indem
es nach Art. 210 Abs. 2 E-OR neu ausdrücklich auf die (<Verjährungsfrist» ankommen
soll.

38 BGE 10411265 E. 3,270.
BGE 107 11172 E. la, 175; ZINDELJPULVER, BaKomm., N 17 zu Art. 367 OR.
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IV.ID Der VE-OR koordiniert die VVG-Verjährung nicht.

Der VE-OR sieht keine Änderung der Verjährungsbestimmung des VVG vor. Zu be
achten ist aber, dass weder Art. 46 des geltenden VVG noch Art. 64 des am
7. September 2011 vom Bundesrat verabschiedeten VVG-Entwurfs mit der vorge
schlagenen Verjährungsordnung (namentlich betreffend Dauer und Beginn der Fris
ten) in Einklang steht. Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, die VVG-Verjährung

abweichend von der allgemeinen Verjährung zu regeln, weshalb im Rahmen der Re

vision des Verjährungsrechts eine entsprechende Anpassung der VVG-Verjährung zu

berücksichtigen ist.

V Schlussbemerkung

Die Vereinheitlichung des praktisch so bedeutsamen, heute aber unübersichtlichen

Verjährungsrechts ist ein erstrebenswertes Ziel. Nach unserer Einschätzung enthält

der Vorentwurf allerdings Schwächen, die teils konzeptioneller Natur sind, teils die

gewählten Formulierungen betreffen. Aus diesen Gründen treten wir dafür ein, dass

der Vorentwurf einer vertieften, kritischen Überprüfung unterzogen wird, an der auch

Kreise beteiligt werden, die ausserhalb der Verwaltung stehen. Wie eingangs schon

vermerkt, ist das Verjährungsrecht von so grosser Bedeutung, dass man den damit

verbundenen Aufwand nicht scheuen darf.

Mit freundlichen Grüssen

Prof. Dr. Hubert Stöckli

v

MLaw Christof Bergamin, Rechtsanwalt
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3003 Berne

Genve, le 30 novembre 2011

CONSULTATION RELATIVE AUX
DELAIS DE PRESCRIPTION EN DROIT PRIVE (REVISION DU CODE DES OBLIGATIONS)

REPONSE ADRESSEE AU DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE

Madame la Conseillre Mdrale,

Vous avez mis en consultation un projet de rvision du Code des obligations, relatif aux dIais de
prescription en droit priv. Nous vous remercions de I‘occasion donne d‘exprimer notre avis sur ce
texte et prenons volontiers position.

1. Observations gneraIes

1. L‘Avant-projet de modification du Code des obligations (AP CO) a trait ‘ensemble des crances de
droit priv, quelle qu‘en soit la source (contrat, dlit, enrichissement illgitime). II vise, d‘une part,
allonger es dIais de prescription en matire de responsabiIit civile en vue d‘une meilleure

• protection des personnes subissant un dommage diffr (Spätschaden), d‘autre part, ä unifier et ä
simplifier es rgles applicables l‘&oulement du temps, tout en amliorant la s&urit juridique. A
cet effet, es rgles proposes entra?nent un v&itable changement de paradigme sur deux points: 1.
la dure du dlai gänraI, qui passe de 3 10 ans; ii. la renonciation distinguer les prtentions
contractuelles, soumises ä un long d&ai de prescription, et les prtentions extra-contractuelles
soumises un dlai de prescription court (1 an: art. 60 et 67 CO). Elles correspondent un besoln
exprim avec force par nombre d‘auteurs, en particulier ces dernires annes‘, et m&itent une
claire approbation de principe.

Voir par exemple, LOSER-KROGH Peter, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts:
Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, ZSR/RDS 122(2003) II 127-233; ainsi que
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2. Les quelques rserves suscites par des points particuliers sont traites ci-aprs en relation avec es

dispositions que cela concerne.

11. Commentaire des dispositions de I‘Avant-projet (AP CO)

A. Remarques introductives

3. Les art. 128 et 129 AP CO fixent la dure et le point de dpart du dlai relatif et du dlai absolu. Ces

dispositions sembient d‘abord conues pour es prtentions dlictuelles, mais donnent satisfaction

lorsqu‘elles sont appliques aux prtentions contractuelles en ex&ution et en indemnisation, sous

es rserves exposes en relation avec es dispositions commentes ci-dessous.

4. Le passage du traditionnel dlai de 10 ans (art. 127 CO actuel) 3 ans (art. 128 al. 1 AP CO) en

matire contractuelle constitue un changement majeur qui obligera le crancier ä une diligence

accrue dans l‘invocation de ses droits. II correspond une tendance gn&ale au raccourcissement

des dlais observ dans certains ordres juridiques qui ont rcemment modifi leurs rgles sur la

prescription (en particulier, l‘Allemagne)2et que confirment les instruments de soft law, comme

par exemple es Principes d‘Unidroit (art. 10.2 al. 1) et les Principes europens de droit des contrats

(art. 14:201).

5. Par ailleurs, l‘unification des d&ais en matire contractuelle et dlictuelle contribue effacer l‘une

des distinctions essentielles entre ces deux types de responsabilit. En droit actuel, le crancier

bnficie d‘une prescription longue (10 ans) s‘il se fonde sur un contrat, mais doit se contenter de

la prescription courte (1 an) en l‘absence de fondement contractuel (acte illicite, enrichissement

illgitime). L‘Avant-projet supprime cet avantage du crancier contractuel en uniformisant le dlai

gnral 3 ans. La perte de cet avantage est compense par la marge de manuvre clarifie dont

disposent es parties quant la modification des dlais. De manire plus gnrale, es nouvelles

rgles diminuent es consquences de la distinction dlicate entre es deux types de responsabilit,

ce qui est favorable la scurit juridique.

B. Observations relatives ä quelques dispositions particu1ires

Art. 128-I29APCO

6. Ces dispositions, censes d‘application gnrale, mritent fondamentalement approbation.

Toutefois, le point de dpart du dlai absolu d‘une prtention en enrichissement illgitime (art. 62

ss CO), en remise du gain (art. 423 CO) ou des prtentions du g&ant contre le mattre (art. 422 CO)

nest pas vis par es termes de l‘art. 129 al. 2 ch. 1 CO AP. L‘enrichissement ilIgitime et le gain,

notamment, ne rsultent pas d‘un «fait dommageable» au sens du nouvel art. 129 al. 2 AP CO. II

PICHONNAZ Pascal, La prescription de ‘action en dommages-intrts: Un besoln de reforme, in Werro (dit.),
Le temps dans la responsabilit civile, Berne 2007, p. 71-106; CHAPPUIS Christine, L‘harmonisation
internationale du droit des obligations, muse du lgislateur suisse ? in Le lgislateur et le drolt priv, Colloque
en l‘honneur du professeur Gilles Petitpierre, Genve, etc. 2006, p. 177 ss, 203.
2

Voir I‘Avis 10-225 du 28 fvrier 2011 (p. 52 ss) r4alis par l‘ISDC et disponible I‘adresse:
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen/gutachten-sir
d . pdf

Rapport relatif I‘avant-projet (aoüt 2011), ch. 3.2.
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faudrait par consquent compIter I‘art. 129 al. 2 AP CO, afin qu‘iI tienne compte des autres
hypothses envisager du fait de I‘uniformisation gnra1e des rgIes de la prescription.

Proposition (art. 129 al. 2 AP CO)
2 Le d&ai commence courir:

[ch. 1 pro pos par I‘AP CC]

2. le jour oi I‘enrichissement au Je gain s‘est produit, pour les actions en enrichissement iIIgitime
ou en remise du gain;

. ä Ja date du fait gnrateur de Ja crance pour les autres actions;

[ch. 2 propos par I‘AP CC, renumroter: ch. 4].

7. Quant au point de dpart du dlai relatif de la prescription de ‘action en enrichissement iIlgitime,

une prcision suppImentaire paraTt n&essaire en cas d‘invalidation pour vices du consentement4:

la « connaissance de la crance » au sens de ‘art. 128 al. 2 AP CO correspond-elle la connaissance
de lerreur ou ä la d&laration dinvalidation (art. 31 CC)? Une pr&ision dans le Message pourrait
tre suffisante ä cet gard.

Art. 128AP CO: dlai relatif

8. Cette disposition fait courir le d&ai de 3 ans ds « le jour oü le crancier a connaissance » de la

crance et de la personne du dbiteur. La question de savoir comment traiter le crancier qui
« aurait dü avoir » cette connaissance mrite ciarification. Une indication cet gard dans le
Message devrait suffire.

Art. 129 al. 2 cli. 1 AP CO: comporteinent dominageable durable
9. L‘hypothse d‘un fait dommageable qui se prolonge dans le temps n‘est pas rgle. Vu l‘importance

de cette question5 en pratique, une pr&ision dans ce sens devrait tre intgre au texte de l‘art.
129 al. 2 ch. 1 AP CO.

Proposition: [Le dlai commence courir] le jour oü le fait dommageable s‘est produit ou a

cess de se produire, pour es actions...

Art. 129 al. 2 ch. 2 AP CO: prescription des crances d‘int&&s
10. Si le nouvel article 129 al. 2 ch. 2 AP CO s‘applique, la prescription d‘une prestation priodique vaut

pour l‘ensemble de la crance. Cela signifie-t-iI que sur un prt de 20 ans, le crancier qui a nglig

de demander le paiement d‘intrts la premire anne perd aprs la dixime anne la totalit des
intrts non pays? La rponse ä cette question devrait tre ngative en raison de la dure du prt
fixe conventionnellement et pourrait figurer dans le Message.

Irt. 13OAP CO: dIai de 30 ans en cas de dommages corporels diff&s
11. L‘art. 130 AP CO rpond la motion 07.3763 du 11 octobre 2007 accepte par le Conseil fdral et

visant en particulier rsoudre les problmes poss par des dommages corporels qui se
manifestent tardivement, comme par exemple pour une pathologie cause par lamiante laquelle

la victime a expose plus de dix ans avant qu‘une maladie ne se d&lare6.Lors mme qu‘eIle ne
rsoudra certes pas toutes es difficults pratiques lies notamment la preuve du lien de

Voir les probImes souIevs par l‘arrt Picasso: ATF 114 II 131, JdT 1988 508.
Une question rgIe en droit pnal: art. 98 let. b et c CP.
Situation de fait la base de l‘ATF 137 III 16, SJ 2011 1 373 (prescription acquise).
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causaIit, voire la disparition de I‘auteur du fait dommageable7,une teile prolongation du dlai

est souhaitable dans le but d‘amliorer la protection de la victime, puisque le projet de rvision

totale du droit de la responsabifit civile a abandonn.

Variante Art. 12 9-130 AP CO

12. Au heu du dIai absolu de 10 ans (en gnral) et de 30 ans (en cas de dommages corporels) prvu

par les art. 129 et 130 AP CO, ha variante propose un dlai unique de 20 ans. Un tel dlai de dure

moyenne peut para?tre plus simple du fait qu‘il ne requiert aucune distinction. Toutefois, ii

ahlongerait excessivement he d&ai de prescription des prtentions en responsabilit d&ictuehle ou

en enrichissement ihlgitime (de 1 an 20 ans), comme cehui des prtentions contractuehhes (de 10

ans ä 20 ans) sans avantage dcisif pour es dommages difMrs. C‘est pourquoi, ha variante n‘est

pas soutenue ici.

Art. 132 AP CO: caicul des d1ais
13. Charification bienvenue.

Art. 133 AP CO: inodification des d1ais et du point de dpart de ceux-ci; limites

14. Donnant effet l‘autonomie prive, cette disposition autorise les parties raccourcir ou ahlonger

es dlais de prescription, relatif et absohu, dans he respect des dlais minimaux et maximaux

prescrits (dlai relatif: minimum 1 an, maximum 10 ans; dhai absolu: minimum 3 ans, maximum 30

ans). Une ciarification des himites de ‘autonomie de ha vohont est indispensabhe. L‘interdiction de

raccourcir les dhais en cas de dommages corporels (art. 133 ah. 3 AP CO) est sahuer.

15. Toutefois, ii n‘est pas certain que I‘art. 133 ah. 4 AP CO fasse suffisamment obstacle aux abus. Une

modification du dhai relatif 1 an (possibhe sehon l‘ahina 1er) combine avec un point de dpart

fix ha survenance du dommage (possible selon l‘ahina 4) aboutirait en rahit fixer le dlai

absolu ä 1 an, ainsi dans ha chause suivante: «Toute prtention en responsabihit dcoulant du

präsent contrat se prescrit par une anne ds ha survenance du dommage ». ii faudrait charifier les

himites poses par h‘alina 4 de teile sorte qu‘une pareihhe clause ne soit pas valabhe ou s‘assurer que

he nouvel art. 8 LCD fasse obstacle ha vahidit de cehle-ci.

16. S‘agissant de ‘art. 8 LCD (nouveau), mme si es himites poses aux conditions gn&ahes par cette

disposition sont saluer, ehles mriteraient un ancrage plus harge dans ia partie gnrahe du Code

des obhigations.

Art. 134 AP CO: renonciation Ja prescription

17. La question dhicate de ha renonciation ha prescription a fait h‘objet d‘une d&ision fondamentahe

de 20068. Fondamentalement, ii y a heu de distinguer9 trols moments auxquehs une partie peut

renoncer ä ha prescription: 1. alors que ha prescription est dj acquise, donc aprs l‘&hance du

dhai, ii. pendant le cours de ha prescription, donc une fois que le dhai a commenc ä courir mais

avant son chance, iii. avant ie dbut du d&ai de prescription, donc avant que ha prescription n‘ait

commenc courir. L‘art. 134 AP CO traite du premier cas aux ahinas 1 et 2, des deux autres cas

Critiques cet gard, CHAPPUIS Benolt / WERRO Franz, DIais de prescription et dommages diffrs: rfIexions

sur I‘ATF 137 III 16 et la motion parlementaire 07.3763, in HAVE/REAS 2011, p. 139 55, 145 s.

ATF 132 III 226 consid. 3.
La distinction joue un röle dans le droit actuel pour dterminer ce que signifle une renonciation

« anticipe » interdite par ‘art. 141 ah. 1 CO.
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l‘alin4a 3. Alors que la renonciation postrieure i‘&hance du diai est permise pour une dure
dtermine (10 ans au plus si la dure est prvue; 1 an si la dure n‘est pas pr4vue), la renonciation
antrieure l‘chance a ie mme effet qu‘un acte interruptif de prescription (au sens des art. 138

142 AP CO). Cette difMrenciation paratt raisonnable et mrite d‘tre soutenue.

Art. 135 AP CO: Effets de ici modification et de ici renonciation a l‘gard des tiers
18. Les aiinas 1 et 2 de i‘art. 135 AP CO ciarifient la situation juridique et mritent approbation.

19. La variante propose d‘tendre une rgie connue relative l‘interruption de la prescription en
matire de circuiation routire (cf. art. 83 al. 2 LCR) tous les cas oü ii existe un drolt direct contre
un assureur. Eile a pour effet de permettre ä la victime d‘opposer i‘assureur une modification ou
renonciation consentle par ie dbiteur. Cette rgle, combine avec i‘art. 141 ai. 4 AP CO reiatif aux
effets de i‘interruption de la prescription, permet d‘assurer ia cohrence des soiutions dans le
domaine de i‘assurance responsabiiit civile obiigatoire. Eile mrite pleinement d‘tre soutenue.

Art. 138 ?i 142 AP CO: interruption de Ja prescription et nouveaux dlais
20. Les dispositions proposes reprennent ou proiongent es solutions actueiles retenues par ia ioi ou ia

jurisprudence (sous rserve de ia variante propose par ‘art. 141 ai. 4 AP C010). Les ciarifications
sont bienvenues (sous rserve du paragraphe qui suit).

Art. 138 ch. 4 AP CO: Intervention daiis unefaillite
21. Le nouvei art. 138 ch. 4 AP CO prvoit que ie diai de prescription interrompu recommence courir

pour une mme dure (en gnrai 10 ans) iorsque ie crancier retrouve ie droit d‘agir aprs une
faiiiite. Or, aprs une faiilite, le crancier ne peut agir que sii est au bnfice d‘un acte de dfaut de
biens et si le dbiteur revient meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). L‘acte de dfaut de biens
raiionge ie d&ai de prescription vingt ans (art. 149a LP, auquei renvoie i‘art. 265 LP). Cette
contradiction entre ia LP (prolongation de 20 ans) et le nouveau droit propos (proiongation de 10
ans) est-eile vouiue ? ii parattrait plus raisonnable d‘harmoniser ie nouvei art. 138 ch. 4 AP CO avec
es solutions prvues par ia LP. O.uoi qu‘ii en soit, ia question mrite une mention dans ie Message.

Ajustenient de Ja versionfran9aise
22. La version franaise de i‘Avant-projet mriterait queiques ajustements:

Art. 127 al. 1: Les actions se prescrivent l‘&hance du dlai de prescription [au heu de:
i‘&hance d‘un dIai].

Art. 127 al. 3: Le juge n‘examine pas ha prescription d‘office [au heu de: « n‘examine pas d‘office ha
prescription »1.
.rt. 138 ah. 1: «L‘interruption efface les dlais de prescription acquis et fait courir de nouveaux
diais » / « Die Unterbrechung hat den Beginn neuer Verjährungsfristen zur Folge ». Lors mme que
le premier membre de ha phrase franaise signai par des italiques n‘est pas dnu de posie, ii ne
trouve pas de correspondance dans ha version ahiemande; par aiiieurs, le verbe « effacer » surprend
dans ce contexte.

Proposition (art. 138 al. 1 AP CO)

L‘interruptionfait courir de nouveaux dlais de prescription.

10
Voir supra, N 19.
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Abrogation des art. 60 et 67 CO

23. Approuve.

Art. 201 al. 4, 219 al. 3 et 370 al. 4 CO (nouveaux); abrogation des art. 210 al. 1 et 3, et

370 CO

24. La rglementation actuelle de la garantie dans la vente et l‘entreprise est insatisfaisante en raison

des dlais trop courts fixs par les dispositions du CO qui obligent l‘acheteur ä aviser le vendeur

«sans dlai » s‘ll s‘agit d‘un dfaut apparent (art. 201 al. 1 CC), « immdiatement » s‘il s‘agit d‘un

dfaut cach (art. 201 al. 3 CO)“. Ces exigences excessives constituent un obstacle majeur toute

action en garantie en droit actuel. Les dispositions proposes (art. 201 al. 4, 219 al. 3, 379 al. 4 AP

CC) ne font qu‘ajouter une limite supplmentaire, mais inutile en l‘tat, ä l‘exercice des droits

garantie.

25. Par ailleurs, le Rapport (p. 36) qualifie le nouveau dlai de deux ans de premption. La qualification

est sans doute exacte, mais problmatique en ce que le texte du Rapport donne l‘impression que

les partic-s ne peuvent y droger. Qu‘advient-il alors des garanties contractuelles (notamment,

celles qui prvoient un droit ä la rparation dc la chose vendue) frquemment donnes pour une

dure plus courte (voire plus longue) que deux ans?

26. De plus, le Rapport12 introduit la confusion en relation avec la prescription des actions en garantie

en ce quiconcerne le dbut du dlai relatif de 3 ans. A quel moment l‘acheteur (crancier) a-t-il

«connaissance » de sa crance en remboursement du prix, en dommages-intrts, etc.: le jour de

I‘excution dfectueuse, le jour oü le dfaut est connu, le jour oü II fait valoir son droit ( la

rsolution; au remplacement, aux dommages-intrts)? Cela signifie-t-il que le dlai (de

premption) pour faire valoir les dfauts et le dlai (relatif) pour faire valoir les prtentions qui en

d&oulent se cumulent? La rponse ngative cette question pour le dlai absolu‘3vaut-elle aussi

pour le dlai relatif?

27. Le Rapport (p. 37) fait tat d‘un projet spar sur la prescription des droits en matire dc garantie

actuellement en discussion et conclut que « II y aura donc heu, lors dc la rdaction du message

relatif la prsente refonte totale du droit dc la prescription, dc tenir compte des rsultats des
r__

discussions parlementaires pr&ites, s‘agissant notamment dc la protcction particulire des

consommateurs ».

28. Sur cc chapitre dlicat dc ha relation entre es nouvelles rgles gnrales et les droits en matire dc

garantie, les dispositions proposes introduisent dc la confusion sans amliorer la protection dj

insuffisante dc l‘acheteur, resp. du matre d‘ouvrage. Ehles doivent tre retravailles dans le cadre

des discussions mentionnes ci-dessus (N 27) et ne sont pas acceptables en ‘&at.

Pour es dfauts dc l‘ouvrage, les art. 367 al. 1 et 370 al. 3 CO utilisent galement le mot « aussitöt ».

12 Rapport, p. 36, premier tiret sous Art. 210, al. 1 et 3.
Rapport, p. 36, deuxime tiret sous Art. 210, al. 1 et 3.
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Consultation relative ö l‘Avont-projet de madification du Co
(Dlais de prescription en drolt priv

Loifd&ale du 14 mars 1958 surla responsabilit de la Confd&ation (LRCF)

29. Les rgles actuelles (art. 20 et 21 LRCF) sont insatisfaisantes, tant en raison de la brivet des dIais

que de la qualification de p&emption‘4.L‘harmonisation prvue avec les rgIes gn&ales est

saluer.

Loifd&a1e du lSjuin 1993 sur la responsabilit dufait des produits (LRFP)

30. L‘harmonisation avec les rgles gnraIes, ici aussi, mrite approbation, notamment en ce qu‘elIe

abroge le d&ai de premption de l‘actuel art. 10 LRFP. Eile s‘carte de la directive CEE du 25 juillet

1985 que la LRFP transpose volontairement. Toutefois, eile amIiore la protection du

consommateur‘5et contribue renforcer Ta cohrence des rgies suisses en la matire. Le renvoi

aux dispositions gnraIes sur Ta prescription mrite approbation.

Droit transitoire

31. Vu le changement majeur qu‘impliquent es nouvelles dispositions, une attention particulires

devra tre accordes aux dispositions transitoires (notamment quant l‘effet des nouvelles rgies

sur es clauses contractueiles adoptes avant l‘entre en vigueur de la modification du CO).

Inspiration pourrait tre trouve ‘art. 48 LAVI.

En conclusion, l‘Avant-projet remplit les objectifs fixs, apporte des solutions gnraIement

satisfaisantes aux problmes actuels en matire de prescription des crances de droit priv et

mrite approbation sous es rserves mentionnes ci-dessus.

Prof. Christine Chpuis

14 CHAPPUIS Christine, La premption en droit de la responsabilit civile, in Werro (dir.), Le temps dans Ta
responsabilit civile, Berne 2007, p. 107 ss, 121 ss
15 AmIioration sur deux points : exigence de la connaissance effective de Ta crance et de la personne du

dbiteur au heu de ha connaissance suppose (art. 9 LRFP propos) ; dIai absolu de 10 ans qui pourra tre
interrompu, ahors que h‘actuel dhai de premption de ‘art. 10 LRFP ne peut pas h‘tre.
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UNIL Jntisi; de Leucenne
Dr!,Il

)nrri‘:I1 Iiiti nI
(H-1O1 S Lusenne

Bundesamt fLr Justiz

Il II1
BJOOOOOOOO62O91 0

Madame la Consei11re fdd&ale
Simonetta Sommaruga
Dpartement fddrale de justice et
police
Palais fdraI ouest
3003 Bern

Lausanne, le 13 octobre 2011

Revision partielle du Code des obligations (revision du droit dc prescription)

Madame la Conseil1re fdra1e,

Par courrier du 31 aoüt 201 1, vous avez soumis ä consultation l‘objet cit en exergue.

Nous vous. faisons parvenir ci-joint Les ddterminations de lä Facu1t de droit et des sciences
criminelles de l‘Universit de Lausanne. Elles ont prdpar&s parle Professeur Laurent Bieri.

Veuillez agrer, Madame la Consei11re f&lra1e, l‘assurance.. de notre considration trs
distingude.

Annexe: mentionn&

Qc
Bettina KahiL-Wolff, Doyenne

acu . ne (1(01 t c.!e sc. lences cr1 mnces
Dcanat Drolt

TI.÷41 21 692 27 40 1 Fax.÷41 21 692 27 45 doyen.droit@uniI.ch



UNIt. Universit de Lausanne
Fa.ulje de drolt et des scences crimrieIles
Centre de droit public
btiment lnterrie
CH-1015 Lausanne

Madame Bettina Kahil-Wolff
Doyenne de Ja Facult de droit de
1‘Universit de Lausanne
Internef
.1015 Lausanne

Lausanne, le 12 octobre 2011

Revision des regles sur la prescription — Procedure dc consultation

Madame la Doyenne,

Faisant suite ä votre requ&e, je vous prie de trouver ci-aprs mes d&erminations quant ä
l‘avant-projet de revision des rgles sur la prescription.

A titre liminaire, ii convient de souligner que la revision propose est dans une large mesure
une reprise de la partie la moins conteste etjuge la plus utile d‘un prcdent‘avant-projet de
revision totale du droit de la responsabilit, ävant-projet qui a aujourd‘hui dfinitivement
abandonnd.

D‘une manire gnrale, on sent que les auteurs de ce nouvel avant-projet ont cherch le plus
petit dnominateur commun, afin de russir ä faire aboutir l‘essentiel. II a ainsi renonc
reformer Je rgime de La so1idarit passive, qui aurait pu entrainer des controverses. Les
remarques qui suivent seront pas consquent relativement brves.

Selon Je Conseil fdral, les enjeux principauxde cette rvision sont (1) une unification du
droit de la prescription, (2) un allongement des dlais de prescription et (3) une am1ioration
de La s&urit juridique.

II me semble que la revision proposde a effectivement Je mrite de proposer une unification
bienvenue des rgles sur la prescription. II existe en effet aujourd‘hui sans v&itables
justifications des rg1es assez diffrentes selon les domaines.

L‘allongement des dlais de prescription propos parait souhaitable. Les solutions retenues
sont conformes aux vux souvent exprims par les spcialistes, et correspondent largement ä
ce qui se pratique l‘tranger.

Enfin, l‘avant-projet a effectivement pour effet de clarifier certaines questions controverses,
ce qui est i mme de renforcer Ja scurit juridique, mme s‘il est prvoir que les nouvelles
dispositions creront invitablement elles-aussi de nouvelles incertitudes.

En rsum, l‘avant-projet me semble apporter des am1iorations, et peut donc tre approuv.

II 1111111111 IlIIIIIIIIIIII ff1 IltlIllIll IlIIIlIllIitIflIlIIllIllIIllIIIIIlItIIIFIlllI IllIlltIllIllIl itt III iiiIiiIiiiIi 1
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Page 2

UNIL J Unversft de Lausanne •

On notera quand mme une imprcisiofl terminologique dans le rapport relatif ä l‘avant-projet
(p. 6). L‘obligation sujette exception n‘est pas une obligation naturelle, puisqu‘elle est
munie du droit d‘action.. Ii serait plus prcis de parler d‘obligation imparfaite.

Veuillez agrer, Madame la Doyenne, mes sälutations clistingudes. *

Laurent Bieri
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Bern, 30. November2011 MMA/elh

Vorentwurf eines neuen Verjährungsrechts:
Stellungnahme der usic (union suisse des ingnieurs conseils)

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 31 August 2011 die Vernehmlassung zum Vorentwurf eines revidierten
Verjährungsrechts eröffnet. Die Vorlage beabsichtigt zahlreiche Änderungen im Beriech des
Verjährungsrechts, vorab im Obligationenrecht (VE-OR), daneben aber auch im Zivilgesetz
buch (ZGB) und in zahlreichen privatrechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Bundesgesetzen.
Im Interesse der von unserem Verband vertretenen lngenieurunternehmungen (rund 900 In
genieurunternehmungen in der ganzen Schweiz mit ca. 10000 Mitarbeitenden) erlauben wir
uns, gestützt auf Art. 4 Abs. 1 VIG zu diesem Vorentwurf eine Stellungnahme einzureichen.
Wir konzentrieren uns dabei auf jene Punkte, welche für unsere Mitglieder von besonderer
Relevanz sind — also namentlich jene, welche insbesondere die Bauwirtschaft betreffen.

1. Absolute Verjährungsfrist für Forderungen aus Personenschäden von 30 Jahren

Gemäss Art. 130 VE-OR endet die absolute Verjährungsfrist für Forderungen aus Personen-
schäden mit Ablauf von 30 Jahren seit dem Tag, an dem die schädigende Handlung stattge
funden hat. Aus der Sicht der Bauwirtschaft ist diesbezüglich vor allem an gesundheitliche
Spätschäden zu denken, wie sie namentlich durch Asbest verursacht werden. Unsere Vereini
gung hat dabei durchaus Sympathie für das Bestreben, die Asbestopfer rechtlich besser zu
stellen. Wir haben aber erhebliche Zweifel, dass dies durch eine Verlängerung der Verjäh
rungsfristen auf 30 Jahre in gerechter, signifikanter und wirtschaftlich sinnvoller Weise ge
schehen würde:

GeschäftsstelIe/Secrtariat:
Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern
Telefon 031 970 08 88
Fax 031 970 08 82
E-Mail us,cusic.ch
vww.uaic. ch



1. Eine sehr lange Verjährungsfrist (30 Jahre) nützt den Asbestopfern wenig:

Eine Verlängerung der Verjährungsfrist bedeutet nicht, dass die Beweisanforderungen
in irgendeiner Weise verringert werden — dies darf es fairerweise auch nicht bedeuten.
Nur in Ausnahmefällen dürfte es Asbestopfern Jahrzehnte nach einer allfälligen As
bestexposition gelingen, einen haftpflichtrechtlichen Vorwurf gegen einzelne Personen
oder Unternehmungen hinreichend substantiiert darzulegen und zu beweisen.

In der Schweiz wurde Asbest 1989 verboten. Auch asbesthaltige Produkte wurden in
den frühen 1990er-Jahren sukzessive verboten. Da Forderungen, welche zum Zeit
punkt des geplanten Inkrafttretens des revidierten Verjährungsrechts bereits verjährt
sind, nicht wieder aufleben können (was der Schlusstitel VE-ZGB in Art. 49 explizit
vorsieht), würde die Gesetzesrevision also gerade all jenen Personen, welche bis En
de der 1980er-Jahre einer Kontamination durch Asbest ausgesetzt waren, nichts nüt
zen.

Der weitaus grösste Teil der im Zusammenhang mit Berufskrankheiten anfallenden
Kosten (Behandlungskosten, Renten etc.) tragen die Sozialversicherungen (deren
Prämien hälftig vom Arbeitgeber bezahlt werden). Der beim Geschädigten verbleiben
de Direktschaden ist im Verhältnis zum finanziellen Gesamtschaden meist relativ klein.
Von der Verlängerung der Verjährungsfristen für Personenschäden würden also nicht
primär die Asbestopfer, sondern vorwiegend die Sozialversicherungen profitieren. Na
türlich ist es ein vertretbares Anliegen, den Sozialversicherungen einen Regress auf
Schädiger zu ermöglichen. Dieses Postulat hätte aber klarerweise nicht dasselbe Ge
wicht wie das Bestreben, den Opfern von gesundheitlichen Spätschäden zu ihrem
Recht zu verhelfen.

2. Nachteile verlängerter Verjährungsfristen für Unternehmen der Bauwirtschaft:

Das Institut der Verjährungsfristen beruht auf der Einsicht, dass die Justiz nicht unfehl
bar ist — und zwar insbesondere dann nicht, wenn sie weit zurückliegende Sachverhal
te zu beurteilen hat. Wenn Zivilprozesse Jahrzehnte nach den schädlichen Ereignis
sen geführt werden müssen, kann die Rekonstruktion der Ereignisse für alle involvier
ten Parteien ganz oder teilweise unmöglich sein: Elektronisch gespeicherte Dokumen
te sind allenfalls aufgrund geänderter Technologien gar nicht mehr abrufbar und Zeu
gen haben keine Erinnerung mehr an die massgebenden Sachverhalte oder sind be
reits verstorben etc. Die Rekonstruierbarkeit weit zurückliegender Ereignisse ist unsi
cher. Im Zivilprozess bedeutet dies, dass die Wahrheitsfindung nicht mehr möglich ist
oder bruchstückhaft bleibt, was zu unbefriedigenden Resultaten führt, die letztlich
mehr von der Beweislastverteilung geprägt sein werden als von der materielle Wahr
heit.

Selbst grosszügige Nachhaftungsregeln von Betriebshaftpflichtversicherungen decken
heute bei Weitem nicht Zeiträume in der Grössenordnung von 20 oder gar 30 Jahren
ab. Insbesondere Asbestschäden werden zudem von allen Versicherungen systema
tisch von der Deckung ausgeschlossen. Für Personenschäden, welche erst Jahrzehn
te nach den Ereignissen geltend gemacht werden und besonders für Asbestschäden,
hätten Unternehmen der Bauwirtschaft also keine Versicherungsdeckung. In Bezug
auf viele KMU der Baubranche hätte dies die Konsequenz, dass bei grossen Scha
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densummen nicht genügend Haftungssubstrat zur Verfügung stehen würde. Für die
betroffenen Unternehmen wären solche Forderungen existenzgefährdend (Gefahr ei
ner Insolvenz), während die durch die Verlängerung der Verjährungsfristen begünstig
ten Sozialversicherungen und Direktgeschädigten oftmals nur noch auf eine Konkurs-
dividende hoffen könnten.

- Für den Fall, dass auch noch nach Jahrzehnten Forderungen gegen eine Unterneh
mung erhoben werden, müsste diese dazu übergehen, sämtliche Akten und Dokumen
te während der gesamten Verjährungsfrist aufzubewahren. Diese Aufbewahrung wäre
aufwändig, da zugleich auch immer sichergestellt werden müsste, dass Dokumente
aufgrund wandelnder Technologien überhaupt noch abrufbar sind. Zudem müsste die
physische Haltbarkeit der Datenträger sichergestellt werden. Die Aufwendungen, wel
che allen Unternehmungen durch entsprechend längere Aufbewahrungsfristen entste
hen, wären enorm und stünden gesamtwirtschaftlich in einem Missverhältnis zu jenen
Direktschäden, welche aufgrund der geänderten Verjährungsfristen von Opfern gel
tend gemacht werden können.

- Erschwert würden sodann auch Unternehmensverkäufe, Nachfolgeregelungen und
Erbteilungen, da dabei oft kaum verlässlich abgeschätzt werden kann, ob aufgrund
von Ereignissen, welche 20 oder fast 30 Jahre zurückliegen allenfalls noch Schaden
ersatzforderungen wegen Personenschäden möglich sein könnten. In Ermangelung
eines Versicherungsschutzes für solche Forderungen könnte dies markante Auswir
kungen haben.

- Wenn eine Unternehmung nach Jahrzehnten wegen gesundheitlichen Spätschäden
haftpflichtrechtlich in Anspruch genommen wird und dafür keine Versicherungsde
ckung besteht, trifft dies in den meisten Fällen nicht mehr jene Eigentümer, welchen
die Ursache für die Schädigung im weitesten Sinne zugerechnet werden kann — auch
nicht im Sinne einer sehr weit gefassten moralischen Eigentümerverantwortung. Das
widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden.

Aus den genannten Gründen halten wir die Verlängerung der Verjährungsfristen für Perso
nenschäden auf 30 Jahre nicht für ein angemessenes Mittel, um berechtigten Forderungen
von Opfern gesundheitlicher Spätschäden Genüge zu tun. Es müssten andere Mittel und We
ge gefunden werden, um die Opfer zu unterstützen. Die vorgeschlagene Verlängerung der
Verjährungsfrist auf 30 Jahre führt zu Unsicherheiten und Belastungen der Akteure der Bau-
wirtschaft, welche in keinem Verhältnis stehen zu den Vorteilen, welche sie in Einzelfällen den
Opfern gesundheitlicher Spätschäden bieten können.

Falls dennoch an der geplanten Verlängerung der Verjährungsfrist auf 30 Jahre festgehalten
wird, müsste durch entsprechende Änderungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
sichergestellt werden, dass auch die Haftpflicht für gesundheitliche Spätschäden von den Be
triebshaftpflichtversicherungen zwingend gedeckt wird — und zwar gerade auch im Zusam
menhang mit Asbest. Ohne eine solche Regelung im Versicherungsrecht bedeutet die Aus
dehnung der Verjährung auf 30 Jahre eine kaum endende und unter Umständen existenzbe
drohende Unsicherheit für die KMU der Bauwirtschaft. Einen wesentlichen Nutzen hätten da
bei weder die Geschädigten noch die regressierenden Sozialversicherungen, weil bei KMU oft
zu wenig Haftungssubstrat zur Verfügung steht, um hohe Schadenssummen ohne den Bei
stand einer Versicherung zu bezahlen.
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II. Variante zu Art. 129/130

Im Vorentwurf wird als „Variante zu Art. 129/ 130‘ eine generelle Verjährungsfrist von 20 Jah
ren erwähnt. Eine derart lange Regelverjährung schafft für alle Unternehmen der Baubranche
eine erhebliche Unsicherheit. Die vorgehend zur 30-jährigen Frist bei Personenschäden ge
nannten Probleme stellen sich auch bei einer 20-jährigen Frist. In einer schnelllebigen Zeit,
welche geprägt ist von häufigen Personalwechseln, Fusionen und Restrukturierungen, bedeu
tet es ein erhebliche Unsicherheit, wenn eine Unternehmung auch nach über 10 Jahren dem
Risiko ausgesetzt bleibt, aufgrund von weit zurückliegenden Ereignissen haftpflichtrechtlich in
Anspruch genommen zu werden, obschon die damals beteiligten Personen die Firma längst
verlassen haben oder die Unternehmung im entsprechenden Marktsegment vielleicht auch
nicht mehr tätig ist. Wir lehnen die Variante mit einer Regelverjährung von 20 Jahren deshalb
kategorisch ab.

III. Beginn der Verjährungsfrist bei der Mängelhaftung

Nach der heute bestehenden Regelung (und auch nach dem Vorentwurf für eine Verlänge
rung und Koordination der Verjährungsfristen der Gewährleistungsansprüche im Kauf- und
Werkvertrag [parlamentarische Initiativen 0.490 und 07.497]) beginnt die Verjährung von
Mängeirechten mit der Abnahme des Werkes. Nach der nun vorgeschlagenen Regelung soll
die Verjährungsfrist bei „Fälligkeit der Forderung“ beginnen (Art. 129 Abs. 1 VE-OR). Aufgrund
der Eigenheiten des Mängelhaftungsrechts würde dies dazu führen, dass der Beginn der Ver
jährung im alleinigen Ermessen des Bestellers liegen würde, denn: Bei der werkvertraglichen
Mängelhaftung hat der Besteller, so denn alle Haftungsvoraussetzungen erfüllt sind, drei Ges
taltungsrechte (Wandelung, Minderung und Nachbesserung) sowie eine Forderung auf Ersatz
eines alifälligen Mangelfolgeschadens zu (Art. 368 OR). Im Moment, in welchem der Besteller
nun eines dieser drei Gestaltungsrechte ausübt, entsteht ihm eine Forderung, sei sie auf
Rückgabe des Geleisteten (Wandelung), Rückerstattung des zu viel bezahlten Werklohns
(Minderung) oder auf unentgeltliche Beseitigung des Mangels (Nachbesserung). Umgekehrt
entsteht aber solange keine Forderung, als der Besteller noch keines seiner Gestaltungsrech
te ausübt. Anders wäre dies nur bei der Forderung auf Ersatz des Mangelfolgeschadens, des
sen Entstehung keine Rechtsgestaltung durch den Besteller voraussetzt.

Die Tatsache, dass die Mängelrechte Gestaltungsrechte sind, soll offenbar auch durch den
Vorentwurf nicht geändert werden. Dies bedeutet nun also, dass die Mängelrechte (ausser der
Anspruch auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens) nicht zu verjähren beginnen, bevor der Be
steller eines der drei Gestaltungsrechte ausgeübt hat.

Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Baumangel im vierten Jahr nach der Ab
nahme rechtzeitig gerügt wird (vgl. Art. 370 Abs. 4 VE-OR). Der Bauherr kann sich dann mög
licherweise ein paar Jahre später für die Nachbesserung entscheiden. Erst dann würden die
relative und die absolute Verjährungsfrist überhaupt zu laufen beginnen.

Selbstverständlich kann man in guten Treuen unterschiedlicher Auffassung darüber sein, in
welchem Zeitraum nach der Abnahme eines Bauwerkes die Mängelrechte verjähren sollen.
Sachlich nicht gerechtfertigt — und wohl vom Gesetzgeber auch nicht wirklich beabsichtigt —

wäre es aber, die Verjährung von Mängelrechten vor der Geltendmachung des entsprechen
den Gestaltungsrechts gar nicht erst beginnen zu lassen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum
es in das Belieben einer Partei gestellt werden soll, über den Beginn der Verjährung alleine zu
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entscheiden.

Hinzu kommt, dass es keinen ersichtlichen Grund gibt, die absolute Verjährung bei Forderun
gen aus Mängelhaftung uneinheitlich zu regeln: Gemäss dem VE-OR beginnt die absolute
Verjährungsfrist der Forderungen aus Wandelung, Minderung und Nachbesserung mit der
Ausübung des Gestaltungsrechts (weil dadurch die entsprechende Forderung entsteht [Art.
129 Abs. 1 VE-OR]), die absolute Verjährungsfrist der Forderung auf Ersatz des Mangelfolge
schadens dagegen im Moment der schädigenden Handlung zu laufen (weil es eine „Forde
rung auf Schadenersatz“ gern. Art. 129 Abs. 2 Ziff. 1 VE-OR ist). Es ist kein sachlicher Grund
ersichtlich, hier keinen einheitlichen Fristbeginn vorzusehen.

Überhaupt ist festzustellen, dass die Einführung einer relativen Verjährungsfrist und einer ab
soluten Verjährungsfrist für das Vertragsrecht eine unnötige Verkomplizierung darstellt. Das
Vertragsrecht hat bisher sehr gut ohne diese doppelten Verjährungsfristen funktioniert. Wenn
das vertragliche und das ausservertragtiche Haftpflichtrecht in diesem Punkt vereinheitlicht
werden sollen, dann im Sinne einer Vereinfachung (nur absolute Verjährung, keine relative
Verjährung).

IV. Aufhebung von Art. 371 OR

Gemäss dem heutigen Art. 371 Abs. 2 OR wird die Haftung der Architekten und Ingenieure
„für Mängel des Werkes“ gegenüber dem „Besteller eines unbeweglichen Bauwerkes“ dersel
ben Verjährungsfrist (5 Jahre) unterstellt, wie die Haftung des Unternehmers aus Werkvertrag.
Diese Bestimmung dient der Koordination der Verjährungsfristen der verschiedenen Baubetei
ligten — sowohl in Bezug auf die Dauer der Frist als auch in Bezug auf den Verjährungsbeginn.
Wichtig ist dabei, dass es nach Art. 371 Abs. 2 OR keinen Unterschied macht, ob der Planer
im Rahmen eines Werkvertrages oder im Rahmen eines Auftrages tätig wird. Letzteres würde
durch die geplante Revision des Verjährungsrechts aufgehoben indem für die Baubeteiligten
letztlich ein unterschiedlicher Verjährungsbeginn gelten würde:

• Beim Unternehmer würde die Verjährung der aus den Mängelrechten folgenden For
derung im Zeitpunkt der Gestaltungserklärung beginnen (Art. 129 Abs. 1 VE-OR).

• Bezüglich der Ansprüche des Bestellers gegenüber dem Unternehmer aus Mangelfol
geschäden beginnt die absolute Verjährung bei der Ablieferung des mangelhaften
Werkes.

• Wenn dem Planer ein Planmangel vorzuwerfen ist und aus diesem Planmangei ein
Mangel am Bauwerk entsteht, ist der Mangel am Bauwerk ein Folgeschaden des
Planmangels. Der Anspruch des Bauherrn gegenüber dem Planer richtet sich also auf
Ersatz des Mangelfolgeschadens. Die absolute Verjährungsfrist beginnt dafür mit der
Ablieferung des mangelhaften Plan-Werkes (weil es um Mangelfolgeschaden geht und
die Gestaltungsrechte nicht betroffen sind).

• Wenn der Architekt oder Ingenieur einen Baumangel aufgrund einer mangelnden Bau-
aufsicht (mit-)verschuldet, richtet sich die Haftung nach Auftragsrecht. Die entspre
chende Schadenersatzforderung des Bauherrn entsteht im Auftragsrecht nicht erst mit
der Ablieferung des Werkes, sondern bereits im Zeitpunkt der Schlechterfüllung des
Auftrags und entsprechend beginnt die absolute Verjährungsfrist.
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Mit der neuen Regelung wird eine Lösung aufgehoben, welche sicherstellt, dass für Baumän
gel sowohl gegenüber dem Unternehmer also auch gegenüber dem Planer unabhängig von
der rechtlichen Qualifikation ihrer Verträge (Auftrag oder Werkvertrag) und unabhängig von
der Qualifikation der Ansprüche (Forderungen oder Gestaltungsrechte) derselbe Verjährungs
beginn gilt. Dies ist ein Rückschritt.

V. Absolute Rügefristen

In Art. 201 Abs. 4 VE-OR soll für das Kaufrecht eine absolute Rügefrist von zwei Jahren (ab
der Ablieferung) eingeführt werden und in Art. 370 Abs. 4 VE-OR eine absolute Rügefrist von
fünf Jahren (ab der Abnahme) für Mängel von Bauwerken.

Angesichts der Tatsache, dass die Mängelrechte Gestaltungsrechte darstellen und Forderun
gen daraus erst mit der Wahl des Gestaltungsrechts entstehen, sind solche absolute Rügefris
ten im System des VE-OR notwendig, um die Mängelrechte dennoch irgendwie zeitlich zu
begrenzen. Was indessen nicht überzeugt, ist die Tatsache, dass damit ein wesentlicher Fort
schritt aus der anstehenden Umsetzung der parlamentarischen Initiativen 06.490 und 07.497
wieder verloren gehen soll: In der anstehenden Revision soll Art. 210 OR dahingehend geän
dert werden, dass künftig auch für Kaufsachen, welche „bestimmungsgemäss für ein unbe
wegliches Werk verwendet“ werden und welche „dessen Mangelhaftigkeit verursacht“ haben,
eine Verjährungsfrist von 5 Jahren gelten soll. Damit würde die Verjährung der Gewährleis
tung für Baumaterialien endlich der Verjährung für Bauwerke angepasst. Damit wird den Bau
unternehmern ein Rückgriff auf die Verkäufer von Baumaterialien ermöglicht.

Die nun im VE-OR geplanten Änderungen schaffen diesen Fortschritt wieder ab, in dem sie
den Vorteil der Vereinheitlichung der Verjährungsfristen, durch uneinheitliche absolute Rüge
fristen wieder aufheben: Ein Unternehmer, welcher wegen mangelhaftem Baumaterial im vier
ten Jahr nach der Ablieferung vom Bauherrn mit einem Mangel konfrontiert wird, kann die
Mangelhaftigkeit des Baumaterials gegenüber dem Verkäufer des Baumaterials wegen der
absoluten Rügefrist von 2 Jahren (Art. 201 Abs. 4 VE-OR) nicht mehr rügen. Damit würde die
mit der parlamentarischen Initiative Bürgi erreichte Koordination sozusagen durch die „Hinter
tür“ der absoluten Rügefrist wieder aufgehoben.

VI. Keine Änderung der Pflicht zur sofortigen Mängelrüge

Nicht nur für Laienbauherren (aber insbesondere auch für diese) wirkt es sich in der Praxis in
äusserst harter Weise aus, dass bei versteckten Mängeln sofort nach der Entdeckung eine
Mängelrüge erhoben werden muss (Art. 370 Abs. 3 OR). Nach der Rechtsprechung des Bun
desgerichtes gilt eine Frist von maximal sieben Tagen als gerade noch rechtzeitig. Zudem ist
es gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichtes Sache des Bestellers, den Zeitpunkt der
Entdeckung des Mangels nachzuweisen. Wenn die Mängelrüge in diesem Sinne nicht „sofort“
erfolgt, gilt das Werk auch hinsichtlich dieser Mängel als genehmigt, d.h. die Mängelrechte
sind unwiderbringlich verwirkt. Eine derart strenge Regelung zu Lasten des Bauherrn ist in
Europa einmalig und letztlich auch nicht durch Interessen des Bauunternehmers zu rechtferti
gen.

Da sich die Revision des Verjährungsrechts auch mit der Mängelrüge befasst (Art. 219 Abs. 3
VE-OR in Bezug auf das Kaufrecht und Art. 370 Abs. 4 VE-OR in Bezug auf das Werkver
tragsrecht), wäre die vorgeschlagene Gesetzesrevision eine gute Gelegenheit, diese oft als
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„Verwirkungsfalle“ in Erscheinung tretende Pflicht zur sofortigen Mängelrüge abzuschaffen
oder zumindest zu mässigen.

Dies könnte namentlich dadurch erfolgen, dass die Unterlassung einer sofortigen Mängelrüge
nicht mehr mit einer Genehmigungsfiktion verknüpft wird. Dies könnte erreicht werden, indem
in Art. 370 Abs. 3 OR der zweite Halbsatz gestrichen wird (,‚Treten die Mängel erst später zu
Tage, so muss die Anzeige sofort nach der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls das Werk auch
rücksichtlich dieser Mängel als genehmigt gilt.‘). Soweit eine Rüge bei dieser Rechtslage nicht
sofort erfolgen würde, hätte dies die durchaus angemessene Rechtsfolge, dass ein Bauherr,
welcher einen Mangel nicht sofort nach der Entdeckung rügt, den weiteren Schaden selbst zu
tragen hätte, der bei unverzüglicher Anzeige und Behebung des entdeckten Mangels hätte
vermieden werden können. Dies würde der bewährten Regel des Art. 173 Abs. 2 SIA-Norm
118 entsprechen.

Eine andere Möglichkeit wäre, die Rügepflichten wie in Art. 172 und Art. 173 der SIA-Norm
118 zu regeln. Dies würde bedeuten, dass die Rüge in den ersten zwei Jahren der Ablieferung
jederzeit erfolgen könnte und nur im dritten, vierten und fünften Jahr nach der Ablieferung eine
sofortige Mängelrüge nötig wäre.

VII. Unterbrechung der Verjährung bei einer Nachbesserungsforderung

Im Bezug auf die Unterbrechung der Verjährung stellt sich bei Nachbesserungsforderungen
das spezielle Problem, dass aufgrund der Tatsache, dass der Anspruch des Bestellers auf
eine Nachbesserung (Art. 368 OR) keine Geldforderung ist, die Unterbrechung der Verjährung
nicht auf dem einfachen Wege der Schuldbetreibung erfolgen kann. Es ist deshalb nötig, zur
Unterbrechung der Verjährung ein Schlichtungsgesuch einzureichen. Nach der neuen eidge
nössischen ZPO entfällt nun aber in gewissen Fällen, namentlich bei einer Zuständigkeit des
Handelsgerichts (vgl. Art. 198 lit. f i.V.m. Art. 6 ZPO), das Schlichtungsverfahren. Dem Bestel
ler bleibt in solchen Fällen nichts anderes übrig, als entweder eine bis ins Detail ausgearbeite
te Klage einzureichen (was sehr aufwändig ist) oder aber seine Nachbesserungsforderung in
eine Geldforderung „umzuwandeln“ (was zum Beispiel dadurch erfolgen kann, dass er dem
Unternehmer eine Nachfrist zur Vornahme der Nachbesserung setzt und nach unbenutztem
Ablauf dieser Frist gemäss Art. 107 Abs. 2 OR auf die Nachbesserungsleistung verzichtet und
stattdessen das positive Vertragsinteresse [hier also die Ersatzvornahmekosten] fordert).

Diese Situation ist unbefriedigend. Auch für Nachbesserungsforderungen (und andere Nicht-
Geldforderungen) sollte ein einfaches und praxistaugliches Mittel der Verjährungsunterbre
chung geschaffen werden. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die Verjährungsunterbrechung
bei Nicht-Geldforderungen wesentlich komplizierter sein soll als bei Geldforderungen. Eine
Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Unterbrechungsgründe neu um die Mahnung zu erweitern.
Dies hätte auch den positiven Effekt, dass Betreibungen in der Regel nicht mehr einfach zur
Verjährungsunterbrechung erhoben würden — was ja letztlich eigentlich ein Missbrauch dieses
Rechtsinstituts ist und zudem die Schuldner mit einem kreditschädigenden Betreibungsregis
tereintrag belastet.
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VIII. „Wirkungen für weitere Forderungen“ (Art. 140 VE-OR)

Gemäss dem vorgeschlagenen Art. 140 VE-OR soll die Unterbrechung auch für weitere For
derungen gegen den gleichen Schuldner gelten, die aus dem gleichen Rechtsgrund neben der
betreffenden Forderung oder an ihrer Stelle stehen. Heikel ist hier insbesondere die Formulie
rung „aus dem gleichen Rechtsgrund“. In der Rechtspraxis kommt es vor, dass alternativ zu
einem vertragsrechtlichen Anspruch auch ein deliktsrechtlicher Anspruch besteht. Diese For
derungen können sich auf denselben Schaden beziehen, aber sie entstammen nicht „dem
gleichen Rechtsgrund‘. Nach der nun vorgesehenen Formulierung des VE-OR würde die Ver
jährungsunterbrechung in Bezug auf eine vertragliche Schadenersatzforderung (Art. 97 Abs. 1
OR) nicht mehr automatisch auch die Unterbrechung bezüglich einer ausservertraglichen
Schadenersatzforderung (Art. 41 if, OR) nach sich ziehen. Dies ist ein Rückschritt gegenüber
der heutigen Praxis, welche diesen Grundsatz weitgehend anerkennt. Die Verjährungsunter
brechung müsste im neuen Regime dann, obwohl die Forderungen auf Ersatz desselben
Schadens gerichtet sind, je separat erfolgen. Um Klarheit zu schaffen, müsste man den Gläu
bigern wohl raten, den Rechtsgrund jeweils bei der verjährungsunterbrechenden Handlung
anzugeben — was gerade auch für juristische Laien eine Zumutung wäre.

IX. Verjährungsverzichtserklärung (Art. 134 VE-OR)

Sehr zu begrüssen ist, dass die in der Rechtspraxis als höfliche Art der Verjährungsunterbre
chung praktizierte Abgabe von Verjährungsverzichtserklärungen nun Eingang in das Gesetz
finden soll. Da sich in der Praxis der Begriff der „Verjährungsverzichtserklärung“ eingebürgert
hat (obschon damit materiell meist eine Verlängerung der Verjährungsfrist gemeint ist), ist
Art. 134 Abs. 3 VE-OR sehr zu begrüssen, welcher den Verjährungsverzicht vor Eintritt der
Verjährung ausdrücklich als Verlängerung der Verjährungsfrist definiert. Einer übermässigen
Verlängerung der Verjährungsfristen wird dabei durch Art. 133 VE-OR Schranken gesetzt.
Eine Höchstdauer der absoluten Verjährungsfrist von 30 Jahren gemäss Art. 133 Abs. 2 VE
DR ist allerdings zu lang. Es muss in Art. 133 VE-OR ergänzt werden, dass eine Verlängerung
der Verjährung erst nach Beginn der Verjährungsfrist vereinbart werden darf. Ansonsten ist zu
befürchten, dass marktmächtige Vertragsparteien generell Verjährungsfristen im Rahmen des
zulässigen Maximums erzwingen — zumal sich aus Art. 133 Abs. 3 VE-OR e contrario ergibt,
dass dies für Nicht-Personenschäden auch in AGB erfolgen kann.

Die vertraglich auf 20 oder 30 Jahre verlängerten Verjährungsfristen führen für die betroffenen
Unternehmungen der Bauwirtschaft zu analogen Problemen, wie die unter Ziff. 1 erwähnten
Probleme mit einer Verjährungsfrist von 30 Jahren für Personenschäden (worauf hiermit ver
wiesen wird).

X. Schlussbemerkungen

Die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts und die Verlängerung der Verjährungsfristen
werden von unserem Verband grundsätzlich begrüsst, weil damit die Rechtslage einfacher
und übersichtlicher wird. Eine massive Verlängerung der Verjährungsfristen für Personen
schäden schaffl jedoch Rechtsunsicherheit und bei den Unternehmungen der Bauwirtschaft
auch erhebliche Folgekosten (namentlich in Form von Aufwand für Archivierungen) und wäre
— wenn schon — mit einer Anpassung des VVG zu verbinden, mit der sichergestellt werden
müsste, dass gesundheitliche Spätschäden von den Berufshaftpflichtversicherungen zwin

8/9



gend gedeckt werden müssen.

Aus all den genannten Gründen wäre es begrüssenswert, wenn der Vorentwurf einer vertief
ten, kritischen Überprüfung unterzogen würde. An dieser sollten auch Experten des Bauver
tragsrechts und Versicherungsspezialisten beteiligt werden. Das Verjährungsrecht hat in unse
rem Rechtssystem eine derart zentrale Bedeutung, dass der damit unvermeidlich verbundene
Aufwand unseres Erachtens gerechtfertigt wäre.

Mit freundlichen Grüssen

Die Gechät(telle:
V/vi /

/‘/ /7
Dr. Mario Marti, Rechtsanwalt
Geschäftsführer
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Herrliberg, 30. November 2011 Bundesamt für Justiz
Postfach
3003 Bern

Bundesamt fUr Justiz

Vernehmiassung Revision des Verjährungsrechts U HliJH I
BJ-00000000608588

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 31. August 2011 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, den politischen
Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berggebiete,
den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten Kreisen ein
Vernehmlassungsverfahren im Zusammenhang mit der geplanten Revision des Verjährungs
rechts durchzuführen. Wir erlauben uns im Folgenden, im Rahmen dieses Vernehmlassungsver
fahrens unsere Stellungnahme zu den geplanten Änderungen vorzulegen.

1. Die Harmonisierung des Verjährungsrechts ist grundsätzlich zu begrüssen, da damit die an
verschiedenen Orten und mit teilweise abweichenden Regelungen festgelegte Verjährungs
ordnung vereinheitlicht und vereinfacht wird.

2. Als öffentlich-rechtliche Verwaltungsträger sind die Zürcher Gemeindesteuerämter in erster
Linie von den Änderungen des Verjährungsrechts im zwangsvollstreckungsrechttichen Be
reich betroffen, da Steuerforderungen auf dem ordentlichen Betreibungsweg vollstreckt wer
den. Unseres Erachtens sind die in diesem Bereich vorgesehenen Änderungen bis auf eine
Ausnahme problemlos.

3. Gemäss geltendem Recht verjähren Forderungen, welche in einem Verlustschein verurkun
det sind, 20 Jahre nach Ausstellung des Verlustscheins. Die Revision sieht nun vor, diese
Frist auf 10 Jahre zu verkürzen. Als Grund für die Verkürzung wird im Bericht zum Vorent
wurf festgehalten, dass damit eine Angleichung an Art. 139 Abs. 2 VE-OR erreicht werden
soll.
Gegen diese Verkürzung der Verjährungsfrist sprechen unseres Erachtens folgende Gründe:
- Aus den bisherigen Erfahrungen der Steuerbehörden ergibt sich, dass immer wieder er

folgreich Verlustscheine aufgegriffen werden können, welche mehr als zehn Jahre alt
sind. Eine Verkürzung der Verjährungsfrist hätte vor diesem Hintergrund nicht unerhebli
che Einnahmeausfälle der öffentlichen Hand zur Folge.

- Ein Gläubiger kann eine in einem Verlustschein verurkundete Forderung vor Ablauf der
Verjährungsfrist ohne weiteres wiederum in Betreibung setzen und damit einen Verlust-
schein erwirken, welcher erneut der Verlustscheinverjährung unterliegt. Mit der Verkür
zung der Verjährungsfrist von Verlustscheinen wird der Gläubiger zur Vermeidung des Er
löschens der Forderung einerseits gezwungen, vermehrt neue Zwangsvollstreckungsver
fahren einzuleiten, was in verfahrensökonomischer Hinsicht wenig wünschbar scheint.
Andererseits erhöht sich der Aufwand des Gläubigers für die Verlustscheinbewirtschaf

Bernhard Peyer, Präsident VGS, clo Gemeindesteueramt, 8704 Herrliberg
TeL 044 / 915 91 52, FAX 04zr / 915 92 33, bernhard.peyer@herrLberg.ch

Verband der
Gerrielndesteuerämter
des Kantons Zürich



tung, wobei hier die Steuerverwaltungen als betragsmässig grösster Gläubiger der
Schweiz besonders betroffen sind.

- Aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung in der Schweiz erfolgen Erbanfälle beim
Schuldner oft erst in höherem Alter. Schulden - insbesondere auch Steuerschulden - ent
stehen jedoch vielfach in der ersten Lebenshälfte. Eine Verkürzung der Verjährungsfrist
für Verlustscheinforderungen trägt dieser Tatsache zu wenig Rechnung.

- Art. 139 Abs. 2 VE-OR regelt die Verjährung von Forderungen, welche durch Ausstellung
einer Urkunde anerkannt oder durch gerichtliches Urteil rechtskräftig festgestellt sind. In
diesen Fällen hat der Gläubiger noch keine Anstrengungen zur vollstreckungsrechtlichen
Durchsetzung der Forderungen unternommen und die weitere Geltendmachung der For
derung hängt von seinem Entscheid ab. Art. 149a Abs. 1 befasst sich hingegen mit For
derungen, für welche der Gläubiger die zwangsvollstreckungsrechtlichen Instrumente be
reits ausgeschöpft hat und er aufgrund nicht durch ihn beeinflussbarer Umstände zu Ver
lust gekommen ist. Unseres Erachtens drängt sich aufgrund der unterschiedlichen Um
stände und Interessenlagen keine Angleichung, sondern eine Differenzierung der Verjäh
rungsfristen von Art. 139 Abs. 2 VE-OR und Art. 149a Abs. 1 SchKG auf.

- Eine verkürzte Verjährungsfrist für Forderungen, welche in einem Verlustschein verkör
pert sind, führt zu Vorteilen für die betroffenen Schuldner, da vom Gläubiger zusätzliche
Vorkehrungen zur Abwendung der Verjährungsfolgen verlangt werden. Es fragt sich, ob
die Stellung des Schuldners, welche bereits im Zusammenhang mit der Revision des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts durch die Einführung einer Verjährungsfrist für
Verlustscheine verbessert worden ist, weitere Verbesserungen erfahren soll. Auf die all
gemeine Zahlungsmoral dürfte die beabsichtige Änderung jedenfalls negative Auswirkun
gen haben. Wir glauben deshalb, dass eine verkürzte Verjährungsfrist ein falsches Signal
setzt.

- Im Ausland bestehen teilweise Verjährungsbestimmungen, welche bedeutend über die in
der Schweiz geltenden Regeln hinausgehen. So sieht beispielsweise das deutsche BGB
für Forderungen, welche rechtskräftig festgestellt sind oder auf vollstreckbaren Verglei
chen oder Urteilen beruhen, eine Verjährungsfrist von 30 Jahren vor ( 197 BGB). Auch
vor diesem Hintergrund drängt sich eine Verkürzung der Verjährungsfrist für Forderun
gen, welche in einem Verlustschein verurkundet sind, nicht auf.

Zusammenfassend lehnen wir deshalb die vorgeseheneVerkürzung der Verjährungsfristen
für Forderungen, welche in Verlustscheinen verurkundet sind, dezidiert ab. Wir sind der An-
sicht, dass die geltende Regelung den zu beachtenden Umständen vollumfänglich gerecht
wird. Die geplante Änderung drängt sich weder aus rechtlichen noch aus tatsächlichen
Gründen auf und würde gravierende negative Folgen für die öffentliche Hand nach sich zie
hen.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Zusammenhang mit der Revision
des Verjährungsrechts und ersuchen Sie, unsere Vorbehalte in geeigneter Form in das weitere
Gesetzgebungsverfahren einfliessen zu lassen.

Bernhard Peyer, Gemeindesteueramt, 8704 Herrliberg
TeL 044 / 915 91 52, FAX 044 / 915 92 33, bernhardpeyer@herniberg.ch

Freur
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Bundesamt für Justiz
3003 Bern

Bern, 15. November2011

Bundesamt für Justiz
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Vernehmiassungsantwort zur Revision des Verjährungsrechts im Obligationenrecht

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Revision des Verjährungsrechts im
Obligationenrecht.

Der Verband öffentlicher Verkehr begrüsst die Vereinheitlichung des Verjährungsrechts, und die
damit verbundene Beseitigung von Unsicherheiten. Das geltende Verjährungsrecht ist mit seinen
zahlreichen unterschiedlichen Fristen äusserst heterogen und unübersichtlich, und hat in der Ver
gangenheit wiederholt zu Unsicherheiten geführt.

Insbesondere die unterschiedlichen Verjährungsfristen von ausservertraglichen und vertraglichen
Schadenersatzforderungen nach den bisherigen Art. 128 Abs. 3 OR / Art. 60 OR, sowie die Anwen
dung von Art. 60 Abs. 2 OR bezüglich des Verhältnisses der zivilrechtlichen Verjährungsfrist einer
Forderung aus strafbarer Handlung zu deren strafrechtlicher Verjährungsfrist haben mehrfach
Schwierigkeiten bereitet und uns vor juristische Herausforderungen gestellt.

Wir stellen mit Befriedigung fest, dass mit der Revision des Verjährungsrechts eine Vereinheitli
chung beziehungsweise Verlängerung der Fristen realisiert wird. Unsicherheiten und Unklarheiten
werden damit beseitigt, die Rechtsanwendung vereinfacht.

Aus diesem Grund stimmt der Verband öffentlicher Verkehr der entsprechenden Gesetzesänderung
zu.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Ueli Stückelberger
Direktor

Verband öffentlicher Verkehr, Genossenschaft
Union des transports publics, sociöt coopörative

1 linione dei trasporti pubblici, societä cooperativa

Dählhölzliweq 12
CH-3000 Bern 6
vww.voev ch/www.utp.ch

1 info@voev.ch/info@utp.ch
Tel. +41 31 3592323
Fax +41 31 3592310
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Bundesamt für Justiz
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3003 Bern

Zürich, den 28. November 2011

Obligationen recht (Revision des Verjährungsrechts)
Vernehmiassungsverfahren

Sehr geehrter Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit geben, zum oben genannten Vorentwurf Stellung zu
nehmen und reichen innert Frist die nachfolgenden Bemerkungen ein.

1. VORBEMERKUNG

Der Verband Schweizerischer Elektro-lnstallationsfirmen (VSEI) ist der Interessenvertreter von rund
2000 Mitgliedern, welche fast ausschliesslich KMU sind. Eine der wesentlichen Aufgabe des Ver
bandes ist, sich für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen seiner Mitglieder
sowie für ein unternehmerfreundliches Umfeld einzusetzen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört
auch ein bedürfnisgerechtes und verständliches Verjährungsrecht, das die Interessen aller Ge
schäftspartner berücksichtigt.

II. ANTRAG

Von der vorgeschlagenen Teilrevision des Obligationenrechts (Revision des Verjährungsrechts) sei
abzusehen.

Eventualantrag:
Es sei zu prüfen, ob eine Revision des Verjährungsrechts notwendig und sinnvoll ist.
Wird diese Frage bejaht, ist im Sinne der nachstehenden Begründung eine neue, verständliche und
praktikable Vorlage auszuarbeiten, bei der vorgängig sämtliche Verjährungsbestimmungen des priva
ten und des öffentlichen Rechts (mit Ausnahme der strafrechtlichen Verjährung) auf gegenseitige
Kompatibilität geprüft wird.

Der Verband für Stark und Schwachstrominstallationen, Telekommunikation, IT- und Sicherheitsinstatationen, Anlagenbau, Geb3udetechnik
L‘union pour les installations couant fort et courant faible, la tlcommunicatian, es installations de scurlt et IT, es installations industrielles, la technique du bätiment
Lunione per implantl a corrente forte e corrente debole, telecomunicazioni, i pianti di sicurezza e IT, installazioni degli impianti, tecnica dell‘edilizia

Limmatstrasse 63 3005 Zürich / Postfach 2328 8031 Zürich Tel 044 444 17 17 Fax 044 444 17 18 info@vsei.ch wwvseich
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III. BEGRÜNDUNG

1. Allgemeines

Der VSEI wendet sich nicht gegen eine Vereinheitlichung des Rechts, sofern diese notwendig ist, der
Vereinfachung dient und bestehende Unsicherheiten beseitigt.
Der vorgelegte Entwurf zur Revision des Verjährungsrechtes wird diesen Voraussetzungen nicht
gerecht. Es wurde ohne zwingende Gründe eine Gesetzesrevision von enormer Tragweite für das
gesamte Zivilrecht vorgenommen. Angesichts dieser Bedeutung und grossen Auswirkungen ist es für
den VSEI nicht nachvollziehbar, weshalb nicht eine Expertenkommission beigezogen worden ist.

Die Revision ist aus Sicht des VSEI in erster Linie auf die seit langem klärungsbedürftigen Fragen
der Wirkung von Verjährungsverzichten und der Verjährung von Regressforderungen zu beschrän
ken. Darüber hinausgehende Aspekte des Verjährungsrechtes sind durch eine Expertenkommission
aufzuarbeiten. Dabei ist zunächst abzuklären, inwieweit das geltende Recht Probleme verursacht
und nicht mehr befriedigend ist, das heisst den wirtschaftlichen Entwicklungen und Erfordernissen
nicht mehr entspricht.
Auch wenn eine Rechtsvereinheitlichung in vielen Bereichen wünschens- und erstrebenswert ist,
kann eine Vereinheitlichung nur um der Vereinheitlichung willen für eine Gesetzesrevision nicht ge
nügen, und es ist daher davon abzusehen. Der Erläuternde Bericht verweist zur Notwendigkeit dieser
Vorlage bloss auf die seit längerem kritisierte “Unübersichtlichkeit und Rechtsunsicherheit“.
Probleme bestehen vor allem bei Unklarheiten der Abgrenzung zwischen verschiedenen Verjäh
rungsregeln. Anderseits sind die Verjährungsregeln historisch gewachsen und weitgehend bedürf
nisgerecht.

2. Zu ausgewählten Problemen der Vorlage

Gestützt auf die Ausführungen unter III. 1 verzichten wir auf eine Stellungnahme zu den einzelnen
Artikeln der Vorlage und beschränken uns auf Bemerkungen zu einigen besonders gravierenden
Aspekten, welche für den VSEI ausschlaggebend sind für die Ablehnung der Gesetzesrevision.
Sollte ein - wie unter dem Eventualantrag festgehalten - neuer, komplett überarbeiteter Entwurf ge
schaffen werden, so sind die nachstehenden Anmerkungen zwingend zu berücksichtigen.

1. Die Absicht, in den Art. 127ff. DR die allgemeinen verjährungsrechtlichen Bestimmungen für
sämtliche privatrechtlichen Forderungen zu regeln und im Gegenzug sämtliche Bestimmungen
mit verjährungsrechtlichem Inhalt im OR, ZGB und in weiteren Gesetzen zu streichen, ist nicht
nur nicht notwendig, sondern führt vielmehr zur Rechtsunsicherheit. Dies zeigt sich bereits darin,
dass bei der Begründung und Kommentierung der einzelnen zu streichenden Bestimmungen in
den verschiedenen Erlassen nicht überzeugend aufgezeigt wird, weshalb das geltende Recht
nicht sachgerecht ist und einer Änderung bedarf.
Die beabsichtigte Vereinheitlichung des Verjährungsrechts ist im Weiteren eine Abkehr vom bis
her im Gesetzgebungsverfahren üblichen Prinzip, dass bei der Regelung eines bestimmten
Rechtsinstituts auch geprüft wird, ob die Grundregeln in Art. 127 DR beziehungsweise Art. 60
Abs. 1 DR sachdienlich sind, oder das zu regelnde Rechtsinstitut einer speziellen Verjährungs
regel bedarf.
Da die Verjährungsbestimmungen ausserhalb des DR sehr zahlreich sind, besteht nicht nur die

Gefahr, sondern es ist vermutlich davon auszugehen, dass im Zuge der beabsichtigten Verjäh

rungsvereinheitlichung dieses Vorentwurfs Normen mit verjährungsrechtlichem Inhalt übersehen

wurden. In der künftigen Rechtsanwendung können somit Zweifel aufkommen, ob der Gesetz

geber eine bestimmte Verjährungsregel absichtlich nicht aufgehoben hat, weil sie weiterhin gel

ten soll, oder aus Versehen. Dies ist unter allen Umständen zu vermeiden.

2
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2. Neu soll für sämtliche privatrechtlichen Forderungen nicht nur eine absolute Verjährungsfrist,
sondern auch eine relative Frist von drei Jahren gelten. Die relative Frist soll mit dem Tag be
ginnen, an dem der Gläubiger Kenntnis von Forderung und der Person des Schuldners erlangt
hat, frühestens aber ab Beginn der absoluten Frist (Art. 128 VE). Diese Bestimmung ist pra
xisuntauglich und kann zu völlig unbefriedigenden Situationen führen. So ist es möglich, dass ein
Unternehmer in Anwendung von Art. 370 Abs. 4 VE bis zu 8 Jahren für Mängel des Werkes ein
stehen muss. Eine derartige Verschlechterung und Verschiebung des Gleichgewichts ist nicht
akzeptabel.

3. Art.133 VE gibt den Parteien ausdrücklich die Möglichkeit, die relative Verjährungsfrist zu verlän
gern oder zu verkürzen. Dies wird fast mit Sicherheit dazu führen, dass namentlich im Werkver
tragsrecht die stärkeren Parteien wie Generalunternehmer oder grosse Bauherren die Verjäh
rungsfrist zu Lasten des Unternehmers generell auf die Höchstdauer von 10 Jahren verlängern
werden. Es kann nicht die Absicht des Gesetzgebers sein, insbesondere in wirtschaftlich schwie
rigeren Lagen, die Unternehmer einseitig einem noch grösseren Druck der Besteller und mächti
gen Marktteilnehmern auszusetzen.

4. Am 14. September 2011 hat der Nationalrat die parlamentarischen Initiativen Leutenegger Ober-
holzer und Ständerat Bürgi behandelt und die einzelnen Bestimmungen angenommen. Nament
lich der Vorstoss von Ständerat Bürgi wurde auf Initiative und mit Unterstützung des Ausbauge
werbes eingereicht. Dieser verlangt eine Anpassung der kaufrechtlichen Verjährungsfristen für
Ansprüche wegen Mängel einer beweglichen Sache, welche bestimmungsgemäss für ein unbe
wegliches Werk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, an die fünfjährige
Frist, welche für den Besteller eines unbeweglichen Bauwerks gegenüber dem Unternehmer gilt.
Mit dieser Revision der Artikel 199 OR, 210 OR und 371 OR wird endlich eine stossende Unge
reimtheit im geltenden Recht beseitigt und der Rückgriff des Unternehmers auf den tatsächlichen
Verursacher des Schadens ermöglicht. Mit der nun vorliegenden Revision des Verjährungsrech
tes sollen die Artikel 210 Abs. 1 und 3 sowie Art. 371 OR, um die es in den parlamentarischen
Initiativen explizit geht, wieder ersatzlos aufgehoben werden. Ein derartiges Vorgehen ist schwer
verständlich. Die im Nationalrat aufgeworfene Frage, ob die vorgesehene Revision des Kauf-
und Werkvertragsrecht isoliert zu behandeln sei, ist nicht nur sinnvoll, sondern für das Schutzan
liegen absolut berechtigt.
Die Beseitigung von Rechtsunsicherheiten ist zentral. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf
werden aber neue geschaffen. Es kann nicht die Absicht des Gesetzgebers sein, dass sich Kon
sumentinnen und Konsumenten unter dem Titel „Vereinheitlichung“ an eine neue zweijährige
Frist beziehungsweise an eine fünfjährige Frist für unbewegliche Werke gewöhnen, um dann
gleich wieder neu mit einer dreijährigen Frist konfrontiert zu sein, die für alle Rechtsgebiete gel
ten soll und die ebenfalls unter dem Titel „Vereinheitlichung“ angekündigt wird. Derart kurz auf
einander folgende Gesetzesrevisionen bringen nur Verwirrung und Rechtsunsicherheit.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorgelegte Revision des Verjährungsrechtes nicht zu
Ende gedacht ist und weit über das Ziel hinaus schiesst. Deshalb ist die Gesetzesrevision in der vor
liegenden Fassung als ganze abzulehnen.

Sofern die Revision des Verjährungsrechtes weiter verfolgt werden soll, ist der Umfang der Verein
heitlichung und deren Kompatibilität mit allen Erlassen, die Verjährungsbestimmungen beinhalten
(siehe oben II.), durch eine Expertenkommission zu prüfen. Anschliessend sind problematische oder
strittige Punkte zwischen der Verwaltung und der Wirtschaft zu diskutieren und auszuräumen.
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Wir bitten Sie daher höflich, sehr geehrte Frau Bundesrätin sehr geehrte Damen und Herren, auf

Grund der ausserordentlichen Tragweite dieser Vorlage, unserer Eingabe die nötige Beachtung

schenken zu wollen und unsere Anträge bei der weiteren Behandlung dieses Geschäfts zu berück

sichtigen.

Mit freundlichen Grüssen

Verband Schweizerischer ElektroInStalIatiOflSfirmen VSEI

eret Heierle
Leiterin RechtsdieflSt

j: Schweizerischer Gewerbeverband 3001 Bern

Direktor

4
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_____________

Association Suisse des Socits Fiduciaires de Recouvrement

membe® Associazione degli Uffici Fiduciari d‘incasso Svizzeri

BundesamtfLrJustiz b H. iL

U I
Geschäftsstelle: BJ00000000608601
Dr. jur. Robert Simmen Bundesamt fur Justiz
Rechtsanwalt Fachbereich Zivilrecht und

Zivilprozessrecht
Uraniastrasse 12, 8001 Zurich
Postfach 3228 3003 Bern
8021 Zürich
Telefon 044-250 43 37
Telefax 044-250 43 49

Zürich, 30. November 2011 S/el

Vernehmiassung zum Revisionsentwurf „Obligationenrecht (Revision des
Verjährungsrechts)“

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir machen hiermit gerne Gebrauch von der Möglichkeit, zum Revisionsentwurf

„Obligationenrecht (Revision des Verjährungsrechts)“ Stellung zu nehmen.

Unser Verband repräsentiert die schweizerische Inkassobranche; zu unseren Auf

gaben gehört die optimale Durchsetzung der Gläubigerschutzinteressen in der

Schweiz.

Grundsätzliche Haltung des vsi zur Revision des Verjährungsrechts

Grundsätzlich stehen wir den Bestrebungen zu einer Vereinheitlichung und Ver

einfachung des Verjährungsrecht positiv gegenüber. Wir können es aber nicht

akzeptieren, dass die Gläubigerposition durch Verkomplizierung der rechtlichen

Situation (Einführung zusätzlicher relativer Verjährungsfristen neben absoluten

Verjährungsfristen) und durch Verkürzung der Verjährungsfristen empfindlich

* * * *
* FENCA *

!t‘glcruiu,n vi Eurvpeun Nvth,nul
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_____________

Association Suisse des Socits Fiduciaires de Recouvrement
membe® Associazione degli Uffici Fiduciari d‘incasso Svizzeri

geschwächt wird. Das gilt insbesondere hinsichtlich der vorgeschlagenen Verkür

zung der Verjährungsfrist von Verlustscheinen auf 10 Jahre (vgl. dazu nachste

hend).

Problematische Verkürzung der Verjährungsfristen im Vertragsrecht

Die aktuell geltenden Verjährungsfristen des Vertragsrechts (grundsätzlich 10

Jahre ab Fälligkeit der Forderung, für einzelne Forderungen 5 Jahre) haben sich

bewährt. Neu will der Gesetzesentwurf nun in Art. 128 eine relative Verjährungs

frist von bloss 3 Jahren einführen. Der Beginn soll auf den Tag, an dem der

Gläubiger Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners erlangt hat,

festgelegt werden. Daneben sieht Art. 129 eine absolute Verjährungsfrist von 10

Jahren seit Fälligkeit der Forderung vor. Diese doppelte Verjährungsfrist bewirkt

nicht eine Vereinfachung, sondern vielmehr eine Verkomplizierung der Rechtslage

und ist unnötig. Im Übrigen bedeutet die Verkürzung der Verjährungsfrist auf

bloss 3 Jahre eine unangemessene Beeinträchtigung der Rechtsstellung des

Gläubigers. Diese Verkürzung bewirkt aber auch für den Schuldner nicht bloss

Vorteile, indem sie den Gläubiger im Hinblick auf eine Unterbrechung der Verjäh

rung häufiger zu Betreibungsmassnahmen gegenüber dem Schuldner zwingt. Das

ist kontraproduktiv.

0
Fragwürde Alternativvariante: Allgemeine Verlängerung der Verjährungsfris

ten auf 20 Jahre

Eine Verlängerung der Verjährungsfristen über die Zeitdauer von 10 Jahren hin

aus ist schon darum problematisch, weil die Aufbewahrungsfrist für Geschäfts-

bücher, Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenz gemäss Art. 962 OR 10

Jahre beträgt. Müsste bis 20 Jahre mit der Möglichkeit von Klagen gerechnet

werden, wären die Unternehmen gezwungen, ihre Geschäftsakten über die 10-

jährige Aufbewahrungsfrist hinaus aufzubewahren. Der damit verbundene Mehr

* * * *
* FENCA *

* * * *
Icdrrari,,n of Suropeun National

(lkc,ir,,,A t.aa.tian www.vsil 941 ch 2)4
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aufwand (zusätzliche Archivkapazität, zusätzlicher technischer Aufwand für die

Erweiterung elektronischer Archive etc.) ist unzumutbar.

Absolute Verjährungsfrist für Personenschäden von 30 Jahren

Der vsi ist sich bewusst, dass mehrere parlamentarische Initiativen eine Verlän

gerung der Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht fordern — bspw. unter dem Ge

sichtspunkt der Asbestschäden, die erst sehr spät auftreten. Andererseits gilt es

aber zu bedenken, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung über Vorgänge, die

() 30 Jahre zurückliegen, schon beweistechnisch mit sehr grossen Schwierigkeiten

verbunden ist. Es ist auch sehr problematisch, dass Unternehmen auf eine derart

lange Frist hinaus mit Klagen rechnen bzw. sich entsprechend versichern müs

sen.

Kategorische Ablehnung der Verkürzung der Verjährungsfristen für Verlust-

scheine

Obwohl die Gesetzesvorlage unter dem Titel „Obligationenrecht“ angekündigt ist,

enthält sie an versteckter Stelle auch eine äusserst einschneidende Modifikation

des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes: Durch entsprechende Revision von

0 Art. 149 a Abs. 1 SchKG soll die Verjährungsfrist für Verlustscheine neu auf 10

Jahre reduziert werden. Das ist völlig inakzeptabel: Es kann nicht sein, dass

ein im Zwangsvollstreckungsverfahren leer ausgegangener Gläubiger schon nach

wenigen Jahren wieder Aufwendungen zur Unterbrechung der Verjährung tätigen

muss, um den Bestand seiner Verlustscheinforderung zu sichern. Das kann um

so weniger hingenommen werden, weil ja gerade die Mittellosigkeit des Schuld

ners den Gläubiger zu entsprechendem Zuwarten zwingt. Es bedeutet im Übrigen

auch für den Verlustscheinschuldner keine Rechtswohltat, wegen der Verkürzung

der Verjährungsfrist häufiger betrieben zu werden.

* * * *
* FENCA *

* * * *
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Man wird den Eindruck nicht los, dass die Rechtsstellung des Verlustscheingläu

bigers gewissermassen „salamischeibenweise“ verschlechtert werden soll: Bis

1996 waren die Verlustscheine unverjährbar. Seit der per 1. Januar 1997 in Kraft

getretenen SchKG-Revision gilt eine 20-jährige Verjährungsfrist. Neu soll nun

diese auf 10 Jahre reduziert werden. Angesichts dieser Entwicklung wird man

den unangenehmen Eindruck nicht los, dass die Interessen der Verlustschein

gläubiger von den Autoren der Gesetzesrevision offenbar gering geschätzt werden.

Das kann nicht akzeptiert werden.

Besonders absurd wäre die Situation, wenn die Verjährungsfristen mit Einfüh

rung der vorne erwähnten Variante generell auf 20 Jahre verlängert würden,

während für Verlustscheine eine bloss 10-jährige Verjährungsfrist gelten soll:

Dann wäre in Missachtung des Postulates einer Vereinheitlichung des Verjäh

rungsrechtes eine erneute, durch nichts gerechtfertigte Ausnahme geschaffen.

Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

Verband Schweizerischer
Inkassotreuha institute vsi

Dr.jur. Robert Simmen,
Geschäftsführer

* * * *
* FENCA *
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VERBAND SCHWEIZERISCHER KREDITBANKEN UND FINANZIERUNGSINSTITUTE
ASSOCIATION SUISSE DES BANQUES DE CRDIT ET ETABLISSEMENTS DE FNANCEMENT

Bundesamt für Justiz
BLjndesamt für Justiz Fachbereich Zivilrecht und Zivil-

III 1 I II 1 prozessrecht

B‘ 1 111 3003 Bern
.I-00000000608599

:V -

Zürich, 30. November 2011 S/el

Vernehmiassung zum Revisionsentwurf „Obligationenrecht (Revision des
Verjährungsrechts)“

Sehr geehrte Damen und Herren

Unser Verband repräsentiert die Konsumkreditbranche. Unsere Mitgliedinstitute

sind an einer optimalen Wahrung der Gläubigerschutzposition zentral interes

siert. Aus diesem Grunde möchten wir zum Revisionsentwurf „Obligationenrecht

(Revision des Verjährungsrechts“ Stellung nehmen.

Grundsätzliche Haltung des VSKF zur Revision des Verjährungsrechts

0
Grundsätzlich stehen wir den Bestrebungen zu einer Vereinheitlichung und Ver

einfachung des Verjährungsrecht positiv gegenüber. Wir können es aber nicht

akzeptieren, dass die Gläubigerposition durch Verkomplizierung der rechtlichen

Situation (Einführung zusätzlicher relativer Verjährungsfristen neben absoluten

Verjährungsfristen) und durch Verkürzung der Verjährungsfristen empfindlich

geschwächt wird. Das gilt insbesondere hinsichtlich der vorgeschlagenen Verkür

zung der Verjährungsfrist von Verlustscheinen.

Obwohl die Gesetzesvorlage unter dem Titel „Obligationenrecht“ angekündigt ist,

enthält sie nämlich an versteckter Stelle auch eine äusserst einschneidende Mo
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2

difikation des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes: Durch entsprechende

Revision von Art. 149 a Abs. 1 SchKG soll die Verjährungsfrist für Verlustscheine

neu auf 10 Jahre reduziert werden. Das ist völlig inakzeptabel: Es kann nicht

sein, dass ein im Zwangsvolistreckungsverfahren leer ausgegangener Gläubiger

schon nach wenigen Jahren wieder Aufwendungen zur Unterbrechung der Ver

jährung tätigen muss, um den Bestand seiner Verlustscheinforderung zu sichern.

Das kann umso weniger hingenommen werden, weil ja gerade die Mittellosigkeit

des Schuldners den Gläubiger zu entsprechendem Zuwarten zwingt. Es bedeutet

im Übrigen auch für den Verlustscheinschuldner keine Rechtswohltat, wegen der

Verkürzung der Verjährungsfrist häufiger betrieben zu werden. 0

Man wird den Eindruck nicht los, dass die Rechtsstellung des Verlustscheingläu

bigers gewissermassen „salamischeibenweise“ verschlechtert werden soll: Bis

1996 waren die Verlustscheine unverjährbar. Seit der per 1. Januar 1997 in Kraft

getretenen SchKG-Revision gilt eine 20-jährige Verjährungsfrist. Neu soll nun

diese auf 10 Jahre reduziert werden. Angesichts dieser Entwicklung wird man

den unangenehmen Eindruck nicht los, dass die Interessen der Verlustschein

gläubiger von den Autoren der Gesetzesrevision offenbar gering geschätzt werden.

Das kann nicht akzeptiert werden.

Im Übrigen schliessen wir uns der Vernehmiassung des Schweiz. Gewerbever- C)
bandes, bei dem wir Mitglied sind, an.

Mit freundlichen Grüssen

Verband Schweizerischer Kreditbanken
und Finanzierungsinstitute VSKF

/ 1
tL//

Dr.iur. Robert Simmen
Geschäftsführer
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Franz Werro

Professeur t 1 Universit de Fribourg
ei au Georgetown Universiry

Law Center, Washington D. C. Monsieur Michael Leupold
Directeur de l‘office fdra1 de lajustice

Grand-Fontaine 34 Monsieur Philipp Weber
1700 Fribourg Office fddra1 dc la Justice

Suisse Bundesrain 20
tel. et fa :026/3232450

e-mail: FranzWerro@unifr.ch CH-3003 Berne

Fribourg, le 30 novembre 2011

Rvision du droit de la prescription

Monsieur le Directeur,
Cher Monsieur,

Le dlai pour faire parvenir des observations sur le projet de rvision du droit de la
prescription prend fin aujourd‘hui.

En heu et place d‘observations spcifiquement formules pour la prsente procdure
de consultation, j‘ai 1‘honneur dc vous faire parvenir au nom du professeur Benoit
Chappuis et en mon nom personnel l‘article que nous avons rdig pour la revue
REAS paru en 2011. Vous le trouverez en picejointe cc message. Une
version papier vous est galement adresse par courrier postal dc cejour.

L‘article que Me Chappuis et moi-m6me avons rdig traite de la question du point
de dpart du dlai de prescnption en cas dc dommage diff&. Ii fait la critique dc
I‘ATF 137 III 16 concernant un cas de responsabilit contractuelle. L‘article offre
toutefois ga1ement une reflexion plus gn&ale sur la motion parlementaire
07.3763 (traite dans Pavant-projet en consultation, cf. 1.2 et 2.3.2 du rapport
explicatif, particu1irement l‘art. 130 dc l‘avant-projet) et les limites dc l‘aptitude
du droit dc la prescription ä rpondre au risque dc dommages diff&s aujourd‘hui
toujours plus lev.
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Cela tant, nous sommes dc Pavis que la prolongation des d1ais de prescription
n‘est pas toujours la panace et qu‘il conviendrait, du moins dans certains cas, d‘en
changer plutöt le point de dpart du d1ai (cf. g. Franz Werro, La responsabi1it
civile, 2me ed., Beme 2011, n. 1535 ss). Le projet (art. 129/130) se limite la
premiere option, sans considrer qu‘il est en principe choquant que l‘action dc la
victime soit prescrite avant mme que celle-ci n‘ait pu prendre connaissance de son
dommage (cf. ATF 136 11187 dans un cas de dommage diffr mettant en
cause la responsabi1it extracontractuelle de la SLTVA en application de la LRCF).

Nous restons volontiers votre disposition pour rpondre i vos ventue11es
questions et, dans l‘intervalle, nous vous adressons, Monsieur le Direeteur, cher
Monsieur, l‘expression de notre considration distingue.

Frap(o

Professeur a la Facu1t dc droit dc
Fribourg
et au Georgetown Umversity Law
Center, Washington

Copie au professeur Benoit Chappuis, Etude Lenz & Staehelin, Route dc Chne 30,
1200 Genve 11

Annexe mentionne
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4 Dcteur en aroit abcattnz & Staehelin professeLr titulaire a ..doit faire naftre 1 xigibiIite dc la iiention i.n dom4
* 1 1 Universite de t5eneve charge de cours a 1 Universite de Fribourg mages inter6ts et, partant, constituer le pomt dc depart

— Docteur en d ott professeur a I Uivers te de Fribourg et au George
du del‘u dc precnption En effet lesnjuges federaux

town University Law Center Was9irigtorl D C
Les auteurs remercient M‘ Beatrice Hurit avocate et assistantea i ont considcri_ qu une teile conception reviendrait a vi
Faculte de droitde Fribourg etM‘ Damien OpIiger avoatstagiai der dc n sens 1 insutt tion dc la prescription en per
paur leur assItance dans la redaction dc cet erticle mettant au lese, en cas dc dommage supIementaire
ATF137 III 16 arretdul6novembre20lO

2 C ATF 136 II 197 qut en cette matiere a pose la rnine regie quJL_(1e faire valoir indefiniment denuveflespretentions
1 arret ci commente ‘f_ 4 £.
Motion parIe-nentaire07 3763 d la Commission des1affaires iuri —

diques du Conseil national “f rapport de la Commissioi du 30 avril ‘ Consid 23 ‘ ‚

‚2010 X BSK Wi SAND CO 97 N52 ei rfncesitees

-

j-- -
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jj ediornrnages intLrus Pa- aifleurs cii i rnt.ttriit le 4atLur dc respo9sabiIit peut LtTL solt instjntarn. solt
kst. ca-is 1 iruposibi1ite d LxigJ- la ILparatlon dc san au Lontralri. s Ltakr d ins le t.mps Fn outre cc fai
dommage lutur ttute d ex gibilltL u le contraindrait &‚Lne-atur de responsabilite pLut avoir dt Lifets dom

• iiitroduire ädiff&ents intervalles de nouvclles ac- inageables qui se manifesteräntde manirc diffi-eiite
tions pour rLclamLr ‘i rLparatlon du domrnal,e au hir dans iL tenlps Is pourront imniediats au diflt.res
et mesure quece dernier se dve1oppe. Le Trihunal . au encore tre dc ourte dure. clurahes au perma
a estim qu‘une teile pratique ne seraitpas judicicuse 1 nents. 11 importe, on va le voir, dc bien consid&cr ces
et gureprticab1e («Dies eiseheint ‚zieht sinnvo!t und ditTrentes manifestations dansie temps ca,.mnw

• :
. wire praktisch kaum durchflihrbar). retenjr, en accord avec la jurisrudence, qu e‘est Je •

moment oü racte gn&aIeur dc responsabilits‘estD ins Las d espeLe k Tribunal tLderal i iu qu ii
— . . . produit qut lau cnurir 1e delau dc prescripnon absolu •n v avait aucune raison dc s ecarter dc la urusprudence .. . .

- . . .
. 1 analyse dumode d‘apparnion du dommage est essen- •.en Ja rnatzeie r d attuidre la sursuinLe du domrnaue

nefle, precusenuent pour. deiermuner a quel momentccPaul proLz..dLr t s u liquidation P irtnt h pe—iode

..

.. . . . . .dermer est surven&°: . . . .

1
u Lxposlt on a ck 1 i poussuere cl tmlantu. rant eu 1 u

- dc 1966 a 19S cLtt. io1ation contracwLli Ltait dt Quand Je fait generateur cc responsabilite est dc du
tuntt. par la presLrlpuon tu moment ou ‘a & nan& n ree, ii pLut prendre la torme d une action ou d wie

—z palemLnt avaut te untroduitL abstention continue1l n est2alors pasfconstitue par
une chaune d actes diffcrents mais bien par une seule1 .•. Le Trzbunal tederal a conclu en rappelant que .e legus- . -.. . . . . .. - .

• . . . :. . .
.. situation qut ne s‘interrompt pas. La:pöllutuÖndunlateur suisse a certes admis quc certains dommages- . i.

-r 4. site natu ei ou d un immeuble des annees durant,peuvent suren1r des unnees apres 1 evLnemcnt dom
constituLra un acte dc duree LaLte (ou 1 abstention)mageible et a prevu &s dzJ is dc prescnpt on dc trente

•
ans dans certaines oi spcialesR. En rvanh&‘i.n‘ est-unique ei Ininterrompu. Dans unancienarret, Ie.•

• : • . . • . Tribunal fd&al avait eu connaitred‘uneffafröüp‘is optt. pour um. prolongation gLm.ralL des delais dc 4• • • .• . • . •

• des eaux souterraunes voismes d‘une usine avajent ete.r-
• prescrzption pour tous les dommages tardufs. En conse- • • .. .. •

•• • ‚ • .• . contarninees au f ii du temps par du sulfate prövenan . . -

• : quence. les dommages causes par: amiante, bien que • t •. ... •:
• •:. •- dc bassins non etanches dc l‘usune. Ccs immissuonsde• j pOuvant survenir entre quine et quarantc-cunq ans . - • . . .. • ... r .

•
- • • .•. suLtate aaient contznue a se produire et a sepropaer- •apres une expos tion prolongeL tLStiflt sournis au de

• dans les terrain&bien•apres 1‘arrt d‘exploutation des; :;hu dc prLscrlptuon decennale A CLt Lgard, 11 a LstI ne
- •• . • hassuns incrzmunes. Lefrihunal federal a- en conse-• que le recours etall inlonde

•... • -
• ‚• • . • •

. ; . . quence considere que l‘effct doirnageab1edel‘cxp1oi- •

• • • : • • •• •• -• - . • • • • •• • tation ne stait pas termin au moment dc l‘arrt dc • •
III Le commentaire de 1 arret celle Li Dans cctte unesure 1 esenem.nt generateurde

Lt decision du Trubunil fukial n apporte p cl ek rLsponsabilltL n etait pas aLhevL au

: •znnts rl1enient nouveaux par rapport la jurispru- dc l‘utilisation des bassins, soit plu . .

ant&ieure. EIle n‘nest as moinsirnportant lapparition du dornmage, mais durait

pleclsLment en e su eile manifste la dazre vOlontL dc prLscnptzon absolu n etaLt am

du fnbunal federal de ne pas modifier par la ‘.oie pre
1

torienne la siuion actie1l p,urtant jugee insitisF
santcpar 4e nombreux auteurs La dcci ne

mmentaires suLau CflCL d un
dL 1 usine incriminee durent

• : -. -• • du doinmage • leur part, d‘unexcsde
dure plus dc dix ans

sbassins en cause
-

: . - - ••5 imposc p in
1 - question des diffrntes fo vnriutdmn

• - • temps d‘cn fait gnrateur isrfaquelle plusieurs actes
• part, celle deJapp oncourant ä la surv -

• • cii etTet important d :::. . • • -

Consid. 24.1. - :
• • - ATF 10611134 consid. 2d.

1 Art.IOLÄCN;art.4CLRaP.
Cunsid. 24A. - -

1 -:
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‚ Teile etait la situation d un propnetalre victime d, tement, peut le fragiliser aterme II sepeut ainsique LL

consequences aommageabIes qe 4es consctins 1‘arbre ne d?lve etre abatu que dannees apre 1fait
successives de divers batiments sr des terrains voiiri‘s ‘9 en&ateur de resonsabihte Me?ne si son inevitable

j - ‘ ; : T -‘ . - r : ‘ .—

avaient causees a son propre aifl Le proprietalre survenance est immediatement onnue, ledommage
deposa la dernande plusieurs anne apres I‘acheve- ne se reahse cependant que dans le futur‘6 La juris-
ment des constructions‘2 Le Tnbunal federal consi- prudence et la doctrine s accordent a considerer quc
dera que la construction des batiments a la bade la ictime peut dernander ja reparation duJmn2ge
l‘affaissement du niveau de la nappe phreatique d.‘ait fitur y compns dans un contexte contrati au .

tre consideree comme un fait generateur de responsa- tant qu ii solt suffisamrnent previsibie lt ne dott pas
; bilite uriiqu et termine Par ailleurs ii precisa qu une s agir d une simple possibilite la realite de 1 atteinte

j
distifiction devait etre faite entre le fan dommageable don etre proche de la certitude «Die Zusprechung

au sens de 1 art 60 al 1 CO — constitue ar lesdits von Schadenersatz setzt voraus dass der Eintritt des
— travaux — et les effets dominageables d&oulant de geltend gemachten Schadens nicht bloss u Berezch

e
affaissement qui quant a lui allait en augmentant ‚ des Möglichen hegt sondern als annäherdzcher&s

r!x cl devatent eire consideres comme le develop- cheznt»‘7 Ainsi, si le dommage futur estindemnisable,
4 ent du dommage decoulant de 1 acte mitiaV3 La le domnage qut ne semit qu hypoth&iife ni

-:: 2 majorite des pretentLons en dommages interets dupro- revanc1e pas‘8.
pnetaire furi ds lors ecartes parce que preschtes,

. .-; : ‘ : -Ii arnve en revanche frequemment que 1 acte gene-- les constructionsdatant de plus de dix ans (art 60 CO) --- L: . . ‚ - : . teur dc responsabilite a effet differe ‚pse inaperu
. ;LeTribunaIfedera1 souligna‘que cet etat de fait n‘etait . : - . ‘ ‚

: •- •.

t . ‘-
: - ; ‚ . - - pendtdenombreuses annees. Une tellesituation se

pas coinparable avec rcelui de 1 arret anteneur sus
: - - •• . - ‚ ‚ rencontre.notamrnenten rnaere de dommagcaus

mentionne‘4 Dans ce dernier les atterntes a la nappe -
: • ‚ . . .. . ‚ . .‘- - a,l environnement, qut est le resultat d un processus ‘-

.
r phreatique avaient sans cesse ete renouvelees par dc . - :. • :

-
: . - evoIutifet diffusdont la constataton prenddes an- • •:

-. nouvelles nuisances alors que dans la nouvelle affaire ‘ : - - .
1 •

- -. ‚ ‚: _ : . . . ‚. . ‚ . .‚ . ne& Si aucun effet dommageable ne se.produit avant
ii y avait heu de considerer que le fait generateur de ‚ .. - . . ‚ . . . : . ‘ 1 echeance du deiat de prescription, 1edroit de1a vic-

‘ : responsabilite avait cesse mais que ses effets avaient .... ‚. . t. . ; - : Li •
. . . . - - -. . -- r - time a la reparation risque d etre paralyse si 1;auteqr dc.- continue a se developper dans le temps. Pour parve- ‚ . . . . . . - . ‘ . - -

. 4 . .. - . - ‘ 1 acte illicite invoque la prescrzption: .
nir a ce resultat le Tribunal fedra1 releva certes les
differences entre les faits a la base des deux fairs B Les delais de prescription
qut justtfiaient selon lui une approche jundique diffe- r

1 Les delais ordinaires
rente. II n en ajouta pas moins qu ii laissait indecise la . 4 . - . . .

En niatiere extracontractuelle, le delai ordinaire de
questlon de savoir si lesprincipes quil avait-degages -‚ - . -.

prescription est celui de lart 60 CO, soit im an a
dans la decision antneuredevaient eire intgra1ement - .

- - P ‘r
- compter du jour ou la partieJes& a eu connaissance du

maintenus ou non Ii n, est donc pas certarn que le ca- -

- T dommage ainsi que de la personne qui en est 1 auteur,
ractere quasi -imprescriptible despretentions reconnu - - - .• .. - i . --

et, dans tous les cas par dix ans des le jour ou Je fait — ‚idans -1-ancienne decision demeure, apres le prononce. .-- .— . •

-. - - dommageable s est produit Pour les autres actions, le -

delasecondedecision‘5 --‘* -
- : delaiestfixeal‘art: l27COsottd ranscompterdu

II fait enfin mentionner une trolsieme categone celle t jrou l‘obligation est devenie exigible (art 130 al 1 —

de 1 effet retarde ou differe qui int&essait le Tribunal CO) On pit i1faut en coii1ure que si le moment -i-r!
1 t ‚-1IF

federal dans 1 affaire ici commentee A cet egard, 11 de la connaissance du domae la vict1meJce 1
r - 1, *‚ -‘

importe de garder a l‘esprit que le fait que 1 effet soit un role dans la computation du delai re1atit$un a‘nde 1

differe n‘implique pas forcement que le fast generateur 1 art 60 CO ii reste sans effet sur ccli u‘d1aiii
dc responsabi1it soit tnconnu dc la victime Ainsi, le

‚—

choc d une voiture contriun arbre est un fait instan 1

tane qui, lorsqu ii ne detriit pas le vegetal imm&lia “ ATF 127 III 73 = SJ 2001 1 397 = JdT 2001 1 495 3COflCerfl8flfla juris ‚J4.
— — prudence relative auarbres CHAPPUIS, these (cIt n9rN 140s ef

- referencescites. 1
— „ TF 4C 11412006 consid 51 arrt du 30 aout 2006 4C 18412005 arret 4

4- du 4 mii 2006 ATF122 III 219 consid 3a ATF 11611441 consid 3aa
12 ATF 127ll 257 =ISJ 2002 1113 - ATF99 11226 consid3b CR Wipieio C042 N 18 Cppuis these (cite
‘ ATF 127 III 257 cons,d 21, = SJ 2002 1113 r n 9) N 278 ENGEL, Traite des obligations an droit suisse Dlspositlonsl
‚4 ATF81 11439 generalesdu C01$p 473 r -‘

‘ Pour une analyse des relations entre es deux arrets ci CHAPPUi „ TF 4C 11412006 consid,5 1 arret du 30 aoQt 2008 AT 12911118 c 2.4
-. these lote n 9) N 35 ss et CHAPPLJIS La doiimage environnement. TF82 II 4tT —

un etat des l,eux‘n Lesentreprises et le droit d&i environnernent — ‚ Dui‘o Le dommage äcoIogiqu le roj de1le responsabilite civile en
defis enjeux opportunites Travaux deIa Jurnee d ete organise as d attnte aTniliu naturel these G42D05? N 726ss Cs

‚81 Universite de L‘ausanie leLil lLiin 2O8 CEDIDAC n82 Lausanne . uis thrt n9) N 47 ss et CHA‘uIs DJin‘age ecblogique lote 1

4IVr - -
— -
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$ de dix ans, tant en mabere coQtractuelle qu en matiere tion de 1 organisme concerne, ceux queI‘odesigne de

‚ xtracontractue11e Ii est a noterque c est egalement risques dc developpement au nsques irnprevisib1es‘
—. . : . j . - — - -c&te solution qui est retenue en matire de prtentions ‘ . . . . - . :1

. : - . «; •: • - . -
Cesextensions sont cependntdesexceptipns.Ainsi, . ‚ . -

! elevees contre la Confederation - -
1

—‘ ‘- ? •-
la loi sur Ja responsabihte pour1e fait des produits

11 s ensuit que, dans les cas ou ‘effeomageab1e (LRFP) ne contient quant a eile n‘a pas etetdu 1d& . .S -

- d un fait generateur deresponsabi1ite met p1u ddv2 Iai absolu de prescnption En revanche, 11e a11dig;

ans apparaitre, I‘actton en dommag-interets sera le delai relatif a trois ans a compter dq1a date a Ja
prescrite avant que la victime n alt merne su qu eile ei quelle Ja vietime a eu au aurait du avoir connaissance i ‘

disposait C est la solution a laquelle Je Tribunal fede du dommage du defaut et de 1 identite diodJeur
: ral est parvenu Ians 1 arret ici commente (art 9 LRFP) A Ja place du delai abso1ue dix ans- ‚

— — ‘ —

efle a impose un delat de peremptlon —a cdrnpterde
2 Les delais des bis speciales Ja date a laquelle Je producteur a mis en circu1atiäW)
Des bis speciales Instituent des delais plus longs produit qut a cause le doinrnage23 En outre, a 1 inita
comme Je Tribunal federal l‘a rappele dans son arret de la plupart des bis de transposition de la directiv 1

. .: -J en va ainsi lorsquela nature de I‘activit encause — : europenne en cette matire, la L1FP n‘a pas introduit
:

---

‚dont les connus — a amene Je Jegislateur a a Ja charge du producteur ime responsabtlite pour les
prendre en ciiipte le fait j‘riques dde1pYneiit SelÖn 1 article 5 al 1 let e —-- —

‚ Rourratt ne se reveler que tardivement Tel est Je cas de LRFP le producteur n est en effet pas responsable s‘il
1 energie nucJaire, raison pour laquelle 1 art 10 aJ 1 prouve «que 1 etat des connaissances cientifiques et

L LRCNdispose que la victime doit agir dans les trente techniques lors de Ja mise en circu1atin duprodult,[
_: ans qui sivent l‘evenement donirnageab1e etant pre ne permettait pas de deceler 1 existceudefä»24
L:-z CiS que, lorsque le dommage est du une influence - —

r jj pro1onge, ce delat court a partir du moment ou eile 3 Les courants minoritatres
-

_

r
IL3 cesse21 — Le fait que la connaissance de son domrnage par le lese

ne joue aucun role datis la determination du delai ab-e De maniere similaire, laLoi sur la radioprotection . ‘ : - ‚.- ••
-:-- - .- -----•9 . . ‚ ‚ ‚ ‚ - . solu de prescnption peut paraitre choquant puisque le -

LL— (LRaP), destinee a proteger lhomme‘et.l environne- . ‚ . t --‚ . ‚ - . . lese, dans l‘ignorance de ses droits, n‘est pas a-meme -
. ment. contre les dangers dus - aux rayonnements:ioni- .- . . . — .. - - -: ‘... - . . : - --- d‘interrompre la prescnption paralysant-son droit. D 1sants;-instltuea son art. 40, qui se refre a la LRCN,Un — • • . •. -‚ . .

. z • • . . - l‘avis de Ja doctrine dominante c‘est le prix a payer - •
‚ delat dc prescription dc trots ans a compter de la date - • -- -. - -‚ • -

- a laLsecurite du droit2,-le legislateur ayant d‘ailleursa laquelle le lese a cii connaissance dudommage etie
- :- -- - - - .- dicte cettereglementation en connaissance dc cause26. -Ja personnecivilementrresponsable etdetrenteans a-i - -

- Cette solution semble particulierement insalisfaisante
- - compter du moment ou 1 vnement a cesse. ‘ -

. -

- lorsque l‘effet dommageable apparait de faon dif
La Loi sur le genie genetIQa aussi intrduit un de1ai feree27 La problematique n est pas nouvefl& on se
de trente ans en matiere de dommage caiie par des souviendra de la personne expose a des radiations io

32GGe nisantes dc 1944 ä 1956 et qui ne subit les premieres
delai courant soit dJ‘qu? ite,

— ‘s‘est proJuitou a ess de sproduioitd4que ‘ -

r
lesrgarnsmesgeneuquement inodifis‘ont mis en 1

— r [& r1 i
- irciataotfe1f6gisiateur a propostte solutionen 4 t

1 .LPourune breve presentation du regime da responsabilitö Instituparse foant sur Je faique 1 etae 1ascnce ne permet la LGG cC puDoiiimagevironnementaI (citö n 14) iii B1
- 1pas dedetecter ls risques Jielamodification du pa WERHD La poisobtÖ civile Bme 2005 N 832 WmRoICHAuuoN

noe‘genetique d organisies etquon ne peut pas TE KDnUmentenschutzImPrIvatrechProduktetaftpflIcht,TraItede

exclure qu,efire jurraWse reveledigereuse a terme droit prive suisse Bale 2008 453 ss sur la peremplion specieIeneit.
cf WERRO La peremption dans la loi sur la responsabilite du fait aes

On relevera enoutr que Je 1egislateura pris le SOifl j produits uffe limitation des droits du lese par rapport au droit com - —

1 de preciser, aj‘art 30 al 4 LGG, que le responsable munlJe1Ia responsabilite djabncarIt 7 in Drodjla consomratioi

repond egaien!ent des risques dc defautque 1 etat des Libe,ampccrum Bernd Stauder Baden B.den 2 p 567 ss pas
sen

connatssancess9entifiques et dc la technique n‘a pas 24 Cf lT 4A_16/201 1 WERRO La responsabilit civile (ci 22)
dc Ja mise en ciula N 804ss * 40FTINGEISTARK Schweizerisches Haftpfiichtrecht,1pesonderer Teil -

3 -‘ ------ r ... - . - - .. -
- ‘1 - 4— 4‘ edition Zurich 1987 11/1 §16 N366

.—

r - Haftpflichtrecht. Zunch 2002 N 570 HoNsaL4hweizench Haft - -

- —
pflichtrecht, 4‘ edition Zurich 20054 —1 . lichsHaftpfiichtrecht.4‘edition

L JiL
ATM26II.15?consid:2b.- - -[ ATF1C5

-. L :.
21 Poune bre pfsentatin du remefie respnsibiIite ititue pai RODERTO (c24N 571 Wta responsab,IIteTcIvIIe(cltn 22) 1

la LRCN cf Ciappuis Dommage environnemental )e r 14) III 8 1 f — .N 1452. i1! ‘ ‘I -

l
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attribuees a cette exposition, qu en 1 972 moment franaise (« des le jour ou le fait doniinageab1e s est
auquel ses pretentionstient ja prescntes28 C‘est pru1t») Lnt identiques et indiquentque le delai de

4 en reaction a cetesitdatin de faitu‘un courant de frescnption absolu court des le fait donnageab1e, la
doctrine minoritaire aemis 1 idequ‘i1 serait juste de ersion italienne morte en revanche une1eeie dif

4:r . .;. . •l,if -I,- . . “. ‚ ‘

J.
faire partir le delai deprescnption des1a premiere ma- rence de formulation puisqu ii prevolt que le delai se
nifestation objectve de la lesion subie Pour certains, 3 caicule « da! gwrno dell tto che ha causatoi! anno »z
une interpretatiöi te1eoogique du dro de 1arespon- Le texte legal n‘st cependant pas clair au po1nt qu 4
sabilite civile, dont le hut n est pas de puur le lent interdirait 1 interretation que Behin semble
mais d‘indemniser aii rriieüxle 1sjourit plaider quitable et confrna.fbut dudroit de la rspdfs
en faveur de 1 admission dujour4e 1aconnaissance du bihte civile Ce texte comporte en effet en lui-mem?

r donwage comme dies a quo dudlai absolu de pres. 1 idee que 1 acte generateur de responsabilite a caus
cnption •

1 -

L Ufl dommage Or aussi longtemps que ce dernier n a
r r pas provoque un domrnage constatable on ne peut af

Merz se demandait atnsi side‘texte1egal interdisait . • ‚- . . . : -
r -

firmer que le fait est dommageable et partant, que la
: ventab1ement upe Interpretation permettant a un lese;- .. •)t

prescnption court - L )4 -

qui n avait aucun moyen de connaitte 1 existence i .

—

de son droit de le faire valoir dans des limites tem La prudence mamfest& par le Tribuia1 federal s ex-
joriles comenanturira dc l nsd plique sans doutepar1e contexte po1iqueactue1, ‘)

—j

( _j
connaissance du dommage30Acet egard ii reinarquatt 1 sur lequel il sera revenu pt_aPres (cf infra 5) II n en
concemant le point de depart du delai de prescription demeure pas moins qu eile ciot de marnere un pe
absolu que si le droit allemand et le droit autrichien abrupte un debat importaAt, sans que les arguments L

connaissent une regie aussi rigoureuse que celle du 1 ohtraires 1 developpes depuis des decennies par la
droit suisse teile qu Interpretee par le Tnbunal fede- l doct,fnapnt r11ment ete pris en compte L‘idee
ral, le delai de prescription y est trols fois jlus lang qu‘une ‘ict1me d un acte ilhcite hautement domm

.‘. .
Ij li

Dans ces deuxpays la position du creancier est donc geable, voireiortel n sachejamais avoir& titulaire

1 tres snsibleient renforcee — en comparaison avec la une petention en repa?ation avant que cette der
situatirn pvalant en Suisse — par 1 allongement des niere ait ete prescrite heurte e sens de justice et dott L
delais Pouruivant sa cbmparatson avec les systeme r conduire a s‘ interroger sur la pertinence de cette so
1? .4j J‘•• W l 4
juridiques votsins, ii relevait ensuite que la France, lution ‘

1 Italie et 1 Angleterre (sur la question de 1 evolution . ‘

1 ‚

;; • • ‘ des &oits anglais et francais, cf. infra ll1.B.4) faisaient 4 Les solutions &rangres r • • . .

partir leurs delais de prescription de la survenance du Pour 1 interet dc la discusson ii vaut la peuie d evo

j 1‘- dommage3‘ Le creancier y etait donc protege non par quer brievement les solutions retenues par les droits ..

1 de longs delais mais par un point de depart de la pres- fran9als et anglais, acote desexemples des droits alle

cnption qui peut etre assez tardif jtiand et utrichien donnes par Merz (cf supra III B 3)
1, :

Brehm quant a lul considere en revanchrque droit Ainsil en matire de prescriptionfrappant les actionsj .

positif s‘opposepour 1 heurede par jete maecfit itiL

1 art 60 al 1 CO a ce qu un tel potntdepart solt r PpvilegieLIasurvance d rniae e,, la,onnais

retenu32 Le texte legale suggere eneffet que c‘est le 1 sanc qe JeZ4esea derso4qtu, selon les termes

ri)4‘ jour de la survenance du fait generatur de responsa- I

‘
4biitte qut constitue le dies a quo St les version all-

der shad;geHandJung»,)et 1;

i eLn pr

‘ tant en doctnnJBSK DÄ,EN, Vorber&e1zu ar 127—142‘ CO

&06hl134 N1 RtYite24 c‘ofisid
DESCHENAUIQTERCIEi La responsabilit9 civile 2 edItIonLBern1S82 L8) seton laquelle la prescription taijde prio

1 20 N31‘ WKRQ La responsabilit civile (cItemn22) N 145 CR rite 1 rnteret public Cette obiection n auiat p1 iouaujourd hui

‘ Weo CO 60 N 25 Ri leite n 24) N} 636 juge 1 argument deia pJisque le Tribunal federal s estrec‘mmeht (TF 4t68/2005 .j )
tandance minoritaire digne de considetion («in beachtensweis et 4C 370/2005 co?isid 535 rret d 26 septembre 2006) 1 evis‘ex —

funktioIles Argument») Pour unepresentatlon 96nrale cf eg Tprime en doctrinei(CR PicaoJ. CO121 N42) salon lequel es
OURNI La prescriptioh de 1 actioien dommages intertsjune r 1 du lesarit constituent la jtiflcatiprincipale de la prescnptlon re

fii.Jaur la elätion delit pontIt enroit priv auregardvnotam marquant pertinetnfment q Ion ne peutpas concevair que intert

9 ( mende Iaan,projet demdification ‘et d unificati duiit de la public sit en jeu alors qie le Jug&n a pas lepouvoir de suppleer d of
j4responsabilit6civile Fribourg 2009 passim fice le mayen rsuItant da lreripjorUrt. L42 CC) Le debat doit

Matt, Di4rivatrechthche Rehtrechuig deWBGer 1980 Obltgati‘i!toutfois etre considere cdimeios tanil ast aujaurd hui elair que
P1‘ - — ‘‘ -nenrecht Z8JV18I(1982) 131 le Tribunal fadral paur 1 avoir rpt unetnouvelle tals n entend pas

1
‚ MEnz(cIten‘29Y137‘ ‚ ‚i19
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__ ____

hi dL Id Coudc cassatioi «‘taprescrlption d unaction subie c est a-dir h. moment ou le les. peut prcndre
‚-

I_n 1epoisdbI11te ne cou(qu a compter de1a realisa connaiss ince (lLS tJTUS du fait domrnageable39 solu

; tion du dommage ou dc la dat. a 1.iquelb. iIest reeIe tion qui ‘. ent precisernent d Ltre rLJtee uinouveI1e

- 1 la ‘. ictiine Si celle ci etablit qu JIe n en avait pas foispr le Tnbunal federal ‘

J —:; prc.dc.mment connal9sance»44 1 a Ioi du 1‘ juin t 4i
:‚ 2008 reformant le clroit civil de la presLrlptlon n a pa Le conterL politzqueactuel L

change cette approche puisque ii.. r1oud art 2224 du L deisinn du Tribunal federal inscrit dans un

1i Code civil prevott que le poirit dc &prt dc la presctip contete pohtique qu ii faut rappeler t qui explique
( 4 tion exttnctive est « le jour ott le titulaire d‘un drott a doute le fait que les juges federaux n‘aient pas

connu ou aurait du connaitre Jes faits lui permettant de voulu s immiscer dans un dLhat aui est maintenant

1 exercer porte au niveau parlementaire EI y a maintenant plLL-
. * - i_4.;

. . . ‚ . .. sieurs annesque I‘on avait cornj3ris que 1‘Avantpo :
- Le drolt anglais quant a lui a connu au cours des der-
I • ‚ . ; . . . - Jet de modification de la responsabi1iteci1eserit . - -

nietes decennies des solutions variables qui illustrent
.‘ : . ‚ . ‚ - .: . ; abandonne a 1 issue de la procedure de -consu1tation

la dtfficulte qu‘il y a a trouver une solution satisfat- . • . . . . . ‘ : •

•: - • ‘ - . La chose est officielle depuis debut 2009 ; ‘le ConseI1 .

sante au probleme du dies a quo La regte de base en
J . . . . jederal a en effet officlellement communiquesa dct . :k

matiere de torts est que a prescription commence - -‘ - 1
.-z —- . - -.-- - - . (1:• • -iisiondenepas.poursuivre le projet,envoye en consu1 ‚ :.zJ courir des la naissance poür le lese de1acaus d‘une

_

E‘ : . - . . .!‘ . • < .‚‘ .:tat1Oflefl 2000. Selonlui, cettedernireaurait «mis • .

:= action (a cause ofactzon) Le moment dc 1 apparition
. . ‘ . ; . . . . .

en evidence 1 iinpossibilite de trouver in consensus . .

. 3 - de cette dermere est regi par le pnncipe suivant : « The . . ‚

F ‘ « . ; .: : ‘ -
sur la plupart des nouvelles regles proposees»40.Cet

causeofacnon accrues when the damagefirst starts to • ‚ . . : : . •
. .F • •‘ . - . abandon n est pas sans consequence sur la questlon de • . ..- occu,; and there vdPbe no nei‘cause of.acnon unless- ‚ . ‘ . . ‘. . .

r
‚

F . . . - - .
1 evolution du traitement de la prescriptionpuisque le: •

-‚ afresh causativejactor is involved or a dfferent kind ‚ . . . . .
. • .

delai ordinaire etait, dans 1 Avant-projet, porte a troisofdamage is sustazne?i»36: . ..
7 .. . . - . .• . :

.
‘ ‘ . :. • : . ans des la. connaissance du domrnage et le delat, dit .

Le cas qui illustre cetteregle est en tout pIntim absolu ii vingt ans a compter du jour ou le fait domma- ‚

‘ laire a celui rnentionnei dessus de la personte ex- geable s est produit ou a cesse dc se produire (art 55

LU posee a desradiations ionisantes dont les preniere de I‘Avant projet) Les auteurs de 1 Avant-projet
manifestations dommageables ne furent detectee que ionsid&aient que le substantiel allongement des de-
de nombreuses annees apres37 Pour avoir inhale des aiqui1proposaient « desamorcerait la plupart des ‚

L
poussieres toxiques pendant des annees sur son heu pi1e9espraIques decoulat de la rg1ementation en 4
de travaal, un employe contracta une grave maladie vigueur»4‘ denie avisetait cTontcstble ‘n cc que
pulmonaire La destruction des poumonsprovoquee leurs auteurs vaiept pon a attribuer cnais- ?

par cette inhalation progressa pendant de ndmbreuses sance de son dommage ara victime quelque portee
- 1

annees sans que 1 employe nen pit consct L cm que ce soit, cc qui etit sans doute regrettabl42 Ii nen 1
p1yeüi changea 1esystemetde production, qut etait demeure pas molfis que la solution de 1‘Avant-pijet
1 origine des poussieres toxiques lus de six ans avant offratt en toutl‘embryon d une solution Cette der-

en justice -La -frnel est aujo rith abandonnee .. t
....

EJ9 .. -.::r‘.
. .

.

penode de prescription regissant ce type de prtention 4‘ - i —

Cela dit, le Conseil fedrajine s est pas contente de
etant de six ans Iesjuges constaterent que 1 action etaitr ....-. renoncer a cet Avant-projet.irRpondant un mandat r

‘ prescrlte us retlnrentrque le dommage initial porte aux r
-

‘- du Parlement, ii a en effet charg‘le Dparteinent fe
poumons constituait le moment de la naissance de 1a‘ -Lr - ..

- dera1de justice et police (‘DFJP) dc preparer un projet
cause dc 1 action et que ‘cc moment jemontait a une ‚ii - - -‚x d allongement des delais de prcscnption en inatiere de
penode atteinte par la p nptn3B - . _f*responsaba1I civile II faisaiainsi suite a une motion

1
1 - . ‚.- -

Ce qu ii a de remarquable dans cetWdecision an- parlenientaire rntitu1e «Delais de prescription enjna
glaise est qu 1Te fixe precisemetle dies a quo au tiere de responsabilite civile» (07 3763) ;Ayaii ac-l
moment que la doctrine

.t

comme juste pour faire partt3de1ai dc prescnptioi r-
- L -

soit la premieremanifestation objective de la lesion DEsENAu ciciten28) S20 N3i W{La responsiIitci
- vde (tö n 22) N‘f7 R WE CÖO N

1 . .1 . -‚ . . .. . —
4\ ..

1 1
- ommuniqueduOifPdu21janvier2009 7‘ — 4

1 - “-;: - ‘ r- 4 ‘ •

CaTs Soc-18 dBcembri991 Bull civ V n‘598 JC 1992JV635 Joii etd unlficatrnp du drott de‘i‘esponsabilite civile p 35—36
MALAURIE)AYNtS/STMUNCK LesobhgatioTis4ditid?i Paris 4iWERR Ioif6döraIe surla
N 1214 p 681 r6vlsionetlunlfcetiondtdroitresnsabiIit6,civile REAS2002, ?
MARKESNIS/DEAKIN Ton law 6‘ dition pxford2008p 29 — -I
ATF 10611 134 Motdn CAJ CN (06 404) B0CN12mars 2008(01 3763) BOCE. 2 juin
Cartledgev E,pling&SonsLtd[1963JACi‘k 1 ooa. .- i14

‚: - .. .4i• it1- :; .r

- .‚— -
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iepte Lette motion le Conei1 fedcral . est diJare lui DeuxlemLrncnt ii n isL pas cutain — nous allons le
aussi ornaincu de la necessite de prendre &s n1sures voi.- ci aprs (cf infra III D 3) — quc 1 allongement cks
puisqu ii peut irnver qe Je droit dLs domrnagLs In &Iais d. prescription et la modification de4eur point
terets oit paralyse par le delai de piescription bso1u dc dpart sufliseit a rpondre a tous les bcsoins d une
avant que 1 i ‘ ictirnc n. remarqu. iJionimage qui Iui soite envdhli. n pcrmarn. de tLchnologlcs nou
.1 eL iue i celui ci met Iontems ase manitester ve‘Jes dont le‘, rsques sLront totalernent ou parti1k. ‘

. ..

i l‘excinplc d‘une pathologiecaus& par l‘arniancc. Le • rncnt mconnus pendant des dcen- •

(_o iseil kdLral 1 ..ga1Lmnt fut u 1 a‘.is gn.riIL nks

. -

lieft exprirn s1ori1equeI IedIai relatifdont dispose • . . : • . .

.

; . . . la victirne pour intenter une action, qul est dun an i • 2. Les ctzftictt1tcs prariqzws 1i&s. 1 ‘allongernen!..
: • • • • comptcr du jour oii eile a cii connaissance du dorn- • . .. dL‘S dlais dcprcscription:: • . . . . ..

. mage, serait Iui aussi trop court. Point important i re- •.

L‘a1ongeinent ct Ja modificatioii:du. pOiflt dc dpart

. :. •• •• lever, Je projet n präparation inclt:ra gaIement une• .
dS d1ais de prescption ne .vont pas sans cre

..- liartnonisation des dLais dc .prescription en inaLire : difficuItsp.ratiques qui ne sont pas. minces. Les p

contlactuLlk. et extrai,ontr.ictuelle .e qui et e‘. idem mentaires qui ont 9outenu la molion 1 ont bieri con

ment essentiel et ne les ont pas sous estirne.s particubert.rnent c.
.‚ . ...--

:- • - .-. - ... ‚ . .

.;esj1peue45.Queccsoit Ja victirne ou 1“
. - . . . c. . : Laprolongarion des d1ais dc prescription : faitdonageab1e, les parties iu

.

Ja panac&? . ‚ •
: . : douteconserv quepu-de docun

1 La quetLon dc 1 apjarzuoi dL s efft.ts trop recule A cec egard, ii fdudr

cIorn1nageab1L. ne serait pas flCL

.. . . .. . Que la situation actuelle soit insatisfaisante, flUl ne d1ai de p
:•

.. .. . . ..

•se sembJe.en.disconvenir. Le reinde i apporttr. n‘est ••

pieces coinptablcs ei Ja coi

. . .
pourtant pas sinpJe trouver. A cet gard, on doit sou- •

coiscrs, fl vertu de l‘art. 962 al. 1 CO4.Quant aux•

. .. . .
ligner quc, s‘il csr bcureux que le Parlcrncnt se soit timoins, us auront pour les uns disparu et pour Jes

.

; : dc Ja qucstion et ait pris J‘initiative dc provoquer autres perdu la tnmoire prcise des vnernnts. Sur

un c‘ldngcnlLnt Jgis1ati1 on ptut LLpLndant . inlLiro ..e point, ii n est guete de rernedc qui puIsst.nt etre ..jj

gLr sur 1 undu -..J1e d. Ja modification kgis1ativ. Llfl tgin..s

.

: • •
• projete44. IJ tiudrait en effet se garder de se concen- Uneautcifficu1t Ja4ueJJe Ja victime oa-te.

trer excJusivemcnt sur J‘aJJongement des d1ais dc cifront& est ceJle qui est Ji üi‘tablissemt du
prsIiptlon, c qui srdit trop Jimitatif pour attendr lien dc catisa1it On adrnet crts majoritaircmnt que
Jebutyise. .. ... .. .. .

-

..
l‘&oulement du temps restesans cifet sir Je lien dc •.

Premlerenknt Je simpk allongemLnt du delai absoJu usaJjte4‘ Un fait qui est la cause d un etat donne n

n est pas foremnt Ja solution uniquL u problme esse en ffet pas de 1 tr du seul fait que le temps

puisqu elL ne tient ps compte du moment uqueJ k passe En revandie Ja surnance probable de faits

dommage se mamfeste Si 1 on recourt a cette eu1e mc nouveaux qui auront pu contnbuer a 1 evoiutIonou‘

sure on table simplement sur le fait que Je dommage a 1 aggravation dc 1 eITeL dominageable, paficuhe:r

interviendra dans‘1a periode 11ongec & la prescrip- rement lorsque Ja victim est attLinte dans sa sante

tion 11 est donc essentiel quejes nouvdles disposinoris rendra plus difl‘icih. J etablt‘sement du lien & causa

prennent en3 compte les avis citiques dc Ja doctrine 1it48 St Ji d.cc.s inti.rvit.nt plusieurs annees apres un

minori‘aire et rejoigint ainsi la solution anglaise evo- accident prooque par h. Je‘, ant, le pnncipe de Ja res-

quee ci dcssu Iihomt dc Ja premIeeappar1tion ponsabil n. dc cc dcrnlLr n cst pas remis en causetant

objective du dommage dott etre appele ajouer u role u aussi longtemps que Je lien dc causa1iteeut ete

detenninant dans Je nJuveau Systeme C‘est en effit etabli cLpcndant plus Je tcinps aura passe entre les

dc cette naniere que 1 n pourra Je mieu proteger Jes deux Ln1irnts ph.s cc lien sera difficileaiouver,

legitimes interets dc Ja victime Le communiquc du .

DFJP semble aller dans Ja bonne oie, lorsqu ii sou
Jigne expressement que J allongement du delai ahsolu Datis ce sens le Conseiller nauonhristin LOSCHEP BOCN 12 mars

n est pas Je seul point c.‘i discussion, Je DFJP mention 2OD8insi que Je Conseilteraux Etats Luc RECORDON BOCE 2juin 2008
CHAPPUIS Quelques retlexions d un praticwn sur 1 avant projet de lot

nant a cet egard exprcsscment le moment ou la victime federale sur Je revision et 1 unifiction du droit da Is responsabilite
a connaissance dc 1atteinte dommageabJe civile4iTa rorme dtdPoit dc Je rpcsabiIit civila ed per Be

.‚ -
— 1nedict Fosx et Franz Werro 2004 p 123ss 138

3 1 - ER THatff1ICI1t im PrJrecht 6 eitiI Berne 2001 1 p 82 8K
Pour des considerations critiquPs cl egalernent KRAJSKOPF Le pres Baiia CO 41 N21 ‚

cption an pl ne mu ation Quelqes reflexions sur la prescr ption 41 OFTINGER/STAR1C Scliieizerisches Haftpflichtrecht. Allgemeiner Teil
e 1 action en dommages inlerets SJ 2C1 1111 3 “ 5‘ edition Zurich 1993 1 § 3 N 27
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de lseance d‘Vfl de l res
pu a leuOUT ete 1 une des au—

y par la v,ctime49 se
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nsque (artEnflfl 4e cas ne sera pas te dar‘s lequel 1‘ auteUt du
fait0ageable aura dispatU ou ne sera plus finan CoflUe ava
cierern en mesUre de faire face auX

0mageSqu ‚ face a
a cauSs. Un tleXemP se rencOn avec ‘la grae • trePa
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- Adopter une t

• En concli0 pour souhata qu‘il soit, I‘na- . cafl les lirnites‘
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-
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con

‘‘

j
les atteifleS

-‘

-‘
:

4
- -

• ‚•de preSC‘P‘“ eutOP hcette
-

uon objective de la que 1 adoptiør‘ d une teile tL es ceai
—

lesion subie, ii faudra dete1fler dar‘s quels cas cee nement vouee a 1 echeC er‘ SuisSe L‘ exemPle de nOS

So1UtO est exceSSiVe ou unprat1ce
notainment en VOISIr‘S mofltrs que les exCePt1O au pnnciPe de nofl

relation aveC les nsqueS irnprevtsiS u incea5 responsahlte pour nsques rncOnflUS en Europe sont
resteeS0ce11e5 a lexCeptb0fl di‘ 1

D Les effetS
0ageae5 differes, de la Finlande, qut ont consacre ic

un probleme dc SOCit 1
A11ema n a adis de reSl

1 problematq des rsqUes imprb1 ‚mprevises que pour les

di‘ ncetinS et le #rindßi-
‚
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precaUflO

France que pour les prod
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-

‘ -
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‚:‘
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- - la mise en ciruIation iu prodrnt ayant effectivment la maladie & la vache folie, mes qui avaienfait J
cause le domniaget non celui de la mise en circula- chuter les ventes dc viande . . F

; tion du premier prIuid une niene serie54 ne viendra . J - .

I * . . •: ‘ • Apresun premierarret du Tnbunal federa1quiavait.re- ..que peu souvent enaide a Ja victime . .. t c9:lnu le caractere protecteur de 1aLi sur les ptzoo
La question qui se pose par ai1krst celle de sa- ties (LFE)59 Je Tnbunal federal eni rendu second
voir comment le drott dc la responsabilite civile peut pour juger d une eventuelle responsabilile de 1Etat°
faire face a des risques qui sans etreirnprevisibles, ne Dans cet arret, Je Tribunal federal aceperdant rejete
sont pas encore averes C‘est Ja question des risques les pretentions des dernandeurs II a considee que
incertains qui entourent par exemple les telephones toutes les mesures ordonnees par les autontes aLvajent

portables ou d autres produits dont les defauts sont ete conformes au drott et qu on ne pouvait reprccher a
redoutes, mais pas acquis ici aussi Jes mecanismes J administration, qui jouissait d un large pouvoir d‘ap

‘

ciassiques du droit prive emb1ent atteindre 1eurs1i- preation, d avor agi cornme eile I‘avait fait6‘
- mites, meme si certains precdnisent 1 adoption d une -

- Dans cet arret, Je Tribunal federaJ a decJare ne pas
regJe permettant a la victime de rechercher celui qui —

4 .: _ 1 devoir decider dc Ja portee exacte du principe de pre F
n‘apas pris les mesures de precaution adequates pour ‚

_

-:- - - •; . r .‘ . - caution I1atoutefois souiigne que 1 art. 9 LFE en —

—
palher Je risque apprehende (sur cette question cf‘in- - 6i - —

r- — -• — - — — —- - — etait la concretisation Laffirmation ne convainc pas ——

fra III D 3) Jusqu‘a ce jour, ce principe de precaution v - — —-‘—
‚

.: •‘ -‘ ‚ . . ‘ . . ‘
Le pnncipe de prcaution exigeque 1. Etpienne des

a ete developpe au p1aninternationa1 mais en dehors
- . : . . : . . ‚ ‘,

mesuresiquand le nsque est incertain ceque 1 art9 :
du domaine de Ja responsabilite civile55 Dans sa de- W

. : . . . . . ‚ - :‘ ‚ - LFE; nexige precisement pas‘ En: reJevant. que, «Ja
. . ‘,-. ?- -finition actueJle, ce pnncipe imposerait a1Etat-seu1 . - . ... . . . . .

. - - . - ‚ . - . - - ‘-2 respons.abilite de Ja Confederation doit s exminer
de prendre des mesures preventives lorsqu ii subsiste

en fonction de Ja situation regnant au moment deter- w

. . une incertitude scientifique quant a l‘existence d‘un •-: .. - . ‘. .

: • . . • . minant — en particuLier str Je plan des connaissances .

dangerou d‘un risque56. .
•: • ‚‘ . -

.- :: •

;_ . _‘-:_

i - - . scientifiques>, 1TnbunaJfede1arespecte lepres--
- — - -- . ‘-‘: - ‚ - ;: . ‘ . erit de I‘art. 9 LFE et ii n‘a pas fai, aütre choe qüe

- 2. Leprincipe deprecautzon dans ici - .. ‘ . . . . . . -- - ‚ . . . -.‚ - - - - juger de Ja question classique d‘une omission illicite. ‚ -
- -. - -. yurzsprudencesuisse . -

:-;.-- - . . . . . --- ‚:.

- ‚- . . ‘ • .T-- ‘ . En retenant que le compoeinent dc J‘admintsfra-
: -Quelle que sott saportee 1epnncipe de prcaution . . . . . .•-.. - . . . - - —

T tion federaJe devait etre examine selon les cnteres —

- ‘
-n a -pas encore trouve sa consecratiorl dans 1ajuris 7 - - -- : ; - • •‚- .. - -

:_ - . 57 - . - •- ‘ -- -:- • deJaproportionna1ite 1a1uiniere de Ja situation et ‘pmdence suisse . Le Tnbunal federal en a tqutefois : • . : - - . .

. ‘ - . ‚ “ r . ‚ -‘-,. -. . .desconnaissancsscientifiqes-au moment- dc l‘ac-:
::

„ evoque 1.existence:dans un recent arret qu ii a rendu j ‚- . . . . . . . . . .
; .. .- .‚ . -“, . ‘. ‚ .L,F ‚.‘ .--‘ ‚ .-‘ .tion-respectivementde1omisston-i1n‘a,pasmisen .dans le differend opposant le departement federal des .- i. i- . -i-

• euvre 1ekpr1ncapede prcautionM Au vu de ces consr
/ finances ade nombreuxgncu1teurs suisses 8, ces der-

- ‘derationsjp1 faut xn6rne se demander si cet arret ne re
niers faisaientvaJoir-des pertes importantesduesse1on, L.-t • . - .. . - -

?J .vient pastenraIite rejeter ledit pnncipe
eux a de mauvaises decisions et a des mesures inap i‘r

1
propriees prises par 1es autorites pendant Ja crise dei 1aIr6Jareconnaissi4 dji carate protecteur de

1 - lhLFE, ii est possible qe 1e fait quril n‘y att eu en

- J4
WERRO L responsabilite civile (cite n 22) N 807 et las rterences

j,,especeque des dommages ur enJenoiqu.s att

citees joue un ro1e decisif dans le rejet derJajesPonsabihte
A prp de la questiode sir si le principe da precautiori devrait Aurait on juge de Ja meme maiierei les de%ieuis ;
tre intduiten droitdi lespbosabiIite an France cf KouRiLslv/ avalent ete les victine dedoi &&pre19On —

‘ jIINEy,Le pnncipe da precautiorr Rapport au prernier Ministre Paris ‘-

999 94 ss y1AzEuo Re‘ponsabiIite civile er principe da prau — - -

tion, i La responsabilit civile a laube du siecle Juris.Cl 1

seur 2001 N 6“Hors seri) Paris 2001 p 72 ss THIBIE8GE Libres ATF 126 llr63onsid3a Sur le caratere‘prot,cteurde la norme
propos sur evolution du droit de la responsabilit civile (vers un exige pour permetire la reparatioff des prejudicesureient econo
elargissernent d&ifonction da la raspansabilite Eivile?) RTDC 1999 miquis cf WEHRO La responsabilite civile (cit npe 2) 292,s
581 s - — ‚ Decision de la commission federale de recoursen matire de resj

Le principe de precautlon est apphcable dans las cas Jans le ponsäbilite de 1 Etat (CRR 2002 007) 4 p4j ‘

quels las preuves scientifiques ne suffisent pas ne donnerfaucun WATF 132 11305 consid 44 4!1 r
- -. - - .. -‘ -. •conclusion unIvoquju sorit peu claires mais dans lesquels il y ATF 132 II 305 consid 43 CfegaIemont 2A.321/2004 consid.5 3 TF .

toutefois an raisonl une evaluation pralable et scientiflqudes 1A.202004 consid‘2-irreu3tjLin 2005 .!
‘— risques une crarnre fondee que las consequences potentieIleme e Lart 9 IFE dispose que la Confed6rationet las cntos pennnt

dangereuses pour 1 environnement et la sante humaine da la faune toutes las mesures qui d dpres Ö da la sciene edejexPe j

et de la flora soient incompatibles avec le haut niveau da protectiorL nence paraissent propres empchr repparmon t opagation
da la communautö KOM (2000)! 12 .— - d uria epizootie
Wnieo Die off,tliche Staatshftungis der Sichtides Priätrecht “ ATF 13211 3Q5 consid 44 au cela est noiice lairenent fCommen r--

•l l..4
lrs: die als iinziger-Hef- liont retenu las premiersju9es. laTresponsabilitö dela Cö dkation -

- — . - ‚— •4 . — r -

tungsgrund?,in: .VerwaItungsorganisationsrecht- Staatshaftungs- - dat s examiner an fonction da la situation rögnant au moment dter- -

— - - I

-: - -recht—öffentlichesDienstrechtBerne, 2006)2007, p. l25j - minant— an partculIersurlepJan d.es connaissances scie.fltillques—, -

ATF 13211 305ATF i‘fii soit Iorsqueles amission etnmi ilIiites ont ete commisei
1 4 - 4 Wf
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ideer cejendant qu avec 1 ariet rendu pr lt. Tn- sui dc 1 mnocrnte desquels unntense debat est ins2
hun ii fedtral une dernande d indt.mnisation pour)e t iure Dans ce cas le legislateur a non seult.mt.nt pris
tels prt.judit.e qui surviendrait.nt a 1 anestclue, lt. soinI instaufcr unc responsabilite expresse pour lcs
meme si la consornrnatlon de ‘1iin& n aa1ncore nsquesencore inconnus (c.f supr 1 Itt B 2) mais ii en

_ fiit San effit 1 a question qu on pt.ut toutefois spost..r a t.galeient rendu responsable la Confederatton les
t.et ebard t.st t.t.lk dt. awir s 11 est4gitime dt. faire t.antons et [es conununl.s (art 30 t1 IOLGG)

uni. distincnoi t.nt‘t. t.s t.t.ntucllcs ictiies dt. vi rndei Tl est enfin touti.s ks autres tecniues utilLsees aa
dc sache folk ei cc [es d organismes geni.tiqut.rneflt

tut.llement dont on tdrnet pour 1 instant qu dies sontniodifit.s (f supr III B 2)
sans risques et pou lesqut.Iles partant ii n euste

fr . .- . ..
. .

.

- UUCUflC Oi spcia1e. On songera par exemple aux t6-.3. Le ‚-ole dc la rsponsabzlitt_‘ civzk‘ ct des de‘las . . . . . - ...

-

.
. . lephones portabks dom 1 emplot est maintenant per-- .

. de prescriptliJfl .
. .

. .mant.nt quot dit.n t.t planetaire euxquels ii dt.ja i.teFace a ccs risques plus ou moins rnaitnses. ii convient . . . •. -. . . .tait luion i.i dt.ssus ftf supta LII D 1) Si quelqut.S
— encore une fois dc s inwrrogcr sur le role que la res- . ..

. . .voix se font entendre regulierement pour denoncer les9 t ponsabilite civile peut joueret str celut qui est uttribue ..-.: ‚. - .. . .•-liqus les 1 leut unplot, 1 OMS a pourtant officielau delat dc prescrlptloii. .
.. . .

. .,

- . . . •.. •.

•. :
. lement considere, ep:2010. qu aucune etude serieuse

‘ La questio di 1llngernif de1aprscriptin‘de n. parenait a etab1d u lien entreles ondes des tele — -

Y prctt.ntlons t.n dommages ntcrcts s ast frequemment phoni.s portables et l‘appantion dc cinct.rs cl-e7 leurs
.. pOse i.n cas d itteinte 1 la s rnti. tout specialement utihsateurs65 De1rneme une etude du 1 onds national
Ji clurines dernieres decennit.s .n rt.lation ivec le‘ can suitse,de Lt recherche scit.ntifique intitulee «Rayon

cers atti.lgnant les personnes avant ete soumises d UJIC nerent non iornsant Lnvironnernent et sa9te»‘ est
exposition a 1 ainiante 11 s i.tt dc situations d‘emploi, e1leparvenue a la conctusion en mai 2011 qu on ne
1 utt. t.t a [arge echelle dans la sOCLL dune techniqu pouvait etablir dc rapport dc cause a JTt.t entrt. une ex-
Du d un matenau dont 1 evolution du sa‘bir sCieitt position quottdtcnne aux ravonnemt.nts di.s telephones
tiqut. revele ultericurement la dangeroite‘Il fautse portahlt.s t.t la sante‘ St dns di.ux au trois decen

Ir* dt.mander dans une teIL. situ ition si 1 on pet t sirnp1 nies t.t.ttt. appreciation devait chanber et qu ii etait
mi.nt songc.r a ‘illonger le dJai dt. prcscr ption laissant finalement etablt que 1 usage dc telephones portables
les parties faire face sules aux difficults dc la cause, .•-.est ffectivement aanereux pour la sant, on imagine .

le demandeur avec ses diFficu1ts dc preuve, le dfcn- diffic1ernent cömmeiit traiter [es demandes en dom- -.

dur avec le poids d‘une responsuhilit eventuelle pour .mage-intrs manant d des
une technique que nul ne blämait l‘poqüe dc son• tlphonesdemarqucsdi‘ -

-
. emploi; c‘est a probkmatique des risqucs imprvi- ans. Elles n‘auront sats doute pas gard [es m

sihles laquelle ii a fait allusion ci-dessus(cf. supra preuve tablissant quels modles efleauron
- I11.D.fl. P act gard, ii y a heu dc rp6ter la distinction et pendant quelle periode. Faudra-t-i adrnet

su anLt. 11 i.st des techntqut.s dont on satt Lt.s da‘gers responsabilitt. solu
cepte en.yaison dc leu- importance SO 1ephon

- d‘un choix politique. -C‘est le cas dc
- ique: nul. ii‘en ignore les risques mais

conime nccssaire
rique dc la Suisse. C‘est.
non seulernent allonger. le

LI:B.2), mais.
dc dommage diffr, q

-unmontant maximum
es d‘origine nu

- ns

en matiere —
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II existe actuellement, dans .Ie commerce du matrie1
Llcctrornque et electromenager un sytern de taxes
nticipes dc recyclage quc toüt achetpur dünappeil

electro nenager doit p wer au moment de 1 achat afin
de financer 1‘acuation du pmduit, aujoüdesa nise.
hors d‘u.sage. [in tel svstmea t.mis au point par
1 AssoLlatlon Lconolnlque su d. la hurLautlque, &
1 inlormatique dc la tUurntiu et dc 1 oganIsatlori

(Swico) Lt de la Fondation pour L gestion et la recu-
pation,des dechets en ‘,uise (S l-N S) re1atives,au
pre1evrnentdc taxes de recychgL ant clpees68 C est

un systmini1aire qui a ti mis sur pied poir 1‘1i
minatioii deprdduitstels que les piles et lesembällages
dc boissonS Ne serait-ce pas lä ün voie 1aquUc
ii faudrait songer par analogie de faon qu‘un fönds
d‘indemnisation — financ par les produteus öu les
consommatLurs voire les deL

—
en1ettent a-la col

lectlvltL publiquc dL prendre en charge, a certaines,
( ... •. . ‘.•

conditions ILS consequences dommagLables de 1 utt
lisation generalisce dans la SOCietL dc technologi.s qui
sur le long terme se ree1eraient noives7 La multipli
cation de taxes nouvelies est, ii c.st ‘rai un sujet polt

tiquement sLnsllIe Peut etre vaudrait ii neanrnoins la
peine d instaurer un tel debat dns ce contexte, plutot
que d‘ouvrir — comme seul rernde — la voie äde-ffitiirs

pros en responsabiIit qui pourraienc parfoisser&
vi..IL.r d,..cLants pour ks uns OU trop lourds a supporter
1 inan(.lerLmLnt pour Ii..s autres

. .. . . .

4
• .. .

.
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Cc systimo a donnö Iieuä urie enquüte de la Cornco qLi sest cncIue
sei‘s suite en mas 2005.
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HWS-Distorsionstrauma:
Beweiswert eines unfall
dynamischen/biomechani
schen Gutachtens
Urteil des Bundesgerichts 4A_540/2010
vom 8. Februar 2011

Bruno Häfliger‘

Am 28. Mai 1991 fuhr A. bei einer Autobahnausfahrt
auf den von B. (Beschwerdeführer) gelenkten PW
auf. B. klagte beim Amtsgericht auf Schadenersatz
und Genugtuung. Das Amtsgericht hörte Zeugen an
und befand, dass der Beschwerdeflihrer nach dem
Unfallereignis öfter ein schweres Motorrad gefahren,
Arbeiten an eigenen Fahrzeugen ausgeführt habe und
Wasserski gefahren sei. Deshalb veranlasste das Amts
gericht keine weiteren Beweiserhebungen zum Kausal
zusammenhang und wies die Klage ab. AufAppellation
hin hatte das Obergericht des Kantons Luzern den da
maligen Chefarzt der MEDAS Zentralschweiz, welche
im 1V-Verfahren ein polydisziplinäres Gutachten er
stattet hatte, als sachverständigen Zeugen vernommen.
Die Diagnose im Gutachten lautete auf «Status nach
Distorsionstrauma der l-IWS am 28.05.1991 mit Cer
vikalsyndrom und linksseitige Cervikobrachialgien,
Kopfschmerzen vom Spannungstyp/migräniforme
Kopfschmerzen, leichten neuropsychologischen Defi
ziten>). Es wurde eine Arbeitsunfähigkeit von 65% at
testiert. Der Chefarzt hatte als sachverständiger Zeuge
vor Obergericht zur Diagnose und Arbeitsunfähigkeit
in Kenntnis der erwähnten Tätigkeiten des Beschwer
deflihrers Stellung zu nehmen. Der Zeuge hielt an
der Diagnose gemäss MEDAS-Gutachten fest, redu
zierte den Grad der Arbeitsunfähigkeit in Kenntnis der
Umstände aber auf 35%. Gestützt auf diese Angaben
nahm das Obergericht an, dass der Beschwerdeführer
nach wie vor unter Beschwerden leide, die in einem
Zusammenhang mit dein Unfallereignis vom 28. Mai
1991 stehen könnten. Weitere Abklärungen seien un
umgänglich. Das Obergericht wies das Amtsgericht
an, ein unfalltechnisches/biomechanisches Gutachten
einzuholen.

Das verkehrstechnische Gutachten ergab einen Delta
V-Wert von 5,4 bis maximal 8,7 krnlh. Gemäss dem
biomechanischen Gutachten konnten die Beschwerden
und Befunde aus biornechanischer Sicht durch die KoL

Sachverhalt
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Dr. jur., Rezhtsanwalt. Luzern.
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